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		Zweites Buch.

Wesen, Aufhäufung und Verwendung des Vorrats.

		Einleitung.

		In jenem rohen Gesellschaftszustande, in dem es keine
Arbeitsteilung gibt, in dem ein Tausch nur selten abgeschlossen
wird, und in dem jedermann sich mit allem selbst versorgt, ist es
nicht nötig, daß ein Vorrat im voraus aufgehäuft oder angesammelt
werde, um die Geschäfte der Gesellschaft zu betreiben. Jedermann
sucht durch seinen eigenen Fleiß seine gelegentlichen Bedürfnisse,
wie sie auftauchen, zu befriedigen. Wenn er hungrig ist, geht er in
den Wald und jagt; wenn seine Kleidung abgetragen ist, zieht er das
Fell des ersten besten großen Tieres an, das er tötet, und wenn
seine Hütte anfängt, schlecht zu werden, bessert er sie, so gut er
kann, mit den nächsten Bäumen und Rasen aus.

		Ist aber die Arbeitsteilung erst einmal durchweg eingeführt, so
kann das Produkt der Arbeit eines einzigen Menschen nur einen sehr
kleinen Teil seiner gelegentlichen Bedürfnisse befriedigen. Ihr
größter Teil wird mit dem Produkte von anderer Menschen Arbeit, die
er mit seinem eigenen Produkte, oder, was dasselbe ist, mit dem
Preise seines eigenen Produktes kauft, befriedigt. Dieser Kauf
[bookmark: page8]kann jedoch nicht
eher gemacht werden, bis das Produkt seiner eigenen Arbeit nicht
nur vollendet, sondern auch verkauft ist. Es muß daher ein Vorrat
von allerlei Gütern gesammelt werden, der hinreicht, ihn zu
unterhalten und wenigstens so lange mit Materialien und Werkzeugen
zu versorgen, bis jene beiden Tatsachen eingetreten sind. Ein Weber
kann sich seinem besonderem Geschäfte nicht ganz hingeben, wenn
nicht zuvor irgendwo, sei es in seinem eigenen Besitze, oder in dem
einer anderer Person ein Vorrat aufgesammelt worden ist, der
hinreicht, ihm Unterhalt zu gewähren und ihn mit den Materialien
und Werkzeugen zu seiner Arbeit so lange zu versorgen, bis er sein
Gewebe nicht nur vollendet, sondern auch verkauft hat. Diese
Aufhäufung muß offenbar schon geschehen sein, bevor er seinen Fleiß
auf so lange Zeit einem so besonderen Geschäfte widmet.

		Wie die Aufhäufung von Vorrat naturgemäß der Arbeitsteilung
vorhergehen muß, so kann auch die Arbeit nur in dem Maße immer
weiter geteilt werden, als immer mehr Vorrat aufgehäuft worden ist.
Die Menge der Materialien, die ein und dieselbe Anzahl Leute
verarbeiten kann, wächst entsprechend rasch, wenn die Arbeit immer
mehr geteilt wird; und da die Verrichtungen jedes Arbeiters auf
einen immer höheren Grad von Einfachheit zurückgeführt werden, so
werden viele neue Maschinen erfunden, die zur Erleichterung und
Abkürzung jener Verrichtungen dienen. Wenn daher die Arbeitsteilung
fortschreitet, so muß, damit einer gleichen Anzahl von Arbeitern
fortwährend Beschäftigung gegeben werden kann, im voraus auch ein
gleicher Vorrat von Lebensmitteln und ein größerer Vorrat von
Materialien und Werkzeugen, als bei einem roheren Zustand der Dinge
nötig gewesen wäre, aufgehäuft werden. Es wächst aber die Zahl der
Arbeiter in jedem Geschäftszweige im allgemeinen mit der
Arbeitsteilung in diesem Zweige, oder vielmehr die Zunahme ihrer
Anzahl ist es, [bookmark: page9]die
sie befähigt, sich in dieser Weise zu verteilen und
unterzuordnen.

		Wie die Aufhäufung von Vorrat notwendig ist, um diese starke
Zunahme der Produktivkräfte der Arbeit hervorzubringen, so führt
jene Aufhäufung natürlich wieder zu dieser Vergrößerung. Wer seinen
Vorrat zum Unterhalt von Arbeit anlegt, muß wünschen, ihn so
anzulegen, daß ein möglichst großer Effekt damit erzielt wird. Er
sucht daher sowohl unter seinen Arbeitern die zweckmäßigste
Verteilung der Geschäfte einzuführen als auch sie mit den besten
Maschinen zu versehen, die er erfinden oder erwerben kann. Seine
Fähigkeiten in dieser zweifachen Hinsicht richten sich gewöhnlich
nach der Größe seines Vorrats oder nach der Zahl von Leuten, die er
beschäftigen kann. Mithin wächst der Umfang der Gewerbtätigkeit in
jedem Lande nicht nur mit der Zunahme des Vorrats, der zu ihrem
Unterhalte dient, sondern es bringt auch infolge dieser Zunahme
eine Gewerbtätigkeit von dem nämlichen Umfange einen weit größeren
Effekt hervor.

		Das sind im allgemeinen die Wirkungen der Zunahme des Vorrats
auf die Gewerbtätigkeit und ihre Produktivkräfte.

		Ich habe in diesem Buche gesucht, das Wesen des Vorrats, die
Wirkungen seiner Aufhäufung zu Kapitalien verschiedener Art und die
Wirkungen der verschiedenen Anlagearten dieser Kapitalien
darzulegen. Das Buch zerfällt in fünf Kapitel. In dem ersten
Kapitel habe ich zu zeigen gesucht, welches die verschiedenen Teile
oder Zweige sind, in die der Vorrat eines Individuums oder einer
großen Gesellschaft naturgemäß von selbst zerfällt. Im zweiten habe
ich das Wesen und die Verrichtungen des Geldes als eines besonderen
Zweiges des allgemeinen Gesellschaftsvorrates darzustellen gesucht.
Der zu einem Kapital aufgehäufte Vorrat kann entweder von der
Person, der er gehört, verwendet oder irgendeiner anderen Person
geliehen werden. Im dritten und vierten Kapitel habe ich gesucht,
die Art, [bookmark: page10]wie er
in diesen beiden Fällen wirkt, zu prüfen. Das fünfte und letzte
Kapitel handelt von den verschiedenen Wirkungen, welche die
verschiedenen Kapitalanlagen unmittelbar auf den Umfang der
nationalen Gewerbtätigkeit und auf die Menge des jährlichen
Erzeugnisses von Boden und Arbeit hervorbringen.

	
		
		Erstes Kapitel.

Die Einteilung des Vorrats.

		Wenn der Vorrat, den ein Mensch besitzt, gerade nur groß genug
ist, um ihm auf einige Tage oder Wochen Unterhalt zu gewähren, so
denkt er selten daran, ein Einkommen daraus zu beziehen. Er
verzehrt ihn so sparsam als er kann und sucht durch seine Arbeit
etwas zu erwerben, was seinen Platz ausfüllen kann, bevor er
gänzlich aufgezehrt ist. Sein Einkommen bezieht er in diesem Falle
lediglich aus seiner Arbeit. Das ist der Zustand der meisten armen
Arbeiter in allen Ländern.

		Wenn er aber genügenden Vorrat besitzt, um ihm auf Monate oder
Jahre Unterhalt zu gewähren, so sucht er natürlich aus dessen
größtem Teile ein Einkommen zu beziehen, wobei er nur so viel für
seine unmittelbare Konsumtion zurücklegt, als er für seinen
Unterhalt braucht, bis das Einkommen sich einstellt. Sein gesamter
Vorrat scheidet sich mithin in zwei Teile. Derjenige Teil, von dem
er erwartet, daß er ihm jenes Einkommen bringe, wird sein Kapital
genannt. Der andere ist derjenige, der seinen unmittelbaren Bedarf
befriedigt und entweder erstens aus dem Teile seines gesamten
Vorrates besteht, der ursprünglich zu diesem Zwecke zurückgelegt
wurde, oder zweitens aus [bookmark: page11]seinem Einkommen (aus was immer für einer Quelle es
fließe), wie es nach und nach sich einstellt, oder drittens aus
solchen Dingen, die mit einem von jenen beiden in früheren Jahren
gekauft und noch nicht ganz aufgezehrt worden sind, wie etwa ein
Vorrat von Kleidern, Hausgerät und ähnlichem. Aus der einen oder
der anderen, oder aus allen diesen drei Arten besteht der Vorrat,
den die Menschen gewöhnlich für ihren unmittelbaren Bedarf
zurücklegen.

		Es gibt zwei verschiedene Arten, wie ein Kapital angelegt werden
kann, um dem, der es anlegt, ein Einkommen oder einen Profit zu
liefern.

		Erstens kann es dazu angelegt werden, um Güter hervorzubringen,
herzustellen oder zu erwerben und mit einem Profit wieder zu
verkaufen. Das auf diese Weise angelegte Kapital liefert dem, der
es anlegt, weder Einkommen noch Profit, solange es entweder in
seinem Besitz bleibt, oder dieselbe Gestalt behält. Die Güter des
Kaufmanns bringen ihm weder Einkommen noch Profit, bis er sie für
Geld verkauft, und das Geld bringt ihm ebenso wenig, bis es wieder
gegen Güter vertauscht ist. Sein Kapital geht stets in einer
Gestalt von ihm und kehrt in einer anderen zu ihm zurück, und nur
mittels solchen Umlaufes oder aufeinanderfolgender Täusche kann es
ihm einen Profit bringen. Daher können solche Kapitalien ganz
angemessen umlaufende Kapitalien genannt werden.

		Zweitens kann es zur Bodenverbesserung, zum Ankaufe nützlicher
Maschinen und Handwerksgeräte oder zu ähnlichen Dingen verwendet
werden, die ein Einkommen oder einen Profit liefern, ohne ihre
Herren zu wechseln oder weiter umzulaufen. Daher können solche
Kapitalien ganz angemessen stehende Kapitalien genannt werden.

		Verschiedene Beschäftigungen erfordern ein sehr verschiedenes
Verhältnis zwischen den in sie gesteckten stehenden und umlaufenden
Kapitalien. [bookmark: page12]

		Das Kapital eines Kaufmanns ist z. B. ganz und gar ein
umlaufendes Kapital. Er braucht keine Maschinen oder
Handwerksgeräte, man müßte denn seinen Laden oder sein Warenlager
als solche ansehen.

		Ein Teil des Kapitals jedes Handwerksmeisters oder
Manufakturisten muß in seinen Handwerksgeräten stehen bleiben. Bei
den einen ist dieser Teil sehr klein, bei anderen wieder sehr groß.
Ein Schneidermeister braucht kein anderes Handwerksgerät als ein
Pack Nadeln. Das eines Schuhmachers ist um ein wenig, aber auch nur
um ein klein wenig kostbarer. Das eines Webers übertrifft das eines
Schuhmachers bedeutend. Der größte Teil des Kapitals aller
derartigen Handwerksmeister läuft jedoch in den Löhnen ihrer
Arbeiter oder in dem Preise ihrer Materialien um und wird durch den
Preis der fertigen Arbeit mit einem Profit wieder eingebracht.

		Bei anderen Arbeiten ist ein weit größeres stehendes Kapital
erforderlich. In einem großen Eisenwerke sind z. B. der Ofen
zum Schmelzen des Erzes, die Schmiede, das Hammerwerk Geräte, die
nicht ohne eine große Ausgabe hergestellt werden können. In
Kohlengruben und Bergwerken aller Art ist das zum Auspumpen des
Wassers und zu anderen Zwecken nötige Maschinenwerk oft noch
kostspieliger.

		Der Teil des Kapitals eines Pächters, welcher in die Ackergeräte
gesteckt ist, ist ein stehendes, der, welcher zum Lohn und
Unterhalt des arbeitenden Gesindes verwendet wird, ist ein
umlaufendes Kapital. Der Pächter macht mit dem einen dadurch einen
Profit, daß er es in seinem Besitz behält, und mit dem anderen
dadurch, daß er es weggibt. Der Preis oder Wert seines arbeitenden
Viehes ist geradeso ein stehendes Kapital wie der seiner
Wirtschaftsgeräte; ihr Unterhalt ist geradeso ein umlaufendes
Kapital wie der des arbeitenden Gesindes. Der Pächter macht damit
seinen [bookmark: page13]Profit,
daß er das arbeitende Vieh behält und dessen Unterhalt weggibt.
Sowohl der Preis als auch der Unterhalt des Viehes, das nicht zur
Arbeit, sondern zum Verkauf angeschafft und gemästet wurde, ist ein
umlaufendes Kapital. Der Pächter macht seinen Profit damit, daß er
es weggibt. Eine Herde Schafe oder Rindvieh, die in einem zur
Viehzucht geeigneten Lande weder zur Arbeit noch zum Verkaufe
angeschafft wird, sondern zu dem Zwecke, mit ihrer Wolle, ihrer
Milch, ihrem Zuwachs einen Profit zu machen, ist ein stehendes
Kapital. Der Profit wird damit gemacht, daß man sie behält. Ihr
Unterhalt ist ein umlaufendes Kapital. Der Profit wird damit
gemacht, daß man sie weggibt; und er kommt sowohl mit seinem
eigenen Profit, als auch mit dem Profit vom Gesamtpreise des Viehes
durch den Preis der Wolle, der Milch und des Zuwachses wieder
zurück. Auch der Gesamtwert der Aussaat ist eigentlich ein
stehendes Kapital. Obgleich es zwischen dem Boden und dem Speicher
hin und zurückgeht, so wechselt es doch niemals den Herrn und läuft
daher nicht eigentlich um. Der Pächter macht nicht durch seinen
Verkauf, sondern durch seine Vervielfältigung einen Profit.

		Der allgemeine Vorrat eines Landes oder einer Gesellschaft fällt
mit dem aller seiner Einwohner oder Glieder zusammen und sondert
sich deshalb natürlich in dieselben drei Teile, deren jeder seine
bestimmte Funktion oder Aufgabe hat.

		Der erste ist derjenige Teil, der zur unmittelbaren Konsumtion
zurückgelegt wird und dessen Kennzeichen es ist, weder Einkommen
noch Profit zu liefern. Er besteht in dem Vorrat an Nahrung,
Kleidung, Hausgerät usw., die von den Konsumenten selbst gekauft,
aber noch nicht ganz aufgebraucht worden sind. Auch der gesamte
Vorrat an bloßen Wohnhäusern, die sich zu irgendeiner Zeit in dem
Lande finden, gehört zu diesem ersten Teile. Der Vorrat, der für
[bookmark: page14]ein Haus
ausgelegt worden, hört, wenn es zum Wohnhause des Eigentümers
bestimmt ist, im selben Augenblicke auf, als ein Kapital zu dienen
oder seinem Eigner ein Einkommen zu liefern. Ein Wohnhaus trägt als
solches nichts zu dem Einkommen seines Bewohners bei; und obgleich
es ihm ohne Zweifel sehr nützlich ist, so ist es ihm dies nur so,
wie es ihm auch seine Kleider und sein Hausgerät sind, die doch
einen Teil seines Einkommens und nicht seiner Ausgaben bilden. Wenn
es gegen einen Zins an jemand vermietet werden soll, so muß der
Mieter, da das Haus selbst nichts hervorbringen kann, den Zins
stets aus einem anderen Einkommen bezahlen, das er aus Arbeit,
Kapital oder Boden bezieht. Obgleich daher ein Haus seinem
Eigentümer ein Einkommen liefern, und so für ihn als Kapital dienen
kann, so kann es doch dem Gemeinwesen keins liefern, noch ihm als
Kapital dienen, und das Einkommen des ganzen Volkskörpers kann
nicht im geringsten dadurch vergrößert werden. Auch Kleider und
Hausgerät bringen zuweilen in ähnlicher Weise ein Einkommen und
dienen so einzelnen Personen als Kapital. In Ländern, wo Maskeraden
üblich sind, bildet es ein Gewerbe, Maskenanzüge auf eine Nacht zu
verleihen. Tapezierer leihen oft Hausgerät monat- und jahrweise
aus. Unternehmer verleihen das zu Beerdigungen nötige auf Tage und
Wochen. Manche Leute vermieten möblierte Häuser und bekommen nicht
nur für die Nutzung des Hauses, sondern auch für die der Möbel eine
Rente. Indes muß das aus solchen Dingen bezogene Einkommen am Ende
stets aus irgendeiner anderen Einkommensquelle fließen. Unter allen
Vorräten eines Individuums oder einer Gesellschaft, die für den
unmittelbaren Bedarf aufbewahrt werden, zehrt sich derjenige, der
in Häusern steckt, am langsamsten auf. Ein Vorrat an Kleidern kann
einige Jahre, ein Vorrat an Möbeln ein halbes oder ganzes
Jahrhundert vorhalten, aber ein Vorrat an wohlgebauten und sorgsam
erhaltenen [bookmark: page15]Häusern kann Jahrhunderte währen. Obgleich jedoch
die Zeit ihres völligen Verbrauches entfernter ist, so sind sie
trotzdem wie Kleider und Hausgerät ein für den unmittelbaren Bedarf
aufbewahrter Vorrat.

		Der zweite unter den drei Teilen, in die der allgemeine Vorrat
der Gesellschaft zerfällt, ist das stehende Kapital, dessen
Kennzeichen darin besteht, ein Einkommen oder einen Profit zu
liefern, ohne daß es umläuft oder den Herrn wechselt. Es besteht
namentlich aus den vier folgenden Arten:

		Erstens, aus den nützlichen Maschinen und aus dem Handwerkszeug,
welche die Arbeit erleichtern und abkürzen;

		Zweitens aus allen jenen gewinnbringenden Gebäuden, die dazu
dienen, nicht nur ihrem Eigentümer, der sie gegen eine Rente
vermietet, sondern auch demjenigen, der sie besitzt und diese Rente
dafür zahlt, ein Einkommen zu vermitteln; dazu gehören Läden,
Warenlager, Werkstätten, Wirtschaftsgebäude mit allem Zubehör, wie
Ställe, Scheunen usw. Diese sind von bloßen Wohnhäusern sehr
verschieden. Sie sind eine Art von Handwerkszeug und können als
solches betrachtet werden;

		Drittens aus den Bodenmeliorationen, aus dem, was mit Vorteil
für Urbarmachung, Drainierung, Einzäunung, Düngung und Bestellung
ausgelegt wurde, um das Land für Aussaat und Anbau geeignet zu
machen. Ein melioriertes Pachtgut läßt sich mit vollem Recht so
ansehen wie jene nützlichen Maschinen, die die Arbeit erleichtern
und abkürzen, und durch die ein gleiches umlaufendes Kapital
befähigt wird, dem, der es beschäftigt, ein weit größeres Einkommen
zu liefern. Ein melioriertes Pachtgut ist ebenso vorteilhaft und
dauert länger als irgendeine jener Maschinen, da es häufig keine
weitere Pflege erfordert, als die gewinnbringendste Verwendung des
in seine Bebauung gesteckten Kapitals des Pächters; [bookmark: page16]

		Viertens aus den erworbenen und nützlichen Fähigkeiten aller
Einwohner oder Glieder der Gesellschaft. Die Erwerbung solcher
Fähigkeiten kostet durch den Unterhalt des sie Erwerbenden während
seiner Erziehung, seines Studiums oder seiner Lehrzeit immer einen
wirklichen Aufwand, der ein stehendes, und sozusagen in seiner
Person realisiertes Kapital ist. Wie diese Talente einen Teil
seines Vermögens ausmachen, so bilden sie gleichfalls einen Teil
von dem der Gesellschaft, der er angehört. Die höhere Fertigkeit
eines Arbeiters läßt sich ebenso ansehen wie eine Maschine oder ein
Handwerkszeug, die die Arbeit erleichtern und abkürzen, und wenn
sie auch gewisse Kosten verursachen, diese Kosten doch mit einem
Profit wiedererstatten.

		Der dritte und letzte der drei Teile, in die der allgemeine
Vorrat der Gesellschaft naturgemäß zerfällt, ist das umlaufende
Kapital, dessen Kennzeichen darin besteht, daß es nur durch
Umlaufen oder Wechseln seines Herrn ein Einkommen liefert. Es ist
gleichfalls aus vier Teilen zusammengesetzt:

		Erstens, aus dem Gelde, durch dessen Vermittlung alle drei
übrigen umlaufen, und sich auf ihre eigentlichen Konsumenten
verteilen;

		Zweitens, aus dem Vorrat an Lebensmitteln, der im Besitz des
Fleischers, Viehmästers, Pächters, Getreidehändlers, Brauers usw.
ist, und aus dessen Verkauf diese einen Profit zu ziehen
hoffen;

		Drittens, aus den entweder noch ganz rohen, oder mehr oder
weniger schon verarbeiteten Materialien zu Kleidern, Hausgerät und
Gebäuden, die noch nicht zu einer dieser drei Gestalten verarbeitet
sind, sondern sich noch in der Hand der Produzenten, des
Manufakturisten, der Seiden- und Tuchhändler, der Holzhändler, der
Zimmerleute und Tischler, der Maurer usw. befinden;

		Viertens und letztens aus der Arbeit, die vollkommen [bookmark: page17]fertig, aber noch in
den Händen des Kaufmanns oder Manufakturisten und noch nicht
abgesetzt, oder an die eigentlichen Konsumenten verteilt ist:
z. B. fertige Ware, wie wir sie oft in den Läden des Schmieds,
des Kunsttischlers, des Goldschmieds, des Juweliers, des
Porzellanhändlers usw. bereitgestellt finden. So besteht das
umlaufende Kapital aus den Lebensmitteln, Materialien und fertigen
Waren aller Art, die sich in den Händen ihrer jeweiligen Händler
befinden, und aus dem Gelde, das dazu nötig ist, sie in Umlauf zu
bringen und an diejenigen zu verteilen, die sie zuletzt gebrauchen
oder konsumieren sollen.

		Von diesen vier Teilen werden drei, Lebensmittel, Materialien
und fertige Sachen entweder jährlich, oder in einem kürzeren oder
längeren Abstand regelmäßig daraus zurückgezogen und entweder zum
stehenden Kapital oder zu dem für den unmittelbaren Bedarf
bestimmten Vorrat geschlagen.

		Jedes stehende Kapital stammt ursprünglich von einem umlaufenden
Kapital und muß auch stets von einem solchen erhalten werden. Alle
nützlichen Maschinen und Handwerksgeräte stammen von einem
umlaufenden Kapital, welches die Materialien, aus denen sie gemacht
sind, und den Unterhalt der Arbeiter, die sie machen, liefert. Auch
erfordern sie ein Kapital gleicher Art zu ihrer beständigen
Reparatur.

		Kein stehendes Kapital kann anders als mittels eines umlaufenden
Kapitals ein Einkommen liefern. Die nützlichsten Maschinen und
Handwerksgeräte leisten nichts ohne ein umlaufendes Kapital,
welches die Materialien, die sie verarbeiten, und den Unterhalt der
Arbeiter, die sie in Tätigkeit setzen, hergibt. Selbst der
meliorierte Boden bringt kein Einkommen ohne ein umlaufendes
Kapital, das die Arbeiter, die sein Produkt anbauen und sammeln,
erhält. [bookmark: page18]

		Den Vorrat, der für die unmittelbare Konsumtion zurückgelegt
werden kann, zu erhalten und zu vermehren, ist der einzige Zweck
des stehenden und umlaufenden Kapitals. Dieser Vorrat ist es, der
den Leuten Nahrung, Kleidung und Wohnung gibt. Ihr Reichtum oder
ihre Armut hängt von den reichlichen oder spärlichen Zuflüssen ab,
die diese zwei Arten des Kapitals ihrem zur unmittelbaren
Konsumtion bestimmten Vorrat zuführen.

		Da von dem umlaufenden Kapital stets ein so großer Teil
fortgenommen wird, um den beiden anderen Zweigen des allgemeinen
Vorrats der Gesellschaft einverleibt zu werden, so muß es
seinerseits stete Zuflüsse erhalten, ohne die es bald ganz zu
bestehen aufhören würde. Diese Zuflüsse kommen hauptsächlich aus
drei Quellen, dem Produkte des Bodens, der Bergwerke und der
Fischereien. Diese gewähren stete Zuflüsse von Lebensmitteln und
Materialien, von denen ein Teil später zu fertigen Sachen
verarbeitet, und durch die die aus dem umlaufenden Kapital
beständig fortgenommenen Lebensmittel, Materialien und fertigen
Sachen ersetzt werden. Auch wird aus den Bergwerken gewonnen, was
zum Unterhalt und zur Vermehrung jenes seiner Teile, der aus Geld
besteht, nötig ist. Denn obgleich dieser Teil im gewöhnlichen Laufe
des Geschäftes nicht gleich den drei übrigen notwendig aus dem
umlaufenden Kapital fortgenommen wird, um den zwei anderen Zweigen
des allgemeinen Vorrates der Gesellschaft einverleibt zu werden, so
muß er doch, wie alle anderen Dinge, sich endlich abnutzen und
verbrauchen und bisweilen verloren gehen oder aus dem Lande
geschickt werden und verlangt deshalb unaufhörliche, wenn auch
zweifellos weit geringere Zuflüsse.

		Boden, Bergwerke und Fischereien erfordern alle sowohl ein
stehendes als ein umlaufendes Kapital zu ihrem Betriebe, und ihr
Produkt erstattet nicht nur diese Kapitalien, sondern auch alle
übrigen in der Gesellschaft mit einem Profit [bookmark: page19]zurück. So erstattet der Pächter
dem Manufakturisten jährlich die Lebensmittel, die er im
vorangehenden Jahre aufgezehrt, und die Materialien, die er
verarbeitet hat; und der Manufakturist ersetzt dem Pächter wieder
die fertigen Sachen, die dieser in derselben Zeit verbraucht und
abgenutzt hat. Dies ist der eigentliche Tausch, der jährlich
zwischen diesen beiden Klassen des Volks stattfindet, obgleich
selten der Fall eintritt, daß das rohe Produkt des einen, und das
verarbeitete Produkt des anderen unmittelbar miteinander getauscht
werden, weil es sich eben selten so macht, daß der Pächter sein
Getreide und sein Vieh, seinen Flachs und seine Wolle an dieselbe
Person verkauft, von der er die ihm nötigen Kleider, Gerätschaften
und Werkzeuge zu erwerben gedenkt. Er verkauft daher sein
Rohprodukt für Geld, mit dem er die verarbeiteten Produkte, die er
braucht, überall kaufen kann, wo immer sie zu haben sind. Der Boden
ersetzt sogar, wenigstens zum Teil, die Kapitalien, mit denen die
Fischereien und Bergwerke betrieben werden. Es ist das Produkt des
Bodens, das die Fische aus dem Wasser holt, und es ist das Produkt
der Erdoberfläche, das die Mineralien aus den Tiefen der Erde
zieht.

		Das Produkt des Bodens, der Bergwerke und der Fischereien
entspricht, wenn ihre natürliche Ergiebigkeit gleich ist, der Größe
und angemessenen Verwendung der in sie gesteckten Kapitalien. Sind
die Kapitalien gleich und werden sie gleich gut verwendet, so
entspricht es ihrer natürlichen Ergiebigkeit.

		In allen Ländern, wo leidliche Sicherheit herrscht, wird jeder,
der gesunden Menschenverstand hat, allen Vorrat, der ihm zur
Verfügung steht, dazu zu verwenden suchen, sich Genuß in der
Gegenwart oder Profit in der Zukunft zu verschaffen. Wird der
Vorrat dazu verwendet, Genuß in der Gegenwart zu verschaffen, so
ist er für die unmittelbare [bookmark: page20]Konsumtion bestimmt. Wird er dazu verwendet,
Profit in der Zukunft zu verschaffen, so muß er diesen Profit
entweder dadurch verschaffen, daß er bei seinem Besitzer bleibt,
oder dadurch, daß er ihn verläßt. In dem einen Falle ist er ein
stehendes, in dem anderen ein umlaufendes Kapital. Es müßte einer
ganz toll sein, wenn er da, wo leidliche Sicherheit herrscht, den
ganzen Vorrat, der ihm zur Verfügung steht, mag er sein eigen oder
von anderen Leuten geborgt sein, nicht auf die eine oder die andere
dieser drei Arten verwendete.

		In jenen unglücklichen Ländern freilich, wo die Menschen in
steter Angst vor den Gewalttätigkeiten ihrer Oberen leben,
vergraben und verbergen sie oft einen großen Teil ihres Vorrats, um
ihn jederzeit an einen sicheren Ort mitnehmen zu können, falls sie
von einem jener Mißgeschicke bedroht werden, denen sie beständig
ausgesetzt zu sein glauben. Das ist, wie es heißt, das gewöhnliche
Verfahren in der Türkei, in Indostan, und, wie ich glaube, in den
meisten anderen asiatischen Staaten. Es scheint das gewöhnliche
Verfahren bei unseren Vorfahren unter den Gewalttätigkeiten der
Feudalherrschaft gewesen zu sein. Schatzfunde wurden in jenen
Zeiten als ein nicht zu verachtender Bestandteil des Einkommens der
größten europäischen Fürsten angesehen. Sie bestanden aus solchen
Schätzen, die man in der Erde versteckt fand, und auf die keine
bestimmte Person ein Recht nachweisen konnte. Sie wurden in jener
Zeit als etwas so Bedeutendes angesehen, daß sie immer als Eigentum
des Fürsten und nicht als das des Finders oder des Grundbesitzers
galten, wenn den letzteren nicht das Recht darauf durch eine
ausdrückliche Klausel in ihrer Urkunde zugesichert war. Ebenso
wurde es mit den Gold- und Silbergruben gehalten, die ohne eine
besondere Klausel in der Urkunde niemals in der allgemeinen
Überweisung der Ländereien mit inbegriffen waren, obgleich Blei-,
Kupfer-, [bookmark: page21]Zinn- und Kohlengruben, als Dinge von geringer
Bedeutung, es waren.

	
		
		Zweites Kapitel.

Das Geld als ein besonderer Teil des allgemeinen Vorrats der
Gesellschaft, oder die Erhaltungskosten des Nationalkapitals.

		In dem ersten Buche ist gezeigt worden, daß der Preis der
meisten Waren in drei Teile zerfällt, deren einer die Arbeitslöhne,
ein anderer die Kapitalprofite und ein dritter die Rente des Bodens
bezahlt, die notwendig waren, um sie zu erzeugen und auf den Markt
zu bringen; daß es zwar einige Güter gibt, deren Preis nur aus
zweien dieser Teile, aus den Arbeitslöhnen und den Kapitalprofiten
besteht, und einige wenige, bei denen er überhaupt nur von einem,
den Arbeitslöhnen gebildet wird, aber daß der Preis jeglicher Ware
notwendig in den einen oder den anderen oder in alle dieser drei
Teile zerfällt, da jeder seiner Teile, der nicht auf Rente oder
Löhne entfällt, notwendigerweise irgend jemandes Profit sein
muß.

		Da dies, wie bemerkt wurde, in bezug auf jede einzelne Ware für
sich genommen der Fall ist, so muß es auch in bezug auf alle Waren,
die das jährliche Gesamterzeugnis des Bodens und der Arbeit jedes
Landes sind, der Fall sein, wenn man sie zusammenfaßt. Der ganze
Preis oder Tauschwert dieses Jahreserzeugnisses muß in dieselben
drei Teile zerfallen und sich auf die einzelnen Einwohner des
Landes entweder als ihr Arbeitslohn oder als ihr Kapitalprofit oder
als ihre Grundrente verteilen.

		Obgleich indes der ganze Wert des jährlichen Boden- und
Arbeitserzeugnisses in jedem Lande sich so auf die [bookmark: page22]einzelnen Bewohner verteilt
und ein Einkommen für sie darstellt, so können wir doch, wie bei
der Rente eines Privatgutes auch bei dem Einkommen all der
Einwohner eines großen Landes zwischen dem Rohertrag und dem
Reinertrag unterscheiden.

		Der Rohertrag eines Privatgutes begreift dasjenige in sich, was
von dem Pächter gezahlt wird, der Reinertrag das, was für den
Grundeigentümer nach Abzug der Wirtschafts- und Reparaturkosten und
aller anderen notwendigen Lasten übrig bleibt, oder was er, ohne
seinem Gute zu schaden, zu dem für seine unmittelbare Konsumtion
bestimmten Vorrat schlagen, oder für seine Tafel, seine
Dienerschaft, für den Schmuck und die Einrichtung seines Hauses,
für seine privaten Vergnügungen und Genüsse ausgeben kann. Sein
wirklicher Wohlstand richtet sich nicht nach seinem Roh-, sondern
nach seinem Reinertrage.

		Das Roheinkommen aller Einwohner eines großen Landes begreift
das gesamte Jahresprodukt ihres Bodens und ihrer Arbeit in sich,
der Reinertrag, was ihnen nach Abzug der Unterhaltskosten, erstens
ihres stehenden und zweitens ihres umlaufenden Kapitals, übrig
bleibt, oder dasjenige, was sie, ohne ihr Kapital anzugreifen, zu
dem für ihre unmittelbare Konsumtion bestimmten Vorrat schlagen
oder auf ihre Lebensmittel, Bequemlichkeiten und Genüsse verwenden
können. Auch ihr wirklicher Wohlstand richtet sich nicht nach ihrem
Roh-, sondern nach ihrem Reineinkommen.

		Die ganze Ausgabe für den Unterhalt des stehenden Kapitals muß
offenbar von dem Reineinkommen der Gesellschaft ausgeschlossen
werden. Weder die zur Erhaltung ihrer nützlichen Maschinen und
ihres Handwerkszeugs, ihrer gewinnbringenden Gebäude usw. nötigen
Materialien, noch das Produkt der Arbeit, die nötig ist, um diese
Materialien zur passenden Gestalt zu verarbeiten, kann einen Teil
davon ausmachen. Der Preis dieser Arbeit kann allerdings einen
[bookmark: page23]Teil davon bilden,
wenn die so beschäftigten Arbeiter den ganzen Wert ihres Lohnes zu
ihrem für die unmittelbare Konsumtion bestimmten Vorrat schlagen
können. Bei anderen Arten der Arbeit aber kommt sowohl der Preis
als das Produkt zu diesem Vorrat, der Preis zu dem der Arbeiter,
das Produkt zu dem anderer Leute, deren Lebensunterhalt,
Bequemlichkeiten und Genüsse durch die Arbeit jener Arbeiter
vergrößert worden.

		Der Zweck des stehenden Kapitals ist der, die Produktivkräfte
der Arbeit zu vermehren oder eine gleiche Zahl Arbeiter instand zu
setzen, eine weit, größere Menge Arbeit zu bewältigen. Auf einem
Gute, wo alle nötigen Gebäude, Zäune, Abzugsgräben, Verbindungswege
usw. in vollkommenster Ordnung sind, wird eine gleiche Zahl von
Arbeitern und Arbeitstieren ein weit größeres Produkt
hervorbringen, als auf einem von gleicher Ausdehnung und gleicher
Bodengüte, das aber nicht mit derselben Ausrüstung versehen ist. In
Manufakturen wird eine gleiche Zahl Hände, die durch die besten
Maschinen unterstützt wird, eine weit größere Menge Güter zustande
bringen, als wenn ihr nur unvollkommene Werkzeuge zu Gebote stehen.
Die Ausgaben, die für stehendes Kapital irgendwelcher Art
zweckmäßig gemacht werden, werden immer mit großem Profit
wiedererstattet und vermehren das Jahresprodukt um einen weit
größeren Wert, als der ist, den die Erhaltung solcher
Verbesserungen erheischt. Doch fordert diese Erhaltung immer einen
gewissen Teil jenes Produktes. Eine bestimmte Menge von Materialien
und die Arbeit einer bestimmten Anzahl von Arbeitsleuten, die
unmittelbar dazu hätte dienen können, Nahrung, Kleidung, Wohnung,
den Unterhalt und die Genüsse der Gesellschaft zu vermehren, werden
so zu einer anderen Beschäftigung gebraucht, die zwar höchst
vorteilhaft, aber doch von jener sehr verschieden ist. Aus diesem
Grunde werden denn auch alle Fortschritte in der [bookmark: page24]Mechanik, die eine gleiche Zahl
von Arbeitern in den Stand setzen, eine gleiche Menge Arbeit mit
wohlfeileren und einfacheren Maschinen als bisher üblich
herzustellen, immer als vorteilhaft für jede Gesellschaft
betrachtet. Eine bestimmte Menge von Materialien und die Arbeit
einer bestimmten Anzahl von Arbeitsleuten, die früher dazu
gebraucht wurden, eine zusammengesetztere und kostspieligere
Maschine zu versorgen, kann dann dazu angewendet werden, die Größe
des Arbeitsergebnisses zu vermehren, zu dessen bloßer Herstellung
diese oder eine andere Maschine behilflich ist. Der Unternehmer
mancher großen Manufaktur, der jährlich tausend Pfund braucht, um
seine Maschinen imstande zu halten, wird, wenn er diese Ausgabe auf
fünfhundert erniedrigen kann, natürlich die übrigen fünfhundert
dazu verwenden, eine größere Menge von Materialien zu kaufen und
sie durch eine größere Zahl von Leuten verarbeiten zu lassen. Daher
wird die Größe dieses Arbeitsergebnisses, zu dessen bloßer
Herstellung seine Maschinen behilflich waren, natürlich vermehrt
werden, und damit der Vorteil und Genuß, den die Gesellschaft aus
dieser Arbeit ziehen kann.

		Die Ausgaben für den Unterhalt des stehenden Kapitals in einem
großen Lande lassen sich sehr wohl mit denen für Reparaturen auf
einem Privatgute vergleichen. Die Reparaturausgaben können oft
nötig sein, um das Produkt des Gutes und folglich den Roh- und den
Reinertrag des Grundeigentümers zu erhalten. Können sie jedoch
durch eine angemessenere Leitung vermindert werden, ohne eine
Verminderung des Produktes herbeizuführen, so bleibt zumindest der
Rohertrag derselbe, der Reinertrag aber wird jedenfalls größer.

		Wenngleich die Gesamtausgabe für den Unterhalt des stehenden
Kapitals notwendig von dem reinen Einkommen der Gesellschaft
auszuschließen ist, so ist das bei der für den Unterhalt des
umlaufenden Kapitals nicht der Fall. [bookmark: page25]Von den vier Teilen, aus denen dieses
letztere Kapital zusammengesetzt ist, dem Gelde, den Lebensmitteln,
den Materialien und den fertigen Sachen, werden die drei letzteren,
wie schon bemerkt wurde, regelmäßig aus ihm herausgenommen und
entweder zum stehenden Kapital der Gesellschaft oder zu ihrem für
die unmittelbare Konsumtion bestimmten Vorrat geschlagen. Jeder
Teil dieser konsumierbaren Güter, der nicht zum Unterhalt des
ersteren gebraucht wird, geht ganz in den letzteren über und bildet
einen Teil des Reineinkommens der Gesellschaft. Daher nimmt der
Unterhalt jener drei Teile des umlaufenden Kapitals über das
hinaus, was zum Unterhalte des stehenden Kapitals nötig ist, keinen
Teil des jährlichen Produktes aus dem Reineinkommen der
Gesellschaft heraus.

		Das umlaufende Kapital einer Gesellschaft ist in dieser
Beziehung von dem eines Individuums verschieden. Das eines
Individuums ist gar nicht in der Lage, einen Teil seines reinen
Einkommens zu bilden; dieses muß ganz aus seinen Profiten bestehen.
Obgleich nun aber das umlaufende Kapital jedes Individuums einen
Teil von dem der Gesellschaft bildet, der das Individuum angehört,
so ist es darum doch einigermaßen in der Lage, auch einen Teil
ihres reinen Einkommens zu bilden. Dürfen auch nicht alle Güter in
eines Kaufmanns Laden zu seinem für die unmittelbare Konsumtion
bestimmten Vorrat, so können sie doch zu dem anderer Leute
geschlagen werden, die ihm regelmäßig ihren Wert samt seinen
Profiten aus einem von anderen Fonds herrührenden Einkommen
erstatten, ohne dadurch eine Verringerung seines oder ihres
Kapitals herbeizuführen.

		Folglich ist das Geld der einzige Teil des umlaufenden Kapitals
einer Gesellschaft, dessen Unterhalt eine Verminderung ihres reinen
Einkommens bewirken kann.

		Das stehende Kapital und jener Teil des umlaufenden [bookmark: page26]Kapitals, der in
Geld besteht, haben, soweit sie das Einkommen der Gesellschaft
betreffen, eine große Ähnlichkeit miteinander.

		1. Wie jene Maschinen und jenes Handwerkszeug usw. einen
gewissen Aufwand, sowohl zu ihrer Aufstellung als zu ihrem
Unterhalt erfordern, einen Aufwand, der zwar in beiden Fällen einen
Teil des Roheinkommens ausmacht und dennoch ein Abzug vom
Reineinkommen der Gesellschaft ist, so muß auch der Geldvorrat, der
in einem Lande umläuft, einen gewissen Aufwand, zunächst für seine
Ansammlung und dann für seine Erhaltung erfordern, ein Aufwand, der
zwar in beiden Fällen einen Teil des Roheinkommens der Gesellschaft
ausmacht, aber dennoch ganz genau so ein Abzug von ihrem reinen
Einkommen ist. Eine gewisse Menge von sehr wertvollem Material,
Gold und Silber, und von sehr sorgfältiger Arbeit wird, statt daß
sie den zur unmittelbaren Konsumtion bestimmten Vorrat, die
Lebensmittel, Genüsse und Annehmlichkeiten der einzelnen vermehrt,
zur Erhaltung jenes großen aber kostspieligen Verkehrsmittels
gebraucht, durch das jeder einzelne in der Gesellschaft seine
Lebensmittel, Genüsse und Annehmlichkeiten in dem ihm
entsprechenden Verhältnis regelmäßig zugeteilt erhält.

		2. Wie die Maschinen und das Handwerkszeug usw., die das
stehende Kapital eines einzelnen oder einer Gesellschaft ausmachen,
weder einen Teil ihres Roh- noch ihres Reineinkommens bilden, so
bildet das Geld, durch dessen Vermittlung das gesamte Einkommen der
Gesellschaft regelmäßig unter alle ihre einzelnen Glieder verteilt
wird, doch selbst keinen Teil dieses Einkommens. Das große Rad der
Zirkulation ist von den Gütern, die durch seine Vermittlung
umlaufen, ganz verschieden. Das Einkommen der Gesellschaft besteht
lediglich aus diesen Gütern, und nicht aus dem Rade, das sie zum
Umlaufen bringt. Bei einer Berechnung [bookmark: page27]des Roh- oder Reineinkommens einer
Gesellschaft müssen wir jederzeit von ihrem ganzen Jahresumlauf an
Geld und Gütern den gesamten Wert des Geldes abziehen, von dem auch
kein einziger Pfennig je einen Teil eines der beiden bilden
kann.

		Nur die Zweideutigkeit der Sprache kann diese Behauptung
zweifelhaft oder paradox erscheinen lassen. Wenn sie entsprechend
erklärt und verstanden wird, so ist sie so gut wie
selbstverständlich.

		Wenn wir von einer bestimmten Summe Geldes sprechen, so meinen
wir zuweilen nur die Metallstücke, aus denen sie zusammengesetzt
ist; zuweilen sehließen wir dabei aber auch eine dunkle Beziehung
zu den Gütern ein, die dafür eingetauscht werden können, oder zu
der Kaufkraft, die der Besitz jener Summe verleiht. So wollen wir,
wenn wir sagen, daß der Geldumlauf Englands
auf 18 Millionen berechnet werde, nur den Betrag der
Metallstücke ausdrücken, die einige Schriftsteller
zusammengerechnet, oder von denen sie vielmehr angenommen haben,
daß sie in dem Lande umlaufen. Wenn wir aber sagen, ein Mann
sei 50 oder 100 £ im Jahre wert, so wollen wir
gewöhnlich nicht nur den Betrag der Metallstücke, die alle Jahre an
ihn bezahlt werden, sondern den Wert der Güter ausdrücken, die er
im Jahre kaufen oder verzehren kann. Wir wollen gewöhnlich
bestimmen, wie er lebt oder leben sollte, d. h. Quantität und
Qualität von Bedarfs- und Genußgütern, die er sich seinen
Verhältnissen nach gestatten darf.

		Wenn wir mit einer bestimmten Summe Geldes nicht nur den Betrag
der Metallstücke, aus denen sie besteht, ausdrücken wollen, sondern
in diesen Ausdruck auch noch eine dunkle Beziehung auf die Güter
einschließen, die dafür eingetauscht werden können, so ist der
Wohlstand oder das Einkommen, den sie in diesem Falle bezeichnet,
nur dem einen dieser beiden Werte, die so, etwas zweideutig [bookmark: page28]mit einem und
demselben Wort getroffen werden, gleich, und zwar dem letzteren
eher als dem ersteren, dem Geldeswert eher als dem Gelde.

		So kann jemand, wenn eine Guinee sein wöchentliches Einkommen
bildet, im Laufe der Woche damit eine bestimmte Menge Lebensmittel,
Genüsse und Annehmlichkeiten kaufen. Je nachdem diese Menge groß
oder klein ist, ist es auch sein wirklicher Reichtum, sein
wirkliches wöchentliches Einkommen. Sein wöchentliches Einkommen
ist bestimmt nicht gleichzeitig der Guinee und dem, was damit
gekauft werden kann, gleich, sondern nur dem einen oder dem anderen
dieser beiden gleichen Werte, und zwar dem letzteren eher als dem
ersteren, dem Guineewert eher als der Guinee.

		Wenn so jemandem sein Einkommen nicht in Gold, sondern in einer
wöchentlichen Anweisung auf eine Guinee gezahlt würde, so würde
sein Einkommen gewiß nicht eigentlich aus dem Stück Papier, sondern
aus dem, was er dafür haben könnte, bestehen. Eine Guinee läßt sich
als eine Anweisung auf eine bestimmte Menge von Bedarfs- und
Genußgütern ansehen, die auf alle Geschäftsleute in der
Nachbarschaft ausgestellt ist. Das Einkommen der Person, an die sie
ausgezahlt wird, besteht nicht sowohl aus dem Goldstück, als aus
dem, was sie dafür kaufen kann, oder aus dem, was sie dafür
eintauschen kann. Könnte es gegen nichts eingetauscht werden, so
würde es, wie eine Anweisung auf einen Bankrotten, nicht mehr Wert
haben, als das unnützeste Papier.

		Obgleich das wöchentliche oder jährliche Einkommen all der
verschiedenen Einwohner irgendeines Landes ihnen auf die gleiche
Weise ausgezahlt werden kann und wirklich auch oft in Geld
ausgezahlt wird, so muß doch ihr wirklicher Reichtum, das wirkliche
wöchentliche oder jährliche Einkommen von ihnen allen
zusammengenommen, stets in [bookmark: page29]dem Maße groß oder klein sein, als die Menge der
konsumierbaren Güter es ist, die sie alle mit jenem Gelde kaufen
können. Das ganze Einkommen von ihnen allen zusammengenommen ist
offenbar nicht gleichzeitig dem Gelde und den konsumierbaren Gütern
gleich, sondern nur dem einen oder dem anderen dieser beiden Werte,
und zwar dem letzteren eigentlich mehr als dem ersteren.

		Wenn wir daher auch oft das Einkommen einer Person mittels der
Metallstücke ausdrücken, die ihr alle Jahre gezahlt werden, so
geschieht es deshalb, weil der Betrag dieser Stücke den Umfang
ihrer Macht zu kaufen bestimmt, d. h. den Wert der Güter, die
sie alle Jahre verzehren kann. Wir sehen ihr Einkommen immer so an,
als bestehe es in ihrer Macht, zu kaufen oder zu konsumieren, und
nicht in den Stücken, die es vermitteln.

		Wenn dies schon bei einem einzelnen genügend klar ist, so ist es
dies noch mehr bei einer Gesellschaft. Der Betrag der Metallstücke,
die jährlich an einen einzelnen gezahlt werden, ist oft ganz genau
seinem Einkommen gleich und darum auch der kürzeste und beste
Ausdruck für dessen Wert. Aber der Betrag der Metallstücke, die in
einer Gesellschaft umlaufen, kann niemals dem Einkommen aller ihrer
Glieder gleich sein. Da dieselbe Guinee, mit der heute das
Wocheneinkommen des einen bezahlt wird, morgen den eines anderen,
und übermorgen den eines Dritten bezahlen kann, so muß der Betrag
der Metallstücke die jährlich in irgendeinem Lande umlaufen, stets
einen weit geringeren Wert haben als die sämtlichen Geldeinkommen,
die im Jahre damit bezahlt werden. Aber die Kaufkraft, oder die
Güter, die nach und nach mit diesen sämtlichen Geldeinkommen, so
wie sie nach und nach ausbezahlt werden, gekauft werden können, muß
stets genau denselben Wert haben, wie diese Einkommen, wie ihn ja
auch das Einkommen der einzelnen Personen haben muß, [bookmark: page30]denen sie ausbezahlt
werden. Dieses Einkommen kann daher nicht aus jenen Metallstücken
bestehen, deren Betrag so weit hinter seinem Werte zurückbleibt,
sondern aus der Kaufkraft, den Gütern, die mit ihnen nach und nach,
so wie sie von Hand zu Hand umlaufen, gekauft werden können.

		Mithin bildet das Geld, das große Rad der Zirkulation, das große
Mittel des Verkehrs, gleich allen anderen Mitteln des Handels
keinen Teil im Einkommen der Gesellschaft, der es angehört,
obgleich es einen Teil, und zwar einen sehr wertvollen Teil ihres
Kapitals bildet; und obgleich die Metallstücke, aus denen es
besteht, während ihres jährlichen Umlaufes an jedermann das
Einkommen verteilen, das ihm zukommt, so machen sie selbst doch
keinen Teil dieses Einkommens aus.

		3. und letztens haben die Maschinen und das Handwerkszeug
usw., die das stehende Kapital bilden, die weitere Ähnlichkeit mit
jenem Teil des umlaufenden Kapitals, der in Geld besteht, daß so,
wie jede Ersparnis bei den Ausgaben für Aufstellung und Erhaltung
jener Maschinen, welche die Produktivkräfte der Arbeit nicht
vermindert, eine Vergrößerung des Reineinkommens der Gesellschaft
bedeutet, so auch jede Ersparnis bei den Ausgaben für Ansammlung
und Erhaltung jenes Teils des umlaufenden Kapitals, der in Geld
besteht, eine Vergrößerung ganz derselben Art bedeutet.

		Es ist deutlich genug und ist zum Teil auch schon
auseinandergesetzt worden, wie jede Ersparnis bei den Ausgaben für
Erhaltung des stehenden Kapitals eine Vergrößerung des
Reineinkommens der Gesellschaft ist. Das ganze Kapital eines
Unternehmers jeder Arbeit zerfällt notwendig in sein stehendes und
sein umlaufendes. Bleibt sein ganzes Kapital dasselbe, so muß
notwendig der eine Teil um so größer werden, als der andere kleiner
wird. Das umlaufende Kapital bestreitet die Materialien und den
Arbeitslohn, [bookmark: page31]und bringt das Unternehmen in Gang. Daher muß
jede Ersparnis bei den Ausgaben für den Unterhalt des stehenden
Kapitals, welche die Produktivkräfte nicht vermindert, den Fonds,
der das Unternehmen in Gang bringt, und folglich auch das
Jahresprodukt des Bodens und der Arbeit, das wirkliche Einkommen
einer jeden Gesellschaft, vergrößern.

		Die Ersetzung des Gold- und Silbergeldes durch Papier ersetzt
ein sehr kostspieliges Verkehrsmittel durch ein weit weniger
kostbares und manchmal ebenso geeignetes. Der Umlauf wird durch ein
neues Rad bewirkt, das billiger herzustellen und zu erhalten ist
als das alte. Wie aber dieser Vorgang vor sich geht und wie er dazu
führt, entweder das Roh- oder das Reineinkommen der Gesellschaft zu
vergrößern, ist gar nicht so deutlich und mag daher eine weitere
Erläuterung finden.

		Es gibt mehrere verschiedene Arten von Papiergeld; doch sind die
umlaufenden Noten der Banken und Bankiers die Art, die am besten
bekannt ist und sich auch für den Zweck am besten zu eignen
scheint.

		Wenn die Leute in einem bestimmten Lande genug Zutrauen zu dem
Vermögen, der Rechtschaffenheit und der Klugheit eines einzelnen
Bankiers haben, um zu glauben, daß er stets bereit sein werde, auf
Verlangen so viel von seinen Noten, als ihm zu irgendeinem
Zeitpunkt voraussichtlich präsentiert werden, auszuzahlen, so
erhalten diese Noten dieselbe Gangbarkeit wie Gold- und Silbergeld,
infolge des Zutrauens, daß jederzeit solches Geld dafür zu haben
ist.

		Ein bestimmter Bankier leiht an seine Kunden seine Noten zu
einem Betrage von, wie wir annehmen wollen, 100 000 £. Da
diese Noten den ganzen Dienst des Geldes tun, so bezahlen ihm seine
Schuldner dieselben Zinsen, als ob er ihnen ebensoviel Geld
geliehen hätte. Diese Zinsen sind die Quelle seines Gewinnes. Wenn
auch einige dieser Noten fortwährend zu ihm zurückkommen und
Zahlung [bookmark: page32]fordern, so verbleibt doch ein Teil davon
monate- und jahrelang in seinem Umlaufe. Hält er daher gewöhnlich
Noten im Betrag von 100 000 £ in Umlauf, so mögen
doch 20 000 £ in Gold und Silber oft ein
hinlänglicher Vorrat sein, um den gelegentlichen Ansprüchen zu
entsprechen. Bei diesem Vorgang verrichten
also 20 000 £ in Gold und Silber dieselben
Funktionen, die sonst 100 000 £ hätten verrichten
können. Mittels seiner Noten im Betrage
von 100 000 £ können dieselben Tauschgeschäfte
gemacht, kann dieselbe Menge konsumierbarer Güter im Umlauf
erhalten und an ihre eigentlichen Konsumenten verteilt werden, wie
durch einen gleichen Wert an Gold- und Silbergeld. Daher können auf
diese Art und Weise 80 000 £ in Gold und Silber von
der Umlaufsumme des Landes gespart werden, und wenn zur selben Zeit
mehrere Operationen derselben Art von vielen einzelnen Banken und
Bankiers gemacht werden, so läßt sich der ganze Umlauf mit dem
fünften Teil des Goldes und Silbers bewirken, das sonst nötig
gewesen wäre.

		Wir wollen annehmen, daß z. B. das ganze umlaufende Geld
eines bestimmten Landes sich zu einer bestimmten Zeit auf eine
Million Sterling belaufe, wobei diese Summe hinreichend sei, um das
ganze Jahresprodukt seines Bodens und seiner Arbeit in Umlauf zu
bringen. Wir wollen weiter annehmen, daß nach einiger Zeit
verschiedene Banken und Bankiers Noten, die auf den Inhaber lauten,
im Betrage von einer Million ausgeben, indem sie, um den
gelegentlichen Ansprüchen zu genügen, 200 000 £ in
ihren Kassen zurückbehalten. Es würden
also 800 000 £ in Gold und Silber
und 1 000 000 in Banknoten,
oder 1 800 000 £ in Papier und Geld zusammen,
in Umlauf bleiben. Das jährliche Produkt des Bodens und der Arbeit
hätte aber nur 1 000 000 zum Umlauf und zur
Verteilung an seine eigentlichen Konsumenten erfordert, und dieses
Jahresprodukt kann nicht sofort durch jene Bankoperationen vermehrt
werden. Eine Million wird [bookmark: page33]daher hinreichend bleiben, um es auch
nachher in Umlauf zu halten. Da die zu kaufenden und zu
verkaufenden Güter genau dieselben sind wie früher, wird auch
dieselbe Menge Geldes hinreichend sein, sie zu kaufen und zu
verkaufen. Der Umlaufskanal, wenn ich mich dieses Ausdrucks
bedienen darf, wird genau derselbe bleiben wie vorher. Eine Million
war nach unserer Annahme hinreichend, diesen Kanal zu füllen; was
daher über diese Summe hinaus in ihn gegossen wird, kann sich nicht
in ihm halten, sondern muß
überfließen. 1 800 000 £ sind nun
hineingegossen. Es müssen daher 800 000 £
überfließen, da diese Summe über das hinausgeht, was im Umlauf des
Landes aufgenommen werden kann. Obgleich jedoch diese Summe im
Lande nicht aufgenommen werden kann, so ist sie doch zu wertvoll,
als daß man sie müßig liegen lassen dürfte. Sie wird daher ins
Ausland geschickt werden, um die gewinnreiche Beschäftigung zu
suchen, die sie im Lande nicht finden kann. Das Papier kann aber
nicht ins Ausland gehen, weil es in bestimmter Entfernung von den
Banken, die es ausgeben, und von dem Lande, in dem die Barzahlung
gesetzlich erzwungen werden kann, bei gewöhnlichen Zahlungen nicht
angenommen werden wird. Es wird also Gold und Silber im Betrage
von 800 000 £ ins Ausland geschickt werden, und der
heimische Umlaufskanal bleibt, statt mit der Million Metall, die
ihn früher füllte, mit einer Million Papier gefüllt.

		Obgleich aber eine so große Menge Gold und Silber auf diese
Weise ins Ausland geschickt wird, so darf man doch nicht glauben,
daß es für nichts dahin geschickt werde, oder daß seine Eigentümer
den fremden Völkern damit ein Geschenk machen. Sie vertauschen sie
vielmehr gegen fremde Güter dieser oder jener Art, um entweder die
Konsumtion anderer fremder Länder, oder die ihres eigenen Landes
damit zu versorgen. [bookmark: page34]

		Wenn sie jene Menge dazu anwenden, in dem einen fremden Lande
Güter zu kaufen, um die Konsumtion eines anderen damit zu
versorgen, d. h. wenn sie sie im sogenannten Zwischenhandel
anwenden, so ist jeder Profit, den sie machen, ein Zuwachs zum
Reineinkommen ihres eigenen Landes. Er ist wie ein neuer Fonds, der
zur Führung eines neuen Gewerbes geschaffen wurde: das heimische
Geschäft wird nun mit Papier betrieben, und Gold und Silber sind in
einen Fonds für jenes neue Gewerbe verwandelt.

		Wenn sie jene Menge dazu anwenden, fremde Güter für die
heimische Konsumtion zu kaufen, so können sie entweder, erstens,
solche Güter kaufen, von denen sich annehmen läßt, daß sie von
müßigen Leuten, die nichts produzieren, konsumiert werden,
z. B. fremde Weine, fremde Seide usw., oder sie können,
zweitens, einen neuen Vorrat von Materialien, Werkzeugen und
Lebensmitteln kaufen, um damit einem Zuwachs von gewerbtätigen
Leuten, die den Wert ihrer eigenen, jährlichen Konsumtion mit einem
Profit wieder erzeugen, Unterhalt und Beschäftigung zu geben.

		Soweit sie auf die erste Weise angewendet wird, befördert sie
die Verschwendung, vermehrt den Aufwand und die Konsumtion, ohne
die Produktion zu vergrößern oder einen dauernden Fonds zur
Aufrechterhaltung jenes Aufwandes herzustellen, und ist für die
Gesellschaft in jeder Beziehung schädlich.

		Soweit sie auf die zweite Weise angewendet wird, befördert sie
die Gewerbetätigkeit, und obwohl sie die Konsumtion der
Gesellschaft vergrößert, sorgt sie doch für einen ständigen Fonds
zur Unterhaltung dieser Konsumtion, indem die Konsumierenden den
ganzen Wert ihrer jährlichen Konsumtion mit einem Profite
wiedererzeugen. Das Roheinkommen der Gesellschaft, das jährliche
Produkt ihres Bodens und ihrer Arbeit, wird um den ganzen Wert
vermehrt, den die Arbeit jener Arbeiter zu den Materialien
hinzufügt, an [bookmark: page35]denen sie arbeiten, und das Reineinkommen um
so viel, als von diesem Werte übrig bleibt, nachdem man das für die
Erhaltung der Werkzeuge und Geräte ihres Gewerbes Notwendige
abgezogen hat.

		Es scheint nicht nur wahrscheinlich, sondern fast unvermeidlich
zu sein, daß der größte Teil des Goldes und Silbers, welches durch
diese Bankoperationen ins Ausland getrieben und zum Ankauf fremder
Waren für die inländische Konsumtion gebraucht wird, zum Ankauf von
solchen dieser zweiten Art dient und dienen muß. Wenn auch mancher
einzelne seinen Aufwand mitunter bedeutend vermehrt, obwohl sein
Einkommen sich ganz und gar nicht vermehrt, so können wir doch
sicher sein, daß keine ganze Klasse oder Art von Menschen so
handeln wird; denn wenn auch nicht das Betragen jedes einzelnen
immer von den Regeln gewöhnlicher Klugheit geleitet wird, so
bestimmen diese doch stets das der Mehrzahl jeder Klasse und Art.
Nun kann aber das Einkommen der müßigen Leute, wenn man sie als
eine Klasse oder Art ansieht, nicht im geringsten durch jene
Bankoperationen vermehrt werden. Mithin kann ihr Aufwand im
allgemeinen dadurch nicht vermehrt werden, obgleich es bei einigen
einzelnen unter ihnen so sein mag und zuweilen auch wirklich
geschieht. Da also die Nachfrage der müßigen Leute nach fremden
Gütern dieselbe oder beinahe dieselbe bleibt wie vorher, so wird
wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Teil des Geldes, das durch jene
Bankoperationen ins Ausland getrieben und zum Ankauf fremder Waren
für die inländische Konsumtion gebraucht wurde, zum Ankaufe solcher
Waren für deren Gebrauch verwendet worden. Sein größter Teil wird
naturgemäß zum Unterhalt der Gewerbetätigkeit dienen und nicht zur
Unterstützung des Müßiggangs.

		Wenn wir die Menge von Gewerbtätigkeit zusammenrechnen, die das
umlaufende Kapital einer Gesellschaft beschäftigen [bookmark: page36]kann, so dürfen wir nur
diejenigen seiner Teile berücksichtigen, die aus Lebensmitteln,
Materialien und fertigen Gegenständen bestehen; der andere, der aus
Geld besteht und nur dazu dient, die drei ersteren in Umlauf zu
setzen, muß jederzeit in Abzug gebracht werden. Um die
Gewerbtätigkeit in Gang zu setzen, sind drei Dinge erforderlich:
Materialien, die bearbeitet werden müssen, Werkzeuge, um sie zu
bearbeiten, und der Lohn und das Entgelt, um derentwillen die
Arbeit getan wird. Das Geld ist weder ein Material, das bearbeitet
wird, noch ein Werkzeug, womit man arbeitet; und obgleich der Lohn
des Arbeiters gewöhnlich in Geld ausgezahlt wird, so besteht doch
sein wirkliches Einkommen, gleich dem aller anderen Leute, nicht
aus Geld, sondern aus Geldeswert, nicht aus den Metallstücken,
sondern aus dem, was dafür zu haben ist.

		Die Menge von Gewerbtätigkeit, die irgendein Kapital zu
beschäftigen vermag, muß offenbar der Zahl von Arbeitern gleich
sein, die es mit Materialien, Werkzeugen und einem der Natur der
Arbeit angemessenen Unterhalt versorgen kann. Geld kann dazu nötig
sein, um die Materialien, die Werkzeuge und den Unterhalt der
Arbeiter zu kaufen. Aber die Menge von Gewerbtätigkeit, die das
ganze Kapital unterhalten kann, ist gewiß nicht beiden, nämlich
sowohl dem Gelde, das kauft, als auch den Materialien, Werkzeugen
und Unterhaltsmitteln, die gekauft werden, gleich, sondern nur dem
einen oder dem anderen dieser beiden Werte, und zwar dem letzteren
eigentlich mehr als dem ersteren.

		Wenn Papier an die Stelle des Gold- und Silbergeldes tritt, so
kann die Menge der Materialien, Werkzeuge und Unterhaltsmittel, die
das ganze umlaufende Kapital verschaffen kann, um den ganzen Wert
des Goldes und Silbers, das gewöhnlich zu deren Einkauf diente,
wachsen. Der ganze Wert des großen Umlaufs- und Verteilungsrades
kommt zu den Gütern hinzu, die mittels seiner umlaufen [bookmark: page37]und verteilt werden.
Die Operation gleicht gewissermaßen der eines großen
Fabrikunternehmers, der infolge einer Vervollkommnung im
Maschinenwesen seine alten Maschinen aufgibt und die Differenz
zwischen ihrem Preise und dem der neuen Maschinen zu seinem
umlaufenden Kapital schlägt, zu dem Fonds, aus dem er Materialien
und Löhne für seine Arbeiter bestreitet.

		Es ist vielleicht unmöglich, das Verhältnis anzugeben, in dem
das umlaufende Geld eines Landes zu dem gesamten Werte des durch
seine Vermittlung umlaufenden Jahresproduktes steht. Es wurde von
verschiedenen Autoren auf ein Fünftel, ein Zehntel, ein Zwanzigstel
und auf ein Dreißigstel dieses Wertes veranschlagt. So eng aber
auch das Verhältnis ist, in dem das umlaufende Geld zu dem gesamten
Werte des Jahresproduktes steht, so muß es doch, da nur ein Teil
und oft nur ein kleiner Teil dieses Produktes zum Unterhalt der
Gewerbtätigkeit bestimmt ist, zu diesem Teile immer in einem recht
ansehnlichen Verhältnis stehen. Wenn daher durch die
Stellvertretung des Papieres das zum Umlauf erforderliche Gold und
Silber vielleicht auf ein Fünftel seiner früheren Menge beschränkt
wird, so muß dadurch, falls nur der Wert des größeren Teils der
übrigen vier Fünftel zu den Fonds hinzukommt, die zum Unterhalt der
Gewerbtätigkeit bestimmt sind, die Menge dieser Gewerbtätigkeit und
folglich der Wert des jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes einen
sehr beträchtlichen Zuwachs erfahren.

		Eine Erscheinung dieser Art ist in den
letzten 25 oder 30 Jahren in Schottland durch
die Errichtung neuer Bankgesellschaften in fast jeder größeren
Stadt und sogar in manchen Landstädtchen eingetreten. Die Wirkungen
waren genau die oben beschriebenen. Das Geschäft des Landes wird
fast ganz mittels des Papiers dieser Bankgesellschaften geführt,
mit dem gewöhnlich Käufe und Zahlungen aller Art gemacht werden.
Silber sieht man, außer beim [bookmark: page38]Wechseln einer Zwanzigschillingsnote, nur
selten, und Gold noch seltener. Obgleich das Verfahren aller jener
Gesellschaften nicht einwandfrei gewesen ist und daher eine
Parlamentsakte nötig gemacht hat, durch die es geregelt wurde, so
hat das Land doch offenbar aus ihrem Geschäfte großen Vorteil
gezogen. Ich habe versichern hören, daß der Handel in der Stadt
Glasgow sich in etwa fünfzehn Jahren seit der Errichtung der
dortigen Banken verdoppelt habe, und daß der Handel Schottlands
seit der Errichtung der beiden öffentlichen Banken in Edinburgh,
deren eine, die die Bank von Schottland heißt, durch eine
Parlamentsakte 1695, und die andere, die die königliche Bank
heißt, durch einen königlichen Freibrief 1727 gegründet
wurde, um mehr als das Vierfache gestiegen sei. Ob der Handel
Schottlands im ganzen oder der Stadt Glasgow im besonderen wirklich
während einer so kurzen Zeit in einem so großen Maße zugenommen
hat, will ich nicht behaupten. Hat aber einer von ihnen in diesem
Maße zugenommen, so scheint dieser Erfolg zu groß zu sein, als daß
er allein einer solchen Erscheinung zugeschrieben werden könnte.
Daß aber der Handel und die Gewerbtätigkeit Schottlands innerhalb
dieses Zeitraums sehr erheblich zugenommen, und daß die Banken zu
dieser Zunahme erheblich beigetragen haben, kann nicht bezweifelt
werden.

		Der Wert des Silbergeldes, das in Schottland vor der Union
von 1707 umlief, und das unmittelbar nachher zum Zweck
einer Umprägung in die Bank von Schottland gebracht wurde,
betrug 411 117 £ 10 s. 9 d. Über
die Goldmünzen war keine Aufstellung zu finden, doch geht aus den
alten Berichten der schottischen Münze hervor, daß der Wert des
jährlich gemünzten Goldes den des Silbers etwas überstieg
[bookmark: text1]F1. Es gab damals
recht viele Leute, die, weil sie [bookmark: page39]nicht an die Zurückzahlung glaubten, ihr
Silber nicht in die Bank nach Schottland brachten, und außerdem gab
es einiges englisches Geld, das nicht eingefordert wurde. Darum
kann der Gesamtwert des Goldes und Silbers, das vor der Union in
Schottland umlief, nicht auf weniger als eine Million Sterling
veranschlagt werden. Sie scheint fast den ganzen Umlauf dieses
Landes ausgemacht zu haben; denn obgleich der Umlauf der Bank von
Schottland, die damals keine Rivalin hatte, ein ansehnlicher war,
so scheint er doch nur einen sehr geringen Teil des Ganzen
ausgemacht zu haben Gegenwärtig kann der ganze Umlauf Schottlands
auf nicht weniger als zwei Millionen veranschlagt werden, wovon der
Teil, der aus Gold und Silber besteht, sich höchstwahrscheinlich
nicht auf eine halbe Million beläuft. Obgleich aber das umlaufende
Gold und Silber Schottlands in diesem Zeitraum eine so große
Verringerung erfahren hat, so scheint doch sein wirklicher Reichtum
und sein wirkliches Gedeihen durchaus nicht gelitten zu haben. Sein
Landbau, seine Manufakturen und sein Handel, das Jahresprodukt
seines Bodens und seiner Arbeit, haben sich im Gegenteil offenbar
gehoben.

		Hauptsächlich durch Diskontieren von Wechselbriefen, d. h.
durch Vorschießen von Geld auf sie, bevor sie fällig sind, geben
die meisten Banken und Bankiers ihre Noten aus. Sie ziehen stets
von jeder Summe, die sie vorschießen, die gesetzlichen Zinsen bis
zum Verfallstage des Wechsels ab. Die Bezahlung des Wechsels
erstattet der Bank, sobald er fällig ist, den Wert dessen, was
vorgeschossen wurde samt einem reinen Profit an den Zinsen zurück.
Der Bankier, der dem Kaufmann, dessen Wechsel er diskontiert, nicht
Gold und Silber, sondern seine eigenen Noten vorschießt, hat den
Vorteil, daß er um einen größeren Betrag, um den ganzen Wert seiner
Noten, von denen er aus Erfahrung weiß, daß sie gewöhnlich in
Umlauf bleiben, diskontieren [bookmark: page40]kann. Er ist dadurch instand gesetzt, an einer um
so viel größeren Summe einen reinen Zinsgewinn zu machen.

		Der schottische Handelsverkehr, der gegenwärtig nicht sehr groß
ist, war noch unbedeutender, als die beiden ersten
Bankgesellschaften gegründet wurden; und diese Gesellschaften
selbst würden nur geringen Zuspruch gehabt haben, wenn sie ihr
Geschäft auf das Diskontieren von Wechseln beschränkt hätten. Daher
erfanden sie eine andere Methode, ihre Noten auszugeben, das
Eröffnen von laufenden Rechnungen, wie sie es nannten, d. h.
Kredit-Geben für eine bestimmte Summe (z. B. für zwei oder
dreitausend £) an eine Person, die zwei Leute von unzweifelhaftem
Kredit und gutem Landbesitze zu Bürgen dafür stellen konnte, daß
alles Geld, welches ihr innerhalb der Summe vorgeschossen würde,
für die der Kredit bewilligt wurde, auf Verlangen samt den
gesetzlichen Zinsen zurückgezahlt werden sollte. Kredite dieser Art
werden, wie ich glaube, allgemein von Banken und Bankiers in allen
Teilen der Welt bewilligt. Aber die bequemen Bedingungen, unter
welchen die schottischen Bankgesellschaften die Rückzahlung
annehmen, sind, soviel ich weiß, ihnen eigentümlich und waren
vielleicht die Hauptursache des ausgebreiteten Geschäftes dieser
Gesellschaften und des Vorteils, den das Land davon hatte.

		Wer einen solchen Kredit bei einer dieser Gesellschaften hat und
z. B. tausend Pfund von ihr borgt, kann diese Summe
stückweise, zu zwanzig und dreißig Pfund jedesmal, zurückzahlen,
indem die Gesellschaft einen entsprechenden Teil von den Zinsen der
ganzen Summe von dem Tage an abrechnet, an dem eine dieser kleinen
Summen eingezahlt wurde, bis am Ende die ganze Summe auf diese
Weise zurückgezahlt worden ist. Daher finden es alle Kaufleute und
fast alle Geschäftsleute bequem, solche Rechnungen bei ihnen zu
haben, und haben so ein Interesse, das Geschäft dieser
Gesellschaften zu fördern, indem sie deren Noten [bookmark: page41]bereitwillig bei allen
Zahlungen annehmen und indem sie alle anderen, auf die sie einen
Einfluß haben, aufmuntern, dasselbe zu tun. Die Banken schießen
ihren Kunden, wenn sie sich um Geld an sie wenden, dieses
gewöhnlich in ihren eigenen Noten vor. Diese geben die Kaufleute an
die Manufakturisten für Güter in Zahlung, die Manufakturisten an
die Pächter für Materialien und Lebensmittel, die Pächter an ihre
Grundherren als Rente, die Grundherren bezahlen damit wieder die
Kaufleute für die Genuß- und Luxusartikel, mit denen diese sie
versorgen, und die Kaufleute bringen sie wieder in die Banken
zurück, um ihre Rechnung zu berichtigen, oder das, was sie etwa
geborgt haben, zurückzuzahlen; und so wird fast das ganze
Geldgeschäft des Landes mittels der Noten fortgeführt. Darauf
beruht das große Geschäft jener Gesellschaften..

		Mittels dieser laufenden Rechnungen kann jeder Kaufmann, ohne
unklug zu handeln, ein größeres Geschäft treiben, als er es sonst
tun könnte. Wenn zwei Kaufleute, der eine in London, der andere in
Edinburgh, gleiche Kapitalien in denselben Geschäftszweig gesteckt
haben, so kann der Edinburgher Kaufmann, ohne unklug zu handeln,
ein größeres Geschäft treiben und mehr Leuten Beschäftigung geben
als der Londoner Kaufmann. Der Londoner Kaufmann muß sich immer
eine ansehnliche Geldsumme, entweder in seinem eigenen Geldschrank,
oder in dem seines Bankiers, der ihm keine Zinsen dafür gibt,
bereit halten, um stets für die Güter, die er auf Kredit kauft,
Zahlung leisten zu können, sobald sie verlangt wird. Nehmen wir an,
diese Summe belaufe sich gewöhnlich auf 500 £. Der Wert
der Güter in seinem Warenlager muß nun immer um 500 £
kleiner sein, als er sein könnte, wäre er nicht genötigt, eine
solche Summe unbeschäftigt liegen zu lassen. Wir wollen ferner
annehmen, daß er gewöhnlich seinen ganzen Vorrat, oder Güter im
Werte seines ganzen Vorrats einmal im Jahre [bookmark: page42]absetzt. Dadurch, daß er gezwungen
ist, eine so große Summe unbeschäftigt liegen zu lassen, muß er im
Jahre für 500 £ weniger Güter verkaufen, als er sonst
verkaufen könnte. Seine jährlichen Profite müssen um das geringer
sein, was er mit dem Verkauf von Gütern im Werte von
weiteren 500 £ hätte machen können; und die Zahl der
Leute, die er zur Verarbeitung seiner Güter für den Markt
gebraucht, muß um so viel kleiner sein, als mit
weiteren 500 £ hätten beschäftigt werden können. Der
Edinburgher Kaufmann dagegen läßt kein Geld unbeschäftigt liegen,
um solchen gelegentlichen Ansprüchen an ihn zu genügen. Wenn gerade
welche an ihn kommen, so befriedigt er sie aus seiner Rechnung bei
der Bank und erstattet nach und nach die geborgte Summe mit dem
Gelde oder Papiere wieder, das aus dem gelegentlichen Verkauf
seiner Güter eingeht. Er kann daher, ohne unklug zu handeln, mit
dem nämlichen Kapital zu allen Zeiten eine größere Menge von Gütern
in seinem Warenlager haben als der Londoner Kaufmann und kann daher
nicht nur für sich einen größeren Gewinn ziehen, sondern auch einer
größeren Zahl von gewerbfleißigen Leuten, die diese Güter für den
Markt verarbeiten, ständig Beschäftigung geben. Daher der große
Vorteil, den das Land aus diesem Geschäfte gezogen hat.

		Man sollte allerdings glauben, daß die Leichtigkeit des
Wechseldiskontierens den englischen Kaufleuten einen Vorteil biete,
der den laufenden Rechnungen der schottischen Kaufleute
gleichkomme. Aber man darf nicht vergessen, daß die schottischen
Kaufleute ihre Wechsel ebenso leicht diskontieren können wie die
englischen und außerdem noch den Vorteil ihrer laufenden Rechnungen
haben.

		Das Papiergeld aller Art, das in einem Lande mit Leichtigkeit
umlaufen kann, kann den Wert des Goldes und Silbers, dessen Stelle
es einnimmt oder das, bei Annahme eines gleichen Handelsverkehrs,
irgendwo umlaufen würde, [bookmark: page43]falls es kein Papiergeld gäbe, nicht übersteigen.
Sind z. B. Zwanzigschillingnoten das niedrigste Papiergeld,
das in Schottland kursiert, so kann die Summe dieser Umlaufsmittel,
die mit Leichtigkeit umlaufen können, die Summe des Goldes und
Silbers nicht übersteigen, die dazu nötig wäre, um die jährlichen
Tauschgeschäfte im Werte von zwanzig Schilling und darüber, die in
diesem Lande gemacht zu werden pflegen, zu bewirken. Würde das
umlaufende Papier einmal diese Summe übersteigen, so müßte der
Überschuß, da er weder ins Ausland geschickt, noch in der inneren
Zirkulation verwendet werden könnte, sofort zu den Banken
zurückkehren, um gegen Gold und Silber ausgetauscht zu werden.
Viele Leute würden sofort merken, daß sie mehr von diesem Papier
haben, als zur Führung ihrer heimischen Geschäfte notwendig ist,
und würden, da sie es nicht ins Ausland schicken könnten, sogleich
Zahlung dafür von den Banken fordern. Wäre dieses überflüssige
Papier in Gold und Silber verwandelt, so könnten sie leicht
Verwendung dafür finden, indem sie es ins Ausland schicken; sie
könnten aber keine dafür finden, solange es die Gestalt des
Papieres behielte. Mithin würde sofort ein Ansturm auf die Banken
entstehen, und zwar wegen des ganzen Betrages dieses überflüssigen
Papiers, und wenn diese Schwierigkeit oder Abgeneigtheit zu zahlen
zeigten, wegen eines weit größeren Betrages; denn der Lärm, den das
hervorbrächte, würde den Ansturm notwendigerweise vermehren.

		Außer den Kosten, die jedem Handelszweige gemeinsam sind,
z. B. Kosten für Hausmiete, Lohn der Dienerschaft, der
Schreiber, der Buchhalter usw., bestehen die besonderen Kosten
einer Bank vornehmlich in zwei Dingen: erstens in den Kosten, die
es verursacht, zu allen Zeiten zur Befriedigung der gelegentlichen
Forderungen seitens der Noteninhaber eine große Summe Geldes, deren
Zinsen verloren [bookmark: page44]gehen, in ihrer Kasse liegen zu haben, und
zweitens in den Kosten, die es macht, diese Kasse, so rasch als sie
durch Befriedigung der gelegentlichen Forderungen geleert wird,
wieder zu füllen.

		Eine Bankgesellschaft, die mehr Papier ausgibt, als in der
Zirkulation des Landes gebraucht werden kann, und dessen Überschuß
stets zur Zahlung an sie zurückkehrt, müßte die Menge Gold und
Silber, die sie zu allen Zeiten in ihren Kassen behält, nicht nur
entsprechend jener übermäßigen Zunahme ihrer Zirkulation, sondern
in einem weit größeren Verhältnisse vermehren, da ihre Noten weit
schneller zu ihr zurückkehren, als es dem Überschuß ihrer Anzahl
entspricht. Eine solche Gesellschaft müßte also ihren erstgenannten
Kostenaufwand nicht nur nach Verhältnis dieser erzwungenen Zunahme
ihres Geschäftes, sondern in einem weit größeren Verhältnis
vermehren.

		Auch müssen die Kassen einer solchen Gesellschaft, wenngleich
sie weit mehr gefüllt werden sollten, sich doch weit schneller
leeren, als wenn ihr Geschäft in verständigere Grenzen
eingeschränkt wäre, und müssen nicht nur einen stärkeren, sondern
auch einen dauernderen und ununterbrochenen Kostenaufwand nötig
machen, um wieder gefüllt zu werden. Auch kann die Barschaft, die
auf diese Weise fortwährend in so großen Mengen aus ihren Kassen
gezogen wird, in dem Umlaufe des Landes nicht verwendet werden. Sie
kommt an die Stelle eines Papieres, von dem schon weit mehr da ist,
als in diesem Umlauf verwendet werden kann, und es ist ihrer daher
gleichfalls weit mehr da, als verwendet werden kann. Weil man aber
diese Barschaft nicht wird müßig liegen lassen wollen, so muß sie
in der einen oder anderen Gestalt ins Ausland geschickt werden, um
dort diejenige vorteilhafte Verwendung zu finden, die sie zuhause
nicht finden kann; und diese stete Ausfuhr von Gold und Silber muß
notwendig den Kostenaufwand der Bank noch [bookmark: page45]mehr vergrößern, indem sie auch
die Schwierigkeit vergrößert, neues Gold und Silber zur Füllung
ihrer Kassen, die sich mit ungeheurer Schnelligkeit leeren,
aufzutreiben. Daher muß eine solche Gesellschaft nach Verhältnis
dieser erzwungenen Zunahme ihres Geschäftes den zweiten
Kostenaufwand noch mehr vermehren als den ersten.

		Wir wollen annehmen, daß alles Papier einer einzelnen Bank, das
der Umlauf des Landes mit Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen
kann, gerade 40 000 £ beträgt, und daß diese Bank,
um den gelegentlichen Forderungen zu entsprechen, zu allen
Zeiten 10 000 £ in Gold und Silber in ihren Kassen
halten muß. Sollte es diese Bank versuchen, 44 000 £
in Umlauf zu setzen, so würden die 4000 £, die über das
hinausgehen, was der Umlauf mit Leichtigkeit aufnehmen und
gebrauchen kann, meist ebenso schnell zu ihr zurückkehren, als sie
ausgegeben worden sind. Um also den gelegentlichen Forderungen zu
entsprechen, müßte diese Bank zu allen Zeiten nicht
nur 11 000 £, sondern 14 000 £ in
ihren Geldschränken halten. Sie würde auf diese Weise nichts an den
Zinsen der den Umlauf übersteigenden 4000 £ gewinnen, und
würde den ganzen Kostenaufwand für ein fortwährendes Ansammeln
von 4000 £ in Gold und Silber verlieren, die beständig
ebenso schnell aus ihren Kassen herausgehen würden wie sie
hineingebracht wurden.

		Hätte jede einzelne Bankgesellschaft sich stets auf ihr eigenes
Interesse verstanden und es verfolgt, so hätte die Zirkulation
niemals mit Papiergeld übersättigt werden können. Aber nicht immer
verstand sich jede einzelne Bankgesellschaft auf ihr eigenes
Interesse oder verfolgte es, und die Zirkulation wurde oft mit
Papiergeld übersättigt.

		Durch Ausgabe einer zu großen Menge Papier, dessen Überschuß
stets zurückkehrte, um gegen Gold und Silber ausgetauscht zu
werden, sah sich die Bank von England [bookmark: page46]viele Jahre hindurch genötigt, jährlich
zwischen 800 000 £ und einer Million, oder im
Durchschnitt 850 000 £ Gold prägen zu lassen. Um
dieser starken Ausmünzung willen war die Bank oft genötigt (weil
seit einigen Jahren die Goldmünzen stark abgenutzt und
verschlechtert waren), Goldbarren zu dem hohen Preise
von 4 £ für die Unze zu kaufen, die sie bald darauf als
Münze zu 3 £ 17 s. 10½ d. die Unze wieder
ausgab, wobei sie auf diese Weise, bei der Ausprägung einer so
großen Summe zwischen 2½ und 3% verlor. Obgleich also die
Bank keinen Schlagschatz zahlte, obgleich die Regierung eigentlich
die Kosten der Ausprägung trug, so ersparte diese Liberalität der
Regierung der Bank doch keineswegs den Kostenaufwand.

		Die schottischen Banken sahen sich infolge eines gleichen
Übermaßes genötigt, mit einem Kostenaufwande, der selten unter 1½
bis 2% betrug, beständig Agenten in London zu halten, um Geld
für sie zu sammeln. Dies Geld wurde in Wagen hingeschickt und mit
einem weiteren Kostenaufwand von ¾%, oder von 15 s.
auf 100 £ versichert. Die Agenten waren nicht immer
imstande, die Kassen ihrer Auftraggeber so rasch zu füllen, wie sie
geleert wurden. In diesem Falle griffen die Banken zu dem
Auskunftsmittel, auf ihre Korrespondenten in London Wechsel in der
Höhe der Summen auszustellen, die sie brauchten. Wenn hernach jene
Korrespondenten wieder Wechsel zwecks Bezahlung dieser Summe samt
Zinsen und Provision auf sie ausstellten, so hatten manche unter
diesen Banken, gedrückt durch die Not, in die sie durch ihren
übermäßigen Umlauf gekommen waren, zuweilen keine andere
Möglichkeit, die Tratte zu zahlen, als die, daß sie eine zweite
Anzahl von Wechseln entweder auf dieselben oder auf andere
Korrespondenten in London ausstellten; und so machte eine und
dieselbe Summe, oder vielmehr Wechsel von ein und derselben Summe,
mitunter mehr als zwei oder drei Reisen, wobei die Schuldnerbank
immer [bookmark: page47]die
Zinsen und Kommission auf die ganze sich häufende Summe zu bezahlen
hatte. Selbst solche schottische Banken, die sich niemals durch
eine besondere Unvorsichtigkeit bemerkbar machten, sahen sich
manchmal in die Notwendigkeit versetzt, dieses verderbliche
Auskunftsmittel anzuwenden.

		Das Goldgeld, das von der Bank von England oder von den
schottischen Banken im Austausch gegen denjenigen Teil ihres
Papieres gezahlt wurde, der über das hinausging, was die
Zirkulation des Landes gebrauchen konnte, wurde, da es auch darüber
hinausging, was in dieser Zirkulation gebraucht werden konnte, bald
in Gestalt von Münzen ins Ausland geschickt, bald eingeschmolzen
und in Barrengestalt hinausgeschickt, und bald eingeschmolzen und
zu dem hohen Preise von 4 £ für die Unze an die Bank von
England verkauft. Es waren nur die neuesten, schwersten und besten
Stücke, die mit aller Sorgfalt ausgesucht und verschickt oder
eingeschmolzen wurden. Zuhause und solange sie die Geldgestalt
behielten, hatten diese schweren Stücke keinen höheren Wert als die
leichten; sie hatten ihn aber, wenn sie entweder ins Ausland
geschickt oder zuhause zu Barren eingeschmolzen wurden. Die Bank
von England fand zu ihrem Erstaunen, daß trotz ihrer jährlichen
großen Ausprägung alle Jahre wieder derselbe Mangel an Barschaft
sich zeigte, der im vorhergehenden Jahre stattgehabt hatte, und
daß, trotz der großen Menge guter und neuer Münzen, die von der
Bank in jedem Jahre ausgegeben wurde, der Zustand der Münzen, statt
immer besser zu werden, mit jedem Jahre immer schlechter wurde. Man
fand sich mit jedem neuen Jahre in die Notwendigkeit versetzt,
beinahe die nämliche Menge Gold ausmünzen zu müssen, die man im
Vorjahre ausgemünzt hatte, und dabei wurden die Kosten dieser
großen jährlichen Ausprägung durch das fortwährende Steigen des
Goldbarrenpreises, wegen der fortwährenden Abnutzung und
Beschneidung des [bookmark: page48]Geldes, von Jahr zu Jahr größer. Die Bank von
England ist, wie man zu beachten hat, dadurch, daß sie ihre eigenen
Kassen mit Barschaft füllt, indirekt genötigt, das ganze Königreich
damit zu versorgen, in das das Geld aus jenen Kassen auf die
mannigfaltigste Weise fortwährend abfließt. So viel Geld daher auch
immer nötig war, diesen übermäßigen Umlauf des schottischen und
englischen Papiergeldes aufrecht zu erhalten, und so große Lücken
auch dieser übermäßige Umlauf in der dem Königreiche nötigen
Barschaft hervorbrachte, so war die Bank von England doch genötigt,
für Vorrat zu sorgen. Zweifellos bezahlten die schottischen Banken
sämtlich ihre eigene Unklugheit und Unbesonnenheit sehr teuer; aber
die Bank von England bezahlte nicht nur ihre eigene, sondern auch
die noch weit größere Unklugheit fast aller schottischen Banken
sehr teuer.

		Die Spekulationswut einiger verwegener Projektenmacher in beiden
Teilen des vereinigten Königreichs trug die erste Schuld an diesem
übermäßigen Umlauf von Papiergeld.

		Was eine Bank einem Handel- oder Gewerbetreibenden irgendwelcher
Art mit Sicherheit vorschießen kann, ist weder das ganze Kapital,
mit dem er sein Geschäft führt, noch auch ein bedeutender Teil
dieses Kapitals, sondern nur derjenige Teil davon, den er sonst
unbeschäftigt in barem Gelde bei sich liegen haben müßte, um
gelegentliche Forderungen befriedigen zu können. Wenn das
Papiergeld, das die Bank vorschießt, niemals diesen Wert
übersteigt, so kann es niemals den Wert des Goldes und Silbers
übersteigen, das notwendigerweise im Lande umlaufen würde, wenn es
kein Papiergeld gäbe: es kann niemals die Menge übersteigen, die
der Umlauf des Landes mit Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen
kann.

		Wenn eine Bank einem Kaufmann einen wirklichen Wechsel, der von
einem wirklichen Gläubiger auf einen [bookmark: page49]wirklichen Schuldner ausgestellt ist, und
der, sobald er fällig wird, von diesem Schuldner wirklich bezahlt
wird, diskontiert, so schießt sie ihm nur einen Teil des Wertes
vor, den er sonst unbeschäftigt und in barem Gelde bei sich liegen
lassen müßte, um gelegentliche Forderungen befriedigen zu können.
Die Bezahlung des Wechsels am Verfallstage erstattet der Bank den
Wert dessen, was sie vorgeschossen hat, samt Zinsen wieder. Die
Kassen der Bank gleichen, sofern sie ihre Geschäfte auf solche
Kunden beschränkt, einem Teich, aus dem zwar stets ein Strom
ausfließt, in den aber auch ein anderer einmündet, der dem
ausfließenden ganz gleich ist, so daß der Teich ohne weitere
Vorsorge und Bemühung immer gleich oder beinahe gleich voll bleibt.
Die Kassen einer solchen Bank wieder zu füllen kann nur wenig oder
gar keinen Kostenaufwand verursachen.

		Ein Kaufmann kann, ohne daß er sein Geschäft zu übertreiben
braucht, oft in die Lage kommen, eine Summe baren Geldes nötig zu
haben, selbst wenn er keine Wechsel zu diskontieren hat. Wenn eine
Bank, die seine Wechsel diskontiert, ihm in solchen Fällen
vielleicht auch noch diese Summe auf seine laufende Rechnung
vorschießt und unter den leichten Bedingungen der schottischen
Bankgesellschaften eine teilweise Rückzahlung erlaubt, je nachdem
aus dem gelegentlichen Absatz seiner Güter Geld einkommt, so
enthebt sie ihn gänzlich der Notwendigkeit, einen Teil seines
Kapitals unbeschäftigt in barem Gelde bei sich liegen zu haben, um
damit gelegentliche Forderungen befriedigen zu können. Gelangen
solche Forderungen an ihn, so kann er sie aus seiner Rechnung
vollständig befriedigen. Doch sollte die Bank, wenn sie mit solchen
Kunden Geschäfte macht, sehr genau darauf achten, ob innerhalb
eines kurzen Zeitraumes (z. B. von vier, fünf, sechs oder acht
Monaten) die Summe der Rückzahlungen, die sie von ihnen empfängt,
der Summe der Vorschüsse, welche sie ihnen zu machen pflegt,
vollkommen [bookmark: page50]gleich ist oder nicht. Wenn die Summe der
Rückzahlungen einzelner Kunden innerhalb eines so kurzen Zeitraumes
der Summe der Vorschüsse meistenteils gleich ist, so kann die Bank
ohne Gefahr fortfahren, mit solchen Kunden Geschäfte zu machen.
Denn wenn auch der Strom, der in diesem Falle fortwährend aus ihren
Kassen hinausfließt, sehr stark ist, so muß der, welcher wieder
fortwährend hineinfließt, wenigstens ebenso stark sein, so daß
wahrscheinlich die Kassen ohne weitere Vorsorge und Bemühung gleich
oder beinahe gleich voll sein, und kaum jemals noch einen
außerordentlichen Kostenaufwand zu ihrer Wiederfüllung erfordern
werden. Wenn dagegen die Summe der Rückzahlungen bei anderen Kunden
in der Regel weit hinter den Vorschüssen zurückbleibt, die die Bank
ihnen gibt, so kann sie nicht mit Sicherheit ihr Geschäft mit ihnen
fortsetzen, wenigstens dann nicht, wenn jene ihre Art des
Geschäftsbetriebs nicht ändern. Der Strom, der in diesem Falle
fortwährend aus ihren Kassen hinausfließt, muß weit stärker sein,
als der, welcher immer wieder hineinfließt, so daß die Kassen, wenn
sie nicht durch einen großen und beständigen Kostenaufwand wieder
gefüllt werden, bald gänzlich erschöpft sein müssen.

		Deshalb waren die schottischen Bankgesellschaften lange Zeit
hindurch sehr darauf bedacht, von allen ihren Kunden oftmalige und
regelmäßige Rückzahlungen zu fordern, und ließen sich mit niemand,
so groß auch sein Vermögen oder sein Kredit sein mochte, näher ein,
wenn er nicht, wie sie es nannten, oftmalige und regelmäßige
Geschäfte mit ihnen machte. Durch diese Bedachtnahme erreichten
sie, abgesehen davon, daß sie meist vollständig den
außerordentlichen Kostenaufwand zur Füllung ihrer Kassen ersparten,
zwei andere sehr wesentliche Vorteile:

		Erstens waren sie durch diese Bedachtnahme instand
gesetzt, sich über die guten oder schlechten Verhältnisse [bookmark: page51]ihrer Schuldner
zureichende Kenntnis zu verschaffen, ohne daß sie sich deshalb nach
einem anderen Zeugnis umzusehen brauchten, als dem, welches ihnen
ihre eigenen Bücher boten: denn die Menschen sind meistenteils in
ihren Rückzahlungen in dem Maße regelmäßig oder unregelmäßig, als
ihre Verhältnisse gut oder schlecht sind. Ein Privatmann, der sein
Geld vielleicht an ein halbes Dutzend oder Dutzend Schuldner
ausleiht, kann die Aufführung und Lage jedes einzelnen von ihnen
entweder selbst oder mittels seiner Agenten beobachten und
beständig und sorgfältig untersuchen lassen. Aber eine
Bankgesellschaft, die vielleicht an fünfhundert Leute Geld
ausleiht, und deren Aufmerksamkeit stets auf ganz andere Dinge
gerichtet ist, kann sich über die Aufführung und die Verhältnisse
ihrer meisten Schuldner weiter keine Kenntnis verschaffen, als die,
welche ihr ihre eigenen Bücher bieten. Diesen Vorteil hatten
wahrscheinlich die schottischen Bankgesellschaften im Auge, als sie
oftmalige und regelmäßige Rückzahlungen von ihren Kunden
verlangten.

		Zweitens sicherten sie sich durch diese Bedachtnahme
gegen die Möglichkeit, mehr Papiergeld auszugeben, als der Umlauf
des Landes mit Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen konnte. Wenn
sie bemerkten, daß die Rückzahlungen eines Kunden in den meisten
Fällen innerhalb eines kurzen Zeitraumes den Vorschüssen, die sie
gemacht hatten, völlig gleich kamen, so konnten sie sicher sein,
daß das Papiergeld, das sie ihm vorgeschossen hatten, niemals die
Menge Gold und Silber überstiegen hatte, die er sonst hätte bei
sich behalten müssen, um gelegentlichen Forderungen entsprechen zu
können, und daß folglich das Papiergeld, welches sie durch seine
Vermittlung in Umlauf gebracht hatten, niemals die Menge Gold und
Silber überstiegen hatte, die in dem Lande umgelaufen sein würde,
wenn es dort kein Papiergeld gegeben hätte. Die Häufigkeit,
Regelmäßigkeit [bookmark: page52]und Höhe seiner Rückzahlungen zeigte hinlänglich,
daß die Höhe ihrer Vorschüsse zu keiner Zeit jenen Teil seines
Kapitals überstiegen hat, den er sonst hätte unbeschäftigt und in
barem Gelde zurückbehalten müssen, um gelegentlichen Forderungen zu
entsprechen, d. h. um sein übriges Kapital in steter
Beschäftigung zu erhalten. Denn nur dieser Teil seines Kapitals ist
es, der in kleinen Zeiträumen fortwährend zu dem Geschäftsmanne in
Geldgestalt, sei es Papier oder Münze, zurückkehrt, und in
derselben Gestalt, fortwährend wieder von ihm weggeht. Hätten die
Vorschüsse der Bank diesen Teil seines Kapitals für gewöhnlich
überschritten, so hätte die rechtmäßige Höhe seiner Rückzahlungen
in kleinen Zeiträumen die rechtmäßige Höhe ihrer Vorschüsse nicht
ausgleichen können. Der Strom, der mittels seiner Geschäfte
fortwährend in die Kassen der Bank zurücklief, hätte dem Strome
nicht gleich sein können, der mittels derselben Geschäfte beständig
herausfloß. Die Vorschüsse an Bankpapier würden dadurch, daß sie
die Menge Gold und Silber, welche er ohne jene Vorschüsse zur
Befriedigung gelegentlicher Forderungen hätte bei sich halten
müssen, überstiegen, bald die ganze Menge Gold und Silber
übersteigen, die (bei Annahme eines gleich großen Handelsverkehrs)
im Lande umgelaufen wäre, falls es kein Papiergeld gegeben hätte,
und konnten folglich die Menge übersteigen, die der Umlauf des
Landes mit Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen konnte: dann würde
der Überschuß dieses Papiergeldes sofort zur Bank zurückgekehrt
sein, um gegen Gold und Silber eingetauscht zu werden. Diesen
zweiten Vorteil begriffen vielleicht die verschiedenen schottischen
Bankgesellschaften nicht so gut wie den ersten, obgleich er ein
ebenso greifbarer ist.

		Wenn die kreditwürdigen Gewerbetreibenden irgendeines Landes
teils durch die Bequemlichkeit des Wechseldiskonts und teils durch
die der laufenden Rechnungen der Notwendigkeit [bookmark: page53]enthoben werden können, einen Teil
ihres Kapitals unbeschäftigt und in barem Gelde bei sich liegen zu
haben, um gelegentliche Forderungen zu befriedigen, so können sie
billigerweise keinen weiteren Beistand von den Banken und Bankiers
erwarten, weil diese um ihres eigenen Interesses und ihrer
Sicherheit willen nicht weiter gehen können als bis zu diesem
Punkte. Eine Bank kann um ihres eigenen Interesses willen einem
Gewerbetreibenden nicht das umlaufende Kapital, mit welchem er sein
Geschäft führt, ganz oder auch nur teilweise vorschießen, weil,
wenn auch das Kapital stets in Geldgestalt zu ihm zurückkehrt und
in derselben Gestalt von ihm weggeht, doch das Wiedereingehen des
Ganzen von dem Weggehen des Ganzen zu entfernt ist, und die Summe
seiner Rückzahlungen nicht in so kleinen Zeiträumen, als sie den
Erfordernissen einer Bank entsprechen, die Summe der Vorschüsse
wettmachen könnte. Noch weniger aber könnte eine Bank es
unternehmen, ihm einen bedeutenden Teil seines stehenden Kapitals
vorzuschießen, z. B. des Kapitals, das der Unternehmer eines
Eisenwerkes zur Herstellung seiner Schmiede und Schmelzhütte,
seiner Werkstätten und Magazine, der Wohngebäude für seine Arbeiter
usw. braucht; des Kapitals, das der Unternehmer eines Bergwerks
dazu braucht, die Schächte abzuteufen, Maschinen zum Auspumpen des
Wassers aufzustellen, Wege und Fahrstraßen zu machen usw.; des
Kapitals, das der Mann, welcher die Kultur von Ländereien
unternimmt, zur Urbarmachung, Dränierung, Einzäunung, Düngung und
Beackerung wüster und unbebauter Felder, zu Wirtschaftsgebäuden mit
all ihrem notwendigen Zubehör an Ställen, Speichern usw. braucht.
Das Wiedereingehen des stehenden Kapitals ist in fast allen Fällen
ein weit langsameres als das des umlaufenden, und solche Ausgaben
machen sich, selbst wenn sie mit der größten Klugheit und Umsicht
besorgt worden sind, doch erst nach einem Zeitraum von [bookmark: page54]vielen Jahren
wieder bezahlt, ein Zeitraum, der aber viel zu lang ist, um den
Erfordernissen einer Bank zu entsprechen. Handeltreibende und
sonstige Unternehmer können ohne Zweifel bei großem Vermögen einen
sehr beträchtlichen Teil ihrer Projekte mit geborgtem Gelde
ausführen. Indes müßte, um ihrer Gläubiger willen, ihr eigenes
Kapital in diesem Falle groß genug sein, um, wenn ich so sagen
darf, das Kapital dieser Gläubiger sicherzustellen, oder um es
höchst unwahrscheinlich zu machen, daß diese Gläubiger einen
Verlust erleiden würden, selbst wenn der Erfolg des Projektes weit
hinter den Hoffnungen der Unternehmer zurückbleiben sollte. Aber
selbst wenn diese Vorsicht gebraucht wird, sollte doch das Geld,
das geborgt wird, und das man erst nach mehreren Jahren
zurückzuzahlen beabsichtigt, nicht von einer Bank, sondern auf
Obligationen und Hypotheken von Privatleuten geborgt werden, die
von den Zinsen ihres Geldes zu leben wünschen, ohne daß sie sich
die Mühe nehmen, das Kapital selbst zu beschäftigen, und die aus
diesem Grunde ihr Kapital gern an solche Leute von gutem Kredit
ausleihen, die es wahrscheinlich jahrelang stehen lassen. Freilich
wäre eine Bank, die ihre Gelder, ohne die Kosten für Stempelpapier
und Notariatsgebühren beim Ausstellen von Obligationen und
Hypotheken ausleiht und die Rückzahlung unter den leichten
Bedingungen der schottischen Bankgesellschaften annimmt, zweifellos
ein sehr willkommener Gläubiger für solche Handeltreibende und
Unternehmer. Allein solche Handeltreibende und Unternehmer wären
sicherlich sehr ungeeignete Schuldner für eine solche Bank.

		Es ist jetzt mehr als fünfundzwanzig Jahre her, daß das von den
verschiedenen schottischen Bankgesellschaften ausgegebene
Papiergeld so viel, oder eher noch etwas mehr betrug, als der
Umlauf des Landes mit Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen konnte.
Schon damals also hatten [bookmark: page55]diese Gesellschaften den schottischen
Handeltreibenden und anderen Unternehmern allen Beistand geleistet,
den Banken und Bankiers, soweit es sich mit ihren Interessen
verträgt, leisten können. Sie hatten sogar etwas mehr getan. Sie
hatten das Geschäft etwas übertrieben und sich Verluste, oder
wenigstens jene Profitminderung zugezogen, die in diesem besonderen
Geschäftszweige bei der geringsten Geschäftsübertreibung unfehlbar
eintritt. Jene Handeltreibenden und anderen Unternehmer wünschten,
nachdem sie von den Banken und Bankiers so viel Beistand erhalten
hatten, noch mehr zu erhalten. Die Banken, scheinen sie gedacht zu
haben, könnten ihren Kredit auf jede gewünschte Summe ausdehnen,
ohne dabei andere Kosten zu haben, als die für einige Ries Papier.
Sie klagten über die Engherzigkeit und Furchtsamkeit der Direktoren
jener Banken, die, wie sie sagten, ihre Kredite nicht im Verhältnis
zum Umfange des Handels im Lande ausdehnten, und verstanden ohne
Zweifel unter dem Umfange jenes Handels den Umfang ihrer eigenen
Projekte, die darüber hinausgingen, was sie mit ihrem eigenen
Kapital oder mit dem bestreiten konnten, was sie auf Grund ihres
Kredits in der üblichen Weise auf Obligationen und Hypotheken bei
Privatleuten borgen konnten. Die Banken, scheinen sie gedacht zu
haben, wären durch ihre Ehre verpflichtet, das Fehlende herzugeben,
und sie mit allem Kapital zu versehen, das sie zu ihren Geschäften
haben wollten. Die Banken waren jedoch anderer Meinung, und da sie
sich weigerten, ihre Kredite so weit auszudehnen, so nahmen manche
dieser Geschäftsleute ihre Zuflucht zu einem Mittel, das eine
Zeitlang ihren Zwecken, wenn auch mit weit größeren Kosten, doch
eben so wirksam diente, als es die größte Ausdehnung der
Bankkredite vermocht hätte. Dies Mittel war kein anderes, als der
wohlbekannte Notbehelf der Wechselreiterei, ein Notbehelf, den
unglückliche Geschäftsleute bisweilen ergreifen, wenn sie am Rande
[bookmark: page56]des Bankrotts
stehen. Diese Art, Geld aufzubringen war in England längst bekannt,
und soll während des Verlaufes des letzten Krieges, wo die hohen
Geschäftsgewinnste eine starke Versuchung zur Übertreibung des
Geschäfts boten, in sehr großem Ausmaße angewendet worden sein. Aus
England kam sie nach Schottland, wo sie entsprechend dem sehr
beschränkten Handelsverkehr und dem sehr mäßigen Kapital des Landes
bald in einem weit größeren Ausmaße betrieben wurde, als es je in
England geschehen war.

		Der Vorgang bei der Wechselreiterei ist allen Geschäftsleuten so
wohl bekannt, daß es vielleicht für überflüssig gehalten werden
könnte, sie näher zu erklären. Da indes dieses Buch manchem in die
Hand kommen kann, der kein Geschäftsmann ist, und da selbst von
Geschäftsleuten die Folgen dieses Mittels auf das Bankgeschäft
vielleicht nicht allgemein verstanden werden, so will ich
versuchen, es so deutlich zu erklären, als ich es vermag.

		Die Gebräuche der Kaufleute, die aufkamen, als die barbarischen
Gesetze Europas die Einhaltung ihrer Verträge noch nicht erzwangen,
und die in den beiden letzten Jahrhunderten unter die Gesetze aller
europäischen Nationen aufgenommen worden sind, gaben den
Wechselbriefen so außerordentliche Vorrechte, daß auf sie weit eher
Geld geliehen wurde, als auf jede andere Art von Verschreibung,
zumal wenn sie in einer so kurzen Zeit, wie zwei oder drei Monate
vom Tage der Ausstellung zahlbar gemacht sind. Wenn der Akzeptant
den Wechsel am Verfallstage nicht zahlt, sobald er ihm präsentiert
wird, so wird er in dem Augenblicke bankrott. Der Wechsel wird
protestiert und geht an den Aussteller zurück, der, wenn er nicht
sofort zahlt, gleichfalls bankrott wird. Wenn der Wechsel, bevor er
an die Person kommt, die ihn dem Akzeptanten zur Zahlung
präsentiert, durch die Hände einiger anderer Personen gegangen ist,
die sich nacheinander dessen Wert in Geld [bookmark: page57]oder Waaren geliehen haben und, um
auszudrücken, daß jeder von ihnen der Reihe nach diesen Wert
erhalten habe, alle in ihrer Reihenfolge indossiert, d. h.
ihre Namen auf die Rückseite des Wechsels geschrieben haben, so
wird jeder Indossant dem Eigner des Wechsels für diesen Wert
verantwortlich, und wird, falls, er die Zahlung unterläßt, von
diesem Augenblicke an gleichfalls bankrott. Sollten auch
Aussteller, Akzeptant, Indossanten des Wechsels, jeder für sich,
Personen von zweifelhaftem Kredit sein, so gewährt doch die Kürze
des Termins dem Eigner des Wechsels eine gewisse Sicherheit. Denn
mag es auch sehr wahrscheinlich sein, daß sie sämtlich bankrott
werden, so ist es doch ein Zufall, wenn sie es alle in so kurzer
Zeit werden. Das Haus ist baufällig, sagt ein müder Wanderer zu
sich selbst, und wird nicht mehr sehr lange stehen; aber es ist ein
Zufall, wenn es heute Nacht einfällt, und ich will es daher wagen,
heute Nacht darin zu schlafen.

		Nehmen wir an, der Kaufmann A. in Edinburgh zieht einen Wechsel
auf B. in London, zahlbar zwei Monate nach Ausstellung. Eigentlich
schuldet B. in London dem A. in Edinburgh nichts, aber er ist damit
einverstanden, den Wechsel des A. unter der Bedingung zu
akzeptieren, daß er vor dem Zahlungstage einen andern Wechsel für
dieselbe Summe samt Zinsen und Provision auf A. in Edinburgh ziehen
darf, gleichfalls zwei Monate nach Ausstellung zahlbar. B. zieht
also wieder vor Ablauf der ersten zwei Monate diesen Wechsel auf A.
in Edinburgh, der wieder vor Ablauf der zweiten zwei Monate einen
gleichfalls zwei Monate nach Ausstellung zahlbaren zweiten Wechsel
auf B. in London zieht; und vor dem Ablauf der dritten zwei Monate
zieht wieder B. in London einen andern Wechsel auf A. in Edinburgh,
gleichfalls zwei Monate nach Ausstellung zahlbar. Dieses Verfahren
ging manchmal nicht nur einige Monate, sondern einige Jahre
hintereinander fort, [bookmark: page58]indem der Wechsel immer unter Aufhäufung von Zins
und Kommission für alle früheren Wechsel an A. in Edinburgh
zurückkehrte. Die Zinsen betrugen fünf Prozent im Jahre, und die
Kommission war niemals weniger als ein halbes Prozent bei jeder
Ausstellung. Da diese Kommission sich mehr als sechsmal in jedem
Jahre wiederholte, so mußte alles Geld, das A. durch dieses Mittel
aufbringen mochte, ihn notwendig etwas mehr als acht Prozent im
Jahre, ja zuweilen viel mehr kosten, wenn entweder der Preis der
Kommission stieg, oder er gezwungen war, Zins auf die Zinsen und
die Kommission der früheren Wechsel zu zahlen. Dieses Verfahren
nannte man: Geld durch Zirkulation aufbringen.

		In einem Lande, wo die gewöhnlichen Kapitalprofite bei den
meisten kaufmännischen Unternehmungen zwischen sechs und zehn
Prozent geschätzt werden, mußte es schon eine äußerst glückliche
Spekulation sein, deren Ertrag nicht nur die außerordentlich großen
Kosten, die das Borgen des dazu nötigen Geldes verursachte, sondern
auch noch einen guten Überschuß als Profit für den Unternehmer
abwerfen konnte. Dennoch sind große und weitaussehende Projekte
unternommen und mehrere Jahre hindurch fortgeführt worden, ohne daß
ihnen ein anderer Fonds zugrunde lag als der, den man mit jenen
enormen Kosten aufgebracht hatte. Die Projektanten hatten ohne
Zweifel in ihren goldenen Träumen die klarste Vorstellung dieses
großen Profits. Ich glaube aber, daß sie bei ihrem Erwachen
entweder am Schlusse ihrer Unternehmungen, oder sobald sie nicht
mehr imstande waren, sie fortzuführen, sehr selten das Glück
hatten, ihn zu finden [bookmark: text2]F2. [bookmark: page59]

		Die Wechsel, die A. in Edinburgh auf B. in London zog,
diskontierte er regelmäßig zwei Monate vor der [bookmark: page60]Verfallzeit bei einer Bank oder
einem Bankier in Edinburgh, und die Wechsel, die B. in London
wieder auf A. in Edinburgh zog, diskontierte dieser ebenso
regelmäßig bei der Bank von England oder bei anderen Bankiers in
London. Was auf solche umlaufende Wechsel vorgeschossen wurde, das
wurde in Edinburgh in Papier der schottischen Banken, und in
London, wenn sie an der Bank von England diskontiert wurden, in
Papier dieser Bank vorgeschossen. Wenn auch die Wechsel, auf die
dieses Papier vorgeschossen wurde, sämtlich in ihrer Reihenfolge
bezahlt wurden, sobald sie fällig waren, so wurde doch der Wert,
der auf den ersten Wechsel wirklich vorgeschossen worden war, den
Banken, die ihn vorgeschossen hatten, niemals wirklich bezahlt,
weil immer, ehe ein Wechsel fällig war, ein anderer Wechsel zu
einem etwas höheren Betrag ausgestellt wurde, und die Diskontierung
dieses anderen Wechsels unumgänglich nötig war, damit der bald
fällige Wechsel gezahlt werden konnte. Diese Zahlung war also
durchaus fictiv. Der Strom, der mittels dieser umlaufenden Wechsel
einmal aus den Kassen der Banken zum Herausfließen gebracht worden
war, wurde niemals durch einen anderen Strom ersetzt, der wirklich
in sie zurückfloß.

		Das auf diese umlaufende Wechsel ausgegebene Papier belief sich
in manchen Fällen auf den ganzen Fonds, der zur Führung eines
großen und weitausblickenden Unternehmens im Landbau, im Handel
oder in den Manufakturen bestimmt war, und nicht nur auf den Teil
davon, den der Unternehmer, wenn es kein Papiergeld gegeben hätte,
[bookmark: page61]unbeschäftigt und in barem Gelde hätte bei sich
behalten müssen, um gelegentliche Forderungen zu befriedigen.
Folglich überstieg der größte Teil dieses Papiers den Wert des
Goldes und Silbers, das im Lande umgelaufen wäre, wenn es kein
Papiergeld gegeben hätte. Es war also in größerer Menge vorhanden,
als der Umlauf des Landes mit Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen
konnte, und kehrte aus diesem Grunde sofort zu den Banken zurück,
um gegen Gold und Silber ausgetauscht zu werden, das diese dann
auftreiben mußten, wo sie konnten. Es war ein Kapital; das jene
Projektenmacher höchst schlau aus den Banken zu ziehen gewußt
hatten, nicht nur ohne daß diese davon wußten oder damit richtig
einverstanden waren, sondern manchmal vielleicht, ohne daß diese
die leiseste Ahnung davon hatten, daß sie es wirklich vorgeschossen
hatten.

		Wenn zwei Leute, die fortwährend aufeinander ziehen und wieder
zurückziehen, ihre Wechsel stets bei demselben Bankier
diskontieren, so muß er sogleich entdecken, wie es mit ihnen steht,
und deutlich sehen, daß sie ihr Geschäft nicht mit irgendeinem
eigenen, sondern mit dem Kapital treiben, welches er ihnen
vorschießt. Diese Entdeckung ist jedoch durchaus nicht so leicht,
wenn sie ihre Wechsel bald bei dem einen, und bald bei dem anderen
Bankier diskontieren, und wenn die nämlichen zwei Leute nicht immer
aufeinander ziehen, sondern gelegentlich mit einem großen Kreise
von Projektenmachern abwechseln, die es für sich vorteilhaft
finden, einander in dieser Art, Geld aufzubringen, beizustehen, und
es daher möglichst schwierig machen, den Unterschied zwischen einem
wirklichen und einem fiktiven Wechsel zu erkennen, d. h.
zwischen einem Wechsel, der von einem wirklichen Gläubiger auf
einen wirklichen Schuldner gezogen ist, und einem Wechsel, für den
es eigentlich keinen anderen wirklichen Gläubiger gibt, als die
Bank, die ihn diskontierte. Und keinen anderen wirklichen [bookmark: page62]Schuldner als den
Projektenmacher, der sich das Geld zunutze machte. Hat auch ein
Bankier die Entdeckung gemacht, so kann er sie doch bisweilen zu
spät machen und kann finden, daß er die Wechsel dieser
Projektenmacher bereits in so großem Umfange diskontiert hat, daß
er jene durch die Weigerung, sie ferner zu diskontieren, notwendig
bankrott machen würde und sich, indem er sie verdirbt, vielleicht
sein eigenes Verderben bereiten kann. Daher mag er es für seine
eigene Wohlfahrt und Sicherheit nötig finden, noch einige Zeit in
dieser gefährlichen Lage zu verbleiben, indem er sich allerdings
nach und nach zurückzuziehen sucht und deshalb täglich mehr und
mehr Schwierigkeiten mit dem Diskontieren macht, um jene
Projektenmacher allmählich zu zwingen, sich entweder an andere
Bankiers zu wenden, oder auf andere Arten Geld aufzubringen, so daß
er selbst, so bald als möglich, aus jenem Kreise herauskommt. Die
Schwierigkeiten, welche die Bank von England, die die angesehensten
Bankiers in London, und die sogar die klügeren schottischen Banken
nach einiger Zeit, und als sie alle schon zu weit gegangen waren,
demgemäß beim Diskontieren zu machen begannen, schreckte jene
Projektenmacher nicht nur auf, sondern brachte sie in die höchste
Wut. Sie nannten ihre eigene Not, deren unmittelbare Ursache
zweifellos diese kluge und notwendige Zurückhaltung der Banken war,
die Not des Landes, und diese Not des Landes, sagten sie, habe man
nur der Unwissenheit, Kleinmütigkeit und schlechten Aufführung der
Banken zu verdanken, die den kühnen Unternehmungen derjenigen, die
sich anstrengten, das Land zu verschönern, zu fördern und zu
bereichern, keine genügend reichliche Unterstützung zuteil werden
ließen. Es sei, schienen sie zu glauben, die Pflicht der Banken,
auf so lange Zeit und in so großem Umfange zu leihen, als sie zu
borgen wünschten. Die Banken aber schlugen den einzigen Weg ein,
auf dem es [bookmark: page63]für jetzt möglich war, ihren eigenen Kredit und
den des Landes zu retten, indem sie sich so weigerten, denjenigen
ferner Kredit zu geben, denen sie schon so viel gegeben hatten.

		Mitten in diesem Lärm und dieser Not wurde in Schottland eine
neue Bank errichtet zu dem ausdrücklichen Zwecke, der Not des
Landes abzuhelfen. Das Vorhaben war edel, aber die Ausführung war
unklug, und das Wesen und die Ursachen der Not, der es abzuhelfen
gedachte, hatte man wohl nicht richtig verstanden. Diese Bank
zeigte sich freigebiger als irgendeine je gewesen war, sowohl bei
der Bewilligung von laufenden Rechnungen als beim Diskontieren von
Wechseln. In betreff der letzteren scheint sie fast keinen
Unterschied zwischen wirklichen und gerittenen gemacht, sondern
beide gleichmäßig diskontiert zu haben. Es war der eingestandene
Grundsatz dieser Bank, auf jede vernünftige Sicherheit hin das
ganze Kapital für jene Art von Aufwendungen vorzustrecken, welche
die langsamsten und entferntesten Rückflüsse gewähren, etwa wie die
Aufwendungen für Grund und Boden. Solche Aufwendungen zu fördern,
wurde als der hauptsächlichste der gemeinnützigen Zwecke
bezeichnet, deretwegen sie gegründet worden war. Durch ihre
Freigebigkeit bei Bewilligung von laufenden Rechnungen und beim
Diskontieren von Wechseln gab sie ohne Zweifel eine große Menge
ihrer Banknoten aus. Da diese Banknoten aber, zu ihrem größten Teil
dasjenige Maß überstiegen, das der Umlauf des Landes mit
Leichtigkeit aufnehmen und gebrauchen konnte, so kehrten sie zu ihr
fast ebenso schnell, als sie ausgegeben worden waren, zurück, um
gegen Gold und Silber eingetauscht zu werden. Ihre Kassen waren
niemals ordentlich gefüllt. Das Kapital, das durch zweimalige
Zeichnung für diese Bank gezeichnet worden war,
betrug 160 000 £, von denen nur 80% eingezahlt
wurden. Diese Summe sollte in mehreren Terminen eingezahlt werden.
[bookmark: page64]Ein großer
Teil der Aktionäre ließ sich, sobald sie die erste Einzahlung
geleistet hatten, ein Konto bei der Bank eröffnen, und die
Direktoren die sich verpflichtet fühlten, ihre eigenen Aktionäre
mit derselben Freigebigkeit zu behandeln, mit der sie gegen alle
anderen Leute verfuhren, erlaubten vielen von ihnen, auf diese
Rechnung so viel zu borgen, als sie in allen folgenden Terminen
einzuzahlen hatten. Mithin brachten solche Einzahlungen nur soviel
in die eine Kasse, als einen Augenblick vorher aus der anderen
genommen worden war. Aber wären die Kassen dieser Bank auch noch so
gut gefüllt gewesen, so hätte sie ihr übermäßiger Umlauf doch
schneller leeren müssen, als sie durch irgend anderes als das
verderbliche Mittel wieder gefüllt werden konnten, nämlich auf
London zu ziehen und den Wechsel am Verfallstage samt Zinsen und
Kommission durch eine neue Tratte auf denselben Platz zu bezahlen.
Da ihre Kassen so schlecht gefüllt waren, soll sie schon innerhalb
weniger Monate nach Beginn des Geschäftes zu diesem Notbehelf
gezwungen gewesen sein. Die Besitzungen der Aktionäre dieser Bank
waren mehrere Millionen wert, und durch ihre Unterschrift auf dem
Gründungsabkommen oder -vertrag der Bank für alle ihre
Verpflichtungen richtig verpfändet. Mittels des großen Kredits, den
ein so bedeutendes Unterpfand ihr notwendig gab, war sie trotz
ihres zu freigebigen Vorgehens imstande, das Geschäft mehr als zwei
Jahre fortzuführen. Als sie es einstellen mußte, hatte sie
etwa 200 000 £ in Banknoten in Umlauf. Um den Umlauf
dieser Noten, die fortwährend ebenso schnell zu ihr zurückkehrten,
als sie ausgegeben worden waren, aufrecht zu erhalten, war es
fortwährend üblich gewesen, Wechsel auf London zu ziehen, deren
Zahl und Wert in einemfort wuchs, und bei Einstellung des Geschäfts
mehr als 600 000 £ betrug. Es hatte also die Bank in
etwas mehr als zwei Jahren an allerlei Leute
über 800 000 £ zu 5% vorgeschossen. Bei [bookmark: page65]den 200 000 £, die sie in
Banknoten in Umlauf setzte, können diese fünf Prozent vielleicht
als reiner Gewinn betrachtet werden, von dem nur die
Verwaltungskosten abzuziehen sind. Dagegen zahlte sie auf die mehr
als 600 000 £, für die sie fortwährend Wechsel auf
London zog, mehr als acht Prozent an Zinsen und Kommission und
verlor folglich an mehr als drei Vierteln ihres ganzen Geschäfts
über drei Prozent.

		Die Operationen dieser Bank scheinen gerade das Gegenteil der
Wirkung hervorgebracht ZU haben, die ihre Stifter und Leiter
beabsichtigt hatten. Diese scheinen beabsichtigt zu haben, die
kühnen Unternehmungen, denn als solche betrachteten sie sie, die zu
jener Zeit in verschiedenen Teilen des Landes betrieben wurden, zu
unterstützen und zugleich dadurch, daß sie das gesamte Bankgeschäft
an sich zogen, alle übrigen schottischen Banken, besonders die in
Edinburgh errichteten, deren Rückständigkeit beim
Wechseldiskontieren Mißfallen erregt hatte, zu verdrängen. Ohne
Zweifel gewährte diese Bank jenen Projektenmachern eine Zeitlang
Unterstützung und setzte sie instand, ihre Projekte etwa zwei Jahre
länger zu verfolgen, als es ihnen sonst möglich gewesen wäre; aber
sie setzte sie dadurch auch nur instand, sich umso tiefer in
Schulden zu stürzen, so daß, als das Verderben kam, es sowohl sie
als ihre Gläubiger um so schwerer betraf. Statt daher der Not
abzuhelfen, welche jene Projektenmacher über sich und über ihr Land
gebracht hatten, machten die Operationen dieser Bank sie in
Wirklichkeit mit der Zeit noch drückender. Es wäre für die
Projektenmacher selbst, für ihre Gläubiger und für ihr Land weit
besser gewesen, hätten die meisten unter ihnen zwei Jahre früher
als sie es taten, einhalten müssen. Dagegen brachte die zeitweilige
Unterstützung, welche diese Bank jenen Projektenmachern gewährte,
den übrigen schottischen Banken eine wirkliche, dauernde Hilfe.
Alle, die sich mit [bookmark: page66]Wechselreiterei abgaben, und bei denen die
übrigen Banken sich mit dem Diskontieren zurückhielten, nahmen ihre
Zuflucht zu dieser neuen Bank, wo sie mit offenen Armen aufgenommen
wurden. Dadurch wurde es jenen übrigen Banken möglich, mit
Leichtigkeit aus dem verderblichen Kreise herauszukommen, aus dem
sie sich sonst nicht hätten loslösen können, ohne einen
ansehnlichen Verlust, ja vielleicht sogar Schaden an ihrem Kredit
zu riskieren.

		Mit der Zeit haben also die Operationen dieser Bank die
wirkliche Not des Landes, die sie zu erleichtern gedachte, vermehrt
und tatsächlich ihre Mitbewerber, die sie zu stürzen vorhatte, von
einer wirklich großen Not befreit.

		Es war bei Eröffnung dieser Bank die Meinung vieler Leute, daß
sie ihre Kassen, so schnell sie auch geleert würden, leicht wieder
würde füllen können, indem sie auf den Kredit derjenigen, denen sie
ihr Papier vorgeschossen hätte, Geld aufbrächte. Ich glaube aber,
daß die Erfahrung sie bald überzeugt hat, daß diese Methode, Geld
aufzubringen, für ihren Zweck viel zu langsam war, und daß die
Kassen, die von vorn herein so schlecht gefüllt waren, und sich so
schnell leerten, durch kein anderes als durch das verderbliche
Mittel wieder gefüllt werden konnten, Wechsel auf London zu ziehen
und sie, wenn sie fällig wurden, durch andere Tratten auf denselben
Platz samt gehäuften Zinsen und Kommission zu zahlen. Wenn sie aber
auch durch diese Methode so schnell hätten Geld aufbringen können,
als sie es brauchten, so mußten sie doch durch jede solche
Operation einen Verlust erleiden, statt einen Profit zu machen, so
daß sie sich mit der Zeit als eine Handelsgesellschaft zugrunde
richten mußten, wenn auch vielleicht nicht so schnell, als bei der
kostspieligeren Wechselreiterei. Sie hätten nichts an Zinsen für
das Papiergeld gewinnen können, da es darüber hinausging, was der
Umlauf des Landes aufnehmen und gebrauchen konnte und ebenso
schnell, als es [bookmark: page67]ausgegeben worden war, an sie zur
Einwechselung gegen Gold und Silber zurückkehrte, zu dessen
Bezahlung sie stets Geld borgen mußten. Im Gegenteil, der ganze
Kostenaufwand für dieses Borgen, für die Anstellung von Agenten, um
sich nach Leuten umzusehen, die Geld zu verleihen hatten, für die
Unterhandlung mit diesen Leuten und für die Ausfertigung der
Obligationen oder Verschreibungen mußte auf sie fallen und sich so
als reiner Verlust am Ende ihrer Rechnung darstellen. Das Vorhaben,
ihre Kassen auf diese Weise zu füllen, läßt sich mit dem eines
Mannes vergleichen, der einen Teich hat, aus dem fortwährend ein
Strom herausfließt, und in den keiner wieder hineinfließt, der sich
aber vornimmt, ihn dadurch immer gleichmäßig voll zu erhalten, daß
er eine Menge Leute anstellt, die fortwährend mit Eimern nach einer
mehrere Meilen entfernten Quelle gehen und Wasser zutragen, um ihn
wieder zu füllen.

		Hätte sich diese Operation aber für die Bank als eine
Handelsgesellschaft nicht nur ausführbar, sondern auch
gewinnbringend gezeigt, so würde doch das Land keinen Vorteil
daraus haben ziehen können; es hätte im Gegenteil einen sehr
beträchtlichen Verlust dadurch erleiden müssen. Diese Operation
konnte nicht im mindesten die Menge des auszuleihenden Geldes
vermehren. Sie konnte diese Bank nur zu einer Art von allgemeinem
Leihinstitut für das ganze Land machen. Wer Geld borgen wollte,
hätte sich an diese Bank wenden müssen, statt an die Privatleute,
die ihr Geld geliehen hatten. Aber eine Bank, die vielleicht an
fünfhundert verschiedene Personen, über deren größten Teil ihre
Direktoren sehr wenig wissen können, Geld ausleiht, ist schwerlich
in der Wahl ihrer Schuldner vorsichtiger, als ein Privatmann, der
sein Geld an wenige Leute verleiht, die er kennt, und auf deren
verständiges und ordentliches Betragen er mit gutem Grund vertrauen
zu können glaubt. Die Schuldner einer solchen Bank, wie die, von
deren Vorgehen [bookmark: page68]ich hier berichtet habe, waren wohl
meistenteils chimärische Projektenmacher, Wechselreiter, die das
Geld zu ausschweifenden Unternehmungen brauchten, welche sie mit
all der Hilfe, die man ihnen gewähren konnte, doch kaum auszuführen
vermochten, und die, wenn sie ausgeführt worden wären, doch nie die
Kosten wieder eingetragen hätten, die sie tatsächlich verursacht
hatten, und niemals einen Fonds aufbringen würden, aus dem sich
eine eben so große Menge Arbeit erhalten ließe, als auf sie
verwendet worden war. Dagegen verwenden die verständigen und
ordentlichen Schuldner von Privatleuten das geborgte Geld viel
wahrscheinlicher zu verständigen Unternehmungen, die ihren
Kapitalien angemessen sind, die, wenn sie auch weniger ins
Großartige und Wunderbare gehen würden, doch mehr Solides und
Gewinnbringendes haben würden, die alle für sie gemachten
Aufwendungen mit reichem Profit zurückerstatten würden und die
dadurch einen Fonds aufbringen würden, aus dem eine weit größere
Menge Arbeit erhalten werden könnte, als auf sie verwendet worden
war. Folglich würde der glückliche Ausfall jener Operation, ohne im
geringsten das Kapital des Landes zu vergrößern, nur einen großen
Teil davon aus klugen, gewinnreichen Unternehmungen in unkluge und
unvorteilhafte übertragen haben.

		Es war die Ansicht des berüchtigten Law, daß die schottische
Industrie aus Mangel an Geld darniederliege. Er schlug vor, diesem
Geldmangel durch Errichtung einer Bank besonderer Art abzuhelfen,
die, – so scheint er es sich vorgestellt zu haben –
Papier im Betrage des gesamten Wertes aller Ländereien des Landes
ausgeben könnte. Als er dieses Projekt zum ersten Male vorbrachte,
hielt das schottische Parlament es der Annahme nicht für wert.
Später nahm es der Herzog von Orleans, damaliger Regent von
Frankreich, mit einigen Abänderungen auf. Der Gedanke, daß es
möglich sei, das Papiergeld fast bis zu jedem Betrage [bookmark: page69]zu vermehren, war
der wirkliche Grund des sogenannten Mississippiunternehmens,
vielleicht des ausschweifendsten Bank- und Börsenprojekts, das die
Welt jemals gesehen hat. Die verschiedenen Operationen dieses
Unternehmens hat Du Verney in seiner Prüfung der politischen
Reflexionen über Handel und Finanzen von Du Tot so vollständig, so
klar und mit soviel Ordnung und Genauigkeit auseinandergesetzt, daß
ich nicht darüber berichten werde. Die Prinzipien, nach denen es
gegründet wurde, hat Law selbst in einer Abhandlung über Geld und
Handel, die er in Schottland veröffentlichte, als er sein Projekt
zum ersten Male vortrug, auseinandergesetzt. Die glänzenden, aber
phantastischen Ideen, die in diesen und einigen anderen Büchern
über dieselben Prinzipien vorgetragen werden, machen immer noch auf
viele Leute Eindruck und haben vielleicht zum Teil jene
Ausschreitung im Bankgeschäfte mit veranlaßt, über die man jüngst
sowohl in Schottland wie auch an anderen Orten Klage geführt
hat.

		Die Bank von England hat den größten Bankumlauf in Europa. Sie
wurde auf Grund einer Parlamentsakte durch einen gesiegelten
Freibrief, datiert vom 27. Juli 1694, als
Körperschaft gegründet. Damals schoß sie der Regierung die Summe
von 1 200 000 £ gegen eine Annuität
von 100 000 £, oder 96 000 £
jährlicher Interessen (nach dem Zinsfuß von 8 %)
und 4000 £ für die jährlichen Verwaltungskosten vor. Wir
können uns vorstellen, daß der Kredit der neuen, durch die
Revolution eingesetzten Regierung sehr gering gewesen sein muß,
wenn sie genötigt war, zu einem so hohen Zinsfuß Geld
aufzunehmen.

		Im Jahre 1697 wurde der Bank gestattet, ihr
Kapitalvermögen durch einen neuen Einschuß
von 1 001 171 £ 10 s. zu vergrößern.
Damals betrug also ihr gesamtes
Kapitalvermögen 2 201 171 £ 10 s.
Dieser Einschuß soll zur Unterstützung des öffentlichen Kredits
gedient haben. Im Jahre [bookmark: page70]1696 hatten Verschreibungen einen Verlust
von 40 50 und 60 Prozent, und Banknoten
einen von 20 Prozent erlitten [bookmark: text3]F3. Während der großen Silberumprägung, die zu
jener Zeit vor sich ging, hatte die Bank es für geraten gehalten,
die Zahlung ihrer Noten zu unterbrechen, was sie notwendig in
Mißkredit brachte.

		Auf Grund der siebenten Akte aus dem siebenten Regierungsjahre
der Königin Anna lieh und zahlte die Bank der Schatzkammer die
Summe von 400 000 £, so daß die Summe, die sie ihr
ursprünglich gegen die Annuität von 96 000 £ Zinsen
und 4000 £ Verwaltungskosten vorgeschossen hatte, jetzt
im ganzen 1 600 000 £ ausmachte. Im
Jahre 1708 war mithin der Kredit der Regierung eben so
groß, als der der Privatleute, da sie zu sechs Prozent, dem
gewöhnlichen, gesetzlichen und marktmäßigen Zinsfuß jener Zeit
borgen konnte. Auf Grund derselben Akte tilgte die Bank
Schatzscheine im Betrage
von 1 775 027 £ 17 s. 10½ d.
zu 6% Zinsen und durfte zur selben Zeit Zeichnungen zur
Verdoppelung ihres Kapitals auflegen. Es betrug also im
Jahre 1708 das Kapital der
Bank 4 402 343 £, und sie hatte der Regierung
die Summe
von 3 375 027 £ 17 s. 10½ d.
geliehen.

		Durch eine Einberufung von 15% wurden im
Jahre 1709 656 204 £ 1 s. 9 d.,
und durch eine andere von 10% im
Jahre 1710 501 448 £ 12 s. 11 d.
eingezahlt und zu Kapital gemacht. Infolge dieser beiden
Einberufungen belief sich also das Bankkapital
auf 5 559 995 £ 14 s. 8 d.

		Auf Grund der achten Akte aus dem dritten Regierungsjahre
Georgs I. lieferte die
Bank 2 000 000 Schatzscheine der Tilgung aus.
Sie hatte also zu jener Zeit der [bookmark: page71]Regierung
5 375 027 £ 17 s. 10 d geliehen.
Auf Grund der 21. Akte aus dem achten Regierungsjahre
Georgs I. kaufte die Bank von der Südsee-Gesellschaft Aktien
im Betrage von 4 000 000 £, und im
Jahre 1722 wurde durch die Zeichnungen, die sie
veranstaltet hatte, um sich zu diesem Kauf zu befähigen, ihr
Kapitalvorrat um 3 400 000 £ vermehrt. Zu jener
Zeit hatte die Bank also dem
Staate 9 375 027 £ 17 s. 10½ d.
geliehen, und ihr Kapitalvorrat betrug
nur 8 959 995 £ 14 s. 8 d.
Bei dieser Gelegenheit überstieg zum ersten Male die Summe, welche
die Bank dem Staate geliehen hatte, und für die sie Zinsen empfing,
ihren Kapitalvorrat, d. h. die Summe, für die sie den
Eigentümern des Bankkapitals eine Dividende zahlte; oder mit
anderen Worten, die Bank fing an, außer ihrem Aktienkapital noch
ein anderes ungeteiltes zu haben. Sie hat seitdem immer ein
ungeteiltes Kapital derselben Art behalten. Im
Jahre 1746 hatte die Bank bei verschiedenen Gelegenheiten
dem Staate 11 686 800 £ vorgeschossen, und ihr
dividendenpflichtiges Kapital war durch verschiedene Einberufungen
und Zeichnungen bis auf 10 780 000 £ erhöht
worden. Das Verhältnis dieser beiden Summen zueinander ist seitdem
dasselbe geblieben. Auf Grund der 25. Akte aus dem
vierten Regierungsjahre Georgs III. verstand sich die Bank
dazu, der Regierung für die Erneuerung ihres
Freibriefes 110 000 £ ohne Zinsen oder Rückzahlung
zu zahlen. Diese Summe vergrößerte also keine der beiden andern
Summen.

		Die Dividende der Bank hat sich entsprechend den Änderungen im
Zinsfuß der Zinsen, die sie zu verschiedenen Zeiten für das dem
Staate geliehene Geld empfing, sowie entsprechend anderen Umständen
geändert. Dieser Zinsfuß fiel nach und nach von acht auf drei
Prozent. Seit einigen Jahren ist die Bankdividende fünf und ein
halbes Prozent gewesen.

		Die Stabilität der Bank von England ist ganz der der [bookmark: page72]britischen
Regierung gleich. Alles, was sie dem Staate vorgeschossen hat, muß
erst verloren gehen, ehe ihre Gläubiger einen Verlust erleiden
können. Keine andere Bankgesellschaft kann in England durch eine
Parlamentsakte errichtet werden oder kann aus mehr als sechs
Teilnehmern bestehen. Sie handelt nicht nur als eine gewöhnliche
Bank, sondern als eine große Staatsmaschine. Sie empfängt und
bezahlt den größten Teil Annuitäten, welche den Staatsgläubigern
zukommen, sie bringt Schatzscheine in Umlauf und sie schießt der
Regierung den jährlichen Betrag der Land- und Malzsteuer vor, die
oft erst nach einigen Jahren bezahlt werden. Bei diesen
verschiedenen Operationen mag die Bank bisweilen ohne die Schuld
ihrer Direktoren durch ihre Verpflichtung gegen den Staat genötigt
worden sein, den Umlauf mit Papiergeld zu übersättigen. Sie
diskontiert auch kaufmännische Wechsel, und hat bei verschiedenen
Gelegenheiten den Kredit der wichtigsten Häuser nicht nur in
England, sondern auch in Hamburg und Holland aufrechterhalten. Bei
einer Gelegenheit i. J. 1763 soll sie in einer Woche
zu diesem Zwecke etwa 1 600 000 £, den größten
Teil in Barren, vorgeschossen haben. Ich mache mich jedoch nicht
anheischig, die Größe der Summe oder die Kürze der Zeit zu
verbürgen. Bei anderen Gelegenheiten sah sich diese große
Gesellschaft in die Notwendigkeit versetzt, in halben Schillingen
zu zahlen.

		Nicht durch Vermehrung des Kapitals des Landes, sondern dadurch,
daß ein größerer Teil dieses Kapitals tätig und produktiv gemacht
wird, als es sonst wäre, können die verständigsten Bankoperationen
den Gewerbfleiß des Landes heben. Derjenige Teil seines Kapitals,
den ein Geschäftsmann unbeschäftigt und bar bei sich haben muß, um
gelegentliche Forderungen zu befriedigen, ist ein toter Vorrat, der
so lange, als er in diesem Zustande bleibt, weder für seinen
Eigentümer noch für sein Land etwas produziert. Die verständigen
[bookmark: page73]Bankoperationen setzen ihn instand, seinen
toten Vorrat in tätigen und produktiven Vorrat zu verwandeln: in
verarbeitungsfähige Materialien, in Werkzeuge mit denen man
arbeiten kann, und in Lebensmittel und Unterhalt, für die man
arbeitet, in einen Vorrat, der sowohl für ihn selbst als für sein
Land etwas produziert. Das Gold- und Silbergeld, das in einem Lande
umläuft, und durch dessen Vermittlung sein Boden- und
Arbeitserzeugnis das Jahr hindurch in Umlauf gesetzt und an die
eigentlichen Konsumenten verteilt wird, ist ebenso wie das bare
Geld des Geschäftsmannes durchaus ein toter Vorrat. Es ist ein
höchst wertvoller Teil vom Kapital des Landes, der für das Land
nichts produziert. Indem nun verständige Bankoperationen Papier an
die Stelle eines großen Teils dieses Goldes und Silbers setzen,
machen sie es dem Lande möglich, einen großen Teil dieses toten
Vorrats in tätigen und produktiven Vorrat zu verwandeln, d. h.
in einen Vorrat, der für das Land etwas produziert. Das Gold und
Silbergeld, welches in einem Lande umläuft, kann sehr wohl mit
einer Landstraße verglichen werden, die zwar alles Futter und Korn
des Landes in Umlauf und auf den Markt bringt, aber selbst kein
Quentchen davon produziert. Indem nun die verständigen
Bankoperationen eine Art von Fuhrweg durch die Luft schaffen, wenn
ich eine so kühne Metapher gebrauchen darf, setzen sie das Land
instand, gleichsam einen großen Teil seiner Landstraßen in gute
Weiden und Kornfelder zu verwandeln und dadurch das jährliche
Produkt seines Bodens und seiner Arbeit beträchtlich zu vermehren.
Doch muß man anerkennen, daß der Handel und das Gewerbe des Landes,
wenn sie sich auch etwas vergrößern, doch so lange, als sie so
gleichsam auf den Dädalischen Schwingen des Papiergeldes schweben,
nicht ganz so sicher sein können, als wenn sie auf der festen Erde
des Goldes und Silbers wandeln. Abgesehen von den Unfällen, denen
[bookmark: page74]sie durch
die Ungeschicklichkeit der Lenker dieses Papiergeldes ausgesetzt
sind, sind sie noch anderen ausgesetzt, vor denen sie keine
Klugheit oder Geschicklichkeit jener Lenker bewahren kann.

		So würde z. B. ein unglücklicher Krieg, in dem der Feind
sich der Hauptstadt und folglich auch des Schatzes bemächtigte, auf
dem der Kredit des Papiergeldes beruht, eine weit größere
Verwirrung in einem Lande hervorbringen, wo der ganze Umlauf durch
Papier vermittelt würde, als in einem anderen, wo der größte Teil
durch Gold und Silber vermittelt würde. Da das übliche
Verkehrsmittel seinen Wert verloren hätte, könnten keine anderen
Geschäfte mehr gemacht werden als mittels Tausch oder auf Kredit.
Da alle Steuern bisher in Papiergeld bezahlt worden wären, würde
der Fürst nicht wissen; womit er seine Truppen bezahlen, oder seine
Magazine wieder füllen könnte, und der Zustand des Landes würde
weit hoffnungsloser sein, als wenn der größte Teil seines Umlaufs
aus Gold und Silber bestanden hätte. Deshalb sollte ein Fürst, der
sein Gebiet zu allen Zeiten in möglichst leicht
verteidigungsfähigem Stande erhalten möchte, nicht nur jene
übermäßige Vermehrung des Papiergeldes verhüten, durch welche die
Banken selbst, die es ausgeben, zugrunde gehen, sondern auch jene
Vermehrung, die es diesen ermöglicht, den größten Teil des Umlaufs
des Landes damit zu bestreiten.

		Der Umlauf jedes Landes kann als in zwei verschiedene Zweige
geteilt angesehen werden: in den Umlauf zwischen den
Geschäftsleuten untereinander, und in den Umlauf zwischen den
Geschäftsleuten und Konsumenten. Obgleich dieselben Geldstücke,
gleichviel ob Papier- oder Metallgeld, bald in dem einen, bald in
dem anderen Umlauf verwendet werden, so erfordert doch jeder, da
beide stets zu gleicher Zeit vor sich gehen, einen bestimmten
Geldvorrat der einen oder der [bookmark: page75]anderen Art, um fortgeführt werden zu können.
Der Wert der zwischen den verschiedenen Geschäftsleuten umlaufenden
Güter kann niemals den Wert der zwischen den Geschäftsleuten und
den Konsumenten umlaufenden übersteigen, weil alles, was von den
Geschäftsleuten gekauft wird, zuletzt dazu bestimmt ist, an die
Konsumenten abgesetzt zu werden. Da der Umlauf zwischen den
Geschäftsleuten im Großen betrieben wird, so ist für jeden
einzelnen Umsatz gewöhnlich eine recht bedeutende Summe nötig;
dagegen fordert der Umlauf zwischen den Geschäftsleuten und den
Konsumenten, der gewöhnlich im Kleinen vor sich geht, oft nur sehr
kleine Summen, indem ein Schilling oder häufig selbst ein halber
Penny hinreichend ist. Kleine Summen laufen aber weit schneller als
große. Ein Schilling wechselt die Besitzer viel häufiger als eine
Guinee, und ein halber Penny häufiger als ein Schilling. Obgleich
daher die jährlichen Käufe aller Konsumenten dem Werte nach
wenigstens denen aller Geschäftsleute gleich sind, so können sie
doch gewöhnlich mit einer weit geringeren Menge Geldes gemacht
werden, weil dieselben Stücke wegen des schnelleren Umlaufs weit
mehr Käufe der einen Art vermitteln als der anderen.

		Das Papiergeld kann nun so eingerichtet werden, daß es sich
entweder ganz auf den Umlauf zwischen den verschiedenen
Geschäftsleuten beschränkt, oder so, daß es sich auch auf einen
großen Teil des Umlaufs zwischen den Geschäftsleuten und den
Konsumenten erstreckt. Wo keine Banknoten unter 10 £ in
Umlauf gesetzt werden, wie in London, da beschränkt sich das
Papiergeld von selbst ganz auf den Umlauf zwischen den
Geschäftsleuten. Wenn eine Zehnpfundnote in die Hände eines
Konsumenten kommt, ist er gewöhnlich genötigt, sie im ersten Laden,
wo er für fünf Schilling etwas kauft, zu wechseln, so daß sie oft
schon in die Hände eines Geschäftsmannes zurückkehrt, ehe der
Konsument den vierzigsten Teil des Geldes verausgabt [bookmark: page76]hat. Wo dagegen Banknoten
in so kleinen Beträgen wie zwanzig Schilling ausgegeben werden, wie
in Schottland, da erstreckt sich das Papiergeld von selbst auf
einen ansehnlichen Teil des Umlaufs zwischen Geschäftsleuten und
Konsumenten. Vor der Parlamentsakte, die dem Umlauf der Zehn- und
Fünfschillingsnoten Einhalt tat, füllte es einen noch größeren Teil
dieses Umlaufs aus. In Nordamerika wurde Papiergeld gewöhnlich im
kleinen Betrage von einem Schilling ausgegeben und füllte fast den
ganzen Umlauf dieser Art aus. In Yorkshire wurde es sogar im
kleinen Betrage von einem Sixpence ausgegeben.

		Wo das Ausgeben von Banknoten für so kleine Beträge erlaubt und
gebräuchlich ist, werden viele kleine Leute instand gesetzt und
sogar aufgemuntert, Bankiers zu werden. Einem Manne, dessen
Fünfpfund-, ja dessen Zwanzigschilling-Note ohne Bedenken von
jedermann zurückgewiesen werden würden, gelingt es doch wohl, daß
man seine Note annimmt, wenn sie auf so geringe Summen wie ein
Sixpence ausgestellt ist. Doch können die häufigen Bankerotte,
denen so bettelhafte Bankiers ausgesetzt sein müssen, recht
beträchtliche Nachteile und manchmal sogar ein großes Unglück für
viele arme Leute herbeiführen, die ihre Noten in Zahlung genommen
haben.

		Es wäre vielleicht besser, wenn in keinem Teile des Königreichs
Banknoten unter fünf Pfund ausgegeben würden. Dann würde sich das
Papiergeld wahrscheinlich im ganzen Königreich von selbst auf den
Umlauf unter den Geschäftsleuten beschränken, wie das gegenwärtig
in London der Fall ist, wo keine Banknoten unter zehn Pfund
ausgegeben werden; denn fünf Pfund sind in den meisten Teilen des
Königreichs eine Summe, die, trotzdem sie vielleicht wenig mehr als
die Hälfte der Gütermenge kaufen kann, doch für ebenso bedeutend
gilt, und ebenso selten auf einmal ausgegeben [bookmark: page77]wird, als zehn Pfund in dem
verschwenderischen Aufwand Londons.

		Wo Papiergeld, das ist zu beachten, fast ganz auf den Umlauf
zwischen Geschäftsleuten und Geschäftsleuten beschränkt ist, wie in
London, da ist stets Fülle an Gold und Silber. Wo es sich auf einen
beträchtlichen Teil des Umlaufs zwischen Geschäftsleuten und
Konsumenten erstreckt, wie in Schottland und noch mehr in
Nordamerika, vertreibt es das Gold und Silber fast ganz aus dem
Lande, indem so beinahe alle gewöhnlichen Geschäfte des inneren
Verkehrs mit Papier geführt werden. Die Unterdrückung der Zehn- und
Fünfschillingbanknoten half dem Mangel an Gold und Silber in
Schottland etwas ab, und die Unterdrückung der
Zwanzigschillingnoten würde ihm wahrscheinlich noch mehr abhelfen.
In Amerika sollen diese Metalle, seit einige seiner papiernen
Umlaufsmittel unterdrückt worden sind, häufiger geworden sein. Auch
sollen sie vor der Einführung dieser Umlaufsmittel häufiger gewesen
sein.

		Wenn auch das Papiergeld fast ganz, auf den Umlauf zwischen
Geschäftsleuten und Geschäftsleuten beschränkt wäre, so könnten die
Banken und Bankiers doch der Industrie und dem Handel des Landes
fast dieselbe Hilfe leisten, wie sie es taten, als Papiergeld fast
den ganzen Umlauf ausfüllte. Das bare Geld, das ein Geschäftsmann
bei sich haben muß, um gelegentliche Forderungen befriedigen zu
können, ist lediglich für den Umlauf zwischen ihm und anderen
Geschäftsleuten, von denen er Waren kauft, bestimmt. Er hat es
nicht nötig, welches für den Umlauf zwischen sich und den
Konsumenten bei sich zu halten, die seine Kunden sind und ihm bares
Geld bringen statt welches von ihm zu holen. Wenngleich daher
Papiergeld nur für solche Beträge ausgegeben werden dürfte, die es
fast ganz auf den Umlauf zwischen Geschäftsleuten und
Geschäftsleuten [bookmark: page78]beschränkten, so könnten doch die Banken und
Bankiers immer noch teils durch Diskontieren von wirklichen
Wechseln und teils durch Kredit auf Kontokorrent imstande sein, die
Mehrzahl jener Geschäftsleute der Notwendigkeit zu entheben, einen
nennenswerten Teil ihres Kapitals unbeschäftigt und in barem Gelde
bei sich zu halten, um gelegentliche Forderungen befriedigen zu
können. Sie können immer noch imstande sein, die weitgehendste
Hilfe zu leisten, die Banken und Bankiers allen Arten von
Kaufleuten angemessenerweise leisten können.

		Man könnte sagen, es sei eine offenbare Verletzung jener
natürlichen Freiheit, die das Gesetz seiner eigensten Aufgabe noch
nicht schwächen sondern unterstützen müsse, wenn man Privatleute
daran verhindere, die Noten eines Bankiers, die er auf irgendeine
Summe ob groß oder klein ausstellt, in Zahlung zu nehmen, sobald
sie selbst Lust haben, sie anzunehmen, oder wenn man einen Bankier
abhalte, solche Noten auszugeben, obgleich seine ganze Umgebung
willens ist, sie anzunehmen. Zweifellos können solche Maßregeln
einigermaßen als eine Verletzung der natürlichen Freiheit gelten.
Allein die Ausübung der natürlichen Freiheit durch einige wenige
Individuen, die die Sicherheit der ganzen Gesellschaft gefährden
können, wird durch die Gesetze aller Regierungen eingeschränkt, und
muß es werden: das gilt ebensosehr von den freiesten als von den
despotischesten Regierungen. Die Verpflichtung, Brandmauern zu
errichten, um dem Weitergreifen des Feuers vorzubeugen, ist eine
Verletzung der natürlichen Freiheit von ganz derselben Art wie die
hier vorgeschlagenen Bankmaßregeln.

		Ein Papiergeld, das aus Banknoten besteht, das von Leuten des
besten Kredits ausgegeben wird, das auf Verlangen bedingungslos
eingelöst werden muß und wirklich immer eingelöst wird, sobald es
präsentiert wird, ist in [bookmark: page79]jeder Hinsicht dem Gold- und Silbergelde an
Wert gleich, weil zu jeder Zeit Gold- und Silbergeld dafür zu haben
ist. Was immer für solches Papier gekauft oder verkauft wird, muß
so wohlfeil gekauft oder verkauft werden, als ob es für Gold und
Silber geschehen wäre.

		Man hat gesagt, die Zunahme des Papiergeldes vermehre dadurch,
daß sie die Menge des ganzen Umlaufs vermehre und folglich seinen
Wert verringere, notwendigerweise den Geldpreis der Waren. Aber da
die Menge Gold und Silber, die aus dem Umlaufsmittel genommen wird,
stets der Menge Papier, die hinzukommt, gleich ist, so vergrößert
das Papiergeld nicht notwendigerweise die Menge des ganzen Umlaufs.
Seit dem Anfange des letzten Jahrhunderts bis auf die gegenwärtige
Zeit waren in Schottland die Lebensmittel niemals wohlfeiler als im
Jahre 1759, obgleich es damals wegen des Umlaufs von Zehn- und
Fünfschillingnoten mehr Papiergeld im Lande gab als jetzt. Das
Verhältnis zwischen dem Lebensmittelpreise in Schottland und dem in
England ist jetzt dasselbe wie vor der großen Vermehrung der
Bankgesellschaften in Schottland. Das Getreide ist in England meist
ebenso wohlfeil als in Frankreich, obgleich es in England eine
große Menge Papiergeld, und kaum welches in Frankreich
gibt. 1751 und 1752, als Hume seine politischen
Abhandlungen herausgab, und bald nach der großen Vermehrung des
Papiergeldes in Schottland, fand ein sehr merkliches Steigen der
Lebensmittelpreise statt, woran wahrscheinlich nicht die Vermehrung
des Papiergeldes, sondern die schlechten Zeiten Schuld waren.

		Anders freilich würde es mit einem Papiergelde sein, das aus
Eigenwechseln bestände, deren sofortige Zahlung irgendwie entweder
von dem guten Willen derjenigen, die sie ausgaben, oder von einer
Bedingung abhinge, die der Inhaber der Noten nicht immer zu
erfüllen imstande wäre, [bookmark: page80]oder deren Zahlung erst nach einer bestimmten
Reihe von Jahren gefordert werden könnte, und die in der
Zwischenzeit keine Zinsen trügen. Ein solches Papiergeld würde ohne
Zweifel mehr oder weniger unter den Wert des Goldes und Silbers
sinken, je nachdem die Schwierigkeit oder Unsicherheit einer
sofortigen Zahlung für größer oder geringer gälte, oder je nach der
größeren oder kleineren Entfernung des Zahlungstermins.

		Vor mehreren Jahren beobachteten manche schottische
Bankgesellschaften den Brauch, in ihre Banknoten eine, wie sie es
nannten, Optionsklausel zu setzen, durch die sie dem Inhaber
Zahlung entweder sogleich bei Sicht, oder je nach der Option der
Direktoren sechs Monate nach Sicht, samt den gesetzlichen Zinsen
für diese sechs Monate, versprachen. Die Direktoren einiger dieser
Banken machten zuweilen von dieser Optionsklausel Gebrauch und
drohten zu anderer Zeit wieder denen, die für eine große Zahl ihrer
Noten Einwechselung in Gold und Silber verlangten, daß sie davon
Gebrauch machen würden, bis jene sich mit einem Teil des von ihnen
Verlangten begnügten. Die Noten dieser Bankgesellschaften bildeten
in jener Zeit den weitaus größten Teil des Umlaufs in Schottland,
den diese Unsicherheit der Zahlung natürlich unter den Wert des
Gold- und Silbergeldes herabdrückte. Während der Dauer dieses
Mißbrauchs (der hauptsächlich 1762, 1763 und 1764 überhandnahm)
stand der Wechselkurs zwischen London und Carlisle auf gleich,
während der zwischen London und Dumfries bisweilen vier Prozent
gegen Dumfries stand, obgleich diese Stadt keine dreißig Meilen von
Carlisle entfernt liegt. In Carlisle wurden aber die Wechsel in
Gold und Silber bezahlt, während sie in Dumfries in schottischen
Banknoten gezahlt wurden, und die Unsicherheit, ob man sie gegen
Gold- und Silbergeld werde auswechseln können, drückte sie um vier
Prozent unter den Wert dieses Geldes herab. Dieselbe [bookmark: page81]Parlamentsakte, die die
Zehn- und Fünfschillingnoten verbot, verbot auch jene
Optionsklausel und brachte dadurch den Kurs zwischen England und
Schottland wieder auf seinen natürlichen Satz, d. h. auf den,
welchen der Gang des Handels und Geldverkehrs jeweilig
herbeiführen.

		Bei dem Papiergeld von Yorkshire hing die Barzahlung einer so
kleinen Summe, wie eines Sixpence, mitunter von der Bedingung ab,
daß der Inhaber der Note den Betrag einer Guinee bei deren
Aussteller wechseln lasse. Diese Bedingung konnten die Inhaber
solcher Zettel oft nur schwer erfüllen, und sie mußte dieses
Zahlungsmittel unter den Wert von Gold- und Silbergeld
herabdrücken. Deshalb erklärte eine Parlamentsakte alle solche
Klauseln für ungesetzlich, und unterdrückte gerade so, wie in
Schottland, alle Papiere unter 20 s., die auf den Inhaber
lauten.

		Das nordamerikanische Papiergeld bestand nicht aus Banknoten,
die auf Wunsch an den Inhaber zahlbar waren, sondern aus einem
Staatspapiere, dessen Zahlung erst einige Jahre nach seiner
Ausstellung gefordert werden konnte; und obgleich die Regierungen
der Kolonie den Inhabern des Papieres keine Zinsen zahlten, so
erklärten sie es für ein gesetzliches Zahlungsmittel im Betrage des
vollen Wertes, zu dem es ausgegeben war, und machten es auch
wirklich dazu. Wenn man aber auch die Sicherheit der Kolonie für
völlig ausreichend hält, so sind doch z. B. hundert Pfund, die
in fünfzehn Jahren zahlbar sind, in einem Lande, wo sechs Prozent
Zinsen üblich sind, wenig mehr als vierzig Pfund baren Geldes wert.
Es war daher ein Akt so großer Ungerechtigkeit, wie er vielleicht
kaum von der Regierung irgendeines anderen Landes, das frei zu sein
behauptet, ausgeübt worden ist, einen Gläubiger zu zwingen, jenes
Papier als volle Zahlung für eine Schuld von hundert Pfund, die er
tatsächlich in barem Gelde niedergelegt hatte, anzunehmen. Es ist
offenbar, daß das ganze Verfahren von Anfang an [bookmark: page82]das war, als was es der
ehrliche und offene Dr. Douglas uns darstellt, nämlich das
Vorgehen eines betrügerischen Schuldners, der seine Gläubiger
prellen will. Die Regierung von Pennsylvanien wollte
zwar 1722 bei ihrer ersten Papiergeldausgabe ihrem
Papiere dadurch gleichen Wert mit Gold und Silber geben, daß sie
für alle diejenigen Geldstrafe festsetzte, die in dem Preise ihrer
Waren einen Unterschied machten, je nachdem sie sie gegen
Koloniepapier, oder gegen Gold und Silber verkauften, eine
Maßnahme, die ebenso tyrannisch, aber doch weniger wirksam war als
diejenige, welche sie stützen sollte. Ein positives Gesetz kann
aber wohl einen Schilling zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel für
eine Guinee machen, weil es die Gerichtshöfe anweisen kann, den
Schuldner, der dieses Äquivalent entrichtet hat, freizusprechen.
Aber kein positives Gesetz kann einen Menschen, der Waren verkauft,
und dem es freisteht, sie nach seinem Belieben zu verkaufen oder
nicht zu verkaufen, dazu zwingen, daß er als deren Preis einen
Schilling statt einer Guinee annimmt. Trotz jeder Maßregel dieser
Art ergab sich aus dem Wechselkurs mit Großbritannien, daß hundert
Pfund Sterling in einigen Kolonien unter Umständen als das
Äquivalent von hundert und dreißig Pfund, und in anderen gar als
das von elfhundert Pfund Papiergeld galten; dieser Wertunterschied
entsprang aus dem Unterschied der in verschiedenen Kolonien
ausgegebenen Menge Papiergeldes, und der größeren oder geringeren
Wahrscheinlichkeit und Entferntheit seiner schließlichen Einlösung
und Wiederbezahlung.

		Kein Gesetz konnte also billiger sein, als die in den Kolonien
so ungerechterweise gescholtene Parlamentsakte, die erklärte, daß
kein in Zukunft ausgegebenes Papiergeld ein gesetzliches
Zahlungsmittel sein sollte.

		Pennsylvanien war in seiner Papiergeldausgabe immer mäßiger als
irgendeine andere von unseren Kolonien. Daher [bookmark: page83]soll sein Papiergeld niemals
unter den Wert des Goldes und Silbers gesunken sein, das in der
Kolonie vor der Ausgabe des Papiergeldes in Umlauf gewesen war. Vor
dieser Emission hatte die Kolonie schon den Nennwert ihrer Münzen
erhöht und durch eine Akte ihrer Volksvertretung verordnet,
daß 5 s. in der Kolonie für 6 s.
und 3 d., und später für 6 s.
und 8 d. genommen werden sollten. Mithin stand ein Pfund
Koloniegeld selbst zu der Zeit, als das umlaufende Geld Gold und
Silber war, mehr als dreißig Prozent unter dem Werte eines Pfundes
Sterling, und auch als das umlaufende Geld Papier geworden war,
fiel es selten mehr als dreißig Prozent unter diesen Wert. Der
Vorwand für die Erhöhung des Nennwertes der Münze war der, daß man
der Ausfuhr von Gold und Silber vorbeugen wollte, indem man gleiche
Mengen dieser Metalle in der Kolonie größere Summen gelten ließ als
in dem Mutterlande. Es fand sich aber, daß der Preis aller Güter
aus dem Mutterlande genau in dem Verhältnisse stieg, als jene den
Nennwert ihres Geldes erhöht hatten, so daß ihr Gold und Silber
ebenso schnell als früher aus dem Lande ging.

		Da das Geld jeder Kolonie bei der Zahlung der Provinzialabgaben
zum vollen Ausgabewert in Zahlung genommen wurde, so erhielt es
durch diesen Gebrauch notwendig einen höheren Wert, als es gemäß
der wirklichen oder vermuteten Entfernung seines schließenden
Einlösungs- und Wiederbezahlungstermins gehabt hätte. Dieser
Zusatzwert war größer oder geringer, je nachdem die Menge des
ausgegebenen Papieres mehr oder weniger die Summe überstieg, die
bei Zahlung der Abgaben der betreffenden Kolonie, die es ausgegeben
hatte, gebraucht werden konnte. In allen Kolonien zusammen
überstieg sie sehr beträchtlich die Summe, die auf diese Weise
gebraucht werden konnte.

		Wenn ein Fürst beföhle, daß ein gewisser Teil der an [bookmark: page84]ihn zu
entrichtenden Abgaben in einem bestimmten Papiergeld entrichtet
werden sollte, so könnte er dadurch diesem Papiergelde einen
bestimmten Wert geben, selbst wenn dessen schließlicher Einlösungs-
und Wiederbezahlungstermin ganz von dem Willen des Fürsten abhinge.
Wenn die Bank, die dieses Papier ausgäbe, dafür Sorge trüge, daß
seine Menge stets etwas geringer wäre, als leicht zu jenem Zwecke
verwendet werden könnte, so könnte die Nachfrage danach so stark
werden, daß es sogar ein Aufgeld erhielte, d. h. auf dem
Markte etwas teurer verkauft würde, als die Menge Gold und
Silbergeldes, für die es ausgegeben worden ist. Auf diese Weise
begründen manche das sogenannte Agio der Bank von Amsterdam,
d. h. den Vorzug des Bankogeldes vor dem kurrenten Gelde,
obgleich dieses Bankogeld nicht nach Belieben des Eigentümers aus
der Bank genommen werden kann. Die meisten fremden Wechsel müssen,
sagen sie, in Bankogeld, d. h. durch eine Übertragung in den
Büchern der Bank, gezahlt werden, und die Direktoren der Bank,
sagen sie weiter, tragen Sorge, die Gesamtmenge des Bankogeldes
stets niedriger zu halten als die Nachfrage für jenen Bedarf. Dies
sei der Grund, sagen sie, warum das Bankogeld mit einem Aufgeld
verkauft wird, d. h. ein Agio von vier oder fünf Prozent gegen
dieselbe Nominalsumme kurrenten Gold- und Silbergeldes des Landes
trage. Es wird sich indes später zeigen, daß diese Begründung der
Bank von Amsterdam größtenteils chimärisch ist.

		Ein Papiergeld, welches unter den Wert des Gold- und
Silbergeldes fällt, vermindert dadurch noch nicht den Wert dieser
Metalle, oder verursacht nicht, daß gleiche Mengen davon gegen
geringere Mengen irgendwelcher anderer Güter in Tausch gehen. Das
Verhältnis zwischen dem Werte des Goldes und Silbers und dem
irgendwelcher anderer Güter hängt jedenfalls nie von der Natur oder
Menge irgendeines bestimmten Papiergeldes ab, das in einem
bestimmten [bookmark: page85]Lande umläuft, sondern von dem Reichtum oder
der Armut der Bergwerke, die zu einer bestimmten Zeit den großen
Markt der handeltreibenden Welt mit diesen Metallen versorgen. Es
hängt von dem Verhältnis zwischen der Menge Arbeit ab, die nötig
ist, um eine bestimmte Menge Gold und Silber, und der Menge Arbeit,
die nötig ist, um eine bestimmte Menge irgendeiner andern Art auf
den Markt zu bringen.

		Wenn die Bankiers verhindert werden, umlaufende Banknoten,
d. h. Noten, die auf den Inhaber lauten, für weniger als für
eine bestimmte Summe auszugeben, und wenn sie verpflichtet werden,
auf solche Banknoten gleich bei Sicht sofortige und unbedingte
Zahlung zu leisten, so kann ihr Geschäft in allen anderen
Beziehungen ohne Gefährdung des Publikums vollkommen frei gegeben
werden. Die jüngst stattgehabte Vermehrung der Bankgesellschaften
in beiden Teilen des vereinigten Königsreichs, die so viele Leute
sehr beunruhigt hat, vermehrt gerade die Sicherheit des Publikums,
statt sie zu vermindern. Sie zwingt alle Gesellschaften, in ihrem
Vorgehen vorsichtiger zu sein, ihren Papiergeldumlauf auf das
richtige Verhältnis zu ihrer Kasse zu beschränken und sich dadurch
vor jenen arglistigen Bankbestürmungen zu schützen, die ihnen die
Nebenbuhlerschaft so vieler Konkurrenten stets zuzuziehen bereit
ist. Sie begrenzt ferner den Umlauf jeder einzelnen Gesellschaft
auf einen engeren Kreis und beschränkt ihre umlaufenden Noten auf
eine kleinere Anzahl. Durch Aufteilung des ganzen umlaufenden
Papiergeldes auf eine größere Zahl von Teilen wird das Falliment
einer einzelnen Gesellschaft, ein Ereignis, das bisweilen vorkommen
muß, dem Publikum weniger schädlich. Auch zwingt diese freie
Konkurrenz alle Bankiers zu einer liberaleren Behandlung ihrer
Kunden, damit sie ihnen nicht von ihren Rivalen abspenstig gemacht
werden. Im allgemeinen ist jeder Geschäftszweig oder jede
Arbeitsteilung, [bookmark: page86]wenn sie dem Publikum vorteilhaft sind, dies
stets um so mehr, je freier und allgemeiner die Konkurrenz ist.

			[bookmark: foot1]Siehe Ruddimans Vorrede zu
Andersons Diplomata etc. Scotiae.
	[bookmark: foot2]Die Im Texte
beschriebene Art war keineswegs die gewöhnlichste oder die
kostspieligste, mit der jene Abenteurer zuweilen Geld durch
Zirkulation aufbrachten. Es geschah häufig, daß A. in Edinburgh den
B. in London dadurch instand setzte, den ersten Wechsel zu zahlen,
daß er wenige Tage vor der Verfallzeit einen zweiten Wechsel mit
drei Monaten Frist, auf den nämlichen B. in London zog. Diesen an
seine eigene Ordre zahlbaren Wechsel verkaufte A. in Edinburgh al
pari, und kaufte mit deren Wert Wechsel auf London, die auf Sicht
an die Ordre von B. zahlbar waren, dem er sie mit der Post
zuschickte. Gegen das Ende des letzten Krieges stand der
Wechselkurs zwischen Edinburgh und London oft drei Prozent zum
Nachteil Edinburghs, und jene Wechsel auf Sicht mußten den A. oft
dieses Aufgeld kosten. Dieses Verfahren, wenigstens viermal im
Jahre wiederholt und mit einer Kommission von wenigstens einem
halben Prozent für jede Wiederholung belastet, muß den A. damals
wenigstens vierzehn Prozent im Jahre gekostet haben. Ein andermal
setzte A. den B. dadurch instand, den ersten Wechsel zu zahlen, daß
er wenige Tage vor der Verfallzeit einen zweiten zweimonatlichen
Wechsel nicht auf B., sondern auf eine dritte Person, z. B.
auf C. in London zog. Dieser zweite Wechsel wurde an die Ordre von
B. ausgestellt, der ihn, da er von C. akzeptiert worden war, bei
einem Bankier in London diskontierte; A. aber setzte den C. dadurch
instand zu zahlen, daß er wenige Tage vor der Verfallzeit einen
dritten Wechsel wieder auf zwei Monate entweder auf seinen ersten
Korrespondenten B. oder auf eine vierte oder fünfte Person
z. B. D. oder E. zog. Dieser dritte Wechsel wurde an die Ordre
von C. ausgestellt, der ihn, sobald er akzeptiert worden war, auf
dieselbe Weise bei einem Bankier in London diskontierte. Da solche
Operationen wenigstens sechsmal im Jahre wiederholt wurden, und
jedesmal mit einer Provision von wenigstens einem halben Prozent
für jede Wiederholung, sowie auch mit den gesetzlichen Kosten von
fünf Prozent belastet waren, so mußte diese Art, Geld aufzubringen,
ebenso wie die im Texte beschriebene, A. etwas mehr als acht
Prozent gekostet haben. Weil jedoch der Wechselkurs zwischen
Edinburgh und London gespart wurde, war sie etwas weniger
kostspielig als die im ersten Teil dieser Note erwähnte, doch
erforderte sie dann einen soliden Kredit bei mehr als einem
Londoner Hause, ein Vorteil, den viele jener Abenteurer sich nicht
immer zu verschaffen imstande waren.
	[bookmark: foot3]James Postlethwaite's History of the Public Revenue,
p. 301.


	
		
		Drittes Kapitel.

Kapitalanhäufung oder produktive und unproduktive Arbeit.

		Es gibt eine Art von Arbeit, die dem Werte des Gegenstandes, auf
den sie verwandt wird, etwas zusetzt, und es gibt eine andere, die
diese Wirkung nicht hat. Die erstere kann, da sie einen Wert
produziert, produktive, die letztere unproduktive Arbeit genannt
werden [bookmark: text4]F4. So
setzt die Arbeit eines Manufakturarbeiters im allgemeinen dem Werte
der Materialien, an denen er arbeitet, den Wert seines eigenen
Unterhaltes und des Profits seines Meisters hinzu. Die Arbeit eines
häuslichen Dienstboten hingegen setzt zu dem Werte von nichts etwas
hinzu. Obgleich der Manufakturarbeiter seinen Arbeitslohn vom
Meister vorgeschossen erhält, so macht er ihm in der Tat doch keine
Kosten, weil der Wert dieses Lohnes gewöhnlich samt einem Profit in
dem vermehrten Werte des Gegenstandes zurückerstattet wird, auf den
er seine Arbeit verwendet hat; der Unterhalt eines häuslichen
Dienstboten dagegen wird niemals wieder erstattet. Durch
Beschäftigung einer Menge von Manufakturarbeitern wird ein Mann
reich; er wird arm durch die Beschäftigung einer Menge von
häuslichen Dienstboten. [bookmark: page87]Trotzdem hat die Arbeit der letzteren ihren
Wert und verdient ihren Lohn so gut wie die der ersteren. Allein
die Arbeit des Manufakturarbeiters fixiert und realisiert sich in
einem bestimmten Gegenstande oder einer verkäuflichen Ware, die
wenigstens noch eine Zeitlang, nachdem diese Arbeit schon vorbei
ist, vorhält. Sie ist gleichsam eine bestimmte Menge angesammelter
und aufgehobener Arbeit, die, wenn's nötig wird, bei irgendeiner
anderen Gelegenheit verwendet werden kann. Dieser Gegenstand, oder,
was ganz dasselbe ist, der Preis dieses Gegenstandes, kann später,
wenn es nötig ist, eine ebenso große Menge Arbeit in Gang bringen,
als diejenige war, die ihn ursprünglich erzeugte. Dagegen fixiert
oder realisiert die Arbeit des häuslichen Dienstboten sich durchaus
in keinem bestimmten Gegenstande oder in keiner verkäuflichen Ware.
Seine Dienste gehen gewöhnlich im Augenblick ihrer Leistung
zugrunde und lassen selten eine Spur oder einen Wert zurück, wofür
ein gleiches Maß von Diensten später beschafft werden könnte.

		Die Arbeit einiger der achtungswerten Klassen der menschlichen
Gesellschaft ist gerade so wie die der häuslichen Dienstboten in
bezug auf Wert unproduktiv und fixiert oder realisiert sich nicht
in einem dauernden Gegenstande oder einer verkäuflichen Ware, die
nach vollbrachter Arbeit übrig bleibt und für die sich später eine
gleiche Menge Arbeit beschaffen läßt. So sind z. B. der Fürst
samt allen Justiz- und Militärbeamten, die unter ihm dienen, die
ganze Armee und Flotte unproduktive Arbeiter. Sie sind die Diener
des Gemeinwohls und werden aus einem Teile des jährlichen
Erzeugnisses anderer Leute Arbeit erhalten. So ehrenvoll, nützlich
und notwendig ihr Dienst auch ist, so erzeugt er doch nichts, wofür
sich ein gleiches Maß von Diensten später beschaffen ließe. Der
Schutz, die Sicherheit und die Verteidigung des Staates, diese
Wirkungen ihrer Arbeit für das laufende Jahr, werden im kommenden
[bookmark: page88]Jahr seinen
Schutz, seine Sicherheit und Verteidigung nicht erkaufen. Zu der
nämlichen Klasse müssen sowohl einige der ernstesten und
wichtigsten, als auch einige der nichtigsten Berufe gerechnet
werden: Geistliche, Juristen, Ärzte, Gelehrte aller Art;
Schauspieler, Possenreißer, Musiker, Opernsänger, Operntänzer usw.
Die Arbeit der geringsten unter diesen hat einen bestimmten Wert,
der sich ganz nach denselben Grundsätzen regelt, die den Wert jeder
anderen Art von Arbeit regeln; und die der edelsten und
nützlichsten unter ihnen bringt nichts hervor, wofür sich später
eine gleiche Menge Arbeit kaufen oder beschaffen ließe. Wie die
Deklamation eines Schauspielers, der Vortrag eines Redners oder das
Tonstück eines Musikers, so geht ihrer aller Leistung im
Augenblicke ihrer Produktion selber zugrunde.

		Sowohl die produktiven wie die unproduktiven Arbeiter und die,
welche gar nicht arbeiten, empfangen alle in gleicher Weise ihren
Unterhalt aus dem jährlichen Erzeugnis des Bodens und der Arbeit
des Landes. Dieses Produkt kann, so groß es auch sein mag, doch
niemals unbeschränkt sein, sondern muß gewisse Grenzen haben. Je
nachdem daher ein kleinerer oder größerer Teil desselben in einem
Jahre auf den Unterhalt unproduktiver Arbeitskräfte verwendet wird,
wird destomehr in dem einen, und destoweniger in dem anderen Falle
für die produktiven übrig bleiben, und das Produkt des nächsten
Jahres wird demzufolge größer oder kleiner sein: denn wenn man die
freiwillig bescherten Produkte der Erde ausnimmt, ist das gesamte
Jahresprodukt die Wirkung produktiver Arbeit.

		Obgleich das gesamte Jahresprodukt des Bodens und der Arbeit in
jedem Lande ohne Zweifel zuletzt dazu bestimmt ist, die Konsumtion
seiner Einwohner zu versorgen und ihnen ein Einkommen zu
verschaffen, so teilt es sich doch, wenn es aus dem Boden oder aus
den Händen der [bookmark: page89]produktiven Arbeiter kommt, naturgemäß in zwei
Teile. Der eine davon, und oft der größere, ist vor allem dazu
bestimmt, ein Kapital wieder herzustellen, oder die Lebensmittel,
Materialien und fertigen Arbeiten, die einem Kapital entnommen
worden sind, zu erneuern, der andere dazu, entweder dem Eigner
dieses Kapitals in Form des Profits von seinem Kapital, oder einer
andern Person in Form der Rente von seinem Grund und Boden ein
Einkommen zu gewähren. So ersetzt ein Teil des Bodenerzeugnisses
das Kapital des Pächters, der andere zahlt seinen Profit und die
Rente des Grundeigentümers und bildet so für den Eigentümer dieses
Kapitals als die Profite seines Vermögens, wie auch für eine andere
Person als die Rente seines Grundstücks ein Einkommen. Auf gleiche
Weise ersetzt auch von dem Produkte einer großen Manufaktur der
eine Teil, und zwar immer der größere, das Kapital des
Werksunternehmers, während der andere seinen Profit zahlt und so
dem Eigentümer dieses Kapitals ein Einkommen bildet.

		Derjenige Teil des jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes eines
Landes, der ein Kapital wiedererstattet, wird niemals unmittelbar
dazu verwendet, anderen als produktiven Arbeitskräften Unterhalt zu
gewähren. Er zahlt nur den Arbeitslohn für produktive Arbeit. Der,
welcher die unmittelbare Bestimmung hat, entweder als Profit oder
als Rente ein Einkommen zu bilden, kann sowohl produktiven als
unproduktiven Arbeitskräften Unterhalt gewähren.

		Von jedem Vorrat, den man als ein Kapital verwenden kann,
erwartet man immer, daß er samt einem Profit wiedererstattet werde.
Man wendet ihn daher so an, daß man nur produktive Arbeitskräfte
damit unterhält; und hat er einem als Kapital gedient, so bildet er
ein Einkommen für diese. Verwendet man aber irgendeinen Teil davon
zum Unterhalt unproduktiver Arbeitskräfte irgendwelcher Art, so
wird dieser Teil in demselben Augenblick aus dem Kapital genommen
[bookmark: page90]und in den
für unmittelbare Konsumtion bestimmten Vorrat eingereiht.

		Unproduktive Arbeiter und solche, die überhaupt nicht arbeiten,
finden ihren Unterhalt in einem Einkommen: entweder, erstens, aus
demjenigen Teile des jährlichen Produktes, der ursprünglich dazu
bestimmt ist, für gewisse Personen als Grundrente oder als
Kapitalprofit ein Einkommen zu bilden, oder, zweitens, aus
demjenigen Teile, der zwar ursprünglich die Bestimmung hat, ein
Kapital wieder zu erstatten und nur produktiven Arbeitern Unterhalt
zu gewähren, trotzdem aber, wenn er in deren Hände gekommen ist,
soweit er ihren notwendigen Lebensbedarf übersteigt, zum Unterhalt
produktiver oder unproduktiver Arbeitskräfte irgendwelcher Art
verwendet werden kann. So kann nicht nur der große Grundeigentümer
oder der reiche Kaufmann, sondern selbst der gemeine Arbeitsmann,
wenn sein Lohn ausreichend ist, einen häuslichen Dienstboten
halten, oder er kann manchmal in ein Schauspiel oder Puppenspiel
gehen, und so sein Teil zum Unterhalt einer Klasse von
unproduktiven Arbeitern beitragen; oder er kann Abgaben bezahlen
und auf diese Weise einer anderen, zwar achtbareren und
nützlicheren, aber dennoch ebenso unproduktiven Klasse Unterhalt
gewähren. Kein Teil des jährlichen Produktes jedoch, der
ursprünglich die Bestimmung hatte, ein Kapital wiederzuerstatten,
gelangt jemals dazu, unproduktive Arbeitskräfte zu unterhalten, ehe
er nicht die ganze, von ihm abhängige produktive Arbeit oder alles,
was er bei der gewählten Art, das Kapital anzulegen, in Gang
bringen kann, wirklich in Gang gebracht hat. Der Arbeiter muß
seinen Lohn durch getane Arbeit verdient haben, ehe er einen Teil
davon so verwenden kann. Auch ist dieser Teil gewöhnlich nur
gering. Es ist nur sein Spar-Einkommen, wovon produktive Arbeiter
selten viel haben. Trotzdem haben sie gewöhnlich etwas, und bei der
Abgabenzahlung kann die [bookmark: page91]Größe ihrer Anzahl einigermaßen die Kleinheit
ihres Beitrages ausgleichen. Es sind also die Grundrente und die
Kapitalprofite überall die Hauptquellen, aus denen unproduktive
Arbeitskräfte ihren Unterhalt empfangen. Dies sind die beiden
Einkommensarten, von denen ihre Eigner gewöhnlich am meisten zu
sparen haben. Sie können beide produktive und unproduktive
Arbeitskräfte irgendwelcher Art unterhalten. Sie scheinen jedoch
für die letzteren einige Vorliebe zu haben. Der Aufwand eines
großen Herrn gibt gewöhnlich mehr müßigen als erwerbtätigen Leuten
Nahrung. Der reiche Kaufmann unterhält zwar mit seinem Kapital nur
erwerbstätige Leute, aber mit seinem Aufwande, d. h. mit der
Verwendung seines Einkommens, setzt er gewöhnlich ganz dieselben
Leute in Nahrung wie der große Herr.

		Daher hängt das Verhältnis von produktiven und unproduktiven
Arbeitskräften in jedem Lande gar sehr von dem Verhältnis ab, das
zwischen demjenigen Teil des jährlichen Produktes besteht, der,
einmal dem Grund und Boden oder den Händen der produktiven Arbeiter
entnommen, zur Wiedererstattung eines Kapitals bestimmt ist, und
demjenigen, der entweder als Rente oder als Profit ein Einkommen
bilden soll. Dies Verhältnis ist in reichen Ländern ein ganz
anderes als in armen.

		So ist gegenwärtig in den reichen Ländern Europas ein sehr
großer, oft der größte Teil des Bodenproduktes dazu bestimmt, das
Kapital des reichen und unabhängigen Pächters wiederzuerstatten,
das Übrige dazu, seine Profite und die Rente für den
Grundeigentümer zu zahlen. Dagegen reichte in früherer Zeit,
während der Vorherrschaft der Feudalität, ein sehr kleiner Teil des
Produktes schon hin, das auf die Kultur verwendete Kapitel
wiederzuerstatten. Es bestand gewöhnlich in ein Paar Stück elenden
Viehes, das ganz von dem freiwilligen Ertrag unkultivierten [bookmark: page92]Landes lebte und
das daher als ein Teil dieses freiwilligen Ertrages angesehen
werden konnte. Außerdem gehörte es gewöhnlich dem Grundeigentümer
und war von ihm den Bebauern des Landes nur geliehen. Ihm gehörte
eigentlich auch der ganze Rest des Produktes, sei es als Rente für
sein Land, oder als Profit jenes armseligen Kapitals. Die Bebauer
des Landes waren gewöhnlich Leibeigene, deren Personen und Güter
ebenfalls sein Eigentum waren. Die, welche nicht Leibeigene waren,
waren Lehnsleute, die der Gutsherr nach Willkür hinaussetzen
konnte, und obgleich die Rente, die sie bezahlten, dem Namen nach
oft wenig mehr als ein Erbzins war, so bildete sie in Wirklichkeit
das ganze Produkt des Bodens. Ihrem Herrn stand zu allen Zeiten im
Frieden ihre Arbeit und im Kriege ihr Dienst zu Gebote. Obgleich
sie von seinem Hause abseits wohnten, waren sie doch ebenso von ihm
abhängig wie seine Dienerschaft, die darin wohnte. Nun gehört aber
doch das ganze Bodenprodukt ohne Zweifel demjenigen, der über die
Arbeit und die Dienste derer, die es unterhält, verfügen kann. Bei
dem gegenwärtigen Stande der Dinge in Europa übersteigt der Anteil
des Grundeigentümers selten ein Drittel, oft nicht ein Viertel von
dem ganzen Produkte des Bodens. Dennoch ist die Grundrente in allen
kultivierten Teilen des Landes seit jenen alten Zeiten um das
Dreifache und Vierfache gestiegen, und dieses Drittel oder Viertel
von dem Jahresprodukte ist, wie es scheint, drei- oder viermal
größer, als damals das Ganze war. Unter den Fortschritten der
Kultur vermindert sich die Rente im Verhältnis zu dem Produkte des
Bodens, obgleich sie im Verhältnis zu dessen Ausdehnung wächst.

		In den reichen europäischen Ländern werden jetzt große
Kapitalien im Handel und in den Manufakturen verwendet. Bei dem
alten Zustande dagegen erforderten der geringe Handel, der
betrieben wurde, und die wenigen einfachen [bookmark: page93]und rohen Manufakturen, die im
Gange waren, nur sehr kleine Kapitalen. Sie müssen jedoch sehr
große Profite abgeworfen haben; der Zinsfuß stand nirgends unter
zehn Prozent, und ihre Profite müssen bedeutend genug gewesen sein,
um diesen hohen Zins zu erschwingen. Gegenwärtig ist in den
kultivierten Teilen Europas der Zinsfuß nirgends höher als sechs
Prozent, und in manchen der kultiviertesten ist er so niedrig, daß
er nur vier, drei oder zwei Prozent beträgt. Obgleich derjenige
Teil des Einkommens, den die Landesbewohner aus den Kapitalprofiten
beziehen, in reichen Ländern immer weit größer ist als in armen, so
ist er es doch deshalb, weil das Kapital weit größer ist; im
Verhältnis zu dem Kapital sind die Profite gewöhnlich weit
geringer.

		Es ist also derjenige Teil des jährlichen Produktes, der die
Bestimmung hat, sobald er aus dem Boden oder aus den Händen der
produktiven Arbeiter kommt, ein Kapital zu ersetzen, in reichen
Ländern nicht nur weit größer als in armen, sondern er steht auch
in einem viel weiteren Verhältnis zu dem, der unmittelbar dazu
bestimmt ist, als Rente oder als Profit ein Einkommen zu bilden.
Die Fonds, die zum Unterhalt produktiver Arbeit bestimmt sind, sind
in den ersteren nicht nur weit größer als in den letzteren, sondern
stehen auch in einem viel weiteren Verhältnisse zu denen, die, zwar
ebensogut produktiven als unproduktiven Leuten Unterhalt geben
können, gewöhnlich aber eine Vorliebe für die letzteren haben.

		Das Verhältnis dieser verschiedenen Fonds zueinander bestimmt
notwendig in jedem Lande den allgemeinen Charakter der Einwohner in
Beziehung auf Fleiß oder Müßiggang. Wir sind gewerbtätiger als
unsere Vorfahren, weil gegenwärtig die zum Unterhalt der
Gewerbtätigkeit bestimmten Fonds in Vergleich zu denen, die
voraussichtlich auf den Unterhalt des Müßiggangs verwendet werden,
weit [bookmark: page94]größer
sind, als sie vor zwei- oder dreihundert Jahren waren. Unsere
Voreltern gingen aus Mangel an hinlänglicher Aufmunterung zur
Gewerbtätigkeit müßig. Es ist besser, sagt das Sprichwort, umsonst
zu spielen, als umsonst zu arbeiten. In Handels- und
Manufakturstädten, wo die unteren Volksklassen hauptsächlich
infolge von Kapitalsanlagen Unterhalt finden, sind sie im
allgemeinen gewerbtätig, nüchtern und befinden sich wohl, wie in
vielen englischen und den meisten holländischen Städten. In solchen
Städten, die hauptsächlich von einer beständigen oder zeitweiligen
Hofhaltung leben, und wo die unteren Volksklassen ihren Unterhalt
überwiegend infolge Ausgeben von Revenuen finden, sind sie im
allgemeinen müßig, liederlich und arm, wie in Rom, Versailles,
Compiegne und Fontainebleau. Nimmt man Rouen und Bordeaux aus, so
findet sich nur sehr wenig Handel oder Industrie in den
französischen Parlamentsstädten, und die unteren Volksklassen, die
hauptsächlich von dem Aufwande leben, den die Mitglieder der
Gerichtshöfe und diejenigen machen, die hinkommen, um vor diesen
ihre Prozesse zu führen, sind im allgemeinen müßig und arm. Rouens
und Bordeaux' großer Handel scheint ganz und gar die Wirkung ihrer
Lage zu sein. Rouen ist notwendigerweise der Stapelplatz fast aller
Güter, die entweder aus fremden Ländern oder aus den französischen
Seeprovinzen dem Verbrauch der großen Stadt Paris zugeführt werden.
Ebenso ist Bordeaux der Stapelplatz der Weine, die an den Ufern der
Garonne und ihrer Nebenflüsse, in einem der reichsten Weinländer
der Welt, wachsen, dessen Weine sich am meisten zur Ausfuhr eignen
und dem Geschmacke der ausländischen Nationen am besten zusagen. So
vorteilhafte Lagen ziehen infolge der Verwendungsmöglichkeiten, die
sie ihm gewähren, notwendig ein großes Kapital an, und die
Verwendung dieses Kapitals ist der Grund der Gewerbtätigkeit in
diesen beiden Städten. In den übrigen französischen [bookmark: page95]Parlamentsstädten scheint
nur wenig mehr Kapital veranlagt zu werden, als ihr eigener Bedarf
notwendig fordert, d. h. nur wenig mehr, als das kleinste
Kapital, das dort verwendet werden kann. Dasselbe läßt sich von
Paris, Madrid und Wien sagen. Unter diesen drei Städten ist Paris
die bei weitem gewerbtätigste; aber Paris ist auch selber der
Hauptmarkt für alle dort bestehenden Manufakturen, und der eigene
Bedarf der Stadt bildet den Hauptzweck des in ihr betriebenen
Handels. London, Lissabon und Kopenhagen sind vielleicht die
einzigen drei europäischen Städte, die sowohl beständige Sitze
einer Hofhaltung sind, als auch zugleich als Handelsstädte
angesehen werden können, d. h. als Städte, deren Handel sich
nicht bloß auf ihren eigenen Bedarf, sondern auch auf den anderer
Länder und Städte erstreckt. Die Lage von all den dreien ist
außerordentlich vorteilhaft, und befähigt sie natürlich dazu, die
Stapelplätze für einen großen Teil der Güter zu sein, die für den
Bedarf entlegener Orte bestimmt sind. In einer Stadt, wo große
Revenuen ausgegeben werden, ist es wahrscheinlich schwieriger, ein
Kapital für andere Zwecke als für die Versorgung dieser Stadt
selbst anzulegen, als in einer solchen, wo die unteren Volksklassen
keinen anderen Unterhalt haben, als den, welchen sie infolge der
Anlage eines solchen Kapitals beziehen. Es ist wahrscheinlich, daß
der Müßiggang der meisten, die von dem Ausgeben von Revenuen leben,
die Gewerbetätigkeit derer schwächt, die infolge Anlage eines
Kapitals Unterhalt finden müßten, und es weniger vorteilhaft macht,
ein Kapital hier anzulegen als anderwärts. In Edinburgh gab es vor
der Union wenig Handel und Gewerbtätigkeit. Als sich aber das
schottische Parlament nicht mehr dort versammelte, und die Stadt
aufhörte, die notwendige Residenz des hohen und niederen
schottischen Adels zu sein, entwickelte sich in ihr einigermaßen
Handel und Gewerbtätigkeit. Doch ist sie noch immer der Sitz [bookmark: page96]der höchsten
Gerichtshöfe Schottlands, der Zollämter, Akzisen usw. Es werden
daher auch immer noch ansehnliche Revenuen dort ausgegeben. An
Handel und Gewerbetätigkeit steht es weit hinter Glasgow zurück,
dessen Einwohner hauptsächlich infolge der Kapitalsanlagen leben.
Die Bewohner eines großen Dorfes sind manchmal, wie man öfter
bemerkt hat, nachdem sie in der Manufaktur ziemliche Fortschritte
gemacht hatten, müßig und arm geworden, weil ein großer Herr in
ihrer Nachbarschaft seinen Wohnsitz nahm.

		Somit scheint das Verhältnis zwischen Kapital und Einkommen
überall das Verhältnis zwischen Gewerbefleiß und Müßiggang zu
bestimmen: wo Kapital vorherrscht, waltet Fleiß, wo Einkommen,
Müßiggang. Jede Vermehrung oder Verminderung des Kapitals strebt
naturgemäß dahin, die wirkliche Menge Gewerbefleiß, die Zahl
produktiver Arbeitskräfte und folglich den Tauschwert des
jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes des Landes, den wirklichen
Wohlstand und das wirkliche Einkommen aller seiner Bewohner zu
vermehren oder zu vermindern.

		Kapitalien werden durch Sparsamkeit vermehrt und durch
Verschwendung und unkluges Betragen vermindert.

		Was jemand von seinem Einkommen spart, das legt er zu seinem
Kapital und verwendet es entweder selbst, indem er einer weiteren
Zahl von produktiven Arbeitskräften Unterhalt gibt, oder setzt
andere Leute instand, das zu tun, indem er es ihnen gegen Zinsen,
d. h. für einen Anteil am Profit leiht. Wie das Kapital eines
einzelnen nur dadurch vermehrt werden kann, was er von seinem
jährlichen Einkommen oder seinen jährlichen Gewinnsten spart, so
kann auch das Kapital einer Gesellschaft, das mit dem aller ihrer
Mitglieder gleichbedeutend ist, nur auf dieselbe Weise vermehrt
werden.

		Sparsamkeit, und nicht Gewerbfleiß ist die unmittelbare Ursache
von Kapitalvermehrungen. Gewerbfleiß schafft zwar [bookmark: page97]die Sachen herbei, welche
die Sparsamkeit aufhäuft; aber soviel der Fleiß auch erwürbe, das
Kapital würde doch, wenn die Sparsamkeit es nicht zurücklegte und
sammelte, niemals größer werden.

		Indem die Sparsamkeit den zum Unterhalt produktiver
Arbeitskräfte bestimmten Fonds vergrößert, bewirkt sie, daß auch
die Zahl derjenigen Arbeitskräfte wächst, deren Arbeit den Wert der
von ihnen bearbeiteten Sache vermehrt. Sie bewirkt also, daß der
Tauschwert des jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes eines Landes
zunimmt. Sie setzt eine vermehrte Menge Gewerbfleiß in Gang, der
dem jährlichen Produkte einen vermehrten Wert gibt.

		Was im Jahre gespart wird, wird ebenso regelmäßig verzehrt, als
was im Jahre ausgegeben wird, und das fast in der nämlichen Zeit;
allein es wird von einer anderen Sorte Menschen verzehrt. Derjenige
Teil seines Einkommens, den ein reicher Mann in einem Jahre
ausgibt, wird in den meisten Fällen von müßigen Gästen und
häuslichen Dienstboten aufgezehrt, die nichts zum Ersatz für ihren
Verzehr zurücklassen. Derjenige Teil, den er in einem Jahre spart,
wird, da er um des Gewinnes willen sofort als Kapital angelegt
wird, zwar ebenso, und fast in der nämlichen Zeit, aber von einer
anderen Sorte Menschen verzehrt, nämlich von Arbeitern,
Manufakturleuten und Handwerkern, die den Wert ihres jährlichen
Verzehrs samt einem Profit reproduzieren. Nehmen wir an, sein
Einkommen sei ihm als Geld ausbezahlt worden. Hätte er nun das
Ganze ausgegeben, so würde die Nahrung, Kleidung und Wohnung, die
für das Ganze zu haben gewesen wäre, unter die erstere Sorte
Menschen aufgeteilt worden sein. Sparte er dagegen einen Teil
davon, so würde, da dieser Teil um des Profits willen sofort von
ihm selbst oder von einem anderen als Kapital angelegt worden wäre,
Nahrung, Kleidung und Wohnung, die sich dafür kaufen ließen,
notwendig an die [bookmark: page98]letztere Sorte kommen. Der Verzehr ist
derselbe, aber die Verzehrer sind andere.

		Durch das, was ein genügsamer Mensch jährlich spart, gewährt er
nicht nur einer vermehrten Zahl von produktiven Arbeitskräften für
das gegenwärtige oder folgende Jahr Unterhalt, sondern errichtet
gleich dem Gründer einer öffentlichen Werkstatt, so zu sagen, einen
ewigen Fonds zum Unterhalt einer gleichen Zahl für alle kommenden
Zeiten. Freilich ist die stete Verteilung und Bestimmung dieses
Fonds nicht immer durch ein positives Gesetz, durch ein
Treuhandrecht oder eine Unveräußerlichkeitsurkunde gesichert.
Allein sie findet stets ihren Schutz in einem sehr mächtigen
Prinzip, in dem offenen und klaren Interesse jedes einzelnen, dem
je ein Teil davon zufallen soll. Es kann kein Teil davon später zum
Unterhalt anderer als produktiver Arbeitskräfte verwendet werden,
ohne daß derjenige, der es so von seiner eigentlichen Bestimmung
ablenkt, einen offenbaren Verlust erleidet.

		Der Verschwenderische lenkt es so ab: Indem er seine Ausgaben
nicht nach seiner Einnahme richtet, greift er sein Kapital an.
Gleich demjenigen, der die Einkünfte einer frommen Stiftung
profanen Zwecken zuwendet, zahlt er den Lohn des Müßiggangs aus
denjenigen Fonds, welche die Genügsamkeit seiner Vorfahren
sozusagen dem Unterhalte des Gewerbfleißes gewidmet hatte. Indem er
die zur Beschäftigung produktiver Arbeit bestimmten Fonds
verringert, verringert er notwendigerweise auch, so weit es von ihm
abhängt, die Menge derjenigen Arbeit, die den bearbeiteten
Gegenständen einen höheren Wert gibt, und folglich den Wert des
jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes des ganzen Landes, den
wirklichen Wohlstand und das wirkliche Einkommen seiner Bewohner.
Wenn die Verschwendung einiger nicht durch die Genügsamkeit anderer
ausgeglichen würde, so würde das Betragen jedes Verschwenders, der
den Müßiggänger [bookmark: page99]mit dem Brote des Fleißigen füttert, nicht nur
ihn selbst zum Bettler machen, sondern auch sein Land verarmen
lassen.

		Wenn die Ausgaben des Verschwenders auch ganz auf inländische
und nicht auf fremde Waren weggingen, so würden ihre Wirkungen in
bezug auf die produktiven Fonds der Gesellschaft doch ganz
dieselben sein. Es würde dennoch alle Jahre eine bestimmte Menge an
Nahrung und Kleidung, die produktive Arbeitskräfte hätte
unterhalten sollen, zum Unterhalt unproduktiver verwendet. Und
folglich würde jedes Jahr eine Verringerung dessen eintreten, was
sonst der Wert des jährlichen Produktes vom Boden und von der
Arbeit des Landes gewesen wäre.

		Man könnte allerdings sagen, daß, da diese Ausgaben nicht für
ausländische Güter gemacht werden und keinerlei Ausfuhr von Gold
und Silber verursachen, dieselbe Menge Geldes im Lande bleiben
würde wie früher. Aber wäre die Menge Nahrung und Kleidung, die so
von unproduktiven Arbeitskräften verzehrt wurde, auf produktive
verteilt worden, so hätten diese den vollen Wert ihrer Konsumtion
samt einem Profit reproduziert. Es würde in diesem Falle
gleichfalls dieselbe Menge Geldes im Lande geblieben sein, und es
hätte außerdem zugleich eine Reproduktion eines gleichen Wertes
verzehrbarer Güter stattgefunden: es hätte zwei Werte statt eines
gegeben.

		Überdies kann nicht lange dieselbe Menge Geldes in einem Lande
bleiben, in dem der Wert des jährlichen Produktes abnimmt. Der
einzige Gebrauch des Geldes ist, verzehrbare Güter in Umlauf zu
bringen. Mittels des Geldes werden Nahrungsmittel, Materialien und
fertige Waren gekauft und verkauft und an ihre eigentlichen
Konsumenten verteilt. Mithin muß sich die Menge Geldes, die man in
einem Lande jährlich brauchen kann, nach dem Wert der verzehrbaren
Güter richten, die jährlich dort umlaufen. [bookmark: page100]Diese müssen entweder das
unmittelbare Boden- und Arbeitsprodukt des Landes selbst, oder
sonst etwas darstellen, was mit einem Teile dieses Produktes
gekauft worden ist. Darum muß ihr Wert geringer werden, wenn der
Wert dieses Produktes geringer wird, und zugleich verringert sich
auch die Menge Geldes, die dazu dient, sie in Umlauf zu setzen.
Allein man wird das Geld, das durch diese jährliche Verringerung
des Produktes jährlich aus dem heimischen Umlauf verschwindet,
nicht müßig liegen lassen. Das Interesse seines jeweiligen
Besitzers fordert, daß er es anlege. Wenn sich ihm aber zuhause
keine Gelegenheit dazu bietet, so wird er es trotz aller Gesetze
und Verbote ins Ausland schicken und zum Ankauf verzehrbarer Güter
gebrauchen, die zuhause von einigem Nutzen sein können. Dessen
jährliche Ausfuhr wird auf diese Weise eine Zeitlang die jährliche
Konsumtion des Landes über den Wert seines eigenen jährlichen
Produktes hinaus etwas verstärken. Was in den Tagen seines
Wohlseins von seinem jährlichen Produkte gespart und zum Ankauf von
Gold und Silber verwendet worden war, wird nun in der Not eine
kurze Zeitlang dazu dienen, seine Konsumtion zu stützen. In diesem
Falle ist die Ausfuhr von Gold und Silber nicht die Ursache,
sondern die Wirkung seines Verfalls und kann sogar eine kurze
Zeitlang das Elend dieses Verfalls erleichtern.

		Dagegen muß aber die Menge des Geldes in jedem Lande naturgemäß
zunehmen, wenn der Wert des jährlichen Produktes zunimmt. Ist der
Wert der verzehrbaren Güter, die in der Gesellschaft während eines
Jahres umlaufen, größer, so erfordert er auch eine größere Summe
Geldes, um sie umlaufen zu lassen. Es wird daher ein Teil des
vermehrten Produktes dazu verwendet werden, die ergänzende Menge
Gold und Silber, die notwendig ist, um den Rest im Umlauf zu
erhalten, zu kaufen, wo sie gerade zu haben ist. In diesem Falle
wird der Zuwachs jener [bookmark: page101]Metalle die Wirkung und nicht die Ursache des
öffentlichen Wohlstandes sein. Gold und Silber werden überall auf
die nämliche Weise gekauft. Die Nahrung, Kleidung und Wohnung, das
Einkommen und der Unterhalt all derer, deren Arbeit oder Kapital
dazu dient, die Metalle aus den Bergwerken auf den Markt zu
bringen, ist der Preis, den man sowohl in Peru als in England für
sie bezahlt. Ein Land, das diesen Preis zahlen kann, wird niemals
lange ohne die ihm erforderliche Menge jener Metalle sein, und
niemals wird ein Land wiederum lange eine Menge davon behalten, die
es nicht braucht.

		Worin wir daher auch den wirklichen Wohlstand und das wirkliche
Einkommen eines Landes finden mögen, sei es, wie die gesunde
Vernunft zu behaupten scheint, in dem Werte seines jährlichen
Boden- und Arbeitsproduktes, oder sei es, wie das allgemeine
Vorurteil annimmt, in der Menge edler Metalle, die darin umlaufen,
von beiden Gesichtspunkten aus erscheint jeder Verschwender als ein
Feind der Öffentlichkeit, und jeder sparsame Mensch als ein
Wohltäter der Öffentlichkeit.

		Die Wirkungen der Unklugheit sind oft dieselben wie die der
Verschwendung. Jedes unbesonnene und unglückliche Projekt in der
Landwirtschaft, im Bergbau, in der Fischerei, im Handel und in den
Manufakturen bewirkt gleicherweise eine Verminderung der Fonds, die
zum Unterhalt produktiver Arbeit bestimmt sind. Obgleich nämlich
bei jedem solchen Projekte das Kapital nur von produktiven
Arbeitskräften konsumiert wird, muß doch, weil diese wegen der
unklugen Art, in der sie beschäftigt werden, nicht den vollen Wert
ihrer Konsumtion reproduzieren, immer eine Verminderung dessen
eintreten, was sonst der produktive Fonds einer solchen
Gesellschaft gewesen wäre

		Freilich kann nur selten der Fall vorkommen, daß die Lage einer
großen Nation durch die Verschwendung oder [bookmark: page102]Unklugheit einzelner sehr
verschlechtert wird, da die Vergeudung oder Unbesonnenheit der
einen stets durch die Sparsamkeit und Besonnenheit anderer mehr als
ausgeglichen wird.

		Was die Vergeudung betrifft, so ist der Trieb, der zum Ausgeben
verleitet, die Begierde nach augenblicklichen Genüssen, die, so
heftig und unwiderstehlich sie auch zuweilen sein mag, doch
gewöhnlich nur kurz und gelegentlich auftritt. Dagegen ist der
Trieb, der zum Sparen treibt, das Verlangen nach Verbesserung
unserer Lage, ein Verlangen, das zwar gewöhnlich ruhig und
leidenschaftslos ist, uns aber von der Wiege an begleitet und bis
zum Grabe nicht wieder verläßt. In der ganzen Zeit zwischen diesen
beiden Endpunkten gibt es vielleicht keinen einzigen Augenblick, wo
ein Mensch so ganz und gar mit seiner Lage zufrieden wäre, daß er
nicht den Wunsch hegen sollte, sie irgendwie zu verändern oder zu
verbessern. Das Mittel, durch welches die meisten Menschen ihre
Lage zu verbessern streben und wünschen, ist eine Vergrößerung
ihres Vermögens. Es ist dies das gewöhnlichste und natürlichste
Mittel; und die sicherste Art, wie sie ihr Vermögen vergrößern
können, ist die, daß sie einen Teil dessen, was sie entweder
regelmäßig und alle Jahre, oder bei außerordentlichen Gelegenheiten
erwerben, sparen und aufhäufen. Obgleich also der Trieb zum
Ausgeben sich bei fast allen Menschen in gewissen Fällen, und bei
einigen Menschen in fast allen Fällen geltend macht, so scheint
doch bei den meisten Menschen, wenn man ihr ganzes Leben zusammen
nimmt, der Trieb zur Sparsamkeit nicht nur zu überwiegen, sondern
sogar ganz besonders zu überwiegen.

		Was die Unklugheit betrifft, so ist die Zahl kluger und
glücklicher Unternehmungen überall weit größer, als die unkluger
und unglücklicher. Trotz aller unserer Klagen über die Häufigkeit
der Bankerotte bilden die Unglücklichen, [bookmark: page103]die dies Mißgeschick
trifft, doch nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtzahl derjenigen,
die sich mit dem Handel und allen anderen Geschäftsarten abgeben,
vielleicht nicht viel mehr, als einen unter tausend. Der Bankerott
ist vielleicht das größte und niederdrückendste Unglück, das einen
unschuldigen Menschen treffen kann. Daher wenden die meisten
genügende Vorsicht an, ihn zu verhüten. Manche hüten sich freilich
nicht vor ihm, wie sich manche auch nicht vor dem Galgen hüten.

		Große Nationen werden niemals durch private, wohl aber zuweilen,
durch öffentliche Verschwendung und Unklugheit arm. Das ganze, oder
fast das ganze Staatseinkommen wird in den meisten Ländern dazu
verwendet, unproduktive Arbeitskräfte zu unterhalten. Dahin gehören
die Leute, aus denen sich ein zahlreicher und glänzender Hofstaat,
eine große Geistlichkeit, große Flotten und Armeen zusammensetzen,
die in Friedenszeiten nichts hervorbringen, und in Kriegszeiten
nichts erwerben, wodurch die Kosten ihres Unterhalts selbst während
der Dauer des Krieges gedeckt würden. Da Leute dieser Art selbst
nichts hervorbringen, so werden sie durch die Erzeugnisse von
anderer Menschen Arbeit erhalten. Werden sie daher bis zu einer
überflüssigen Anzahl vermehrt, so können sie in einem Jahre so viel
von diesem Erzeugnisse verzehren, daß nicht genug übrig bleibt, um
die produktiven Arbeiter, die dieses im nächsten Jahre
reproduzieren sollen, zu unterhalten. Das Produkt des nächsten
Jahres wird also kleiner sein, als das des vorhergehenden, und
dauert der Übelstand fort, so ist das Produkt des dritten Jahres
noch kleiner als das des zweiten. Diese unproduktiven
Arbeitskräfte, die nur mit einem Teile des Spar-Einkommens
unterhalten werden sollten, können so viel von dem gesamten
Einkommen verzehren, und dadurch so viele zwingen, ihre Kapitalien,
ihre für den Unterhalt produktiver Arbeit bestimmten Fonds
anzugreifen, [bookmark: page104]daß alle Sparsamkeit und Klugheit der einzelnen
nicht imstande sein kann, die Verwüstung und Verminderung der
Erzeugnisse wieder gut zu machen, die durch jene gewaltsame und
erzwungene Schmälerung herbeigeführt wird.

		Doch ist jene Sparsamkeit und Umsicht in den meisten Fällen, wie
die Erfahrung zeigt, hinreichend, um nicht nur die Verschwendung
und Unklugheit einzelner, sondern auch die öffentliche Unmäßigkeit
der Regierung auszugleichen. Die gleichmäßige, beständige und
ununterbrochene Anstrengung von jedermann, seine Lage zu
verbessern, der Trieb, der sowohl den öffentlichen und nationalen
als auch den privaten Reichtum ursprünglich erzeugt, ist oft
mächtig genug, um trotz der Unmäßigkeit der Regierung und der
größten Irrtümer der Verwaltung den natürlichen Fortschritt zum
Besseren lebendig zu erhalten. Wie der unbekannte Trieb des
tierischen Lebens, so stellt auch er oft trotz der Verstörtheit ja
sogar der albernen Vorschriften des Arztes Gesundheit und Kräfte
des Körpers wieder her.

		Das jährliche Produkt von dem Boden und der Arbeit einer Nation
kann in seinem Werte nicht anders vermehrt werden, als wenn
entweder die Zahl ihrer produktiven Arbeiter oder die
Produktivkräfte der bis dahin beschäftigten Arbeiter vermehrt
werden. Die Zahl ihrer produktiven Arbeiter kann, wie von selbst
einleuchtet, nur dann ansehnlich zunehmen, wenn eine Zunahme von
Kapital oder der zu ihrem Unterhalt bestimmten Fonds zustande
kommt. Die Produktivkräfte derselben Zahl von Arbeitern können nur
dann zunehmen, wenn entweder die zur Erleichterung und Abkürzung
der Arbeit dienenden Maschinen und Werkzeuge vermehrt und
verbessert werden, oder wenn eine geeignetere Ein- und Aufteilung
der Arbeit zustande kommt. In beiden Fällen ist fast immer ein
Zusatz-Kapital erforderlich. Nur mittels eines Zusatz-Kapitals wird
es dem Unternehmer möglich, seine Arbeiter mit besseren Maschinen
zu versorgen [bookmark: page105]oder eine geeignetere Geschäftsteilung unter
ihnen einzuführen. Wenn die zu verrichtende Arbeit aus einer Zahl
von Teilen besteht, so erfordert es ein weit größeres Kapital,
jeden Mann beständig auf eine Art zu beschäftigen, als wenn
jedermann gelegentlich bei jedem Teil der Arbeit beschäftigt wird.
Vergleichen wir daher den Zustand einer Nation in zwei
verschiedenen Perioden und finden wir, daß ihr jährliches Boden-
und Arbeitsprodukt in der letzteren ersichtlich größer ist als in
der ersteren, daß ihre Ländereien besser angebaut, ihre
Manufakturen zahlreicher und blühender und ihr Handel ausgedehnter
sind, so können wir sicher sein, daß ihr Kapital zwischen diesen
beiden Perioden sich vergrößert, und durch das kluge Betragen der
einen mehr hinzugefügt haben muß als durch die Unklugheit anderer
Privatpersonen oder die Unmäßigkeit der Regierung davon verloren
gegangen ist. Wir werden aber finden, daß dies in allen
einigermaßen ruhigen und friedlichen Zeiten bei fast allen Nationen
der Fall gewesen ist, selbst bei denen, die sich nicht gerade der
klügsten und sparsamsten Regierungen zu erfreuen hatten. Freilich
müssen wir, um uns hierüber ein richtiges Urteil zu verschaffen,
den Zustand des Landes in ziemlich voneinander entlegenen Perioden
betrachten. Der Fortschritt geschieht oft so allmählich, daß nicht
nur keine Verbesserung in nahe aneinander liegenden Perioden zu
bemerken ist, sondern daß auch dadurch, daß manche Gewerbszweige
oder manche Gegenden des Landes in Verfall geraten, was wohl
manchmal vorkommt, obwohl das Land im allgemeinen den größten
Wohlstand aufzuweisen hat, oft die Vermutung entsteht, daß der
Reichtum und die Gewerbtätigkeit des ganzen im Abnehmen sei.

		Das jährliche Boden- und Arbeitsprodukt Englands z. B. ist
gewiß weit größer, als es vor etwas mehr als einem Jahrhundert, zur
Zeit der Restauration Karls des Zweiten, war. Obgleich, wie ich
glaube, jetzt wenig Menschen hieran [bookmark: page106]zweifeln, so vergingen doch in dieser
Zeit kaum fünf Jahre, ohne daß ein Buch oder Pamphlet erschien, das
geschickt genug geschrieben war, um sich beim Publikum Ansehen zu
verschaffen, und das sich zu zeigen bemühte, daß der Volkswohlstand
in rascher Abnahme begriffen, das Land entvölkert, der Ackerbau
vernachlässigt, die Manufakturen in Verfall seien und der Handel
darniederliege. Auch waren diese Schriften nicht immer
Parteipamphlete, elende Ausgeburten der Falschheit und
Käuflichkeit. Manche davon waren vielmehr von sehr aufrichtigen und
sehr einsichtsvollen Leuten geschrieben, die nur schrieben, was sie
glaubten, und es aus keinem anderen Grunde schrieben, als weil sie
es glaubten.

		Das jährliche Boden- und Arbeitsprodukt Englands war hinwiederum
gewiß zur Zeit der Restauration weit größer, als wir es etwa
hundert Jahre früher, beim Regierungsantritt Elisabeths annehmen
können. Und auch damals war das Land, wie wir allen Grund zu
glauben haben, in der Kultur weit mehr vorgeschritten als etwa ein
Jahrhundert früher, gegen den Schluß der Bürgerkriege zwischen den
Häusern York und Lancaster. Selbst damals aber war es
wahrscheinlich in einer besseren Lage, als es bei der normannischen
Eroberung gewesen war, und bei der normannischen Eroberung in einer
besseren als während der Verwirrung der sächsischen Heptarchie.
Sogar in dieser frühen Zeit aber war das Land sicherlich
kultivierter als bei dem Einfalle des Julius Cäsar, als seine
Bewohner sich fast in gleichem Zustande befanden wie die Wilden
Nordamerikas.

		Dennoch gab es in jeder dieser Perioden nicht nur viel private
und öffentliche Verschwendung, viele kostspielige und unnötige
Kriege und großen Mißbrauch des jährlichen Produktes, von welchem
man unproduktive statt produktive Arbeitskräfte unterhielt, sondern
auch manchmal in der Zerrüttung der bürgerlichen Unruhen eine so
absolute Vernichtung [bookmark: page107]und Zerstörung des Kapitals, daß man annehmen
könnte, es wurde nicht nur, wie es auch wirklich geschah, die
natürliche Anhäufung des Reichtums aufgehalten, sondern es müßte
auch das Land am Ende der Periode ärmer gewesen sein, als es zu
deren Beginn war. Wie viele Unordnungen und Unglücksfälle traten
nicht in der glücklichsten aller dieser Perioden, in der Zeit seit
der Restauration, ein, von denen man, wenn man sie hätte
voraussehen können, nicht bloß die Verarmung, sondern das gänzliche
Verderben des Landes erwartet haben würde: das Feuer und die Pest
in London, die beiden Kriege mit Holland, die Unruhen der
Revolution, der Krieg in Irland, die vier kostspieligen
französischen
Kriege 1688, 1702, 1742 und 1756, und dazu
die beiden Rebellionen von 1715 und 1745. Im
Laufe der vier französischen Kriege kontrahierte die Nation eine
Schuld von mehr als 145 000 000, ungerechnet die
anderen außerordentlichen jährlichen Ausgaben, die sie
verursachten, so daß man das ganze auf nicht weniger
als 200 000 000 veranschlagen kann. Ein so
großer Teil vom jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte des Landes
ist seit der Revolution bei verschiedenen Gelegenheiten auf den
Unterhalt einer außerordentlichen Zahl von unproduktiven
Arbeitskräften verwendet worden. Hätten jene Kriege nicht einem so
großen Kapital diese besondere Richtung gegeben, so würde natürlich
der größte Teil davon auf den Unterhalt produktiver Arbeitskräfte
verwendet worden sein, deren Arbeit den ganzen Wert ihrer
Konsumtion samt einem Profite zurückerstattet hätte. Der Wert des
jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes des Landes wäre dadurch mit
jedem Jahre stark gestiegen, und jedes Jahres Zunahme würde die des
folgenden Jahres noch vergrößert haben. Es würden mehr Häuser
gebaut, mehr Ländereien kultiviert und andere, die bereits
kultivierter waren, besser angebaut worden sein, man hätte mehr
Manufakturen errichtet, und [bookmark: page108]die bereits errichteten weiter ausgedehnt;
und es ist wahrscheinlich nicht leicht, sich auszumalen, bis zu
welcher Höhe der wirkliche Wohlstand und das wirkliche Einkommen
des Landes sich in dieser Zeit erhoben hätte.

		Mußte aber auch die Verschwendung der Regierung ohne Zweifel den
natürlichen Fortschritt Englands zu Wohlstand und Kultur verzögern,
so konnte sie ihn doch nicht verhindern. Sein jährliches Boden- und
Arbeitsprodukt ist gegenwärtig ohne Zweifel weit größer als es zur
Zeit der Restauration oder Revolution war. Deshalb muß das auf die
Kultur dieses Bodens und den Unterhalt dieser Arbeit jährlich
verwendete Kapital gleichfalls weit größer sein. Mitten unter den
Geldeintreibungen der Regierung ist dieses Kapital durch die
Sparsamkeit und Klugheit von Privatpersonen, durch ihre allgemeine,
stete und ununterbrochene Anstrengung, ihre eigene Lage zu
verbessern, still und allmählich gewachsen. Gerade diese
Anstrengung, die durch das Gesetz geschützt und durch die Freiheit,
sich auf die vorteilhafteste Weise zu betätigen, ermöglicht war,
hat den Fortschritt Englands zu Reichtum und Kultur beinahe in
allen früheren Zeiten frisch erhalten und wird, das steht zu
hoffen, dies auch in allen künftigen Zeiten tun. Sowie jedoch
England niemals mit einer sehr sparsamen Regierung gesegnet gewesen
ist, so ist die Sparsamkeit auch zu keiner Zeit eine
charakteristische Tugend der Engländer gewesen. Es ist daher die
höchste Frechheit und Anmaßung von Königen und Ministern, daß sie
über die Sparsamkeit der Privatleute zu wachen, und deren Ausgaben
durch Aufwandgesetze oder durch Verbote der Einfuhr fremder
Luxuswaren einzuschränken vorgeben. Sie sind selbst immer und ohne
Ausnahme die größten Verschwender in der Gesellschaft. Mögen sie
doch auf ihren eigenen Aufwand achten, und den Privatleuten getrost
den ihrigen überlassen. Stürzt [bookmark: page109]ihre eigene Unmäßigkeit den Staat
nicht ins Verderben, so wird die ihrer Untertanen es gewiß nicht
tun.

		Wie Sparsamkeit das öffentliche Kapital vergrößert, und
Verschwendung es verkleinert, so vergrößert weder noch verkleinert
es die Lebensweise derjenigen, deren Ausgaben ihr Einkommen gerade
aufzehren, ohne dieses zu vermehren oder anzugreifen. Doch scheinen
manche Arten von Ausgaben mehr zu dem Anwachsen des öffentlichen
Reichtums beizutragen, als andere.

		Das Einkommen eines Privatmannes kann entweder für Dinge
ausgegeben werden, die man sofort verbraucht und bei denen die
Ausgabe des einen Tages die eines anderen weder erleichtern noch
unterstützen kann, oder es kann für Dinge ausgegeben werden, die
dauerhafter sind, sich daher anhäufen lassen, und bei denen die
Ausgabe jedes Tages, wenn es dem Eigentümer gefällt, die des
folgenden erleichtern oder unterstützen und ihre Wirkung erhöhen
kann. Ein reicher Mann kann z. B. entweder sein Einkommen auf
eine verschwenderische und kostspielige Tafel, auf den Unterhalt
einer großen Zahl von häuslichen Dienstboten und auf eine Menge
Hunde und Pferde verwenden, oder er kann, indem er sich mit einem
einfachen Tische und wenigen Bedienten begnügt, den größten Teil
davon zur Ausschmückung seines Hauses oder seiner Villa, zu
nützlichen oder schönen Gebäuden, zu nützlichen oder schönen
Gerätschaften, zur Sammlung von Büchern, Statuen und Gemälden
verbrauchen, oder zu nichtigeren Dingen, wie Edelsteinen, allerlei
Spielzeug und sinnreichem Kram, oder auch, was das Läppischeste
ist, zur Sammlung einer großen Garderobe schöner Kleider, wie der
Günstling und Minister eines großen Fürsten, der vor einigen Jahren
starb. Wenn von zwei Menschen mit gleichem Vermögen der eine sein
Einkommen hauptsächlich auf jene, der andere das seinige auf diese
Art ausgebe, so würde die Machtfülle desjenigen, der seinen Aufwand
hauptsächlich [bookmark: page110]in dauerhaften Waren anlegen würde, in stetem
Wachstum sein, indem der Aufwand jedes Tages etwas dazu beitrüge,
die Wirkung des Aufwandes des folgenden Tages zu unterstützen und
zu erhöhen; dagegen würde die Machtfülle des anderen am Ende des
Zeitraumes nicht größer sein als am Anfang. Auch würde der erstere
am Ende des Zeitraums der reichere Mann von beiden sein: er würde
einen Vorrat von Gütern irgendwelcher Art haben, der, wenn er auch
nicht soviel wert wäre, als er gekostet hat, doch immer etwas wert
sein würde. Von dem Aufwande des letzteren bliebe hingegen
keinerlei Spur zurück und die Ergebnisse einer zehn- oder
zwanzigjährigen Verschwendung wären so vollständig ausgetilgt, als
hätten sie niemals existiert.

		Wie die eine Art des Aufwandes für den Wohlstand eines
Privatmannes günstiger ist, als die andere, so ist sie es auch für
den einer Nation. Die Häuser, Gerätschaften und Kleidungsstücke der
Reichen werden nach kurzer Zeit den unteren und mittleren
Volksklassen nützlich. Sie können sich sie kaufen, wenn die oberen
Klassen ihrer müde werden, und so steigert sich allmählich das
allgemeine Behagen des ganzen Volkes, wenn jene Art des Aufwandes
unter den reichen Leuten allgemein wird. In Ländern, die lange
reich gewesen sind, findet man oft die unteren Volksklassen im
Besitz von Häusern und Gerätschaften, die noch gut und vollkommen
brauchbar sind, die aber für ihren Bedarf weder gebaut noch
gefertigt sein konnten. Was früher ein Sitz der Familie Seymour
war, ist jetzt ein Gasthaus an der Straße nach Bath. Das
Hochzeitsbett Jakobs des Ersten von Großbritannien, das ihm die
Königin als ein würdiges Fürsten-Geschenk aus Dänemark mitgebracht
hatte, war vor wenigen Jahren die Zierde einer Bierschenke in
Dunfermline. In manchen alten Städten, mit denen es entweder lange
Zeit nicht vorwärts ging, oder die etwas in [bookmark: page111]Verfall geraten sind, findet
man manchmal kaum ein Haus, das für seine gegenwärtigen Bewohner
gebaut sein könnte. Tritt man dann in ein solches Haus, so findet
man häufig manche vortreffliche wenn auch veraltete Gerätschaften,
die noch ganz gut zu gebrauchen sind und die ebensowenig für die
jetzigen Besitzer gemacht sein können. Stattliche Paläste,
herrliche Landhäuser, große Sammlungen von Büchern, Statuen,
Gemälden und anderen Sehenswürdigkeiten sind oft nicht bloß für die
Nachbarschaft, sondern für das ganze Land, dem sie gehören, ein
Schmuck und eine Ehre. Versailles ist ein Schmuck und eine Ehre für
Frankreich, Stowe und Wilton für England. Italien genießt noch
immer durch seinen zahlreichen Besitz an solchen Denkmälern eine
gewisse Verehrung, obgleich der Wohlstand, der sie hervorbrachte,
in Verfall gekommen, und obgleich der Genius, der sie schuf,
erloschen zu sein scheint, vielleicht deshalb, weil er nicht mehr
dieselbe Beschäftigung fand.

		Auch ist der Aufwand, der für dauerhafte Waren gemacht wird,
nicht nur der Anhäufung, sondern auch der Sparsamkeit günstig.
Sollte jemand darin je zu weit gegangen sein, so kann er leicht
wieder einlenken, ohne sich dem Tadel der Leute auszusetzen. Die
Zahl seiner Dienerschaft sehr zu verringern, statt eines sehr
üppigen Tisches einen einfachen einzuführen, seine Equipage wieder
aufzugeben, nachdem man sie einmal gehabt hat, das sind
Veränderungen, die der Beobachtung der Nachbarn nicht entgehen
können, und von denen man glaubt, daß sie ein Zugeständnis
vorhergegangener Unklugheit in sich schließen. Darum haben wenige
von denen, die einmal so unglücklich gewesen sind, in dieser Art
von Aufwand zu weit zu gehen, später den Mut, wieder einzulenken,
und warten, bis Ruin und Bankerott sie dazu zwingt. Hat dagegen
jemand für Gebäude, Gerätschaften, Bücher oder Gemälde je zu viel
Geld ausgegeben, so läßt sich noch nicht auf eine Unklugheit [bookmark: page112]schließen, wenn
er sein Verfahren ändert. Diese Dinge sind derart, daß weitere
Ausgaben oft durch frühere Ausgaben unnötig gemacht werden; und
wenn jemand plötzlich innehält, so scheint er das nicht deshalb zu
tun, weil er die Grenzen seines Vermögens überschritten, sondern
weil er seiner Neigung Genüge getan hat.

		Zudem geben die Ausgaben, die für dauerhafte Arbeiten gemacht
werden, gewöhnlich einer größeren Menge Menschen Unterhalt, als
die, welche auf die verschwenderischste Gastfreundschaft gewendet
werden. Von zwei- oder dreihundert Pfund Lebensmitteln, die
manchmal bei einem großen Feste aufgetragen werden, wird die Hälfte
vielleicht auf den Misthaufen geworfen, und ein großer Teil
jedenfalls verwüstet und mißbraucht. Wären dagegen die Kosten
dieser Vergnügung dazu angewendet worden, Maurern, Zimmerleuten,
Tapezierern, Mechanikern usw. Arbeit zu geben, so würde eine Menge
Lebensmittel von gleichem Werte unter eine noch größere Zahl von
Menschen verteilt worden sein, die diese groschen- und pfundweise
gekauft und auch nicht eine Unze davon verloren oder weggeworfen
hätten. Überdies unterhält dieser Aufwand auf die eine Art
produktive, und auf die andere Art unproduktive Arbeitskräfte. Auf
die eine Art vermehrt er also den Tauschwert des jährlichen Boden-
und Arbeitsproduktes des Landes, auf die andere vermehrt er ihn
nicht.

		Dennoch möchte ich bei alledem nicht so verstanden werden, als
ob ich meinte, daß die eine Art des Aufwandes allezeit einen
liberaleren und edleren Geist anzeige als die andere. Wenn ein Mann
von Vermögen sein Einkommen hauptsächlich in Gastfreundschaft
aufgehen läßt, so teilt er das meiste davon mit seinen Freunden und
Gefährten; wenn er es aber dazu anwendet, solche dauerhaften Sachen
zu kaufen, so gibt er oft das ganze für seine eigene Person aus und
läßt keinem anderen etwas ohne Bezahlung zukommen. [bookmark: page113]Es zeugt also die letztere
Art des Aufwandes zumal dann, wenn sie auf törichte Gegenstände
gerichtet ist, z. B. auf den kleinlichen Zierrat in Kleidung
und Gerätschaften, auf Juwelen, Tand und Läppereien, oft nicht nur
von einer kindischen, sondern von einer niedrigen und selbstischen
Veranlagung. Alles, was ich sagen will, ist dies, daß die eine Art
des Aufwandes mehr zum Wachstum des öffentlichen Reichtums
beiträgt, da sie immer zu einer Aufhäufung wertvoller Waren führt,
da sie der privaten Sparsamkeit und folglich dem Wachstum des
öffentlichen Kapitales günstiger ist und weit eher produktive als
unproduktive Arbeitskräfte unterhält.

			[bookmark: foot4]Einige französische Autoren von
großem Wissen und Scharfsinn haben diese Worte in einem andern Sinn
gebraucht. Ich werde im letzten Kapitel des 4. Buches zu
zeigen suchen, daß ihre Auffassung unzutreffend ist.


	
		
		Viertes Kapitel.

Auf Zins ausgeliehener Vorrat.

		Der Vorrat, der auf Zins ausgeliehen wird, wird von dem
Darleiher immer als Kapital angesehen. Er erwartet, daß er ihm zur
gehörigen Zeit zurückerstattet werde, und daß der Entleiher ihm
mittlerweile für seinen Gebrauch eine bestimmte Jahresrente zahle.
Der Borger kann ihn entweder als Kapital oder als Vorrat, den er
für die unmittelbare Konsumtion bestimmt, gebrauchen. Gebraucht er
ihn als ein Kapital, so wendet er ihn zum Unterhalt produktiver
Arbeiter an, die seinen Wert samt einem Profite wieder
hervorbringen. 1h diesem Falle kann er das Kapital
zurückerstatten und den Zins bezahlen, ohne eine andere
Einkommensquelle zu veräußern oder anzugreifen. Gebraucht er ihn
als einen für die unmittelbare Konsumtion bestimmten Vorrat, so
handelt er wie ein Verschwender, und vertut [bookmark: page114]mit dem Unterhalte des Müßigen
das, was zur Unterstützung des Fleißigen bestimmt war. Er kann in
diesem Falle weder das Kapital zurückerstatten, noch die Zinsen
bezahlen, ohne eine andere Einkommensquelle, z. B. sein
Landeigentum oder seine Grundrente, zu veräußern oder
anzugreifen.

		Der auf Zins ausgeliehene Vorrat wird ohne Zweifel gelegentlich
auf beiderlei Art angewendet; doch geschieht es öfter auf die
erstere als auf die letztere Art. Wer borgt, um zu vertun, wird
bald ruiniert sein, und wer ihm etwas leiht, wird gewöhnlich seine
Torheit bald zu bereuen haben. Zu solch einem Zwecke zu borgen oder
zu leihen, ist in allen Fällen, wo es sich nicht um groben Wucher
handelt, dem Interesse beider Teile zuwider; und obgleich es
zweifellos manchmal geschieht, daß die Leute das eine oder das
andere tun, kann man doch wegen der Rücksicht, die jeder auf sein
eigenes Interesse nimmt, überzeugt sein, daß es keineswegs so
häufig geschieht, als wir oft glauben möchten. Man frage einen
reichen Mann von gewöhnlichem Verstande, an welche Art Leute er den
größten Teil seiner Vorräte verliehen habe, an solche, von denen er
glaubt, daß sie sie gewinnbringend anlegen, oder an solche, die sie
müßig vertun werden, und er wird einen auslachen, daß man ihm eine
solche Frage vorlegt. Selbst unter den Borgern, einer Klasse von
Leuten, die eben nicht wegen ihrer Sparsamkeit berühmt sind, ist
daher die Zahl der Sparsamen und Fleißigen weit größer, als die der
Verschwenderischen und Faulen.

		Die einzigen, denen oft geborgt wird, ohne daß man erwartet, sie
würden einen sehr gewinnreichen Gebrauch davon machen, sind
Landedelleute, die Hypotheken aufnehmen. Doch borgen auch sie kaum
jemals, nur um es zu vertun. Was sie borgen, ist, kann man sagen,
gewöhnlich schon ausgegeben, ehe sie es borgen. Sie haben in der
[bookmark: page115]Regel
schon so viele Waren, die ihnen von den Krämern und Handelsleuten
auf Kredit gegeben wurden, verzehrt, daß sie es nötig finden, auf
Zins zu borgen, um ihre Schulden zu bezahlen. Das geborgte Kapital
erstattet jenen Krämern und Handelsleuten die Kapitalien wieder,
die die Landedelleute aus den Renten ihrer Güter nicht hätten
ersetzen können. Es ist also eigentlich nicht zu dem Zwecke
geborgt, um vertan zu werden, sondern um ein Kapital zu ersetzen,
das schon früher vertan worden ist.

		Fast alle verzinslichen Darlehen werden in Geld, sei es Papier
oder Gold und Silber gemacht. Was der Entleiher aber wirklich
braucht, und was der Darleiher ihm in der Tat verschafft, ist nicht
das Geld, sondern des Geldes Wert, oder die Güter, die er damit
kaufen kann. Wenn er ihn als einen zur unmittelbaren Konsumtion
bestimmten Vorrat braucht, so sind es allein diese Güter, die er
als solchen Vorrat gebrauchen kann. Wenn er ihn als ein
industrielles Kapital nötig hat, so sind es wieder diese Güter
allein, aus denen den Gewerbtätigen die Werkzeuge, Materialien und
Lebensmittel, deren sie zu dem Betriebe ihrer Arbeit bedürfen,
geliefert werden können. Mittelst des Darlehns überweist der
Darleiher sozusagen dem Entleiher sein Recht auf einen gewissen
Anteil am jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte des Landes, den der
Entleiher nach seinem Belieben gebrauchen kann.

		Die Menge des Vorrats, oder, wie es gewöhnlich ausgedrückt wird,
des Geldes, die in einem Lande auf Zins verliehen werden kann,
bestimmt sich daher nicht nach dem Werte des Geldes, sei es Papier
oder Münze, das als Werkzeug für die verschiedenen, in diesem Lande
gemachten Darlehen dient, sondern nach dem Werte desjenigen Teils
des Jahresproduktes, der dazu bestimmt ist, sobald er von dem Grund
und Boden oder aus den Händen der produktiven Arbeiter kommt, nicht
nur ein Kapital überhaupt, sondern [bookmark: page116]ein solches Kapital wieder zu erstatten,
zu dessen Anlegung der Eigentümer selbst sich nicht gern die Mühe
nehmen will. Da solche Kapitalien gewöhnlich in Geld ausgeliehen
und zurückgezahlt werden, so bilden sie das, was man den Geldbesitz
(the monied interest) nennt. Es ist nicht nur von dem Grundbesitz,
sondern auch von dem Handels- und Manufakturbesitz verschieden, da
in diesen letzteren die Eigentümer ihre eigenen Kapitalien selbst
anwenden. Doch ist sogar beim Geldbesitz das Geld gleichsam nur ein
Anweisungsschein, der jene Kapitalien, mit deren Anlage die
Eigentümer sich nicht selbst befassen mögen, von einer Hand in die
andere überträgt. Diese Kapitalien können unendlich größer sein,
als der Geldbetrag, der als Werkzeug ihrer Übertragung dient, da
die nämlichen Geldstücke nacheinander zu vielen verschiedenen
Darlehen und zu vielen verschiedenen Käufen dienen. A. leiht
z. B. dem W. tausend Pfund, mit denen W. sofort bei B. Güter
im Werte von tausend Pfund kauft. Da B. das Geld selber nicht
braucht, so leiht er die nämlichen Stücke dem X., und X. kauft
damit sofort von C. andere Güter im Werte von tausend Pfund C.
leiht sie in derselben Weise und aus demselben Grunde dem Y., der
gleichfalls damit Güter von D. kauft. So können ein und dieselben
Stücke Papier- oder gemünzten Geldes im Laufe weniger Tage als
Werkzeug dreier verschiedener Darlehen und dreier verschiedener
Kaufgeschäfte dienen, von denen jedes dem ganzen Betrage dieser
Stücke gleichkommt. Was die drei Geldleute A., B. und C. den drei
Entleihern W., X., Y. überweisen, ist die Möglichkeit, jene Käufe
zu machen. In dieser Möglichkeit besteht der Wert und auch der
Nutzen der Darlehen. Der von den drei Geldleuten verliehene Vorrat
ist gleich dem Werte der Güter, die damit gekauft werden können,
und ist dreimal so groß als der des Geldes, mit dem die Käufe
gemacht wurden. Dennoch können alle jene Darlehen vollkommen [bookmark: page117]sicher sein,
wenn die von den verschiedenen Schuldnern gekauften Güter so
angewendet worden sind, daß sie zu gehöriger Zeit einen gleichen
Wert in gemünztem oder Papiergeld, samt einem Profite, wieder
einbringen. Und wie die nämlichen Geldstücke so als Werkzeuge
verschiedener Darlehen dienen, die dreimal, oder aus demselben
Grunde, auch dreißigmal so viel wert sein können, so können sie
auch nacheinander als Werkzeug der Rückzahlung dienen.

		Auf diese Weise läßt sich ein auf Zins ausgeliehenes Kapital als
eine vom Darleiher an den Borger gerichtete Anweisung auf einen
bestimmten ansehnlichen Teil des Jahresproduktes betrachten, wobei
die Bedingung gilt, daß der Borger wiederum dem Darleiher, solange
als das Darlehen dauert, jährlich einen kleineren Teil, der der
Zins heißt, schließlich einen ebenso großen Teil, als er
ursprünglich angewiesen erhalten hat, genannt die Rückerstattung,
anweisen soll. Obgleich das Geld, es sei Papier- oder Metallgeld,
gewöhnlich als der Anweisungsschein sowohl auf den kleineren, als
auf den ansehnlicheren Teil gilt, so ist es doch an und für sich
von dem, was es anweist, durchaus verschieden.

		In dem Maße, als derjenige Teil des Jahresproduktes in einem
Lande wächst, welcher, sobald er vom Grund und Boden oder aus den
Händen der produktiven Arbeiter kommt, ein Kapital
wiederzuerstatten bestimmt ist, wächst gleichzeitig natürlich der
sogenannte Geldbesitz (the monied interest). Die Zunahme jener
besonderen Kapitalien, aus denen die Eigentümer ein Einkommen
ziehen möchten, ohne sich mit der Mühe, sie anzulegen, selbst
befassen zu müssen, begleitet natürlich die allgemeine Zunahme an
Kapital überhaupt; oder, mit anderen Worten, wenn der Vorrat
wächst, so wird die Menge des Vorrats, der auf Zins ausgeliehen
werden kann, immer größer und größer.

		Wenn die Menge gegen Zins verleihbaren Vorrats wächst, [bookmark: page118]vermindert sich
notwendig der Zins oder der Preis, der für die Benutzung dieses
Vorrats bezahlt werden muß, und zwar nicht bloß um jener
allgemeinen Ursachen willen, die den Marktpreis der Dinge
gewöhnlich dann kleiner werden lassen, wenn ihre Menge zunimmt,
sondern aus anderen Ursachen, die diesem besonderen Falle
eigentümlich sind. Sowie die Kapitalien in einem Lande zunehmen,
müssen die Profite, die mit ihrer Anlage zu machen sind, notwendig
kleiner werden. Es wird immer schwerer und schwerer, in dem Lande
eine gewinnbringende Art zu finden, wie man ein neues Kapital
anlegen soll. Daraus entspringt eine Konkurrenz verschiedener
Kapitalien, indem der Eigentümer des einen sich derjenigen Anlage
zu bemächtigen sucht, die ein anderer schon in Besitz genommen hat.
In den meisten Fällen kann er aber nur dann darauf rechnen, den
anderen aus dieser Anlage zu verdrängen, wenn er billigere
Bedingungen stellt. Er muß nicht nur das, womit er handelt, etwas
wohlfeiler verkaufen, sondern muß es auch manchmal, um es für den
Verkauf zu bekommen, etwas teurer einkaufen. Die Nachfrage nach
produktiver Arbeit wird durch die Zunahme der zu ihrem Unterhalt
bestimmten Fonds mit jedem Tage größer. Die Arbeiter finden leicht
Beschäftigung, aber die Eigner der Kapitalien haben es schwer,
Arbeiter zu finden, die sie beschäftigen können. Ihre Konkurrenz
treibt den Arbeitslohn in die Höhe und den Kapitalprofit herunter.
Werden aber so die Profite, die aus der Nutzung eines Kapitals zu
ziehen sind, gleichsam an beiden Enden verkürzt, so muß zugleich
der Preis, der für ihre Nutzung gezahlt werden kann, d. h. der
Zinsfuß, notwendig heruntergehen.

		Locke, Law und Montesquieu, sowie viele andere Schriftsteller,
scheinen gedacht zu haben, daß die infolge der Entdeckung von
Spanisch-Westindien erfolgte Zunahme des Goldes und Silbers die
wahre Ursache des Sinkens des [bookmark: page119]Zinsfußes im größten Teile Europas sei. Da
diese Metalle, sagten sie, selbst an Wert verloren haben, so mußte
auch die Nutzung irgendeines Quantums davon und folglich der Preis,
der dafür gezahlt werden konnte, weniger wert werden. Diese
Meinung, die auf den ersten Blick so einleuchtend zu sein scheint,
hat Hume so vollständig kritisiert, daß es wohl nicht nötig ist,
noch etwas darüber zu sagen. Doch mag das folgende, kurze und
einfache Argument dazu dienen, die Täuschung, durch die sich jene
Männer wohl haben verleiten lassen, deutlicher ins Licht zu
setzen.

		Vor der Entdeckung des spanischen Westindiens waren, wie es
scheint, zehn Prozent, der gewöhnliche Zinsfuß in den meisten
Ländern Europas. Er ist seitdem in manchen Ländern auf sechs, fünf,
vier und drei Prozent gesunken. Nehmen wir an, daß in jedem Lande
der Wert des Silbers im selben Verhältnisse gesunken ist wie der
Zinsfuß, und daß z. B. in jenen Ländern, wo der Zins von zehn
auf fünf Prozent herabgegangen ist, für die nämliche Menge Silber
nur halb so viel Güter gekauft werden können als sich früher dafür
kaufen ließen. Diese Annahme wird sich, wie ich glaube, nirgends
mit der Wahrheit vereinbaren lassen, aber sie ist für die Meinung,
die wir prüfen wollen, die günstigste; und selbst unter dieser
Voraussetzung ist es platterdings unmöglich, daß die Herabsetzung
des Silberwertes den mindesten Einfluß auf das Herabgehen des
Zinsfußes haben könnte. Wenn hundert Pfund jetzt in jenen Ländern
keinen höheren Wert haben als damals fünfzig Pfund, so können zehn
Pfund jetzt nicht mehr Wert haben, als fünf Pfund damals. Welche
Ursachen auch immer den Wert des Kapitals erniedrigten, so müssen
sie notwendig auch den des Zinses erniedrigt haben, und zwar ganz
in dem nämlichen Verhältnis. Das Verhältnis zwischen dem Werte des
Kapitals und dem des Zinses muß dasselbe geblieben sein, wenn auch
der Zinsfuß niemals geändert wurde. [bookmark: page120]Wird dagegen der Zinsfuß geändert, dann
wird allerdings notwendig das Verhältnis zwischen diesen beiden
Werten geändert. Wenn hundert Pfund jetzt nicht mehr wert sind, als
fünfzig Pfund damals, so können auch fünf Pfund jetzt nicht mehr
wert sein, als zwei Pfund und zehn Schilling damals. Wenn also der
Zinsfuß von zehn auf fünf Prozent reduziert wird, so geben wir für
die Nutzung eines Kapitals, das der Annahme zufolge nur der Hälfte
seines früheren Wertes gleichkommt, einen Zins, der nur einem
Viertel von dem Werte des früheren Zinses gleichkommt.

		Jede Vermehrung der Silbermenge könnte, solange die Menge der
damit in Umlauf gesetzten Waren die nämliche bliebe, keine andere
Folge haben, als die, den Wert dieses Metalles zu vermindern. Der
Nominalwert aller Arten von Gütern würde größer sein, ihr Realwert
aber ganz derselbe bleiben wie früher. Sie würden gegen eine
größere Zahl von Silberstücken in Tausch gehen; aber die Menge
Arbeit, die dafür zu Gebote stünde, die Zahl von Menschen, welche
damit unterhalten und beschäftigt werden könnte, würde ganz
dieselbe sein. Das Kapital des Landes würde dasselbe sein, obwohl
eine größere Zahl von Stücken dazu nötig wäre, einen gleichen Teil
davon aus einer Hand in die andere zu übertragen. Die
Anweisungsscheine würden, wie die Urkunden eines wortreichen
Notars, weitschichtiger werden; aber die angewiesenen Dinge würden
ganz dieselben sein wie früher und könnten nur dieselbe Wirkung
haben. Da die zum Unterhalt produktiver Arbeit bestimmten Fonds
sich gleich blieben, so würde auch die Nachfrage danach die gleiche
sein. Daher wäre ihr Preis oder Lohn zwar dem Namen nach größer,
der Tat nach aber derselbe. Er würde in einer größeren Zahl von
Silberstücken ausgezahlt, aber mit diesen ließe sich nur dieselbe
Menge Güter kaufen. Die Kapitalprofite blieben dem Namen wie der
Sache nach dieselben. Der Arbeitslohn wird gewöhnlich nach der
[bookmark: page121]Menge
Silber berechnet, die dem Arbeiter ausgezahlt wird. Ist diese nun
größer geworden, so scheint sein Lohn gestiegen zu sein, obgleich
er oft nicht größer sein mag als früher. Dagegen werden die
Kapitalprofite nicht nach der Zahl der Silberstücke, mit denen sie
gezahlt werden, sondern nach dem Verhältnis berechnet, in dem diese
Stücke zum ganzen, beschäftigten Kapital stehen. So sagt man: in
diesem Lande sind fünf Schilling der gewöhnliche Wochenlohn und
zehn Prozent der übliche Kapitalprofit. Wenn aber das ganze Kapital
des Landes dasselbe ist wie früher, so würde die Konkurrenz
zwischen den verschiedenen Kapitalien der Privatleute, in die es
zerfällt, gleichfalls dieselbe sein. Sie würden also alle ihre
Geschäfte mit denselben Vorteilen und Nachteilen machen. Es würde
daher das gewöhnliche Verhältnis zwischen Kapital und Profit, und
folglich der gewöhnliche Geldzins sich gleich bleiben, weil, was
gewöhnlich für die Nutzung des Geldes gegeben werden kann, sich
notwendig nach dem bestimmt, was sich durch seine Nutzung
gewöhnlich gewinnen läßt.

		Jede Zunahme in der Menge der jährlich im Lande umlaufenden
Waren würde, wenn die Menge des Geldes, das sie in Umlauf brachte,
dieselbe bliebe, umgekehrt außer einer Steigerung des Geldwertes
noch manche andere wichtige Folgen haben. Das Kapital des Landes,
dem Namen nach zwar dasselbe, würde in der Tat vermehrt sein. Man
würde es noch immer durch dieselbe Menge Geldes ausdrücken, würde
aber damit über eine größere Menge Arbeit verfügen. Die Menge
produktiver Arbeit, die damit unterhalten und in Gang gebracht
werden könnte, würde vermehrt sein, und damit auch die Nachfrage
nach solcher Arbeit. Ihr Lohn würde natürlich mit der Nachfrage
steigen und könnte doch zu sinken scheinen; er könnte mit einer
kleineren Menge Geldes ausgezahlt werden, aber diese kleinere Summe
würde eine größere Menge Waren kaufen als früher eine [bookmark: page122]größere. Die
Kapitalprofite würden sich sowohl in der Tat, als dem Scheine nach
vermindern. Da nämlich das ganze Kapital des Landes vermehrt wäre,
würde auch die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Kapitalien,
aus denen es besteht, sich natürlicherweise ebenso vermehren. Die
Eigentümer dieser Kapitalien sehen sich genötigt, sich mit einem
kleineren Anteil am Produkte der Arbeit, die ihre jeweiligen
Kapitalien in Gang brächten, zu begnügen. Und so könnte der
Geldzins, der immer mit den Kapitalprofiten gleichen Schritt hält,
viel kleiner werden, wenngleich der Geldwert, oder die Menge der
Güter, die sich mit einer bestimmten Summe kaufen ließe, viel
größer geworden ist.

		In einigen Ländern hat das Gesetz den Geldzins verboten. Da sich
jedoch durch die Nutzung des Geldes überall etwas gewinnen läßt,
sollte überall etwas für seine Nutzung bezahlt werden. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß jene Regelung, statt dem Übel des
Wuchers vorzubeugen, dieses vielmehr vergrößert hat, da der
Schuldner nicht bloß die Nutzung des Geldes, sondern auch für die
Gefahr zahlen muß, die sein Gläubiger läuft, wenn er eine Vergütung
für diese Nutzung annimmt. Er ist sozusagen gezwungen, seinen
Gläubiger gegen die Strafe des Wuchers zu versichern.

		In Ländern, wo Zinsen erlaubt sind, setzt das Gesetz gewöhnlich,
um die Erpressungen des Wuchers zu verhüten, den höchsten Zinsfuß
fest, der ungestraft gefordert werden darf. Dieser Zinsfuß sollte
stets etwas über dem niedrigsten Marktpreise stehen, d. h.
über dem Preise, welcher von denen, die die wenigstbezweifelte
Sicherheit geben können, für die Nutzung des Geldes bezahlt zu
werden pflegt. Würde dieser gesetzliche Zinsfuß unter den
niedrigsten Marktpreis angesetzt, so müßten die Folgen dieser
Ansetzung fast dieselben sein wie die eines allgemeinen
Zinsverbots. Der Gläubiger wird sein Geld nicht für weniger
ausleihen, als [bookmark: page123]seine Nutzung wert ist, und der Schuldner muß
ihn für die Gefahr bezahlen, die er läuft, indem er den vollen Wert
dieser Nutzung annimmt. Wird der gesetzliche Zinsfuß genau zum
niedrigsten Marktpreis angesetzt, so vernichtet er bei ehrlichen
Leuten, die die Gesetze ihres Landes achten, den Kredit aller
derer, die nicht die beste Sicherheit geben können, und zwingt
diese, sich an unbarmherzige Wucherer zu wenden. In einem Lande,
wie Großbritannien, wo der Regierung zu drei Prozent, und
Privatleuten bei guter Sicherheit zu vier und vier und einem halben
Prozent Geld geliehen wird, ist der gegenwärtige gesetzliche
Zinsfuß, fünf Prozent, vielleicht der angemessenste.

		Es ist aber zu beachten, daß der gesetzliche Zinsfuß zwar etwas,
aber nicht viel über dem niedrigsten Marktsatz stehen solle. Würde
z. B. der gesetzliche Zinsfuß in Großbritannien gar auf acht
oder zehn Prozent festgesetzt, so würde das meiste verleihbare Geld
an Verschwender und Projektmacher verliehen werden, da diese sich
allein zu so hohen Zinsen verstehen würden. Besonnene Leute, die
für die Nutzung des Geldes nicht mehr geben mögen, als einen Teil
von dem, was sie durch seine Nutzung zu gewinnen hoffen, würden es
nicht wagen, mit ihnen zu konkurrieren. Sonach würde ein großer
Teil des Landeskapitals denjenigen Händen, die am
wahrscheinlichsten einen einträglichen und vorteilhaften Gebrauch
davon machen könnten, entzogen und anderen zugewendet, die es
höchst wahrscheinlich durchbringen und verwüsten würden. Wo
hingegen der gesetzliche Zinsfuß nur sehr wenig über den
niedrigsten Marktpreis angesetzt wird, genießen besonnene Leute als
Borger allgemein den Vorzug vor Verschwendern und Projektmachern.
Der Darleiher bekommt von den ersteren fast ebensoviel Zinsen als
er von den letzteren nehmen darf, und sein Geld ist dabei weit
sicherer in den Händen von Leuten der ersteren Art, als in denen
der letzteren. In [bookmark: page124]diesem Falle wird also ein großer Teil des
Landeskapitals in solche Hände gebracht, in denen es
höchstwahrscheinlich vorteilhaft verwendet wird.

		Kein Gesetz kann den gewöhnlichen Zinsfuß unter den Marktsatz
stellen, der zu der Zeit, wo das Gesetz gegeben wird, der
niedrigste und übliche ist. Trotz des Ediktes von 1766, durch
das der König von Frankreich den Zinsfuß von fünf auf vier Prozent
herabzusetzen suchte, wurde das Geld in Frankreich immerfort zu
fünf Prozent verliehen, da das Gesetz auf allerlei Art umgangen
wurde.

		Der gewöhnliche Marktpreis des Grund und Bodens hängt, was man
zu beachten hat, überall von dem gewöhnlichen Zinsfuße ab. Wer ein
Kapital hat, von dem er ein Einkommen zu beziehen wünscht, ohne
sich mit seiner Anwendung selbst zu bemühen, geht mit sich zu Rate,
ob er Grund und Boden dafür kaufen, oder es auf Zinsen ausleihen
soll. Die bessere Sicherheit des Grund und Bodens in Verbindung mit
manchen anderen Vorteilen, welche sich meist überall zu dieser Art
von Eigentum gesellen, wird ihn gewöhnlich geneigt machen, sich
lieber mit einem geringeren Einkommen aus Grund und Boden zu
begnügen, als dem, welches er durch Ausleihen seines Geldes
gewinnen könnte. Jene Vorteile sind ausreichend, um einen gewissen
Verlust im Einkommen auszugleichen; aber sie gleichen nur diesen
aus; und, wenn die Grundrente um einen erheblicheren Betrag hinter
dem Geldzins zurückbliebe, würde niemand Grund und Boden kaufen,
der bald seinen üblichen Preis einbüßen würde. Glichen dagegen jene
Vorteile den Unterschied mehr als aus, so würde jedermann Grund und
Boden kaufen, dessen gewöhnlicher Preis wieder bald steigen würde.
Als der Zins zehn Prozent betrug, verkaufte man Grund und Boden
gewöhnlich für den zehn- bis zwölffachen Jahresertrag. Als der Zins
auf sechs, fünf und vier Prozent sank, stieg der Bodenpreis auf den
zwanzig-, fünfundzwanzig- und [bookmark: page125]dreißigfachen Jahresertrag. Der marktübliche
Zinsfuß ist in Frankreich höher als in England; der gewöhnliche
Preis des Grund und Bodens ist niedriger. In England verkauft man
ihn in der Regel für den dreißigfachen, in Frankreich für den
zwanzigfachen Jahresertrag.

	
		
		Fünftes Kapitel.

Die verschiedene Anlage von Kapitalien.

		Obgleich alle Kapitalien nur zum Unterhalt produktiver Arbeit
bestimmt sind, so ist doch die Menge dieser Arbeit, die von
gleichen Kapitalien in Gang gesetzt werden kann, je nach ihrer
verschiedenen Anlage sehr ungleich, ebenso wie der Wert, den diese
Anlage dem jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte hinzufügt.

		Ein Kapital kann auf viererlei Art angelegt werden: entweder
erstens zur Hervorbringung der Rohprodukte, die jährlich für den
Gebrauch und die Konsumtion der Gesellschaft nötig sind, oder
zweitens zur Verarbeitung und Herrichtung dieser Rohprodukte für
den unmittelbaren Gebrauch und Verzehr, oder drittens zum
Transportieren der rohen oder verarbeiteten Produkte von den
Plätzen, wo sie in Überfluß vorhanden sind, nach denen, wo man
ihrer bedarf, oder endlich zur Teilung ganzer Posten von einer der
beiden Gruppen in so kleine Stücke, daß sie der gelegentlichen
Nachfrage derer, die ihrer bedürfen, entsprechen. Auf die erste Art
werden die Kapitalien aller derer angelegt, die die Verbesserung
oder den Betrieb von Ländereien, Bergwerken oder Fischereien
unternehmen, auf die zweite die aller Manufakturunternehmer, auf
die dritte die Kapitalien aller [bookmark: page126]Großhändler, und auf die vierte die aller
Kleinhändler. Es läßt sich schwer denken, daß ein Kapital auf
irgendeine Art angelegt werden könnte, die sich nicht in die eine
oder andere dieser vier einreihen ließe.

		Jede dieser vier Arten, ein Kapital anzulegen, ist sowohl für
den Bestand oder die Ausdehnung der drei übrigen, als auch für das
allgemeine Wohlbefinden der Gesellschaft durchaus nötig.

		Würde kein Kapital dazu verwendet, Rohprodukte in einer gewissen
Fülle herbeizuschaffen, so könnten auch keinerlei Manufakturen oder
Handelsgewerbe bestehen.

		Würde kein Kapital dazu verwendet, jenen Teil der Rohprodukte,
der viel Bearbeitung erfordert, ehe er sich für den Gebrauch und
die Konsumtion eignet, gewerblich zu verarbeiten, so würde er
entweder niemals erzeugt werden, weil keine Nachfrage darnach
vorhanden wäre, oder er würde, wenn er von selbst wüchse, keinen
Tauschwert haben und könnte den Wohlstand der Gesellschaft um
nichts vermehren.

		Würde kein Kapital dazu verwendet, die rohen oder verarbeiteten
Produkte von den Plätzen, wo sie im Überfluß vorhanden sind, nach
denen zu transportieren, wo man ihrer bedarf, so könnte nicht mehr
davon produziert werden, als für die Konsumtion der nächsten
Umgebung nötig wäre. Das Kapital des Kaufmanns vertauscht das
überschüssige Produkt des einen Ortes gegen das eines anderen,
ermutigt dadurch in beiden die Gewerbtätigkeit und vermehrt ihre
Genüsse.

		Würde kein Kapital dazu verwendet, ganze Posten von rohen oder
verarbeiteten Produkten in so kleine Stücke zu zerlegen und zu
verteilen, daß sie der gelegentlichen Nachfrage derer, die sie
brauchen, entsprechen, so würde jedermann gezwungen sein, eine
größere Menge von den Gütern anzukaufen, als sein unmittelbares
Bedürfnis erfordert. Gäbe [bookmark: page127]es z. B. keinen Fleischhandel, so wäre
jeder genötigt, einen ganzen Ochsen oder ein ganzes Schaf auf
einmal zu kaufen. Dies wäre gewöhnlich für den Reichen unbequem,
für den Armen aber noch weit unbequemer. Wenn ein armer Arbeitsmann
genötigt wäre, auf einmal Lebensmittel für einen oder für sechs
Monate zu kaufen, so müßte er einen großen Teil des Vorrats, den er
als ein Kapital auf Werkzeuge, oder auf die Ausstattung seines
Ladens verwendet, und der ihm ein Einkommen abwirft, zu demjenigen
Teile seines Vorrats schlagen, den er für den unmittelbaren
Verbrauch zurücklegt, und der ihm kein Einkommen abwirft. Nichts
kann für einen solchen Menschen bequemer sein, als wenn er imstande
ist, seine Lebensmittel von Tag zu Tag, oder selbst von Stunde zu
Stunde zu kaufen, wie er sie gerade braucht. Dadurch wird er in die
Lage versetzt, beinahe seinen ganzen Vorrat als Kapital zu
verwenden. Er ist nun in der Lage, Arbeiten von größerem Werte zu
liefern, und der Profit, den er so durch sie macht, gleicht
reichlich den Zusatz aus, den der Kleinhändler um seines Profits
willen auf die Preise der Waren setzt. Die Vorurteile einiger
politischer Schriftsteller gegen die Krämer und Geschäftsleute sind
allesamt unbegründet. Ebensowenig ist es nötig, sie zu schätzen
oder ihre Zahl zu beschränken, daß sie sich nie stark genug
vermehren können, um dem Publikum schaden zu können, wenngleich
genug um einander zu schaden. Es ist die Menge Materialwaren
z. B., die in einer bestimmten Stadt verkauft werden kann,
durch die Nachfrage innerhalb der Stadt und ihrer Umgegend
begrenzt. Darum kann das Kapital, das im Materialwarenhandel
angelegt werden kann, nicht größer sein, als es zum Ankauf dieser
Menge nötig ist. Ist dieses Kapital zwischen zwei verschiedenen
Materialwarenhändlern geteilt, so wird ihre Konkurrenz bewirken,
daß sie beide wohlfeiler verkaufen, als wenn es in einer Hand
vereinigt wäre; und wäre es unter zwanzig [bookmark: page128]verteilt, so würde ihre
Konkurrenz um soviel größer und die Wahrscheinlichkeit, daß sie
sich zu einer Preiserhöhung verabreden könnten, um ebensoviel
geringer sein. Ihre Konkurrenz würde vielleicht einige unter ihnen
zugrunde richten; sich jedoch darum zu kümmern, ist Sache der
betroffenen Teile und kann ihnen getrost überlassen werden. Es kann
weder den Konsumenten noch den Produzenten schaden; im Gegenteil,
es muß dahin führen, daß die Kleinhändler wohlfeiler verkaufen und
teurer kaufen, als sie es täten, wenn der ganze Handel von einer
oder zwei Personen monopolisiert wäre. Bisweilen mag freilich ein
nachgiebiger Käufer von einem von ihnen verlockt werden, etwas zu
kaufen, was er nicht braucht. Dies Übel ist jedoch zu unbedeutend,
als daß es die öffentliche Aufmerksamkeit verdiente, und würde auch
durch Einschränkung ihrer Zahl nicht mit Notwendigkeit verhütet
werden. Nicht die Menge der Bierschenken ist es, die, um hier das
verdächtigste Beispiel zu wählen, unter dem gemeinen Volke einen
allgemeinen Hang zum Trunke hervorbringt, sondern dieser Hang
selbst, der aus anderen Ursachen entspringt, gibt notwendig einer
Menge von Bierschenken Nahrung.

		Diejenigen, deren Kapitalien auf eine dieser vier Arten angelegt
werden, sind selbst produktive Arbeiter. Wenn ihre Arbeit richtig
geleitet wird, fixiert und verwirklicht sie sich in dem Gegenstande
oder der verkäuflichen Ware, auf die sie verwendet wird, und fügt
im allgemeinen zu deren Preise wenigstens den Wert ihres eigenen
Unterhaltes und Verbrauches hinzu. Die Profite des Pächters, des
Manufakturunternehmers, des Kaufmanns und des Kleinhändlers werden
alle aus dem Preise der Waren gezogen, welche die beiden ersten
hervorbringen, und die beiden letzten kaufen und verkaufen. Jedoch
werden gleiche Kapitalien, auf jede dieser vier verschiedenen Arten
angelegt, unmittelbar sehr verschiedene Mengen von produktiver
Arbeit [bookmark: page129]in
Gang setzen und auch in sehr ungleichen Verhältnissen den Wert des
jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes der Gesellschaft, der sie
angehören, vermehren.

		Das Kapital des Kleinhändlers erstattet das des Kaufmannes, von
dem er seine Waren kauft, samt seinen Profiten wieder und setzt ihn
dadurch instand, sein Geschäft fortzuführen. Der Kleinhändler
selbst ist der einzige produktive Arbeiter, den es unmittelbar
beschäftigt. Aus seinen Profiten besteht der ganze Wert, den die
Anwendung des Kapitals zu dem jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte
der Gesellschaft hinzusetzt.

		Das Kapital des Großhändlers erstattet die Kapitalien der
Pächter und Manufakturunternehmer, von denen er die rohen und
verarbeiteten Produkte, mit denen er handelt, kauft, samt ihren
Profiten wieder und setzt sie dadurch instand, ihre Gewerbe
fortzuführen. Dieser Dienst ist es hauptsächlich, durch den er
mittelbar dazu beiträgt, die produktive Arbeit der Gesellschaft zu
unterstützen und den Wert ihres jährlichen Produktes zu vergrößern.
Auch beschäftigt sein Kapital die Schiffer und Fuhrleute, die seine
Güter von einem Platze zum anderen befördern, und vermehrt den
Preis dieser Güter nicht nur um den Wert seiner Profite, sondern
auch um den ihrer Löhne. Das ist aber auch alle produktive Arbeit,
die es unmittelbar in Gang setzt, und aller Wert, den es
unmittelbar dem jährlichen Produkte zusetzt. Seine Wirkung ist in
beiderlei Beziehung um vieles stärker, als die des
Kleinhändlerkapitals.

		Ein Teil von dem Kapital des Unternehmers in der Manufaktur wird
als ein stehendes Kapital auf die Werkzeuge seines Gewerbes
verwendet und erstattet das einiger anderer Gewerbtätigen, von
denen er sie kauft, samt seinen Profiten wieder. Ein Teil seines
umlaufenden Kapitals wird auf den Aufkauf von Materialien verwendet
und erstattet die Kapitalien der Pächter und Bergwerksbesitzer, von
denen [bookmark: page130]er
sie kauft, samt ihren Profiten wieder. Aber ein großer Teil davon
wird immer, sei es alle Jahre oder in viel kleineren
Zeitabschnitten, unter die verschiedenen Arbeiter verteilt, die er
beschäftigt. Er vermehrt den Wert jener Materialien um ihren
Arbeitslohn und um den Profit ihres Meisters, den er aus der ganzen
auf Arbeitslohn, Materialien und Werkzeuge im Geschäft verwandten
Summe zieht. Sie setzt daher unmittelbar eine weit größere Menge
produktiver Arbeit in Gang und fügt dem jährlichen Boden- und
Arbeitsprodukte der Gesellschaft einen weit größeren Wert hinzu als
ein gleiches Kapital in den Händen eines Großhändlers.

		Kein Kapital setzt aber eine größere Menge produktiver Arbeit in
Gang als das des Pächters. Nicht nur sein arbeitendes Gesinde,
sondern auch sein arbeitendes Vieh sind produktive Arbeiter. In der
Landwirtschaft arbeitet auch die Natur mit dem Menschen, und ihre
Produkte haben, obgleich ihre Arbeit nichts kostet, doch ebensogut
ihren Wert, als die der kostspieligsten Arbeiter. Die wichtigsten
Verrichtungen beim Ackerbau scheinen den Zweck zu haben, die
Fruchtbarkeit der Natur nicht sowohl zu vermehren – obgleich
sie auch das tun – als sie zur Erzeugung der dem Menschen
nützlichsten Gewächse hinzuleiten. Ein mit Dornen und Buschwerk
bewachsenes Feld kann oft ebensoviel Pflanzen hervorbringen als der
bestangebaute Weinberg oder Kornacker. Das Pflanzen und Bebauen
regeln oft mehr die tätige Fruchtbarkeit der Natur, als daß sie sie
anregen, und nach all ihrer Arbeit bleibt der Natur immer noch viel
zu tun übrig. Die Arbeiter und die Arbeitstiere, die in der
Landwirtschaft gebraucht werden, verursachen also nicht nur, wie
die Arbeiter in den Manufakturen, die Wiedererzeugung des Wertes
ihrer eigenen Verzehrung oder des Kapitals, von dem sie beschäftigt
werden, samt den Profiten seines Eigentümers, sondern die eines
noch weit größeren Wertes. Sie helfen gewöhnlich außer zur
Hervorbringung [bookmark: page131]des Kapitals des Pächters und all seiner
Profite noch zu der der Rente des Grundherrn. Diese Rente kann als
das Produkt derjenigen Naturkräfte angesehen werden, deren Nutzung
der Grundherr dem Pächter leiht. Sie ist je nach dem veranschlagten
Umfang dieser Kräfte, oder mit anderen Worten, je nach der
veranschlagten natürlichen oder durch Anbau beförderten
Fruchtbarkeit des Bodens größer oder kleiner. Sie ist das Werk der
Natur, das übrig bleibt, nachdem alles, was als Menschenwerk
betrachtet werden kann, in Abzug gebracht oder verrechnet worden
ist. Sie beträgt selten weniger als ein Viertel, oft aber mehr als
ein Drittel des ganzen Erzeugnisses. Niemals kann eine gleiche
Menge produktiver Arbeit, die in der Manufaktur verwendet wird,
eine ebenso große Reproduktion bewirken. In ihr tut die Natur
nichts, der Mensch alles, und die Reproduktion muß immer im
Verhältnis zur Stärke der wirkenden Ursachen stehen, die dabei
tätig gewesen sind. Daher bringt das beim Landbau verwendete
Kapital nicht nur eine größere Menge produktiver Arbeit in Gang als
ein gleich großes in der Manufaktur verwendetes, sondern es setzt
auch im Verhältnis zu der Menge produktiver Arbeit, die es
beschäftigt, dem jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte des Landes,
dem wahren Reichtum und Einkommen seiner Bewohner, einen weit
größeren Wert zu. Es ist unter allen Arten, auf die ein Kapital
verwendet werden kann, bei weitem die nützlichste für die
Gesellschaft.

		Die im Landbau und im Kleinhandel einer Gesellschaft verwendeten
Kapitalien bleiben immer innerhalb dieser Gesellschaft. Ihre
Anwendung ist fast ganz auf einen bestimmten Ort, auf das Pachtgut
und den Laden des Detaillisten beschränkt. Auch müssen sie in der
Regel – obgleich es hiervon Ausnahmen gibt – ansässigen
Gliedern der Gesellschaft gehören.

		Das Kapital eines Großhändlers scheint dagegen nirgends [bookmark: page132]einen festen und
notwendigen Sitz zu haben, sondern kann von Ort zu Ort
umherwandern, je nachdem es billig kaufen oder teurer verkaufen
kann.

		Das Kapital des Manufakturunternehmers muß zweifellos da
bleiben, wo die Manufaktur betrieben wird; allein es ist nicht
immer notwendig bestimmt, wo das sein soll. Er kann oft weit von
dem Platze sein, wo die Materialien erzeugt werden, und ebensoweit
von dem Platze, wo das fertige Produkt konsumiert wird. Lyon ist
von beiden Plätzen, sowohl von denen, die das Material zu seinen
Erzeugnissen liefert, als von denen, wo sie verbraucht werden, weit
entfernt. Die vornehmen Leute in Sizilien tragen seidene Kleider,
welche in fremden Ländern aus den Materialien gefertigt werden, die
ihr eigenes Land hervorbringt. Ein Teil der spanischen Wolle wird
in Großbritannien verarbeitet und teilweise als Tuch wieder nach
Spanien zurückgeschickt.

		Ob der Kaufmann, dessen Kapital das überschüssige Produkt einer
Gesellschaft exportiert, ein Einheimischer oder ein Fremder ist,
hat sehr wenig zu bedeuten. Wenn er ein Fremder ist, so ist die
Zahl ihrer produktiven Arbeiter notwendigerweise nur um einen
geringer, als wenn er ein Einheimischer wäre, und ebenso der Wert
ihres jährlichen Produktes um den Profit dieses einen Menschen. Die
Schiffer oder Fuhrleute, die er beschäftigt, können gleichfalls
seinem Lande oder dem Lande jener Gesellschaft, oder irgendeinem
dritten Lande angehören, geradeso, als wenn er ein Einheimischer
wäre. Das Kapital eines Fremden gibt dem überschüssigen Produkte
der Gesellschaft ebenso einen Wert wie das eines Einheimischen,
indem er es gegen Dinge vertauscht, die im Lande begehrt werden. Es
erstattet ebenso erfolgreich das Kapital dessen zurück, der jenen
Überschuß hervorbringt, und setzt ihn ebenso erfolgreich instand,
sein Geschäft fortzuführen; und dies ist ja [bookmark: page133]der Dienst, durch den das
Kapital eines Großhändlers hauptsächlich dazu beiträgt, die
produktive Arbeit zu unterstützen und den Wert des jährlichen
Produktes der Gesellschaft deren Mitglied er ist, zu vermehren.

		Weit wichtiger ist es, daß das Kapital des
Manufakturunternehmers in dem Lande selbst bleibe. Es setzt
notwendig eine größere Menge produktiver Arbeit in Gang, und fügt
dem jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte der Gesellschaft einen
größeren Wert hinzu. Doch kann es dem Lande immer noch sehr
nützlich sein, wenn es auch nicht darin bleibt. So sind die
Kapitalien der britischen Manufakturisten, die den jährlich von den
baltischen Küsten zugeführten Flachs und Hanf verarbeiten, den
Ländern, wo er erzeugt wird, gewiß sehr nützlich. Jene Materialien
sind ein Teil des überschüssigen Produktes jener Länder, der, wenn
er nicht jährlich gegen Dinge, die man dort begehrt, vertauscht
würde, keinen Wert hätte, und bald nicht mehr erzeugt werden würde.
Die Kaufleute, die ihn ausführen, erstatten die Kapitalien derer
zurück, die ihn hervorbringen und ermuntern sie dadurch, die
Erzeugung fortzusetzen; der britische Manufakturist aber erstattet
die Kapitalien dieser Kaufleute wieder.

		Ein einzelnes Land kann so, wie ein einzelner Mensch, oft nicht
Kapital genug haben, zu gleicher Zeit alle seine Ländereien gehörig
anzubauen, sein ganzes Rohprodukt für den unmittelbaren Gebrauch
und Verbrauch zu verarbeiten und zuzubereiten und den
überschüssigen Teil des rohen oder verarbeiteten Produktes auf jene
fernen Märkte zu bringen, wo er gegen Dinge, die im Lande verlangt
werden, vertauscht werden kann. Die Bewohner vieler Teile
Großbritanniens haben nicht Kapital genug, um alle ihre Ländereien
gehörig in Anbau zu nehmen. Die Wolle der südlichen Grafschaften
Schottlands wird großenteils, nach einer langen Landfracht auf sehr
schlechten Straßen, in Yorkshire verarbeitet, [bookmark: page134]weil es daheim an Kapital zur
Verarbeitung gebricht. Es gibt in Großbritannien viele kleine
Manufakturstädte, deren Einwohner nicht Kapital genug haben, um die
Erzeugnisse ihres Gewerbfleißes auf jene fernen Märkte zu schaffen,
wo sich Nachfrage und Konsum für sie bietet. Gibt es einige
Kaufleute unter ihnen, so sind diese eigentlich nur die Agenten
reicherer Kaufleute, die in einer der größeren Handelsstädte
wohnen.

		Wenn das Kapital eines Landes nicht für alle jene drei Zwecke
ausreicht, so wird die Menge produktiver Arbeit, die es innerhalb
des Landes in Gang setzt, um so größer sein, je größer der Teil
ist, der davon auf den Landbau verwendet wird; und ebenso ist es
mit dem Werte, den seine Verwendung dem jährlichen Boden- und
Arbeitsprodukte der Gesellschaft hinzufügt. Nächst dem Ackerbau
bringt das in Manufakturen angelegte Kapital die größte Menge
produktiver Arbeit in Gang und setzt dem jährlichen Produkte den
größten Wert zu. Unter allen dreien aber hat dasjenige, welches im
Ausfuhrhandel angelegt wird, geringste Wirkung.

		Allerdings ist ein Land, dessen Kapital nicht für alle diese
drei Zwecke ausreicht, noch nicht zu demjenigen Grade von Wohlstand
gelangt, für den es von der Natur bestimmt zu sein scheint. Ein
voreiliger und mit ungenügendem Kapital unternommener Versuch, alle
drei Zwecke zu verfolgen, wäre aber sicherlich für eine
Gesellschaft ebensowenig der kürzeste Weg zur Erlangung eines
ausreichenden Kapitals, wie für einen einzelnen. Das Kapital aller
einzelnen einer Nation hat ebenso wie das jedes einzelnen seine
Grenzen und reicht nur hin, bestimmte Zwecke auszuführen. Das
Kapital aller einzelnen einer Nation wird ebenso wie das jedes
einzelnen, dadurch vermehrt, daß sie es stets aufhäufen und alles
hinzulegen, was sie von ihrem Einkommen erübrigen. Daher wird es
voraussichtlich dann am schnellsten vermehrt, wenn es so angewandt
wird, daß es allen Einwohnern [bookmark: page135]des Landes das größte Einkommen liefert, weil
sie dann imstande sind, die größten Ersparnisse zu machen. Das
Einkommen aller Einwohner eines Landes richtet sich aber notwendig
nach dem Werte des jährlichen Produktes ihres Bodens und ihrer
Arbeit.

		Es war die Hauptursache des schnellen Fortschreitens unserer
amerikanischen Kolonien zu Wohlstand und Größe, daß sie bis jetzt
fast alle ihre Kapitalien auf den Landbau verwendeten. Sie haben
außer jenen aufs Haus beschränkten und gröberen Gewerben, die
notwendig das Fortschreiten des Landbaues begleiten und in jeder
einzelnen Familie die Beschäftigung der Weiber und Kinder bilden,
keine Manufakturen. Der größte Teil des amerikanischen Ausfuhr- und
Küstenhandels wird mit den Kapitalien von Kaufleuten betrieben, die
in Großbritannien wohnen. Selbst die Vorrats- und Warenlager, aus
denen die Güter in einigen Provinzen verkauft werden, besonders in
Virginien und Maryland, gehören größtenteils Kaufleuten, die im
Mutterlande wohnen, und bieten eines der wenigen Beispielen dar,
wie der Kleinhandel einer Gesellschaft mit den Kapitalien von
Leuten betrieben wird, die ihr nicht als ansässige Glieder
angehören. Wollten die Amerikaner durch Verabredung oder andere
gewaltsame Mittel die Einfuhr europäischer Manufakturwaren
aufhalten und dadurch, daß sie so ihren Landsleuten, die die
nämlichen Güter verfertigen könnten, ein Monopol geben, einen
beträchtlichen Teil ihres Kapitals in dieses Geschäft stecken, so
würden sie den weiteren Wertzuwachs ihres jährlichen Produktes
verzögern, statt ihn zu beschleunigen, und den Fortschritt ihres
Landes zu wahrem Wohlstand und wahrer Größe hemmen, statt ihn zu
befördern. Dies würde noch mehr der Fall sein, wenn sie es
versuchten, auf dieselbe Weise ihren Ausfuhrhandel ganz für sich zu
monopolisieren.

		In der Tat scheint der menschliche Fortschritt in seinem [bookmark: page136]Verlaufe fast
niemals so lange angedauert zu haben, daß er ein großes Land hätte
instand setzen können, ein für alle diese drei Zwecke zureichendes
Kapital zu erwerben, wenn wir nicht etwa den wunderbaren
Erzählungen von dem Wohlstand und der Kultur Chinas, des alten
Ägyptens und der alten indostanischen Staaten Glauben schenken.
Aber selbst diese drei Länder, nach allen Erzählungen die
reichsten, die jemals in der Welt bestanden, sind vornehmlich wegen
ihrer Überlegenheit in der Landwirtschaft und den Manufakturen
berühmt. Im auswärtigen Handel scheinen sie sich nicht hervorgetan
zu haben. Die alten Ägypter hatten einen abergläubischen
Widerwillen gegen das Meer; ein ziemlich ähnlicher Aberglaube
herrscht unter den Indiern, und die Chinesen zeichneten sich
niemals im auswärtigen Handel aus. Das Meiste von dem
überschüssigen Produkte aller dieser drei Länder scheinen stets
Ausländer ausgeführt zu haben, die dafür etwas anderes, wonach dort
Nachfrage bestand, gewöhnlich Gold und Silber, in Tausch gaben.

		Es verhält sich so, daß dasselbe Kapital in einem Lande eine
größere oder kleinere Menge produktiver Arbeit in Gang bringt und
dem jährlichen Produkte seines Bodens und seiner Arbeit einen
größeren oder kleineren Wert hinzufügt, je nach dem Verhältnis, in
dem es entweder auf den Ackerbau oder auf die Manufakturen oder auf
den Großhandel verwendet wird. Der Unterschied ist auch je nach den
verschiedenen Arten des Großhandels, in denen ein Teil des Kapitals
verwendet wird, sehr bedeutend.

		Aller Großhandel, alles Kaufen, um im Großen wieder zu
verkaufen, läßt sich auf drei Arten zurückführen, den inländischen
Handel, den Einfuhrhandel für den Bedarf und den internationalen
Handel. Der inländische Handel beschäftigt sich damit, in dem einen
Teile des Landes die Produkte des Gewerbfleißes dieses Landes zu
kaufen und sie in einem anderen wieder zu verkaufen; er umfaßt
sowohl [bookmark: page137]den
Binnen- als den Küstenhandel. Der Einfuhrhandel für den Bedarf
beschäftigt sich mit dem Kaufen fremder Güter für die inländische
Konsumtion. Der internationale Handel beschäftigt sich mit dem
Handel nach fremden Ländern oder mit der Vermittlung der
überschüssigen Produkte zwischen ihnen.

		Das Kapital, das dazu verwendet wird, in dem einen Teile des
Landes die Produkte des Gewerbfleißes dieses Landes zu kaufen, um
sie in einem anderen Teile wieder zu verkaufen, erstattet in der
Regel durch jede solche Operation zwei verschiedene Kapitalien, die
beide im Ackerbau oder in den Manufakturen dieses Landes
beschäftigt worden sind, wieder und befähigt sie so zur Fortsetzung
dieser Beschäftigung. Wenn es von dem Wohnsitze des Kaufmanns aus
einen Wert an Waren versendet, so bringt es dagegen in der Regel
einen gleichen Wert an anderen Waren zurück. Sind beide die
Produkte einheimischen Fleißes, so erstattet es notwendig durch
jede solche Operation zwei ganz verschiedene Kapitalien, die beide
zum Unterhalt produktiver Arbeit gedient hatten, wieder und
befähigt so dazu, diese Arbeit ferner zu unterhalten. Das Kapital,
das schottische Manufakturwaren nach London sendet und englisches
Getreide und englische Manufakturwaren nach Edinburgh zurückbringt,
erstattet notwendig durch jede solche Operation zwei britische
Kapitalien wieder, die beide auf den Ackerbau oder die Manufakturen
Großbritanniens verwendet worden sind.

		Das Kapital, das dazu verwendet wird, fremde Güter für die
inländische Konsumtion zu kaufen, erstattet, wenn dieser Kauf mit
Erzeugnissen einheimischen Gewerbfleißes gemacht worden ist,
gleichfalls durch jede solche Operation zwei ganz verschiedene
Kapitalien wieder; es wird jedoch nur eins zur Unterstützung des
einheimischen Gewerbfleißes verwendet. Das Kapital, das britische
Güter nach Portugal [bookmark: page138]sendet und portugiesische Güter nach
Großbritannien zurückbringt, erstattet durch jede solche Operation
nur ein britisches Kapital wieder; das andere ist ein
portugiesisches. Selbst wenn daher auch die Eingänge des
Einfuhrhandels für den Bedarf ebenso häufig wären wie die des
Binnenhandels, so würde doch das darauf verwendete Kapital dem
Gewerbfleiße oder der produktiven Arbeit des Landes nur halb soviel
Aufmunterung geben.

		Die Eingänge des Einfuhrhandels für den Bedarf sind jedoch nur
selten so häufig wie die des Binnenhandels. Die Eingänge des
Binnenhandels gehen gewöhnlich vor Ende des Jahres und zuweilen
drei- bis viermal im Jahre ein. Die Eingänge des Einfuhrhandels für
den Bedarf gehen dagegen selten vor Ende des Jahres, manchmal aber
erst nach zwei oder drei Jahren, ein. Daher macht manchmal ein im
Binnenhandel angelegtes Kapital zwölf Operationen, oder geht
zwölfmal weg und kommt zwölfmal zurück, ehe ein im Einfuhrhandel
für den Bedarf angelegtes eine einzige gemacht hat. Sind also beide
Kapitalien gleich groß, so wird das eine der Gewerbetätigkeit des
Landes vierundzwanzigmal mehr Aufmunterung und Unterstützung
gewähren als das andere.

		Die fremden Güter werden für den inländischen Verbrauch zuweilen
nicht mit den Erzeugnissen des heimischen Fleißes, sondern mit
anderen fremden Gütern gekauft. Allein diese letzteren müssen
entweder unmittelbar mit den Erzeugnissen des heimischen Fleißes
oder mit etwas anderem, was damit erkauft wurde, gekauft worden
sein; denn es können, wenn man den Fall des Krieges und der
Eroberung ausnimmt, auswärtige Güter nie anders erworben werden,
als indem man sie für etwas eintauscht, das, sei es unmittelbar
oder nach zwei oder mehreren verschiedenen Täuschen, im Lande
erzeugt worden ist. Mithin sind die Wirkungen eines in einem
solchen unmittelbaren Einfuhrhandel für den [bookmark: page139]Bedarf angelegten Kapitals in
jeder Hinsicht dieselben, wie die eines in den unmittelbarsten
Handel derselben Art gesteckten, nur daß die endlichen Eingänge
wahrscheinlich um so länger ausstehen, als sie von den Eingängen
zweier oder dreier verschiedener Operationen des auswärtigen
Handels abhängen. Wenn der Flachs und Hanf Rigas mit dem Tabak
Virginiens gekauft wird, der mit britischen Gewerbswaren gekauft
worden ist, so muß der Kaufmann auf die Eingänge zweier
verschiedener auswärtiger Handelsoperationen warten, ehe er das
nämliche Kapital zum Wiedereinkauf einer gleichen Menge britischer
Manufakturwaren brauchen kann. Wäre der virginische Tabak nicht mit
britischen Manufakturwaren, sondern mit dem Rum und Zucker von
Jamaika gekauft worden, der erst mit jenen Manufakturwaren gekauft
worden wäre, so müßte der Kaufmann auf die Eingänge von dreien
warten. Würden etwa diese zwei oder drei verschiedenen auswärtigen
Handelsoperationen von zwei oder drei verschiedenen Kaufleuten
gemacht, von denen der zweite die von dem ersten eingeführten
Waren, und der dritte die von dem zweiten eingeführten kaufte, um
sie wieder auszuführen, so würde in diesem Falle freilich jeder
Kaufmann die Eingänge seines eigenen Kapitales schneller erhalten;
aber die letzten Eingänge des ganzen in diesen Handel gesteckten
Kapitals würden geradeso langsam sein als sonst. Ob das ganze in
einen solchen mittelbaren Handel gesteckte Kapital einem oder drei
Kaufleuten gehört, das macht in Bezug auf das Land keinen
Unterschied, wohl aber in Bezug auf die einzelnen Kaufleute. In
beiden Fällen muß ein dreimal größeres Kapital angewendet werden,
um einen bestimmten Wert britischer Manufakturwaren gegen eine
bestimmte Menge Flachs und Hanf umzutauschen, als nötig gewesen
wäre, wenn die Manufakturwaren und der Flachs und Hanf unmittelbar
gegeneinander vertauscht worden wären. Folglich [bookmark: page140]gibt das ganze in einen
solchen mittelbaren Einfuhrhandel für den Bedarf gesteckte Kapital
der produktiven Arbeit des Landes in der Regel weniger Aufmunterung
und Unterstützung, als ein gleich großes Kapital, das in einen
unmittelbaren Handel derselben Art gesteckt wird.

		Was immer es für ausländische Waren sind, mit denen die
ausländischen Güter für den heimischen Verbrauch gekauft werden,
kann weder in der Beschaffenheit dieses Handels einen wesentlichen
Unterschied bewirken, noch in der Aufmunterung und Unterstützung,
die er der produktiven Arbeit des Landes, von welchem aus er
getrieben wird, gewähren kann. Wenn sie z. B. mit dem Golde
Brasiliens oder mit dem Silber Perus gekauft werden, so muß dieses
Gold und Silber ebenso wie der virginische Tabak mit etwas gekauft
worden sein, was entweder das Erzeugnis des heimischen
Gewerbfleißes war oder mit einem solchen gekauft worden ist. So
weit es also die produktive Arbeit des Landes betrifft, hat der
Einfuhrhandel für den Bedarf, der mit Gold und Silber geführt wird,
alle die Vorteile und alle die Nachteile, die jeder andere
mittelbare Einfuhrhandel für den Bedarf hat und erstattet ebenso
schnell oder ebenso langsam das Kapital wieder, das unmittelbar zur
Unterstützung der produktiven Arbeit verwendet worden ist. Er
scheint sogar vor jedem anderen mittelbaren Einfuhrhandel einen
Vorteil voraus zu haben. Die Verfrachtung jener Metalle von einem
Orte zum anderen ist wegen ihres geringen Umfanges und großen
Wertes weniger kostspielig als die fast aller anderen auswärtigen
Güter von gleichem Werte: Ihre Frachtkosten sind viel geringer, und
ihre Versicherungskosten nicht größer, und außerdem leiden sie
weniger, als irgendein anderes Gut durch den Transport. Es kann
daher eine gleiche Menge ausländischer Güter durch die Vermittlung
von Gold und Silber oft mit einer kleinen Menge von Erzeugnissen
einheimischen [bookmark: page141]Gewerbfleißes erkauft werden als durch die
irgendeines anderen fremden Gutes. Auf diese Weise kann oft die
Nachfrage des Landes vollständiger und mit weniger Kosten
befriedigt werden als bei jedem anderen Verfahren. Ob ein Handel
dieser Art durch die beständige Ausfuhr jener Metalle das Land, von
dem aus er betrieben wird, nach irgendeiner anderen Seite hin
entkräften kann, werde ich weiter unten aufs ausführlichste zu
prüfen haben.

		Derjenige Teil vom Kapital eines Landes, der auf den
Zwischenhandel verwendet wird, wird ganz dem Zwecke entzogen, die
produktive Arbeit dieses bestimmten Landes zu unterstützen, um
dafür der produktiven Arbeit einiger fremder Länder zugute zu
kommen. Obgleich er durch jede Operation zwei verschiedene
Kapitalien wiedererstattet, so gehört doch keins davon diesem
bestimmten Lande an. Das Kapital des holländischen Kaufmanns, der
polnisches Getreide nach Portugal bringt und portugiesische Früchte
und Weine nach Polen zurückbringt, erstattet durch jede solche
Operation zwei Kapitalien wieder, von denen keines zur
Unterstützung holländischer produktiver Arbeit verwendet worden
ist; vielmehr unterstützte das eine die produktive Arbeit Polens,
das andere die Portugals. Nur die Profite kehren regelmäßig nach
Holland zurück und bilden den ganzen Zuwachs, den dieser Handel dem
jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte dieses Landes
notwendigerweise gewährt. Wenn freilich der Zwischenhandel eines
Landes mit den Schiffen und Seeleuten dieses Landes geführt wird,
so wird derjenige Teil des dabei verwendeten Kapitals, der die
Frachtkosten trägt, unter eine gewisse Zahl produktiver Arbeiter
dieses Landes verteilt und gibt ihnen Arbeit. Und wirklich haben
fast alle Nationen, welche einen beträchtlichen Anteil am
Zwischenhandel hatten, ihn auf diese Weise betrieben.
Wahrscheinlich hat dieser Handel selbst, der im Englischen auch
Fuhrhandel heißt, seinen Namen [bookmark: page142]davon erhalten, daß Leute aus solchen
Ländern die Fuhrleute für andere Länder sind. Indes scheint es für
diesen Handel nicht wesentlich zu sein, daß es sich so verhalte. Es
kann z. B. ein holländischer Kaufmann sein Kapital dazu
verwenden, den Handel zwischen Polen und Portugal derart zu
betreiben, daß er einen Teil des überschüssigen Produktes der
beiden nicht in holländischen, sondern in britischen Fahrzeugen
verfrachtet. Man kann annehmen, daß er in manchen Fällen wirklich
so handelt. Doch hat man aus diesem Grunde angenommen, daß der
Zwischenhandel für ein Land wie Großbritannien, dessen Verteidigung
und Sicherheit auf der Zahl seiner Seeleute und Schiffe beruht,
besonders vorteilhaft sei. Allein dasselbe Kapital könnte im
Einfuhrhandel für den Bedarf und selbst im Binnenhandel, wenn er
auf Küstenschiffen betrieben wird, ebensoviele Seeleute und Schiffe
beschäftigen als im Zwischenhandel. Die Zahl der Seeleute und
Schiffe, die ein bestimmtes Kapital zu beschäftigen vermag, hängt
nicht von der Natur des Handels ab, sondern teils von dem
Verhältnis, in dem der Umfang der Güter zu ihrem Werte steht, und
teils von der Entfernung der Häfen, zwischen denen die Güter zu
verfrachten sind; hauptsächlich vom ersteren dieser Umstände. So
beschäftigt z. B. der Kohlenhandel von Newcastle nach London
mehr Schiffe als der ganze Zwischenhandel Englands, obgleich die
Häfen nicht weit von einander entfernt sind. Es wird also nicht
immer notwendigerweise zur Vergrößerung der Schiffahrt eines Landes
beitragen, wenn man durch besondere Aufmunterungen einen größeren
Teil des Kapitals in den Zwischenhandel hineinzwingt, als ihm
natürlicherweise zufließen würde.

		Demnach gewährt das im Binnenhandel verwendete Kapital
gewöhnlich einer größeren Menge von produktiver Arbeit Aufmunterung
und Unterstützung im Lande und vermehrt den Wert seines
Jahresproduktes mehr als ein [bookmark: page143]gleich großes Kapital, das in den Einfuhrhandel
für den Bedarf gesteckt wird; und wieder ist das auf diesen
letzteren Handel verwendete Kapital in beiderlei Hinsicht einem
gleich großen in den Zwischenhandel gesteckten Kapital überlegen.
Der Reichtum und, sofern Macht von Reichtum abhängt, die Macht
jedes Landes muß sich immer nach dem Werte seines jährlichen
Produktes richten, des Fonds, aus welchem am Ende alle Auslagen
bestritten werden müssen. Nun ist es aber der große Zweck der
politischen Ökonomie jedes Landes, den Reichtum und die Macht
dieses Landes zu vermehren. Sie sollte daher auch nicht den
Einfuhrhandel für den Bedarf vor dem Binnenhandel oder den
Zwischenhandel vor einem von beiden bevorzugen oder mehr ermuntern.
Sie sollte auch in keinen dieser beiden Kanäle einen größeren Teil
des Landeskapitals hineintreiben oder hineinlocken als naturgemäß
von selbst hineinfließen würde.

		Jeder von diesen verschiedenen Handelszweigen ist jedoch nicht
nur vorteilhaft, sondern auch notwendig und unverweisbar, wenn der
natürliche Lauf der Dinge ohne Zwang oder Gewaltsamkeit dazu
führt.

		Wenn die Produkte eines einzelnen Gewerbszweiges den Bedarf des
Landes übersteigen, so muß der Überschuß ins Ausland geschickt und
gegen Dinge vertauscht werden, nach denen im Lande eine Nachfrage
herrscht. Ohne solche Ausfuhr müßte ein Teil der produktiven Arbeit
des Landes aufhören, und der Wert seines jährlichen Produktes sich
vermindern. Großbritanniens Boden und Arbeit bringen gewöhnlich
mehr Getreide, Wolle und Eisenwaren hervor, als der Bedarf des
heimischen Marktes erfordert. Deshalb muß der Überschuß ins Ausland
geschickt und gegen Dinge vertauscht werden, nach denen im Lande
Nachfrage herrscht. Nur durch solche Ausfuhr kann dieser Überschuß
einen Wert erhalten, der groß genug ist, die Arbeit und die Kosten
seiner Hervorbringung zu vergüten. Die Gegend an [bookmark: page144]der Seeküste und die Ufer
aller schiffbaren Flüsse bieten nur deshalb dem Gewerbe eine
vorteilhafte Lage dar, weil sie eben die Ausfuhr und den Austausch
solcher überschüssigen Produkte gegen andere, die im Lande mehr
gefragt werden, erleichtern.

		Wenn die ausländischen Güter, die so mit dem überschüssigen
Produkte des heimischen Gewerbfleißes gekauft werden, den Bedarf
des heimischen Marktes übersteigen, so muß der überflüssige Teil
davon wieder ins Ausland geschickt und gegen Dinge vertauscht
werden, nach denen mehr Nachfrage im Lande herrscht.
Ungefähr 96 000 Oxhoft Tabak werden jährlich in
Virginien und Maryland mit einem Teile vom überschüssigen Produkte
des britischen Gewerbfleißes gekauft. Aber die Nachfrage
Großbritanniens geht wohl nicht über 14 000 hinaus.
Könnten also die übrigen 82 000 nicht ins Ausland
geschickt und gegen andere Dinge vertauscht werden, die im Lande
mehr gefragt sind, so müßte ihre Einfuhr sofort aufhören, und damit
auch die produktive Arbeit all der großbritannischen Einwohner, die
gegenwärtig damit beschäftigt sind, die Güter herzustellen, mit
denen diese 82 000 Oxhoft jährlich gekauft werden.
Diese Güter, die ein Teil vom Boden- und Arbeitsprodukte
Großbritanniens sind, haben im Lande selbst keinen Markt und
würden, wenn sie auch des ausländischen beraubt wären, nicht mehr
erzeugt werden können. Es kann also ein noch so mittelbarer
Einfuhrhandel für den Bedarf in manchen Fällen zur
Aufrechterhaltung der produktiven Arbeit des Landes und des Wertes
seines jährlichen Produktes ebenso notwendig sein wie der
unmittelbarste.

		Wenn der Kapitalvorrat eines Landes sich bis zu dem Grade
vermehrt hat, daß er nicht mehr ganz dazu verwendet werden kann,
den Bedarf zu versorgen und die produktive Arbeit dieses Landes zu
unterstützen, so ergießt sich der überschüssige Teil davon
natürlicherweise in den Zwischenhandel, [bookmark: page145]und wird dazu verwendet,
dieselben Dienste andern Ländern zu leisten. Der Zwischenhandel ist
die natürliche Wirkung und das natürliche Symptom eines großen
Volkswohlstandes; aber er scheint durchaus nicht dessen natürliche
Ursache zu sein. Jene Staatsmänner, die ihn durch besondere
Aufmunterung begünstigen wollten, haben wohl die Wirkung und das
Symptom mit der Ursache verwechselt. Holland, das im Verhältnis zu
seiner Gebietsausdehnung und Einwohnerzahl bei weitem das reichste
europäische Land ist, hat deshalb auch den größten Anteil an dem
europäischen Zwischenhandel. England, das vielleicht das
zweitreichste Land Europas ist, hat gleichfalls, wie man annimmt,
einen großen Anteil daran, obgleich man oft finden wird, daß das,
was gewöhnlich als der Zwischenhandel Englands gilt, nichts anderes
ist, als ein mittelbarer Einfuhrhandel für den Bedarf. Von dieser
Art ist zu einem großen Teile der Handel, der die Güter Ost- und
Westindiens und Amerikas auf verschiedene europäische Märkte
bringt. Diese Güter werden gewöhnlich entweder unmittelbar mit
Erzeugnissen britischen Gewerbfleißes oder mit etwas anderem, das
für diese Erzeugnisse erworben worden ist, gekauft, und die
allerletzten Eingänge dieses Handels werden fast immer in
Großbritannien gebraucht und verzehrt. Die Hauptzweige des
eigentlichen Zwischenhandels von Großbritannien bilden wohl
einerseits der Handel, der zwischen den verschiedenen Häfen des
Mittelmeeres durch britische Fahrzeuge betrieben wird, und
andererseits ein Teil des Handels gleicher Art, den britische
Kaufleute zwischen den verschiedenen Häfen Indiens betreiben.

		Die Ausdehnung des Binnenhandels und des Kapitals, das in ihm
angelegt werden kann, hat seine notwendigen Grenzen an dem Werte
des überschüssigen Produktes aller jener im Lande verstreuten Orte,
die ihre Produkte untereinander austauschen müssen, die Ausdehnung
des Einfuhrhandels [bookmark: page146]für den Bedarf an dem Werte des überschüssigen
Produktes des ganzen Landes und dessen, was damit gekauft werden
kann, die Ausdehnung des Zwischenhandels an dem überschüssigen
Produkte aller Länder der Welt; seine mögliche Ausdehnung ist daher
im Vergleich zu der der beiden anderen gewissermaßen unendlich, und
er vermag die größten Kapitalien in sich aufzunehmen.

		Die Rücksicht auf seinen eigenen privaten Profit ist der einzige
Beweggrund, der den Eigentümer eines Kapitals dazu bestimmt, es im
Ackerbau, in Manufakturen, oder in irgendeinem Zweige des Groß-
oder Kleinhandels anzulegen. Er denkt nie daran, welche Mengen
produktiver Arbeit es in Gang setzen, und welche Werte es dem
jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte der Gesellschaft hinzufügen
mag, je nachdem er es auf die eine oder andere dieser drei Arten
anwendet. Daher werden in Ländern, wo der Landbau das
gewinnreichste aller Geschäfte, und Pachtung und Bodenverbesserung
der kürzeste Weg zu einem großen Vermögen ist, die Kapitalien der
Privatleute in der für die ganze Gesellschaft ersprießlichsten
Weise angewandt werden. Doch scheinen die Profite des Ackerbaues in
keinem Teile Europas denen anderer Tätigkeiten überlegen zu sein.
Projektenmacher haben allerdings seit einigen Jahren in jedem
Winkel Europas das Publikum mit den glänzendsten Berichten über
Profite unterhalten, die sich durch Anbau und Verbesserung des
Bodens machen ließen. Ohne daß wir in eine genaue Erörterung ihrer
Rechnungen eingehen wollen, kann schon eine einfache Betrachtung
hinreichen, uns von deren Falschheit zu überzeugen. Man sieht
täglich die ansehnlichsten Reichtümer, die während einer Generation
durch Handel und Manufakturen erworben worden sind, und das oft mit
einem sehr kleinen, ja manchmal ohne alles Kapital. Dagegen ist
vielleicht in diesem Jahrhundert kein einziges Beispiel in Europa
vorgekommen, daß ein ähnliches [bookmark: page147]Vermögen in gleicher Zeitdauer und mit
gleichem Kapital auf dem Wege der Landwirtschaft erworben worden
wäre. Und doch liegt in allen großen Ländern Europas noch viel
guter Boden unbebaut, und der größere Teil des bebauten ist noch
weit davon entfernt, so kultiviert zu sein, als er es sein könnte.
Der Ackerbau also ist überall fähig, ein weit größeres Kapital
aufzunehmen, als bis jetzt jemals darauf verwendet worden ist.
Welche Verhältnisse in der europäischen Politik den in den Städten
betriebenen Gewerben einen so großen Vorzug vor den auf dem Lande
betriebenen verschafft haben, so daß es Privatleute oft
vorteilhafter finden, ihre Kapitalien in dem entferntesten
Zwischenhandel zwischen Asien und Amerika, als auf die Verbesserung
und Kultur der fruchtbarsten Ländereien in ihrer nächsten Umgegend
zu verwenden, das will ich in den beiden folgenden Büchern ganz
ausführlich auseinanderzusetzen suchen. [bookmark: page148]

	
		
		Drittes Buch.

Das verschiedene Fortschreiten zum Reichtum bei verschiedenen
Völkern.

		Erstes Kapitel.

Das natürliche Fortschreiten zum Reichtum.

		Der Haupthandel jeder zivilisierten Gesellschaft ist der, der
zwischen den Bewohnern der Stadt und denen des Landes getrieben
wird. Er besteht in dem Austausch von rohen gegen verarbeitete
Produkte, der entweder unmittelbar oder durch Geld oder eine Art
Geld darstellendes Papier vermittelt wird. Das Land versorgt die
Stadt mit Lebensmitteln und mit den Materialien der Manufakturen.
Die Stadt bezahlt diese Zufuhr, indem sie einen Teil der
verarbeiteten Produkte an die Bewohner des Landes zurücksendet. Von
der Stadt, in der weder eine Erzeugung neuer Stoffe vorgeht noch
vorgehen kann, kann man mit Recht sagen, daß sie ihren ganzen
Wohlstand und Lebensunterhalt von dem Lande gewinne. Doch muß man
darum nicht glauben, daß der Gewinn der Stadt ein Verlust des
Landes sei. Die Gewinne beider sind wechselseitig und abwechselnd,
und die Teilung der Arbeit ist in diesen, wie in allen [bookmark: page149]anderen Fällen,
allen Personen nützlich, die sich in die verschiedenen Geschäfte in
die sie zerlegt ist, teilen. Die Bewohner des Landes kaufen von der
Stadt eine größere Menge verarbeiteter Güter mit dem Produkte einer
weit kleineren Menge ihrer eigenen Arbeit, als sie bei dem Versuch,
sich jene Güter selbst zu machen, hätten aufwenden müssen. Die
Stadt bietet für das überschüssige Produkt des Landes oder für das,
was nach Abzug des Unterhalts seiner Bebauer übrig bleibt einen
Markt; und auf dem tauschen die Landbewohner den Überschuß gegen
andere Dinge ein, die ihnen nötig sind. Je größer die Zahl und das
Einkommen der Städter ist, um so ausgedehnter ist der Markt, den
die Stadt den Landbewohnern verschafft; je ausgedehnter aber dieser
Markt ist, um so größeren Vorteil bringt er einer großen Zahl. Das
Getreide, das innerhalb einer Meile von der Stadt wächst, wird in
ihr zu demselben Preise verkauft wie dasjenige, welches zwanzig
Meilen weit herkommt. Nun muß aber der Preis des letzteren im
allgemeinen nicht nur die Kosten decken, mit denen es erzeugt und
auf den Markt gebracht wurde, sondern muß auch noch dem Pächter die
üblichen Profite des Ackerbaues verschaffen. Daher gewinnen die
Eigentümer und Bebauer des in der Nähe der Stadt gelegenen Landes
in dem Preise dessen, was sie verkaufen, außer den üblichen
Ackerbauprofiten noch den ganzen Frachtwert der gleichen Produkte,
die aus entfernteren Gegenden herbeigebracht werden, und ersparen
außerdem noch diesen ganzen Frachtwert in dem Preise dessen, was
sie kaufen. Man vergleiche die Kultur der nahe bei einer größeren
Stadt liegenden Ländereien mit der Kultur derer, die einigermaßen
von ihr entfernt sind, und man wird sich leicht davon überzeugen,
wie sehr das Land durch den Verkehr mit der Stadt gewinnt. Trotz
aller abgeschmackten Theorien, die über die Handelsbilanz
verbreitet worden sind, ist doch noch nie behauptet worden, daß das
Land durch [bookmark: page150]seinen Handel mit der Stadt, oder die Stadt
durch ihren Handel mit dem Lande, das sie ernährt, verliere.

		Da die Lebensmittel nach der Natur der Dinge der Bequemlichkeit
und dem Luxus vorangehen, so muß auch notwendig das Gewerbe,
welches die ersteren herbeischafft, dem, welches die letzteren
erzeugt, vorangehen. Es muß also notwendig die Kultur und
Verbesserung des Landes, das die Lebensmittel liefert, älter sein
als das Wachstum der Stadt, die nur die Mittel zu Bequemlichkeit
und Luxus herbeischafft. Nur das überschüssige Produkt des Landes,
oder das, was nach Abzug des Unterhalts seiner Bebauer übrig
bleibt, bildet die Nahrung der Stadt, die daher nur mit dem Wachsen
dieses Überschusses wachsen kann. Freilich braucht die Stadt nicht
immer alle ihre Lebensmittel von dem Lande in ihrer nächsten
Umgebung oder auch nur von dem Gebiete, zu dem sie gehört, sie kann
sie vielmehr aus weit entfernten Ländern beziehen; und dies hat,
obgleich es keine Ausnahme von der allgemeinen Regel bildet, doch
in verschiedenen Zeiten und Ländern beträchtliche Veränderungen in
dem Fortschreiten zum Wohlstande verursacht.

		Diejenige Ordnung der Dinge, welche die Notwendigkeit zwar im
allgemeinen, aber nicht in jedem einzelnen Lande gebietet, wird in
jedem einzelnen Lande durch die natürlichen Neigungen der Menschen
befördert. Hätten niemals menschliche Einrichtungen diese
natürlichen Neigungen durchkreuzt, so hätten sich die Städte
nirgends weiter vergrößern können, als es die Kultur und
Verbesserung des Gebietes, in dem sie gelegen waren, ertrug,
wenigstens so lange nicht, bis dieses Gebiet vollständig kultiviert
und vervollkommnet war. Bei gleichen oder fast gleichen Profiten
werden es die meisten Menschen vorziehen, ihr Kapital lieber auf
die Kulturverbesserung von Land als auf die Manufakturen oder den
auswärtigen Handel zu verwenden. Der Mann, der sein Kapital in
Ländereien anlegt, hat es [bookmark: page151]mehr unter Augen und in seiner Gewalt, und sein
Vermögen ist weniger Unglücksfällen ausgesetzt, als das des
Geschäftsmannes, der es oft nicht nur Wind und Wellen, sondern auch
den weit unsichereren Elementen menschlicher Torheit und
Ungerechtigkeit überlassen muß, indem er in entfernten Ländern
Leuten Kredit gibt, über deren Charakter und Lage er selten gut
berichtet sein kann. Das Kapital des Grundeigentümers scheint
dagegen, da es in dem bebauten Boden festgelegt ist, so weit
gesichert zu sein, als es die Natur menschlicher Angelegenheiten
überhaupt erlaubt. Die Schönheit der Natur, die Freuden des
Landlebens, die Ruhe des Gemütes, die es in Aussicht stellt, und,
soweit nicht die Ungerechtigkeit menschlicher Gesetze stört, die
Unabhängigkeit, die es gewährt, haben Reize, die einen jeden mehr
oder weniger anziehen; und wie es die ursprüngliche Bestimmung des
Menschen war, den Boden zu bebauen, so scheint er auf jeder Stufe
seines Daseins eine Vorliebe für diese primitive Beschäftigung
behalten zu haben.

		Ohne den Beistand gewisser Handwerker könnte freilich der Anbau
des Landes nur mit großer Unbequemlichkeit und fortwährender
Unterbrechung betrieben werden. Schmiede, Zimmerleute, Pflug- und
Rademacher, Maurer und Steinmetze, Gerber, Schuhmacher und
Schneider sind Leute, deren Dienst der Landmann oft braucht. Auch
diese Handwerker bedürfen des wechselseitigen Beistandes
untereinander, und da ihr Aufenthalt nicht wie der des Landmannes
notwendigerweise an einen bestimmten Fleck gebunden ist, so siedeln
sie sich natürlich nahe beieinander an und bilden so ein Städtchen
oder Dörfchen. Bald gesellt sich auch der Fleischer, der Brauer und
der Bäcker samt manchem anderen Handwerker und Kleinhändler dazu,
die zur Befriedigung ihrer gelegentlichen Bedürfnisse nötig oder
nützlich sind und weiter zur Vergrößerung der Stadt beitragen. Die
Bewohner der Stadt und die des Landes leisten einander gegenseitig
[bookmark: page152]Dienste.
Die Stadt ist ein fortwährender Jahrmarkt, auf den sich, die
Landleute begeben, um ihre rohen Produkte gegen verarbeitete zu
vertauschen. Dieser Verkehr versorgt zugleich die Städter mit den
Materialien zu ihrer Arbeit und mit Lebensmitteln. Die Menge
fertiger Waren, die sie an die Landbewohner verkaufen, bestimmt
notwendigerweise auch die Menge von Materialien und Lebensmitteln,
die sie kaufen. Es kann also weder ihre Beschäftigung noch ihr
Unterhalt sich vermehren, außer in dem Verhältnis, als sich die
Nachfrage des Landes nach ihren fertigen Waren vermehrt; und diese
Nachfrage kann wieder nur in dem Verhältnisse zum Anbau und zur
Bodenverbesserung zunehmen. Hätten also menschliche Einrichtungen
niemals den natürlichen Lauf der Dinge gestört, so würden Reichtum
und Größe der Städte in jeder politischen Gesellschaft die Folge
des Anbaues und der Kultur des Gebietes oder Landes und ihr gemäß
gewesen sein.

		In unseren nordamerikanischen Kolonien, wo unbebautes Land noch
zu leichten Bedingungen zu haben ist, sind noch in keiner ihrer
Städte Manufakturen für den auswärtigen Verkauf errichtet worden.
Wenn in Nordamerika ein Handwerker etwas mehr Kapital gesammelt hat
als zum Betrieb seines eigenen Geschäftes, der Versorgung des
benachbarten Landes nötig ist, so versucht er damit nicht, eine
Manufaktur für den Verkauf in entfernte Gegenden zu errichten,
sondern verwendet es auf den Ankauf und die Kultur unbebauter
Ländereien. Er wird aus einem Handwerker ein Landmann, und weder
der große Arbeitslohn noch der leichte Unterhalt, den dieses Land
den Handwerkern gewährt, vermag ihn dahin zu bringen, daß er lieber
für andere Leute als für sich arbeitete. Er fühlt, daß ein
Handwerker der Knecht seiner Kunden ist, von denen er seinen
Lebensunterhalt empfängt, daß dagegen ein Landmann, der sein
eigenes Land bebaut und seinen notwendigen Lebensunterhalt durch
die [bookmark: page153]Arbeit
seiner eigenen Familie gewinnt, wirklich ein Herr und von aller
Welt unabhängig ist.

		Dagegen sucht in Ländern, wo entweder kein unangebautes Land
mehr vorhanden oder doch nicht zu leichten Bedingungen zu haben
ist, jeder Handwerker, der mehr Kapital gesammelt hat, als er in
den gelegentlichen Geschäften mit der Umgegend anwenden kann,
Arbeiten auszuführen, die sich in entfernteren Gegenden verkaufen
lassen. Der Schmied errichtet irgendeine Eisen-, der Weber
irgendeine Leinen- oder Wollenmanufaktur. Diese verschiedenen
Manufakturen teilen sich im Verlauf der Zeit immer weiter und
vervollkommenen und verfeinern sich so auf die mannigfachste Art,
wie jeder sich leicht selbst denken kann, und wie ich also hier
nicht weiter auseinanderzusetzen brauche.

		Wenn für ein Kapital Verwendung gesucht wird, so zieht man bei
gleichen oder fast gleichen Profiten Manufakturen natürlich dem
auswärtigen Handel vor, aus demselben Grunde, aus dem man den
Ackerbau den Manufakturen vorzieht. Wie das Kapital des Grundherren
oder Pächters sicherer ist, als das des Manufakturisten, so ist das
Kapital des Manufakturisten, da er es immer mehr unter Augen und in
seiner Gewalt hat, sicherer als das des Kaufmanns, der auswärtigen
Handel treibt. Zwar muß in jeder Periode jeder Gesellschaft der
überschüssige Teil des rohen sowie des verarbeiteten Produktes,
oder dessen, wonach im Lande selbst keine Nachfrage herrscht, nach
auswärts versandt und gegen andere Dinge vertauscht werden, nach
denen im Lande Nachfrage herrscht. Ob aber das Kapital, das jenes
überschüssige Produkt ausführt, ein fremdes oder inländisches ist,
ist von sehr geringer Bedeutung. Wenn die Gesellschaft nicht
Kapital genug gesammelt hat, um alle ihre Ländereien anzubauen und
ihr ganzes Rohprodukt völlig zu verarbeiten, so ist es sogar sehr
vorteilhaft, wenn dieses Rohprodukt von einem fremden Kapital
ausgeführt [bookmark: page154]wird, damit das ganze Kapital der Gesellschaft
auf nützlichere Weise verwendet werden könne. Der Wohlstand des
alten Ägyptens, Chinas und Indostans beweist hinlänglich, daß eine
Nation einen hohen Grad von Reichtum erreichen kann, wenngleich der
größte Teil ihres Ausfuhrhandels von Fremden betrieben wird. Der
Fortschritt unserer nordamerikanischen und westindischen Kolonien
würde weit weniger schnell gewesen sein, wenn kein anderes als ihr
eigenes Kapital auf die Ausfuhr ihres überschüssigen Produktes
verwendet worden wäre.

		Dem natürlichen Laufe der Dinge gemäß wird also der größte Teil
von dem Kapital jeder aufblühenden Gesellschaft zuerst auf den
Landbau, dann auf die Gewerbe, und zuletzt auf den auswärtigen
Handel gelenkt. Diese Ordnung der Dinge ist so durchaus natürlich,
daß sie, wie ich glaube, in jeder Gesellschaft, die nur einigen
Gebietsumfang hatte, jederzeit in irgendeinem Grad beobachtet
worden ist. Ein Teil ihres Gebiets mußte angebaut worden sein, ehe
irgendeine nennenswerte Stadt entstehen konnte, und irgendwelche
gröbere Gewerbstätigkeit nach Art der Manufakturen mußte in diesen
Städten bereits getrieben worden sein, ehe man daran denken konnte,
sich auf den auswärtigen Handel einzulassen.

		Aber obgleich diese natürliche Ordnung der Dinge in jeder
solchen Gesellschaft in irgendeinem Grade stattfinden mußte, so ist
sie doch in allen neueren Staaten Europas in mancher Beziehung
gänzlich umgekehrt worden. Der auswärtige Handel hat in einigen
ihrer Städte alle ihre feineren Manufakturen oder solche, die für
auswärtigen Absatz sich eignen, eingeführt; und den Manufakturen
und dem ausländischen Handel zusammen verdanken die
hauptsächlichsten Verbesserungen im Landbau ihre Entstehung. Die
Sitten und Gewohnheiten, welche die Natur ihrer ursprünglichen
Regierung in diesen Staaten einführte, und die sich forterhielten,
[bookmark: page155]nachdem
diese Regierung große Veränderungen erfahren hatte, zwangen sie in
diese unnatürliche und zurückschreitende Ordnung hinein.

	
		
		Zweites Kapitel.

Entmutigung des Ackerbaues in dem früheren Zustande Europas nach
dem Falle des römischen Reiches.

		Als die germanischen und skythischen Völkerschaften die
westlichen Provinzen des römischen Reiches überfluteten, dauerten
die Verwirrungen, die auf eine so große Umwälzung folgten, mehrere
Jahrhunderte hindurch fort. Die Räuberei und Gewalttätigkeit,
welche die Barbaren gegen die alten Einwohner ausübten,
unterbrachen den Verkehr zwischen den Städten und dem Lande. Die
Städte verödeten, das Land blieb unbebaut liegen, und die
westlichen Provinzen Europas, die sich eines so hohen Grades von
Wohlstand unter der Römerherrschaft erfreut hatten, sanken in die
tiefste Armut und Barbarei hinab. Während dieser Verwirrung
erwarben die Häupter und Hauptanführer jener Völkerschaften den
größten Teil der Ländereien jener Gebiete oder rissen sie an sich.
Ein großer Teil davon war unbebaut; aber keiner davon blieb, er
mochte bebaut oder unbebaut sein, ohne einen Eigentümer. Sie alle
wurden in Beschlag genommen, und zwar der größte Teil von wenigen
großen Eigentümern.

		Diese ursprüngliche Beschlagnahme unbebauter Ländereien hätte
zwar ein großes, aber doch nur ein vorübergehendes Übel sein
können. Sie hätten bald wieder durch Vererbung oder Veräußerung
geteilt und in kleine Stücke [bookmark: page156]zerschlagen werden können. Aber das Gesetz der
Erstgeburt ließ die Teilung durch Erbfolge nicht zu, und die
Einführung der Fideikommisse verhinderte es, daß sie durch
Veräußerung in kleine Stücke zerschlagen wurden.

		Wenn Grund und Boden wie bewegliche Güter nur als Mittel des
Unterhaltes und Genusses betrachtet werden, so teilt ihn das
natürliche Gesetz der Erbfolge wie diese unter alle Kinder der
Familie auf, von denen sich annehmen läßt, daß ihr aller Unterhalt
und Genuß dem Vater gleich teuer sei. Dieses natürliche
Erbfolgegesetz fand daher auch bei den Römern statt, die in der
Vererbung von Grund und Boden ebensowenig einen Unterschied
zwischen älteren und jüngeren, männlichen und weiblichen Kindern
machten, als wir bei der Verteilung von beweglichen Gütern. Als man
aber Grund und Boden nicht als Mittel des bloßen Unterhalts,
sondern der Macht und Schirmherrlichkeit ansah, hielt man es für
besser, daß er ungeteilt auf einen einzigen forterbe. In diesen
verwirrten Zeiten war jeder große Grundeigentümer gewissermaßen ein
kleiner Fürst. Seine Lehensleute waren seine Untertanen. Er war ihr
Richter und gewissermaßen ihr Gesetzgeber im Frieden und ihr
Anführer im Kriege. Er führte nach seinem eigenen Gefallen Krieg,
oft gegen seine Nachbarn, manchmal auch gegen seine Fürsten. Daher
hing die Sicherheit eines Landsitzes, der Schutz, den sein Eigner
denen gewähren konnte, die darauf hausten, von seiner Größe ab. Es
teilen, hieß es zugrunde richten und jeden seiner Teile der Gefahr
aussetzen, durch die Einfälle seiner Nachbarn bedrückt und
verschlungen zu werden. Deshalb griff das Gesetz der Erstgeburt
zwar nicht unmittelbar, aber doch im Verlaufe der Zeit bei der
Erbfolge auf Landsitzen aus demselben Grunde um sich, aus dem es
sich allgemein bei der in Monarchien, wenn auch nicht immer gleich
bei ihrem Entstehen, geltend machte. Damit die Macht und folglich
die Sicherheit der [bookmark: page157]Monarchie nicht durch Teilung geschwächt werde,
muß sie ganz auf eines der Kinder übergehen. Welchem unter ihnen
ein so wichtiger Vorzug gegeben werden soll, muß durch eine
allgemeine Regel, die sich nicht auf die zweifelhafte
Unterscheidung nach persönlichem Verdienst, sondern auf ein klares,
augenfälliges und unbestreitbares Merkmal gründet, bestimmt werden.
Unter den Kindern derselben Familie gibt es aber keinen anderen
unbestreitbaren Unterschied als den des Geschlechts und den des
Alters. Das männliche Geschlecht wird allgemein dem weiblichen
vorgezogen, und wenn alles übrige gleich ist, so erhält der Ältere
überall vor dem Jüngeren den Vorrang. Dies ist der Ursprung des
Rechtes der Erstgeburt und dessen, was man Linearerbfolge
nennt.

		Gesetze bleiben oft lange Zeit in Kraft, wenn die Umstände, die
sie hervorriefen und die sie allein rechtfertigen konnten, nicht
mehr vorhanden sind. In dem gegenwärtigen Zustande Europas ist der
Eigentümer eines einzigen Acre Landes ebenso sicher in seinem
Besitze wie der Besitzer von hunderttausend. Dennoch wird das Recht
der Erstgeburt noch immer beibehalten und wird sich wahrscheinlich
noch manches Jahrhundert erhalten, da es unter allen Einrichtungen
die geeignetste ist, um den Stolz auf Familienvorzüge zu nähren. In
jeder anderen Hinsicht aber kann nichts dem wahren Interesse einer
zahlreichen Familie mehr zuwiderlaufen, als ein Recht, das, um
eines der Kinder zu bereichern, alle übrigen zu Bettlern macht.

		Fideikommisse sind die natürliche Folge des Erstgeburtsgesetzes.
Sie wurden eingeführt, um eine bestimmte Linearerbfolge zu
erhalten, welche das Erstgeburtsgesetz anregte, und um zu
verhindern, daß ein Teil des ursprünglichen Landsitzes durch
Schenkung, Vermächtnis oder Verkauf, durch die Torheit oder das
Unglück eines der nachfolgenden Eigentümer von der geplanten
Stammlinie wegkäme. [bookmark: page158]Den Römern waren sie gänzlich unbekannt. Weder
ihre Substitutionen noch ihre Fideikommisse haben eine Ähnlichkeit
mit den Fideikommissen der neueren Zeit, obgleich einige
französische Rechtslehrer es für angemessen hielten, die neue
Einrichtung in die Sprache und das Gewand der alten zu kleiden.

		Als große Landsitze eine Art von Fürstentümern waren, mochten
die Fideikommisse nicht unvernünftig sein. Gleich dem, was man die
Grundgesetze einiger Monarchien nennt, konnten sie oft die
Sicherheit von Tausenden gegen Gefährdung durch den Eigensinn oder
die Laune eines einzelnen Menschen gewährleisten. Aber in dem
gegenwärtigen Zustande Europas, wo kleine wie große Besitzungen
ihre Sicherheit in den Gesetzen ihres Staates finden, kann es
nichts Ungereimteres geben. Sie sind auf die ungereimteste aller
Annahmen gegründet, auf die Annahme, daß nicht jedes folgende
Geschlecht der Menschen ein gleiches Recht auf der Erde und alles,
was sie trägt, habe, sondern daß das Eigentum des gegenwärtigen
Geschlechts nach dem Belieben derer beschränkt und geordnet sein
soll, die vielleicht schon vor fünfhundert Jahren gestorben sind.
Dessenungeachtet werden Fideikommisse noch in dem größten Teile
Europas, zumal in solchen Ländern beibehalten, in denen adlige
Geburt ein notwendiges Erfordernis für die Bekleidung bürgerlicher
oder militärischer Ehrenstellen ist. Die Fideikommisse werden für
notwendig gehalten, um jenes ausschließliche Vorrecht des Adels auf
die hohen Ämter und Würden des Staates aufrechtzuerhalten; und da
nun einmal dieser Stand sich einen ungerechten Vorteil vor seinen
Mitbürgern zugeeignet hat, so fand man es, damit ihn seine Armut
nicht lächerlich machte, billig, daß er auch noch einen zweiten
erhielte. Das gemeine Recht in England ist freilich, wie man sagt,
dem ewigen Eigentum abhold, und dieses ist hier mehr eingeschränkt
als in jeder anderen [bookmark: page159]europäischen Monarchie, dennoch fehlt es auch
in England nicht ganz. In Schottland soll noch jetzt mehr als ein
Fünftel, vielleicht mehr als ein Drittel des ganzen Grund und
Bodens der Grafschaft unter strengem fideikommissarischem Zwange
stehen.

		Auf diese Weise wurden nicht nur große Strecken unbebauten
Landes von einzelnen Familien in Beschlag genommen, sondern auch
die Möglichkeit, daß sie wieder geteilt würden, womöglich für immer
abgeschnitten. Nun ist der Fall aber selten, daß ein großer
Eigentümer zugleich ein großer Landverbesserer ist. In jenen wirren
Zeiten, die solche barbarische Einrichtungen entstehen ließen, war
der große Eigentümer vollauf damit beschäftigt, sein eigenes Gebiet
zu verteidigen, oder seine Gerichtsbarkeit und sein Ansehen über
die seiner Nachbarn auszudehnen. Er hatte keine Muße, den Anbau und
die Verbesserung des Landes zu besorgen. Als die Festlegung von
Gesetz und Ordnung ihm diese Muße gewährte, fehlte es ihm oft an
Neigung und fast immer an dem nötigen Geschick. War der Aufwand für
sein Haus und seine Person seinem Einkommen gleich oder überstieg
er es gar, was nicht selten geschah, so hatte er kein Kapital, das
er dazu hätte verwenden können. War er sparsam, so fand er es in
der Regel vorteilhafter, seine jährlichen Ersparnisse auf neue
Ankäufe als auf die Verbesserung seiner alten Besitzung zu
verwenden. Um Ländereien mit Profit zu verbessern, ist, wie bei
allen anderen kaufmännischen Vorhaben, eine genaue Aufmerksamkeit
auf kleine Ersparnisse und kleine Gewinne nötig, und diese ist
einem Manne, der zu großem Reichtum geboren ist, selbst wenn er von
Natur einfach ist, nur selten eigen. Die Lage eines solchen Mannes
macht ihn natürlich mehr zur Ausschmückung, die seinen Geschmack
befriedigt, als zu Profit geneigt, den er so wenig nötig hat. Die
Eleganz seiner Kleidung, seiner Equipage, seines Hauses und
Hausgerätes [bookmark: page160]sind die Gegenstände, auf die er von frühester
Kindheit an eine ängstliche Sorgfalt zu verwenden gewöhnt ist. Die
Denkungsart, die sich aus dieser Gewohnheit natürlicherweise
bildet, verläßt ihn auch nicht, wenn er zur Verbesserung seiner
Ländereien schreitet. Er verschönert vielleicht vier- oder
fünfhundert Acres in der Nähe seines Hauses mit zehnmal so viel
Kosten als das Land nach aller dieser Verbesserung wert ist, und
findet, daß er, wenn er seine ganze Besitzung auf dieselbe Weise
verbessern wollte (und er hat für eine andere wenig Geschmack),
bankerott werden müßte, ehe er den zehnten Teil davon vollendet
hätte. Es gibt noch in beiden Teilen des vereinigten Königreichs
einige große Besitzungen, die seit den Zeiten der Feudalanarchie
ununterbrochen in den Händen derselben Familie geblieben sind. Man
vergleiche den gegenwärtigen Zustand solcher Besitzungen mit den
Gütern der kleinen Eigentümer in ihrer Nähe, und man wird keinen
anderen Beweis brauchen, um sich zu überzeugen, wie ungünstig ein
so ausgedehntes Eigentum allen Verbesserungen ist.

		Wenn von solchen großen Eigentümern wenig Verbesserungen zu
erwarten waren, so konnte man noch weniger von denen erhoffen, die
das Land unter dieser Gutsherrschaft innehatten. In dem ehemaligen
Zustande Europas waren die Insassen sämtlich dem Belieben des
Gutsherrn preisgegebene Grundholden. Sie waren fast alle Sklaven;
aber ihre Sklaverei war von milderer Art als die bei den alten
Griechen und Römern, oder selbst die in unseren westindischen
Kolonien. Man nahm an, daß sie eigentlich mehr dem Gute als dem
Gutsherrn angehörten. Sie konnten daher mit dem Gute, aber nicht
allein verkauft werden. Sie konnten heiraten, wenn sie nur die
Einwilligung ihres Herrn nachgesucht hatten, und dieser konnte die
Ehe später nicht dadurch trennen, daß er Mann und Frau an
verschiedene Personen verkaufte. Wenn er einen verstümmelte [bookmark: page161]oder tötete, so
mußte er eine Strafe, wenn auch gewöhnlich nur eine kleine,
erleiden. Sie konnten jedoch kein Eigentum erwerben. Was sie
erwarben, war für ihren Herrn erworben, und er konnte es ihnen nach
Gefallen wegnehmen. Jeder Anbau und jede Verbesserung, die mittels
solcher Sklaven besorgt werden konnte, war eigentlich von ihrem
Herrn besorgt. Es geschah auf seine Kosten. Same, Vieh und
Ackerwerkzeuge waren alle sein. Er hatte allein den Gewinn. Solche
Sklaven konnten nichts als ihren täglichen Unterhalt erwerben. Es
war also eigentlich der Eigentümer selbst, der in diesem Falle sein
eigenes Land inne hatte und durch seine Leibeigenen bebaute.
Gegenwärtig besteht diese Art der Sklaverei noch in Rußland, Polen,
Ungarn, Böhmen, Mähren und anderen Teilen Deutschlands. Nur in den
westlichen und südwestlichen Ländern Europas ist sie nach und nach
gänzlich abgeschafft worden.

		Wenn aber große Verbesserungen überhaupt selten von großen
Eigentümern zu erwarten sind, so sind sie am wenigsten dann zu
hoffen, wenn Sklaven als Arbeiter gebraucht werden. Die Erfahrung
aller Zeiten und Länder beweist, wie ich glaube, daß die von
Sklaven verrichtete Arbeit, obgleich sie nur deren Unterhalt zu
kosten scheint, am Ende doch die teuerste von allen ist. Ein
Mensch, der kein Eigentum erwerben kann, kann kein anderes
Interesse haben, als so viel als möglich zu essen und so wenig als
möglich zu arbeiten. Was immer er über das hinaus leistet, was zu
seinem Unterhalt hinreicht, kann ihm nur durch Gewalt und nicht
durch sein eigenes Interesse abgenötigt werden. Wie sehr der
Getreidebau im alten Italien verfiel, wie unvorteilhaft er für den
Herrn wurde, als sein Betrieb den Sklaven anheimfiel, ist bei
Plinius und Columella bezeugt. Nicht viel besser war es zur Zeit
des Aristoteles im alten Griechenland. Da, wo er von der idealen
Republik, wie sie in den Gesetzen Platos beschrieben ist, spricht,
sagt er, daß, [bookmark: page162]um fünftausend müßige Menschen (die Zahl von
Kriegern die zu ihrer Verteidigung nötig schien) samt ihren Weibern
und Knechten zu unterhalten, ein Gebiet von einer grenzenlosen
Ausdehnung und Fruchtbarkeit gleich den Ebenen von Babylon nötig
wäre.

		Der Stolz des Menschen macht ihn herrschsüchtig, und nichts
kränkt ihn mehr, als wenn er sich herablassen muß, Leute, die unter
ihm stehen, um ihre Einwilligung zu bitten. Daher zieht er im
allgemeinen, wenn die Gesetze es gestatten, und die Natur der
Arbeit es verträgt, den Dienst von Sklaven dem von freien Männern
vor. Die Zucker- und Tabakpflanzung erträgt die Kosten der
Sklavenkultur, der heutige Getreidebau erträgt sie scheinbar nicht.
In den englischen Kolonien, deren hauptsächlichstes Erzeugnis
Getreide ist, wird der weitaus größte Teil der Arbeit durch freie
Leute besorgt. Der neuliche Beschluß der Quäker in Pennsylvanien,
alle ihre Negersklaven in Freiheit zu setzen, mag uns überzeugen,
daß deren Zahl nicht sehr groß gewesen sein kann. Hätten sie einen
beträchtlichen Teil ihres Eigentums ausgemacht, so hätte ein
solcher Beschluß niemals durchgehen können. Dagegen wird in unseren
Zuckerkolonien alle Arbeit, und in unseren Tabakskolonien ein sehr
großer Teil davon von Sklaven verrichtet. Die Profite einer
Zuckerpflanzung in einer unserer westindischen Kolonien sind
gewöhnlich weit größer als die jedes anderen in Europa oder Amerika
bekannten Anbaues; und die Profite einer Tabakpflanzung sind
wieder, wenn sie auch hinter denen des Zuckers zurückbleiben, wie
schon bemerkt wurde, höher als die des Getreidebaues. Beide können
die Kosten einer Sklavenkultur tragen, nur daß der Zucker es noch
besser kann als der Tabak. Daher ist auch die Zahl der Schwarzen im
Verhältnis zu der der Weißen in unseren Zuckerkolonien weit größer
als in unseren Tabakskolonien.

		Auf die Sklavenbauern der alten Zeit folgte allmählich [bookmark: page163]eine Art von
Pächtern, die gegenwärtig in Frankreich unter dem Namen der
Métayers bekannt sind. Sie heißen im Lateinischen Coloni partiarii.
In England kommen sie schon seit so langer Zeit nicht mehr vor, daß
ich jetzt keinen englischen Namen mehr für sie weiß. Der Eigentümer
versorgte sie mit dem Samen, dem Vieh und den Ackerwerkzeugen, kurz
mit allem Vorrat, der zur Bewirtschaftung des Pachtgutes nötig war.
Das Produkt wurde gleichmäßig zwischen dem Eigentümer und dem
Pächter geteilt, nachdem so viel davon zurückgelegt worden war, als
nötig zu sein schien zur Erhaltung des Vorrats, der, sobald der
Pächter das Gut verließ oder herausgesetzt wurde, an den Eigentümer
zurückfiel.

		Land, das von solchen Pächtern übernommen wurde, wird eigentlich
gerade so gut auf Kosten der Eigentümer selbst bewirtschaftet, als
dasjenige, welches von Sklaven bearbeitet wird. Zwischen beiden
findet jedoch ein sehr wesentlicher Unterschied statt. Solche
Pächter können, da sie freie Leute sind, Eigentum erwerben und
haben, da sie einen bestimmten Teil des Bodenproduktes erhalten,
offenbar ein Interesse daran, daß das ganze Produkt so groß als
möglich werde, damit auch ihr eigener Anteil so ausfalle. Ein
Sklave hingegen, der über seinen Unterhalt hinaus nichts erwerben
kann, denkt an seine Bequemlichkeit, indem er möglichst wenig über
diesen Unterhalt hervorbringt. Wahrscheinlich waren teils dieser
Vorteil und teils die Eingriffe in die Autorität der großen Herren,
zu denen die Leibeigenen mit der Zeit von den stets auf jene
eifersüchtigen Landesherren ermuntert wurden, und die zuletzt so
stark geworden zu sein scheinen, daß sie diese Art der
Dienstbarkeit geradezu schädlich machten, der Grund, warum in den
meisten Ländern Europas die Belehnung Leibeigener aufhörte. Doch
ist die Zeit und Art, in der eine so wichtige Revolution zustande
kam, einer der dunkelsten Punkte der neueren Geschichte. [bookmark: page164]Die römische
Kirche schreibt sich ein großes Verdienst dabei zu, und es ist
sicher, daß schon im zwölften Jahrhundert Alexander III. eine
Bulle für die allgemeine Freilassung der Sklaven ergehen ließ. Sie
scheint jedoch mehr eine fromme Ermahnung als ein Gesetz gewesen zu
sein, für das von den Gläubigen unbedingter Gehorsam verlangt
wurde. Die Sklaverei dauerte fast allgemein noch einige
Jahrhunderte lang fort, bis sie nach und nach durch die vereinte
Wirkung der eben erwähnten beiden Interessen, des Grundeigentümers
auf der einen, und des Landesherrn auf der anderen Seite,
abgeschafft wurde. Ein Leibeigener, der freigelassen, und dem zu
gleicher Zeit gestattet wurde, im Besitz des Landes zu bleiben,
konnte, da er kein eigenes Kapital hatte, das Land nur damit
bewirtschaften, was ihm der Grundeigentümer vorschoß, und mußte
somit das sein, was die Franzosen einen Métayer nennen.

		Jedoch selbst diese letztere Klasse von Wirten konnte kein
Interesse haben, einen Teil des kleinen Kapitalvorrates, den sie
von ihrem eigenen Anteil am Produkte etwa erspart hatte, auf
weitere Bodenverbesserung anzulegen, da der Grundherr, der nichts
anlegte, von allem die Hälfte genommen hätte. Schon der Zehnte, der
doch nur der zehnte Teil vom Produkte ist, erwies sich als ein
großes Hindernis aller Verbesserung. Um so mehr mußte also eine
Abgabe, die die Hälfte betrug, geradezu als Hindernis wirken. Es
kann wohl das Interesse eines Métayer sein, aus dem Boden so viel
zu ziehen, als mittels des vom Eigentümer hergegebenen Kapitals
herausgebracht werden kann; aber es kann niemals sein Interesse
sein, einen Teil seines eigenen Kapitals damit zu vermengen. In
Frankreich, wo, wie man sagt, noch fünf Sechstel des ganzen
Königreichs von dieser Art von Wirten eingenommen sind, klagen die
Landeigentümer darüber, daß ihre Métayers jede Gelegenheit
ergreifen, das Vieh ihrer Herren lieber zum Frachtgeschäft als zum
[bookmark: page165]Ackerbau
zu gebrauchen, weil sie in dem einen Fall den ganzen Profit
bekommen, in dem anderen ihn mit ihrem Grundherrn teilen müssen.
Diese Art von Hintersassen kommt noch in einigen Teilen Schottlands
vor; sie heißen dort Hintersassen mit Stahlbogen. Jene alten
englischen Hintersassen, die, wie der Oberrichter Gilbert und
Doktor Blackstone sagen, eigentlich eher Verwalter des Gutsherrn
als deren Pächter waren, gehörten wahrscheinlich zu derselben
Art

		Auf diese Betriebsweise folgten, freilich in einer sehr
langsamen Stufenfolge, die eigentlich sogenannten Pächter, die das
Land mit ihrem eigenen Kapital bestellten und dem Grundeigentümer
eine bestimmte Rente bezahlten. Wenn solche Pächter ihre Pacht auf
eine Reihe von Jahren haben, so finden sie es zuweilen vorteilhaft,
einen Teil ihres Kapitals für weitere Gutsverbesserungen
aufzuwenden; denn sie können zuweilen erwarten, daß sie es mit
einem großen Profit vor Ablauf der Pacht wiedererhalten. Doch war
auch der Besitz solcher Pächter lange Zeit außerordentlich unsicher
und ist es in vielen Teilen Europas noch. Sie konnten durch einen
neuen Käufer vor Ablauf ihrer Zeit gesetzlich aus der Pacht
herausgesetzt werden; in England sogar durch die fiktive Action
of a common recovery (Klage des Käufers auf Wiedererlangung).
Wenn sie ungesetzlich durch Gewaltanwendung ihres Herrn vertrieben
wurden, so war die Hilfe, die sie bei dem Richter fanden, sehr
unvollkommen. Sie wurden nicht immer in den Besitz des Landes
wieder eingesetzt, sondern empfingen eine Schadloshaltung, die
niemals ihrem wirklichen Verluste gleichkam. Selbst in England, wo
der Bauernstand immer die höchste Achtung genoß, wurde doch erst um
das vierzehnte Jahr Heinrichs VII. die Austreibungsklage
erfunden, durch welche der Pächter nicht bloß Schadenersatz,
sondern Besitz wiedererlangt, und in der sein Anspruch nicht
notwendig durch [bookmark: page166]eine zweifelhafte Entscheidung einer einzelnen
Sitzung des Assisengerichts erledigt wird. Dieses Klageverfahren
erwies sich als ein so kräftiges Rechtsmittel, daß in der neueren
Praxis selbst der Grundeigentümer, wenn er auf Wiedereinsetzung in
Güter klagt, selten von denjenigen Klageverfahren Gebrauch macht,
die ihm als Grundherr zukommen, der actio juris oder der
actio iniustae invasionis, sondern im Namen seines Pächters
die Austreibungsklage anstellt. In England ist also die Sicherheit
des Pächters so groß wie die des Eigentümers. Überdies ist in
England eine Pacht auf Lebenszeit, die vierzig Schilling im Jahre
wert ist, ein Freigut, das den Mietsmann berechtigt, für ein
Parlamentsmitglied zu stimmen; und da ein großer Teil des
Bauernstandes solche Freigüter hat, so wird dieser ganze Stand
wegen der politischen Wichtigkeit, die ihm dies gibt, in der
Achtung seiner Grundherren gehoben. Es gibt, glaube ich, nirgends
in Europa, außer in England, Beispiele von Pächtern, die auf
Gründen, die nicht zu ihrer Pachtung gehören, bauen und auf die
Ehrenhaftigkeit ihres Grundherrn vertrauen, daß er sich eine so
wichtige Gutsverbesserung nicht zunutze machen werde. Diese dem
Bauernstand so günstigen Gesetze und Gewohnheiten haben vielleicht
mehr zu der gegenwärtigen Größe Englands beigetragen, als alle
seine viel gerühmten Handelsordnungen zusammengenommen.

		Das Gesetz, welches auch die längsten Pachtverträge gegen alle
Gutsnachfolger sicherstellt, ist, soviel ich weiß, Großbritannien
allein eigen. Es wurde in Schottland schon 1449 von
Jakob II. erlassen. Doch ist sein wohltätiger Einfluß durch
Fideikommisse sehr gehemmt worden, indem die Erben von
Fideikommissen gewöhnlich keine Pachtkontrakte auf längere Zeit,
oft nur auf ein Jahr, gewähren durften. Eine neuliche
Parlamentsakte hat ihre Fesseln in diesem Punkte etwas gelockert,
obgleich sie immer noch [bookmark: page167]viel zu eng sind. Da überdies in Schottland
keine Pachtung ein Stimmrecht bei Parlamentswahlen gibt, so ist der
ländliche Mittelstand in den Augen seines Gutsherrn dort weniger
geachtet als in England.

		In anderen Teilen Europas hat man, sobald der Schutz von
Pächtern gegen Erben und Käufer für angemessen erachtet worden war,
diesen Schutz noch auf einen sehr kleinen Zeitraum beschränkt; in
Frankreich z. B. auf neun Jahre vom Anfang der Pacht.
Allerdings ist er in diesem Lande vor kurzem auf siebenundzwanzig
Jahre ausgedehnt worden, aber auch dieser Zeitraum ist noch zu
kurz, den Pächter zu den wichtigsten Verbesserungen aufzumuntern.
Vor alters waren die Grundeigentümer zugleich die Gesetzgeber in
allen Ländern Europas. Daher wurden auch die den Grund und Boden
betreffenden Gesetze danach, was sie für den Vorteil des
Eigentümers hielten, eingerichtet. So dachten sie, daß es in seinem
Interesse liege, wenn kein von seinen Vorfahren bewilligter
Pachtkontrakt ihn auf lange Jahre daran hindere, den vollen Wert
seines Grund und Bodens zu verzehren. Habsucht und Ungerechtigkeit
sind immer kurzsichtig, und sie sahen nicht voraus, wie sehr diese
Anordnung Verbesserungen verhindern, und dadurch mit der Zeit dem
wahren Interesse der Grundherrn schaden mußte.

		Außerdem nahm man vor alters an, daß die Pächter nicht nur die
Rente zu zahlen hätten, sondern noch gehalten wären, ihren
Grundherrn eine Menge von Diensten zu leisten, die selten in dem
Pachtvertrage ausdrücklich benannt oder nach einer genauen Regel
bestimmt waren, sich vielmehr nach Sitte und Brauch des Edelhofes
oder der Baronie richteten. Daher unterwarfen diese Dienste, die ja
meist ganz willkürlich waren, den Pächter mancherlei Bedrückungen.
In Schottland hat die Abschaffung aller der Dienste, die nicht
ausdrücklich in dem Pachtvertrage aufgenommen [bookmark: page168]waren, innerhalb weniger Jahre
den Zustand des ländlichen Mittelstandes wesentlich verbessert.

		Die öffentlichen Dienste, zu denen der Bauernstand verpflichtet
war, waren nicht weniger willkürlich als die privaten. Das Bauen
und Unterhalten der Landstraßen, eine Verpflichtung, die, wie ich
glaube, in allen Ländern, wenn auch nicht überall gleich drückend,
immer noch fortbesteht, war nicht die einzige. Wenn die Truppen des
Königs, sein Hofstaat oder irgendwelche seiner Beamten durch einen
Teil des Landes zogen, so waren die Bauern verpflichtet, ihnen
Pferde, Wagen und Lebensmittel zu einem vom Hoffourier
festgesetzten Preis zu liefern. Großbritannien ist, glaube ich, die
einzige Monarchie in Europa, wo diese erzwungenen Lieferungen
gänzlich aufgehört haben. In Frankreich und Deutschland bestehen
sie noch.

		Die Staatsabgaben, welche die Pächter zu leisten hatten, waren
so unregelmäßig und drückend wie die Dienste. So sehr sich die
alten Barone auch dagegen sperrten, selbst dem Landesherrn eine
Geldbeisteuer zu entrichten, so gaben sie es doch gern zu, daß er
ihre Hintersassen, wie sie es nannten, besteuerte (
tallage), und hatten nicht Einsicht genug, um im voraus zu
erkennen, wie sehr dies am Ende ihr eigenes Einkommen treffen
müßte. Die taille, wie sie noch in Frankreich besteht, kann
als ein Beispiel jener alten Besteuerungen dienen. Sie ist eine
Abgabe auf die mutmaßlichen Profite des Pächters, die man nach dem
Kapitalvorrate, der in der Pachtung steckt, schätzt. Es liegt
folglich in seinem Interesse, daß er so wenig als möglich zu
besitzen scheint und deshalb so wenig als möglich auf den Anbau und
gar nichts auf die Verbesserung des Landes wendet. Sollte sich auch
ein Kapital in der Hand eines französischen Pächters sammeln, so
würde die taille doch wie ein Hemmnis gegen dessen
Verwendung in der Landwirtschaft wirken. Überdies gilt diese Abgabe
als entehrend [bookmark: page169]für jeden, der ihr unterworfen ist, da sie ihn
nicht nur unter den Rang eines Edelmannes, sondern selbst unter den
eines Bürgers stellt; wer aber an einen anderen Grundzins bezahlt,
unterliegt dieser Abgabe. Einer solchen Herabsetzung wird sich
weder ein Edelmann noch selbst ein Bürger, der Kapital besitzt,
unterziehen. Es hindert also jene Abgabe nicht nur das Kapital,
welches auf dem Lande angesammelt wird, daran, daß es zur
Bodenverbesserung verwendet werde, sondern sie macht ihr auch alle
übrigen Kapitalien abwendig. Die alten Zehnten und Fünfzehnten, die
früher in England so üblich waren, scheinen, sofern sie den Grund
und Boden betrafen, ebensolche Abgaben gewesen zu sein wie die
taille.

		Unter allen diesen Entmutigungen ließ sich von den Bebauern des
Landes nur wenig Bodenverbesserung erwarten. Diese Klasse von
Leuten muß trotz aller Freiheit und Sicherheit, die ihr das Gesetz
gewähren kann, immer unter großen Nachteilen meliorieren. Der
Pächter verhält sich zum Eigentümer wie ein Kaufmann, der mit
geborgtem Gelde arbeitet, zu einem anderen, der mit eigenem Gelde
arbeitet. Das Kapital beider kann Verbesserungen schaffen, aber das
des einen wird sie bei gleich gutem Verfahren stets langsamer
schaffen, als das des anderen, weil ein so großer Teil der Profite
auf die Zinsen, des Darlehns aufgeht. Ebenso müssen Ländereien, die
von dem Pächter bebaut werden, bei gleich gutem Verfahren weit
langsamer verbessert werden als solche Ländereien, die vom
Eigentümer bebaut werden; denn es geht beim ersteren ein großer
Teil des Produktes auf die Rente auf, den der Pächter, wäre er
Eigentümer gewesen, auf die weitere Bodenverbesserung verwendet
haben würde. Dazu kommt, daß der Stand eines Pächters der Natur der
Dinge nach geringer ist als der eines Eigentümers. In dem größten
Teile Europas wird der Bauernstand als eine geringere Klasse von
Leuten angesehen als [bookmark: page170]selbst die besseren Handelsleute und
Handwerker, und in allen Teilen Europas als die großen Kaufleute
und Manufakturherren. Darum wird es selten geschehen, daß jemand
mit ansehnlichem Kapital den höheren Stand verlassen und in den
niedrigeren eintreten mag. Selbst bei dem gegenwärtigen Zustande
Europas ist es deshalb nicht wahrscheinlich, daß viel Kapital aus
irgendeiner anderen Beschäftigung den Weg zur Pachtwirtschaft
nehmen wird. Es geschieht vielleicht mehr in Großbritannien als in
irgendeinem anderen Lande, obgleich auch hier die großen
Kapitalien, die an einigen Orten in Pachtwirtschaften angelegt
sind, gewöhnlich in der Pachtwirtschaft erworben worden sind, also
vielleicht in dem Erwerbszweige, in dem Kapitalien gemeiniglich am
allerlangsamsten erworben werden. Indes sind in allen Ländern
nächst den kleinen Eigentümern reiche und große Pächter die
Hauptverbesserer. Das sind sie vielleicht in England mehr als in
jeder anderen Monarchie Europas. In den Republiken von Holland und
Bern in der Schweiz sollen die Pächter nicht hinter den englischen
zurückstehen.

		Die alte Wirtschaftspolitik Europas war noch in anderen
Beziehungen der Kultur und Melioration des Bodens, gleichviel ob
sie vom Eigentümer oder vom Pächter betrieben wurde, ungünstig:
erstens durch das allgemeine Verbot, Korn ohne eine besondere
Erlaubnis auszuführen, eine scheinbar allgemein verbreitete
Maßregel, und zweitens durch die Beschränkungen, die man mittels
der abgeschmackten Gesetze gegen Aufkäufer, Höker und Vorkäufer und
mittels der Meß- und Marktprivilegien nicht bloß auf den
inländischen Getreidehandel, sondern überhaupt auf den Handel mit
fast allen Produkten der Landwirtschaft legte. Es ist bereits
gezeigt worden, auf welche Weise das Verbot, Getreide auszuführen,
und die Aufmunterung, fremdes Getreide einzuführen, die
Landeskultur des alten Italiens, das durch [bookmark: page171]seine Natur das fruchtbarste
europäische Land und zu jener Zeit der Sitz des größten Weltreiches
war, gehemmt wurde. Bis zu welchem Grade aber solche auf den
inländischen Handel mit dieser Ware gelegte Beschränkungen,
verbunden mit allgemeinem Ausfuhrverbote von der Bebauung weniger
fruchtbarer und weniger begünstigter Länder abschrecken mußte, ist
vielleicht schwer auszudenken.

	
		
		Drittes Kapitel.

Ursprung und Wachstum der großen und kleinen Städte nach dem Falle
des römischen Reiches.

		Die Einwohner der großen und kleinen Städte waren nach dem Falle
des römischen Reiches nicht besser daran, als die des offenen
Landes. Freilich waren sie eine von den ersten Einwohnern der alten
griechischen und italienischen Republiken ganz verschiedene Klasse
von Menschen. Jene bestanden vornehmlich aus den Landeigentümern,
unter die das Staatsgebiet ursprünglich verteilt war, und die es
vorteilhaft fanden, sich nahe beieinander anzubauen und ihre Häuser
zwecks gemeinsamer Verteidigung mit einer Mauer zu umgeben. Dagegen
scheinen die Landeigentümer nach dem Falle des römischen Reiches
gewöhnlich in befestigten Schlössern, auf ihrem eigenen Grund und
Boden und mitten unter ihren Lehens- und Gefolgsleuten gelebt zu
haben. Die Städte wurden hauptsächlich von Handelsleuten und
Handarbeitern bewohnt, die damals in sklavischer oder beinahe
sklavischer Abhängigkeit gelebt zu haben scheinen. Die Privilegien,
die man in alten Dokumenten den Einwohnern [bookmark: page172]einiger der wichtigsten Städte
von Europa bewilligt findet, zeigen zur Genüge, was sie vor jenen
Bewilligungen waren. Leute, denen es als ein Privilegium bewilligt
wird, daß sie ihre eigenen Töchter ohne die Erlaubnis ihres Herrn
verheiraten dürfen, daß bei ihrem Tode ihre eigenen Kinder und
nicht ihr Herr ihre Güter erben soll, und daß sie über ihr eigenes
bewegliches Vermögen letztwillig verfügen dürfen, müssen sich vor
jenen Bewilligungen entweder ganz oder doch fast ganz in demselben
Zustande der Leibeigenschaft befunden haben wie die Bauern auf dem
Lande.

		Sie scheinen in der Tat eine sehr arme, niedrige Menschenklasse
gewesen zu sein, die gleich den heutigen Hausierern und
Tabulettkrämern mit ihren Waren von Ort zu Ort und von Markt zu
Markt zu ziehen pflegen. In allen europäischen Ländern wurden
damals ebenso wie heute noch in manchen tartarischen Staaten Asiens
von den Personen und Gütern der Reisenden Abgaben erhoben, wenn sie
durch gewisse Edelhöfe kamen, wenn sie über gewisse Brücken gingen,
ihre Waren von Ort zu Ort auf den Markt führten und dort eine
Verkaufsbude oder einen Kramstand errichteten, um darin zu
verkaufen. Diese Abgaben waren in England unter den Namen
Passierzoll, Brückenzoll, Lastgebühr und Standgeld bekannt. Bald
bewilligte der König, bald ein großer Herr, der, wie es scheint, in
manchen Fällen die Macht dazu hatte, einzelnen Handelsleuten, zumal
solchen, die auf seinen eigenen Domänen wohnten, eine allgemeine
Befreiung von diesen Abgaben. Dergleichen Handelsleute wurden,
obgleich sie in anderer Beziehung in sklavischer oder beinahe
sklavischer Abhängigkeit lebten, um jener Befreiung willen
Freihändler genannt. Dafür pflegten sie nun ihrem Schutzherrn eine
Art von jährlicher Kopfsteuer zu zahlen. In jenen Zeiten wurde
Schutz selten ohne ansehnliche Vergütung gewährt, und jene Abgabe
mochte wohl als ein Ersatz für das angesehen [bookmark: page173]werden, was ihre Patrone durch
ihre Befreiung von anderen Abgaben verloren. Anfänglich scheinen
sowohl diese Kopfsteuern als diese Befreiungen durchaus persönlich
gewesen zu sein, und nur einzelne Individuen entweder zeitlebens
oder nach Gutdünken ihrer Schutzherren getroffen zu haben. In den
sehr unvollständigen Nachrichten, die aus dem Domesday-book
über manche Städte Englands veröffentlicht worden sind, wird oft
bald der Abgaben, welche jeder einzelne Staatsbürger für diese Art
des Schutzes an den König oder an einen anderen großen Herrn
zahlte, und bald, nur des allgemeinen Betrages aller solcher
Abgaben Erwähnung getan [bookmark: text5]F5.

		So sklavisch aber auch die Abhängigkeit der Stadtbewohner
ursprünglich gewesen sein mag, so ist es doch ganz klar, daß sie
weit früher zu Freiheit und Unabhängigkeit gelangten, als die
Bauern auf dem Lande. Derjenige Teil von den Einkünften des Königs,
welcher in jeder einzelnen Stadt aus solchen Kopfsteuern entsprang,
wurde gewöhnlich gegen eine bestimmte Rente bald an den Sheriff der
Grafschaft, und bald an andere Leute auf eine Reihe von Jahren
verpachtet. Oft erlangten die Stadtbürger selbst Kredit genug, um
zu der Pacht der Steuern, die aus ihrer eigenen Stadt zu erheben
waren, zugelassen zu werden, in welchem Falle sie samt und sonders
für die ganze Rente haften mußten [bookmark: text6]F6. Eine Pacht auf diese Weise zu vergeben, war, wie
ich glaube, ganz der damals üblichen Wirtschaftsweise von
sämtlichen Fürsten Europas angemessen; sie überließen oft ganze
Edelhöfe allen Lehensleuten dieser Edelhöfe pachtweise, so daß
diese samt und sondere für die ganze [bookmark: page174]Rente haftbar wurden, dafür aber auch die
Eintreibung auf ihre Art besorgen, und die Rente durch ihren
eigenen Amtmann in die königliche Schatzkammer zahlen durften; dies
machte sie von der Unverschämtheit der königlichen Beamten frei;
was man zu jener Zeit als äußerst wichtig ansah.

		Anfänglich wurde die Pacht der Stadt wahrscheinlich den Bürgern
ebenso wie vorher anderen Pächtern bloß auf eine Reihe von Jahren
überlassen. Im Laufe der Zeit jedoch scheint es allgemeine Übung
geworden zu sein, sie ihnen in Erbpacht, d. h. für immer, zu
erteilen, unter Festsetzung einer bestimmten Rente, die später
niemals abgeändert werden durfte. Da auf diese Weise die Zahlung
eine immerwährende geworden war, so wurden natürlich die
Befreiungen, für welche jene entrichtet wurde, gleichfalls
immerwährende. Diese Befreiungen hörten daher auf persönlich zu
sein und konnten später nicht mehr als Rechte einzelner Personen
als Personen, sondern als Bürger einer bestimmten Stadt betrachtet
werden, die infolgedessen aus demselben Grunde eine Freistadt hieß,
aus dem jene Personen Freibürger oder Freihändler genannt worden
waren.

		Zugleich mit dieser Bewilligung wurden den Bürgern der Stadt,
denen sie zuteil wurde, die wichtigen oben genannten Privilegien
erteilt, daß sie ihre eigenen Töchter verheiraten durften, daß ihre
Kinder ihnen im Erbe folgen sollten, und daß sie über ihr eigenes
bewegliches Vermögen letztwillig verfügen durften. Ob Privilegien
dieser Art schon früher einzelnen Bürgern als einzelnen zugleich
mit der Freiheit des Handels bewilligt zu werden pflegten, weiß ich
nicht. Ich halte es jedoch nicht für unwahrscheinlich, obgleich ich
keinen direkten Beweis dafür beibringen kann. Wie dem aber auch
gewesen sein mag, so wurden die Stadtbürger, jetzt wenigstens,
nachdem so die Hauptattribute der Leibeigenschaft und Sklaverei von
ihnen genommen [bookmark: page175]waren, wirklich frei in unserem heutigen Sinne
des Wortes Freiheit.

		Dies war aber nicht alles. Sie wurden gewöhnlich zu gleicher
Zeit zu einer Gemeinschaft oder Korporation erhoben und erhielten
das Privilegium, ihre eigenen Obrigkeiten und ihren eigenen
Stadtrat zu haben, Verordnungen für sich zu erlassen, Mauern zu
ihrem Schutze aufzuführen und alle ihre Einwohner unter eine Art
militärischer Disziplin zu bringen, indem sie sie zum Wachen und
Hüten, d. h., wie man es damals verstand, zur Beschützung und
Verteidigung jener Mauern gegen alle Angriffe und Überfälle sowohl
bei Nacht als bei Tage verpflichteten. In England wurden sie in der
Regel von der Cantons- und Grafschaftsgerichtsbarkeit befreit; und
alle Rechtsstreitigkeiten, die unter ihnen vorkamen, wurden mit
Ausnahme derer, die die Krone angingen, der Entscheidung ihrer
eigenen Obrigkeiten überlassen. In anderen Ländern wurde ihnen oft
eine noch weit größere und ausgedehntere Gerichtsbarkeit bewilligt
[bookmark: text7]F7.

		Auch war es wohl notwendig, solchen Städten, die ihre eigenen
Einkünfte in Pacht nehmen durften, auch eine gewisse zwingende
Gerichtsbarkeit zu verleihen, um ihre eigenen Bürger zur Zahlung
anhalten zu können. Es würde in jenen wirren Zeiten höchst
nachteilig gewesen sein, wenn man sie in diesem Falle ihr Recht bei
einem anderen Gerichtshof hätte nachsuchen lassen sollen.
Gleichwohl muß es auffallend erscheinen, daß die Fürsten all der
verschiedenen Länder Europas auf diese Weise für eine festbestimmte
und niemals vermehrbare Rente jenen Zweig ihres Einkommens
hingegeben haben, der vielleicht unter allen am ehesten durch den
natürlichen Lauf der Dinge, ohne daß es ihnen [bookmark: page176]selbst Kosten oder Bemühung
verursachte, eine Vermehrung hoffen ließ, und daß sie überdies auf
diese Weise freiwillig eine Art von unabhängigen Gemeinwesen im
Herzen ihrer eigenen Herrschaftsbereiche errichtet haben.

		Um dies zu verstehen, muß man sich erinnern, daß damals
vielleicht in keinem europäischen Staate der Landesherr imstande
war, im ganzen Bereich seiner Gebiete den schwächeren Teil seiner
Untertanen gegen die Bedrückung durch die großen Herren zu
schützen. Die, welche das Gesetz nicht beschützen konnte, und die
nicht stark genug waren, sich selbst zu verteidigen, mußten
entweder zu dem Schutze eines großen Herren ihre Zuflucht nehmen
und, um ihn zu erhalten, seine Sklaven oder Vasallen werden, oder
sie mußten unter sich ein gemeinsames Schutz- und Trutzbündnis
schließen. Die Einwohner der Städte und Burgflecken hatten, einzeln
genommen, keine Macht, sich zu verteidigen; gingen sie aber mit
ihren Nachbarn ein Schutzbündnis ein, so waren sie wohl imstande,
einen nicht zu unterschätzenden Widerstand zu leisten. Die großen
Herren verachteten die Stadtbürger, in welchen sie nicht bloß eine
ganz andere Klasse, sondern ein Pack emanzipierter Sklaven sahen,
die beinahe zu einer anderen Gattung als sie selbst gehörten. Der
Wohlstand der Bürger weckte stets ihren Neid und Unwillen, und sie
plünderten sie bei jeder Gelegenheit ohne Gnade und ohne
Gewissensbisse. Natürlich haßten und fürchteten die Bürger wieder
die Großen. Auch der König haßte und fürchtete sie; die Bürger
hingegen mochte er wohl verachten, hatte aber keinen Grund, sie zu
hassen oder zu fürchten. So machte ein gegenseitiges Interesse die
Bürger geneigt, den König zu unterstützen, und den König geneigt,
sie gegen die Großen zu stützen. Sie waren die Feinde seiner
Feinde, und es lag in seinem Interesse, sie gegen diese Feinde so
sicher und unabhängig zu stellen als er konnte. Indem er ihnen
eigene Obrigkeiten, [bookmark: page177]das Recht sich Verordnungen für ihre Regierung
zu erlassen, Mauern zu ihrer Verteidigung zu bauen und das, alle
ihre Einwohner unter eine Art von militärischer Disziplin zu
stellen, zugestand, gab er ihnen alle die Mittel zur Sicherheit und
Unabhängigkeit von den Baronen, die er ihnen zu geben imstande war.
Ohne die Errichtung irgendeiner regelmäßigen Regierung dieser Art
und ohne irgendeine Macht, die Stadtbewohner zum Handeln nach einem
gemeinsamen Plane oder System zu nötigen, hätte ihnen niemals ein
eigenmächtiges Schutzbündnis irgendwelche dauerhafte Sicherheit
verschaffen oder sie instand setzen können, dem Könige eine
irgendwie nennenswerte Hilfe zu leisten. Indem er ihnen die
Einkünfte ihrer Stadt in Erbpacht gab, benahm er denen, die er zu
Freunden und, man kann, sagen, zu seinen Verbündeten zu haben
wünschte, allen Grund zur Eifersucht und zu dem Verdachte, daß er
sie später etwa durch Erhöhung der Pachtrente ihrer Stadt oder
durch deren Vergebung an einen anderen Pächter drücken werde.

		Daher scheinen diejenigen Fürsten, die mit ihren Baronen auf dem
schlechtesten Fuße lebten, in Bewilligungen dieser Art an ihre
Stadtbürger am freigebigsten gewesen zu sein. Der König Johann von
England z. B. scheint ein höchst freigebiger Wohltäter seiner
Städte gewesen zu sein [bookmark: text8]F8. Philipp I. von Frankreich verlor alle
Macht über seine Barone. Gegen das Ende seiner Regierung zog aber
sein Sohn Ludwig, später unter dem Namen Ludwig der Dicke bekannt,
wie der Vater Daniel berichtet, die Bischöfe seines Königreichs
darüber zu Rate, welches die geeignetsten Mittel sein dürften, die
Gewalt der großen Herren zu beschränken. Ihr Rat bestand in
zweierlei Vorschlägen. Der eine war der, durch Errichtung von
Magistraten und eines Stadtrates in jeder größeren Stadt seines
Königreichs eine neue [bookmark: page178]Gerichtsbarkeit einzuführen; der andere der,
die Einwohner jener Städte unter der Anführung ihrer eigenen
Magistrate zum Beistande des Königs ausziehen zu lassen, so oft es
die Umstände erforderten, und so eine neue Miliz zu bilden. Von
diesem Zeitpunkte an muß man, den französischen Altertumsforschern
zufolge, die Einführung der Magistrate und Stadträte in Frankreich
datieren. In Deutschland geschah es unter den unglücklichen
Regierungen der Fürsten aus dem schwäbischen Hause, daß der größte
Teil der freien Städte seine ersten Privilegien erhielt, und daß
der berühmte hanseatische Bund fürchterlich zu werden anfing
[bookmark: text9]F9.

		Die Stadtmiliz scheint damals nicht hinter der des Landes
zurückgeblieben zu sein, und da sie bei plötzlichen Vorfällen
schneller versammelt werden konnte, so gewann sie oft in ihren
Fehden mit den benachbarten Herren die Oberhand. In Ländern wie
Italien und der Schweiz, in denen der Landesherr wegen ihrer
Entfernung vom Hauptsitze der Regierung oder wegen der natürlichen
Stärke des Landes oder aus irgendeinem anderen Grunde nach und nach
seine ganze Macht verlor, wurden die Städte in der Regel
unabhängige Republiken, und unterjochten den ganzen Adel in ihrer
Umgebung, indem sie ihn zwangen, seine Schlösser auf dem Lande
niederzureißen, und gleich anderen friedlichen Einwohnern in der
Stadt zu wohnen. Dies ist die kurze Geschichte der Republik Bern,
so wie auch mancher anderen Städte in der Schweiz. Mit Ausnahme von
Venedig, dessen Geschichte etwas anders war, ist das die Geschichte
aller bedeutenden italienischen Republiken, deren eine so große
Anzahl zwischen dem Ende des zwölften und dem Anfang des
sechzehnten Jahrhunderts entstand und unterging.

		In Ländern wie Frankreich und England, wo die Macht [bookmark: page179]des Landesherrn
zwar oft sehr gering war, doch niemals ganz erlosch, hatten die
Städte keine Gelegenheit, völlig unabhängig zu werden. Indes wurden
sie doch so einflußreich, daß der Landesherr ihnen ohne ihre eigene
Einwilligung außer der festgesetzten Pachtrente der Stadt keine
Abgabe auflegen konnte. Sie wurden daher aufgefordert, Abgeordnete
zu der allgemeinen Ständeversammlung des Königreichs zu schicken,
um im Verein mit der Geistlichkeit und den Baronen dem Könige bei
dringenden Gelegenheiten außerordentliche Hilfe zu bewilligen. Da
sie auch seine Macht gewöhnlich begünstigten, so scheint er ihre
Abgeordneten in jenen Versammlungen manchmal als ein Gegengewicht
gegen die Macht der großen Herren gebraucht zu haben. Daher stammt
die Vertretung der Städte in den Generalstaaten aller großen
europäischen Monarchien.

		Auf diese Weise wurde zu einer Zeit, wo die Bewohner des offenen
Landes noch jeder Art von Gewalttätigkeit ausgesetzt waren, in den
Städten Ordnung und eine gute Regierung und mit diesen zugleich
Freiheit und Sicherheit der Individuen gesichert. In jenem
verteidigungslosen Zustande begnügen sich die Menschen natürlich
mit ihrem notwendigen Unterhalt, weil sie nur die Ungerechtigkeit
ihrer Unterdrücker wecken würden, wenn sie mehr erwürben. Sind sie
hingegen sicher, die Früchte ihres Gewerbfleißes zu genießen, so
strengen sie sich natürlich an, ihre Lage zu verbessern, und nicht
nur das Notwendige, sondern auch die Bequemlichkeiten und feineren
Genüsse des Lebens zu erwerben. Daher fand sich jener Gewerbfleiß,
der auf etwas mehr als den notwendigen Unterhalt ausgeht, im
allgemeinen weit früher in den Städten als bei den Bewohnern des
offenen Landes an. Wenn sich in den Händen eines armen Bauern, der
durch den knechtischen Zustand der Leibeigenschaft niedergedrückt
war, ein kleiner Vorrat sammelte, so pflegte er ihn natürlich vor
seinem Herrn, dem er sonst [bookmark: page180]zugefallen wäre, aufs sorgfältigste zu
verbergen, und die erste beste Gelegenheit zu ergreifen, in eine
Stadt zu entfliehen. Das Gesetz war damals so nachsichtig gegen die
Bewohner der Städte, und so begierig, die Macht der Lords über die
des Landes zu verringern, daß er auf immer frei war, wenn er sich
dort ein Jahr lang vor der Verfolgung seines Herrn zu verbergen
gewußt hatte. So nahm aller Vorrat, der sich in den Händen des
fleißigen Teils der Landbewohner sammelte, natürlich seine Zuflucht
in die Städte, die einzigen Freistätten, in welchen er dem, der ihn
erworben hatte, sicher war.

		Es ist wahr, die Einwohner einer Stadt müssen ihren Unterhalt
und alle Stoffe und Mittel für ihre Gewerbtätigkeit zuletzt immer
vom Lande beziehen. Doch sind die Einwohner einer Stadt, die
entweder an der Meeresküste oder an den Ufern eines schiffbaren
Flusses liegt, nicht notwendig darauf beschränkt, alles aus der
nächsten Umgegend zu beziehen. Sie haben einen viel weiteren
Spielraum und können alles aus den entlegensten Winkeln der Welt
holen, indem sie es entweder gegen die Manufakturerzeugnisse ihrer
eigenen Gewerbtätigkeit eintauschen, oder die Fuhrleute zwischen
fremden Ländern machen und die Erzeugnisse des einen gegen die des
anderen austauschen. Auf solche Weise kann eine Stadt zu großem
Wohlstand und Glanz gelangen, während nicht nur das Land in ihrer
Umgebung, sondern auch alle Länder, mit denen sie Handel treibt, in
Armut und Kümmerlichkeit verharren. Jedes dieser Länder, einzeln
genommen, könnte der Stadt vielleicht nur einen kleinen Teil ihres
Unterhalts oder ihrer Beschäftigung gewähren, aber alle zusammen
genommen sind imstande, ihr Unterhalt und Beschäftigung in reichem
Maße zu verschaffen. Nun gab es aber in dem engen Handelskreise
jener Zeiten einige Länder, die reich und gewerbfleißig waren.
Dahin gehörte das griechische Reich, solange es bestand, und das
Reich [bookmark: page181]der
Sarazenen während der Herrschaft der Abbassiden. Dahin gehörten
auch Ägypten bis zu seiner Eroberung durch die Türken, ein Teil der
Küsten der Berberei und alle jene Provinzen Spaniens, die unter der
Herrschaft der Mauren standen.

		In Europa scheinen die italienischen Städte die ersten gewesen
zu sein, die sich durch Handel zu einem nennenswerten Grade von
Wohlstand aufschwangen. Italien lag in der Mitte des damals
gebildeten und zivilisierten Teils der Welt. Auch die Kreuzzüge,
die durch die große Verschwendung von Kapitalien und die Vertilgung
der Bevölkerung, die sie verursachten, notwendigerweise den
Fortschritt der meisten europäischen Länder aufhalten mußten, waren
dem einiger italienischer Städte äußerst günstig. Die großen Heere,
welche von allen Seiten her zur Eroberung des heiligen Landes
auszogen, gaben der Schiffahrt Venedigs, Genuas und Pisas durch die
wiederholte Überfuhr der Heere und die regelmäßige Zufuhr ihrer
Lebensmittel außerordentliche Aufmunterung. Sie waren gleichsam die
Kommissäre dieser Heere, und so wurde die verzehrendste Raserei,
die jemals die europäische Völker befallen hat, eine Quelle des
Reichtums für jene Republiken.

		Indem die Einwohner der Handelsstädte die feinen Manufakturwaren
und kostspieligen Luxusartikel reicherer Länder einführten, nährten
sie nicht wenig die Eitelkeit der großen Landeigentümer, die jene
mit reichlichen Mengen der Rohprodukte ihrer eigenen Ländereien
leicht einkauften. So kam es, daß der Handel eines großen Teils von
Europa damals vornehmlich in dem Austausch seiner eigenen
Rohprodukte gegen die Manufakturerzeugnisse zivilisierter Völker
bestand. So wurde gewöhnlich die Wolle Englands gegen die Weine
Frankreichs und die feinen Tücher Flanderns ebenso getauscht, wie
heutigen Tages das Getreide Polens gegen die Weine und Liköre
Frankreichs und gegen die [bookmark: page182]Seiden- und Samtgewebe Frankreichs und Italiens
getauscht wird.

		Auf solche Weise brachte der auswärtige Handel einen Geschmack
an den feineren und vollkommeneren Manufakturwaren in Länder, wo
keine solchen Waren gemacht wurden. Als aber dieser Geschmack so
allgemein wurde, daß er eine starke Nachfrage hervorrief, suchten
natürlich die Kaufleute, um die Frachtkosten zu ersparen,
Manufakturen gleicher Art in ihrem eigenen Lande einzurichten. Dies
ist der Ursprung der ersten Manufakturen für den auswärtigen
Verkauf, die nach dem Falle des römischen Reiches in den westlichen
Ländern Europas eingerichtet wurden.

		Es ist zu beachten, daß kein großes Land je ohne eine gewisse
Art von Manufakturen bestand oder bestehen konnte, und wenn man von
einem solchen Lande sagt, daß es keine Manufakturen habe, so muß
dies immer von den feineren und vollkommeren, d. h. von den
für den auswärtigen Verkauf bestimmten, verstanden werden. In jedem
großen Lande ist die Kleidung und das Hausgerät der großen Mehrzahl
des Volkes das Produkt seiner eigenen Gewerbtätigkeit. Dies ist
sogar in jenen armen Ländern, von denen man gewöhnlich zu sagen
pflegt, daß sie keine Manufakturen haben, noch allgemeiner der Fall
als in jenen reichen, von denen man annimmt, daß sie reichlich
damit versehen sind. In den letzteren wird man im allgemeinen unter
den Kleidern und dem Hausgerät der niedrigsten Volksklasse einen
weit größeren Teil ausländischer Produkte finden als in den
ersteren.

		Diejenigen Manufakturen, welche sich für den auswärtigen Verkauf
eignen, scheinen in die einzelnen Länder auf zwei verschiedenen
Wegen eingeführt worden zu sein.

		Zuweilen wurden sie in der oben angegebenen Art durch die
sozusagen gewaltsame Tat der Kapitalien einzelner Kaufleute und
Unternehmer eingeführt, die sie auf die Nachahmung [bookmark: page183]fremder Manufakturen
derselben Art verwendeten. Solche Manufakturen sind daher die
Kinder des auswärtigen Handels, und dahin scheinen die alten
Seiden-, Sammet- und Brokatmanufakturen zu gehören, die im
dreizehnten Jahrhundert in Lucca blühten. Sie wurden von dort durch
die Tyrannei eines der Helden Macchiavells, Castruccio Castracani,
verbannt. Im Jahre 1310 wurden 900 Familien aus
Lucca vertrieben, von denen einunddreißig nach Venedig zogen und
sich erboten, dort die Seidenmanufaktur einzuführen [bookmark: text10]F10. Ihr
Anerbieten wurde angenommen; sie erhielten viele Vorrechte und
fingen die Manufaktur mit 300 Arbeitern an. So scheint es
auch mit der Manufaktur von feinen Tüchern gewesen zu sein, die
schon vor alters in Flandern blühte und im Anfange der Regierung
der Königin Elisabeth nach England gebracht wurde; und so ist es
mit den jetzigen Seidenmanufakturen von Lyon und Spitalfields.
Manufakturen, die auf diese Art eingeführt werden, verarbeiten in
der Regel, da sie Nachahmungen ausländischer Manufakturen sind,
ausländische Materialien. Als die venetianische Manufaktur
errichtet wurde, kamen die Materialien alle aus Sizilien und der
Levante. Die noch ältere Manufaktur zu Lucca wurde gleichfalls mit
auswärtigen Materialien betrieben. Die Kultur des Maulbeerbaums und
die Zucht der Seidenwürmer scheint in den nördlichen Teilen
Italiens nicht vor dem sechzehnten Jahrhundert allgemein gewesen zu
sein. Diese Künste kamen nach Frankreich erst unter der Regierung
Karls IX. Die flandrischen Manufakturen wurden hauptsächlich
mit spanischer und englischer Wolle betrieben. In England war die
spanische Wolle zwar nicht das Material der ersten Wollenmanufaktur
überhaupt, aber doch das der ersten, die für den auswärtigen
Verkauf taugte. [bookmark: page184]Bis auf den heutigen Tag ist mehr als die
Hälfte des Materials der Lyoner Manufaktur ausländische Seide; als
sie errichtet wurde, bestand das ganze oder fast das ganze Material
daraus. Kein Teil des Materials der Manufakturen in Spitalfields
dürfte wohl jemals englisches Erzeugnis sein. Der Sitz solcher
Manufakturen ist, da sie gewöhnlich nach dem Plane und Projekte
einiger Privatleute errichtet werden, bald eine Seestadt und bald
eine Stadt des inneren Landes, je nachdem ihr Interesse, ihre
Einsicht oder ihre Laune es bestimmen.

		Zu anderen Zeiten entstehen Manufakturen für auswärtigen Verkauf
natürlich und gleichsam von selbst durch die allmähliche
Verfeinerung jener im Hause betriebenen groben Manufakturen, die
auch in den ärmsten und rohesten Ländern immer betrieben werden
müssen. Solche Manufakturen verarbeiten gewöhnlich das Material,
welches das Land hervorbringt, und scheinen oft in solchen Gegenden
des Binnenlandes zuerst verfeinert worden zu sein, die, wenn auch
nicht allzuweit, so doch immerhin beträchtlich weit von der
Seeküste, ja manchmal von allem schiffbaren Wasser entfernt waren.
Eine Binnenlandschaft, die von Natur fruchtbar und leicht zu
bebauen ist, bringt einen großen Überschuß von Lebensmitteln über
die zum Unterhalt der Arbeiter nötige Menge hervor, und da die
Kosten der Landfracht groß, und die Flußschiffahrt unbequem ist, so
mag es oft schwer werden, diesen Überschuß zu versenden. Nun macht
Überfluß die Lebensmittel wohlfeil und ermuntert eine große Zahl
Arbeiter, sich in der Gegend niederzulassen, da sie finden, daß
ihnen hier ihr Fleiß mehr Lebensbedarfs- und Genußgüter verschaffen
kann als anderwärts. Sie verarbeiten für die Manufaktur die
Materialien, welche das Land hervorbringt, und vertauschen ihre
fertigen Waren, oder, was dasselbe ist, deren Preis gegen neue
Materialien und Lebensmittel. Sie geben dem überschüssigen [bookmark: page185]Teil des
Rohproduktes einen neuen Wert, indem sie die Kosten, ihn ans Wasser
oder auf einen entfernten Markt zu schaffen, ersparen, und zugleich
versorgen sie die Landleute unter leichteren Bedingungen, als sie
sonst erhalten könnten, tauschweise mit Dingen, die ihnen nützlich
oder angenehm sind. Die Landleute erhalten für ihre überschüssigen
Erzeugnisse bessere Preise und kaufen andere Waren, die sie nötig
haben, wohlfeiler. So sehen sie sich ermuntert und in die Lage
versetzt, das überschüssige Produkt durch weitere Verbesserungen
und vollkommenere Bodenkultur noch zu vermehren; und wie die
Fruchtbarkeit des Landes den Manufakturen ihr Dasein gab, so wirkt
der Fortschritt im Manufakturwesen wieder auf das Land zurück und
erhöht noch dessen Fruchtbarkeit. Die Manufakturisten versorgen
zuerst die Nachbarschaft und später erst, wenn ihre Arbeit sich
vervollkommnet und verfeinert, entlegenere Märkte. Denn wenn auch
weder das Rohprodukt noch selbst die gröberen Manufakturwaren die
Kosten einer langen Landfracht ohne große Schwierigkeit tragen
könnten, so können dies doch die feineren und vollkommeneren Waren
sehr wohl. Sie enthalten oft in einem kleinen Raume den Preis einer
großen Menge von Rohprodukten. Ein Stück feinen Tuches z. B.,
das nur achtzig Pfund wiegt, enthält nicht nur den Preis von
achtzig Pfund Wolle, sondern manchmal auch den von mehreren tausend
Pfund Getreide, die den Unterhalt der verschiedenen Arbeiter und
ihrer unmittelbaren Arbeitgeber bildeten. Auf diese Weise wird das
Getreide, welches in seiner eigenen Gestalt nur schwer hätte
versandt werden können, in der Gestalt einer fertigen
Manufakturware virtualiter ausgeführt und kann mit Leichtigkeit in
die entlegensten Winkel der Welt versandt werden. So sind die
Manufakturen von Leeds, Halifax, Sheffield, Birmingham und
Wolverhampton natürlich und gleichsam von selbst aufgewachsen.
Solche Manufakturen sind Kinder [bookmark: page186]des Ackerbaues. In der neueren Geschichte
Europas ist ihre Ausbreitung und Vervollkommnung gewöhnlich später
eingetreten als die der Kinder des auswärtigen Handels. England war
in der Manufaktur feiner, aus spanischer Wolle gemachter Tücher
mehr als ein Jahrhundert berühmt, bevor irgendeine jener
Manufakturen, die jetzt in den oben erwähnten Städten blühen,
fortgeschritten genug war, um für den auswärtigen Verkauf zu
arbeiten. Die Ausbreitung und Vervollkommnung dieser letzteren
konnte nur zufolge der Ausbreitung und Vervollkommnung des
Ackerbaues stattfinden, der letzten und größten Wirkung des
auswärtigen Handels und der durch ihn unmittelbar eingeführten
Manufakturen, worüber ich sogleich sprechen will.
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		Viertes Kapitel.

Wie der Handel der Städte zur Hebung des flachen Landes
beitrug.

		Das Anwachsen und der Reichtum der Handels- und Manufakturstädte
trug auf dreierlei Art zur Kultur und Hebung des flachen Landes
bei, in dem sie lagen:

		Erstens: Indem sie den Rohprodukten des Landes einen
großen und bequemen Markt darboten, ermunterten sie zu seiner
Kultur und weiteren Hebung. Dieser wohltätige Einfluß erstreckte
sich nicht bloß auf die Gegenden, wo sie lagen, sondern breitete
sich mehr oder weniger auf alle aus, mit denen sie Beziehungen
unterhielten. Diesen allen eröffneten sie einen Markt für einen
Teil ihrer rohen oder verarbeiteten Produkte, und gaben daher ihnen
allen manchen Antrieb für Gewerbfleiß und Kultur. Doch zog ihr
eigenes [bookmark: page187]Land infolge seiner Nachbarschaft notwendig den
größten Vorteil von diesem Markte. Da seine Rohprodukte weniger
Frachtkosten zu tragen hatten, so konnten die Handelsleute den
Produzenten bessere Preise dafür bezahlen und sie dennoch den
Konsumenten so wohlfeil lassen wie die aus entfernteren
Gegenden.

		Zweitens: Das von den Stadtbewohnern erworbene Vermögen
wurde oft dazu angewandt, feilgebotene Ländereien zu kaufen, von
denen oft ein großer Teil noch wüste läge. Kaufleute haben in der
Regel den Ehrgeiz, Gutsbesitzer zu werden, und wenn sie es geworden
sind, so sind sie im allgemeinen die vortrefflichsten
Landverbesserer. Ein Kaufmann ist gewohnt, sein Geld hauptsächlich
in gewinnreichen Unternehmungen anzulegen, während jemand, der nur
Gutsbesitzer ist, gewohnt ist, es hauptsächlich in Ausgaben
aufgehen zu lassen. Der eine sieht sein Geld oft fortfließen und
mit einem Profit wieder zurückkehren; der andere erwartet, wenn er
sich einmal davon getrennt hat, nur selten etwas davon
wiederzusehen. Diese verschiedene Gewöhnung wirkt natürlich auf
ihre Sinnesart und Neigung bei allen Arten von Geschäften ein. Ein
Kaufmann ist gewöhnlich als Unternehmer kühn, ein Gutsbesitzer
furchtsam. Der eine fürchtet sich nicht, auf einmal ein großes
Kapital für die Verbesserung seines Landes herzugeben, wenn er
hinreichende Aussicht hat, dessen Wert im Verhältnis zu den
Unkosten zu erhöhen; der andere wagt, wenn er auch, was nicht immer
der Fall ist, wirklich ein Kapital hat, nur selten, es auf diese
Weise zu verwenden. Wenn er überhaupt etwas für Verbesserungen tut,
so geschieht das gewöhnlich nicht mit einem Kapital, sondern mit
dem, was er von seinem jährlichen Einkommen ersparen kann. Wer
jemals in einer Handelsstadt gelebt hat, die in einer schlecht
angebauten Gegend lag, muß oft bemerkt haben, daß Kaufleute bei
solchen Unternehmungen weit kühner verfahren [bookmark: page188]als Leute, die nur Gutsbesitzer
sind. Überdies macht die Gewöhnung an Ordnung, Sparsamkeit und
Achtsamkeit, zu der der Handel den Kaufmann von selbst heranbildet,
ihn viel tauglicher, um Verbesserungsentwürfe mit Profit und Erfolg
auszuführen.

		Drittens und letztens: Handel und Manufakturen führen
nach und nach Ordnung und gute Verwaltung und hiermit zugleich
Freiheit und Sicherheit des einzelnen unter den Landbewohnern ein,
die früher fast in beständigem Kriege mit ihren Nachbarn und in
sklavischer Abhängigkeit von ihren Obern gelebt hatten. Diese
Wirkung ist, obwohl man sie am wenigsten beachtet hat, doch die
wichtigste von allen. Hume ist, soviel ich weiß, bis jetzt der
einzige Schriftsteller, der sie ins Auge gefaßt hat.

		In einem Lande, das weder auswärtigen Handel noch irgendeine der
feineren Manufakturen besitzt, hat ein großer Eigentümer nichts,
was er für den größten Teil seiner Bodenprodukte, der den Überschuß
über den Unterhalt der Bebauer ausmacht, eintauschen könnte und
verbraucht deshalb das Ganze im Hause durch ländliche Gastlichkeit.
Ist dieses überschüssige Produkt groß genug, um hundert oder
tausend Menschen zu erhalten, so kann er keinen anderen Gebrauch
davon machen, als daß er hundert oder tausend Menschen damit nährt.
Daher ist er zu allen Zeiten mit einer Menge von Mietleuten und
anderen Abhängigen umgeben, die, weil sie für ihren Unterhalt kein
Äquivalent zu geben haben, aber ganz von seiner Güte leben, ihm aus
dem nämlichen Grunde gehorchen müssen, aus dem Soldaten dem Fürsten
gehorchen, der sie bezahlt. Vor der Ausbreitung von Handel und
Manufaktur in Europa übertraf die Gastlichkeit der Reichen und
Großen, vom Landesherrn herab bis zum kleinsten Baron, alle
Vorstellungen, die wir uns heute davon machen können.
Westminster-Hall war der Speisesaal für Wilhelm, den Rothaar, und
mochte wohl [bookmark: page189]manchmal für seine Gesellschaft nicht zu groß
gewesen sein. Man hielt es für einen Beweis von großartiger Pracht
des Thomas Becket, daß er den Fußboden seines Saales je nach der
Jahreszeit mit gutem Heu oder Binsen bestreuen ließ, damit die
Ritter und Knappen, die keine Sitze bekommen konnten, sich nicht
ihre schönen Kleider verderben möchten, wenn sie sich auf den
Fußboden setzten, um ihre Mahlzeit zu verzehren. Der große Graf von
Warwick soll auf seinen verschiedenen Gütern jeden
Tag 30 000 Menschen ernährt haben; und mag diese
Zahl auch übertrieben sein, so muß sie doch immer groß genug
gewesen sein, um eine solche Übertreibung zuzulassen. Eine ziemlich
ähnliche Gastlichkeit kam noch vor wenigen Jahren in manchen Teilen
der schottischen Hochlande vor. Sie scheint allen Völkern eigen zu
sein, die wenig von Handel und Manufaktur wissen. Ich sah, sagt
Dr. Pocock, wie ein arabischer Häuptling in einer Stadt, wohin
er gekommen war, um sein Vieh zu verkaufen, auf offener Straße
speiste und alle Vorübergehenden, selbst gemeine Bettler, einlud,
sich zu ihm zu setzen und an dem Mahle teilzunehmen.

		Die Landbewohner waren von dem großen Grundeigentümer in jeder
Hinsicht so abhängig wie seine Mietleute. Selbst diejenigen unter
ihnen, die nicht im Stande der Leibeigenschaft waren, waren doch
Pächter, die er nach Gutdünken fortschicken konnte und die ihm eine
Rente zahlten, die in keiner Weise dem Unterhalt, den ihnen das
Land lieferte, gleichwertig war. Eine Krone eine halbe Krone, ein
Schaf, ein Lamm war vor einigen Jahren in den schottischen
Hochlanden der gewöhnliche Pachtzins für Land, worauf eine Familie
lebte. An einigem Orten ist es noch bis auf den heutigen Tag so,
und doch erhält man dort jetzt nicht mehr Waren für sein Geld als
anderwärts. In einem Lande, wo das überschüssige Erzeugnis eines
großen Gutes auf dem Gute selbst verzehrt werden muß, [bookmark: page190]ist es für den
Eigentümer oft bequemer, einen Teil davon außerhalb seines eigenen
Hauses verzehren zu lassen, wofern nur diejenigen, die ihn
verzehren, von ihm so abhängig bleiben wie seine Mietleute oder
sein Hausgesinde. Dadurch erspart er sich das Lästige einer zu
großen Gesellschaft oder eines zu großen Hausstandes. Ein Pächter,
den sein Herr nach Gutdünken fortschicken kann, der gerade so viel
Land hat, um seine Familie gegen wenig mehr als eine ein für
allemal ausgemachte Rente zu ernähren, ist ebenso abhängig von dem
Eigentümer wie einer von seinem Hausgesinde oder seinen Mietleuten
und muß ihm ebenso rückhaltlos gehorchen. Wie ein solcher
Eigentümer seine Dienstboten und seine Mietleute in seinem eigenen
Hause ernährt, so ernährt er seine Pächter in den ihrigen. Beider
Unterhalt kommt von seiner Güte her, und ihre Fortdauer hängt von
seinem Belieben ab.

		Auf die Autorität, welche die großen Grundeigentümer bei einem
solchen Zustande der Dinge notwendig über ihre Pächter und
Mietleute besaßen, gründete sich auch die Macht der alten Barone.
Sie waren notwendigerweise im Frieden die Richter und im Kriege die
Anführer derer, die auf ihren Gütern wohnten. Sie konnten innerhalb
ihrer Domänen die Ordnung aufrecht erhalten und das Gesetz zur
Geltung bringen, weil jeder von ihnen imstande war, gegen das
Unrecht eines einzelnen die Gesamtkräfte aller übrigen Einwohner
aufzubieten. Niemand sonst hatte hinlängliche Autorität, um dies zu
tun. Der König insbesondere hatte sie nicht. In jenen alten Zeiten
war er wenig mehr als der größte Eigentümer auf seinen Domänen, dem
die übrigen großen Eigentümer um der gemeinschaftlichen
Verteidigung gegen die gemeinschaftlichen Feinde willen einen
gewissen Grad von Ehrerbietung zollten. Hätte der König auf seine
eigene Autorität hin eine kleine Schuld innerhalb des Gebietes
eines Grundeigentümers eingetrieben, [bookmark: page191]wo alle Einwohner bewaffnet und gewöhnt
waren, einander beizustehen, so würde ihn das beinahe ebensoviel
Anstrengung gekostet haben, als wenn er einen Bürgerkrieg zu
dämpfen gehabt hätte. Er mußte also in dem größten Teile des Landes
die Rechtspflege denen überlassen, die imstande waren, sie
auszuüben; und aus demselben Grunde mußte er den Befehl über die
Landmiliz denen lassen, welchen diese Miliz nun einmal
gehorchte.

		Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß diese
Territorial-Gerichtsbarkeit ihren Ursprung im Lehensrecht hat.
Nicht bloß die höchste bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit,
sondern auch die Macht, Truppen auszuheben, Geld zu schlagen, und
selbst Verordnungen für die Regierung ihrer eigenen Leute zu
erlassen, waren alles Rechte, die schon einige Jahrhunderte früher,
ehe auch nur der Name »Lehensrecht« in Europa bekannt war, den
großen Grundeigentümern als angestammt zukamen. Das Ansehen und die
Gerichtsbarkeit der sächsischen Großen in England vor der Eroberung
scheint ebenso groß gewesen zu sein wie das irgendwelcher
normannischer Lords nachher; und doch weiß man, daß das Lehensrecht
erst nach der Eroberung in England gemeines Recht wurde. Daß
Ansehen und Gerichtsbarkeit im weitesten Umfange den großen Herren
Frankreichs lange vor der Einführung des Lehensrechts in diesem
Lande angestammterweise zukam, ist eine Tatsache, die keinen
Zweifel erlaubt. Dieses Ansehen und diese Gerichtsbarkeit
entsprangen notwendig aus dem eben beschriebenen Zustande des
Eigentums und der Sitten. Auch ohne in das ferne Altertum der
französischen oder englischen Monarchien zurückzugehen, kann man in
weit späterer Zeit manche Belege dafür finden, daß aus solchen
Ursachen immer solche Wirkungen entstehen müssen. Es sind noch
keine dreißig Jahre her, daß Cameron of Lochiel, ein Herr von
Lochabar in Schottland, ohne irgendeine gesetzliche Bestallung
[bookmark: page192]und ohne
das zu sein, was man damals einen Lord of Regality nannte,
ja ohne ein Kronvasall zu sein, bloß als ein Vasall des Herzogs von
Argyle, und ohne auch nur Friedensrichter zu sein, doch die höchste
Kriminaljustiz über seine eigenen Leute auszuüben pflegte. Er soll
dies zwar ohne alle Rechtsförmlichkeiten, doch mit großer
Billigkeit getan haben, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß der
Zustand jenes Landesteils es damals für ihn notwendig machte, sich
dieses Ansehen anzumaßen, um den Landfrieden aufrechtzuerhalten.
Dieser Herr, dessen Rente nie über fünfhundert Pfund Sterling im
Jahre hinausging, führte 1745 achthundert seiner eigenen
Leute mit sich in den Aufruhr.

		Die Einführung des Lehensrechtes ist so wenig dazu geeignet, das
Ansehen der großen Allodialeigentümer zu erweitern, daß sie
vielmehr als ein Versuch angesehen werden kann, es einzuschränken.
Dieses Recht führte eine regelrechte Unterordnung ein, die von
einer langen Folge von Diensten und Pflichten, vom Könige herab bis
zu dem kleinsten Eigentümer, begleitet war. Während der
Minderjährigkeit des Eigentümers fiel die Rente und die Verwaltung
seiner Länder in die Hände seines unmittelbaren Vorgesetzten, und
folglich die aller großen Eigentümer in die Hände des Königs, der
mit dem Unterhalt und der Erziehung des Mündels betraut war, und
dem man in seiner Eigenschaft als Beaufsichtiger ein Recht
zuerkannte, ihn zu verheiraten, wofern dies nicht in einer für
diesen unstandesgemäßen Art geschah. Obgleich jedoch diese
Einrichtung notwendig darauf abzielte, das Ansehen des Königs zu
heben und das der großen Eigentümer zu schwächen, so konnte sie
doch keines von beiden so vollständig durchsetzen, daß Ordnung und
eine gute Regierung unter den Bewohnern des offenen Landes
hergestellt wurde: denn sie konnte jenen Zustand des Eigentums und
der Sitten, aus dem die Unordnung entsprang, [bookmark: page193]nur wenig ändern. Das Ansehen
der Regierung blieb nach wie vor in dem Haupte zu schwach und in
den untergeordneten Gliedern zu stark, und die übermäßige Stärke
der untergeordneten Glieder war die Ursache der Schwäche des
Hauptes. Der König war nach der Einführung der Lehensunterordnung
ebenso unfähig, die Gewalttätigkeiten der großen Herren
einzuschränken wie zuvor. Sie fuhren fort, nach eigenem Gutdünken
fast unaufhörlich gegeneinander und nicht selten auch gegen ihren
König Krieg zu führen, und das offene Land blieb nach wie vor ein
Schauplatz der Gewalttätigkeit, des Raubes und der Unordnung.

		Was aber alle Gewalt der Lehenseinrichtungen niemals hatte
bewirken können, das brachte der stille und unmerkliche Einfluß des
auswärtigen Handels und der Manufakturen nach und nach zustande.
Diese lieferten den großen Eigentümern allmählich Dinge, gegen die
sie das ganze überschüssige Erzeugnis ihrer Ländereien vertauschen,
und die sie selber verzehren konnten, ohne sie mit ihren Sassen
oder Gefolgsleuten teilen zu müssen. Alles für uns selbst und
nichts für andere, das scheint zu allen Zeiten in der Welt die
elende Maxime der Herren des Menschengeschlechts gewesen zu sein.
Sobald sie also einen Weg finden konnten, den ganzen Wert ihrer
Renten selbst aufzuzehren, hatten sie keine Lust mehr, sie mit
anderen Leuten zu teilen. Für ein Paar diamantene Schnallen oder
für etwas ebenso Unbedeutendes und Nutzloses vertauschten sie den
Unterhalt, oder was dasselbe ist, den Preis des Unterhalts von
tausend Menschen für ein Jahr, und damit das ganze Ansehen und den
Einfluß, den er ihnen verschaffen konnte. Dafür waren die Schnallen
nun ganz ihr eigen, und kein anderes Menschenkind hatte nun daran
teil, während sie nach der alten Art, Aufwand zu treiben,
wenigstens mit tausend Menschen hatten teilen müssen. Vor solchen
Beurteilern war freilich der Unterschied entscheidend, und dieser
Vorzug bestimmend; [bookmark: page194]und so vertauschten sie gegen die Befriedigung
der kindischesten, niedrigsten und schmutzigsten Eitelkeit
allmählich ihr ganzes Gewicht und Ansehen.

		In einem Lande, wo es keinen auswärtigen Handel und keine der
feineren Manufakturen gibt, kann ein Mann mit jährlich zehntausend
Pfund sein Einkommen nicht gut anders verwenden, als durch den
Unterhalt von tausend Familien, die dann natürlich alle unter
seinem Befehl stehen. Bei dem jetzigen Zustande Europas kann ein
Mann mit jährlich zehntausend Pfund sein ganzes Einkommen ausgeben
(und tut es auch gewöhnlich), ohne unmittelbar zwanzig Leute zu
erhalten oder mehr als zehn Lakaien zu befehligen, die das Befehlen
nicht wert sind. Mittelbar nährt er vielleicht eine ebenso große
oder noch größere Anzahl von Menschen, als er jemals nach der alten
Weise des Geldausgebens hätte unterhalten können. Denn wenn auch
die Menge der kostbaren Produkte, für die er sein ganzes Einkommen
hingibt, sehr klein ist, so mußte doch die Anzahl der Arbeiter, von
denen sie gesammelt und zubereitet wurden, notwendig sehr groß
sein. Ihr hoher Preis kommt im allgemeinen von dem Lohn ihrer
Arbeit und den Profiten aller ihrer unmittelbaren Arbeitgeber her.
Indem er diesen Preis bezahlt, bezahlt er mittelbar allen jenen
Lohn und Profit und trägt so mittelbar zum Unterhalt aller Arbeiter
und Arbeitgeber bei. Allerdings trägt er gewöhnlich nur einen sehr
kleinen Teil für den eines jeden bei: für sehr wenige vielleicht
ein Zehntel, für viele nicht ein Hundertstel und für einige nicht
ein Tausendstel, ja nicht ein Zehntausendstel ihres ganzen
jährlichen Unterhalts. Obgleich er also zu ihrer aller Unterhalt
beiträgt, sind sie doch alle mehr oder weniger von ihm unabhängig,
weil sie gewöhnlich alle auch ohne ihn leben könnten.

		Wenn die großen Landeigentümer ihre Renten für den Unterhalt
ihrer Sassen und Gefolgsleute ausgeben, so nährt [bookmark: page195]jeder von ihnen alle seine
eigenen Sassen und alle seine eigenen Gefolgsleute selbst. Wenn sie
die Renten hingegen zum Unterhalt von Handelsleuten und Handwerkern
verwenden, so mögen sie wohl alle zusammengenommen eine ebensogroße
oder, wegen des Verwüstens, das die ländliche Gastfreundschaft mit
sich führt, eine noch größere Anzahl von Leuten ernähren als
früher. Allein jeder von ihnen trägt, einzeln genommen, oft nur
einen sehr kleinen Teil zum Unterhalt eines einzelnen Individuums
aus dieser großen Anzahl bei. Jeder Handelsmann oder Handwerker
zieht seinen Unterhalt nicht aus der Beschäftigung durch einen
einzigen, sondern durch hundert oder tausend verschiedene Kunden.
Obgleich er ihnen daher auch in einem gewissen Maße allen
verpflichtet ist, so ist er doch von keinem einzigen unter ihnen
völlig abhängig.

		Da auf diese Weise der persönliche Aufwand der großen Besitzer
stufenweise zunahm, so war es nicht anders möglich, als daß die
Anzahl ihrer Hofleute ebenso stufenweise abnahm, bis sie endlich
alle entlassen wurden. Derselbe Grund brachte sie dazu, nach und
nach den unnötigen Teil ihrer Hintersassen zu entfernen. Die
Pachtgüter wurden erweitert, und die Bebauer des Landes trotz aller
Klagen über Entvölkerung bis auf die Zahl vermindert, die nach dem
damaligen unvollkommenen Zustande der Bebauung und Melioration zum
Anbau hinreichte. Durch die Entfernung der unnötigen Mäuler und
durch die Eintreibung des vollen Pachtwertes von dem Pächter kam
ein größerer Ueberschuß, oder, was dasselbe ist, der Preis eines
größeren Überschusses für den Eigentümer heraus und die Kaufleute
und Manufakturisten gaben ihm bald Gelegenheit, diesen ebenso für
seine eigene Person zu verwenden, wie er es mit dem übrigen Teil
getan hatte. Da dieselben Ursachen zu wirken fortfuhren, wurde er
begierig, seine Renten über das hinaus zu steigern, was sein Land
ihm im dermaligen Kulturzustande einbringen konnte. [bookmark: page196]Hierzu konnten sich seine
Pächter aber nur unter der einen Bedingung verstehen, daß sie in
ihrem Besitze auf eine so lange Reihe von Jahren gesichert wurden,
daß sie Zeit hatten, das, was sie zur Melioration des Landes
auslegen mußten, mit Profit wiederzuerhalten. Den Grundherrn machte
seine kostspielige Eitelkeit willig, auf diese Bedingung
einzugehen, und daher stammen die langen Pachtkontrakte.

		Selbst ein Pächter, den sein Herr nach Gutdünken fortschicken
kann, ist, wenn er den vollen Wert des Landes bezahlt, von dem
Grundherrn nicht ganz abhängig. Die Geldvorteile, die sie
voneinander haben, sind gleich und gegenseitig, und ein solcher
Pächter wird weder sein Leben noch sein Vermögen in dem Dienste des
Eigentümers wagen. Hat er aber einen Pachtkontrakt auf eine lange
Reihe von Jahren, so ist er völlig unabhängig, und sein Grundherr
darf von ihm auch nicht den kleinsten Dienst erwarten, der nicht
ausdrücklieh in dem Kontrakte bedungen oder dem Pächter nach den
gemeinen und bekannten Landesgesetzen auferlegt ist.

		Nachdem so die Hintersassen unabhängig und die Gefolgsleute
entlassen worden waren, stand es nicht mehr in der Macht der großen
Eigentümer, den regelmäßigen Gang der Rechtspflege zu unterbrechen
oder den Landfrieden zu stören. Sie hatten ihr Geburtsrecht nicht
wie Esau in der Zeit der Not und des Hungers für ein Gericht Suppe
verkauft, sondern in der Zügellosigkeit des Überflusses für
Läppereien und ähnlichen Kram, der sich besser zum Spielzeug von
Kindern als zu ernsten Zwecken von Männern eignete, und wurden nun
ebenso unbedeutend, wie irgendein wohlhabender Bürger oder
Handelsmann in einer Stadt. Auf dem offenen Lande wurde ebenso wie
in der Stadt eine regelrechte Verwaltung eingeführt, weil dort wie
hier niemand mehr Macht genug besaß, um sich ihren Maßregeln zu
widersetzen. [bookmark: page197]

		Es gehört vielleicht nicht zur Sache, aber ich kann die
Bemerkung nicht unterdrücken, daß in handeltreibenden Ländern sehr
alte Familien, die durch viele Geschlechtsfolgen hindurch
ansehnlichen Besitz vom Vater auf den Sohn vererbten, sehr selten
sind. In Ländern hingegen, die wenig Handel haben, wie Wales oder
die schottischen Hochlande, sind sie etwas ganz Gewöhnliches. Die
arabischen Geschichten scheinen voll von Geschlechtsregistern zu
sein, und es gibt eine Geschichte, die ein Tartaren-Chan
geschrieben hat und die in mehrere europäische Sprachen übersetzt
worden ist, die fast nichts anderes enthält; ein Beweis, daß alte
Familien bei jenen Völkerschaften etwas sehr Gewöhnliches sind. In
Ländern, wo ein reicher Mann sein Einkommen nicht anders ausgeben
kann, als indem er davon so viel Menschen erhält, als davon leben
können, kann er weit gehen, und seine Wohltätigkeit wird doch, wie
es scheint, selten so übertrieben sein, daß er es unternähme, mehr
Menschen zu unterhalten als er vermag. Da aber, wo er den größten
Teil seines Einkommens auf seine eigene Person verwenden kann, hat
sein Aufwand oft keine Schranken, weil seine Eitelkeit oder seine
Eigenliebe oft keine Schranken hat. Deshalb bleiben in
handeltreibenden Ländern die Reichtümer trotz der strengsten, zur
Verhütung ihrer Verschleuderung getroffenen gesetzlichen
Vorkehrungen sehr selten lange in derselben Familie. Bei einfachen
Völkern dagegen bleiben sie oft ohne alle gesetzlichen Vorkehrungen
bei den Familien; denn bei Hirtenvölkern, z. B. den Tartaren
und Arabern, macht notwendigerweise die Verzehrbarkeit ihres
Eigentums alle solche Vorkehrungen unmöglich.

		So kam eine Umwälzung, die für das allgemeine Wohl von der
höchsten Wichtigkeit war, durch zwei Volksklassen zustande, die
nicht im mindesten die Absicht hatten, der Allgemeinheit zu dienen.
Der einzige Beweggrund der großen Eigentümer war die Befriedigung
einer höchst [bookmark: page198]kindischen Eitelkeit. Die Kaufleute und
Handwerker aber machten sich weit weniger lächerlich und handelten
lediglich aus Eigennutz und in Verfolgung ihres Krämergrundsatzes,
dem Pfennig nachzulaufen, wo der Pfennig zu haben ist. Beide Teile
hatten keine Kenntnis oder Ahnung von der großen Umwälzung, die die
Torheit des einen und die Emsigkeit des anderen nach und nach
zustande brachte.

		So ist es gekommen, daß der Handel und die Manufakturen der
Städte in den meisten europäischen Ländern die Ursache und
Veranlassung zur Meliorierung und Kultur des Landes geworden sind,
statt deren Wirkung oder Folge zu sein.

		Da indes dieser Fortgang dem natürlichen Laufe der Dinge zuwider
ist, so ist er auch notwendig langsam und ungewiß. Man vergleiche
den langsamen Fortschritt derjenigen europäischen Länder, deren
Wohlstand hauptsächlich von ihrem Handel und ihren Manufakturen
abhängt, mit den schnellen Fortschritten unserer nordamerikanischen
Kolonien, deren Wohlstand ganz auf dem Ackerbau beruht. In den
meisten Ländern Europas verdoppelt sich die Einwohnerzahl, wie
angenommen wird, erst in fünfhundert Jahren. In einigen unserer
nordamerikanischen Kolonien hat man gefunden, daß sie sich in
zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren verdoppelt. In Europa verhindern
die Rechte der Erstgeburt und mancherlei dauernde Beschränkungen
die Teilung des großen Besitzes und machen dadurch eine Vermehrung
der kleinen Eigentümer unmöglich. Und doch ist ein kleiner
Eigentümer, der jeden Teil seines Gütchens kennt, der es mit all
der Liebe, die Eigentum, zumal kleines Eigentum, einzuflößen
pflegt, betreut und daher eine Freude daran hat, es nicht bloß
anzubauen, sondern auch zu schmücken, gewöhnlich der emsigste,
verständigste und erfolgreichste von allen, die sich mit der Hebung
des Landes befassen. Überdies werden durch jene Gesetze so viele
[bookmark: page199]Ländereien
vom Markte ferngehalten, daß immer mehr Kapital zum Kaufe, als Land
zum Verkaufe da ist, so daß, was zum Verkaufe kommt, stets zu einem
Monopolpreise weggeht. Die Pachtrente deckt niemals die Zinsen des
Kaufgeldes und ist überdies noch mit Reparaturen und anderen
gelegentlichen Lasten beschwert, denen der Geldzins nicht
unterworfen ist. Landankauf ist in Europa überall eine höchst
unvorteilhafte Anlage eines kleinen Kapitals. Ein Mann in mäßigen
Vermögensverhältnissen, der sich vom Geschäfte zurückzieht, wird
sein kleines Kapital manchmal der höheren Sicherheit halber in
Grund und Boden anlegen. Oft liebt es auch ein Gewerbsmann, dessen
Einkommen aus anderer Quelle stammt, sein Erspartes auf diese Weise
zu sichern. Ein junger Mann aber, der ein Kapital von zwei oder
drei tausend Pfund Sterling auf den Kauf und Anbau eines kleinen
Stück Landes verwendet, statt sich dem Handel oder einem Gewerbe zu
widmen, kann zwar hoffen, sehr glücklich und sehr unabhängig zu
leben, muß aber aller Hoffnung auf großes Vermögen und große
Auszeichnung, die er bei einer anderen Verwendung seines Kapitals
so gut wie jeder andere in Aussicht gehabt hätte, auf immer
entsagen. Und doch wird ein solcher, wenn er auch nicht darauf
Anspruch machen kann, ein Eigentümer zu sein, es oft verschmähen,
ein Pächter zu sein. Mithin hindert die geringe Menge Landes, die,
und der hohe Preis, zu dem sie auf den Markt kommt, viele
Kapitalien daran, daß sie auf dessen Anbau und Verbesserung
verwendet werden, wozu sie sonst gebraucht worden wären. Dagegen
sind in Nordamerika fünfzig oder sechzig Pfund oft ein
hinlängliches Kapital, um eine Pflanzung damit anzufangen. Der Kauf
und die Meliorierung wüster Ländereien ist dort die
gewinnbringendste Anlage, sowohl der kleinsten wie der größten
Kapitalien, und der kürzeste Weg zu all dem Vermögen und all der
Auszeichnung, die [bookmark: page200]man in jenem Lande zu erwerben vermag. Freilich
ist solches Land in Nordamerika fast für nichts oder zu einem
Preise zu haben, der weit hinter dem Werte seines natürlichen
Produktes zurücksteht, eine Sache, die in Europa oder vielmehr in
jedem Lande, wo sämtliche Ländereien seit lange Privateigentum
sind, rein unmöglich ist. Würden jedoch die Landgüter bei dem Tode
jedes Eigentümers, der eine zahlreiche Familie hinterläßt, unter
alle Kinder gleichmäßig geteilt, so würde das Landgut gewöhnlich
verkauft werden. Es käme dann soviel Land zu Markt, daß es nicht
mehr zu einem Monopolpreis verkauft werden könnte. Die Pachtrente
des Landes würde den Zinsen des Kaufgeldes näher kommen, und ein
kleines Kapital ließe sich ebenso vorteilhaft im Landerwerb anlegen
wie auf irgendeine andere Weise.

		England ist wegen der natürlichen Fruchtbarkeit seines Bodens,
der im Verhältnis zum ganzen Lande großen Ausdehnung seiner
Meeresküste und der vielen schiffbaren Flüsse, die es
durchschneiden und manchen seiner mitten im Lande gelegenen Teile
die Bequemlichkeit der Wasserfracht verschaffen, vielleicht
ebensogut von der Natur dazu ausgerüstet wie irgendein großes Land
Europas, der Sitz eines auswärtigen Handels, von für den
Auslandsverkauf arbeitenden Manufakturen und allen dadurch
bewirkbaren Fortschritten zu werden. Auch ist seit dem Anfange der
Regierung Elisabeths die englische Gesetzgebung sehr auf die
Interessen von Handel und Manufakturen bedacht gewesen, und in der
Tat gibt es in Europa, selbst Holland nicht ausgenommen, kein Land,
wo das Gesetz im großen ganzen dieser Art von Erwerbstätigkeit
günstiger wäre. Aus diesem Grunde haben denn auch Handel und
Manufakturen während dieser ganzen Zeit immer mehr Fortschritte
gemacht. Zwar hat zweifellos auch die Kultur und Melioration des
Landes nach und nach Fortschritte gemacht; [bookmark: page201]aber sie scheint dem weit
schnelleren Fortgang des Handels und der Manufakturen nur langsam
und in einer gewissen Entfernung gefolgt zu sein. Es ist
höchstwahrscheinlich, daß der größte Teil des Landes schon vor der
Regierung Elisabeths angebaut war; jetzt liegt noch ein sehr großer
Teil unkultiviert, und der weitaus größte Teil hat noch lange nicht
die Kultur erhalten, die er haben könnte. Und doch begünstigt das
englische Gesetz den Ackerbau nicht nur mittelbar durch den Schutz
des Handels, sondern auch unmittelbar durch mehrerlei
Aufmunterungen. Die Ausfuhr des Getreides ist, außer in Zeiten der
Teuerung, nicht nur frei, sondern wird auch durch eine Prämie
befördert. In Zeiten mäßigen Vorrates aber ist die Einfuhr fremden
Getreides mit Abgaben belegt, die einem Verbote gleichkommen. Die
Einfuhr von lebendem Vieh, ausgenommen aus Irland, ist zu allen
Zeiten verboten und auch von Irland erst seit kurzem freigegeben
worden. Es haben also diejenigen, welche das Land bebauen, für ihre
Mitbürger ein Monopol auf die zwei größten und wichtigsten Artikel
des Landeserzeugnisses, auf Brot und Fleisch. Sind diese
Ermunterungen im Grunde auch, wie ich später zu zeigen versuchen
werde, vielleicht illusorisch, so zeigen sie doch wenigstens zur
Genüge den guten Willen der Gesetzgebung, den Ackerbau zu fördern.
Aber was weit wichtiger ist als sie alle: die englischen Landleute
haben so viel Sicherheit, Unabhängigkeit und öffentliche Achtung
erhalten, als ihnen das Gesetz nur geben kann. Darum kann kein
Land, in dem das Recht der Erstgeburt gilt, Zehnten gezahlt werden,
und dauernde Beschränkungen, obwohl sie dem Geiste des Gesetzes
widersprechen, in manchen Fällen gestattet sind, dem Ackerbau mehr
Aufmunterung zukommen lassen als England. Und doch ist der Zustand
seiner Landeskultur noch immer so. Wie würde er erst gewesen sein,
wenn das Gesetz der Landwirtschaft keine unmittelbaren
Aufmunterungen [bookmark: page202]hätte zuteil werden lassen, außer denen, welche
aus den Fortschritten des Handels mittelbar entspringen, und wenn
es die Landleute in demselben Zustande gelassen hätte, wie in den
meisten anderen Ländern Europas? Es sind jetzt mehr als zweihundert
Jahre seit dem Anfange der Regierung Elisabeths verflossen, ein
Zeitraum der gerade so lang ist, wie die ununterbrochene Dauer des
menschlichen Aufschwungs gewöhnlich anhält.

		Frankreich scheint schon ein Jahrhundert früher, ehe England
sich als handeltreibendes Land auszeichnete, einen ansehnlichen
Anteil am auswärtigen Handel gehabt zu haben. Die französische
Marine war vor dem Feldzuge Karls VIII. nach Neapel den
Begriffen jener Zeit nach ansehnlich. Dennoch steht die Kultur und
Melioration des Landes in Frankreich im ganzen niedriger als in
England. Das Gesetz des Landes gab der Landwirtschaft niemals eine
so unmittelbare Aufmunterung.

		Der auswärtige Handel Spaniens und Portugals nach den anderen
Teilen Europas ist, obgleich er größtenteils mit fremden Schiffen
betrieben wird, sehr ansehnlich. Der mit ihren Kolonien wird mit
ihren eigenen Schiffen betrieben und ist wegen des großen Reichtums
und Umfanges jener Kolonien weit beträchtlicher. Dennoch hat er
niemals irgendwelche ansehnliche Manufakturen für den auswärtigen
Verkauf in eines der beiden Länder eingeführt, und der größte Teil
von ihnen liegt noch wüst. Portugals auswärtiger Handel aber ist
von älterem Datum als der irgendeines anderen Landes in Europa,
Italien ausgenommen.

		Italien ist das einzige große Land in Europa, welches durch den
auswärtigen Handel und die für den ausländischen Verkauf
arbeitenden Manufakturen durchwegs kultiviert und melioriert
geworden zu sein scheint. Vor dem Einfalle Karls VIII. war
Italien nach dem Berichte des Guicciardini in seinen gebirgigsten
und ödesten Landesteilen nicht weniger [bookmark: page203]kultiviert als in den ebensten
und fruchtbarsten. Zu dieser allgemeinen Kultur trug wahrscheinlich
die vorteilhafte Lage des Landes und die Menge von unabhängigen
Staaten, die damals dort bestanden, nicht wenig bei. Gleichwohl ist
es nicht unmöglich, daß trotz des Ausspruches jenes so
einsichtsvollen und vorsichtigen modernen Geschichtsschreibers
Italien zu jener Zeit nicht besser kultiviert war als England in
unseren Tagen.

		Indes ist das Kapital, das in irgendeinem Lande durch Handel und
Manufaktur erworben wird, so lange ein sehr mißlicher und
ungewisser Besitz, bis ein Teil davon in der Kultur und
Meliorierung seiner Ländereien sicher angelegt und realisiert ist.
Ein Kaufmann ist, wie man sehr richtig gesagt hat, nicht notwendig
der Bürger eines bestimmten Landes. Es ist ihm höchst gleichgültig,
von welchem Orte aus er seinen Handel treibt, und die
unbedeutendste Mißstimmung veranlaßt ihn, sein Kapital und damit
zugleich alle Gewerbtätigkeit, die dadurch erhalten wird, von einem
Lande weg in ein anderes zu übertragen. Kein Teil dieses Kapitals
kann als Eigentum eines Landes angesehen werden, ehe es nicht
entweder in Gebäuden oder in dauernden Bodenverbesserungen
sozusagen über jenes Land hin verstreut worden ist. Von dem großen
Wohlstand, den die meisten Hansestädte besessen haben sollen ist
jetzt keine andere Spur mehr übrig, als die in den dunkeln
Geschichten des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts. Es ist
sogar ungewiß, wo einige dieser Städte gelegen haben, oder welchen
europäischen Städten die lateinischen Namen angehören, mit denen
einige davon genannt wurden. In Italien hingegen haben zwar die
Unglücksfälle, die das Land am Ende des fünfzehnten und am Anfange
des sechzehnten Jahrhunderts zu erleiden hatte, den Handel und die
Manufakturen der lombardischen und toskanischen Städte sehr
verringert, aber diese Länder gehören doch noch zu den [bookmark: page204]bevölkertsten
und bestkultivierten in Europa. Den großen Handel Antwerpens, Gents
und Brügges haben die Bürgerkriege Flanderns und die darauf
folgende spanische Regierung vertrieben; aber Flandern ist immer
noch eines der reichsten, bestkultivierten und bevölkertsten Länder
Europas. Die gewöhnlichen Umwälzungen des Krieges und der
Regierungsgewalt lassen leicht die Quellen jenes Wohlstandes
vertrocknen, der nur aus dem Handel entspringt. Derjenige, welcher
aus den solideren Verbesserungen des Ackerbaues hervorgeht, ist
weit dauerhafter und kann nur durch solche gewaltsame
Erschütterungen zerstört werden, die mit den ein oder zwei
Jahrhunderte hindurch fortgesetzten Verheerungen kriegerischer und
barbarischer Völkerschaften verbunden sind und die einige Zeit vor
und nach dem Falle des römischen Reiches in den westlichen
Provinzen Europas vorkamen. [bookmark: page205]

	
		
		Viertes Buch.

Systeme der politischen Ökonomie.

		Einleitung.

		Die politische Ökonomie, als ein Zweig des Wissens eines
Staatsmannes oder Gesetzgebers betrachtet, beschäftigt sich mit
zweierlei Gegenständen: erstens dem Volke reichliches Einkommen
oder Unterhalt zu verschaffen, oder, eigentlich, es in den Stand zu
setzen, sich selbst solch ein Einkommen oder solchen Unterhalt zu
verschaffen; und zweitens dem Staat oder dem Gemeinwesen ein
Einkommen zu versorgen, das für die öffentlichen Angelegenheiten
hinreicht. Sie beschäftigt sich damit, sowohl das Volk wie das
Staatsoberhaupt zu bereichern.

		Die verschiedenen Fortschritte des Reichtums in verschiedenen
Zeitaltern und Nationen haben zu zweierlei Systemen der politischen
Ökonomie, die sich auf die Bereicherung des Volkes beziehen,
geführt. Das eine kann das Handels-, das andere das Landbausystem
genannt werden. Ich werde beide so vollständig und deutlich, als
ich es vermag, darzulegen suchen und werde mit dem Handelssystem
[bookmark: page206]den Anfang
machen. Es ist das moderne System und ist in unserem eigenen Lande
und in unserer eigenen Zeit am besten bekannt.

	
		
		Erstes Kapitel.

Das Prinzip des Handels- oder Merkantilsystems.

		Daß Wohlstand in Geld oder in Gold und Silber bestehe, ist eine
verbreitete Ansicht, die ganz von selbst aus der doppelten Funktion
des Geldes als Tauschmittel und als Wertmesser entspringt. Da es
unser Tauschmittel ist, können wir, wenn wir Geld haben, uns alles
leichter verschaffen, was wir brauchen, als mittelst jeder anderen
Ware. Wir finden stets, daß es die Hauptsache ist, Geld zu
bekommen. Hat man es, so hält es nicht schwer, dann alles Weitere
zu kaufen. Da es unser Wertmesser ist, schätzen wir den Wert aller
anderen Waren nach der Menge Geldes, für die sie eingetauscht
werden. Wir sagen im Englischen von einem reichen Manne, er sei
viel, und von einem armen, er sei wenig Geld wert. Von einem
sparsamen Menschen, d. h. von einem, der sichs angelegen sein
läßt, reich zu werden, sagt man, er liebe das Geld; und von einem
sorglosen, einem freigebigen oder einem verschwenderischen Menschen
sagt man, es sei ihm gleichgültig. Reichwerden heißt zu Geld
kommen, und Wohlstand und Geld gelten einfach in der gewöhnlichen
Sprache als durchaus gleichbedeutende Wörter.

		Wie einen reichen Mann hält man auch ein reiches Land für ein
solches, das Geld im Überflusse hat; und Gold und Silber in einem
Lande aufzuhäufen, hält man für den kürzesten Weg, es zu
bereichern. Nach der Entdeckung Amerikas war eine Zeitlang
gewöhnlich das erste, wonach [bookmark: page207]die Spanier fragten, wenn sie an eine
unbekannte Küste kamen, ob dort Gold oder Silber in der Gegend zu
finden wäre. Je nach der Nachricht, die sie bekamen, bestimmten
sie, ob es sich verlohne, dort eine Niederlassung zu errichten oder
ob das Land der Eroberung wert sei. Piano Carpino, ein Mönch, den
der König von Frankreich zu einem der Söhne des bekannten
Dschingischan geschickt hatte, sagt, die Tartaren hätten ihn
gewöhnlich oft gefragt, ob es im Königreich Frankreich eine große
Menge von Schafen und Ochsen gebe. Ihre Frage hatte denselben Zweck
wie die der Spanier. Sie wollten wissen, ob das Land reich genug
wäre, um der Eroberung wert zu sein. Unter den Tartaren ist, wie
unter allen übrigen Hirtenvölkern, die gewöhnlich den Gebrauch des
Geldes nicht kennen, Vieh das Tauschmittel und der Wertmesser. Nach
ihrer Ansicht bestand daher Wohlstand in Vieh, wie er nach der
Ansicht der Spanier in Gold und Silber bestand. Vielleicht kam von
beiden Ansichten die tartarische der Wahrheit am nächsten.

		Locke stellt einen Unterschied zwischen Geld und anderen
beweglichen Gütern fest. Alle anderen beweglichen Güter, sagt er,
sind ihrer Natur nach so verbrauchbar, daß man sich auf den
Wohlstand, der auf ihnen beruht, nicht verlassen kann, und daß eine
Nation, die in dem einen Jahr einen Überfluß daran hat, in dem
nächsten Jahre ohne alle Ausfuhr, lediglich durch ihr eigenes
Verwüsten und Verschwenden einen großen Mangel daran haben kann.
Geld hingegen ist ein beständiger Freund, der, wenn er auch von
Hand zu Hand wandert, doch, falls es nur gelingt, ihn im Lande zu
behalten, nicht leicht der Verwüstung und Verzehrung ausgesetzt
ist. Daher sind Gold und Silber seiner Ansicht nach der solideste
und wesentlichste Teil des beweglichen Reichtums eines Volkes, und
es sollte deshalb, wie er meint, die Vermehrung dieser Metalle der
Hauptgegenstand ihrer politischen Ökonomie sein. [bookmark: page208]

		Andere räumen ein, daß wenn eine Nation von aller Welt getrennt
werden könnte, wenig darauf ankommen würde, wie viel oder wie wenig
Geld bei ihr umliefe. Die verbrauchbaren Güter, die mittelst dieses
Geldes in Umlauf kämen, würden nur für eine größere oder kleinere
Anzahl Geldstücke eingetauscht werden; aber der wirkliche Wohlstand
oder die wirkliche Armut des Landes würde, das geben sie zu, nur
von dem Überfluß oder dem Mangel jener verbrauchbaren Güter
abhängen. Anders hingegen, verhält es sich, wie sie glauben, mit
Ländern, die Beziehungen mit fremden Völkern unterhalten und die
genötigt sind, auswärtige Kriege zu führen und Flotten und Heere in
entfernten Ländern zu unterhalten. Dies könne, sagen sie, nur
geschehen, wenn zu deren Bezahlung Geld außer Landes geschickt
würde, und es könne ein Volk nicht viel Geld hinausschicken, wenn
es nicht viel zuhause habe. Mithin müsse jedes Volk in
Friedenszeiten Gold und Silber aufhäufen, damit es, wenn der Fall
es erheische, Mittel habe, um auswärtige Kriege zu führen.

		Diesen allgemeinen Gedanken folgend haben alle europäischen
Völker, freilich ohne sonderlichen Erfolg, auf alle möglichen
Mittel gesonnen, Gold und Silber in ihren Ländern aufzuhäufen.
Spanien und Portugal, die Eigentümer der bedeutendsten Bergwerke,
aus denen Europa mit diesen Metallen versorgt wird, haben ihre
Ausfuhr entweder unter den härtesten Strafen verboten oder mit
einer hohen Strafe belegt. Das gleiche Verbot scheint in alten
Zeiten einen Teil der Politik der meisten übrigen europäischen
Völker ausgemacht zu haben. Es findet sich sogar, wo man es am
allerwenigsten erwarten sollte, in einigen alten schottischen
Parlamentsakten, die die Ausfuhr des Goldes und Silbers »aus dem
Königreiche hinaus« bei schweren Strafen untersagen. Eine gleiche
Politik wurde vor alters in Frankreich und England befolgt. [bookmark: page209]

		Als diese Länder Handel zu treiben anfingen, fanden die
Kaufleute jenes Verbot in manchen Fällen höchst beschwerlich. Sie
konnten oft die fremden Güter, die sie entweder in ihr eigenes Land
einführen oder in andere fremde Länder bringen wollten,
vorteilhafter mit Gold und Silber, als mit jeder anderen Ware
kaufen. Daher sträubten sie sich gegen jenes Verbot als ein für den
Handel schädliches.

		Erstens wandten sie ein, daß die Ausfuhr von Gold und Silber zum
Ankauf fremder Güter nicht immer die Menge dieser Metalle im
Königreiche vermindere. Im Gegenteil könne sie diese oft
vergrößern, weil jene fremden Güter, wenn ihr Verbrauch im Lande
dadurch nicht vermehrt würde, wieder nach fremden Ländern
ausgeführt werden könnten, und dann, da sie mit großem Profit
verkauft würden, mehr Schätze zurückbringen könnten als zu ihrem
Ankaufe hinausgeschickt worden wären. Man vergleicht diese
Operation beim auswärtigen Handel mit Saatzeit und Ernte beim
Ackerbau: »Wenn wir die Handlungsweise des Landwirtes nur zur
Saatzeit betrachten, wo er viel gutes Korn in die Erde hineinwirft,
so werden wir ihn eher für einen Narren als für einen Landwirt
halten. Sehen wir hingegen seine Arbeiten bei der Ernte, die das
Ende seiner Mühen ist, dann finden wir den Wert und reichen Erfolg
seiner Handlungsweise.«

		Zweitens wandten sie ein, daß dieses Verbot die Ausfuhr von Gold
und Silber nicht verhindern könne, weil die im Verhältnis zum Werte
kleine Masse dieser Metalle ihr Hinausschmuggeln leicht mache, und
daß diese Ausfuhr nur durch eine gehörige Aufmerksamkeit auf das,
was sie die Handelsbilanz nannten, verhütet werden könne. Wenn das
Land Güter zu einem größeren Werte ausführe als einführe, so würden
ihm fremde Völker einen Ausgleich schuldig sein, der notwendig in
Gold und Silber bezahlt werden müßte, und dadurch die Menge dieser
Metalle im [bookmark: page210]Königreich vergrößern würde. Wenn hingegen das
Land Güter zu einem größeren Werte einführte aus ausführte, so
würde es fremden Völkern einen entgegengesetzten Ausgleich schuldig
bleiben, der diesen auf die nämliche Art gezahlt werden müßte und
dadurch diese Menge verringern würde. In diesem Falle könne das
Verbot die Ausfuhr dieser Metalle nicht verhüten, sondern sie nur
kostspieliger machen, indem es sie gefahrvoller mache. Dadurch
würde der Wechselkurs ungünstiger für das Land stehen, das den
Ausgleich schulde, als es sonst der Fall wäre, weil der Kaufmann,
der einen Wechsel auf das Ausland gekauft hätte, genötigt wäre, dem
Bankier, der ihn verkauft hätte, nicht nur die natürliche Gefahr,
Mühe und Kosten der Versendung des Geldes, sondern auch noch die
besondere Gefahr, die aus dem Verbote entstehe, zu vergüten. Je
ungünstiger aber der Wechselkurs für ein Land stehe, desto
ungünstiger werde ihm auch die Handelsbilanz, weil das Geld dieses
Landes notwendig in Vergleich mit dem Gelde desjenigen Landes, dem
der Ausgleich geschuldet werde, um ebensoviel an Wert fallen müsse.
Wäre z. B. der Wechselkurs zwischen England und Holland fünf
Prozent gegen England, so würden in England 105 Unzen
Silber nötig sein, um einen Wechsel von 100 Unzen Silber
auf Holland zu kaufen; es wären also 105 Unzen Silber in
England nur so viel wie 100 Unzen in Holland wert, und es
würde auch nur eine entsprechende Menge holländischer Güter damit
zu kaufen sein. Hingegen würden aber 100 Unzen Silber in
Holland 105 Unzen in England wert sein, und es wäre dafür
eine entsprechende Menge englischer Güter zu kaufen. Mithin würden
die englischen Waren, die nach Holland verkauft würden, um so viel
wohlfeiler, und die holländischen Waren, die nach England verkauft
würden, wegen des Unterschiedes im Wechselkurs, um so viel teurer
verkauft werden; das eine würde um so viel weniger holländisches
Geld nach England, [bookmark: page211]und das andere um so viel mehr englisches Geld
nach Holland ziehen, als dieser Unterschied ausmache, und es stehe
mithin notwendigerweise die Handelsbilanz um so viel ungünstiger
für England und erfordere, daß zum Ausgleich mehr Gold und Silber
nach Holland ausgeführt werde.

		Diese Argumente waren teils richtig und teils sophistisch.
Richtig waren sie, sofern sie behaupten, daß die Ausfuhr von Gold
und Silber durch den Handel dem Lande oft vorteilhaft werde. Auch
darin waren sie richtig, daß sie behaupteten, es könne kein Verbot
ihre Ausfuhr verhüten, wenn Privatleute in dieser Ausfuhr einen
Vorteil fänden. Sophistisch aber waren sie in der Annahme, daß die
Erhaltung oder Vermehrung der Menge jener Metalle mehr die
Aufmerksamkeit der Regierung verdiene, als die Erhaltung oder
Vermehrung der Menge jeder anderen nützlichen Ware, die die
Handelsfreiheit ohne jede Aufmerksamkeit stets in der nötigen Menge
bietet. Sophistisch waren sie vielleicht auch mit der Behauptung,
daß der hohe Preis der Wechsel notwendigerweise das, was sie die
ungünstige Handelsbilanz nannten, vermehre oder die Ausfuhr einer
größeren Menge Goldes und Silbers veranlasse. Freilich war dieser
hohe Preis den Kaufleuten, die mit Geld ins Ausland zu zahlen
hatten, sehr nachteilig: sie mußten die Wechsel, welche sie von
ihren Bankiers auf jene Länder erhielten, desto teurer bezahlen.
Allein wenn auch die Gefahr, die aus dem Verbote entsprang, den
Bankiers einige außerordentliche Kosten verursachen mochte, so
wurde doch dadurch nicht notwendig mehr Geld aus dem Lande geführt.
Diese Kosten wurden vielmehr gewöhnlich alle im Lande aufgewendet,
um das Geld aus demselben hinauszuschmuggeln und konnten wohl
niemals Ursache werden, daß auch nur ein Sixpence über die
angewiesene Summe ausgeführt wurde. Auch mußte der hohe Preis der
Wechsel die Kaufleute natürlich dazu [bookmark: page212]bewegen, daß sie ihre Ausfuhr mit ihrer
Einfuhr beiläufig ins Gleichgewicht zu bringen suchten, damit sie
diesen hohen Wechselpreis nur bei einer möglichst kleinen Summe zu
bezahlen hätten. Und ferner mußte der hohe Preis der Wechsel
notwendigerweise wie eine Auflage wirken, indem er den Preis der
fremden Güter in die Höhe trieb und dadurch ihren Bezug
verminderte. Er neigte also dazu, das, was sie eine ungünstige
Handelsbilanz nannten, nicht zu vermehren, sondern zu vermindern,
und verminderte folglich die Ausfuhr von Gold und Silber.

		Doch gerade so, wie sie waren, überzeugten diese Argumente die
Leute, an die sie gerichtet waren. Sie waren von Kaufleuten an
Parlamente und Staatsräte der Fürsten, an Adelige und Landedelleute
gerichtet, von solchen, die dafür galten, daß sie den Handel
verstehen, an solche, die sich bewußt waren, daß sie nichts von der
Sache verstanden. Daß der auswärtige Handel das Land bereichere,
zeigte die Erfahrung den Adeligen und Landedelleuten ebensogut wie
den Kaufleuten, aber wie und in welcher Weise wußte keiner von
ihnen recht. Die Kaufleute wußten vortrefflich, auf welche Weise er
sie selbst bereicherte: es war ihr Geschäft, das zu wissen; aber zu
wissen, auf welche Weise er das Land bereicherte, das gehörte nicht
zu ihrem Geschäfte. Sie dachten nie daran, außer wenn sie sich
wegen einer Veränderung in den Gesetzen, betreffend den auswärtigen
Handel, an das Land zu wenden hatten. Dann wurde es nötig, etwas
über die wohltätigen Wirkungen des auswärtigen Handels und die Art,
wie diese Wirkungen durch die bestehenden Gesetze gehemmt würden,
zu sagen. Den Richtern, die über den Handel zu entscheiden hatten,
schien die Sache sehr einleuchtend aufgeklärt zu sein, wenn man
ihnen sagte, daß der auswärtige Handel Geld ins Land bringe, die in
Frage stehenden Gesetze aber ihn daran verhinderten, so viel
hineinzubringen, als er sonst bringen [bookmark: page213]könnte. Jene Argumente hatten
daher den gewünschten Erfolg. Das Verbot der Gold- und
Silberausfuhr wurde in Frankreich und England auf die Landesmünzen
beschränkt; die Ausfuhr ausländischer Münzen und Barren wurde
freigegeben. In Holland und an einigen anderen Orten wurde diese
Freiheit sogar auf die Landesmünze ausgedehnt. So wurde die
Aufmerksamkeit der Regierung von der Verhütung der Gold- und
Silberausfuhr abgelenkt, um über die Handelsbilanz, als die einzige
Ursache, die eine Vermehrung oder Verminderung jener Metalle
bewirken könne, zu wachen. Von einer fruchtlosen Sorge befreit,
wurde sie auf eine andere, noch weit mühseligere und schwierigere
und ebenso fruchtlose abgelenkt. Der Titel von Mun's Buch »Englands
Schatz im auswärtigen Handel« wurde zu einer Grundmaxime der
politischen Ökonomie, nicht nur in England, sondern auch in allen
übrigen handeltreibenden Ländern. Der inländische oder
Binnenhandel, der wichtigste von allen, bei dem ein gleich großes
Kapital das größte Einkommen liefert und der heimischen Bevölkerung
die meiste Beschäftigung gibt, wurde nur als etwas dem auswärtigen
Handel Untergeordnetes betrachtet. Er bringe, hieß es, weder Geld
in das Land, noch führe er etwas hinaus. Das Land könne also durch
ihn weder reicher noch ärmer werden, außer soweit sein Glück oder
Verfall mittelbar den Zustand des auswärtigen Handels
beeinflusse.

		Ein Land, das keine eigenen Bergwerke hat, muß ohne Zweifel sein
Gold und Silber aus fremden Ländern beziehen, gerade wie eines, das
keine eigenen Weinberge hat, seine Weine beziehen muß. Es scheint
jedoch nicht nötig zu sein, daß der Staat seine Aufmerksamkeit mehr
auf den einen als auf den anderen Gegenstand verwendet. Ein Land,
das Mittel hat, Wein zu kaufen, wird immer so viel Wein bekommen,
als es braucht; und ein Land, das Mittel hat, Gold und Silber zu
kaufen, wird niemals um diese Metalle in [bookmark: page214]Verlegenheit sein. Sie sind
gleich allen anderen Waren für einen gewissen Preis zu kaufen, und
wie sie der Preis aller anderen Waren sind, so sind alle anderen
Waren der Preis dieser Metalle. Wir können mit vollkommener
Sicherheit darauf rechnen, daß die Freiheit des Handels uns ohne
alle Aufmerksamkeit der Regierung stets mit so viel Wein versorgen
wird, als wir brauchen, und wir können mit derselben Sicherheit
darauf rechnen, daß sie uns stets mit allem Golde und Silber
versorgen werde, das wir zu kaufen und zur Zirkulation unserer
Waren oder zu anderen Zwecken anzuwenden imstande sind.

		Die Menge jeder Ware, die der menschliche Fleiß erwerben oder
erzeugen kann, richtet sich in jedem Lande naturgemäß von selbst
nach der wirksamen Nachfrage, d. h. nach der Nachfrage
derjenigen, welche alle Renten, Arbeit und Profite zu zahlen bereit
sind, die bezahlt werden müssen, wenn sie hergestellt und zu Markt
gebracht werden soll. Keine Waren aber richten sich leichter oder
genauer nach dieser wirksamen Nachfrage als Gold und Silber; denn
keine Ware kann so leicht wie diese Metalle wegen ihres geringen
Volumens und großen Wertes von einem Orte nach dem anderen, von
Orten, wo sie wohlfeil sind, nach denen, wo sie teuer sind, von
Orten, wo sie über die wirksame Nachfrage hinausgehen, nach denen,
wo sie hinter dieser wirksamen Nachfrage zurückbleiben, gebracht
werden. Wenn z. B. in England eine wirksame Nachfrage nach
einer größeren Menge Goldes wäre, so könnte ein Paketboot fünfzig
Tonnen Goldes aus Lissabon, oder wo es sonst zu haben wäre,
herbringen, und diese könnten zu mehr als fünf Millionen Guineen
ausgeprägt werden. Wäre dagegen eine wirksame Nachfrage nach
Getreide vom selben Werte vorhanden, so würden zur Verfrachtung,
wenn man die Tonne zu fünf Guineen berechnet, eine Million
Schiffstonnen oder [bookmark: page215]tausend Schiffe von je tausend Tonnen Gehalt
dazu nötig sein. Englands Flotte wäre dazu nicht groß genug.

		Wenn die in ein Land eingeführte Menge Goldes und Silbers die
wirksame Nachfrage übersteigt, so kann keine Wachsamkeit der
Regierung ihre Ausfuhr verhüten. Alle die grausamen Gesetze
Spaniens und Portugals sind nicht imstande, ihr Gold und Silber im
Lande zu halten. Die fortwährende Einfuhr aus Peru und Brasilien
übersteigt die wirksame Nachfrage jener Länder und drückt dort den
Preis dieser Metalle unter den in den benachbarten Ländern. Wenn
hingegen in irgendeinem Lande ihre Menge hinter der wirksamen
Nachfrage zurückbliebe, so daß ihr Preis über den in den
benachbarten Ländern hinaufginge, so hätte es die Regierung nicht
nötig, sich um ihre Einfuhr besonders zu bemühen. Ja, selbst wenn
sie sich besondere Mühe gäbe, die Einfuhr zu verhindern, würde sie
nicht imstande zu sein, es durchzusetzen. Jene Metalle brachen, als
die Spartaner Mittel erlangt hatten, sie zu kaufen, durch alle
Dämme hindurch, welche die Lykurgischen Gesetze ihrem Eindringen
nach Lacedämon entgegengesetzt hatten. Alle die grausamen
Zollgesetze vermögen nicht, die Teeeinfuhr der holländischen und
Gothenburger ostindischen Handelsgesellschaften zu verhindern, weil
ihr Tee etwas wohlfeiler ist, als der der britischen Gesellschaft.
Und doch ist ein Pfund Tee ungefähr hundertmal größer im Umfang als
einer der höchsten Preise, nämlich sechzehn Schilling, der
gewöhnlich dafür in Silber bezahlt wird, und mehr als
zweitausendmal größer im Umfang als derselbe Preis in Gold, so daß
es um ebensoviel schwieriger ist, ihn zu schwärzen.

		Daß Gold und Silber so leicht von dem Orte, wo es in Überfluß
ist, nach anderen, wo es fehlt, gebracht werden kann, ist zum Teil
der Grund, warum der Preis dieser Metalle nicht fortwährend ebenso
schwankt, wie der der meisten anderen Waren, die durch ihren Umfang
behindert [bookmark: page216]sind, ihr Lager, sobald der Markt entweder zu
wenig oder zu stark mit ihnen versehen ist, zu verändern. Zwar ist
der Preis dieser Metalle nicht von aller Veränderung frei, aber die
Schwankungen, denen er ausgesetzt ist, geschehen langsam,
stufenweise und gleichmäßig. In Europa z. B. sind sie, wie
man, vielleicht ohne rechten Grund, annimmt, im gegenwärtigen und
vorigen Jahrhundert stufenweise, aber ununterbrochen in ihrem Werte
gesunken, und zwar wegen der beständigen Einfuhr aus dem spanischen
Westindien. Um jedoch eine so plötzliche Schwankung im Preise des
Goldes und Silbers hervorzubringen, daß der Geldpreis aller anderen
Waren dadurch auf einmal merklich und fühlbar gesteigert oder
gedrückt würde, dazu bedarf es einer solchen Revolution im Handel,
wie sie die Entdeckung Amerikas verursachte.

		Wenn es trotz alledem einmal in einem Lande, das die Mittel hat,
um Gold und Silber zu kaufen, daran fehlen sollte, so gibt es mehr
Mittel, ihre Stelle zu ersetzen, als bei den meisten anderen Waren.
Wenn die Materialien für die Manufakturen fehlen, so muß der
Gewerbfleiß innehalten. Wenn es an Lebensmitteln fehlt, müssen die
Leute darben. Wenn es aber an Geld fehlt, so ersetzt der
Tauschhandel, freilich mit vieler Unbequemlichkeit, seine Stelle.
Wenn man auf Kredit kauft und verkauft, und die verschiedenen
Kaufleute alle Monate und alle Jahre einmal ihre Kredite
miteinander verrechnen, macht sein Fehlen noch weniger
Unbequemlichkeit. Ein gut geregeltes Papiergeld wird es nicht nur
ohne Unbequemlichkeit, sondern in manchen Fällen sogar mit einigem
Vorteil ersetzen. Auf jeden Fall war also die Fürsorge der
Regierung niemals so unnötig in Anspruch genommen, als wenn sie
darauf gerichtet wurde, die Geldmenge in einem Lande zu erhalten
oder zu vermehren.

		Aber keine Klage ist so verbreitet wie die über Geldknappheit.
[bookmark: page217]Geld muß,
so wie Wein, immer bei denen knapp sein, die weder Mittel haben, es
zu kaufen, noch Kredit, es zu borgen. Wer eines davon hat, wird
selten um Geld oder Wein, wenn er sie braucht, in Not sein. Diese
Klage über die Geldknappheit beschränkt sich jedoch nicht immer auf
leichtfertige Verschwender, sondern herrscht bisweilen in einer
ganzen Handelsstadt und ihrer Umgegend. Ihre gewöhnliche Ursache
ist eine Überspannung des Handels. Besonnene Leute, deren Pläne
nicht im richtigen Verhältnis zu ihren Kapitalien stehen, kommen
ebenso leicht in die Lage, daß sie keine Mittel haben, Geld zu
kaufen, und keinen Kredit, welches zu borgen, wie Verschwender,
deren Aufwand nicht im richtigen Verhältnisse zu ihrem Einkommen
steht. Ehe ihre Pläne so weit gediehen sind, daß sie etwas
einbringen, ist ihr Kapital, und mit ihm ihr Kredit weg; sie laufen
überall umher, um Geld zu borgen, und jedermann sagt ihnen, er habe
keines zu verleihen. Aber auch solche allgemeine Klagen über die
Geldknappheit beweisen nicht immer, daß nicht die gewöhnliche Zahl
von Gold- und Silberstücken im Lande umläuft, sondern nur, daß es
vielen Leuten, die nichts dafür zu geben haben, an ihnen gebricht.
Wenn die Handelsprofite einmal größer sind als sonst, so wird die
Überspannung des Handels ein allgemeiner Mißgriff, den große und
kleine Kaufleute machen. Sie senden nicht immer mehr Geld als
gewöhnlich aus dem Lande, aber sie kaufen im Lande und auswärts
eine ungewöhnliche Menge von Gütern auf Kredit, die sie dann in der
Hoffnung, daß ihr Geld wieder eingehen werde, ehe Zahlung verlangt
wird, auf irgendeinen entfernten Markt senden. Nun kommen aber die
Forderungen, ehe das Geld eingeht, und sie haben nichts in Händen,
womit sie entweder Geld kaufen oder beim Borgen gute Sicherheit
geben können. Es ist nicht eine Knappheit an Gold und Silber,
sondern die Schwierigkeit, die es solchen Leuten macht, zu borgen,
und die es ihren [bookmark: page218]Gläubigern macht, Zahlung zu erhalten, was jene
allgemeine Klage über die Geldknappheit verursacht.

		Es würde zu lächerlich sein, allen Ernstes beweisen zu wollen,
daß Wohlstand nicht in Geld oder in Gold und Silber, sondern in dem
besteht, wofür man Geld kauft und was nur um dieses Kaufens willen
Wert hat. Das Geld bildet ohne Zweifel immer einen Teil des
Nationalkapitals; aber es ist schon gezeigt worden, daß es im
allgemeinen nur einen kleinen und immer den am wenigsten
einträglichen Teil davon bildet.

		Nicht deshalb findet es der Kaufmann im allgemeinen leichter,
Güter mit Geld als Geld mit Gütern zu kaufen, weil der Wohlstand
dem Wesen nach mehr in Geld als in Gütern besteht, sondern deshalb,
weil das Geld das bekannte und eingeführte Verkehrsmittel ist, für
das jedes Ding leicht im Tausch hingegeben wird, das aber nicht
immer mit gleicher Leichtigkeit für jedes andere Ding im Tausche zu
haben ist. Überdies sind die meisten Güter mehr dem Verderben
unterworfen als Geld, und er erleidet wohl oft bei ihrer
Aufbewahrung einen viel größeren Verlust. Auch ist er, wenn seine
Güter auf dem Lager liegen, mehr solchen Geldforderungen
ausgesetzt, die er nicht zu befriedigen vermag, als wenn er ihren
Preis in seiner Kasse hat. Vor allen Dingen stammt aber sein Profit
viel unmittelbarer vom Verkaufen als vom Kaufen, und er ist aus
allen diesen Gründen gewöhnlich weit mehr darauf bedacht, seine
Güter gegen Geld, als sein Geld gegen Güter zu vertauschen. Allein
wenn auch ein einzelner Kaufmann bei einem Überfluß von Gütern auf
seinem Speicher mitunter zugrunde gerichtet sein mag, weil er sie
nicht zur rechten Zeit verkaufen kann, so ist doch eine Nation oder
ein Land nicht dem nämlichen Schicksal ausgesetzt. Das ganze
Kapital eines Kaufmannes besteht oft in leicht verderblichen
Gütern, die zum Erwerb von Geld bestimmt sind. Dahingegen ist es
[bookmark: page219]immer nur
ein sehr kleiner Teil des jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes
eines Landes, der zum Erwerb von Gold und Silber von den Nachbarn
bestimmt werden kann. Der bei weitem größere Teil zirkuliert im
Lande selbst und wird dort verbraucht; und selbst von dem
Überschusse, der aus dem Lande geschickt wird, ist das meiste
gewöhnlich zum Erwerb anderer ausländischer Güter bestimmt. Wenn
daher auch für die zum Erwerb von Gold und Silber bestimmten Güter
keines zu haben wäre, so würde die Nation nicht zugrunde gerichtet
sein. Sie könnte freilich dadurch einige Verluste und Beschwerden
erleiden und zu Auskunftsmitteln gezwungen werden, die als
Platzhalter des Geldes notwendig sind. Allein das jährliche Produkt
seines Bodens und seiner Arbeit würde dasselbe oder beinahe
dasselbe bleiben wie gewöhnlich, weil zu ihrer Erhaltung dasselbe
oder beinahe dasselbe verbrauchbare Kapital aufgewendet werden
würde. Und obgleich Güter nicht immer so leicht Geld verschaffen,
als Geld Güter verschafft, so verschaffen sie es mit der Zeit doch
noch gewisser, als selbst dieses jene verschafft. Güter können zu
manchen anderen Zwecken dienen als zum Gelderwerb, Geld aber dient
zu keinem anderen Zwecke, als zum Gütererwerb. Das Geld folgt also
notwendig den Gütern, aber die Güter folgen nicht immer oder nicht
notwendig dem Gelde. Wer kauft, ist nicht stets gewillt, wieder zu
verkaufen, sondern will oft nur gebrauchen oder verzehren, wogegen
der, welcher verkauft, immer wieder zu kaufen beabsichtigt. Der
eine ist oft mit seinem Geschäfte fertig, während der andere immer
nur die Hälfte davon gemacht haben kann. Nicht um seiner selbst
willen wünschen die Menschen das Geld, sondern um dessentwillen,
was sie damit erwerben können.

		Verbrauchbare Waren, sagt man, sind bald zerstört, während Gold
und Silber dauerhafterer Natur sind und, wenn nicht diese
fortwährende Ausfuhr wäre, leicht Jahrhunderte [bookmark: page220]hindurch bis zur
unglaublichen Vermehrung des wahren Reichtums des Landes aufgehäuft
werden könnten. Daher könne, wie behauptet wird, nichts für ein
Land so schädlich sein, als der Handel, der sich mit dem
Vertauschen so dauerhafter Waren gegen so vergängliche beschäftigt.
Dennoch sehen wir jenen Handel, der sich mit dem Vertauschen
englischer Eisenwaren gegen französische Weine beschäftigt, nicht
als schädlich an, obgleich Eisenwaren eine sehr dauerhafte Ware
sind und, wenn jene fortwährende Ausfuhr nicht wäre, ebenfalls
leicht Jahrhunderte hindurch bis zur unglaublichen Vermehrung der
Töpfe und Pfannen des Landes aufgehäuft werden könnten. Allein es
begreift sich leicht, daß die Zahl solcher Gerätschaften in jedem
Lande durch den Gebrauch, den man dafür hat, notwendig begrenzt
ist, daß es abgeschmackt sein würde, mehr Töpfe und Pfannen zu
haben, als zum Kochen der gewöhnlich dort verbrauchten Lebensmittel
nötig sind, und daß, wenn die Menge der Lebensmittel zunimmt, die
Zahl der Töpfe und Pfannen gleichfalls zunehmen würde, indem man
einen Teil der vermehrten Menge von Lebensmitteln entweder zu ihrem
Ankauf, oder dazu verwendet, eine neue Zahl von Arbeitern zu
ernähren, deren Geschäft es ist, sie zu verfertigen. Ebenso leicht
sollte es sich begreifen, daß in jedem Lande die Menge Gold und
Silber durch den Gebrauch, den man dafür hat, begrenzt wird; daß
ihr Gebrauch darin besteht, als Münzen Waren in Umlauf zu setzen
und als Geschirr einen Teil des Hausgerätes zu bilden; daß die
Menge der Münzen sich in jedem Lande nach dem Werte der damit in
Umlauf zu setzenden Waren richtet, so daß, wenn man diesen Wert
vermehrt, sofort ein Teil davon ins Ausland geschickt wird, um, wo
es auch immer zu haben sei, die neue Anzahl Münzen, die sein Umlauf
erfordert, zu kaufen; daß die Menge des Geschirres sich nach der
Zahl und dem Reichtum der Familien richtet, die sich solche Pracht
erlauben, [bookmark: page221]so daß, wenn man die Zahl und den Reichtum
solcher Familien vermehrt, höchst wahrscheinlich ein Teil dieses
vermehrten Reichtums dazu verwendet werden wird, eine neue Menge
von Geschirr, wo immer es zu haben sein wird, zu kaufen; und daß es
endlich ebenso töricht wäre, den Reichtum eines Landes durch
Einführung oder Fernhaltung einer unnötigen Menge Goldes und
Silbers vermehren zu wollen, als einer Familie dadurch zu einer
besseren Tafel zu verhelfen, daß man sie zwänge, eine unnötige
Menge Küchengerät zu haben. So wie die Gestehungskosten dieses
unnötigen Gerätes die Menge oder die Güte der Lebensmittel in einer
Familie vermindern würden, statt sie zu vermehren, so müßten auch
in einem Lande die Gestehungskosten einer unnötigen Menge von Gold
und Silber notwendig den Reichtum vermindern, der dem Volke
Nahrung, Kleidung, Wohnung, Unterhalt und Arbeit verschafft. Man
muß bedenken, daß Gold und Silber, gleichviel ob als Münze oder als
Geschirr, ebensogut Geräte sind wie das Küchengeschirr. Man
vermehre ihren Gebrauch, man vermehre ihre brauchbaren Waren, die
damit in Umlauf gesetzt, bearbeitet und verfertigt werden, und man
wird unfehlbar die Menge vermehren; hat man hingegen durch
außerordentliche Mittel versucht, diese Menge zu vermehren, so wird
man ebenso unfehlbar ihren Gebrauch und damit sogar ihre Menge
vermindern, die bei diesen Metallen niemals größer sein kann, als
der Gebrauch es nötig macht. Sollten sie jemals über diese Menge
hinaus sich anhäufen, so ist ihre Versendung so leicht und der
Verlust, wenn sie müßig und unbenutzt liegen, so groß, daß kein
Gesetz, ihre sofortige Ausfuhr aus dem Lande verhindern könnte.

		Es ist nicht immer nötig, Gold und Silber aufzuhäufen, um ein
Land zur Führung auswärtiger Kriege und zum Unterhalt von Flotten
und Heeren in entfernten Gegenden zu befähigen. Flotten und Heere
werden nicht mit Gold [bookmark: page222]und Silber, sondern mit verzehrbaren Gütern
erhalten. Eine Nation, die aus dem jährlichen Erzeugnis ihres
einheimischen Fleißes, aus dem jährlichen Einkommen ihrer
Ländereien, ihrer Arbeit und ihrer verzehrbaren Vorräte die Mittel
hat, diese verzehrbaren Güter in entfernten Gegenden zu kaufen,
kann dort auswärtige Kriege führen.

		Eine Nation kann den Sold und die Lebensmittel für ein Heer in
einem entfernten Lande auf dreierlei Art beschaffen; sie kann
erstens einen Teil ihres aufgehäuften Goldes und Silbers, oder
zweitens einen Teil vom jährlichen Produkte ihrer Manufakturen,
oder endlich einen Teil ihres jährlichen Rohproduktes
hinausschicken.

		Das Gold und Silber, das man eigentlich in einem Lande als
aufgehäuft oder aufgesammelt betrachten kann, läßt sich in drei
Teile scheiden: erstens in das umlaufende Geld, zweitens in das
Geschirr der Familien, und drittens in das Geld, welches durch
langjährige Sparsamkeit gesammelt und in dem Schatz des Fürsten
niedergelegt worden ist.

		Von dem umlaufenden Gelde des Landes kann nur selten viel
erspart werden, weil nur selten viel davon überflüssig sein kann.
Der Wert der in einem Lande jährlich gekauften und verkauften Güter
erfordert eine gewisse Menge Geldes, um sie in Umlauf zu setzen und
zu ihren eigentlichen Konsumenten zu bringen, kann aber nicht mehr
festhalten. Der Umlaufskanal zieht notwendig eine Summe an sich,
die ihn auszufüllen vermag und läßt nie mehr zu. Doch wird
gewöhnlich im Falle eines auswärtigen Krieges aus diesem Kanale
etwas abgeleitet. Da eine große Zahl von Menschen in der Fremde
erhalten wird, so werden weniger im Lande selbst erhalten. Es sind
hier weniger Waren im Umlaufe, und es ist weniger Geld nötig, um
sie in Umlauf zu setzen. Auch wird bei solchen Gelegenheiten in der
Regel eine außergewöhnliche Menge Papiergeld der einen oder anderen
Art, z. B. in England Schatzscheine, Schiffsnoten [bookmark: page223]und Banknoten,
ausgegeben und ermöglicht, indem es die Stelle des umlaufenden
Goldes und Silbers vertritt, die Versendung einer größeren Menge
davon ins Ausland. Alles dies wäre jedoch nur ein armseliges
Mittel, einen kostspieligen und mehrere Jahre dauernden,
auswärtigen Krieg zu unterhalten.

		Das Einschmelzen des Geschirrs der Privatleute hat sich jedesmal
als ein noch weit unbedeutenderes gezeigt. Die Franzosen hatten am
Anfang des letzten Krieges nicht einmal so viel Vorteil von diesem
Behelf, um den Verlust der Fasson wettmachen zu können.

		Die aufgehäuften Schätze des Fürsten boten in früheren Zeiten
ein weit kräftigeres und dauernderes Mittel dar. In unseren
heutigen Zeiten scheint, wenn man den König von Preußen ausnimmt,
das Aufhäufen eines Schatzes nicht zur Politik der europäischen
Fürsten zu gehören.

		Die Fonds, aus denen die auswärtigen Kriege dieses Jahrhunderts,
die kostspieligsten vielleicht, von denen die Geschichte berichtet,
bestritten wurden, scheinen nur wenig von der Ausfuhr des
umlaufenden Geldes oder des Geschirres der Privatleute oder des
fürstlichen Schatzes abhängig gewesen zu sein. Der letzte
französische Krieg kostete Großbritannien mehr
als 90 000 000, mit Einschluß nicht nur
der 75 000 000 neu aufgenommener
Staatsschulden, sondern auch der zwei neuen Schillinge auf jedes
Pfund Grundsteuer und dessen, was jährlich von dem Tilgungsfond
entliehen wurde. Mehr als zwei Drittel dieser Summe wurde in fernen
Ländern ausgegeben: in Deutschland, Portugal, Amerika, in den Häfen
des mittelländischen Meeres, in Ost- und Westindien. Die Könige von
England hatten keinen aufgehäuften Schatz. Wir haben nie davon
gehört, daß eine außerordentliche Menge Geschirr eingeschmolzen
worden wäre. Das im Lande umlaufende Gold und Silber wird auf nicht
mehr als 18 000 000 geschätzt. Seit [bookmark: page224]der letzten
Umprägung des Goldes glaubt man freilich, es viel zu gering
angeschlagen zu haben. Nehmen wir daher nach der höchsten
Berechnung, die ich mich jemals gesehen oder gehört zu haben
erinnere, an, daß Gold und Silber sich zusammen
auf 30 000 000 belief. Wäre der Krieg nun
mittels unseres Geldes geführt worden, so hätte es selbst nach
dieser Berechnung in einem Zeitraum von sechs bis sieben Jahren
zweimal hinaus- und wieder zurückgeschickt worden sein müssen.
Nimmt man das an, so würde das den schlagendsten Beweis dafür
liefern, wie unnötig es ist, daß die Regierung über die Erhaltung
des Geldes wache, da nach dieser Annahme das ganze Geld des Landes
in einer kurzen Zeit zweimal hinaus- und wieder zurückgelaufen sein
muß, ohne daß irgendein Mensch etwas davon gemerkt hat. Und dabei
schien doch der Umlaufskanal in keinem Augenblick jenes Zeitraums
leerer zu sein als sonst. Es fehlte wenig Leuten an Geld, die etwas
dafür hinzugeben hatten. Die Profite des auswärtigen Handels waren
allerdings während des ganzen Krieges größer als gewöhnlich, aber
hauptsächlich erst gegen sein Ende. Dies verursachte, was es immer
verursacht, eine allgemeine Geschäftsübertreibung in allen
großbritannischen Häfen, und dies verursachte wieder die
gewöhnliche Klage über Geldmangel, die stets auf
Geschäftsübertreibung folgt. Es fehlte nun vielen Leuten an Geld,
die weder Mittel hatten, welches zu kaufen, noch Kredit, es zu
borgen; und weil die Schuldner nur schwer Darlehen bekamen, so
erhielten die Gläubiger schwer Bezahlung. Indes waren Gold und
Silber im allgemeinen für ihren Wert von denen zu haben, die diesen
Wert geben konnten.

		Die ungeheuren Kosten des letzten Krieges müssen also in der
Hauptsache nicht durch die Ausfuhr von Gold und Silber, sondern
durch die von britischen Waren dieser oder jener Art bestritten
worden sein. Wenn die Regierung, [bookmark: page225]oder die, welche in ihrem Namen
handelten, mit einem Kaufmanne über eine Geldzahlung nach einem
fremden Lande kontrahierten, so suchte dieser natürlich seinen
auswärtigen Korrespondenten, auf den er einen Wechsel gegeben
hatte, lieber durch eine Waren-, als durch eine Geldsendung zu
bezahlen. Waren die britischen Waren in jenem Lande nicht gesucht,
so suchte er sie in ein anderes Land zu senden, wo er einen Wechsel
auf jenes Land kaufen konnte. Die Versendung von Waren trägt, wenn
sie nur dem Markt angepaßt ist, allemal großen Profit, während die
Versendung von Gold und Silber selten welchen abwirft. Werden diese
Metalle weggeschickt, um fremde Waren zu kaufen, so entspringt der
Profit des Kaufmanns nicht dem Kaufe, sondern dem Verkaufe der
Waren. Werden sie aber bloß zur Abzahlung einer Schuld
weggeschickt, so bekommt er keine Waren und folglich keinen Profit.
Darum sinnt er angestrengt darauf, Mittel ausfindig zu machen, wie
er seine auswärtigen Schulden durch die Ausfuhr von Waren, statt
durch die von Gold und Silber, bezahlen könne. Die große Menge
britischer Güter, die in dem letzten Kriege ausgeführt wurde, ohne
daß Waren dafür zurückkamen, ist auch von dem Verfasser des »
Present state of the nation« vermerkt worden.

		Außer den oben erwähnten drei Arten des Goldes und Silbers gibt
es in allen großen Handelsstaaten eine Menge Barren, die zum Zweck
des auswärtigen Handels abwechselnd ein- und ausgeführt werden. Da
diese Barren unter den verschiedenen Handelsstaaten ebenso
umlaufen, wie die Landesmünze in jedem einzelnen Lande umläuft, so
kann man sie als das Geld der großen Handelsgemeinschaft ansehen.
Die Landesmünze erhält ihre Bewegung und Richtung von den Waren,
die innerhalb eines einzelnen Landesgebietes umlaufen; das Geld der
Handelsgemeinschaft erhält sie von denen, die zwischen
verschiedenen Ländern in Umlauf sind. [bookmark: page226]Beide dienen zur Erleichterung
der Täusche: das eine zwischen verschiedenen Individuen desselben
Volkes, das andere zwischen den Individuen verschiedener Völker.
Ein Teil von diesem Gelde der großen Handelsgemeinschaft kann wohl
zur Führung des letzten Krieges verwendet worden sein, und ist
wahrscheinlich auch dazu verwendet worden. Es ist natürlich
anzunehmen, daß ihm in der Zeit eines allgemeinen Krieges eine
andere Bewegung und Richtung mitgeteilt wird, als es mitten im
tiefsten Frieden zu haben pflegt, daß es mehr auf dem Schauplatze
des Krieges umläuft und mehr dazu verwendet wird, um dort, sowie in
den benachbarten Ländern, den Sold und Unterhalt der verschiedenen
Armeen zu beschaffen. Welchen Teil aber auch Großbritannien von
diesem Gelde der Handelsgemeinschaft jährlich so gebraucht haben
mag, so muß es ihn doch alle Jahre entweder mit britischen Waren,
oder mit sonst etwas, was für sie gekauft worden war, angeschafft
haben, und dies führt uns immer wieder auf Waren, auf das jährliche
Bodenerzeugnis des Landes, als die letzte Quelle, die uns zur
Führung eines Krieges befähigte, zurück. Tatsächlich ist es
natürlich, anzunehmen, daß ein so großer jährlicher Aufwand mit
einer großen jährlichen Erzeugung bestritten worden ist. So
beliefen sich z. B. die Ausgaben von 1761 auf mehr
als neunzehn Millionen. Keine Aufhäufung hätte eine so
verschwenderische Jahresausgabe bestreiten können. Es gibt keine
Jahreserzeugung, selbst die an Gold und Silber nicht ausgenommen,
die dazu ausgereicht hätte. Alles Gold und Silber, das jährlich
nach Spanien und Portugal eingeführt wird, beläuft sich nach den
besten Nachrichten gewöhnlich auf nicht viel über sechs Millionen
Sterling, was in einigen Jahren kaum hingereicht haben würde, die
Kosten des letzten Krieges während vier Monaten zu decken.

		Die Waren, die zur Verschickung in entfernte Länder am
geeignetsten sind, um dort den Sold und Unterhalt eines [bookmark: page227]Heeres oder
einen Teil des dazu bestimmten Geldes der Handelsgemeinschaft zu
kaufen, scheinen die feineren und vollendeten Manufakturwaren zu
sein, die in einem kleinen Volumen einen großen Wert einschließen
und deshalb mit wenig Kosten weithin versandt werden, können. Ein
Land, dessen Gewerbe einen großen jährlichen Überschuß an solchen
Manufakturwaren, die ins Ausland verschickt zu werden pflegen,
hervorbringt, kann jahrelang einen höchst kostspieligen Krieg
aushalten, ohne eine große Menge Goldes und Silbers auszuführen,
oder auch nur eine große Menge zur Ausfuhr bereit zu haben.
Allerdings muß in diesem Falle ein beträchtlicher Teil des
jährlichen Überschusses seiner Manufakturen ausgeführt werden, ohne
dem Lande wieder Eingänge zu bringen, während er dem Kaufmann
welche bringt; denn die Regierung kauft dem Kaufmanne seine Wechsel
aufs Ausland ab, um dort den Sold und Unterhalt einer Armee damit
zu bezahlen. Indessen kann immer noch ein Teil dieses Überschusses
wieder Eingänge bringen. Im Kriege pflegt eine doppelte Aufgabe an
die Manufakturunternehmer heranzutreten, indem sie veranlaßt
werden, erstens versendbare Güter herzustellen, mit denen die aufs
Ausland für den Sold und den Unterhalt der Armee gezogenen Wechsel
gezahlt werden können, und zweitens solche Güter herzustellen, die
zum Ankauf der üblichen Eingänge dienen sollen, wie sie bisher im
Lande gewöhnlich verbraucht wurden. Daher kann oft während der
verheerendsten auswärtigen Kriege ein großer Teil der Manufakturen
sehr gedeihen und umgekehrt mit dem Eintritt des Friedens
zurückgehen. Sie können mitten im Ruin ihres Landes gedeihen und
mit der Wiederkehr seines Wohlstandes zu verfallen beginnen. Der
verschiedene Zustand verschiedener britischer Manufakturzweige
während des letzten Krieges und einige Zeit nach dem Frieden kann
zur Erläuterung des eben Gesagten dienen. [bookmark: page228]

		Ein sehr kostspieliger oder langdauernder auswärtiger Krieg kann
also nicht durch die Ausfuhr von Rohprodukten des Bodens bestritten
werden. Der Aufwand, den es verursachen würde, eine solche Menge
davon ins Ausland zu schicken, daß man den Sold und Unterhalt eines
Heeres damit bezahlen könnte, wäre zu groß. Auch bringen nur wenige
Länder mehr Rohprodukte hervor, als gerade zur Ernährung ihrer
eigenen Bevölkerung hinreicht. Eine große Menge davon ausführen,
hieße also so viel, als einen Teil der dem Volke notwendigen
Nahrungsmittel ausführen. Anders verhält es sich mit der Ausfuhr
von Manufakturwaren. Da bleibt der Unterhalt der mit ihrer
Verfertigung beschäftigten Leute im Lande, und es wird nur der
Überschuß ihrer Arbeit ausgeführt. Hume macht oft auf die
Unfähigkeit der alten englischen Könige aufmerksam, einen
langwierigen, auswärtigen Krieg ohne Unterbrechung fortzuführen.
Die Engländer jener Zeit hatten zum Ankauf des Soldes und
Unterhaltes ihrer Heere im Auslande nichts als die Rohprodukte
ihres Bodens, von denen nicht viel dem einheimischen Gebrauche
abgespart werden konnte, oder einige wenige Manufakturwaren der
gröbsten Art, deren Versendung gleich der der Rohprodukte zu
kostspielig war. Jene Unfähigkeit entsprang nicht dem Mangel an
Geld, sondern dem an feineren und vollendeteren Manufakturwaren.
Kaufen und Verkaufen wurde in England damals wie jetzt mit Geld
abgemacht. Die Menge des umlaufenden Geldes muß sich damals zu der
Zahl und dem Werte der gewöhnlich vorkommenden Käufe und Verkäufe
ebenso verhalten haben, wie sie sich zu den jetzt vorkommenden
verhält; das Verhältnis muß sogar weiter gewesen sein, weil es
damals kein Papiergeld gab, das jetzt die Stelle des Goldes und
Silbers großenteils vertritt. Bei Völkern, die wenig mit Handel und
Manufakturen vertraut sind, kann der Landesherr bei
außerordentlichen Gelegenheiten aus [bookmark: page229]Gründen, die später dargelegt werden
sollen, nur selten eine nennenswerte Hilfe von seinen Untertanen
bekommen. Daher sucht er in solchen Ländern gewöhnlich als einzige
Zuflucht gegen solche Vorkommnisse einen Schatz zu sammeln. Aber
auch unabhängig von dieser Notwendigkeit ist er bei seiner Lage zu
der für die Schatzsammlung erforderlichen Sparsamkeit geneigt. Bei
jenem einfachen Zustande wird sogar der Aufwand des Landesherrn
nicht von der Eitelkeit, die sich an der flimmernden Pracht eines
Hofes erfreut, geleitet, sondern beschränkt sich ganz auf die
Freigebigkeit gegen seine Lehensleute und die Gastlichkeit gegen
seine Hintersassen. Freigebigkeit aber und Gastlichkeit verleiten
sehr selten zur Verschwendung, während Eitelkeit fast immer dazu
führt. Daher hat jeder Tartaren-Häuptling einen Schatz. Die Schätze
des Mazeppa, des Kosacken-Häuptlings in der Ukraine und berühmten
Bundesgenossen Karls XII., sollen sehr groß gewesen sein. Die
französischen Könige aus dem Stamme der Merowinger hatten sämtlich
Schätze. Wenn sie ihr Königreich unter ihre Kinder teilten, so
teilten sie auch ihren Schatz. Auch die sächsischen Fürsten und die
ersten Könige nach der Eroberung scheinen Schätze gesammelt zu
haben. Die erste Tat jeder neuen Regierung pflegte die zu sein, daß
man sich des Schatzes des vorhergehenden Königs bemächtigte, weil
dies die wesentlichste Maßregel war, sich die Nachfolge zu sichern.
Die Fürsten zivilisierter und handeltreibender Staaten haben es
nicht in dem Grade nötig, Schätze zu sammeln, weil sie in
außerordentlichen Fällen von ihren Untertanen gewöhnlich
außerordentliche Unterstützung erhalten können. Auch gehen sie
weniger darauf aus. Sie folgen natürlich, vielleicht notwendig, der
Mode der Zeit, und ihr Aufwand richtet sich nach der nämlichen
übertriebenen Eitelkeit, die den aller übrigen großen Eigentümer in
ihrem Bereich leitet. Der bedeutungslose Prunk ihres Hofes wird von
Tag zu [bookmark: page230]Tag
glänzender, und sein Aufwand verhindert nicht nur das Sammeln,
sondern greift auch oft die Fonds an, die zu nötigeren Ausgaben
bestimmt sind. Was Dercyllidas von dem persischen Hofe sagte, daß
er dort viel Glanz, aber wenig Kraft, viele Diener, aber wenig
Krieger gesehen habe, das läßt sich auch auf den Hof mancher
europäischer Fürsten anwenden.

		Die Einfuhr von Gold und Silber ist nicht der wichtigste, und
noch weit weniger der einzige Gewinn, den eine Nation aus ihrem
auswärtigen Handel zieht. Zwischen was für Orten auch der
auswärtige Handel getrieben werden mag, so haben doch beide zwei
besondere Vorteile von ihm. Er führt jenen Überschuß ihres Boden-
und Arbeitsproduktes, nach dem bei ihnen keine Nachfrage herrscht,
aus, und bringt dafür etwas anderes zurück, wofür bei ihnen
Nachfrage herrscht. So gibt er ihrem Überschuß einen Wert, indem er
ihn gegen etwas anderes vertauscht, was einen Teil ihrer
Bedürfnisse befriedigen und ihre Genüsse vermehren kann. Dadurch
verhindert er, daß die Beengtheit des einheimischen Marktes ein
Hindernis, für die vollkommenste Teilung der Arbeit in irgendeinem
Zweige der Künste oder Manufakturen werde. Indem er einen
ausgedehnteren Markt für jeden Überschuß ihrer Arbeitserzeugnisse
eröffnet, ermutigt er zur Vervollkommnung der Produktivkräfte, zur
Steigerung des jährlichen Erzeugnisses bis zum äußersten, und
dadurch zur Vergrößerung des wahren Einkommens und Wohlstandes der
Gesellschaft. Diese großen und wichtigen Dienste leistet der
auswärtige Handel unausgesetzt allen Ländern, zwischen denen er
betrieben wird. Sie haben alle großen Vorteil von ihm, wiewohl
dasjenige, in welchem der Kaufmann wohnt, gewöhnlich die größten
hat, weil dieser es sich gewöhnlich mehr angelegen sein läßt, die
Bedürfnisse seines eigenen Landes zu befriedigen und dessen
Überschuß auszuführen, als die [bookmark: page231]jedes anderen Landes. Die Einführung des
nötigen Goldes und Silbers in Länder die keine Bergwerke haben, ist
ohne Zweifel ein Gegenstand des auswärtigen Handels, aber
jedenfalls nur ein höchst unbedeutender. Ein Land, das lediglich in
dieser Absicht auswärtigen Handel triebe, würde kaum in einem
Jahrhundert Gelegenheit haben, ein Schiff zu befrachten.

		Nicht durch die Einfuhr von Gold und Silber hat die Entdeckung
Amerikas Europa reicher gemacht. Durch die große Ergiebigkeit der
amerikanischen Bergwerke sind diese Metalle wohlfeiler geworden.
Ein Silbergeschirr kann jetzt für etwa den dritten Teil des
Getreides oder den dritten Teil der Arbeit gekauft werden, die es
im fünfzehnten Jahrhundert gekostet haben würde. Mit dem nämlichen
jährlichen Aufwande an Arbeit und Waren kann Europa jährlich etwa
dreimal soviel Silbergeschirr kaufen, als es zu jener Zeit hätte
kaufen können. Wenn aber eine Ware anfängt, für den dritten Teil
des Preises verkauft zu werden, den sie bisher gehabt hatte, so
können nicht nur die früheren Käufer dreimal soviel davon kaufen,
sondern sie ist nun auch für eine weit größere Zahl von Käufern,
vielleicht für über zehn- oder zwanzigmal mehr als früher
erreichbar geworden, so daß jetzt nicht nur mehr als dreimal,
sondern mehr als zwanzig- oder dreißigmal soviel Silbergeschirr in
Europa sein mag, als selbst bei dem jetzigen Zustande der
Zivilisation vorhanden sein würde, wenn die amerikanischen
Bergwerke nie entdeckt worden wären. Insofern hat Europa allerdings
einen wirklichen, obgleich sicherlich sehr unbedeutenden Vorteil
davon gehabt. Die Wohlfeilheit des Goldes und Silbers macht diese
Metalle sogar zu Münzen weniger geeignet als sie es früher waren.
Um die nämlichen Käufe zu machen, müssen wir uns jetzt mit einer
größeren Menge dieser Münzen beladen und einen Schilling
herumtragen, wo vorher ein Groschen hingereicht hätte. Es ist
[bookmark: page232]schwer zu
sagen, was von beiden das unbedeutendere ist, diese
Unbequemlichkeit oder der entgegengesetzte Vorteil. Keines von
beiden hätte für den Zustand Europas eine wesentliche Änderung mit
sich bringen können; dennoch hat die Entdeckung Amerikas gewiß eine
sehr wesentliche Veränderung hervorgebracht. Indem sie allen
europäischen Waren einen neuen unerschöpflichen Markt eröffnete,
gab sie zu neuen Arbeitsteilungen und Verbesserungen in den Künsten
Veranlassung, die in dem engen Kreise des alten Handels aus Mangel
an einem Markte für den größten Teil ihrer Erzeugnisse nie hätte
stattfinden können. Die Produktivkräfte der Arbeit wurden vermehrt
und ihr Erzeugnis nahm in allen Ländern Europas zu, womit zugleich
das wahre Einkommen und der wahre Wohlstand der Einwohner wuchs.
Fast alle europäischen Waren waren für Amerika neu, und viele aus
Amerika waren es für Europa. So entstand eine neue Reihe von
Täuschen, an die man zuvor nie gedacht hatte, und die sich
natürlich für den neuen Kontinent als ebenso vorteilhaft hätte
erweisen können, als sie es für den alten unstreitig geworden ist.
Allein die wilde Ungerechtigkeit der Europäer machte ein Ereignis,
das für alle hätte wohltätig ausfallen sollen, für manches dieser
unglücklichen Länder verderblich und unheilvoll.

		Die Entdeckung eines Weges nach Ostindien um das Vorgebirge der
guten Hoffnung herum, die so ziemlich um dieselbe Zeit stattfand,
eröffnete dem fremden Handel vielleicht trotz der größeren
Entfernung einen noch weit größeren Spielraum als selbst die
Entdeckung Amerikas. In Amerika gab es nur zwei Völkerschaften, die
etwas mehr als Wilde waren, und diese wurden, kaum daß sie entdeckt
worden waren, vertilgt. Was übrig blieb, waren nur Wilde. Dagegen
waren China, Indostan, Japan, sowie mehrere andere ostindische
Reiche, obgleich sie keine reicheren Gold- und Silberbergwerke
hatten, in jeder anderen Beziehung weit [bookmark: page233]reicher, kultivierter und in
allen Künsten und Manufakturen fortgeschrittener als Mexiko oder
Peru, selbst wenn wir den übertriebenen Erzählungen spanischer
Schriftsteller über den ehemaligen Zustand jener Reiche
unverdienterweise Glauben schenken wollten. Nun können aber reiche
und zivilisierte Nationen stets miteinander viel größere Werte
austauschen als mit Wilden und Barbaren. Dennoch hat Europa bis
jetzt aus seinem Handel mit Ostindien viel weniger Vorteil gezogen
als aus dem mit Amerika. Die Portugiesen monopolisierten den
ostindischen Handel fast ein Jahrhundert lang, und nur mittelbar
und nur durch die Portugiesen selbst konnten die übrigen
europäischen Nationen Güter nach jenen Ländern senden oder von dort
empfangen. Als die Holländer im Anfange des vorigen Jahrhunderts
die Portugiesen zu verdrängen anfingen, übertrugen sie ihren ganzen
Ostindienhandel einer Monopolgesellschaft. Engländer, Franzosen,
Schweden und Dänen folgten alle diesem Beispiele, so daß bis jetzt
keine einzige große europäische Nation je den Vorteil eines freien
Handels nach Ostindien gehabt hat. Man braucht keinen anderen Grund
anzugeben, warum dieser Handel niemals so vorteilhaft gewesen ist
als der nach Amerika, der zwischen fast allen europäischen Nationen
und ihren Kolonien für alle ihre Untertanen frei stand. Die
ausschließlichen Privilegien dieser ostindischen Gesellschaften,
ihre großen Reichtümer, die hohe Begünstigung und Beschützung, die
ihnen deshalb von ihren Regierungen zuteil wurde, haben vielen Neid
gegen sie erregt. Dieser Neid hat oft ihren Handel als durchaus
verderblich geschildert, weil er alle Jahre so große Mengen Silbers
aus den Ländern wegführte, von denen aus er betrieben wurde. Die
betroffene Partei erwiderte, ihr Handel könne wohl durch die stete
Silberausfuhr Europa im allgemeinen ärmer machen, aber nicht das
einzelne Land, von dem aus der Handel betrieben würde: denn durch
die Ausfuhr eines [bookmark: page234]Teils der Rückladungen nach anderen
europäischen Ländern bringe er jährlich eine weit größere Menge
jenes Metalls ins Land, als er ausgeführt habe. Sowohl jener
Vorwurf als diese Antwort gründen sich auf die volkstümliche
Anschauung, die ich soeben geprüft habe; es ist daher unnötig, mehr
darüber zu sagen. Wegen der jährlichen Silberausfuhr nach Ostindien
ist wahrscheinlich das Silbergeschirr in Europa etwas teurer als es
sonst sein würde, und das gemünzte Silber kauft wahrscheinlich eine
größere Menge von Arbeit und Waren. Die erste dieser beiden
Wirkungen ist ein sehr kleiner Verlust, die letztere ein sehr
geringer Vorteil; beide sind zu unbedeutend, um irgendwie
öffentliche Aufmerksamkeit zu verdienen. Da der Handel nach
Ostindien den europäischen Waren, oder, was so ziemlich dasselbe
ist, dem mit diesen Waren gekauften Golde und Silber einen Markt
eröffnet, so muß er notwendig die jährliche Erzeugung europäischer
Waren, und dadurch natürlich den wahren Wohlstand und das wahre
Einkommen Europas vermehren. Daß er sie bis heute so wenig vermehrt
hat, daran sind wahrscheinlich die Einschränkungen schuld, mit
denen er überall zu kämpfen hat.

		Ich hielt es selbst auf die Gefahr hin, langweilig zu sein, für
nötig, die volkstümliche Anschauung, daß Wohlstand in Geld oder in
Gold und Silber bestehe, ausführlich zu untersuchen. Geld bedeutet
im gemeinen Sprachgebrauche, wie ich oben bemerkt habe, oft
Wohlstand, und diese Zweideutigkeit des Ausdrucks hat uns jene
volkstümliche Anschauung so geläufig gemacht, daß selbst
diejenigen, welche von ihrer Ungereimtheit überzeugt sind, sehr
leicht ihre eigenen Grundsätze vergessen und sie im Verlauf ihrer
Beweisführung als eine ausgemachte und unleugbare Wahrheit
annehmen. Einige der besten englischen Schriftsteller über den
Handel fangen mit der Bemerkung an, daß der Wohlstand eines Landes
nicht bloß in seinem Golde und Silber, [bookmark: page235]sondern auch in seinen
Ländereien, Häusern und verbrauchbaren Gütern aller Art bestehe. Im
Verlauf ihrer Beweisführung aber scheinen die Ländereien, Häuser
und verbrauchbaren Güter ihrem Gedächtnisse zu entschwinden, und
die Art und Weise ihrer Schlußfolgerungen setzt häufig voraus, daß
aller Wohlstand in Gold und Silber besteht, und daß es die große
Aufgabe des Gewerbes und des Handels einer Nation sei, diese
Metalle zu vermehren.

		Als sich aber beide Grundsätze, daß Wohlstand in Gold und Silber
bestehe, und daß diese Metalle in ein Land, das keine Bergwerke
habe, nur mittels der Handelsbilanz oder mittels einer die Einfuhr
überwiegenden Ausfuhr gebracht werden können, einmal festgesetzt
hatten, wurde es notwendigerweise die Hauptaufgabe der politischen
Ökonomie, die Einfuhr fremder Güter zum inneren Verbrauch soviel
als möglich zu verringern, und die Ausfuhr der Erzeugnisse
einheimischen Fleißes soviel als möglich zu vermehren. Ihre beiden
Kunstgriffe, das Land zu bereichern, waren daher Beschränkungen der
Einfuhr und Ermunterungen der Ausfuhr.

		Die Einfuhrbeschränkungen waren zweifacher Art:

		Erstens: Beschränkungen der Einfuhr solcher, zum
inneren Verbrauch bestimmter, fremder Güter, die daheim erzeugt
werden konnten: sie mochten kommen, aus welchem Lande sie
wollten.

		Zweitens: Beschränkungen der Einfuhr von Gütern fast
aller Art aus denjenigen Ländern, mit denen der Handelsverkehr, wie
man glaubte, eine nachteilige Bilanz ergibt.

		Diese Beschränkungen bestanden bald in hohen Zöllen und bald in
gänzlichen Verboten.

		Die Ausfuhr wurde bald durch Rückzölle, bald durch Prämien, bald
durch vorteilhafte Handelsverträge mit fremden Staaten und bald
durch Begründung von Kolonien in entfernten Ländern begünstigt.
[bookmark: page236]

		Rückzölle gewährte man in zweierlei Fällen. Wenn die
einheimischen Manufakturwaren einem Zoll oder einer Akzise
unterworfen waren, so gab man davon oft bei der Ausfuhr einen Teil
oder das Ganze zurück; und wenn fremde Güter, die zollpflichtig
waren, eingeführt wurden, um wieder ausgeführt zu werden, so zog
man bisweilen, bei solcher Ausfuhr entweder den ganzen Zoll, oder
einen Teil wieder ab.

		Prämien gewährte man zur Ermunterung mancher im Anfang stehender
Manufakturen oder anderer Arten von Gewerbtätigkeit, die eine
besondere Begünstigung zu verdienen schienen.

		Durch vorteilhafte Handelsverträge verschaffte man den Gütern
und Kaufleuten des eigenen Landes in fremden Staaten gewisse
Vorrechte vor denen anderer Staaten.

		Durch die Begründung von Kolonien in entfernten Ländern wurden
den Gütern und Kaufleuten desjenigen Landes, das sie anlegte, nicht
nur besondere Vorrechte, sondern oft auch ein Monopol erwirkt.

		Die beiden oben erwähnten Einfuhrbeschränkungen zusammen mit
diesen vier Ausfuhrbegünstigungen bilden die sechs Hauptmittel, mit
denen das Handelssystem die Menge des Goldes und Silbers in einem
Lande durch Umgestaltung der Handelsbilanz zu seinen Gunsten zu
vermehren gedachte. Ich werde jedes in einem besonderen Kapitel
betrachten, und ohne auf ihre angebliche Wirkung, Geld ins Land zu
ziehen, weiter Rücksicht zu nehmen, hauptsächlich untersuchen,
welchen Einfluß jedes voraussichtlich auf das Jahreserzeugnis
seiner Gewerbtätigkeit haben mußte. Je nachdem sie eine Vermehrung
oder Verminderung des Wertes dieses Jahreserzeugnisses bewirken,
müssen sie offenbar eine Vermehrung oder Verminderung des
wirklichen Wohlstandes und des wirklichen Einkommens des Landes
bewirken. [bookmark: page237]

	
		
		Zweites Kapitel.

Beschränkungen der Einfuhr solcher Güter aus fremden Ländern, die
im Lande selbst erzeugt werden können.

		Wenn man die Einfuhr solcher Güter aus fremden Ländern, die im
Lande selbst erzeugt werden können, entweder durch hohe Zölle oder
durch gänzliche Verbote beschränkt, so sichert man dadurch mehr
oder weniger der einheimischen mit ihrer Erzeugung beschäftigten
Erwerbstätigkeit den Alleinhandel auf dem inländischen Markte. So
sichert das Verbot, Vieh oder eingesalzenes Fleisch aus fremden
Ländern einzuführen, den großbritannischen Viehzüchtern den
Alleinhandel auf dem inländischen Fleischmarkte. Einen ähnlichen
Vorteil verschaffen den Getreideproduzenten die hohen auf die
Getreideeinfuhr gelegten Zölle, die in Zeiten mäßigen Vorrats als
ein Verbot wirken. Gleich vorteilhaft ist das Verbot, fremde
Wollwaren einzuführen, für die Wollwarenerzeuger. Die
Seidenmanufaktur hat, obgleich sie ganz mit fremden Stoffen
arbeitet, jüngst doch dieselbe Begünstigung erhalten. Die
Leinenmanufaktur hat sie zwar noch nicht, hat aber schon einen
großen Schritt zu ihrer Erreichung getan. Auf gleiche Weise haben
auch manche andere Manufakturunternehmer in Großbritannien entweder
gänzlich oder doch beinahe ein Monopol gegen ihre Landsleute
erlangt. Die Menge der Güter, deren Einfuhr in Großbritannien
entweder völlig oder unter gewissen Umständen verboten ist, geht
viel weiter, als diejenigen sich denken können, die mit den
Zollgesetzen nicht ganz bekannt sind.

		Daß dieses Monopol des inländischen Marktes demjenigen Gewerbe,
das sich seiner erfreut, oft große Aufmunterung gibt und ihm einen
größeren Anteil von der Arbeit und [bookmark: page238]dem Kapital der Gesellschaft zuwendet,
als ihm sonst zugeflossen wäre, unterliegt keinem Zweifel. Ob es
aber dazu führt, die allgemeine Erwerbstätigkeit der Gesellschaft
zu vermehren, oder ihr die vorteilhafteste Richtung zu geben, das
ist schwerlich ebenso sicher.

		Die allgemeine Erwerbstätigkeit der Gesellschaft kann niemals
darüber hinausgehen, was von dem Kapital der Gesellschaft
beschäftigt zu werden vermag. So wie die Zahl der Arbeiter, die
irgendein Privatmann beschäftigen kann, in einem gewissen
Verhältnis zu seinem Kapitale stehen muß, so muß auch die Zahl
derjenigen, die von allen Gliedern einer großen Gesellschaft
fortwährend beschäftigt werden, im Verhältnis zu dem Gesamtkapitale
dieser Gesellschaft stehen und kann dieses Verhältnis niemals
überschreiten. Keine Maßregel im Gebiete des Handels kann den
Umfang der Erwerbstätigkeit einer Gesellschaft weiter treiben, als
ihr Kapital es erlaubt. Sie kann nur einen Teil von diesem in eine
Richtung leiten, die er sonst nicht genommen haben würde; und es
ist keineswegs so sicher, daß diese künstliche Richtung der
Gesellschaft nützlicher sei, als die, welche er von selbst genommen
haben würde.

		Jeder Mensch ist stets darauf bedacht, die ersprießlichste
Anwendung alles Kapitals, über das er zu verfügen hat, ausfindig zu
machen. Tatsächlich hat er nur seinen eigenen Vorteil und nicht den
der Gesellschaft im Auge; aber natürlich, oder vielmehr
notwendigerweise, führt ihn die Erwägung seines eigenen Vorteils
gerade dahin, daß er diejenige Kapitalbenutzung vorzieht, die
zugleich für die Gesellschaft höchst ersprießlich ist.

		Erstens sucht jeder Mensch sein Kapital so nahe als
möglich und daher womöglich zur Förderung des einheimischen
Gewerbfleißes zu verwenden, vorausgesetzt, daß er dabei den
üblichen oder doch nicht viel weniger als den üblichen
Kapitalprofit bezieht. [bookmark: page239]

		So zieht jeder Großhändler bei gleichen oder fast gleichen
Profiten natürlich den inländischen Handel mit Bedarfsgegenständen
dem auswärtigen, und wieder den auswärtigen Handel mit
Bedarfsgegenständen dem Zwischenhandel vor. Im Binnenhandel kommt
ihm sein Kapital niemals so weit aus dem Gesichte, als es oft bei
dem auswärtigen Handel mit Bedarfsgegenständen geschieht. Er kann
den Charakter und die Lage der Leute besser kennen lernen, welchen
er Kredit gibt, und sollte er betrogen werden, so kennt er besser
die Gesetze des Landes, bei denen er Hilfe suchen muß. Im
Zwischenhandel ist das Kapital des Kaufmannes sozusagen unter zwei
fremde Länder verteilt, und etwas davon muß notwendig nachhause
kommen oder unter seine unmittelbare Aufsicht und Verfügung
gestellt sein. Das Kapital, das ein Amsterdamer Kaufmann dazu
verwendet, Getreide von Königsberg nach Lissabon, und Früchte und
Wein von Lissabon nach Königsberg zu bringen, muß gewöhnlich zur
Hälfte in Königsberg und zur Hälfte in Lissabon sein. Niemals
braucht etwas davon nach Amsterdam zu kommen. Der natürliche
Wohnsitz eines solchen Kaufmanns müßte Königsberg oder Lissabon
sein, und nur ganz besondere Umstände können ihn bestimmen, den
Aufenthalt in Amsterdam vorzuziehen. Indes bewegt ihn das
Unbehagen, von seinem Kapital so weit getrennt zu sein, gewöhnlich
dazu, etwas von den Königsberger Gütern, die er für den Lissaboner
Markt, und etwas von den Lissabonern, die er für den Königsberger
Markt bestimmt hat, nach Amsterdam kommen zu lassen; und obgleich
ihn dies der doppelten Last des Ein- und Ausladens, sowie der
Bezahlung einiger Abgaben und Zölle unterwirft, so läßt er sich
doch diese außerordentliche Belastung gerne gefallen, nur um etwas
von seinem Kapital stets unter seiner Aufsicht und Verfügung zu
haben. So kommt es, daß jedes Land, das nennenswerten Anteil am
[bookmark: page240]Zwischenhandel hat, stets das Emporium oder der
allgemeine Markt für die Güter all der verschiedenen Länder wird,
deren Handel es betreibt. Der Kaufmann sucht stets, um ein zweites
Ein- und Ausladen zu ersparen, so viel als möglich von den Gütern
aller jener Länder auf dem inneren Markte zu verkaufen und auf
diese Weise, soviel an ihm liegt, den Zwischenhandel in einen
auswärtigen Handel mit Bedarfsgegenständen zu verwandeln. Ebenso
wird ein Kaufmann, der sich mit dem auswärtigen Handel mit
Bedarfsgegenständen abgibt, immer froh sein, wenn er Güter für
auswärtige Märkte sammelt, einen möglichst großen Teil davon mit
gleichen oder ziemlich gleichen Profiten im Lande selbst zu
verkaufen. Er erspart sich die Gefahr und Mühe der Ausfuhr, wenn er
so, soweit es in seinen Kräften steht, seinen auswärtigen Handel
mit Bedarfsgegenständen in einen Binnenhandel verwandelt. Die
Heimat ist auf diese Weise gewissermaßen der Mittelpunkt, um den
die Kapitalien der Bewohner jedes Landes fortwährend kreisen und
nach dem sie beständig streben, obgleich sie manchmal durch
besondere Ursachen auch abgestoßen und nach entfernteren
Beschäftigungen getrieben werden können. Nun setzt aber, wie ich
schon gezeigt habe, ein in den Binnenhandel gestecktes Kapital
notwendigerweise eine größere Menge einheimischen Fleißes in
Bewegung, und schafft einer größeren Anzahl von Bewohnern des
Landes Einkommen und Beschäftigung, als ein gleichgroßes Kapital,
das in den auswärtigen Handel mit Bedarfsgegenständen gesteckt ist;
und wiederum hat ein in den auswärtigen Handel mit
Bedarfsgegenständen gestecktes den gleichen Vorzug vor einem
gleichgroßen Kapital, das in den Zwischenhandel gesteckt wird. Es
ist also bei gleichen oder auch bei nur fast gleichen Profiten
jeder von selbst geneigt, sein Kapital in der Weise anzulegen, die
dem einheimischen Fleiße die meiste Unterstützung zu gewähren, und
der größten Anzahl [bookmark: page241]von Menschen in seinem Lande Einkommen und
Beschäftigung zu verschaffen verspricht.

		Zweitens sucht natürlich jeder, der sein Kapital zur
Unterstützung der heimischen Erwerbstätigkeit verwendet, diese
Erwerbstätigkeit so zu leiten, daß ihr Erzeugnis einen möglichst
großen Wert erhalte.

		Das Erzeugnis der Erwerbstätigkeit ist das, was sie dem
Gegenstande oder Stoffe, mit dem sie es zu tun hat, hinzufügt. In
dem Maße, als der Wert dieses Erzeugnisses groß oder gering ist,
sind es auch die Profite des Unternehmers. Nun wendet man aber sein
Kapital nur um des Profites willen auf die Erwerbstätigkeit und man
wird es daher stets derjenigen Art zuzuwenden suchen, deren
Erzeugnis den größten Wert hoffen läßt, d. h. gegen die größte
Menge Geldes oder anderer Güter vertauscht werden zu können
verspricht.

		Nun ist aber das jährliche Einkommen jeder Gesellschaft immer
genau so groß wie der Tauschwert des gesamten Jahreserzeugnisses
ihrer Erwerbstätigkeit, oder besser gesagt, es ist dieser
Tauschwert selber. Da nun jedermann nach Kräften sucht, sein
Kapital in der heimischen Erwerbstätigkeit und diese
Erwerbstätigkeit selbst so zu leiten, daß ihr Erzeugnis den größten
Wert erhält, so arbeitet auch jeder notwendig dahin, das jährliche
Einkommen der Gesellschaft so groß zu machen, als er kann.
Allerdings strebt er in der Regel nicht danach, das allgemeine Wohl
zu fördern, und weiß auch nicht, um wieviel er es fördert. Indem er
die einheimische Erwerbstätigkeit der fremden vorzieht, hat er nur
seine eigene Sicherheit im Auge und indem er diese Erwerbstätigkeit
so leitet, daß ihr Produkt den größten Wert erhalte, verfolgt er
lediglich seinen eigenen Gewinn und wird in diesen wie in vielen
anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, einen Zweck zu
fördern, den er in keiner Weise beabsichtigt hatte. Auch ist es
nicht eben [bookmark: page242]ein Unglück für die Gesellschaft, daß dies
nicht der Fall war. Verfolgt er sein eigenes Interesse, so fördert
er das der Gesellschaft weit wirksamer, als wenn er dieses wirklich
zu fördern beabsichtigt. Ich habe niemals gesehen, daß diejenigen
viel Gutes bewirkt hätten, die sich den Anschein gaben, um des
Gemeinwohls willen Handel zu treiben. Es ist dies tatsächlich nur
eine Pose, unter Kaufleuten auch nicht sehr häufig, und es bedarf
nicht vieler Worte, um sie davon abzubringen.

		In welchem Zweig der heimischen Erwerbstätigkeit er sein Kapital
anlegen kann, und bei welchem das Erzeugnis den größten Wert zu
haben verspricht, das kann offenbar jeder einzelne je nach den
Ortsverhältnissen weit besser beurteilen, als es irgendein
Staatsmann oder Gesetzgeber für ihn tun könnte. Ein Staatsmann, der
sichs einfallen ließe, Privatleuten darüber Vorschriften zu geben,
auf welche Weise sie ihre Kapitalien anlegen sollen, würde sich
nicht allein eine höchst unnötige Fürsorge aufladen, sondern sich
auch eine Autorität anmaßen, die keinem Senate oder Staatsrate,
geschweige denn einem einzelnen Manne mit Sicherheit überlassen
werden könnte, und die nirgends so gefährlich sein würde, als in
der Hand eines Mannes, der töricht und dünkelhaft genug wäre, um
sich für fähig zu halten, sie auszuüben.

		Dem Erzeugnis inländischen Erwerbfleißes in irgendeiner
besonderen Kunst oder Manufaktur das Monopol des einheimischen
Marktes zugestehen, heißt gewissermaßen nichts anderes, als
Privatleuten darüber Vorschriften zu geben, wie sie ihre Kapitalien
anlegen sollten, und ist deshalb fast in allen Fällen entweder eine
nutzlose oder eine schädliche Maßnahme. Kann das Erzeugnis des
heimischen Gewerbfleißes ebenso wohlfeil geliefert werden wie das
des fremden, so ist die Maßnahme offenbar nutzlos; kann es das aber
nicht, so muß sie in der Regel schädlich sein. [bookmark: page243]Für jeden klugen Hausvater
ist es eine Maxime, niemals etwas im Hause machen zu lassen, was
ihn weniger kosten würde, wenn er es kaufte. Dem Schneider fällt es
nicht ein, sich seine Schuhe selbst zu machen, sondern kauft sie
vom Schuhmacher; dem Schuhmacher fällt es nicht ein, sich seine
Kleider selbst zu machen, sondern er beschäftigt den Schneider, und
dem Landwirt fällt es nicht ein, sich das eine oder das andere zu
machen, sondern er beschäftigt jene beiden Handwerker. Alle diese
Leute finden es vorteilhaft, ihre Gewerbetätigkeit ganz auf
diejenige Art zu verwenden, in der sie etwas vor ihren Nachbarn
voraus haben, und dann ihren übrigen Bedarf mit einem Teile ihres
eigenen Erzeugnisses, oder, was dasselbe ist, mit dem Preise eines
seines Teiles zu kaufen.

		Was aber im Haushalt einer einzelnen Familie klug ist, kann
schwerlich in dem eines großen Königreichs töricht sein. Wenn uns
ein fremdes Land mit einer Ware wohlfeiler versehen kann, als wir
sie selbst zu machen imstande sind, so ist es besser, daß wir sie
ihm mit einem Teile vom Erzeugnis unserer eigenen Gewerbtätigkeit,
in der wir vor dem Auslande etwas voraushaben, abkaufen. Die
allgemeine Gewerbtätigkeit des Landes wird dadurch, daß sie immer
im Verhältnis zu dem in ihr angelegten Kapital steht, ebensowenig
vermindert wie die der oben erwähnten Handwerker; es wird ihr nur
überlassen, den Weg ausfindig zu machen, dessen Einschlagung für
sie am vorteilhaftesten ist. Sicherlich wird sie aber nicht am
vorteilhaftesten betrieben, wenn man sie auf eine Sache lenkt, die
sie wohlfeiler kaufen als verfertigen kann. Der Wert ihres
jährlichen Erzeugnisses wird gewiß mehr oder weniger vermindert,
wenn sie daran verhindert wird, Waren zu verfertigen, welche
offenbar mehr wert sind, als diejenigen, zu deren Verfertigung sie
hingedrängt wird. Vorausgesetzt, daß die Ware vom Auslande
wohlfeiler bezogen werden konnte, als sie im [bookmark: page244]Lande selbst herzustellen war,
war man imstande, sie bloß mit einem Teile der Waren, oder, was
dasselbe ist, bloß mit einem Teile vom Preise der Waren zu kaufen,
welche die mit einem gleich großen Kapitale betriebene
Gewerbtätigkeit im Lande selbst hätte erzeugen können, wenn man sie
ihrem natürlichen Laufe überlassen hätte. Mithin wird die
Gewerbtätigkeit des Landes durch jede derartige Maßnahme nur von
einer vorteilhafteren zu einer weniger vorteilhaften Beschäftigung
gedrängt, und der Tauschwert ihres jährlichen Erzeugnisses muß
notwendig kleiner werden, statt sich, wie es die Absicht des
Gesetzgebers war, zu vergrößern.

		Es kann zwar diese oder jene Manufaktur durch solche Maßnahmen
bisweilen schneller in Aufnahme kommen, als es sonst hätte
geschehen können, und die Ware kann nach einer gewissen Zeit im
Lande ebenso wohlfeil oder noch wohlfeiler hergestellt werden als
im Auslande; aber wenn auch auf diese Weise die Gewerbtätigkeit der
Gesellschaft früher, als es sonst hätte geschehen können, mit
Vorteil in einen besonderen Kanal geleitet wird, so folgt doch
keineswegs daraus, daß die Gesamtsumme ihrer Gewerbtätigkeit oder
ihres Einkommens durch eine solche Maßnahme vermehrt werden könne.
Die Gewerbtätigkeit der Gesellschaft kann sich nur in dem Maße
vermehren, als ihr Kapital zunimmt, und ihr Kapital kann nur in dem
Maße zunehmen, als nach und nach etwas von ihrem Einkommen erspart
wird. Aber die unmittelbare Wirkung jeder solchen Maßnahme ist eine
Verminderung ihres Einkommens, und was ihr Einkommen vermindert,
das wird gewiß ihr Kapital nicht schneller vermehren, als es sich
von selbst vermehrt haben würde, wenn man beiden, Kapital und
Gewerbtätigkeit, erlaubt hätte, ihre natürlichen Verwendungsarten
aufzusuchen.

		Wenn auch die Gesellschaft wegen Unterlassung jener [bookmark: page245]Maßnahmen diese
oder jene Manufaktur nicht bekommen hätte, so würde sie darum doch
nicht notwendig in irgendeiner Periode ihres Daseins ärmer sein. In
jeder Periode ihres Daseins würde ihr ganzes Kapital und ihre ganze
Gewerbtätigkeit Anwendung gefunden haben, zwar bei anderen
Gegenständen aber in einer Weise, die zu der Zeit die
vorteilhafteste gewesen wäre. In jeder Periode hätte ihr Einkommen
das größte sein können, das ihr Kapital liefern konnte, und sowohl
Kapital wie Einkommen würden mit der größtmöglichen Schnelligkeit
gewachsen sein.

		Die natürlichen Vorteile, die ein Land bei der Erzeugung
gewisser Waren vor einem anderen voraus hat, sind mitunter so groß,
daß es, wie alle Welt weiß, vergeblich wäre, dagegen kämpfen zu
wollen. Durch Treibhäuser, Mistbeete und geheizte Mauern kann man
in Schottland sehr gute Trauben ziehen und auch recht guten Wein
davon gewinnen, wenn man sichs etwa dreißigmal soviel kosten ließe,
als einen wenigstens ebenso guten Wein, den man aus fremden Ländern
bezöge. Würde es nun ein vernünftiges Gesetz sein, die Einfuhr
aller fremden Weine zu verbieten, bloß um die Erzeugung von Claret
und Burgunder in Schottland zu befördern? Wenn es aber eine
offenbare Abgeschmacktheit wäre, dreißigmal mehr Kapital und
Gewerbtätigkeit des Landes einer Anlage zuzuführen, als man nötig
hätte, um eine gleiche Menge der gewünschten Waren aus fremden
Ländern anzukaufen, so muß es doch eine gleiche, wenn auch nicht so
sinnfällige Abgeschmacktheit sein, einer derartigen Anlage den
dreißigsten oder auch nur den dreihundertsten Teil mehr davon
zuzuführen. Ob die Vorteile, die ein Land vor dem anderen voraus
hat, natürliche oder erworbene sind, ist hierbei ohne Belang.
Solange das eine Land diese Vorteile hat und das andere sie
entbehrt, so lange ist es auch für das letztere vorteilhafter, von
dem ersteren zu kaufen als selbst zu erzeugen. Der Vorteil, den
[bookmark: page246]ein
Handwerker vor seinem Nachbar, der ein anderes Handwerk treibt,
voraus hat, ist nur ein erworbener; und doch finden es beide
vorteilhafter, voneinander zu kaufen, als Dinge zu verfertigen, die
nicht zu ihrem eigentlichen Geschäft gehören.

		Kaufleute und Manufakturisten sind es, die von dem Monopol des
inländischen Marktes den größten Vorteil ziehen. Das Verbot der
Einfuhr fremden Viehes und eingesalzenen Fleisches, sowie die hohen
Zölle auf fremdes Getreide, die in Zeiten mäßiger Fülle einem
Verbote gleichkommen, sind für die Viehzüchter und Pächter
Großbritanniens lange nicht so vorteilhaft, als es andere ähnliche
Maßnahmen für die Kaufleute und Manufakturisten sind.
Manufakturwaren, besonders feinere, werden leichter aus einem Lande
in das andere verfrachtet, als Getreide oder Vieh. Daher ist der
auswärtige Handel vornehmlich damit beschäftigt, Manufakturwaren zu
holen und zu verfrachten. Bei Manufakturwaren kann schon ein sehr
kleiner Vorteil Ausländer instand setzen, selbst auf dem
inländischen Markte unsere eigenen Arbeiter zu unterbieten. Dagegen
braucht es schon einen sehr großen, um sie instand zu setzen, das
nämliche auch bei den Rohprodukten des Bodens zu tun. Wäre die
freie Einfuhr fremder Manufakturwaren erlaubt, so würden manche
einheimische Manufakturen wahrscheinlich zu leiden haben, einige
vielleicht sogar zugrunde gehen, und ein ansehnlicher Teil von dem
gegenwärtig in ihnen beschäftigten Kapital und Gewerbfleiß würde
eine andere Beschäftigung suchen müssen; allein auf den
einheimischen Ackerbau könnte auch die freieste Einfuhr der
Rohprodukte des Bodens keinen derartigen Einfluß haben.

		Wäre z. B. die Einfuhr fremden Viehes jemals noch so
freigegeben, so könnte doch nur so wenig hereinkommen, daß die
britische Viehzucht wenig davon betroffen werden könnte. Lebendes
Vieh ist vielleicht die einzige Ware, [bookmark: page247]deren Transport zur See
kostspieliger ist als zu Lande. Zu Lande trägt es sich selbst auf
den Markt; zur See muß nicht nur das Vieh, sondern auch sein Futter
und Wasser mit vielen Kosten und Schwierigkeiten verfrachtet
werden. Die kurze Überfahrt zwischen Irland und Großbritannien
erleichtert zwar die Einfuhr irischen Viehes; wenn aber auch seine
freie Einfuhr, die jüngst nur auf eine gewisse Zeit bewilligt
worden war, zu einer ständigen gemacht würde, so könnte sie doch
das Interesse der britischen Viehzüchter nicht sonderlich
schmälern. Die Teile Großbritanniens, welche an die irische See
grenzen, sind sämtlich Weideländer. Zu ihrem Gebrauch könnte
irländisches Vieh nicht eingeführt, sondern müßte erst mit vielen
Kosten und Schwierigkeiten durch diese weiten Landstriche getrieben
werden, ehe es auf seinen eigentlichen Markt gelangen könnte.
Fettes Vieh ließe sich soweit nicht treiben. Es wäre daher nur
möglich, Magervieh einzuführen, und diese Einfuhr würde nicht dem
Interesse der Landschaften, die sich mit Viehmast abgeben,
entgegenstehen, sondern ihnen durch den verminderten Preis des
Magerviehs vielmehr vorteilhaft sein: sie wäre nur den Landschaften
schädlich, die Vieh aufzüchten. Die geringe Menge des seit der
Freigabe der Einfuhr aus Irland hereingebrachten Viehes, sowie der
gute Preis, zu dem Magervieh noch immer verkauft wird, scheinen zu
beweisen, daß auch die Aufzucht treibenden Gegenden Großbritanniens
durch die freie Einfuhr irischen Viehes wahrscheinlich nicht
sonderlich leiden würden. Tatsächlich soll sich das gemeine Volk in
Irland der Ausfuhr seines Viehes bisweilen mit Gewalt widersetzt
haben; wenn aber die Händler einen ansehnlichen Nutzen dabei gehabt
hätten, diesen Handel fortzusetzen, so hätten sie, da das Gesetz
auf ihrer Seite war, dieses Pöbelwiderstandes wohl mit Leichtigkeit
Herr werden können.

		Übrigens müssen Landstriche, in denen Viehmast getrieben [bookmark: page248]wird, immer sehr
kultiviert sein, während solche, wo Vieh nur aufgezogen wird,
gewöhnlich unkultiviert sind. Der hohe Preis des Magerviehs
vermehrt den Wert des unkultivierten Landes und ist dadurch
gleichsam eine Prämie für Unterlassung der Kultur. Für ein durchaus
wohl kultiviertes Land würde es vorteilhafter sein, sein Magervieh
einzuführen, als es selbst zu ziehen. Die Provinz Holland soll
daher auch gegenwärtig diese Maxime befolgen. Die gebirgigen Teile
von Schottland, Wales und Northumberland sind keiner hohen Kultur
fähig und scheinen von der Natur zu den Aufzüchtern für ganz
Großbritannien bestimmt zu sein. Die völlig freie Einfuhr fremden
Viehes könnte keinen anderen Erfolg haben, als daß sie diese
viehaufziehenden Landschaften hindern würde, aus der zunehmenden
Bevölkerung und Kultur des übrigen Königreiches Vorteil zu ziehen,
ihre Preise auf eine unmäßige Höhe zu treiben und allen besser
angebauten und kultivierten Teilen des Landes geradezu eine Steuer
aufzulegen.

		In gleicher Weise könnte auch die freieste Einfuhr gesalzenen
Fleisches das Interesse der großbritannischen Viehhändler
ebensowenig schmälern als die Einfuhr lebenden Viehes. Gesalzenes
Fleisch ist nicht nur eine sehr voluminöse Ware, sondern auch im
Vergleich zu frischem Fleisch weniger gut und, da es mehr Arbeit
und Kosten verursacht, teuerer. Es kann daher niemals mit dem
frischen, sondern höchstens mit dem eingesalzenen Fleisch des
Landes in Konkurrenz treten. Es dient zur Verproviantierung der
Schiffe für weite Reisen und ähnlichen Zwecken, kann aber niemals
einen beträchtlichen Bestandteil der Volksnahrung ausmachen. Die
geringe Menge eingeführten Salzfleisches aus Irland seit der
Freigabe seiner Einfuhr, kann als ein Erfahrungsbeweis dafür
dienen, daß unsere Viehzüchter nichts davon zu fürchten haben. Es
scheint nicht, daß der Fleischpreis erheblich davon berührt wurde.
[bookmark: page249]

		Sogar die freie Einfuhr fremden Getreides könnte das Interesse
der großbritannischen Landwirte nur wenig berühren. Getreide ist
eine weit voluminösere Ware als Fleisch. Ein Pfund Weizen zu einem
Penny ist so teuer wie ein Pfund Fleisch zu vier Pence. Die geringe
Menge fremden Getreides, die selbst in Zeiten des größten Mangels
eingeführt worden ist, kann unsere Landwirte darüber beruhigen, daß
sie sich auch vor der freiesten Einfuhr nicht zu fürchten brauchen.
Die durchschnittliche Menge, die ein Jahr um das andere eingeführt
worden ist, beträgt nach dem gutunterrichteten Verfasser der
Traktate über den Getreidehandel nur 23,728 Malter von
Getreide aller Art und übersteigt nicht den 571. Teil des
jährlichen Verbrauches. Wie aber die Ausfuhrprämie auf Getreide in
fruchtbaren Jahren eine größere Ausfuhr veranlaßt, so muß sie auch
in Jahren des Mangels eine größere Einfuhr veranlassen, als sonst
bei dem jeweiligen Zustande des Ackerbaues stattgefunden hätte.
Wegen der Prämie kann der Überfluß des einen Jahres den Mangel des
anderen nicht wettmachen, und da sie die durchschnittliche Menge
des ausgeführten Getreides notwendigerweise vermehrt, so muß sie
auch bei dem dermaligen Zustande des Ackerbaues die
durchschnittliche Menge des eingeführten vermehren. Gäbe es keine
Prämie, so würde wahrscheinlich infolge der geringeren Ausfuhr auch
weniger eingeführt werden als jetzt. Die Kornhändler, die das
Getreide zwischen Großbritannien und dem Auslande hin- und
herfuhren, würden weniger zu tun haben und sehr darunter leiden;
aber der Landadel und die Pächter könnten nur wenig darunter
leiden. Daher habe ich auch die größte Angst um die Erneuerung und
Fortdauer der Prämie eher bei den Kornhändlern als bei dem Landadel
und den Pächtern beobachtet.

		Der Landadel und die Pächter sind, zu ihrer Ehre sei es gesagt,
am wenigsten unter allen von dem elenden [bookmark: page250]Monopolgeiste ergriffen. Der
Unternehmer einer großen Manufaktur ist zuweilen schon außer sich,
wenn innerhalb zwanzig Meilen ein gleichartiges Werk errichtet
wird. Der holländische Unternehmer der Wollwarenmanufaktur zu
Abbeville bedang sich aus, daß innerhalb dreißig Meilen von dieser
Stadt kein gleichartiges Werk errichtet werden dürfte. Dagegen sind
die Pächter und der Landadel gewöhnlich eher geneigt, den Anbau und
die Kultur auf den benachbarten Pachtungen und Gütern zu befördern,
als zu hindern. Sie haben keine Geheimnisse der Art, wie die
meisten Manufakturisten, sondern freuen sich in der Regel, wenn sie
ein neues Verfahren, das sie vorteilhaft gefunden haben, ihren
Nachbarn mitteilen und nach Kräften verbreiten können. Pius
quaestus, sagt der ältere Cato, stabilissimusque, minimeque
invidiosus; minimeque male cogitantes sunt, qui in eo studio
occupati sunt. Der Landadel und die Pächter sind über alle
Teile des Landes zerstreut und können sich nicht so leicht
zusammenschließen wie Kaufleute und Manufakturisten, die, da sie in
Städten zusammenleben und an jenen exklusiven Korporationsgeist
gewöhnt sind, der in den Städten herrschend ist, das natürliche
Bestreben haben, gegen alle ihre Landsleute das nämliche
ausschließliche Vorrecht zu behaupten, das sie gewöhnlich gegen die
Bürger in ihren Städten ausüben. Sie scheinen also die
ursprünglichen Erfinder jener auf die Einfuhr fremder Güter
gelegten Beschränkungen zu sein, welche ihnen das Monopol des
inneren Marktes sichern. Wahrscheinlich um sie nachzuahmen und um
sich Leuten gleichzustellen, die, wie sie fanden, die Absicht
hatten, sie zu unterdrücken, vergaßen der Landadel und die Pächter
Großbritanniens so sehr die ihrem Stande natürliche Vornehmheit,
daß sie das ausschließliche Vorrecht verlangten, ihre Landsleute
mit Getreide und Fleisch zu versorgen. Sie nahmen sich vielleicht
nicht die Zeit, zu überlegen, wie viel weniger ihr Interesse [bookmark: page251]durch, die
Handelsfreiheit berührt werde als das Interesse der Leute, deren
Beispiel sie folgen.

		Die Einführung fremden Getreides und Viehes fortdauernd durch
Gesetz zu verhindern, heißt in der Tat nichts anderes, als
festsetzen, daß die Bevölkerung und Gewerbetätigkeit des Landes nie
den Spielraum überschreiten soll, den ihnen die Rohstoffe seines
eigenen Bodens gewähren.

		Es gibt indessen, wie es scheint, zwei Fälle, in denen es im
allgemeinen vorteilhaft sein dürfte, die fremde Industrie zur
Ermunterung der einheimischen mit einigen Lasten zu beschweren.

		Der erste ist der, wenn eine bestimmte Art von Industrie zur
Verteidigung des Landes notwendig ist. So beruht z. B. die
Verteidigung Großbritanniens zumeist auf der Zahl seiner Matrosen
und Schiffe. Es ist daher ganz in der Ordnung, daß die
Navigationsakte den großbritannischen Matrosen und Schiffen das
Monopol im Handel ihres eigenen Landes zu geben sucht, und zwar in
einigen Fällen durch gänzliche Ausschließung, in anderen aber durch
starke Belastung der Schiffe fremder Länder. Die hauptsächlichsten
Anordnungen dieser Akte sind folgende:

		Erstens: Allen Schiffen, auf denen nicht Eigentümer,
Kapitäne und dreiviertel der Seeleute britische Untertanen sind,
ist bei Strafe des Verlustes des Schiffes und der Ladung verboten,
mit britischen Kolonien und Pflanzungen Handel zu treiben oder sich
an Großbritanniens Küstenhandel zu beteiligen.

		Zweitens: Eine große Menge der umfangreichsten
Einfuhrwaren können nach Großbritannien nur entweder in den eben
beschriebenen Schiffen, oder in Schiffen desjenigen Landes gebracht
werden, wo diese Güter erzeugt worden sind, und nur wenn ihre
Eigentümer, Kapitäne und drei Vierteile der Seeleute diesem Lande
angehören; und auch wenn sie in solchen Schiffen eingeführt werden,
so sind sie [bookmark: page252]doch, dem doppelten Fremdenzoll unterworfen.
Werden sie in Schiffen eines anderen Landes eingeführt, so ist die
Strafe Verfall des Schiffes und der Güter. Als jene Akte geschaffen
wurde, waren die Holländer, was sie noch jetzt sind, die
Hauptverfrächter Europas, und durch diese Verordnung wurden sie
gänzlich davon ausgeschlossen, die Verfrachter für Großbritannien
zu sein, d. h. uns die Waren irgendeines anderen europäischen
Landes zuzuführen.

		Drittens: Eine große Menge der umfangreichsten
Einfuhrwaren darf sogar in britischen Schiffen nur aus dem Lande
eingeführt werden, wo sie erzeugt werden, bei Strafe des Verfalls
von Schiff und Ladung. Auch diese Bestimmung war wahrscheinlich
gegen die Holländer gerichtet. Holland war damals wie jetzt das
große Emporium für alle europäischen Waren und durch diese
Verordnung wurden die britischen Schiffe verhindert, die Waren
irgendeines anderen europäischen Landes in Holland einzunehmen.

		Viertens: Gesalzene Fische aller Art, Walfischbarten,
Fischbein, Thran und Fett sind, wenn nicht von britischen Schiffen
gefangen und an deren Bord bereitet, dem doppelten Fremdenzoll
unterworfen, sobald sie nach England gebracht werden. Die
Holländer, die noch jetzt die vorzüglichsten Fischer in Europa
sind, waren damals die einzigen, die fremde Völker mit Fischen zu
versorgen suchten. Es wurde ihnen also durch diese Bestimmung sehr
erschwert, Großbritannien ferner damit zu versorgen.

		Als die Schiffahrtsakte geschaffen wurde, bestand zwischen
England und Holland zwar kein eigentlicher Krieg, aber doch die
heftigste Erbitterung. Diese hatte ihren Anfang unter dem langen
Parlament genommen, das die Akte auch zuerst entwarf, und sie brach
bald nachher in den holländischen Kriegen unter dem Protektor und
Karl dem Zweiten aus. Es ist also wohl möglich, daß manche der
Bestimmungen dieser berühmten Akte ihren Grund in nationaler
Erbitterung [bookmark: page253]haben; sie sind aber dennoch so weise, als wenn
sie von der bedächtigsten Weisheit eingegeben wären. Die nationale
Erbitterung ging zu jener Zeit ganz auf dasselbe Ziel los, welches
die bedächtigste Weisheit empfohlen hätte, auf die Verminderung der
holländischen Seemacht, der einzigen Seemacht, die die Sicherheit
Englands zu gefährden vermochte.

		Die Schiffahrtsakte ist dem auswärtigen Handel oder dem Gedeihen
des Reichtums, der dadurch gewonnen werden kann, nicht günstig. Das
Interesse einer Nation in ihren Handelsbeziehungen zu anderen
Nationen ist das nämliche, das jeder Kaufmann in seinen Beziehungen
zu anderen Leuten hat, nämlich so wohlfeil zu kaufen und so teuer
zu verkaufen als möglich. Sie wird aber höchstwahrscheinlich dann
wohlfeil kaufen, wenn sie durch die vollkommenste Handelsfreiheit
alle Nationen dazu bringt, die Güter, die sie kaufen will, zu ihr
zu bringen, und aus demselben Grunde wird sie höchstwahrscheinlich
teuer verkaufen, wenn ihre Märkte auf diese Weise mit einer großen
Zahl von Käufern gefüllt sind. Es ist allerdings wahr, daß die
Schiffahrtsakte den fremden Schiffen, die die Erzeugnisse
britischen Gewerbfleißes abzuholen kommen, keine Last auflegt;
sogar der alte Fremdenzoll, der sowohl von allen ausgeführten als
von allen eingeführten Gütern erhoben zu werden pflegte, ist durch
verschiedene spätere Akte für die meisten Ausfuhrartikel aufgehoben
worden. Allein wenn die Ausländer durch Verbote oder hohe Zölle
verhindert werden, zum Verkaufen zu uns zu kommen, so sind sie auch
nicht immer imstande, zum Einkaufen zu kommen, weil sie ohne Ladung
die Fracht aus ihrem Lande nach Großbritannien verlieren müßten.
Wenn wir also die Zahl der Verkäufer kleiner machen, so vermindern
wir auch notwendig die der Käufer und müssen so wahrscheinlich
nicht nur die fremden Güter teurer kaufen, sondern auch die
unserigen wohlfeiler verkaufen [bookmark: page254]als es bei vollkommenerer Handelsfreiheit
der Fall wäre. Indes ist Verteidigung weit wichtiger als Reichtum,
und die Schiffahrtsakte darum vielleicht die weiseste aller
Handelsverordnungen Englands.

		Der zweite Fall, in welchem es im allgemeinen vorteilhaft sein
dürfte, fremde Waren zur Ermunterung der einheimischen
Gewerbetätigkeit mit Abgaben zu belasten, ist der, wenn im Lande
selbst auf ihre Erzeugnisse Steuern gelegt sind. In diesem Falle
scheint es billig, daß auch auf gleiche Erzeugnisse der auswärtigen
Gewerbetätigkeit dieselben Steuern gelegt werden. Dies würde der
einheimischen Gewerbetätigkeit kein Monopol auf dem inneren Markt
geben, noch einem einzelnen Gewerbe einen größeren Anteil an dem
Kapitale und der Arbeit des Landes zuwenden als ihm
natürlicherweise zuflösse. Es würde nur verhindern, daß ein Teil
von dem, was ihm natürlicherweise zuflösse, durch die Steuer
abgelenkt werde, und würde die Konkurrenz zwischen der fremden und
einheimischen Gewerbetätigkeit nach der Steuer soviel als möglich
auf demselben Fuße lassen wie vorher. Wenn in Großbritannien eine
solche Steuer auf das Erzeugnis der einheimischen Gewerbetätigkeit
gelegt wird, so pflegt man zu gleicher Zeit, um die lauten Klagen
unserer Kaufleute und Manufakturisten, daß sie daheim unterboten
würden, zu beschwichtigen, eine viel stärkere Abgabe auf die
Einfuhr aller gleichartigen fremden Güter zu legen.

		Diese zweite Beschränkung der Handelsfreiheit sollte, wie einige
wollen, bei gewissen Gelegenheiten viel weiter ausgedehnt werden,
als gerade nur auf solche fremde Waren, die mit den im Lande
besteuerten in Wettbewerb treten könnten. Wenn in einem Lande die
Lebensbedarfsgegenstände besteuert werden, so sei es, meinen sie,
angebracht, nicht allein die aus anderen Ländern eingeführten
gleichen Lebensbedarfsgegenstände, sondern alle Arten [bookmark: page255]fremder Waren zu
besteuern, die mit irgendeinem Erzeugnisse des einheimischen
Gewerbfleißes in Wettbewerb treten könnten. Sie sagen, der
Lebensunterhalt werde durch solche Steuern notwendig teurer, und
der Preis der Arbeit müsse stets mit dem Preise des dem Arbeiter
nötigen Lebensunterhalts steigen. Folglich werde jede Ware, die das
Erzeugnis heimischen Gewerbfleißes sei, auch wenn nicht unmittelbar
besteuert, doch durch solche Steuern teurer, weil die Arbeit, die
sie erzeugt, teurer werde. Solche Steuern entsprächen also
tatsächlich einer Steuer auf jede einzelne Ware, die im Lande
verfertigt werde. Und um nun den einheimischen Gewerbfleiß mit dem
fremden auf gleichen Fuß zu setzen, werde es notwendig, auf jede
fremde Ware eine Abgabe zu legen, die der Preiserhöhung der
einheimischen Waren, mit denen sie in Wettbewerb treten könne,
gleich sei.

		Ob Steuern auf die Lebensbedarfsgegenstände, wie in
Großbritannien auf Seife, Salz, Leder, Lichter usw., den Preis der
Arbeit und folglich den aller anderen Waren steigern, das will ich
weiter unten in Betracht ziehen, wenn ich von den Steuern zu reden
haben werde. Wenn wir indes einstweilen annehmen, daß sie diese
Wirkung haben, und das haben sie gewiß, so ist doch diese
allgemeine Preiserhöhung aller Waren, die als Folge des erhöhten
Arbeitspreises eintritt, ein Fall, der sich in folgenden zwei
Punkten von der Preiserhöhung einer einzelnen Ware, deren Preis
durch eine unmittelbar auf sie gelegte Steuer erhöht worden ist,
unterscheidet.

		Erstens kann man immer aufs genaueste wissen, um
wieviel der Preis einer solchen Ware durch eine solche Steuer
erhöht wird, während sich niemals auch nur mit einiger Genauigkeit
angeben läßt, wieviel Einfluß die allgemeine Preiserhöhung der
Arbeit auf jede einzelne Ware hat, zu der die Arbeit verwendet
wurde. Es wäre daher ganz unmöglich, die Steuer auf jede fremde
Ware mit [bookmark: page256]dieser Preiserhöhung jeder einheimischen in ein
nur einigermaßen genaues Verhältnis zu bringen.

		Zweitens haben Steuern auf Lebensbedarfsgegenstände
beinahe denselben Einfluß auf die Lage des Volkes wie ein armer
Boden und ein schlechtes Klima. Die Lebensmittel werden durch sie
auf die gleiche Weise teurer gemacht, als wenn zu ihrer Erzeugung
mehr Arbeit und Kosten erfordert würden. Wie es aber bei der
natürlichen, vom Boden und Klima herrührenden Teuerung albern sein
würde, den Leuten vorzuschreiben, auf welche Art sie ihre
Kapitalien und ihren Gewerbfleiß anlegen sollen, so ist es auch bei
der künstlichen, von den Steuern herrührenden Teuerung. Es würde
für sie offenbar am vorteilhaftesten sein, wenn man es ihnen
überließe, ihren Gewerbfleiß, so gut sie können, den Umständen
anzupassen und diejenigen Beschäftigungen ausfindig zu machen, von
denen sie sich, trotz widriger Umstände, einigen Vorteil auf dem
heimischen oder fremden Markte versprechen. Ihnen eine neue Steuer
aufzulegen, da sie schon mit Steuern überladen sind, und ihnen noch
die meisten anderen Waren zu verteuern, da sie schon den
Lebensbedarf zu teuer bezahlen: das ist gewiß der törichteste Weg,
sie schadlos zu halten.

		Solche Steuern sind, wenn sie erst eine gewisse Höhe erreicht
haben, ein Fluch, wie die Unfruchtbarkeit des Bodens und die
Rauhheit des Klimas; und dennoch werden sie gerade in den reichsten
und gewerbfleißigsten Ländern am meisten eingehoben. Kein anderes
Land könnte ein solches Ungemach ertragen. Wie mir die kräftigsten
Körper unter ungesunden Umständen leben und gesund bleiben können,
so können auch nur solche Nationen bei so großen Steuern bestehen
und gedeihen, die bei jeder Art von Gewerbetätigkeit die größten
natürlichen, und erworbenen Vorteile besitzen. Holland ist
dasjenige Land in Europa, wo es am meisten Steuern gibt, und das
sich aus besonders günstigen [bookmark: page257]Umständen blühend erhält, nicht, wie man
törichterweise geglaubt hat, wegen, sondern trotz seiner
Steuern.

		So wie es zwei Fälle gibt, in denen es in der Regel vorteilhaft
sein dürfte, den fremden Gewerbfleiß zugunsten der Ermunterung des
einheimischen zu belasten, so gibt es zwei andere, in denen man
bisweilen zu überlegen hat: in dem einen, wie weit es gut ist, die
freie Einfuhr gewisser fremden Güter fortdauern zu lassen, und in
dem anderen, wieweit und in welcher Art es gut ist, diese freie
Einfuhr, nachdem sie eine Zeitlang unterbunden war,
wiederherzustellen.

		Der Fall, in dem man bisweilen zu überlegen hat, inwiefern es
gut ist, die freie Einfuhr gewisser fremder Güter fortdauern zu
lassen, ist der, wenn eine andere Nation die Einfuhr einiger
unserer Manufakturwaren durch hohe Zölle oder Verbote beschränkt.
Die Rache verlangt dann natürlich Wiedervergeltung, so daß wir die
Einfuhr einiger oder aller ihrer Manufakturwaren den nämlichen
Zöllen und Verboten unterwerfen. Daher unterlassen es die Nationen
selten, in dieser Weise Wiedervergeltung zu üben. Die Franzosen
halten besonders darauf, ihre eigenen Manufakturwaren durch die
Einfuhrbeschränkung solcher fremden Güter, die mit den ihrigen in
Konkurrenz kommen könnten, zu bevorzugen. Hierin bestand
hauptsächlich die Wirtschaftspolitik Colberts, der hier ungeachtet
seiner großen Fähigkeiten durch die Sophisterei der Kaufleute und
Manufakturisten, die allezeit nach einem Monopole unter ihren
Landsleuten verlangen, getäuscht worden zu sein scheint. Heute sind
die einsichtsvollsten Männer in Frankreich der Meinung, daß sein
Verfahren in diesem Punkte seinem Lande nicht heilsam gewesen sei.
Durch den Tarif von 1667 belegte dieser Minister eine
große Menge fremder Manufakturwaren mit hohen Zöllen. Auf seine
Weigerung, dieselben zugunsten der Holländer zu mildern, verboten
diese 1671 die Einfuhr [bookmark: page258]der französischen Weine, Branntweine und
Manufakturwaren. Der Krieg von 1672 scheint zum Teil
durch diese Handelsstreitigkeiten hervorgerufen zu sein. Der Friede
zu Nimwegen machte ihnen 1678 ein Ende, indem einige
dieser Zölle zugunsten der Holländer gemildert wurden, die
ihrerseits wieder ihr Einfuhrverbot aufhoben. Etwa zur gleichen
Zeit fingen die Franzosen und Engländer an, ihren Gewerbfleiß
gegenseitig durch dieselben Zölle und Verbote zu drücken, doch
scheinen die Franzosen das erste Beispiel gegeben haben. Der Geist
der Feindseligkeit, der seitdem immer zwischen diesen beiden
Nationen geherrscht hat, war bis jetzt daran schuld, daß es auf
keiner von beiden Seiten zu einer Milderung kam. Im
Jahre 1697 verboten die Engländer die Einfuhr von
Spitzen, die eine flandrische Gewerbsware sind. In Erwiderung
darauf verbot die Regierung dieses Landes, das damals unter
spanischer Herrschaft stand, die Einfuhr englischer Wollenzeuge. Im
Jahre 1700 wurde in England das Einfuhrverbot für Spitzen
unter der Bedingung aufgehoben, daß die Einfuhr englischer
Wollenzeuge in Flandern wieder wie früher behandelt werden
sollte.

		Solche Vergeltungen mögen eine gute Politik darstellen, wenn
eine Wahrscheinlichkeit besteht, daß man durch sie die Aufhebung
der verdrießlichen Verbote und hohen Zölle bewirken könne. Die
Wiedererlangung eines großen auswärtigen Marktes gleicht dann sehr
wohl das vorübergehende Ungemach aus, daß man eine Zeitlang gewisse
Waren hat teuer bezahlen müssen. Ob solche Wiedervergeltungen die
gewünschte Wirkung hoffen lassen – dies zu beurteilen, ist
vielleicht weniger die Sache eines Gesetzgebers, der sich von
allgemeinen, stets unveränderlichen Prinzipien leiten lassen
sollte, als vielmehr die der Geschicklichkeit jenes hinterlistigen
und schlauen Geschöpfes, das man einen Staatsmann oder Politiker zu
nennen pflegt, und dessen Entschlüsse sich nach dem jeweiligen
Stande der Dinge [bookmark: page259]richten. Wenn hingegen keine Wahrscheinlichkeit
dafür besteht, daß man einen solchen Widerruf durchsetzen könne, so
scheint es eine schlechte Methode zu sein, den Schaden, der
gewissen Klassen unseres Volkes zugefügt worden, dadurch
auszugleichen, daß wir selbst nicht nur diesen Klassen, sondern
auch fast allen übrigen Schaden zufügen. Wenn unsere Nachbarn eine
unserer Manufakturwaren verbieten, so verbieten wir gewöhnlich
nicht nur dieselbe – denn dies würden sie selten schwer
fühlen – sondern einige andere ihrer Manufakturwaren. Dadurch
erhalten vielleicht einzelne Klassen von Arbeitern unter uns eine
Begünstigung und können bei dem Ausschlusse einiger ihrer
Mitbewerber ihre Preise auf dem inländischen Markte erhöhen; aber
diejenigen Arbeiter, die durch das Verbot der Nachbarn leiden,
haben keinen Vorteil von dem unserigen. Im Gegenteil werden sie und
fast alle übrigen Klassen unserer Mitbürger durch unser Verbot
gezwungen, gewisse Waren teurer zu bezahlen als früher. Jedes
derartige Gesetz legt also dem ganzen Lande eine tatsächliche
Abgabe auf und tut dies obendrein nicht zugunsten derjenigen Klasse
von Gewerbetreibenden, die durch das Verbot unseres Nachbars
geschädigt wird, sondern zugunsten irgendeiner anderen.

		Der Fall, in dem man bisweilen zu überlegen hat, wieweit und
inwiefern es gut ist, die freie Einfuhr fremder Waren, nachdem sie
eine Zeitlang unterbrochen war, wiederherzustellen, ist der, wenn
einzelne Manufakturen durch hohe Zölle und Verbote, die auf alle
fremden Güter gelegt worden sind, die mit ihnen konkurrieren
könnten, sich sehr entwickelt haben und viele Hände beschäftigen.
In so einem Falle mag es die Menschlichkeit fordern, daß die
Handelsfreiheit nur allmählich und mit viel Zurückhaltung und
Umsicht hergestellt werde. Würden die hohen Zölle und Verbote auf
einmal weggenommen, so könnten wohlfeilere fremde Waren derselben
Art so schnell auf den inländischen [bookmark: page260]Markt geworfen werden, daß sie viele
Tausende unseres Volkes um ihr gewöhnliches Geschäft und Brod
bringen würden. Die daraus entstehende Unordnung würde zweifellos
sehr groß sein. Allein sie wäre aller Wahrscheinlichkeit nach viel
geringer, als man gewöhnlich denkt, und zwar aus folgenden zwei
Gründen:

		Erstens: Alle jene Manufakturwaren, von denen ein Teil
ohne Ausfuhrprämie nach anderen europäischen Ländern zu gehen
pflegt, könnten auch durch die freieste Einfuhr fremder Waren nur
ganz wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Solche
Manufakturwaren müssen auswärts ebenso billig verkauft werden wie
jede fremde Ware von gleicher Beschaffenheit und Art, und folglich
müssen sie daheim selbst noch billiger sein. Sie würden also immer
den heimischen Markt behaupten; und wenn auch mitunter ein
eigensinniger Modeliebhaber fremde Waren bloß aus dem Grunde
wohlfeileren und besseren inländischen vorziehen sollte, weil sie
fremd sind, so könnte diese Torheit doch der Natur der Dinge nach
nur wenig um sich greifen, so daß sie auf den Beschäftigungsgrad im
Volke im allgemeinen keinen merklichen Einfluß hätte. Nun wird aber
jährlich ein großer Teil unserer verschiedenen Wollenzeuge, unseres
gegerbten Leders und unserer Eisenwaren ohne Ausfuhrprämie nach
anderen europäischen Ländern ausgeführt, und dies sind gerade
diejenigen Manufakturen, die die meisten Hände beschäftigen. Die
Seidenmanufaktur würde vielleicht bei dieser Handelsfreiheit am
meisten leiden, und nächst ihr die Leinenmanufaktur, obwohl diese
weit weniger als jene.

		Zweitens: Obgleich bei einer solchen Wiederherstellung
der Handelsfreiheit eine große Menge Menschen auf einmal aus ihrer
gewöhnlichen Beschäftigung und ihrem bisherigen Broterwerb gestoßen
würde, so folgt daraus doch keineswegs, daß sie nun überhaupt aller
Beschäftigung und alles [bookmark: page261]Broterwerbes beraubt wäre. Durch die
Verminderung von Heer und Flotte wurden am Ende des letzten Krieges
auf einmal mehr als hunderttausend Soldaten und Seeleute –
eine Zahl, die dem Beschäftigungsstand der größten Manufakturen
entspricht – aus ihrer gewöhnlichen Beschäftigung gestoßen;
aber wenn sie auch gewiß manches Ungemach davon hatten, so waren
sie darum doch nicht aller Beschäftigung und alles Broterwerbes
beraubt. Die meisten Seeleute nahmen wahrscheinlich nach und nach,
sowie sich Gelegenheit dazu fand, Dienst auf Handelsschiffen, und
in der Zwischenzeit verloren sowohl sie als auch die Soldaten sich
in der großen Masse des Volkes und wurden mit allerlei Arbeiten
beschäftigt. Eine so große Veränderung in der Lebensweise von mehr
als hunderttausend Menschen, die alle das Waffenhandwerk und
vielfach Raub und Plünderung gewöhnt waren, hatte nicht nur keine
gewaltige Störung, sondern nicht einmal eine merkliche Unordnung
zur Folge. Die Zahl der Landstreicher nahm kaum irgendwo merklich
zu, und selbst der Arbeitslohn wurde, soviel ich erfahren konnte,
bei keinerlei Arbeit gedrückt, ausgenommen bei der der Matrosen in
der Kauffahrtei. Wenn wir aber die Gewohnheiten eines Soldaten und
irgendeines Manufakturarbeiters vergleichen, so werden wir finden,
daß die des letzteren ihn weniger untauglich machen, in ein neues
Gewerbe zu treten, als die des ersteren ihn überhaupt für jedes
Gewerbe untauglich machen. Der Manufakturarbeiter ist immer daran
gewöhnt gewesen, seinen Unterhalt nur von seiner Arbeit zu
erwarten; der Soldat ist gewohnt, von seinem Solde zu leben. Dem
einen sind Anstrengung und Fleiß, dem anderen Müßiggang und
Zerstreuung geläufig. Es ist aber gewiß viel leichter, den Fleiß
von einer Art Arbeit auf die andere zu übertragen, als Müßiggang
und Zerstreuung überhaupt zur Arbeit zu bringen. Zudem stehen den
meisten Manufakturen, wie ich schon bemerkt habe, [bookmark: page262]andere verwandte von so
ähnlicher Art zur Seite, daß ein Arbeiter seinen Fleiß leicht von
der einen auf die andere übertragen kann. Auch wird die Mehrzahl
solcher Arbeiter gelegentlich bei Arbeiten auf dem Lande
beschäftigt. Das Kapital, das ihnen vorher in irgendeiner
Manufaktur Beschäftigung gab, bleibt im Lande, um eine gleiche
Anzahl von Menschen auf irgendeine andere Weise zu beschäftigen. Da
aber das Kapital des Landes dasselbe bleibt, wird auch die
Nachfrage nach Arbeit dieselbe oder beinahe dieselbe bleiben, wenn
auch die Arbeit an anderen Orten und in anderen Gewerben verrichtet
wird. Allerdings haben Soldaten und Seeleute, wenn sie aus dem
königlichen Dienste entlassen sind, die Freiheit, in jeder Stadt
und jedem Orte Großbritanniens oder Irlands jedes Gewerbe zu
treiben. Aber man stelle die nämliche natürliche Freiheit, jedes
beliebige Gewerbe zu betreiben, bei allen Untertanen des Königs
ebenso wieder her wie bei Soldaten und Seeleuten, d. h. man
breche die ausschließlichen Zunftprivilegien und hebe das Statut
über das Lehrlingswesen auf, die beide wahre Verletzungen der
natürlichen Freiheit sind, und dann nehme man noch das
Ansässigkeitsgesetz zurück, so daß ein armer Arbeiter, wenn er in
einem Gewerbe oder an einem Orte seine Beschäftigung verliert,
diese in einem anderen Gewerbe oder an einem anderen Orte suchen
darf, ohne eine Verfolgung oder eine Abschiebung fürchten zu
müssen, und weder Öffentlichkeit noch einzelne werden dann von der
gelegentlichen Ablohnung einiger Arten von Manufakturarbeitern mehr
zu fürchten haben, als von der von Soldaten. Unsere
Manufakturarbeiter haben ohne Zweifel große Verdienste um ihr
Vaterland; aber sie können keine größeren haben als diejenigen, die
es mit ihrem Blute verteidigen und verdienen daher auch nicht mit
zarterer Schonung behandelt zu werden.

		Die völlige Wiederherstellung der Handelsfreiheit in [bookmark: page263]Großbritannien
zu erwarten, ist freilich ebenso töricht, als wenn man erwarten
wollte, daß hierzulande einmal ein Ozeanien oder Utopien zustande
kommen werde. Dem stehen nicht nur die Vorurteile des Publikums,
sondern, was noch weit unbezwinglicher ist, die Privatinteressen
vieler einzelnen geradezu im Wege. Wenn die Offiziere der Armee
sich gleich eifrig und einmütig einer Verminderung der Truppenzahl
widersetzten, wie die Manufakturherren sich gegen jedes Gesetz
stemmen, das die Zahl ihrer Mitbewerber auf dem inländischen Markte
vermehren könnte, wenn jene ihre Soldaten ebenso aufhetzten, wie
diese ihre Arbeiter anfeuern, alle, die so eine Verordnung in
Vorschlag bringen, mit Gewalttätigkeiten und Beschimpfungen
anzufallen, so würde es ebenso gefährlich sein, das Heer zu
verringern, als es jetzt gefährlich geworden ist, auf irgendeine
Weise das Monopol einschränken zu wollen, das unsere
Manufakturisten zu unserem Schaden erhalten haben. Dieses Monopol
hat in einigen ihrer Sippschaften ihre Zahl so vermehrt, daß sie
gleich einem übermäßig angewachsenen stehenden Heere der Regierung
furchtbar geworden sind und bei vielen Gelegenheiten die
gesetzgebende Gewalt einschüchtern. Ein Parlamentsmitglied, das
jeden Vorschlag zur Stärkung dieses Monopols unterstützt, kann
sicher darauf rechnen, nicht nur den Ruf eines Mannes zu bekommen,
der etwas vom Handel versteht, sondern sich auch bei einer Klasse
von Leuten, deren Zahl und Reichtum ihnen große Bedeutung
verschafft, Einfluß und Popularität erwerben. Wenn er sich ihnen
hingegen widersetzt, oder wenn er gar Ansehen genug hat, um ihnen
Abbruch tun zu können, so können weder die anerkannteste
Rechtschaffenheit, noch der höchste Rang, noch die größten
Verdienste um die Öffentlichkeit ihn gegen die ehrenrührigste
Herabwürdigung, gegen persönliche Beleidigung und mitunter selbst
gegen wirkliche Lebensgefahr schützen, die ihre Ursache in der
frechen Erbitterung [bookmark: page264]wütender und in ihren Hoffnungen getäuschter
Monopolisten haben.

		Der Unternehmer einer großen Manufaktur, der durch plötzliche
Öffnung der heimischen Märkte für die Konkurrenz der Fremden
genötigt würde, sein Gewerbe aufzugeben, würde ohne Zweifel sehr
leiden. Vielleicht könnte der Teil seines Kapitals, der bisher
gewöhnlich zum Ankauf von Stoffen und zur Bezahlung der Arbeiter
verwendet wurde, ohne große Schwierigkeit eine andere Verwendung
finden. Aber derjenige Teil davon, der in den Werkhäusern und dem
Handwerkszeuge steckt, ließe sich schwerlich ohne beträchtlichen
Verlust veräußern. Daher fordert es die billige Rücksicht auf sein
Interesse, daß Veränderungen solcher Art nie plötzlich, sondern
langsam, stufenweise und nach einer sehr langfristigen Warnung
eingeführt werden. Wäre es möglich, daß die gesetzgebende Gewalt
ihre Erwägungen nicht nach der schreierischen Zudringlichkeit
parteiischer Interessen, sondern nach einer umfassenden Erkenntnis
des allgemeinen Besten einrichtete, so sollte sie vielleicht gerade
darum besonders darauf bedacht sein, weder neue Monopole dieser Art
zu bewilligen, noch die bereits bestehenden weiter auszudehnen.
Jede derartige Maßregel führt in der Verfassung des Staates zu mehr
oder weniger Unordnung, und es wird dann schwer, sie zu heilen,
ohne eine andere Unordnung zu veranlassen.

		Inwiefern es gut sei, Abgaben auf die Einfuhr fremder Waren zu
legen, nicht um ihre Einfuhr zu verhüten, sondern um der Regierung
Einkünfte zu verschaffen, werde ich später untersuchen, wenn ich
von den Abgaben zu reden habe. Abgaben, die in der Absicht
aufgelegt werden, die Einfuhr zu verringern oder gar zu verhüten,
sind offenbar für die Zolleinkünfte ebenso nachteilig wie für die
Handelsfreiheit. [bookmark: page265]

	
		
		Drittes Kapitel.

Außerordentliche Beschränkungen der Einfuhr fast aller Güter, die
aus solchen Ländern kommen, mit denen die Handelsbilanz für
nachteilig gehalten wird.

		Erste Abteilung.

Die Unvernünftigkeit solcher Beschränkungen, selbst nach den
Grundsätzen des Handelssystems.

		Außerordentliche Beschränkungen auf die Einfuhr fast aller Güter
aus solchen Ländern zu legen, mit denen die Handelsbilanz für
nachteilig gehalten wird, ist das zweite Mittel, wodurch das
Handelssystem die Gold- und Silbermenge zu vermehren vorschlägt. So
darf schlesischer Batist in Großbritannien zum einheimischen
Verbrauche gegen Entrichtung gewisser Zölle eingeführt werden;
dagegen ist die Einfuhr französischen Kammertuchs und Batists,
außer in den Hafen von London zwecks Einlagerung für die Ausfuhr,
verboten. Die französischen Weine haben höhere Zölle zu zahlen als
die portugiesischen oder viel mehr als alle übrigen. Durch die
sogenannte Auflage von 1692 wurde auf alle französischen
Güter ein Zoll von 25 Prozent des Wertes gelegt, während
die Güter anderer Nationen meist weit geringeren Zöllen unterworfen
waren, die selten 5 Prozent überstiegen. Allerdings waren
Wein, Branntwein, Salz und Weinessig aus Frankreich ausgenommen;
denn diese Waren waren anderen drückenden, teils in anderen
Gesetzen, teils in besonderen Klauseln desselben Gesetzes
verordneten Abgaben unterworfen, im Jahre 1696 wurde,
weil der erste Zoll nicht für abschreckend genug gehalten wurde,
ein zweiter Zoll von 25 Prozent auf alle französischen
Güter [bookmark: page266]mit
Ausnahme des Branntweins, gelegt, und dazu noch eine neue Abgabe
von 25 Pfund auf jede Tonne französischen Wein, sowie
eine weitere von 15 Pfund auf jede Tonne französischen
Weinessig. Französische Güter sind niemals bei einer jener
allgemeinen Subsidien oder Abgaben von 5 Prozent, die auf
alle oder doch die meisten der im Zolltarif aufgeführten Waren
gelegt wurden, vergessen worden. Wenn man die Eindrittel- und
Zweidrittelsubsidie als eine ganze Subsidie rechnet, so hat es fünf
solche allgemeine Subsidien gegeben, so daß man vor dem Beginn des
gegenwärtigen Krieges 75 Prozent als den niedrigsten Zoll
betrachten kann, dem der größte Teil der in Frankreich gewachsenen,
produzierten oder in den Manufakturen verfertigten Güter
unterworfen war. Dieser Zoll kommt aber bei den meisten Gütern
einem Einfuhrverbot gleich. Die Franzosen wiederum sind, wie ich
glaube, mit unseren Gütern und Manufakturwaren ebenso hart
verfahren; indes bin ich mit den einzelnen Lasten, die sie ihnen
auflegten, nicht so genau bekannt. Diese gegenseitigen
Beschränkungen haben fast allem offenen Handelsverkehr zwischen
beiden Völkern ein Ende gemacht, und Schmuggler sind jetzt die
Haupteinführer britischer Waren nach Frankreich und französischer
Waren nach Großbritannien. Die Grundsätze, die ich im vorigen
Kapitel untersucht habe, entsprangen dem Privatinteresse und dem
Monopolgeiste, die, welche ich hier untersuchen will, dem Vorurteil
und dem Hasse der Nation. Sie sind daher, wie sich leicht erwarten
läßt, noch viel unvernünftiger; und dies sogar nach den Grundsätzen
des Handelsystems.

		Erstens: Wenn es auch gewiß wäre, daß im Fall eines
freien Handels zwischen Frankreich und England z. B. die
Bilanz zugunsten Frankreichs ausfiele, so würde daraus doch noch
keineswegs folgen, daß ein solcher Handel für England schädlich
sei, oder daß die allgemeine Bilanz seines [bookmark: page267]gesamten Handels dadurch mehr
zu seinem Nachteil ausfallen würde. Wenn die französischen Weine
besser und wohlfeiler sind als die portugiesischen, oder die
französischen Leinenwaren besser und wohlfeiler als die deutschen,
so würde es für Großbritannien vorteilhafter sein, Wein und fremde
Leinenwaren, die es braucht, aus Frankreich zu beziehen als aus
Portugal und Deutschland. Wenn auch der Wert der jährlichen Einfuhr
aus Frankreich dadurch bedeutend zunähme, so würde doch der Wert
der gesamten jährlichen Einfuhr sich in dem Maße vermindern, als
die französischen Waren bei gleicher Güte wohlfeiler wären als die
der beiden anderen Länder. Dies wäre auch dann der Fall, wenn man
annähme, daß sämtliche eingeführte französische Waren in
Großbritannien selbst verbraucht werden sollten.

		Allein es könnte zweitens ein großer Teil davon wieder
nach anderen Ländern ausgeführt werden, der, wenn er dort mit
Vorteil verkauft würde, vielleicht so viel an Wert zurückbrächte,
als die Ankaufskosten aller aus Frankreich eingeführten Waren
betragen. Was oft von dem Ostindien-Handel gesagt worden ist, mag
vielleicht auch für den französischen wahr werden, daß nämlich,
wenn auch der größte Teil der ostindischen Waren mit Gold und
Silber gekauft wurde, die Wiederausfuhr eines Teiles davon nach
anderen Ländern doch mehr Gold und Silber nach dem Lande bringe,
das den Handel führte, als die Ankaufskosten des Ganzen betragen
hätten. Einer der wichtigsten holländischen Handelszweige besteht
derzeit in der Verführung französischer Waren nach anderen
europäischen Ländern. Selbst ein Teil des französischen Weines, der
in Großbritannien getrunken wird, kommt heimlich aus Holland und
Seeland herein. Gäbe es einen freien Handel zwischen Frankreich und
England, oder könnten die französischen Waren unter den nämlichen
Zöllen wie die aller anderen [bookmark: page268]europäischen Völker eingeführt werden und so,
daß der Zoll bei der Wiederausfuhr zurückgegeben würde, so könnte
England Teil an dem Handel haben, der sich für Holland so
vorteilhaft erweist.

		Drittens und letztens gibt es kein sicheres
Kennzeichen, wonach man unterscheiden könnte, zu wessen Gunsten die
sogenannte Handelsbilanz zwischen zwei Ländern steht, oder welches
von beiden den größten Wert ausführt. Gewöhnlich sind nationale
Voreingenommenheit und Gehässigkeit, die allezeit von dem
Privatinteresse einzelner Handeltreibender eingegeben sind, die
Grundsätze, welche unser Urteil über alle derartige Fragen
bestimmen. Es gibt jedoch zwei Kennzeichen, auf die man sich bei
dieser Gelegenheit öfters berufen hat: die Zollhausbücher und der
Wechselkurs. Von den Zollhausbüchern wird, wie ich glaube, jetzt
allgemein anerkannt, daß sie ein sehr unsicheres Kennzeichen sind,
weil die Schätzung der meisten Waren, wie sie in ihnen aufgenommen
wird, höchst ungenau ist. Mit dem Wechselkurse aber verhält es sich
vielleicht fast ebenso.

		Wenn der Wechselkurs zwischen zwei Plätzen, wie London und
Paris, auf gleich steht, so soll das ein Zeichen sein, daß die
Schulden Londons an Paris durch die Schulden von Paris an London
ausgeglichen werden. Wenn umgekehrt in London für einen Wechsel auf
Paris ein Aufgeld gezahlt wird, so soll das ein Zeichen sein, daß
die Schulden Londons an Paris nicht durch die Schulden ausgeglichen
werden, welche Paris an London schuldet, sondern daß von diesem
Orte aus ein Ausgleich in Geld geschickt werden müsse, dessen
Versendung Gefahr, Mühe und Kosten verursache, wofür ein Aufgeld
gefordert und bewilligt werde. Nun werde aber angeblich der
gewöhnliche Stand der Schulden und Forderungen zwischen diesen
beiden Städten notwendig durch den gewöhnlichen Handelsverkehr der
einen mit der [bookmark: page269]anderen bestimmt. Wenn keine von beiden zu
einem höheren Betrage von der anderen einführe, als sie wieder zu
ihr ausführe, so können die Schulden und Forderungen der beiden
sich gegeneinander ausgleichen. Wenn aber die eine einen größeren
Wert von der anderen einführe, als sie zu ihr ausführe, so werde
die erstere notwendigerweise der letzteren um eine größere Summe
verschuldet, als diese jener: die Schulden und Forderungen heben
sich nicht gegeneinander auf, und es müsse von dem Platze, dessen
Schulden überwiegen, Geld weggeschickt werden. Da also der
gewöhnliche Wechselkurs ein Zeichen von dem gewöhnlichen Stande der
Schulden und Forderungen zweier Plätze gegeneinander sei, so müsse
er auch ein Zeichen von dem gewöhnlichen Verlauf ihrer Ein- und
Ausfuhr sein, weil dieser notwendig jenen Stand bestimme.

		Allein gesetzt auch, der ordentliche Wechselkurs ließe sich als
ein zulängliches Kennzeichen von dem Stande der Schulden und
Forderungen zwischen zwei beliebigen Handelsplätzen ansehen, so
würde daraus doch nicht folgen, daß die Handelsbilanz zugunsten
desjenigen Platzes stehe, dem der Stand der Schulden und
Forderungen günstig ist. Der gewöhnliche Stand der Schulden und
Forderungen zwischen zwei Plätzen wird nicht immer völlig durch den
gewöhnlichen Handelsverkehr zwischen den beiden bestimmt, sondern
wird auch oft durch den Verkehr beeinflußt, den jeder dieser Plätze
mit vielen anderen unterhält. Wenn es z. B. bei den englischen
Kaufleuten üblich ist, die Waren, die sie von Hamburg, Danzig, Riga
usw. kaufen, mit Wechseln auf Holland zu bezahlen, so wird der
gewöhnliche Stand der Schulden und Forderungen zwischen Holland und
England nicht bloß durch den Verkehr dieser beiden Länder
miteinander bestimmt, sondern wird auch durch den Verkehr Englands
mit jenen genannten Plätzen beeinflußt. England kann genötigt sein,
jährlich Geld nach Holland zu schicken, [bookmark: page270]obgleich seine jährliche
Ausfuhr nach diesem Lande den Wert seiner Einfuhr von daher weit
übersteigt, und obgleich die sogenannte Handelsbilanz für England
sehr günstig sein mag.

		Überdies kann der gewöhnliche Wechselkurs nach der Art, wie man
bisher sein pari berechnet hat, kein genügendes Kennzeichen dafür
sein, daß der gewöhnliche Stand der Schulden und Forderungen für
dasjenige Land günstig sei, dem der gewöhnliche Wechselkurs günstig
zu sein scheint d. h. wo er dafür gehalten wird; mit anderen
Worten, der wirkliche Wechselkurs kann von dem durch die Berechnung
herausgebrachten so verschieden sein und ist es auch tatsächlich so
oft, daß man in vielen Fällen von diesem durchaus keinen sicheren
Schluß auf jenen ziehen kann.

		Wenn man für eine in England ausgezahlte Summe, die nach dem
englischen Münzfuße eine gewisse Zahl von Unzen reinen Silbers
darstellt, einen Wechsel auf eine in Frankreich zahlbare Geldsumme
empfängt, die nach dem französischen Münzfuße eine gleiche Zahl von
Unzen reinen Silbers darstellt, so sagt man, der Kurs zwischen
England und Frankreich stehe auf gleich. Bezahlt man mehr, so wird
angenommen, man gebe ein Aufgeld, und der Kurs stehe ungünstig für
England und günstig für Frankreich. Bezahlt man weniger, so wird
angenommen, man erhalte ein Aufgeld, und der Kurs stehe ungünstig
für Frankreich und günstig für England.

		Allein erstens können wir den Wert des umlaufenden
Geldes verschiedener Länder nicht nach ihrem Münzfuße beurteilen;
in einigen ist es mehr, in anderen weniger abgenutzt, beschnitten
oder irgendwie von diesem Münzfuße abweichend. Der Wert der
umlaufenden Münze jedes Landes entspricht aber, verglichen mit dem
irgendeines anderen Landes, nicht der Menge reinen Silbers, die sie
enthalten sollte, sondern der, welche sie wirklich enthält. Vor der
[bookmark: page271]Umprägung
der Silbermünze zur Zeit König Wilhelms stand der Wechselkurs
zwischen England und Holland, auf die gewöhnliche Weise nach dem
Münzfüße beider Länder berechnet, fünfundzwanzig Prozent ungünstig
für England. Allein der Wert der englischen Umlaufsmünze betrug
damals, wie wir von Lowndes erfahren, mindestens fünfundzwanzig
Prozent weniger als er nach ihrem gesetzlichen Gehalt hätte sein
sollen. Mithin kann damals der wirkliche Wechselkurs sogar
zugunsten Englands gestanden haben, während der berechnete so sehr
zu seinen Ungunsten stand: mit einer kleineren Anzahl in England
wirklich ausgezahlter Unzen reineren Silbers konnte man einen
Wechsel auf eine größere Anzahl in Holland zahlbarer Unzen reinen
Silbers kaufen, und der vermeintliche Zahler eines Aufgeldes konnte
in der Tat eines empfangen haben. Die französische Münze war vor
der Umprägung der englischen Goldmünze weit weniger abgenutzt als
die englische, und stand ihrem gesetzlichen Gehalte vielleicht um
zwei oder drei Prozent näher. Wenn also der berechnete Wechselkurs
mit Frankreich nicht mehr als zwei oder drei Prozent für England
ungünstig stand, so kann der wirkliche Kurs sogar zu seinen Gunsten
gestanden haben. Seit der Umprägung der Goldmünzen ist der
Wechselkurs stets günstig für England und ungünstig für Frankreich
gewesen.

		Zweitens: In einigen Ländern werden die Münzkosten vom
Staate bestritten, in anderen von den Privatleuten, die ihre Barren
in die Münze bringen, und der Staat verdient sogar noch etwas am
Prägen. In England bestreitet der Staat die Münzkosten, und wenn
man ein Pfund fein Silber in die Münze bringt, so empfängt man
zweiundsechzig Schilling, die ein Pfund Silber von derselben
Feinheit enthalten, zurück. In Frankreich werden für das Prägen
acht Prozent abgezogen, die nicht nur die Kosten decken, sondern
dem Staate auch noch einen kleinen Verdienst gewähren. [bookmark: page272]Da das Prägen in
England nichts kostet, so kann die umlaufende Münze nie viel mehr
wert sein, als die Menge Metall, die sie wirklich enthält. In
Frankreich fügt die Bearbeitung, da man sie bezahlt, dem Werte
ebenso etwas zu wie beim Silbergeschirr. Mithin ist eine Summe
französischen Geldes, die ein bestimmtes Gewicht an reinem Silber
enthält, mehr wert als eine Summe englischen Geldes, die ein
gleiches Gewicht reines Silber enthält, und erfordert zu ihrem
Ankauf mehr Metall oder andere Waren. Wenn daher auch die
Umlaufsmünze beider Länder dem Münzfuße jedes Landes gleich nahe
kommt, so kann man doch mit einer Summe englischen Geldes nicht
wohl eine ebensoviel Unzen reinen Silbers enthaltende Summe
französischen Geldes und folglich auch nicht einen Wechsel auf
Frankreich, der auf eine solche Summe lautet, kaufen. Wenn man für
einen solchen Wechsel nicht mehr aufzahlt, als zur Deckung des
französischen Schlagschatzes erforderlich ist, so kann der
wirkliche Wechselkurs zwischen beiden Ländern al pari stehen, und
es können ihre Schulden und Forderungen sich gegeneinander
ausgleichen, während der berechnete Kurs erheblich günstiger für
Frankreich steht. Zahlte man weniger auf, so könnte der wirkliche
Kurs günstig für England stehen, während der berechnete günstig für
Frankreich stehen könnte.

		Drittens und letztens: In einigen Handelsplätzen, wie
in Amsterdam, Hamburg, Venedig usw., werden auswärtige Wechsel in
sogenanntem Bankgelde gezahlt, während sie in anderen, wie in
London, Lissabon, Antwerpen, Livorno usw., in der gewöhnlichen
Landesmünze bezahlt werden. Das sogenannte Bankgeld hat immer einen
höheren Wert als die nominell gleiche Summe der gewöhnlichen
Landesmünze. Tausend Gulden Amsterdamer Bankgeld z. B. haben
mehr Wert als tausend Gulden Amsterdamer Landesmünze. Der
Unterschied zwischen beiden heißt das Bankagio, [bookmark: page273]das in Amsterdam in der
Regel fünf Prozent beträgt. Gesetzt, das Kurantgeld stehe in beiden
Ländern dem gesetzlichen Münzfuße gleich nahe, und das eine Land
zahle auswärtige Wechsel in der gewöhnlichen Umlaufsmünze, während
das andere sie in Bankgeld bezahlt, so ist es klar, daß der
berechnete Wechselkurs für das in Bankgeld zahlende Land günstig
steht, obgleich der wirkliche Wechselkurs für das in Kurantgeld
zahlende günstig stehen sollte; und zwar aus dem nämlichen Grunde,
aus dem der berechnete Kurs zugunsten desjenigen Landes steht, das
in besserem oder seinem eigenen Münzfuß näher kommendem Gelde
zahlt, obgleich der wirkliche Kurs für das in schlechterem Gelde
zahlende günstig stehen sollte. Vor der letzten Umprägung der
Goldmünzen stand der berechnete Kurs mit Amsterdam, Hamburg,
Venedig und, wie ich glaube, mit allen übrigen Handelsplätzen, die
in sogenanntem Bankgelde zahlen, überhaupt ungünstig für London.
Doch folgt daraus keineswegs, daß der wirkliche Wechselkurs
ungünstig für London gestanden habe. Seit der Umprägung der
Goldmünzen hat der Kurs auch mit diesen Plätzen günstig für London
gestanden. Der berechnete Wechselkurs stand überhaupt mit Lissabon,
Antwerpen, Livorno und, wenn man Frankreich ausnimmt, wohl mit den
meisten anderen Ländern Europas, die in Landesmünze zahlen, günstig
für London, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch der
wirkliche Kurs zu seinen Gunsten gestanden hat.

		*

		Exkurs betreffend die Depositenbanken, insbesondere die
Amsterdamer.

		Das Umlaufsgeld eines großen Staates, wie Frankreichs oder
Englands, besteht gewöhnlich fast nur aus seiner [bookmark: page274]Landesmünze. Ist dasselbe
einmal abgenutzt, beschnitten oder sonst unter seinen gesetzmäßigen
Wert herabgekommen, so kann es der Staat durch eine Umprägung
wiederherstellen. Dagegen kann das Umlaufsgeld eines kleinen
Staates, wie Genuas oder Hamburgs, selten ganz allein aus seiner
eigenen Münze, muß vielmehr großenteils aus den Münzen all der
benachbarten Staaten bestehen, mit denen seine Einwohner einen
fortlaufenden Verkehr haben. Wenn daher auch ein solcher Staat
seine Münze umprägte, so würde er damit doch schwerlich sein
Umlaufsgeld verbessern. Werden nun auswärtige Wechsel in diesem
Umlaufsgelde bezahlt, so muß der ungewisse Wert jeder Summe Geldes,
das schon seiner Natur nach so unbeständig ist, den Wechselkurs
sehr zum Nachteil eines solchen Staates stellen, da sein
Umlaufsgeld in allen fremden Staaten notwendig noch niedriger
eingeschätzt wird als es wert ist.

		Um dem Übel, das dieser nachteilige Wechselkurs über ihre
Kaufleute bringen mußte, abzuhelfen, haben diese kleinen Staaten,
als sie auf das Handelsinteresse aufmerksam zu werden anfingen,
öfters verordnet, daß auswärtige Wechsel von einem gewissen Werte
nicht in dem gewöhnlichen Umlaufsgelde, sondern mittels einer
Anweisung auf die Bücher einer Bank, die auf den Kredit und unter
dem Schutze des Staates errichtet worden, oder mittels Übertragung
in den Büchern dieser Bank gezahlt werden sollten; die Bank war
dann verbunden, stets in gutem, echtem Gelde zu zahlen, das dem
Münzfuße des Staates genau entsprach. Die Banken von Venedig,
Genua, Amsterdam, Hamburg und Nürnberg scheinen alle ursprünglich
zu diesem Zwecke errichtet worden zu sein, wenn auch einige von
ihnen später anderen Zwecken dienstbar gemacht wurden. Da das Geld
solcher Banken besser war als das im Lande umlaufende, so brachte
es ein Agio, das, je nachdem das umlaufende Geld für mehr oder
weniger unter den Münzfuß [bookmark: page275]des Staates herabgekommen galt, höher oder
niedriger war. Das Agio der Hamburger Bank z. B., das in der
Regel 14 Prozent betragen soll, ist der vermeintliche
Unterschied zwischen dem guten, gesetzmäßigen Gelde des Staates und
der beschnittenen, abgenutzten und verschlechterten Umlaufsmünze,
die von allen benachbarten Staaten hereinströmt.

		Vor 1609 hatte die große Menge beschnittener und
abgenutzter fremder Münzen, die der ausgebreitete Handel Amsterdams
von allen Ländern Europas zusammenbrachte, den Wert des umlaufenden
Geldes um etwa neun Prozent gegen den des guten frischgeprägten
Geldes herabgedrückt. Sobald solches Geld nur erschien, wurde es
auch gleich eingeschmolzen oder weggeschafft, wie das unter solchen
Umständen immer zu geschehen pflegt. Die Kaufleute konnten bei
allem Überfluß an Umlaufsgeld nicht immer genug gutes Geld
auftreiben, um ihre Wechsel zu bezahlen, und der Wert dieser
Wechsel wurde trotz mancher zur Abhilfe getroffenen Verordnungen im
hohen Grade unsicher.

		Um diese Übelstände zu beseitigen errichtete
man 1609 unter der Garantie der Stadt eine Bank. Diese
Bank nahm sowohl fremde Münzen, als auch die leichte und abgenutzte
Landesmünze zu ihrem wahren inneren Werte nach gutem vollwichtigen
Landesgelde an und zog nur so viel ab, als zur Bestreitung der
Prägungskosten und anderen unvermeidlichen Verwaltungsausgaben
nötig war. Für den Wert, der nach diesem kleinen Abzuge übrig
blieb, gewährte die Bank ein Guthaben in ihren Büchern. Dieses
Guthaben hieß Bankgeld und hatte immer den nämlichen wirklichen
Wert, und mehr inneren Wert als das umlaufende Geld, da es die
Münze genau nach dem Münzfuße vorstellte. Zu gleicher Zeit wurde
verordnet, daß alle auf Amsterdam gezogenen oder daselbst
gehandelten Wechsel, deren Wert sechshundert Gulden und mehr
betrage, in Bankgeld bezahlt werden [bookmark: page276]sollten; dies behob auf einmal alle
Unsicherheit im Werte dieser Wechsel. Diese Verordnung nötigte
jeden Kaufmann mit der Bank in Verrechnung zu stehen, um seine
auswärtigen Wechsel bezahlen zu können, und das veranlaßte
notwendig eine gewisse Nachfrage nach Bankgeld.

		Bankgeld hat außer seinem inneren Vorzuge vor dem Umlaufsgelde
und dem höheren Werte, den ihm diese Nachfrage notwendig gibt, auch
noch manche andere Vorteile. Es ist gegen Feuer, Diebstahl und
andere Unfälle gesichert; die Stadt Amsterdam hat sich dafür
verbürgt; es kann durch eine einfache Übertragung ausgezahlt
werden, ohne daß man die Mühe des Zählens oder die Gefahr des
Transportes von einem Orte zum andern hat. Dieser Vorteile halber
scheint es von Anfang an ein Agio gehabt zu haben, und man glaubt
insgemein, daß alles gleich anfänglich in die Bank gelegte Geld
darin gelassen worden sei, weil niemand Verlangen tragen mochte,
sich eine Schuld auszahlen zu lassen, die er mit einem Aufgelde auf
dem Markte verkaufen konnte. Hätte der Inhaber eines Bankguthabens
von der Bank Auszahlung verlangt, so würde er jenes Aufgeld
verloren haben. So wie man mit einem frisch aus der Münze kommenden
Schilling nicht mehr Waren auf dem Markte kaufen kann, als mit
einem unserer gemeinen abgenutzten Schillinge, so würde auch das
gute, echte Geld, das aus der Kasse der Bank in die eines
Privatmannes gekommen und mit dem gemeinen Umlaufsgelde des Landes
vermischt und zusammen gebracht worden wäre, keinen höheren Wert
gehabt haben, als eben jenes Umlaufsgeld, von dem man es nun kaum
mehr hätte unterscheiden können. Solange es in der Kasse der Bank
blieb, war sein Vorzug bekannt und genau bestimmt; wenn es aber in
die Kasse eines Privatmannes kam, so ließ sich sein Vorzug nicht
wohl mehr bestimmen, wenn man sichs nicht größere Mühe kosten
lassen wollte, als vielleicht der ganze Unterschied wert war.
Überdies verlor es, [bookmark: page277]wenn es aus der Bankkasse herausgenommen wurde,
alle übrigen Vorteile des Bankgeldes: seine Sicherheit, seine
leichte und gefahrlose Übertragbarkeit und seine Brauchbarkeit zur
Bezahlung auswärtiger Wechsel. Und dazu kommt nun noch, daß es, wie
sich bald zeigen wird, nicht eher aus der Bankkasse gezogen werden
konnte, als bis die Kosten für die Aufbewahrung bezahlt worden
waren.

		Diese Gelddepositen, d. h. diese Deposita, welche die Bank
in barem Gelde zurückzuzahlen verpflichtet war, bildeten das
ursprüngliche Kapital der Bank, oder den Wert dessen, was durch das
sogenannte Bankgeld vorgestellt wurde. Gegenwärtig sollen sie nur
einen sehr kleinen Teil davon ausmachen. Um den Verkehr mit Barren
zu erleichtern, pflegt die Bank schon seit vielen Jahren auf
Depositen von Gold- und Silberbarren in ihren Büchern ein Guthaben
zu geben. Dieses Guthaben ist gewöhnlich um fünf Prozent unter dem
Münzpreise solcher Barren. Auch gibt die Bank zugleich ein
sogenanntes Recepisse oder eine Quittung, die denjenigen, der das
Depositum gemacht hat, oder den Inhaber, berechtigt, die Barren
jederzeit innerhalb von sechs Monaten zurückzunehmen, wenn er der
Bank eine gleiche Summe Bankgeldes erstattet, als ihm in ihren
Büchern gutgeschrieben wurde, und wenn er für die Aufbewahrung,
falls das Depositum in Silber bestand, ein Viertel Prozent, und,
falls es in Gold bestand, ein halbes Prozent bezahlt; zugleich
erklärt die Quittung aber, daß in Ermangelung einer solchen Zahlung
und nach Ablauf dieses Termines das Depositum zu dem Preise, für
den es angenommen, oder für den in den Übertragungsbüchern ein
Guthaben gegeben worden, der Bank anheimfallen solle. Was auf diese
Weise für die Aufbewahrung des Depositums gezahlt wird, kann als
eine Art Lagerzins angesehen werden; warum aber dieser Lagerzins
für Gold viel teurer war als für Silber, hat man auf verschiedene
Weise begründet. Die [bookmark: page278]Feinheit des Goldes, sagt man, ist schwerer zu
ermitteln als die des Silbers. Es können leichter Betrügereien
vorkommen, und diese verursachen bei dem edleren Metalle einen
größeren Verlust. Überdies wünsche der Staat, da das Silber das
Währungsmetall sei, mehr zu Depositen in Silber als in Gold
aufzumuntern.

		Barrendepositen werden meistens dann gemacht, wenn der Preis
etwas niedriger als gewöhnlich ist, und sie werden wieder behoben,
wenn ihr Preis steigt. In Holland steht der Marktpreis der Barren
in der Regel etwas über dem Münzpreise, und zwar aus dem nämlichen
Grunde, weshalb er in England vor der letzten Umprägung der
Goldmünze höher stand. Der Unterschied soll gewöhnlich zwischen
sechs und sechzehn Stüver auf die Mark, oder auf acht Unzen Silber
zu elf Teilen Fein und einem Teil Zusatz betragen. Der Bankpreis
oder das Guthaben, das die Bank für Depositen von solchem Silber
gibt (wenn sie nämlich in fremder Münze von bekannter und
bestimmter Feinheit, z. B. in Mexiko-Talern, gemacht wird),
ist zweiundzwanzig Gulden für die Mark; der Münzpreis ist ungefähr
dreiundzwanzig Gulden und der Marktpreis dreiundzwanzig Gulden und
sechs bis sechzehn Stüver, oder zwei bis drei Prozent höher als der
Münzpreis Folgendes sind die Preise, zu
denen die Bank von Amsterdam jetzt (September 1775) Barren und
Münzsorten verschiedener Art annimmt:

Silber.

Mexiko-Taler, Französische Kronen, Englische Silbermünzen:
22 Gulden Bankgeld, die Mark.

Neugemünzte Mexiko-Taler: 21 Gulden 10 Stüver.

Dukatons: 3 Gulden.

Reichstaler: 2 Gulden 8 Stüver;

Barrensilber, welches 11/12 fein Silber
enthält, 21 Gulden die Mark, und in diesem Verhältnisse
bis auf Barren, die nur ¼ fein Silber halten und 5 Gulden
gelten.

Feine Barren: 23 die Mark.

Gold.

Portugiesische Münze, Guineen, Neue Louisdor: 310 Gulden
Bankgeld, die Mark.

Alte Louisdor: 300 Gulden Bankgeld, die Mark.

Neue Dukaten:
4 Gulden 19 Stüver 8 Pfennige das
Stück.

Gold als rohes Metall oder in Barren wird nach seiner Feinheit und
im Verhältnis zu der obigen fremden Goldmünze genommen. Für feine
Barren gibt die Bank 340 auf die Mark. Im allgemeinen
wird jedoch für Münzen von bekanntem Feingehalt mehr als für Gold-
und Silberbarren gegeben, deren Feinheit sich nur durch einen
Prozeß des Einschmelzens und Probierens feststellen läßt..
Das Verhältnis zwischen dem Bankpreise, [bookmark: page279]dem Münzpreise und dem
Marktpreise der Goldbarren ist ziemlich dasselbe. Man kann
gewöhnlich seine Quittung für den Unterschied zwischen dem Münz-
und Marktpreise der Barren verkaufen. Eine Quittung über Barren ist
fast immer etwas wert, und es kommt daher selten vor, daß jemand
sie erlöschen läßt oder zugibt, daß seine Barren der Bank zu dem
Preise, zu dem sie sie angenommen hat, anheimfallen, indem er sie
entweder vor Ablauf der sechs Monate nicht herausnimmt, oder es
versäumt, das viertel oder halbe Prozent zu zahlen, das er zahlen
muß, um eine neue Quittung auf weitere sechs Monate zu bekommen.
Wenn dies auch nur selten vorkommt, so soll es doch bisweilen
vorkommen, und zwar öfter mit dem Golde als mit dem Silber, weil
der Lagerzins für das Aufbewahren des edleren Metalls höher
ist.

		Wer durch Einlage von Barren ein Bankguthaben und eine Quittung
bekommt, bezahlt seine fälligen Wechsel mit seinem Bankguthaben,
die Quittung aber verkauft er oder [bookmark: page280]behält sie, je nachdem er glaubt, daß der
Barrenpreis steigen oder fallen werde. Die Quittung und das
Bankguthaben bleiben selten lange beisammen, und es ist auch nicht
nötig, daß dies geschieht. Wer eine Quittung hat und Barren beheben
will, findet immer Bankguthaben oder Bankgeld genug, das er zum
gewöhnlichen Preise kaufen kann; und wer Bankgeld hat und Barren
beheben will, findet ebenfalls Quittungen in Fülle.

		Die Eigentümer von Bankguthaben und die Inhaber von Quittungen
bilden zwei verschiedene Klassen von Gläubigern der Bank. Der
Inhaber einer Quittung kann den Barren, für die die Quittung
gegeben worden ist, nicht herausnehmen, wenn er der Bank nicht eine
ebenso große Summe Bankgeld anweist, als die ist, für die der
Barren angenommen worden war. Wenn er selbst kein Bankgeld hat, so
muß er es von Leuten kaufen, die welches haben. Der Eigentümer von
Bankgeld andererseits kann Barren nur dann herausnehmen, wenn er
bei der Bank Quittungen für so viel, als er haben will, vorweist.
Hat er selbst keine, so muß er sie von Leuten kaufen, die welche
haben. Wenn der Inhaber einer Quittung Bankgeld kauft, so kauft er
die Befugnis, eine Quantität Barren bei der Bank zu beheben, deren
Münzpreis fünf Prozent höher ist, als der Bankpreis. Folglich wird
das Agio von fünf Prozent, das er gewöhnlich dafür gibt, nicht für
einen eingebildeten, sondern für einen wirklichen Wert bezahlt.
Wenn der Eigentümer von Bankgeld eine Quittung kauft, so kauft er
die Befugnis, eine Quantität Barren herauszunehmen, deren
Marktpreis gewöhnlich zwischen zwei und drei Prozent über dem
Münzpreise steht. Folglich wird der Preis, den er dafür zahlt,
gleichfalls für einen wirklichen Wert gegeben. Die Preise der
Quittung und des Bankgeldes zusammengenommen machen den vollen Wert
oder Preis der Barren aus.

		Auch über Einlagen von umlaufender Landesmünze bewilligt [bookmark: page281]die Bank sowohl
Quittungen als Bankguthaben; allein solche Quittungen haben oft gar
keinen Wert und auf dem Markte keinen Preis. Auf Dukatons
z. B., die im Handel und Wandel drei Gulden und drei Stüver
das Stück gelten, gibt die Bank nur ein Guthaben von drei Gulden,
d. h. fünf Prozent unter ihrem marktgängigen Werte. Sie gibt
auch eine Quittung, die den Inhaber berechtigt, die hinterlegte
Anzahl Dukatons innerhalb sechs Monaten zu jeder Zeit
zurückzunehmen, wenn er ein viertel Prozent für das Aufbewahren
zahlt. Eine solche Quittung hat auf dem Markte selten einen Preis.
Drei Gulden Bankgeld werden auf dem Markte für drei Gulden und drei
Stüver, den vollen Wert der Dukatons, wenn sie aus der Bank
genommen worden, verkauft; bevor sie aber herausgenommen werden
können, muß erst ein viertel Prozent für die Aufbewahrung bezahlt
werden, was für den Quittungsinhaber ein reiner Verlust sein würde.
Fiele indes das Bankagio einmal bis auf drei Prozent, dann könnten
solche Quittungen auf dem Markte einen Preis haben und für ein und
dreiviertel Prozent verkauft werden. Da aber jetzt das Bankagio in
der Regel ungefähr fünf Prozent beträgt, so läßt man solche
Quittungen öfters verfallen, oder, wie man sich auszudrücken
pflegt, der Bank anheimfallen. Noch häufiger fallen ihr Quittungen
über eingelegte Golddukaten anheim, weil man für diese, ehe sie
herausgenommen werden können, einen noch höheren Aufbewahrungszins,
nämlich ein halbes Prozent bezahlen muß. Die fünf Prozent, die die
Bank gewinnt, wenn ihr Einlagen in Münze oder in Barren
anheimfallen, kann man als Lagerzins für das beständige Aufbewahren
solcher Einlagen ansehen.

		Die Summe des Bankgeldes, für das die Quittungen verfallen sind,
muß sehr beträchtlich sein. Sie muß das ganze ursprüngliche Kapital
der Bank enthalten, das man ihr, wie allgemein angenommen wird, vom
Augenblicke der [bookmark: page282]Einlegung an ließ, weil niemand seine Quittung
erneuern oder seine Einlage herausnehmen mochte, da er aus den
bereits angegebenen Gründen weder das eine noch das andere ohne
Verlust tun konnte. Wie groß aber auch der Betrag dieser Summe sein
mag, so nimmt man doch an, daß ihr Verhältnis zu der ganzen Masse
des Bankgeldes sehr gering ist. Die Bank von Amsterdam ist seit
vielen Jahren das große Lagerhaus Europas für Barren gewesen, deren
Quittungen man selten verfallen oder, wie man sich auszudrücken
pflegt, der Bank anheimfallen ließ. Der bei weitem größte Teil des
Bankgeldes oder des Guthabens in den Büchern der Bank soll seit
vielen Jahren durch solche Einlagen geschaffen worden sein, die
Barrenhändler unausgesetzt machen und wieder beheben.

		Eine Zurückforderung von der Bank kann nur mittels eines
Recepisses oder einer Quittung stattfinden. Die kleinere Masse des
Bankgeldes, für das die Quittungen erloschen sind, ist mit der weit
größeren Masse, deren Quittungen noch in Kraft sind, vermischt und
untereinander gebracht, so daß, wenn auch die Summe, für die keine
Quittungen mehr vorhanden sind, ganz bedeutend ist, doch keine
Summe oder kein Teil bestimmbar ist, der nicht zu jeder Zeit
eingefordert werden könnte. Die Bank kann nicht ein und dieselbe
Sache zwei Personen schulden, und der Eigner von Bankgeld, der
keine Quittung hat, kann von der Bank nicht eher Zahlung fordern,
als bis er eine kauft. In gewöhnlichen, ruhigen Zeiten wird es ihm
nicht schwer fallen, Quittungen zum Marktpreise zu erhalten, der
gewöhnlich dem Preise entspricht, zu dem er die Münze oder die
Barren, die er vermöge der Quittung aus der Bank zu nehmen
berechtigt ist, verkaufen kann.

		Anders könnte sich die Sache bei allgemeinen Unglücksfällen
stellen, z. B. bei einer Invasion, wie der der Franzosen im
Jahre 1672. Da dann die Bankgeldeigner sich insgesamt
[bookmark: page283]beeilen,
ihr Geld aus der Bank zu ziehen, um es in eigener Verwahrung zu
haben, so könnte die Nachfrage nach Quittungen ihren Preis auf eine
unmäßige Höhe treiben. Ihre Inhaber könnten sich ausschweifende
Hoffnungen machen und statt zwei oder drei Prozent die Hälfte des
Bankgeldes fordern, wofür auf die Einlagen Guthaben gegeben und
Quittungen ausgestellt worden sind. Der Feind möchte vielleicht,
wenn er von der Verfassung der Bank unterrichtet wäre, die
Quittungen selbst aufkaufen, um die Fortführung des Schatzes zu
verhüten. In einem solchen dringenden Falle würde die Bank, wie
sich vermuten läßt, von ihrer gewöhnlichen Regel, nur an die
Quittungsinhaber Zahlung zu leisten, abweichen. Die
Quittungsinhaber, die kein Bankgeld behalten hätten, müßten bis auf
zwei oder drei Prozent den Wert der Einlage, für die ihre
Quittungen ausgestellt worden sind, empfangen haben. Die Bank würde
daher, sagt man, in diesem Falle kein Bedenken tragen, den vollen
Wert dessen, was die Bankgeldeigner, die keine Quittungen bekommen
könnten, als Guthaben in ihren Büchern hätten, entweder in Geld
oder in Barren zu zahlen, und zugleich solchen Quittungsinhabern,
die kein Bankgeld hätten, zwei oder drei Prozent zahlen, da dies
das Höchste wäre, was ihnen unter solchen Umständen billigerweise
zukommen könnte.

		Selbst in gewöhnlichen ruhigen Zeiten liegt es im Interesse der
Quittungsinhaber, das Agio herunter zu drücken, um entweder
Bankgeld (und folglich die Barren, die sie vermöge ihrer Quittungen
aus der Bank zu nehmen berechtigt sind) desto wohlfeiler zu kaufen,
oder ihre Quittungen denen, die Bankgeld haben und Barren
herausnehmen wollen, desto teurer zu verkaufen; denn der Preis
einer Quittung ist in der Regel der Differenz zwischen dem
Marktpreise des Bankgeldes und dem der Münze oder Barren, für die
die Quittung ausgestellt worden, gleich. Umgekehrt liegt es im
[bookmark: page284]Interesse
der Bankgeldeigner, das Agio hinauf zu treiben, um entweder ihr
Bankgeld so viel teurer zu verkaufen oder eine Quittung so viel
wohlfeiler zu kaufen. Um den Kniffen der Stocksjobberei, zu denen
diese entgegengesetzten Interessen manchmal führen, vorzubeugen,
hat die Bank vor einigen Jahren den Entschluß gefaßt, jederzeit
Bankgeld gegen Umlaufsgeld zu fünf Prozent Agio zu verkaufen und es
zu vier Prozent Agio wieder zu kaufen. Infolge dieses Entschlusses
kann das Agio niemals über fünf Prozent steigen oder unter vier
Prozent fallen, und das Verhältnis des Marktpreises des Bankgeldes
zu dem Marktpreise des Umlaufgeldes muß jederzeit dem Verhältnis
ihrer inneren Werte ganz nahe kommen. Ehe man jenen Entschluß
gefaßt hatte, pflegte der Marktpreis des Bankgeldes bald auf neun
Prozent zu steigen und bald bis auf pari zu fallen, je nachdem die
entgegengesetzten Interessen ihren Einfluß auf den Markt geltend
machten.

		Die Bank von Amsterdam behauptet, daß sie von dem, was bei ihr
eingelegt wird, nichts ausleihe, sondern für jeden Gulden, für den
sie ein Guthaben in ihren Büchern gewähre, den Wert eines Guldens
in Münze oder in Barren in ihrem Schatze aufbewahre. Daß sie in
ihrem Schatze Geld oder Barren, für die noch Quittungen gültig
sind, zu deren Auszahlung sie jederzeit aufgefordert werden kann,
und die wirklich immer herausgehen und wieder zurückkommen,
vollzählig vorrätig habe, kann nicht wohl bezweifelt werden; aber
ob dies auch mit demjenigen Teile ihres Kapitals der Fall sei, für
den die Quittungen längst erloschen sind, der in gewöhnlicher
ruhiger Zeit nicht abgefordert werden kann, und der wirklich aller
Wahrscheinlichkeit nach für immer oder auf so lange, als die
Staaten der vereinigten Provinzen bestehen, ihr verbleiben wird,
dürfte vielleicht weniger sicher sein. In Amsterdam steht indes
kein Glaubenspunkt so fest, als der, daß für jeden Gulden, der als
Bankgeld [bookmark: page285]umläuft, ein entsprechender Gulden in Gold oder
Silber in dem Bankschatze zu finden sei. Die Stadt ist Bürge dafür,
daß es sich so verhält. Die Bank steht unter der Leitung der vier
regierenden Bürgemeister, die jedes Jahr wechseln. Jede neue Gruppe
von Bürgermeistern untersucht den Schatz, vergleicht ihn mit den
Büchern, übernimmt ihn auf ihren Eid und übergibt ihn wieder mit
derselben ehrwürdigen Feierlichkeit der ihr folgenden Gruppe; und
man hält in diesem züchtigen und religiösen Lande Eide noch in
Ehren. Ein solcher Wechsel scheint schon allein eine hinreichende
Sicherheit gegen jedes unzulässige Verfahren zu sein. In all den
Revolutionen, die der Parteigeist in der Regierung von Amsterdam je
bewirkt hat, hat die herrschende Partei nie ihre Vorgänger der
Unredlichkeit in der Bankverwaltung bezichtigt. Keine Beschuldigung
hätte den Ruf und das Glück der unterliegenden Partei tiefer
verletzen können, und wenn eine solche Beschuldigung zu halten
gewesen wäre, so kann man sicher sein, daß sie aufgestellt worden
wäre. Als im Jahre 1672 der König von Frankreich in
Utrecht war, zahlte die Amsterdamer Bank so bereitwillig, daß über
die Redlichkeit, mit der sie ihre Verpflichtungen erfüllt hatte,
gar kein Zweifel übrig blieb. Einige von den Geldstücken, die
damals aus dem Bankschatze kamen, trugen offenbar die Spuren des
Feuers, das bald nach Errichtung der Bank in dem Stadthause
ausgebrochen war. Diese Stücke mußten also seit jener Zeit darin
gelegen haben.

		Wie hoch sich der Bankschatz belaufe, ist eine Frage, die die
Gedanken der Neugierigen lange beschäftigt hat; es lassen sich
jedoch nur Vermutungen darüber anstellen. Im allgemeinen rechnet
man, daß ungefähr zweitausend Personen bei der Bank Rechnungen
haben, und wenn man annimmt, daß jede von ihnen im Durchschnitt den
Wert von fünfzehnhundert Pfund Sterling gutstehen habe (eine sehr
hohe Annahme), so beläuft sich die ganze Menge des Bankgeldes
[bookmark: page286]und
folglich auch des Bankschatzes auf etwa drei Millionen Pfund
Sterling, oder, das Pfund Sterling zu elf Gulden gerechnet, auf
dreiunddreißig Millionen Gulden: eine Summe, die für einen sehr
ausgebreiteten Geldumlauf genügt, jedoch weit hinter den
übertriebenen Vorstellungen zurückbleibt, die sich manche Leute von
diesem Schatze gemacht haben.

		Die Stadt Amsterdam bezieht ein beträchtliches Einkommen von der
Bank. Außer dem oben erwähnten Lagerzinse, wenn man so sagen darf,
zahlt jedermann bei Eröffnung einer Rechnung mit der Bank eine
Gebühr von zehn Gulden, für jede neue Rechnung drei Gulden und drei
Stüver, für jede Übertragung zwei Stüver, und wenn die Übertragung
weniger als dreihundert Gulden betrifft, sechs Stüver, um die Zahl
der kleinen Geschäfte nicht zu stark anschwellen zu lassen. Wer es
versäumt, zweimal im Jahre mit der Bank abzurechnen, verwirkt eine
Strafe von fünfundzwanzig Gulden. Wer Ordre gibt, eine größere
Summe zu übertragen, als sein Guthaben ausmacht, muß für die
überschießende Summe drei Prozent zahlen, und seine Anweisung wird
obendrein beiseite gelegt. Auch soll die Bank durch den Verkauf
fremder Münzen und Barren, die ihr zuweilen durch Erlöschen von
Recepissen zufallen und immer so lange aufbewahrt werden, bis sie
mit Vorteil verkauft werden können, einen beträchtlichen Profit
machen. Ferner gewinnt sie dabei, daß sie Bankgeld mit fünf Prozent
Agio verkauft und es mit vier wieder verkauft. Alle diese Einkünfte
betragen weit mehr, als zur Zahlung der Gehälter und zur
Bestreitung der Verwaltungskosten erforderlich ist. Schon allein
dasjenige, was für das Aufbewahren von Barren gegen Quittung
bezahlt wird, soll allein ein jährliches Reineinkommen von
hundertundfünfzig bis zweimalhunderttausend Gulden abwerfen. Indes
war nicht ein Einkommen, sondern das gemeine Beste der
ursprüngliche Zweck dieser Anstalt. Ihr Zweck war, die Kaufleute
vor dem Schaden eines nachteiligen [bookmark: page287]Wechselkurses zu schützen. Das hieraus
entspringende Einkommen hatte man nicht vorausgesehen und es kann
als etwas Zufälliges angesehen werden. Doch es ist Zeit, daß ich
diesen langen Exkurs verlasse, zu dem ich unvermerkt verleitet
wurde, indem ich die Gründe auseinandersetzen wollte, weshalb der
Wechselkurs zwischen Ländern, die in sogenanntem Bankgelde, und
solchen, die in gemeiner Umlaufsmünze bezahlen, im allgemeinen
zugunsten der ersteren und zuungunsten der letzteren steht. Die
ersteren zahlen in einer Geldsorte, deren innerer Wert derselbe ist
und ihrem Münzfuße genau entspricht; die letzteren zahlen in einer
Sorte, deren innerer Wert sich beständig ändert und fast immer mehr
oder weniger unter diesem Münzfuße steht.

		*

		Zweite Abteilung.

Die Unvernünftigkeit jener außerordentlichen Beschränkungen, auch
nach anderen Grundsätzen dargetan.

		In der vorigen Abteilung dieses Kapitels habe ich zu zeigen
gesucht, wie es selbst nach den Grundsätzen des Handelssystems
durchaus unnötig sei, außerordentliche Beschränkungen auf die
Einfuhr von Waren aus solchen Ländern zu legen, mit denen die
Handelsbilanz für nachteilig gehalten wird.

		Allein es kann nichts törichter sein, als diese ganze Lehre von
der Handelsbilanz, worauf sich nicht nur jene Beschränkungen,
sondern auch fast alle übrigen Handelsmaßregeln gründen. Diese
Lehre nimmt an, daß von zwei Plätzen, die miteinander Handel
treiben, keiner von beiden [bookmark: page288]verliere oder gewinne, falls die Bilanz gleich
stehe, daß aber, falls sie sich nur einigermaßen nach einer Seite
neige, der eine so viel verliere und der andere so viel gewinne,
als diese Abweichung vom völligen Gleichgewicht beträgt. Beide
Annahmen sind falsch. Ein Handel, der durch Prämien und Monopole
erzwungen wird, kann für das Land, zu dessen Gunsten sie gewährt
worden sind, nachteilig sein und ist es auch gewöhnlich, wie ich
später zu zeigen suchen werde. Derjenige Handel aber, der zwischen
zwei Plätzen ohne Zwang oder Beschränkung natürlich und regelmäßig
betrieben wird, ist jederzeit für beide, wenn auch nicht in
gleicher Weise, vorteilhaft.

		Unter Vorteil oder Gewinn verstehe ich aber nicht die Vermehrung
der Gold- und Silbermenge, sondern die des Tauschwertes des
jährlichen Boden- und Arbeitsproduktes des Landes oder die
Vermehrung des jährlichen Einkommens seiner Bewohner.

		Wenn die Bilanz gleich ist, und der Handel zwischen beiden
Plätzen lediglich im Tausch ihrer heimischen Waren besteht, so
werden meistens nicht nur beide gewinnen, sondern es werden auch
beide gleich oder beinahe gleich viel gewinnen: jeder wird in
diesem Falle für einen Teil des überschüssigen Produktes des andern
einen Markt bieten, jeder wird ein Kapital wiedererstatten, das
dazu gedient hat, diesen Teil des überschüssigen Produktes des
anderen herzustellen und für den Markt vorzubereiten, und das unter
eine bestimmte Zahl seiner Einwohner verteilt worden war und ihnen
Einkommen und Unterhalt gegeben hatte. Ein Teil der Einwohner eines
jeden der beiden zieht also mittelbar sein Einkommen und seinen
Unterhalt aus dem andern. Da man annimmt, daß die ausgetauschten
Waren von gleichem Werte sind, so werden auch die beiden auf den
Handel verwandten Kapitalien in den meisten Fällen gleich oder
beinahe gleich sein, und da beide Kapitalien zur Herstellung [bookmark: page289]heimischer Waren
in den zwei Ländern gebraucht worden sind, so wird auch das
Einkommen und der Unterhalt, den ihre Verteilung den Einwohnern
eines jeden gewährt, gleich oder beinahe gleich sein. Dieses
Einkommen und dieser Unterhalt, die sie sich so gegenseitig
verschaffen, werden je nach dem Umfange ihres Verkehrs größer oder
geringer sein. Würde sich dieser z. B. jährlich auf
hunderttausend Pfund Sterling oder auf eine Million auf jeder Seite
belaufen, so würde jedes Land den Einwohnern des andern in dem
einen Falle ein jährliches Einkommen von hunderttausend Pfund und
in dem andern eines von einer Million verschaffen.

		Wenn ihr Handel derart wäre, daß das eine Land nach dem andern
nur heimische Waren ausführte, während alles, was aus dem andern
käme, aus ausländischen Gütern bestünde, so würde man auch in
diesem Falle die Bilanz noch für gleich halten, da Waren mit Waren
bezahlt würden. Es würden auch in diesem Falle beide Länder
gewinnen, aber sie würden nicht gleich viel gewinnen, und die
Einwohner des Landes, das nur heimische Waren ausführte, würden das
größte Einkommen aus diesem Handel gewinnen. Wenn z. B.
England aus Frankreich nur die heimischen Waren dieses Landes
bezöge und aus Mangel an eigenen Waren die dort gesucht würden, sie
alle Jahre durch Sendung großer Mengen fremder Waren, also etwa
Tabaks oder ostindischer Güter, bezahlte, so würde dieser Handel
zwar den Einwohnern beider Länder ein gewisses Einkommen
verschaffen, aber den Franzosen ein größeres als den Engländern.
Das ganze dabei verwendete französische Kapital würde alle Jahre
unter das Volk Frankreichs verteilt werden. Aber von dem englischen
Kapital würde nur derjenige Teil alle Jahre unter das Volk Englands
verteilt werden, der zur Hervorbringung der englischen Waren, mit
denen jene ausländischen Güter gekauft wurden, gedient hatte. Der
größere [bookmark: page290]Teil davon würde die Kapitalien
wiedererstatten, die in Virginien, Hindustan und China angelegt
worden wären und den Einwohnern jener entlegenen Länder Einkommen
und Unterhalt gegeben hätten. Wären mithin beide Kapitalien gleich
oder beinahe gleich, so würde die Beschäftigung des französischen
das Einkommen der Franzosen weit mehr vermehren, als die des
englischen das Einkommen der Engländer vermehren könnte. Frankreich
würde in diesem Falle einen unmittelbaren auswärtigen
Konsumtionshandel mit England treiben, während England einen
mittelbaren Handel derselben Art mit Frankreich triebe. Die
verschiedenen Wirkungen eines im unmittelbaren und eines im
mittelbaren auswärtigen Konsumtionshandel angelegten Kapitals
wurden bereits hinlänglich auseinandergesetzt.

		Es gibt wahrscheinlich keinen Handel zwischen zwei Ländern, der
allein im Austausch von heimischen Waren auf beiden Seiten, oder im
Tausch bloß heimischer Waren von seiten des einen Landes und bloß
fremder von seiten des anderen bestände. Fast alle Länder tauschen
gegeneinander teils heimische, teils fremde Güter aus. Dasjenige
Land jedoch, dessen Frachten am meisten einheimische und am
wenigsten ausländische Güter enthalten, wird immer den größeren
Gewinn machen.

		Wenn England die jährlich aus Frankreich eingeführten Waren
nicht mit Tabak und ostindischen Gütern, sondern mit Gold und
Silber bezahlte, so würde man die Bilanz in diesem Falle für
ungleich halten, weil Waren nicht mit Waren, sondern mit Gold und
Silber bezahlt würden. Dennoch würde der Handel in diesem wie in
dem vorigen Falle den Einwohnern beider Länder ein gewisses
Einkommen verschaffen, wiewohl freilich den Franzosen mehr als den
Engländern. Ein gewisses Einkommen würde er den Engländern immer
gewähren. Das Kapital, das zur Hervorbringung englischer Güter, mit
denen man dieses [bookmark: page291]Gold und Silber kaufte, gebraucht worden wäre,
das Kapital, das unter eine gewisse Anzahl von Engländern verteilt
worden wäre und ihnen ein Einkommen verschafft hätte, würde so
wiedererstattet und zur Fortsetzung dieser Beschäftigung befähiget
werden. Das gesamte Kapital Englands würde durch diese Ausfuhr von
Gold und Silber ebensowenig vermindert werden als durch die Ausfuhr
irgendwelcher anderer Güter vom gleichen Werte vermindert; im
Gegenteil, es würde sich in den meisten Fällen dadurch vermehren.
Man sendet nur solche Waren außer Landes, nach denen die Nachfrage
im Auslande aller Wahrscheinlichkeit nach größer ist als zu Hause,
und für die man daher Rückladungen erhält, von denen sich erwarten
läßt, daß sie im Lande einen höheren Wert haben werden als die
ausgeführten Waren. Wenn der Tabak, der in England nur
hunderttausend Pfund Sterling wert ist, sobald er nach Frankreich
geschickt wird, gegen Wein umgesetzt werden kann, der in England
hundertundzehntausend wert ist, so vermehrt dieser Tausch das
englische Landeskapital um zehntausend Pfund Sterling. Wenn auf die
nämliche Weise hunderttausend Pfund in englischem Golde gegen
französichen Wein umgesetzt werden kann, der in England
hundertundzehntausend wert ist, so wird auch dieser Tausch das
Kapital Englands um zehntausend Pfund vermehren. Wie aber ein
Kaufmann, der für hundertzehntausend Pfund Wein in seinem Keller
hat, reicher ist als ein anderer, der nur für hunderttausend Pfund
Tabak auf seinem Lager hat, so ist er auch reicher als derjenige,
der nur hunderttausend Pfund Gold in seiner Kasse hat. Er kann eine
größere Menge von Gewerbstätigkeit in Gang bringen und einer
größeren Zahl von Menschen Einkommen, Unterhalt und Beschäftigung
gewähren, als jeder der beiden anderen. Nun ist aber das
Landeskapital gleich den Kapitalien aller seiner verschiedenen
Einwohner, und die Menge der Gewerbstätigkeit, [bookmark: page292]die jährlich im Lande
unterhalten werden kann, ist gleich derjenigen, die alle jene
einzelnen Kapitalien unterhalten können. Mithin muß sowohl das
Landeskapital, als die Menge von Gewerbstätigkeit, die jährlich im
Lande unterhalten werden kann, im allgemeinen durch jenen Tausch
zunehmen. Freilich würde es für England vorteilhafter sein, wenn es
die französischen Weine mit seinen Eisenwaren und seinen Tüchern
kaufen könnte, als wenn es sie mit virginischem Tabak oder mit
brasilianischem und peruanischem Gold und Silber eintauschen muß:
ein unmittelbarer auswärtiger Konsumtionshandel ist immer
vorteilhafter als ein mittelbarer. Allein ein mittelbarer
Konsumtionshandel, der mit Gold und Silber getrieben wird, scheint
keineswegs weniger vorteilhaft zu sein als irgendein anderer
mittelbarer Konsumtionshandel. Auch wird ein Land, das keine
Bergwerke hat, ebensowenig durch die jährliche Ausfuhr von Gold und
Silber von diesen Metallen entblößt, wie ein Land, in dem kein
Tabak wächst, durch die entsprechende jährliche Ausfuhr dieser
Pflanze. Wie ein Land, das die Mittel hat, Tabak zu kaufen, ihn nie
lange entbehren wird, so wird auch ein Land nicht lange Gold und
Silber entbehren, wenn es Mittel hat, diese Metalle zu kaufen.

		Es ist ein verlustbringender Handel, sagt man, den ein
Handwerksmann mit dem Bierhause treibt; und der Handel, den eine
gewerbtätige Nation natürlicherweise mit einem Weinlande treibt,
könne als gleichwertig angesehen werden. Ich entgegne: der Handel
mit dem Bierhause muß keineswegs ein verlustbringender sein. Er ist
an sich eben so vorteilhaft wie jeder andere, obgleich er
vielleicht etwas mehr dem Mißbrauche ausgesetzt ist. Die Gewerbe
eines Brauers und selbst eines Bierwirtes entspringen ebenso einer
notwendigen Arbeitsteilung wie jedes andere. Es wird im allgemeinen
für den Arbeiter vorteilhafter sein, seinen Bedarf an Bier von dem
Brauer zu kaufen, als es selbst zu [bookmark: page293]brauen; und wenn er arm ist, so wird es
für ihn sogar vorteilhafter sein, es im kleinen nach und nach von
dem Bierwirte zu kaufen, als es auf einmal von dem Brauer zu
beziehen. Es ist zweifellos möglich, daß er in beiden Fällen zu
viel kauft, wie er es ja auch von anderen Händlern in der
Nachbarschaft tun kann, z. B. von dem Fleischer, wenn er ein
Schlemmer ist, oder von dem Tuchhändler, wenn er unter
seinesgleichen den Stutzer spielen will. Nichtsdestoweniger bleibt
es für die große Masse der Arbeiter vorteilhaft, daß alle diese
Gewerbe völlig frei seien, wenn auch diese Freiheit bei allen
mißbraucht werden könnte, und dies wirklich bei den einen mehr als
bei den anderen geschähe. Zwar mögen sich einzelne mitunter durch
den übermäßigen Genuß gegorener Getränke zugrunderichten, aber es
scheint keine Gefahr vorzuliegen, daß eine ganze Nation dies tun
könnte. Wenn es auch in jedem Lande viele Leute gibt, die für
solche Getränke mehr ausgeben als sie sollten, so gibt, es doch
immer weit mehr, die weniger ausgeben. Auch verdient es wohl
bemerkt zu werden, daß der Erfahrung zufolge die Wohlfeilheit des
Weines nicht die Trunkenheit, sondern die Nüchternheit zu befördern
scheint. Die Bewohner der Weinländer sind im allgemeinen die
nüchternsten Leute in Europa: das beweisen die Spanier, die
Italiener und die Bewohner der südlichen Provinzen Frankreichs. Die
Menschen sind selten unmäßig in ihrer täglichen Kost. Niemand sucht
sich dadurch, daß er mit einem Getränke verschwenderisch umgeht,
das so wohlfeil wie Dünnbier ist, ein Ansehen von Freigebigkeit und
guter Kameradschaft zu geben. Dagegen ist in Ländern, die wegen zu
großer Hitze oder Kälte keine Trauben haben, und wo deshalb der
Wein teuer und selten ist, die Trunkenheit ein allgemeines Laster,
wie unter den nördlichen Völkern und unter allen denen, die
zwischen den Wendekreisen wohnen, z. B. den Negern an der
Küste von Guinea. Wenn ein [bookmark: page294]französisches Regiment aus einer der nördlichen
Provinzen, wo der Wein etwas teurer ist, in eine südliche versetzt
wird, wo er sehr wohlfeil ist, so werden die Soldaten, wie ich es
oft feststellen hörte, zunächst wegen der Wohlfeilheit und Neuheit
des guten Weines unmäßig, werden aber dann nach wenigen Monaten
meistens ebenso nüchtern wie die übrigen Einwohner. Würden die
Zölle auf fremde Weine und die Akzise auf Malz, Bier und Ale alle
auf einmal abgeschafft, so könnte das in Großbritannien wohl auf
ähnliche Art eine ziemlich allgemeine Völlerei unter den mittleren
und unteren Volksklassen zur Folge haben, der wahrscheinlich bald
eine bleibende und beinahe allgemeine Nüchternheit folgen würde.
Gegenwärtig ist die Trunkenheit keineswegs das Laster der Leute vom
Stande, d. h. derer, die leicht die teuersten Getränke
bezahlen könnten. Ein Gentleman, der sich mit Bier betrunken hat,
ist wohl kaum je bei uns gesehen worden. Überdies scheinen die
Beschränkungen des Weinhandels in Großbritannien nicht sowohl
darauf berechnet zu sein, die Leute, wenn ich so sagen soll, vom
Wirtshause abzuhalten, als vielmehr davon, dorthin zu gehen, wo sie
das beste und wohlfeilste Getränk kaufen können. Sie begünstigen
den Weinhandel mit Portugal und erschweren den mit Frankreich. Die
Portugiesen, heißt es, sind in der Tat bessere Kunden für unsere
Manufakturen als die Franzosen und müßten daher auch mehr als diese
begünstigt werden. Da sie uns ihre Kundschaft zuwenden, meint man,
müßten wir ihnen auch die unserige geben. So werden die Kniffe von
kriechenden Krämern zu politischen Maximen eines großen Staates
erhoben: denn nur die kleinsten Krämer machen es sich zur Regel,
vorzugsweise ihre Kunden in Nahrung zu setzen; ein großer Kaufmann
nimmt auf so kleine Interessen keine Rücksicht und kauft seine
Waren da, wo sie am wohlfeilsten und besten sind.

		Indes haben sich die Völker durch solche Maximen zu [bookmark: page295]dem Glauben
verleiten lassen, daß ihr Interesse darin bestehe, alle ihre
Nachbarn zu Bettlern zu machen. Jedes Volk ist dahin gebracht
worden, das Glück aller anderen Völker, mit denen es Handel treibt,
mit neidischen Augen anzusehen und ihren Gewinn seinem eigenen
Verlust gleichzuhalten. Der Handel, der seiner Natur nach unter
Völkern wie unter einzelnen Menschen ein Band der Freundschaft und
Eintracht sein sollte, ist die reichste Quelle der Zwietracht und
des Hasses geworden. Der eigensinnige Ehrgeiz der Könige und
Minister ist im Laufe dieses und des vorigen Jahrhunderts für die
Ruhe von Europa nicht so verderblich gewesen als die unverschämte
Eifersucht der Kaufleute und Industriellen. Die Gewalttätigkeit und
Ungerechtigkeit der Beherrscher der Menschheit ist ein altes Übel,
für das, wie ich fürchte, die Natur der menschlichen Dinge
schwerlich ein Heilmittel zuläßt. Aber die niedrige Habsucht, der
Monopoliengeist der Kaufleute und Industriellen, die weder die
Beherrscher der Menschheit sind noch sein sollten, mögen zwar
vielleicht nicht auszutilgen sein, aber doch sehr wohl daran
gehindert werden, die Ruhe irgendjemandes als ihrer selbst zu
stören.

		Daß es der Monopoliengeist war, der ursprünglich jene Lehre
sowohl erfand als auch ausbreitete, leidet keinen Zweifel; und die,
welche zuerst die Lehre vortrugen, waren keineswegs so töricht wie
die, welche daran glaubten. In jedem Lande ist es und muß es stets
der Vorteil der großen Masse des Volkes sein, ihren Bedarf von
denen zu kaufen, die am wohlfeilsten verkaufen. Dieser Satz ist so
durchaus einleuchtend, daß es lächerlich wäre, ihn noch besonders
beweisen zu wollen; auch hätte er nie in Frage gestellt werden
können, wenn nicht die interessierte Sophisterei der Kaufleute und
Industriellen den gemeinen Menschenverstand irre gemacht hätte. Ihr
Interesse ist in diesem Punkte dem der großen Masse des Volkes
geradezu entgegengesetzt. So wie [bookmark: page296]es das Interesse der Zunftmeister ist, die
übrigen Einwohner zu zwingen, daß sie außer ihnen keine anderen
Handwerksleute beschäftigen, so ist es das Interesse der Kaufleute
und Industriellen jedes Landes, sich das Monopol auf dem
einheimischen Markte zu sichern. Daher denn in Großbritannien und
den meisten anderen europäischen Ländern die außerordentlichen
Zölle auf fast alle von fremden Kaufleuten eingeführten Güter.
Daher die hohen Zölle und Verbote aller jener fremden
Manufakturwaren, die mit den unsrigen in Wettbewerb treten könnten.
Daher endlich die außerordentlichen Einfuhrbeschränkungen fast
aller Art von Gütern aus jenen Ländern, mit denen die Handelsbilanz
nachteilig stehen soll, das heißt: aus jenen, gegen die der
Nationalhaß am stärksten entflammt ist.

		Und doch ist der Wohlstand eines Nachbarvolkes, so gefährlich er
auch im Kriege und in der Politik sein mag, im Handel gewiß nur
vorteilhaft. In Kriegszeiten kann er unsere Feinde in den Stand
setzen, größere Flotten und Armeen als wir zu erhalten; im Frieden
aber und beim Handel muß er sie auch in den Stand setzen, größere
Werte mit uns auszutauschen und uns entweder für das unmittelbare
Erzeugnis unseres Gewerbefleißes oder für das, was mit diesem
Erzeugnisse gekauft geworden, einen besseren Markt zu bieten. Wie
ein reicher Mann für die Gewerbsleute in seiner Nähe ein besserer
Kunde ist als ein armer, so ist dies auch ein reiches Volk.
Allerdings ist ein reicher Mann, der selbst Industrieller ist, ein
sehr gefährlicher Nachbar für alle diejenigen, die dasselbe Gewerbe
treiben. Aber die übrigen Nachbarn, die bei weitem die größte Zahl
ausmachen, haben Vorteil von dem guten Markte, den sein Aufwand
ihnen verschafft. Sie haben sogar dadurch einen Vorteil, daß er die
ärmeren Handwerker des gleichen Gewerbes unterbietet. So können
auch die Industriellen eines [bookmark: page297]reichen Volkes ohne Zweifel für die ihrer
Nachbarn sehr gefährliche Nebenbuhler werden; allein eben dieser
Wettbewerb ist für die große Masse des Volkes vorteilhaft, da sie
überdies noch von dem guten Markte großen Vorteil hat, den ihr der
bedeutende Aufwand eines solchen Volkes in jeder andern Beziehung
verschafft. Privatleute, die ihr Glück machen wollen, denken nie
daran, sich in die entfernten armen Provinzen des Landes
zurückzuziehen, sondern begeben sich entweder in die Hauptstadt
oder in eine andere große Handelsstadt. Sie wissen: wo wenig
Reichtum umläuft, da ist auch nicht viel zu holen; wo aber viel
Reichtum in Bewegung ist, da kann auch etwas für sie abfallen.
Dieselben Maximen, die so den gesunden Verstand von einem oder von
zehn oder von zwanzig Individuen leiten, sollten auch das Urteil
von einer oder von zehn oder von zwanzig Millionen bestimmen und
ein ganzes Volk dazu bringen, den Reichtum ihrer Nachbarn als einen
Grund und eine Gelegenheit anzusehen, selbst Reichtümer zu
erwerben. Ein Volk, das sich durch den auswärtigen Handel
bereichern möchte, wird dies am sichersten dann zustande bringen,
wenn die benachbarten Völker alle reich, gewerbtätig und
handeltreibend sind. Freilich könnte ein großes Volk, daß auf allen
Seiten von umherwandernden Wilden und armen Barbaren umgeben wäre,
durch den Anbau seiner eigenen Ländereien und durch seinen eigenen
inneren Verkehr Reichtümer erwerben; durch den auswärtigen Handel
aber könnte es das nicht. Auf diese Weise scheinen die alten
Ägypter und die heutigen Chinesen einen großen Wohlstand erworben
zu haben. Von den Ägyptern heißt es, daß sie den auswärtigen Handel
vernachlässigten, und von den heutigen Chinesen ist es bekannt, daß
sie ihn aufs tiefste verachten und kaum des geziemenden Schutzes
der Gesetze würdigen. Die modernen Grundsätze des auswärtigen
Handels zielen darauf ab, alle unsere Nachbarn arm zu machen, und
würden, [bookmark: page298]sofern sie diesen Zweck zu erreichen fähig wären,
eben diesen Handel unbedeutend und verächtlich werden lassen.

		Diesen Grundsätzen zufolge ist der Handel zwischen Frankreich
und England in beiden Ländern so vielen Bedrückungen und
Beschränkungen unterworfen. Wenn dagegen beide Länder ihr wahres
Interesse ohne alle kaufmännische Eifersucht und ohne nationalen
Haß ins Auge fassen wollten, so würde der französische Handel für
Großbritannien vorteilhafter sein als jeder andere, und aus
demselben Grunde wäre der britische für Frankreich der
vorteilhafteste. Frankreich ist der nächste Nachbar
Großbritanniens. Bei dem Verkehr zwischen der Südküste Englands und
den nördlichen und nordwestlichen Küsten Frankreichs können ebenso
wie bei dem Binnenhandel vier-, fünf- und sechsmalige
Kapitalumsätze im Jahre erwartet werden. Es kann also das in diesem
Handel angelegte Kapital in jedem dieser Länder vier-, fünf- oder
sechsmal so viel Gewerbefleiß beschäftigen und vier-, fünf- oder
sechsmal so viel Leuten Arbeit oder Unterhalt gewähren, als ein
gleich großes Kapital in den meisten übrigen Zweigen des
auswärtigen Handels leisten kann. Zwischen den voneinander am
weitesten entfernten Teilen Frankreichs und Großbritanniens können
die Kapitalien wenigstens einmal im Jahre wieder eingehen, und es
würde insofern selbst dieser Handel wenigstens ebenso vorteilhaft
sein wie die meisten übrigen Zweige unseres auswärtigen
europäischen Handels. Er wäre mindestens dreimal vorteilhafter als
der hochgepriesene Handel mit unseren nordamerikanischen Kolonien,
bei dem die Kapitalien selten in weniger als drei, oft aber erst in
vier oder fünf Jahren wieder eingingen. Außerdem hat Frankreich,
wie man annimmt, vierundzwanzig Millionen Einwohner, während unsere
nordamerikanischen Kolonien, wie man annimmt, nie mehr als drei
Millionen gehabt haben. Und Frankreich ist ein weit reicheres Land
als Nordamerika, obwohl wegen der ungleicheren [bookmark: page299]Verteilung des Reichtums in
jenem mehr Armut und Bettelei vorkommt als in diesen. Frankreich
könnte uns also einen wenigstens achtmal größeren und, da die
Kapitalien viel öfter wieder eingingen, einen vierundzwanzigmal
vorteilhafteren Markt bieten als unsere nordamerikanischen Kolonien
ihn uns jemals geboten haben. Der Handel mit Großbritannien würde
für Frankreich eben so vorteilhaft sein und vor dem Handel, den
Frankreich mit seinen eigenen Kolonien treibt, so viel voraus
haben, als Großbritannien reicher, bevölkerter und näher ist. Das
ist der sehr große Unterschied zwischen demjenigen Handel, den die
Weisheit beider Nationen entmutigen zu müssen glaubte, und
demjenigen, den sie am meisten begünstigte.

		Allein gerade diejenigen Umstände, die einen offenen und freien
Verkehr für beide Länder so vorteilhaft gemacht haben würden, haben
diesem Handel die größten Hindernisse bereitet. Da sie Nachbarn
sind, sind sie natürlich Feinde, und der Wohlstand und die Macht
eines jeden wird daher dem anderen um so furchtbarer; was den
Vorteil gegenseitiger Freundschaft vermehren könnte, dient nur
dazu, die Heftigkeit ihres nationalen Hasses zu entflammen. Beide
sind reich und gewerbtätig, und die Kaufleute und Industriellen
fürchten die konkurrierende Geschicklichkeit und Tätigkeit ihrer
ausländischen Standesgenossen. Die kaufmännische Eifersucht ist
geweckt, entfacht den heftigsten Nationalhaß und wird wiederum von
ihm entfacht. Mit all der leidenschaftlichen Dreistigkeit
eigennütziger Verstellung haben die Handelsleute beider Länder den
gewissen Untergang eines jeden vorhergesagt, indem sie behaupteten,
daß er eine Folge einer ungünstigen Handelsbilanz, diese wieder
eines unbeschränkten Handelsverkehrs sein müsse.

		Es gibt kein handeltreibendes Land in Europa, dem nicht aus der
ungünstigen Handelsbilanz von den vermeintlichen Meistern dieses
Systems sein naher Untergang oft [bookmark: page300]genug vorausgesagt worden wäre. Dennoch
hat nach aller Angst, die sie auf diese Weise erweckten, nach allen
eitlen Versuchen fast aller handeltreibenden Völker, die Bilanz zu
ihren Gunsten und zuungunsten ihrer Nachbarn zu stellen, sich
durchaus nicht gezeigt, daß irgendein Volk Europas dadurch um etwas
ärmer geworden wäre. Im Gegenteil ist jede Stadt und jedes Land in
dem Maße, als sie ihre Häfen allen Völkern öffneten, reicher
geworden, statt daß sie, wie wir das nach den Prinzipien des
Handelssystems hätten erwarten müssen, sich durch den freien Handel
zugrundegerichtet hätten. Es gibt zwar in Europa einige wenige
Städte, die einigermaßen den Namen von Freihäfen verdienen; aber
ein Land, das ihn verdiente, gibt es nicht. Holland nähert sich dem
vielleicht am meisten, obgleich es auch noch weit davon entfernt
ist; und Holland gewinnt bekanntlich nicht nur seinen ganzen
Reichtum sondern auch einen großen Teil des ihm nötigen Unterhalts
aus dem auswärtigen Handel.

		Es gibt aber eine andere Bilanz, die schon oben erklärt wurde;
sie ist von der Handelsbilanz sehr verschieden und zieht wirklich,
je nachdem sie günstig oder ungünstig ist, das Glück oder den
Verfall einer Nation unwiderstehlich nach sich. Dies ist die Bilanz
zwischen der jährlichen Produktion und Konsumtion. Wenn der
Tauschwert der jährlichen Produktion größer ist als der der
jährlichen Konsumtion, so muß, wie oben bereits bemerkt worden, das
Kapital der Gesellschaft nach Verhältnis dieses Überschusses
jährlich wachsen. Die Gesellschaft lebt in diesem Falle innerhalb
der Grenzen ihres Einkommens, legt, was davon jährlich erspart
wird, zu ihrem Kapital hinzu und wendet es an, um die jährliche
Produktion noch weiter zu vermehren. Wenn hingegen der Tauschwert
der jährlichen Produktion hinter der jährlichen Konsumtion
zurückbleibt, so muß auch das Kapital der Gesellschaft nach
Verhältnis des Fehlenden jährlich abnehmen. Der Aufwand der
Gesellschaft [bookmark: page301]übersteigt in diesem Falle ihr Einkommen und
muß notwendig ihr Kapital angreifen. Ihr Kapital muß daher
notwendig abnehmen, und damit wird auch der Tauschwert der
gewerblichen Produktion jedes Jahres geringer.

		Diese Bilanz der Produktion und Konsumtion ist von der
sogenannten Handelsbilanz völlig verschieden. Sie könnte selbst bei
einer Nation vorkommen, die keinen auswärtigen Handel treibt und
von aller Welt abgeschlossen ist. Sie kann auf dem ganzen Erdenrund
vorkommen, dessen Wohlstand, Bevölkerung und Kultur dabei
stufenweise zunehmen oder stufenweise abnehmen können.

		Die Bilanz der Produktion und Konsumtion kann ununterbrochen
zugunsten eines Volkes stehen, auch wenn die sogenannte
Handelsbilanz regelmäßig gegen sie steht. Ein Volk kann größere
Werte einführen, als es ein halbes Jahrhundert lang ausführt, das
Gold und Silber, das während dieser Zeit zu ihm kommt, kann sofort
wieder hinausgeschickt werden, seine umlaufende Münze kann nach und
nach abnehmen, weil allerlei Arten von Papiergeld an ihre Stelle
kommen, ja sogar die Schulden, die es im Verkehr mit anderen
Völkern macht, können immer mehr anwachsen: und dennoch kann sein
wirklicher Wohlstand, der Tauschwert seines jährlichen Boden- und
Arbeitsproduktes, in demselben Zeitraum in noch weit stärkerem Maße
zugenommen haben. Der Zustand unserer nordamerikanischen Kolonien
und des Handels, den sie mit Großbritannien vor dem Beginn der
gegenwärtigen Zwistigkeiten [bookmark: text12]F12 unterhielten, kann zum
Beweise dienen, daß diese Annahme keineswegs haltlos ist. [bookmark: page302]

			[bookmark: foot11]Folgendes sind die Preise, zu
denen die Bank von Amsterdam jetzt (September 1775) Barren und
Münzsorten verschiedener Art annimmt:

Silber.

Mexiko-Taler, Französische Kronen, Englische Silbermünzen:
22 Gulden Bankgeld, die Mark.

Neugemünzte Mexiko-Taler: 21 Gulden 10 Stüver.

Dukatons: 3 Gulden.

Reichstaler: 2 Gulden 8 Stüver;

Barrensilber, welches 11/12 fein Silber
enthält, 21 Gulden die Mark, und in diesem Verhältnisse
bis auf Barren, die nur ¼ fein Silber halten und 5 Gulden
gelten.

Feine Barren: 23 die Mark.

Gold.

Portugiesische Münze, Guineen, Neue Louisdor: 310 Gulden
Bankgeld, die Mark.

Alte Louisdor: 300 Gulden Bankgeld, die Mark.

Neue Dukaten:
4 Gulden 19 Stüver 8 Pfennige das
Stück.

Gold als rohes Metall oder in Barren wird nach seiner Feinheit und
im Verhältnis zu der obigen fremden Goldmünze genommen. Für feine
Barren gibt die Bank 340 auf die Mark. Im allgemeinen
wird jedoch für Münzen von bekanntem Feingehalt mehr als für Gold-
und Silberbarren gegeben, deren Feinheit sich nur durch einen
Prozeß des Einschmelzens und Probierens feststellen läßt.
	[bookmark: foot12]Dies wurde im
Jahre 1775 geschrieben.


	
		
		Viertes Kapitel.

Rückzölle.

		Kaufleute und Industrielle sind nicht mit dem Monopole des
heimischen Marktes zufrieden, sondern verlangen auch den
ausgedehntesten Verkauf ihrer Güter im Auslande. Ihr Land hat keine
Gerichtsbarkeit über fremde Völker und kann ihnen daher selten dort
irgendein Monopol verschaffen. Folglich müssen sie sich im
allgemeinen damit begnügen, um gewisse Aufmunterungen zur Ausfuhr
einzukommen.

		Unter diesen Aufmunterungen scheinen die sogenannten Rückzölle
die vernünftigsten zu sein. Wenn man erlaubt, daß der Kaufmann bei
der Ausfuhr entweder die ganze oder einen Teil jeder Abgabe wieder
zurückerhält, die auf die inländische Gewerbetätigkeit gelegt ist,
so kann dies niemals dazu Anlaß geben, daß eine größere Menge Güter
ausgeführt werde, als ohne die Auflage jener Abgabe ausgeführt
worden wäre. Dergleichen Aufmunterungen führen nicht dazu, daß ein
größerer Teil des Landeskapitals einer bestimmten Beschäftigung
zugewendet werde, als dieser Beschäftigung von selbst zufließen
würde, sondern nur dazu, zu verhindern, daß die Abgabe etwas von
diesem Teil wieder zu anderen Beschäftigungen ableitet. Sie führen
nicht dazu, daß das Gleichgewicht, das sich unter den verschiedenen
Beschäftigen der Gesellschaft von selbst einstellt, gestört werde,
sondern nur dazu, daß es nicht durch die Abgabe gestört werde. Sie
führen nicht zur Zerstörung, sondern zur Erhaltung, natürlichen
Teilung und Verteilung der Arbeit in der Gesellschaft, was in den
meisten Fällen vorteilhaft ist.

		Das nämliche läßt sich von dem Rückzolle auf die Wiederausfuhr
fremder, vorher eingeführter Güter sagen, [bookmark: page303]der in Großbritannien bei
weitem den größten Teil des Einfuhrzolles beträgt. Nach der zweiten
von den Regeln, welche der Parlamentsakte angehängt sind, die die
jetzt als alte Subsidie bekannte Abgabe auflegte, wurde jedem
Kaufmann, er sei Engländer oder Fremder, die Hälfte dieses Zolls
bei der Ausfuhr zurückgewährt: dem englischen Kaufmann unter der
Bedingung, daß die Ausfuhr innerhalb zwölf Monaten, dem Fremden,
daß sie binnen neun Monaten stattfand. Wein, Korinthen und
verarbeitete Seide waren die einzigen Güter, die nicht unter diese
Regel fielen, weil sie andere und vorteilhaftere Begünstigungen
genossen. Die durch diese Parlamentsakte auferlegten Zölle waren
damals die einzigen, die fremde Güter bei der Einfuhr bezahlten.
Der Zeitraum, innerhalb dessen dieser und alle anderen Rückzölle in
Anspruch genommen werden konnten, wurde später (durch
das 21. Gesetz aus dem 7. Regierungsjahre
Georgs I., Abschnitt 10) auf drei Jahre ausgedehnt.

		Von den meisten Zöllen, die seit der alten Subsidie auferlegt
worden sind, wird bei der Ausfuhr das Ganze zurückerstattet. Indes
ist diese allgemeine Regel einer großen Menge von Ausnahmen
unterworfen und die Lehre von den Rückzöllen ist dadurch viel
verwickelter geworden, als sie es bei deren Einrichtung war.

		Bei der Ausfuhr einiger fremder Güter, von denen man vermutete,
daß ihre Einfuhr weit mehr betragen würde, als für den inländischen
Verbrauch nötig wäre, werden die ganzen Zölle zurückerstattet, ohne
daß auch nur die Hälfte der alten Subsidie einbehalten würde. Vor
dem Aufstande unserer nordamerikanischen Kolonien hatten wir das
Monopol des Tabaks von Maryland und Virginien. Wir führten etwa
96 000 Oxhoft ein und der heimische Verbrauch wurde auf
höchstens 14 000 berechnet. Um nun die starke
Ausfuhr, die nötig war, damit wir den Rest los würden, zu [bookmark: page304]erleichtern,
wurden alle Zölle zurückerstattet, wofern die Ausfuhr innerhalb
dreier Jahre stattfand.

		Wir haben noch immer, wenn auch nicht ganz, so doch zum größten
Teil das Monopol des Zuckers aus unseren westindischen Inseln. Wenn
der Zucker innerhalb eines Jahres ausgeführt wird, so werden alle
Zölle zurückerstattet; wird er aber binnen drei Jahren ausgeführt,
so werden alle Zölle mit Ausnahme der Hälfte der alten Subsidie,
die noch immer bei der Ausfuhr der meisten Güter innebehalten wird,
zurückerstattet. Obgleich die Zuckereinfuhr weit über das
hinausgeht, was zum heimischen Verbrauche nötig ist, so ist der
Überschuß doch im Vergleich mit dem beim Tabak unbedeutend.

		Einige Güter, die besonders Gegenstand der Eifersucht unserer
Industriellen sind, dürfen gar nicht für den heimischen Verbrauch
eingeführt werden; doch können sie gegen Bezahlung gewisser Zölle
eingeführt und bis zur Ausfuhr in Lagerhäusern verwahrt werden.
Aber bei solcher Ausfuhr wird kein Teil dieser Zölle
zurückerstattet. Unsere Industriellen sind, wie es scheint, selbst
über die Begünstigung dieser beschränkten Einfuhr unwillig und
fürchten, daß von diesen Gütern etwas aus dem Lagerhause gestohlen
und mit den ihrigen in Wettbewerb gebracht werden könne. Nur unter
diesen Beschränkungen können wir verarbeitete Seide, französische
Cambrays und Linons, gemalte, gedruckte, gefleckte oder gefärbte
Kattune usw. einführen.

		Es ist uns nicht einmal recht, die Verfrachter von französischen
Gütern zu sein, und wir lassen uns lieber einen Profit entgehen,
als daß wir zugeben, daß die, die wir für unsere Feinde halten,
durch unsere Vermittlung einen Profit machen. Nicht nur die Hälfte
der alten Subsidie, sondern auch die zweiten fünfundzwanzig Prozent
werden bei der Ausfuhr aller französischen Waren zurückbehalten.
[bookmark: page305]

		Nach, der vierten, der alten Subsidie angehängten Regel betrug
der Rückzoll bei der Ausfuhr aller Weine weit mehr als die Hälfte
der damals erhobenen Einfuhrzölle, und es scheint damals der Zweck
der Gesetzgebung gewesen zu sein, den Zwischenhandel mit Wein etwas
mehr als gewöhnlich zu befördern. Auch verschiedene andere Abgaben,
die entweder zur selben Zeit oder später als die alte Subsidie
eingeführt wurden, der sogenannte Ergänzungszoll, die neue
Subsidie, die Eindrittel- und Zweidrittelsubsidie, der Impost
von 1692, der Weinstempel wurden bei der Ausfuhr ganz
zurückerstattet. Da jedoch alle diese Abgaben mit Ausnahme des
Ergänzungszolls und des Impostes von 1692 bei der Einfuhr
in barem Gelde erlegt wurden so erlitt man an den Zinsen einer so
großen Summe zuviel Verlust, um vernünftigerweise einen
gewinnreichen Zwischenhandel mit diesem Artikel hoffen zu können.
Daher wurde nur ein Teil von dem Weinimpost genannten Zoll und gar
nichts von den fünfundzwanzig Pfund Sterling auf die Tonne
französischen Weins oder von den in den
Jahren 1745, 1763 und 1778 auferlegten
Abgaben bei der Ausfuhr zurückerstattet. Die zwei Imposten zu fünf
Prozent, die im Jahre 1779 und 1781 zu allen
früheren Zollabgaben hinzukamen, und bei der Ausfuhr aller übrigen
Güter ganz zurückerstattet wurden, wurden auch bei der Ausfuhr des
Weines zur Rückerstattung freigegeben. Der letzte Zoll, der
besonders auf den Wein gelegt worden ist, der Zoll 1780, darf
ganz zurückerstattet werden, eine Vergütung, die, solange noch so
viele schwere Zölle beibehalten bleiben, höchstwahrscheinlich
niemals die Ausfuhr einer einzigen Tonne Weins veranlassen wird.
Diese Regeln gelten für alle Handelsplätze, nach denen die Ausfuhr
gesetzlich erlaubt ist, nur nicht für die britischen Kolonien in
Amerika.

		Die siebente Akte aus dem fünfzehnten Regierungsjahre Karls des
Zweiten, die Gesetz zur Ermunterung des Handels [bookmark: page306]heißt, hat Großbritannien
das Monopol erteilt, die Kolonien mit allen Waren, welche in Europa
wachsen oder verarbeitet werden, und folglich auch mit Wein zu
versehen. In einem Lande von solchem Küstenumfange wie unsere
nordamerikanischen und westindischen Kolonien, wo unsere Herrschaft
stets sehr schwach gewesen ist, und wo die Einwohner in ihren
eigenen Schiffen ihre unaufgezählten Waren anfangs nach allen
Teilen Europas und später nach allen Teilen Europas südlich vom Kap
Finisterre ausführen durften, bestand keine Aussicht, daß dieses
Monopol je aufrecht erhalten werden konnte; und sie fanden gewiß zu
jeder Zeit Mittel, aus den Ländern, wohin sie ausführen durften,
Rückladungen mitzubringen. Indes scheint es ihnen doch schwer
geworden zu sein, europäische Weine aus den Erzeugungsländern
selbst einzuführen, und aus Großbritannien konnten sie sie nicht
füglich bringen, weil sie da viele schwere Zölle zu tragen hatten,
von denen ein großer Teil bei der Ausfuhr nicht zurückgegeben
wurde. Da Madeirawein keine europäische Ware ist, so konnte er
unmittelbar nach Amerika und Westindien gebracht werden; denn diese
Länder trieben mit allen ihren unaufgezählten Waren einen freien
Handel nach der Insel Madeira. Diese Umstände brachten
wahrscheinlich jene allgemeine Vorliebe für den Madeirawein hervor,
die unsere Offiziere zu Anfang des Krieges, 1755, in allen
unseren Kolonien antrafen und die sie in ihr Vaterland, wo dieser
Wein früher wenig beliebt war, mitbrachten. Am Ende des
Krieges 1763 wurde (durch die fünfzehnte Akte aus dem
vierten Regierungsjahre Georgs des Dritten, Abschnitt 12) die
Rückerstattung aller Abgaben,
ausgenommen 3 £ 10 s., bei der Ausfuhr aller
Weine nach den Kolonien freigegeben, und nur die französischen
Weine blieben ausgeschlossen, deren Vertrieb und Verbrauch das
nationale Vorurteil auf keine Weise befördern wollte. Die Zeit von
der Bewilligung dieser Vergütung bis zum Aufstande unserer [bookmark: page307]nordamerikanischen Kolonien war wahrscheinlich
zu kurz, als daß sie eine sonderliche Veränderung in der
Lebensweise dieser Länder hätte bewirken können.

		Dieselbe Akte, die in bezug auf den Rückzoll bei allen Weinen,
mit Ausnahme der französischen, die Kolonien so sehr vor anderen
Ländern begünstigte, begünstigte sie um so weniger bei den meisten
übrigen Waren. Bei der Ausfuhr der meisten Waren nach anderen
Ländern wurde die Hälfte der alten Subsidie zurückerstattet. Aber
dieses Gesetz verordnete, daß von diesem Zoll bei der Ausfuhr von
Waren, die in Europa oder Ostindien gewachsen oder verarbeitet
worden wären, nichts zurückerstattet werden solle, ausgenommen bei
Wein, weißen Kallikos und Musselinen.

		Vielleicht wurden die Rückzölle ursprünglich zur Ermunterung des
Zwischenhandels bewilligt, den man, da die Schiffsfracht von den
Ausländern oft in barem Gelde bezahlt wird, für besonders geeignet
hielt, Gold und Silber ins Land zu bringen. Obgleich jedoch der
Zwischenhandel gewiß keine besondere Ermunterung verdient, und
obgleich der Beweggrund zu dieser Einrichtung vielleicht höchst
töricht war, so scheint die Einrichtung selbst doch ziemlich
vernünftig zu sein. Solche Rückzölle können keinen größeren Teil
des Landeskapitals in diesen Handel ziehen, als von selbst dahin
geflossen wäre, wenn es keine Eingangszölle gegeben hätte. Sie
verhindern nur, daß ein Teil durch diese Zölle völlig davon
ausgeschlossen werde. Obgleich der Zwischenhandel keinen Vorzug
verdient, so sollte er doch nicht gänzlich verhindert, sondern nur,
wie aller übrige Handel, freigelassen werden. Er ist eine
notwendige Zuflucht für diejenigen Kapitalien, die weder im
Ackerbau, noch in den Gewerben des Landes, weder in seinem inneren,
noch in seinem auswärtigen Konsumtionshandel verwendet werden
können.

		Das Zolleinkommen leidet nicht nur nicht unter solchen [bookmark: page308]Rückzöllen,
sondern gewinnt auch noch durch den Teil des Zolles, der
zurückbehalten wird. Wären die ganzen Zölle innebehalten worden, so
hätten die fremden Waren, bei denen er entrichtet wird, meist nicht
ausgeführt und aus Mangel an einem Markte auch nicht eingeführt
werden können. Mithin würden die Zölle, von denen ein Teil
innebehalten wird, gar nicht entrichtet worden sein.

		Diese Gründe scheinen hinreichend zu sein, die Rückzölle zu
rechtfertigen, und würden sie auch dann noch rechtfertigen, wenn
alle Abgaben sowohl von den Erzeugnissen des einheimischen
Gewerbefleißes als auch von den fremden Gütern bei der Ausfuhr
stets ganz zurückerstattet würden. Das Akziseeinkommen würde in
diesem Falle freilich ein wenig, und das Zolleinkommen stark
leiden; aber das natürliche Gleichgewicht in der Gewerbetätigkeit,
die natürliche Teilung und Verteilung der Arbeit, die durch
dergleichen Zölle immer mehr oder weniger gestört wird, würde sich
durch eine solche Maßregel einigermaßen wiederherstellen.

		Indes rechtfertigen diese Gründe die Rückzölle nur bei der
Ausfuhr in solche Länder, die völlig fremd und unabhängig sind,
nicht aber in solche, in denen unsere Kaufleute und Industriellen
ein Monopol genießen. So würde z. B. ein Rückzoll bei der
Ausfuhr europäischer Güter nach unseren amerikanischen Kolonien
nicht immer eine stärkere Ausfuhr bewirken, als ohne sie
stattgefunden hätte. Vermöge des Monopols, das unsere Kaufleute und
Industriellen daselbst genießen, würde wahrscheinlich oft die
nämliche Menge dahin geschickt werden, wenn man die Zölle auch ganz
zurückbehielte. Es kann also der Rückzoll oft ein reiner Verlust
für das Akzise- und Zolleinkommen sein, ohne daß er den Stand des
Handels ändert oder diesen irgendwie vergrößert. Inwieweit solche
Rückzölle als ein geeignetes Mittel, das Gewerbe unserer Kolonien
zu fördern, gerechtfertigt werden können, oder inwieweit es für das
Mutterland [bookmark: page309]vorteilhaft ist, daß sie von Abgaben, die ihre
übrigen Mituntertanen bezahlen müssen, befreit sind, wird sich
später zeigen, wo ich von den Kolonien zu sprechen habe.

		Das aber muß man immer festhalten, daß Rückzölle nur in den
Fällen nützlich sind, wenn die Güter, für deren Ausfuhr sie
bewilligt werden, wirklich in ein fremdes Land ausgeführt und nicht
heimlich in unser eigenes zurückgebracht werden. Daß einige
Rückzölle, besonders beim Tabak, häufig auf diese Weise mißbraucht
worden sind und zu manchen für das Staatseinkommen und für den
ehrlichen Kaufmann gleich anstößigen Betrügereien Gelegenheit
gegeben haben, ist hinlänglich bekannt.

	
		
		Fünftes Kapitel.

Ausfuhrprämien.

		In Großbritannien werden häufig Ausfuhrprämien für die
Erzeugnisse besonderer Zweige des heimischen Gewerbefleißes
nachgesucht und mitunter auch bewilligt. Mit ihrer Hilfe würden,
behauptet man, unsere Kaufleute und Industriellen instandgesetzt,
ihre Waren ebenso wohlfeil oder noch wohlfeiler zu verkaufen als
ihre Konkurrenten auf dem auswärtigen Markte. Es würde so, wie
gesagt wird, eine größere Menge ausgeführt und die Handelsbilanz
günstiger für unser Land gestaltet. Wir können unseren Arbeitern
kein Monopol im Auslande geben, wie wir es ihnen auf dem inneren
Markte gegeben haben; wir können die Ausländer nicht zwingen, wie
wir unsere Landsleute gezwungen haben, ihnen die Waren abzukaufen.
So hielt man es für das nächstbeste Mittel, sie für das Abkaufen zu
bezahlen. Auf [bookmark: page310]diese Weise denkt das Merkantilsystem das ganze
Land zu bereichern und mittels der Handelsbilanz alle unsere
Taschen mit Geld zu füllen.

		Man räumt ein, daß Ausfuhrprämien nur solchen Handelszweigen
gewährt werden sollten, die ohne sie nicht betrieben werden
könnten; allein jeder Handelszweig, bei dem der Kaufmann seine
Güter zu einem Preise verkaufen kann, der ihm das ganze auf die
Herstellung und Versendung verwendete Kapital samt dessen
gewöhnlichen Profiten wiedererstattet, kann ohne alle Prämien
betrieben werden. Jeder solche Handelszweig steht offenbar mit
allen andern, die ohne Prämien betrieben werden, auf einer Stufe,
und kann also nicht mehr verlangen als diese. Nur diejenigen
Handelszweige erfordern Prämien, bei denen der Kaufmann seine Güter
zu einem Preise verkaufen muß, der ihm nicht sein Kapital samt dem
gewöhnlichen Profit wiedererstattet, oder bei dem er sie für
weniger verkaufen muß, als sie ihn, bis auf den Markt gebracht,
selber kosten. Die Prämie wird zu dem Zweck gegeben, diesen Verlust
zu ersetzen und den Kaufmann zu ermuntern, daß er einen Handel
fortsetze oder vielleicht anfange, von dem sich annehmen läßt, daß
die Ausgaben größer sein werden, als die Einnahmen, daß jede
Operation einen Teil des hineingesteckten Kapitals aufzehren werde,
und daß der Handel überhaupt so beschaffen sei, daß, wenn ihm aller
übrige Handel gliche, bald gar kein Kapital mehr im Lande
bliebe.

		Handelsgeschäfte, die mittels Prämien getrieben werden, sind die
einzigen, die unter zwei Nationen geraume Zeit hindurch so
betrieben werden können, daß die eine regelmäßig immer verliert
oder ihre Güter wohlfeiler verkauft, als sie ihr selbst, bis sie
auf den Markt gelangen, zu stehen kommen. Wenn daher die Prämie dem
Kaufmanne nicht ersetzte, was er sonst an dem Preise seiner Güter
verlieren müßte, so würde ihn sein eigenes Interesse bald bewegen,
[bookmark: page311]sein
Kapital auf andere Weise anzulegen, oder einen Handel ausfindig zu
machen, bei dem der Preis der Güter ihm das zu ihrer Versendung bis
auf den Markt verbrauchte Kapital samt dem gewöhnlichen Profit
erstattete. Die Wirkung der Prämien kann wie die aller übrigen
Hilfsmittel des Merkantilsystems nur die sein, den Handel eines
Landes in einen weit weniger vorteilhaften Kanal hineinzuleiten,
als der ist, in den er, sich selbst überlassen, fließen würde.

		Der geistvolle und wohlunterrichtete Verfasser der Abhandlungen
über den Getreidehandel hat sehr deutlich gezeigt, daß seit der
ersten Einführung der Prämie auf die Getreideausfuhr der Preis des
ausgeführten Getreides, sehr mäßig angeschlagen, den Preis des
eingeführten, sehr hoch angeschlagen, um eine weit größere Summe
überstiegen hat, als alle Prämien betrugen, die während dieses
Zeitraums bezahlt worden waren. Dies, glaubt er, sei nach den
wahren Grundsätzen des Merkantilsystems ein klarer Beweis, daß
dieser erzwungene Getreidehandel für die Nation wohltätig sei, da
der Wert der Ausfuhr den der Einfuhr um eine weit größere Summe
übersteige, als die ganze außerordentliche Ausgabe beträgt, die die
Allgemeinheit zur Bewerkstelligung dieser Ausfuhr getragen hat. Er
bedenkt nicht, daß diese außerordentliche Ausgabe oder die Prämie
der geringste Teil der Kosten ist, die die Getreideausfuhr der
Gesellschaft wirklich verursacht. Auch das Kapital, das der
Landwirt zur Hervorbringung des Getreides verwendet, muß mit in
Rechnung gesetzt werden. Wenn der Preis des Getreides, das auf
ausländischen Märkten verkauft wird, nicht außer der Prämie auch
dieses Kapital samt den gewöhnlichen Kapitalprofiten vergütet,
verliert die Gesellschaft den Unterschied, oder das
Nationalvermögen wird um so viel vermindert. Gerade die
Voraussetzung, daß jener Preis hierzu nicht hoch genug sei, ist
aber der Grund, warum man eine Prämie bewilligen zu müssen glaubte.
[bookmark: page312]

		Der durchschnittliche Preis des Getreides, sagt man, ist seit
der Einführung der Prämie bedeutend gefallen. Daß der
Durchschnittspreis des Getreides gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts etwas zu fallen begann und während der ersten
vierundsechzig Jahre des jetzigen zu fallen fortfuhr, habe ich
bereits zu zeigen gesucht. Wenn aber auch diese Tatsache so
zuverlässig ist wie ich es tatsächlich glaube, so muß sie sich
trotz der Prämie zugetragen haben und kann nicht wohl eine Folge
von ihr gewesen sein. Sie hat sich so gut in Frankreich wie in
England zugetragen, obgleich in Frankreich nicht nur keine Prämie
gegeben wurde, sondern die Ausfuhr des Getreides auch
bis 1764 durchaus verboten war. Wahrscheinlich ist also
dieses stufenweise Fallen des durchschnittlichen Getreidepreises
schließlich weder der einen noch der anderen Maßregel, sondern dem
stufenweisen und unmerklichen Steigen des wahren Silberwertes
zuzuschreiben, das, wie ich im ersten Buche dieser Untersuchung zu
zeigen gesucht habe, im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts auf
dem europäischen Markte stattgefunden hat. Es scheint ganz
unmöglich, daß die Prämie je zu einem Fallen des Getreidepreises
beitragen könne.

		Es ist bereits bemerkt worden, daß die Prämie in Jahren der
Fülle eine außerordentliche Ausfuhr zuwege bringt und deshalb
notwendig den Getreidepreis auf dem heimischen Markte höher erhält,
als er naturgemäß sein würde. Dies war auch der offen anerkannte
Zweck dieser Maßregel. Für Jahre des Mangels wird zwar die Prämie
öfters aufgehoben, aber die starke Ausfuhr, die sie in Jahren der
Fülle veranlaßt, muß oft mehr oder weniger verhindern, daß die
Fülle des einen Jahres dem Mangel des anderen zu Hülfe komme.
Folglich hält die Prämie in Jahren der Fülle wie des Mangels den
Geldpreis des Getreides notwendig etwas höher, als er ohne sie auf
dem inländischen Markte stehen würde. [bookmark: page313]

		Daß die Prämie bei dem jeweiligen Zustande des Ackerbaues diese
Wirkung haben müsse, wird, wie ich annehme, von keinem verständigen
Menschen bestritten werden. Dagegen haben manche geglaubt, daß sie
den Ackerbau fördere, und zwar auf zweierlei Art: erstens dadurch,
daß sie dem Getreide des Landwirtes einen ausgedehnteren Markt im
Auslande verschafft und dadurch die Nachfrage nach der Ware,
folglich auch ihre Hervorbringung steigert; und zweitens dadurch,
daß sie ihm einen besseren Preis sichert, als er ohne sie bei dem
jeweiligen Zustande des Ackerbaues zu erwarten hätte und damit, wie
sie glauben, den Ackerbau fördert. Diese doppelte Ermunterung
müsse, meinen sie, in einer langen Reihe von Jahren eine solche
Zunahme in der Getreideproduktion bewirken, daß der Preis auf dem
heimischen Markte weit tiefer sänke, als ihn die Prämie bei dem
jeweiligen Zustande, in dem sich der Ackerbau am Ende dieses
Zeitraumes befinde, steigern könnte.

		Ich antworte: wie sehr auch der auswärtige Markt durch die
Prämie an Umfang gewinnen mag, so muß dies doch in jedem einzelnen
Jahre ganz auf Kosten des heimischen Marktes geschehen, da jeder
Scheffel Getreide, der mittels der Prämie ausgeführt worden ist,
und ohne sie nicht ausgeführt worden wäre, auf dem heimischen
Markte geblieben sein, und dazu gedient haben würde, den Verzehr zu
steigern, und den Preis dieser Ware zu vermindern. Man darf nicht
übersehen, daß die Getreideprämie wie jede andere Ausfuhrprämie dem
Volke zwei verschiedene Abgaben auferlegt: erstens die Abgabe, die
es beizusteuern hat, um die Prämie zu bezahlen, und zweitens die
Abgabe, die sich aus dem erhöhten Preise der Ware auf dem
heimischen Markte ergibt, und, da alle Leute Getreidekäufer sind,
von der ganzen Masse des Volkes bezahlt werden muß. Bei dieser
besonderen Ware ist daher diese zweite Abgabe bei weitem die
größte. Wir wollen annehmen, daß, ein Jahr ins andere gerechnet,
[bookmark: page314]die Prämie
von fünf Schilling auf die Ausfuhr von einem Malter Weizen den
Preis dieser Ware auf dem heimischen Markte nur um einen Sixpence
auf den Scheffel, oder um vier Schilling auf den Malter höher
hinauftreibe, als er sonst nach dem wirklichen Stande der Ernte
stehen würde. Selbst nach dieser sehr mäßigen Annahme muß die große
Masse des Volkes, außerdem daß sie die Abgabe trägt, mit der die
Prämie von fünf Schilling auf jeden Malter Weizen bezahlt wird,
noch eine andere von vier Schilling für jeden Malter, den sie
selbst verzehrt, entrichten. Es ist aber nach dem sehr
wohlunterrichteten Verfasser der Abhandlungen über den
Getreidehandel das mittlere Verhältnis des ausgeführten Getreides
zu dem im Lande selbst verzehrten nur wie eins zu einunddreißig.
Man muß also für jede fünf Schilling, die man zur Zahlung der
ersten Abgabe beiträgt, immer sechs Pfund Sterling und vier
Schilling zur Zahlung der anderen beitragen. Eine so starke
Besteuerung des ersten Lebensbedarfes muß entweder den Unterhalt
der armen Arbeiter schmälern, oder eine Vermehrung ihres Geldlohnes
hervorbringen, die dem erhöhten Geldpreise ihrer Unterhaltsmittel
entspricht. Sofern sie auf die erstere Weise wirkt, muß sie die
Fähigkeit der armen Arbeiter, ihre Kinder zu erziehen und
durchzubringen, schmälern, und somit die Volksvermehrung im Lande
zurückhalten. Sofern sie auf die zweite Weise wirkt, muß sie die
Fähigkeit der Arbeitgeber, soviele Arme zu beschäftigen, als sonst
beschäftigt worden wären, schmälern und somit dazu führen, daß die
Gewerbetätigkeit des Landes gehemmt werde. Die durch die Prämie
bewirkte außerordentliche Getreideausfuhr vermindert mithin nicht
nur in jedem einzelnen Jahre den inländischen Verkauf und Verbrauch
in demselben Maße, wie sie den ausländischen vermehrt, sondern sie
hemmt und erschwert zuletzt auch durch Einschränkung der
Volksvermehrung und der Gewerbetätigkeit des Landes die allmähliche
Ausbreitung [bookmark: page315]des inländischen Marktes, und führt daher auf
die Dauer dazu, den Verbrauch und Verkauf des Getreides überhaupt
eher zu vermindern statt ihn zu vermehren.

		Aber, dachte man, da diese Erhöhung im Geldpreise des Getreides
die Ware dem Landwirte einträglicher macht, so muß sie notwendig
auch ihre Hervorbringung fördern.

		Ich antworte: dies würde der Fall sein, wenn die Prämie die
Wirkung hätte, den Realpreis des Getreides zu erhöhen, oder den
Pächter in den Stand zu setzen, mit einer gleichen Menge Getreide
eine größere Zahl von Arbeitern in derselben reichlichen, mäßigen
oder spärlichen Weise zu unterhalten, in der andere Arbeiter in
seiner Nachbarschaft unterhalten zu werden pflegen. Allein es ist
klar, daß weder die Prämie noch irgendeine andere menschliche
Einrichtung dergleichen bewirken kann. Nicht der Real-, sondern nur
der Nominalpreis des Getreides kann durch die Prämie eine
nennenswerte Veränderung erleiden. Und obgleich die Abgabe, die
durch jene Einrichtung der ganzen Masse des Volkes auferlegt wird,
für diejenigen, die sie zu bezahlen haben, sehr drückend sein kann,
so bringt sie doch denen, die sie bekommen, nur einen sehr geringen
Vorteil.

		Die eigentliche Wirkung der Prämie ist nicht sowohl die, daß sie
den wirklichen Wert des Getreides erhöht, als vielmehr die, daß sie
den wirklichen Wert des Silbers erniedrigt, d. h. daß sie
bewirkt, daß eine gleiche Menge von diesem gegen eine geringere
Menge nicht nur von Getreide, sondern auch von allen übrigen Waren
heimischer Erzeugung eingetauscht wird: denn der Geldpreis des
Getreides bestimmt den aller anderen Waren heimischer
Erzeugung.

		Er bestimmt den Geldpreis der Arbeit, der immer so beschaffen
sein muß, daß er es dem Arbeiter ermöglicht, genug Getreide zu
kaufen, um sich und seine Familie reichlich, mäßig oder spärlich zu
ernähren, entsprechend der Art, wie seine Arbeitgeber durch den
fortschreitenden, stillstehenden [bookmark: page316]oder abnehmenden Wohlstand der
Gesellschaft veranlaßt werden, ihn zu unterhalten.

		Er bestimmt den Geldpreis aller übrigen Rohprodukte des Bodens,
der in jeder Kulturperiode zu dem Getreidepreise in einem gewissen
Verhältnisse stehen muß, wenngleich dieses Verhältnis in
verschiedenen Perioden verschieden ist. Er bestimmt z. B. den
Geldpreis des Grases und Heues, des Fleisches, der Pferde und ihres
Unterhalts, mithin auch der Landfracht oder des größten Teils des
inländischen Handels.

		Indem er aber den Geldpreis aller übrigen Rohprodukte des Landes
bestimmt, bestimmt er auch den Preis der Materialien für fast alle
Manufakturen. Indem er den Geldpreis der Arbeit bestimmt, bestimmt
er den von Handwerk und Industrie, und indem er diese beiden
bestimmt, bestimmt er auch den der fertigen Ware. Daher muß der
Geldpreis der Arbeit, so wie der aller Boden- und Arbeitsprodukte
notwendig mit dem Geldpreise des Getreides steigen oder fallen.

		Obgleich nun der Pächter infolge der Prämie instand gesetzt ist,
den Scheffel seines Getreides für vier Schilling statt für drei und
einen halben zu verkaufen und seinem Grundherrn eine dem erhöhten
Geldpreise seines Erzeugnisses angemessene Rente zu zahlen, so sind
doch, wenn man bei dem gestiegenen Getreidepreise mit vier
Schilling nicht mehr daheim erzeugte Güter einkaufen kann als
vorher mit drei und einem halben Schilling, weder die Verhältnisse
des Pächters, noch die des Grundeigentümers durch diese Veränderung
wesentlich gebessert. Dem Pächter ist es dadurch nicht möglich
geworden, eine viel bessere Kultur einzuführen, und der
Grundeigentümer kann seinerseits auch nicht viel besser leben. Beim
Kaufe ausländischer Waren kann ihnen diese Steigerung des
Getreidepreises einen kleinen Vorteil gewähren, beim Kaufe
inländischer Waren aber haben [bookmark: page317]sie gar keinen; und doch ist fast alles, was
der Pächter, und der größte Teil dessen, was der Grundeigentümer
sich anschafft, inländische Ware.

		Diejenige Verringerung des Silberwertes, die aus der
Ergiebigkeit der Bergwerke entspringt und in dem größten Teil der
handeltreibenden Welt einerlei oder beinahe einerlei Wirkung hat,
ist für ein einzelnes Land von sehr geringem Belang. Das daraus
folgende Steigen aller Geldpreise macht zwar diejenigen, welche sie
empfangen, nicht wirklich reicher, macht sie aber auch nicht
wirklich ärmer. Ein Silbergeschirr wird wirklich wohlfeiler; aber
alle übrigen Dinge behalten ganz denselben wirklichen Wert, den sie
vorher hatten.

		Dagegen ist diejenige Verringerung des Silberwertes, die als die
Wirkung der besonderen Lage oder der politischen Verfassung in
einem bestimmten Lande nur in diesem eintritt, eine Sache von sehr
großer Wichtigkeit: sie führt dazu, niemand wirklich reicher, wohl
aber jedermann wirklich ärmer zu machen. Das Steigen im Geldpreise
aller Waren, das dann nur diesem Lande eigen ist, führt dazu, jede
Art von Industrie, die in ihm betrieben wird, mehr oder weniger zu
entmutigen und auswärtige Nationen instandzusetzen, fast alle Güter
für eine geringere Menge Silber zu liefern, als wofür sie die
inländischen Arbeiter liefern können, und so diese nicht nur auf
dem ausländischen, sondern sogar auf dem inländischen Markte durch
niedrigere Preise zu verdrängen.

		Es ist die besondere Lage Spaniens und Portugals, daß sie als
die Eigentümer der Bergwerke Gold und Silber allen übrigen
europäischen Ländern zuführen. Natürlich müßten deshalb diese
Metalle in Spanien und Portugal etwas wohlfeiler sein als im
übrigen Europa. Der Unterschied sollte jedoch nicht mehr betragen,
als die Fracht und Versicherung; bei ihrem großen Werte und
geringen Volumen ist nun die [bookmark: page318]Fracht dieser Metalle nicht bedeutend, die
Versicherung aber ganz dieselbe wie bei allen anderen Gütern von
gleichem Werte. Folglich brauchten Spanien und Portugal von ihrer
besonderen Lage nur sehr wenig Nachteil haben, wenn sie diesen
nicht durch ihre politischen Einrichtungen vergrößerten.

		Spanien belegt die Ausfuhr des Goldes und Silbers mit Abgaben,
und Portugal verbietet sie gänzlich: beide verteuern sie dadurch um
die Kosten des Schmuggels und erhöhen den Wert dieser Metalle in
anderen Ländern um so viel über den Wert in ihrem eigenen Lande,
als diese ganzen Kosten betragen. Wenn man ein fließendes Wasser
eindeicht, so muß, sobald die Deichhöhe erreicht ist, ebensoviel
Wasser hinüberfließen, als ob gar kein Damm da wäre. Das Verbot der
Ausfuhr kann nicht eine größere Menge Gold und Silber in Spanien
und Portugal zurückhalten, als diese zu verbrauchen imstande sind,
d. h. als das jährliche Erzeugnis ihres Bodens und ihrer
Arbeit ihnen zu Münzen, Silbergeschirr, Vergoldungen und sonstigen
Gold- und Silberzieraten zu verwenden erlaubt. Wenn sie diese Menge
haben, so ist die Dammhöhe erreicht, und alles, was nachher noch
zuströmt, muß überfließen. Auch ist allen Berichten zufolge die
jährliche Gold- und Silberausfuhr aus Spanien und Portugal trotz
jener Beschränkungen der ganzen jährlichen Einfuhr beinahe gleich.
Wie indes das Wasser innerhalb des Dammes immer tiefer sein muß,
als außerhalb, so muß auch die Menge Gold und Silber, die diese
Beschränkungen in Spanien und Portugal zurückhalten, im Verhältnis
zu ihrem jährlichen Boden- und Arbeitserzeugnisse größer sein als
sie in anderen Ländern gefunden wird. Je höher und stärker der Damm
ist, um so größer ist der Unterschied der Tiefe des Wassers außen
und innen. Je höher die Abgabe, je höher die Strafe ist, mit der
das Verbot geschützt wird, je wachsamer und strenger die Polizei
ist, die auf die Vollziehung des Gesetzes hält, desto größer muß
[bookmark: page319]der
Unterschied in dem Verhältnisse des Goldes und Silbers zu dem
jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte Spaniens und Portugals und zu
dem anderer Länder sein. Auch soll dieses Mißverhältnis wirklich
sehr groß sein, und man soll dort oft eine Verschwendung von
Silbergerät in Häusern finden, in denen sonst nichts anzutreffen
ist, was in anderen Ländern solch einer Pracht entspricht oder
angemessen erscheint. Die Wohlfeilheit des Goldes und Silbers,
oder, was dasselbe ist, die Teuerung aller Waren, die eine
notwendige Wirkung dieses Überflusses an edlen Metallen ist,
entmutigt den Ackerbau und die Gewerbe Spaniens und Portugals, und
macht es fremden Nationen möglich, sie mit manchen Rohprodukten und
mit fast allen Arten von gewerblichen Waren für eine geringere
Menge Goldes und Silbers zu versorgen, als wofür sie diese im Lande
selbst hervorbringen oder verfertigen könnten. Die Abgabe und das
Verbot wirken auf zweierlei Weise: sie erniedrigen nicht nur den
Wert der edlen Metalle in Spanien und Portugal bedeutend, sondern
halten auch dadurch, daß sie eine gewisse Menge dieser Metalle, die
sonst in andere Länder hinausflösse, absperren, deren Wert in jenen
anderen Ländern etwas höher, als er sonst sein würde, und geben so
diesen Ländern einen doppelten Vorteil bei ihrem Handel mit Spanien
und Portugal. Man öffne die Schleusen, und sogleich wird weniger
Wasser oberhalb und mehr unterhalb des Dammes stehen, vielmehr ein
Gleichstand an beiden Orten hergestellt sein. Man schaffe die
Abgabe und das Verbot ab, und so wie die Menge des Goldes und
Silbers in Spanien und Portugal beträchtlich abnehmen wird, so wird
sie in anderen Ländern etwas zunehmen, und der Wert dieser Metalle,
ihr Verhältnis zu dem jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte wird
bald überall ganz oder fast ganz gleich werden. Der Verlust, den
Spanien und Portugal durch diese Gold- und Silberausfuhr erleiden
könnte, würde durchaus dem Namen nach und nur in der [bookmark: page320]Einbildung
bestehen. Der Nominalwert ihrer Güter und das jährliche Erzeugnis
ihres Bodens und ihrer Arbeit würde fallen, und durch eine
geringere Menge Silber als vorher ausgedrückt oder repräsentiert
werden; ihr Realwert würde dagegen der vorige bleiben und groß
genug sein, um immer noch ebensoviel Arbeit zu unterhalten, zur
Verfügung zu haben und zu beschäftigen. So wie der Nominalwert
ihrer Güter fiele, würde der Realwert des zurückgebliebenen Goldes
und Silbers steigen, und eine geringere Menge dieser Metalle würde
ganz die nämlichen Zwecke des Handels und Umlaufs erfüllen, die
früher mit einer größeren Menge erreicht wurden. Das aus dem Lande
gehende Gold und Silber ginge nicht umsonst hinaus, sondern brächte
einen gleichen Wert an allerlei Gütern zurück. Auch würden diese
Güter nicht bloß Gegenstände des Luxus und kostspieligen Aufwandes
sein, welche von müßigen Leuten, die ihre Konsumtion durch keine
Produktion vergüten, verbraucht zu werden pflegen. Da der wirkliche
Wohlstand und das wirkliche Einkommen der Müßiggänger durch diese
außerordentliche Ausfuhr von Gold und Silber nicht vermehrt würde,
so würde auch ihre Konsumtion nicht viel zunehmen. Die meisten
jener Güter, oder doch gewiß ein Teil derselben, würden
wahrscheinlich in Materialien, Werkzeugen und Lebensmitteln
bestehen und zur Beschäftigung und zum Unterhalt fleißiger Menschen
dienen, die den ganzen Wert ihrer Konsumtion noch mit einem Profit
wieder hervorbringen. So würde ein Teil des toten Kapitals der
Gesellschaft in ein lebendiges verwandelt werden und eine größere
Menge Gewerbfleiß in Gang bringen, als früher beschäftigt werden
konnte. Das jährliche Boden- und Arbeitsprodukt würde sogleich um
etwas, und in wenigen Jahren wahrscheinlich um vieles vermehrt
werden, weil der Gewerbfleiß so von einer der drückendsten Bürden,
unter der er jetzt leidet, befreit wäre. [bookmark: page321]

		Die Prämie auf die Getreideausfuhr muß genau so wirken, wie
diese widersinnige Wirtschaftspolitik in Spanien und Portugal. Wie
auch unsere Landwirtschaft zu irgendeiner Zeit beschaffen sei, es
wird durch sie unser Getreide auf dem heimischen Markte etwas
teurer als es sonst sein würde, und auf dem auswärtigen etwas
wohlfeiler. Da aber der durchschnittliche Geldpreis des Getreides
den aller anderen Waren mehr oder weniger bestimmt, so drückt sie
bei uns erheblich den Wert des Silbers und neigt dazu, ihn im
Auslande zu erhöhen. Sie setzt die Ausländer, zumal die Holländer
in den Stand, unser Getreide nicht nur wohlfeiler, als sie es sonst
haben könnten, sondern manchmal sogar wohlfeiler, als es unseren
eigenen Landsleuten unter gleichen Umständen möglich ist, zu essen,
wie uns Sir Matthias Decker, der ein vortrefflicher Gewährsmann
ist, versichert hat. Sie hindert unsere Arbeiter, ihre Waren für so
wenig Silber zu liefern, als sie sonst wohl könnten, und macht es
den holländischen möglich, die ihrigen für weniger zu liefern. Sie
bewirkt also, daß unsere Manufakturwaren auf jedem Markte etwas
teurer, die ihrigen aber etwas wohlfeiler sind als sie sonst sein
würden und verschafft so ihrem Gewerbe einen doppelten Vorteil vor
dem unserigen.

		Da die Prämie auf dem inländischen Markte nicht den Real-
sondern den Nominalpreis unseres Getreides erhöht, da sie nicht die
Menge der Arbeit, die mit einer gewissen Menge Getreide unterhalten
und beschäftigt werden kann, sondern nur die Menge Silber vermehrt,
wofür jene eingetauscht wird, so entmutigt sie unsere Manufakturen,
ohne den Pächtern oder den Landedelleuten einen sonderlichen Nutzen
zu schaffen. Zwar trägt sie beiden etwas mehr Geld ein, und es
dürfte schwer halten, die meisten unter ihnen zu überzeugen, daß
dies für sie kein wesentlicher Nutzen sei. Aber wenn dieses Geld in
seinem Werte, in der Menge von Arbeit, Lebensmitteln und
inländischen Waren, die sich [bookmark: page322]damit kaufen lassen, in eben dem Maße sinkt,
als es seiner Menge nach zunimmt, so besteht der Nutzen kaum in
etwas anderem, als im Namen und in der Einbildung.

		Es gibt vielleicht im ganzen Staate nur eine einzige Klasse von
Leuten, für die die Prämie einen wesentlichen Nutzen hatte oder
haben konnte. Dies waren die Getreidehändler, die das Getreide aus-
und einführten. In Jahren der Fülle veranlaßte die Prämie notwendig
eine stärkere Ausfuhr, als ohne sie stattgefunden haben würde und
bewirkte, indem sie den Mangel des einen Jahres nicht durch die
Fülle des anderen zu ersetzen gestattete, in Jahren des Mangels
eine größere Einfuhr, als sonst nötig gewesen wäre. In beiden
vermehrte sie das Geschäft der Getreidehändler und setzte diese in
teueren Jahren nicht nur instand, eine größere Menge einzuführen,
sondern auch zu einem besseren Preise und folglich mit größerem
Profit zu verkaufen als es ihnen möglich gewesen wäre, wenn die
Fülle des einen Jahres den Mangel des anderen hätte decken können.
Daher habe ich auch immer bei dieser Klasse von Leuten den größten
Eifer für die Fortdauer oder Erneuerung der Prämie bemerkt.

		Als unser Grundadel auf die Einfuhr des fremden Getreides die in
Zeiten mäßiger Fülle einem Verbote gleichkommenden Zölle legte und
die Prämie einführte, scheint er das Verfahren unserer
Industriellen nachgeahmt zu haben. Durch die eine Maßnahme sicherte
er sich das Monopol des inländischen Marktes, durch die andere
suchte er zu verhüten, daß der Markt je mit seiner Ware übersättigt
werde. Durch beide wollte er ihren Realwert ebenso steigern, wie
unsere Industriellen durch die gleiche Maßnahme den Realwert vieler
Arten von gewerblichen Waren gesteigert haben. Er war wohl nicht
auf den großen wesentlichen Unterschied aufmerksam geworden, den
die Natur zwischen Getreide und fast jeder anderen Art von Gütern
festgesetzt hat. Wenn man durch das Monopol des einheimischen
Marktes oder [bookmark: page323]durch eine Ausfuhrprämie unsere Wollen- oder
Leinenweber instandsetzt, ihre Güter zu einem etwas besseren Preise
zu verkaufen als sie sonst dafür erhalten könnten, so erhöht man
nicht nur den Nominal-, sondern den Realpreis dieser Güter. Man
gibt ihnen den Wert einer größeren Menge Arbeit und Lebensmittel;
man erhöht nicht bloß den Nominal-, sondern den Realprofit, den
wirklichen Wohlstand und das wirkliche Einkommen dieser
Industriellen und macht es ihnen möglich, entweder selbst besser zu
leben oder eine größere Menge Arbeiter in diesen Manufakturen zu
beschäftigen. Man ermutigt diese Manufakturen in der Tat und lenkt
eine größere Menge der Gewerbstätigkeit zu ihnen hin als sich von
selbst dahin gezogen hätte. Wenn man aber durch gleiche Maßnahmen
den Nominal- oder Geldpreis des Getreides erhöht, so erhöht man
keineswegs seinen Realwert: man vermehrt nicht den wirklichen
Wohlstand, die wahren Einkünfte unserer Pächter oder unseres
Grundadels; man befördert nicht den Getreidebau, weil man diese
nicht instand setzt, dabei mehr Arbeiter zu unterhalten und zu
beschäftigen. Die Natur der Dinge hat das Getreide mit einem
wirklichen Werte gestempelt, der durch die bloße Änderung seines
Geldpreises nicht verändert werden kann. Keine Ausfuhrprämie, kein
Monopol auf dem inländischen Markte kann diesen Wert erhöhen; die
freieste Konkurrenz kann ihn nicht erniedrigen. In der ganzen Welt
ist dieser Wert der Menge Arbeit gleich, der damit erhalten werden
kann, und an jedem einzelnen Orte ist er der Menge Arbeit gleich,
die mit ihm in der reichlichen, mäßigen oder spärlichen Weise
unterhalten werden kann, in der die Arbeit an diesem Orte
unterhalten zu werden pflegt. Tuch und Leinwand sind nicht die
Waren, durch die der Wert aller übrigen Waren schließlich gemessen
und bestimmt wird. Getreide aber ist diese Ware. Der Realwert jeder
anderen Ware wird schließlich immer nach dem Verhältnisse gemessen
[bookmark: page324]und
bestimmt, das ihr durchschnittlicher Geldpreis zu dem
durchschnittlichen Geldpreise des Getreides hat. Der Realwert des
Getreides ändert sich aber nicht mit jenen Veränderungen in seinem
durchschnittlichen Geldpreise, die sich zuweilen von einem
Jahrhundert zum anderen zutragen. Nur der Realwert des Silbers
ändert sich mit ihnen.

		Gegen Prämien auf die Ausfuhr jeder inländischen Ware kann
zuerst der allgemeine Einwand gemacht werden, der überhaupt alle
Hilfsmittel des Merkantilsystems trifft, der Einwand nämlich, daß
sie einen Teil der Gewerbetätigkeit des Landes in eine minder
vorteilhafte Richtung zwängen, als er von selbst genommen hätte;
zweitens aber verdienen sie den besonderen Einwand, daß sie ihn
nicht nur in eine minder vorteilhafte, sondern in eine geradezu
schädliche Richtung zwängen, da ein Handel, der nur mittels einer
Prämie betrieben werden kann, ein verlustbringender Handel sein
muß. Gegen die Prämie auf die Getreideausfuhr ist aber noch der
dritte Einwand zu machen, daß sie in keiner Weise die
Hervorbringung dieser Ware, deren Erzeugung zu begünstigen doch ihr
Zweck ist, befördern kann. Als daher unser Grundadel die Einführung
der Prämie verlangte, ahmte er zwar hierin unseren Kaufleuten und
Industriellen nach, handelte aber nicht mit jener vollständigen
Einsicht in sein eigenes Interesse, die das Verhalten dieser beiden
anderen Klassen zu leiten pflegt. Er belastete das Staatseinkommen
mit einer sehr schweren Ausgabe und legte dem ganzen Volke eine
sehr schwere Steuer auf; aber er erhöhte den Realwert seiner
eigenen Waren keineswegs. Indem er den Realwert des Silbers etwas
herunterbrachte, entmutigte er einigermaßen die allgemeine
Gewerbetätigkeit des Landes und verzögerte dadurch mehr oder
weniger die Verbesserung seiner eigenen Ländereien, die notwendig
von der allgemeinen Gewerbetätigkeit des Landes durchaus abhängig
ist.

		Wenn es sich darum handelt, die Erzeugung einer [bookmark: page325]Ware zu begünstigen,
so sollte man meinen, daß eine Prämie auf die Erzeugung selbst
unmittelbarer zum Ziele führen würde als eine Prämie auf die
Ausfuhr. Sie würde überdies dem Volke nur eine Abgabe auferlegen,
nämlich die, welche es zur Zahlung der Prämie beitragen muß. Statt
den Preis der Ware auf dem heimischen Markte zu steigern, würde sie
das Bestreben haben, ihn zu erniedrigen und statt dem Volke eine
zweite Auflage aufzubürden, würde sie ihm wenigstens zum Teil
dasjenige wieder einbringen, was es zur ersten Abgabe beigetragen
hatte. Indes sind Prämien auf die Erzeugung nur sehr selten
bewilligt worden. Die durch das Handelssystem verbreiteten
Vorurteile haben uns den Glauben beigebracht, daß Volkswohlstand,
unmittelbarer durch Ausfuhr als durch Erzeugung entstehe. Daher
wurde jene als das unmittelbarere Mittel, Geld ins Land zu bringen,
mehr begünstigt. Auch zeige die Erfahrung, sagte man, daß Prämien
auf die Erzeugung eher zu Betrügereien führen als solche auf die
Ausfuhr. Wie weit dies richtig ist, weiß ich nicht. Daß
Ausfuhrprämien zu mancherlei betrügerischen Zwecken mißbraucht
worden sind, ist hinlänglich bekannt. Allein es liegt nicht im
Interesse der Kaufleute und Industriellen, der großen Erfinder
aller solchen Hilfsmittel, daß der einheimische Markt mit ihren
Gütern überschwemmt werde, ein Erfolg, den eine Erzeugungsprämie
mitunter haben könnte. Eine Ausfuhrprämie setzt sie dagegen in den
Stand, den Überschuß außer Landes zu schicken und den Preis des auf
dem heimischen Markte Zurückbleibenden hoch zu halten, wodurch
jener Erscheinung vorgebeugt wird. Sie ist daher unter allen
Hilfsmitteln des Merkantilsystems dasjenige, auf das sie am meisten
versessen sind. Ich weiß, daß verschiedene Fabrikanten
untereinander die Verabredung getroffen haben, aus ihrer eigenen
Tasche eine Prämie auf die Ausfuhr einer gewissen Menge von Gütern,
mit denen sie handelten, zu geben. Dieses Mittel schlug so gut an,
[bookmark: page326]daß
es den Preis ihrer Güter, ungeachtet der sehr beträchtlichen
Vermehrung des Produktes, auf dem heimischen Markte verdoppelte.
Die Wirkung der Getreideprämie müßte hiervon wunderbar verschieden
gewesen sein, wenn sie den Geldpreis dieser Ware sollte erniedrigt
haben.

		Indes ist doch etwas einer Erzeugungsprämie Ähnliches in einigen
besonderen Fällen bewilligt worden. Die Tonnenprämien die beim
Herings- und Walfischfang gegeben werden, lassen sich vielleicht
als etwas der Art ansehen. Sie haben, wie man annehmen kann,
geradezu den Zweck, jene Güter auf dem heimischen Markte etwas
wohlfeiler zu machen als sie sonst sein würden. Im übrigen haben
sie freilich die nämliche Wirkung, als die Ausfuhrprämien. Es wird
mittels ihrer ein Teil des Landeskapitals dazu angewendet, Güter
auf den Markt zu bringen, deren Preis die Kosten und den
gewöhnlichen Kapitalprofit nicht deckt.

		Obgleich aber die Schiffsprämien für diese Fischerei zur
Bereicherung der Nation nichts beitragen, so läßt sich doch
vielleicht sagen, daß sie etwas zu ihrer Verteidigung beitragen,
indem sie die Zahl ihrer Seeleute und Schiffe vermehren. Dies kann
bisweilen mittels solcher Prämien mit weit geringeren Kosten
geschehen als wenn man eine große stehende Flotte unterhielte,
wofern ich mich dieses Ausdruckes nach der Analogie von »stehendem
Heer« bedienen darf.

		Trotz dieser guten Gründe für die Sache machen mich doch
folgende Betrachtungen geneigt, zu glauben, daß die Gesetzgebung
wenigstens bei Bewilligung der einen dieser Prämien stark getäuscht
worden ist.

		Erstens scheint die Herings-Barken-Prämie zu groß zu
sein.

		Vom Anfang der Winterfischerei 1771 bis zu Ende der
Winterfischerei 1781 betrug die Schiffsprämie bei der
Herings-Barken-Fischerei dreißig Schilling für jede Schiffstonne.
Die [bookmark: page327]ganze Zahl der Fässer, die während dieser
elf Jahre durch die Herings-Barken-Fischerei Schottlands gefüllt
wurden, belief sich auf 378 347. Die
frischgefangenen und auf der See selbst eingesalzenen Heringe
heißen Sea-Sticks. Um sie zu sogenannten verkäuflichen Heringen zu
machen, müssen sie noch einmal mit einem Zusatz von Salz umgepackt
werden, und in diesem Falle rechnet man, daß drei Fässer Sea-Sticks
zwei Fässer verkäuflicher Heringe geben. Es beträgt also nach
dieser Berechnung die Zahl der Fässer, die in jenen elf Jahren mit
verkäuflichen Heringen gefüllt wurden, 252 231?. In
diesen elf Jahren betrug die
Tonnenprämie 155 463 £ 11 s.
oder 8 s. 2¼ d. auf jedes Faß Sea-Sticks
und 12 s. 3? d. auf jedes Faß verkäufliche
Heringe.

		Das Salz, womit diese Heringe zugerichtet werden, ist teils
schottisches, teils fremdes und wird den Salzern ohne alle
Akziseabgaben überlassen. Die Akzise vom schottischen Salze ist
gegenwärtig 1 s. 6 d., die vom fremden
Salze 10 s. für den Scheffel. Von einem Faß Heringe nimmt
man an, daß es 1¼ Scheffel fremdes Salz und
ungefähr 2 Scheffel schottisches erfordere. Wenn die
Heringe zur Wiederausfuhr eingebracht werden, so wird von dieser
Abgabe garnichts bezahlt; werden sie zum inländischen Verbrauch
eingeführt, so bezahlt man für das Faß, die Heringe mögen mit
fremdem oder mit schottischem Salze zugerichtet sein, nur einen
Schilling. Dies war die alte schottische Abgabe von einem Scheffel
Salz, d. h. von der Menge, die man nach einem geringen
Anschlage zur Zurichtung eines Fasses Heringe für nötig hielt. In
Schottland wird fremdes Salz fast nur zum Zurichten von Fischen
gebraucht. Aber vom 5. April 1771 bis
zum 5. April 1782 belief sich die Menge des
fremden eingeführten Salzes auf 936 974 Scheffel,
den Scheffel zu vierundachtzig Pfund gerechnet, wogegen die Menge
des schottischen aus den Salzwerken den Fischsalzern überlieferten
Salzes nicht mehr als 168 226 Scheffel betrug, den
[bookmark: page328]Scheffel nur zu sechsundfünfzig Pfund
gerechnet. Hieraus ergibt sich also, daß man sich bei den
Fischereien hauptsächlich fremden Salzes bediente. Nun wird aber
noch auf jedes ausgeführte Faß Heringe eine Prämie
von 2 s. 8 d. gegeben, und mehr als zwei
Drittel der in Barken gefangenen Heringe wird ausgeführt. Nimmt man
alles dies zusammen, so findet man, daß in jenen elf Jahren jedes
Faß Barken-Heringe, die mit schottischem Salze zugerichtet waren,
der Regierung bei der Ausfuhr 17 s. ll¾ d., und, wenn es
für den inländischen Verbrauch eingeführt
wurde, 14 s. 3¾ d., und ferner jedes mit fremdem
Salze zugerichtete Faß bei der Ausfuhr der
Regierung 1 £ 7 s. 5¾ d., und wenn es zum
heimischen Verbrauche eingeführt
wurde, 1 £ 3 s. 9¾ d. kostete. Der Preis
eines Fasses guter verkäuflicher Heringe beträgt
von 17 und 18 bis 24 und 25 s.:
nach dem Durchschnittspreise etwa eine Guinee [bookmark: text13]F13.

		Zweitens: Die Prämie auf die Heringsfischerei ist eine
Tonnenprämie und richtet sich nach dem Gehalt des Schiffes, nicht
nach der Betriebsamkeit oder dem guten Erfolge einer Fischerei, so
daß ich fürchte, daß man nur allzuoft Schiffe ausgerüstet hat,
nicht um die Fische, sondern um die Prämie zu fangen. Im
Jahre 1759, wo die Prämie 50 s. auf die Schiffstonne
betrug, brachte die ganze schottische Barkenfischerei nur vier
Fässer Sea-Sticks ein. In diesem Jahre kostete jedes Faß Sea-Sticks
der Regierung bloß an Prämien 113 £ 15 s.,
jedes Faß verkäuflicher Heringe
aber 159 £ 7 s. 6 d.

		Drittens scheint die Art der Fischerei, auf die diese
Tonnenprämie beim Heringsfange gegeben worden ist (nämlich mit
Barken, oder Schiffen mit einem Verdeck und
von 20 bis 80 Tons Last), der Lage von
Schottland nicht so [bookmark: page329]angemessen zu sein als der von Holland,
von wo auch diese Betriebsart entlehnt sein mag. Holland liegt weit
von den Meeren entfernt, in denen sich bekannterweise die Heringe
hauptsächlich sammeln und kann deshalb diese Fischerei nur in
bedeckten Fahrzeugen treiben, die Wasser und Lebensmittel genug für
eine weite Seereise fassen können. Dagegen sind die Hebriden oder
westlichen Inseln, die Shetlands Inseln, und die nördlichen und
nordwestlichen Küsten von Schottland, in deren Nähe die
Heringsfischerei hauptsächlich betrieben wird, überall von
Meeresarmen durchschnitten, die ziemlich weit ins Land hineingehen
und in der Sprache des Landes Sea-lochs heißen. In diesen Sea-lochs
pflegen sich die Heringe in der Zeit, wo sie diese Meere besuchen,
zu sammeln; denn diese Zeit ist, wie ich überzeugt bin, weder bei
diesen noch bei vielen andern Arten von Fischen ganz regelmäßig und
gleich. Daher scheint nun die Bootfischerei für die eigentümliche
Lage Schottlands die angemessenste Art des Heringsfanges zu sein,
wobei die Fischer die Heringe sogleich an die Küste bringen und
entweder zurichten öder frisch verzehren können. Aber die große
Begünstigung, die eine Prämie von 30 s. auf die Tonne der
Barkenfischerei gewährt, muß notwendig die Bootfischerei
entmutigen, da diese ohne eine solche Prämie ihre eingesalzenen
Fische nicht zu demselben Preise auf den Markt bringen kann wie die
Barkenfischerei. Daher ist die Bootfischerei, die vor der
Einführung der Barkenprämie sehr ansehnlich war und eine
ebensogroße Zahl Seeleute beschäftigt haben soll wie gegenwärtig
die Barkenfischerei, jetzt fast ganz in Verfall geraten. Freilich
muß ich gestehen, daß ich von dem früheren Umfange dieser nunmehr
zugrunde gerichteten und aufgegebenen Fischerei nicht mit
allzugroßer Bestimmtheit reden kann. Da für die Ausrüstung der
Bootfischerei keine Prämie gegeben wurde, so ist auch von den Zoll-
und Salinenbeamten keine Rechnung darüber geführt worden. [bookmark: page330]

		Viertens machen die Heringe in vielen Teilen
Schottlands in gewissen Jahreszeiten einen nicht unbeträchtlichen
Teil der Nahrung des gemeinen Volkes aus. Eine Prämie, die ihren
Preis auf dem einheimischen Markte erniedrigte, könnte einer großen
Zahl unserer Mitbürger, die wahrlich nichts übrig haben, sehr zur
Erleichterung dienen. Allein die Herings-Barken-Prämie trägt zu
einem so guten Zwecke nichts bei. Sie hat die Bootfischerei
zugrunde gerichtet, die doch zur Versorgung des einheimischen
Marktes die geeignetste ist, und die Ausfuhrprämie
von 2 s. 8 d. auf das Faß führt den größten
Teil, mehr als zwei Drittel des Fanges der Barkenfischerei, aus dem
Lande weg. Vor dreißig bis vierzig Jahren, ehe die Barkenprämie
eingeführt war, waren, wie man mir versichert
hat 16 Schilling für das Faß der gewöhnliche Preis
frischer Heringe. Vor zehn bis fünfzehn Jahren, ehe die
Bootfischerei ganz zugrunde gegangen war, soll der Preis
zwischen 17 und 20 s. das Faß geschwankt haben.
In den letzten fünf Jahren stand er im Durchschnitt
auf 25 s. für das Faß. Indes kann dieser hohe Preis von
dem wirklichen Mangel an Heringen an der schottischen Küste
herrühren. Auch muß ich bemerken, daß das hölzerne Faß das
gewöhnlich mit den Heringen zusammen verkauft wird und dessen Preis
in allen oben angegebenen Preisen mit eingeschlossen ist, seit dem
Beginne des amerikanischen Krieges doppelt so teuer geworden ist
oder statt etwa drei Schilling etwa sechs Schilling kostet. Und
ferner muß ich bemerken, daß die Aufstellungen, die ich von den
Preisen früherer Zeiten erhalten habe, keinesweges ganz gleich und
übereinstimmend sind, und daß ein alter, sehr erfahrener und
zuverlässiger Mann mir versichert hat, vor mehr als fünfzig Jahren
sei der gewöhnliche Preis eines Fasses guter verkäuflicher Heringe
eine Guinee gewesen. Dies kann, wie ich glaube, auch jetzt noch als
der Durchschnittspreis angesehen werden. Aber darin meine ich,
stimmen alle Aufstellungen [bookmark: page331]überein, daß der Preis infolge der Barkenprämie
auf dem heimischen Markte nicht heruntergegangen sei.

		Wenn die Unternehmer von Fischereien, nachdem ihnen so
reichliche Prämien bewilligt worden sind, ihre Ware immer noch zu
demselben Preise als früher verkaufen, so sollte man erwarten, daß
ihre Profite sehr groß seien; und es ist auch nicht
unwahrscheinlich, daß die von einzelnen es waren. Im allgemeinen
jedoch verhielt sich, wie ich mit gutem Grunde annehmen kann, die
Sache ganz anders. Die gewöhnliche Wirkung solcher Prämien ist die,
daß sie unüberlegte Unternehmer zu einem Geschäfte reizen, das sie
nicht verstehen und wobei sie durch ihre eigene Nachlässigkeit und
Unwissenheit mehr verlieren, als sie durch die äußerste
Freigebigkeit des Staates gewinnen können. Im
Jahre 1750 wurde durch dieselbe Akte, welche zuerst die
Prämie von 30 s. auf die Tonne zur Aufmunterung der
Heringsfischerei bewilligte (sie ist die 24. aus
dem 23. Regierungsjahre Georgs des Zweiten), eine
Aktiengesellschaft mit einem Kapitale von fünfmalhunderttausend
Pfund Sterling gegründet, deren Teilnehmer (außer allen übrigen
Begünstigungen, nämlich der eben erwähnten Schiffsprämie, der
Ausfuhrprämie von zwei Schilling und acht Pence auf das Faß, dem
abgabefreien Bezuge britischen und fremden Salzes) während eines
Zeitraums von vierzehn Jahren für jede hundert Pfund Sterling, die
sie unterzeichnet und in das Gesellschaftskapital gezahlt hatten,
drei Pfund Sterling jährlich durch den General-Zolleinnehmer in
halbjährigen Zahlungen erhalten sollten. Außer dieser großen
Gesellschaft, deren Gouverneur und Direktoren ihren Sitz in London
haben sollten, gestattete das Gesetz Fischercomptoire in allen
Seehäfen des Königreiches zu errichten, unter der Bedingung, daß
kein geringeres Kapital als zehntausend Pfund Sterling für jedes
Comptoir gezeichnet und auf dessen eigne Gefahr so wie für dessen
eigenen Profit und Verlust verwaltet [bookmark: page332]würden. Dem Handel dieser untergeordneten
Comptoire wurden die nämlichen Jahresrenten und Begünstigungen
aller Art zugestanden wie der großen Gesellschaft. Die Zeichnungen
zur letzteren waren sehr bald geschlossen, und in verschiedenen
Seehäfen des Königreichs wurden besondere Fischercomptoire
errichtet. Trotz aller dieser Begünstigungen verloren fast alle
diese Gesellschaften, große wie kleine, entweder das ganze Kapital
oder doch den größten Teil desselben; jetzt ist kaum eine Spur mehr
von ihnen vorhanden, und der Heringsfang wird nun ganz oder fast
ganz allein von Privatunternehmern betrieben.

		Wenn freilich irgendeine Manufaktur zur Verteidigung der
Gesellschaft nötig wäre, so dürfte es nicht immer klug sein, Sich
bei ihrer Versorgung von unseren Nachbarn abhängig zu machen; und
wenn eine solche Manufaktur nicht anders im Lande aufrecht erhalten
werden könnte, so mag es nicht unbillig sein, zu ihrer
Unterstützung alle anderen Industriezweige zu besteuern. Die
Prämien auf die Ausfuhr des in Großbritannien verfertigten
Segeltuchs und Schießpulvers mögen sich wohl aus diesem Grunde
verteidigen lassen.

		Obgleich es höchst selten vernünftig sein kann, die
Gewerbstätigkeit des größten Teils des Volkes zu besteuern, um eine
besondere Klasse von Gewerbsleuten zu unterstützen, so mag es doch
bei übergroßem Wohlstande, wo der Staat ein so großes Einkommen
hat, daß er nicht weiß, was er damit anfangen soll, ebenso
natürlich sein, begünstigten Manufakturen solche Prämien zu
gewähren als in diesem Falle jeder andere müßige Aufwand natürlich
ist. Bei öffentlichem wie bei Privataufwand kann großer Reichtum
oft zur Entschuldigung für große Torheit dienen; aber es müßte
sicherlich mehr als gewöhnlich Albernheit sein, wenn eine solche
Verschwendung in Zeiten allgemeiner Schwierigkeit und Not
fortgesetzt würde. [bookmark: page333]

		Was man eine Prämie nennt, ist zuweilen weiter nichts als ein
Rückzoll und verdient folglich die Einwürfe nicht, die die
eigentliche Prämie treffen. So kann z. B. die Prämie auf die
Ausfuhr raffinierten Zuckers als ein Rückzoll vom braunen und
Muscovado-Zucker, woraus er gemacht wird, die Prämie auf
ausgeführte Seidenzeuge als ein Rückzoll von der eingeführten rohen
oder gezwirnten Seide, die Prämie auf ausgeführtes Schießpulver als
ein Rückzoll auf eingeführten Schwefel und Salpeter angesehen
werden. In der Sprache des Zollamtes heißen freilich nur diejenigen
Vergütungen Rückzölle, wenn man sie für solche Waren gibt, die in
derselben Gestalt ausgeführt werden, in der sie eingeführt worden
sind. Wenn diese Gestalt durch irgendeine Bearbeitung so verändert
worden ist, daß die Ware einen anderen Namen erhält, so heißen sie
Prämien.

		Preise, die das Publikum Künstlern und Manufakturisten, die sich
in ihren Gewerbszweigen auszeichnen, gewährt, verdienen die wider
die Prämien gemachten Einwürfe nicht. Da sie außerordentliche
Geschicklichkeiten und Talente ermuntern sollen, so dienen sie
dazu, den Wetteifer der Arbeiter in ihren jeweiligen
Beschäftigungen zu unterhalten, und sind auch nicht beträchtlich
genug, um einem dieser Gewerbszweige einen größeren Teil des
Landeskapitals zuzuwenden, als ihm von selbst zufließen würde. Sie
heben das natürliche Gleichgewicht der Gewerbe nicht auf, sondern
bewirken nur, daß die Arbeit in einem jeden möglichst tüchtig und
vollkommen werden. Überdies ist der Kostenbetrag der Preise sehr
gering, während der der Prämien sehr groß ist. Die Getreideprämie
allein hat die Öffentlichkeit zuweilen in einem einzigen Jahre mehr
als dreimal hunderttausend Pfund Sterling gekostet.

		Prämien heißen zuweilen Preise, so wie Rückzölle zuweilen [bookmark: page334]Prämien heißen.
Allein man muß in allen Fällen auf die Natur der Sache sehen, ohne
sich um das Wort zu bekümmern.

		*

		Exkurs über den Getreidehandel und die Getreidegesetze.

		Ich kann dieses Kapitel über Prämien nicht schließen ohne zu
bemerken, daß die Lobsprüche, welche man dem die Prämie auf die
Getreideausfuhr einführenden Gesetze und dem damit verbundenen
System von Maßnahmen erteilt hat, durchaus unverdient sind. Eine
besondere Untersuchung über die Natur des Getreidehandels und der
hauptsächlichsten auf ihn bezüglichen britischen Gesetze wird die
Wahrheit dieser Behauptung genügend dartun. Die Wichtigkeit dieses
Gegenstandes muß die Länge des Exkurses rechtfertigen.

		Das Gewerbe des Getreidehändlers besteht aus vier verschiedenen
Zweigen, die zwar zuweilen von ein und derselben Person betrieben
werden, aber doch ihrer Natur nach vier ganz verschiedene und
abgesonderte Gewerbe sind. Diese sind: erstens das Gewerbe des
Binnenhändlers; zweitens das Gewerbe des Kaufmanns, der fremdes
Getreide zum einheimischen Gebrauche einführt; drittens das Gewerbe
des Kaufmanns, der inländisches Erzeugnis zum auswärtigen
Verbrauche ausführt; viertens endlich das Gewerbe des
Zwischenhändlers oder des Kaufmanns, der Getreide einführt, um es
wieder auszuführen.

		I. Das Interesse des Binnenhändlers und das des Volkes im ganzen
stimmen, so entgegengesetzt beide auch auf den ersten Anblick
scheinen mögen, doch selbst in Jahren des größten Mangels völlig
überein. Es ist das Interesse des [bookmark: page335]Händlers, den Preis seines Getreides so
hoch zu treiben, als die wirkliche Unzulänglichkeit der Ernte es
erfordert, und es kann niemals in seinem Interesse liegen, ihn
höher zu treiben. Wenn er den Preis erhöht, schreckt er vom
Verbrauche ab, und versetzt jedermann, vor allem aber die niederen
Volksklassen, in die Notwendigkeit, sparsam und haushälterisch zu
sein. Schränkt er durch zu große Erhöhung des Preises den Verbrauch
so sehr ein, daß der Getreidevorrat aus der Ernte wahrscheinlich
größer ist als der Verbrauch und daß er noch einige Zeit vorhält,
nachdem die nächste Ernte schon gemacht worden, so läuft er Gefahr,
nicht nur einen großen Teil seines Getreides durch natürliche
Ursachen zu verlieren, sondern auch dessen Rest zu einem
niedrigeren Preise, als er einige Monate früher dafür hätte
bekommen können, loszuschlagen. Schränkt er hingegen dadurch, daß
er den Preis nicht hoch genug treibt, den Verbrauch so wenig ein,
daß der Vorrat aus der Ernte den Verbrauch nicht wohl decken kann,
so verliert er nicht nur einen Teil des Profits, den er sonst hätte
machen können, sondern setzt auch das Volk der Gefahr aus, vor Ende
des Jahres, statt der bloßen Beschwerden einer Teuerung, die
Schrecken einer Hungersnot zu erfahren. Es ist das Interesse des
Volkes, daß sein täglicher, wöchentlicher und monatlicher Verbrauch
mit dem Vorrate des Jahres so genau als möglich im Verhältnis
stehe. Das Interesse des inländischen Getreidehändlers ist das
nämliche. Wenn er das Volk nach seinem besten Wissen in diesem
Verhältnisse versorgt, wird er wahrscheinlich all sein Getreide zu
dem höchsten Preise und mit dem höchsten Profit verkaufen; seine
Kenntnis aber von dem Ausfall der Ernte und von seinen täglichen,
wöchentlichen und monatlichen Verkäufen setzt ihn in den Stand, mit
mehr oder weniger Genauigkeit zu beurteilen, wie weit das Volk
wirklich in dieser Weise versorgt ist. Ohne das Interesse des
Volkes [bookmark: page336]im
Auge zu haben, wird er durch seinen eigenen Vorteil dazu
angetrieben, das Volk selbst in Zeiten des Mangels etwa so zu
behandeln, wie ein vorsichtiger Schiffskapitän zuweilen sein
Schiffsvolk behandeln muß. Wenn dieser voraussieht, daß die
Lebensmittel wahrscheinlich nicht ausreichen werden, so setzt er
seine Leute auf schmale Kost. Sollte er dies auch zuweilen aus
allzugroßer Vorsicht ohne wirkliche Not tun, so stehen doch die
Beschwerden, die das Schiffsvolk dadurch leiden kann, in gar keinem
Verhältnis zu der Gefahr, der Not und dem Verderben, denen es bei
einem minder vorsichtigen Verfahren ausgesetzt sein würde. Wenn nun
auch der Getreidebinnenhändler aus übermäßigem Geize bisweilen den
Preis des Getreides etwas höher treibt, als die Unzulänglichkeit
der Ernte es erfordert, so stehen doch all die Beschwerden, die das
Volk durch sein Verfahren zu erdulden hat, die aber dazu dienen, es
vor einer Hungersnot am Ende des Jahres zu sichern, zu dem, was es
durch einen verschwenderischen Verkauf zu Anfang desselben
auszustehen gehabt hätte, in keinem Verhältnis. Der Getreidehändler
selbst leidet wahrscheinlich am meisten durch jenen übertriebenen
Geiz, und zwar nicht bloß wegen des Unwillens, den er allgemein
gegen sich erregt, sondern ganz besonders dadurch, daß ihm, wenn er
auch den Folgen dieses Unwillens entgeht, eine große Menge Getreide
am Ende des Jahres liegen bleibt, die er, wofern die nächste Ernte
reichlich ausfällt, stets zu einem weit niedrigeren Preise
losschlagen muß, als er früher dafür hätte bekommen können.

		Wäre es wirklich einer großen Gesellschaft von Kaufleuten
möglich, die ganze Ernte eines ausgedehnten Landes in ihren Besitz
zu bringen, so könnte es vielleicht in ihrem Interesse liegen,
damit so zu verfahren, wie die Holländer mit den Gewürzen auf den
Molukken verfahren sollen, nämlich einen beträchtlichen Teil davon
zu vernichten oder [bookmark: page337]wegzuwerfen, um den Preis des Restes hoch zu
halten. Allein es ist selbst durch den Zwang des Gesetzes kaum
möglich, bei dem Getreide ein so ausgedehntes Monopol einzuführen,
und wenn das Gesetz nur überhaupt den Handel frei läßt, so ist das
Getreide unter allen Waren gerade diejenige, die am wenigsten
mittels einiger großer Kapitalien, die den größten Teil davon
ankaufen, aufgestapelt oder monopolisiert werden kann. Nicht nur
ist sein Wert viel zu groß, als daß die Kapitalien einiger
Privatleute hinreichten, es anzukaufen, sondern es macht auch,
gesetzt selbst, sie wären groß genug zu diesem Ankauf, die Art und
Weise, wie es gewonnen wird, dieses Ankaufen ganz unausführbar. Da
es in jedem zivilisierten Lande diejenige Ware bildet, deren
jährlicher Verbrauch am größten ist, so wird auch auf seine
jährliche Hervorbringung mehr Arbeit verwendet, als auf die
Hervorbringung irgendeiner anderen Ware. Auch verteilt es sich,
sobald es vom Felde kommt, notwendigerweise unter eine größere
Anzahl von Eigentümern als jede andere Ware, und diese Eigentümer
können niemals wie eine Anzahl unabhängiger Manufakturisten an
einem Orte zusammengebracht werden, sondern sind notwendig über das
ganze Land hin zerstreut. Diese ersten Eigentümer versorgen
entweder unmittelbar die Konsumenten in ihrer eigenen
Nachbarschaft, oder sie geben ihre Vorräte an Binnenhändler, die
diese Konsumenten versorgen. Mithin sind die inländischen
Getreidehändler mit Einschluß der Pächter und der Bäcker notwendig
zahlreicher als die Verkäufer irgendeiner anderen Ware, und ihr
zerstreuter Aufenthalt macht es zugleich ganz unmöglich, daß sie
sich in eine allgemeine Verabredung einlassen. Wenn daher in einem
Jahre des Mangels einer oder der andere unter ihnen findet, daß er
weit mehr Getreide liegen hat, als er zu dem laufenden Preise vor
Ende des Jahres abzusetzen hoffen kann, so wird er es sich nicht
einfallen, lassen, diesen Preis [bookmark: page338]zu seinem eigenen Schaden und bloß zum
Vorteil seiner Nebenbuhler und Konkurrenten aufrecht zu erhalten,
sondern wird ihn lieber sofort herabsetzen, um nur sein Getreide
noch vor der Einlieferung der neuen Ernte los zu werden. Dieselben
Beweggründe, dieselben Interessen, die so das Vorgehen des einen
Getreidehändlers leiten würden, müssen auch das aller übrigen
bestimmen und sie sämtlich nötigen, ihr Getreide zu dem Preise zu
verkaufen, der ihnen nach reiflichster Überlegung bei der
Unzulänglichkeit oder dem Überflusse der Ernte der angemessenste zu
sein scheint.

		Wer die Geschichte der Teuerungen und Hungersnöte, die im Laufe
des gegenwärtigen oder der beiden vorigen Jahrhunderte den oder
jenen Teil von Europa heimgesucht haben, und von deren einigen wir
ziemlich genaue Nachrichten besitzen, mit Aufmerksamkeit prüft, der
wird, wie ich glaube, finden, daß niemals eine Teuerung durch eine
Verabredung unter den inländischen Getreidehändlern, sondern
ausschließlich durch wirklichen Mangel entstand, und daß dieser
zwar zuweilen in einzelnen Gegenden durch Kriegsverheerungen, in
den allermeisten Fällen aber durch schlechten Ernteausfall
veranlaßt wurde; ja er wird finden, daß eine Hungersnot niemals
anders entstanden ist, als wenn eine gewalttätige Regierung durch
ungeeignete Maßregeln dem Übel einer Teuerung gewaltsam abzuhelfen
versuchte.

		In einem ausgedehnten Getreidelande, unter dessen einzelnen
Teilen ein freier Handel und Verkehr stattfindet, kann selbst der
durch die ungünstigsten Ernten veranlaßte Mangel niemals so groß
sein, daß er eine Hungersnot hervorbrächte, und es wird auch der
kümmerlichste Ernteausfall, wenn man nur sparsam und haushälterisch
mit ihm umgeht, ein Jahr lang ebensoviel Leute erhalten, als sonst
mit einer mittelguten Ernte in reichlicherem Maße ernährt zu werden
pflegen. Die ungünstigste Witterung für die Ernte sind eine
übermäßige Dürre oder ein übermäßiger Regen. [bookmark: page339]Da aber Getreide ebenso in
hohen wie in niedrigen Gegenden, auf Äckern, die für gewöhnlich zu
naß, wie auf anderen, die für gewöhnlich zu trocken sind, wächst,
so ist die Dürre oder der Regen, der dem einen Teile des Landes
schadet, einem anderen günstig, und wenn auch die Ernte sowohl in
nassen als in trockenen Jahren viel geringer ausfällt, als sie in
einem gemäßigten Jahre zu sein pflegt, so wird doch in beiden der
Verlust, den die eine Gegend des Landes erleidet, einigermaßen
durch den Gewinn vergütet, der einer anderen zufließt. In
Reisländern freilich, wo die Ernte nicht nur einen sehr feuchten
Boden erfordert, sondern die Frucht auch während ihres Wachstums
eine Zeitlang unter Wasser stehen muß, sind die Wirkungen einer
Dürre weit schrecklicher. Allein auch in solchen Ländern ist die
Dürre wohl selten so allgemein, daß sie auch dann eine Hungersnot
zur Folge haben müßte, wenn die Regierung einen freien Handel
gestattete. Die Dürre, die vor einigen Jahren in Bengalen
herrschte, würde wahrscheinlich eine sehr große Teuerung bewirkt
haben; aber einige unpassende Verordnungen, unvernünftige
Einschränkungen des Reishandels, die seitens der Beamten der
ostindischen Kompagnie getroffen wurden, haben es vielleicht dahin
gebracht, daß diese Teuerung sich in eine Hungersnot
verwandelte.

		Wenn die Regierung, um der Not einer Teuerung abzuhelfen, allen
Getreidehändlern befiehlt, ihr Getreide zu einem Preise zu
verkaufen, den sie für angemessen hält, so bewirkt sie damit nur,
daß sie es entweder gar nicht zu Markte bringen, wodurch dann
zuweilen gleich nach der Ernte eine Hungersnot entstehen kann, oder
daß, wenn sie es auf den Markt bringen, das Volk sich in den Stand
gesetzt und folglich auch verleitet sieht, den Vorrat so schnell zu
konsumieren, daß dadurch notwendig vor dem Ende des Jahres eine
Hungersnot entstehen muß. Wie die unbegrenzte, unbeschränkte
Freiheit des Getreidehandels das einzige [bookmark: page340]wirksame Vorbeugungsmittel
gegen das Elend einer Hungersnot ist, so ist sie auch das beste
Linderungsmittel gegen die Beschwerden einer Teuerung: denn die
Beschwerden eines wirklichen Mangels können nicht geheilt, sie
können nur gelindert werden. Kein Handel verdient mehr den vollen
Schutz des Gesetzes, und keiner bedarf ihn auch so sehr, weil kein
anderer Handel den Vorurteilen des Volkes in solchem Grade
ausgesetzt ist.

		In Jahren des Mangels schreiben die niederen Volksklassen ihre
Not der Habsucht des Getreidehändlers zu, und er wird der
Gegenstand ihres Hasses und Unwillens. Statt daß er bei solchen
Gelegenheiten Profit machen könnte, gerät er im Gegenteil oft in
Gefahr, zugrunde gerichtet zu werden und seine Magazine vom Volke
geplündert und zerstört zu sehen. Dabei sind es aber die Jahre des
Mangels, in denen die Preise hochstehen, die dem Getreidehändler
seinen hauptsächlichsten Profit erhoffen lassen. Er hat gewöhnlich
mit einigen Landwirten Verträge geschlossen, daß sie ihm so und so
viel Jahre hindurch eine bestimmte Menge Getreide zu einem
bestimmten Preis liefern sollen. Dieser Vertragspreis wird nach
Maßgabe dessen bestimmt, was als mäßiger und angemessener Preis
gilt, d. h. nach dem gewöhnlichen oder durchschnittlichen
Preise, der vor den letzten Jahren des Mangels gewöhnlich ungefähr
achtundzwanzig Schilling für den Malter Weizen und entsprechend
viel für den anderer Getreidearten betrug. Folglich kauft der
Getreidehändler in Jahren des Mangels einen großen Teil seines
Getreides zu dem gewöhnlichen Preise ein und verkauft ihn dann zu
einem weit höheren. Daß jedoch dieser außerordentliche Profit nur
gerade hinreichend ist, sein Gewerbe mit anderen Gewerben auf
gleichen Fuß zu setzen und die mancherlei Verluste wieder
auszugleichen, die er zu anderen Zeiten teils durch das leichte
Verderben seiner Ware und teils durch das häufige und
unvorhergesehene [bookmark: page341]Schwanken ihres Preises zu erleiden hat,
scheint schon aus dem einzigen Umstande klar hervorzugehen, daß bei
diesem Handel ebenso selten wie bei einem anderen große Reichtümer
erworben werden. Das Vorurteil des Volkes, das dies Gewerbe in
Jahren des Mangels, in denen es doch allein sehr einträglich sein
kann, begleitet, macht jedoch angesehene und reiche Leute
abgeneigt, es zu ergreifen. So bleibt es einer niederen Klasse von
Händlern überlassen, und Müller, Bäcker, Mehlhändler und
Mehlagenten, sowie eine Anzahl elender Höker sind beinahe die
einzigen Mittelspersonen, die auf dem einheimischen Markte zwischen
dem Produzenten und dem Konsumenten stehen.

		Die ältere europäische Wirtschaftspolitik scheint, anstatt
dieses Vorurteil des Volkes gegen ein für das Gemeinwohl so
heilsames Gewerbe zu unterdrücken, es vielmehr gebilligt und
ausdrücklich gefördert zu haben.

		Im 14. Gesetz aus
dem 5. und 6. Regierungsjahre Eduard VI.
wurde verordnet, daß jeder, der Getreide in der Absicht, es wieder
zu verkaufen, ankaufte, als ein unredlicher Käufer angesehen, und
beim ersten Male des Zuwiderhandelns mit zweimonatlichem
Gefängnisse und dem Verluste des Getreidewertes, zum zweiten Male
mit sechsmonatlichem Gefängnis und dem Verlust des doppelten
Wertes, zum dritten Male aber mit Pranger und Gefängnis, solange es
dem Könige beliebt, bestraft werden und all sein Hab und Gut
verwirkt haben solle. Die ältere Politik der meisten übrigen
europäischen Länder war nicht besser als die englische.

		Unsere Vorfahren scheinen sich eingebildet zu haben, daß das
Volk sein Getreide von dem Pächter wohlfeiler kaufen würde als von
dem Getreidehändler, der, wie sie fürchteten, außer dem Preise, den
er dem Pächter bezahlte, noch einen unmäßigen Profit für sich
fordern würde. Daher suchten sie dessen Handel ganz und gar zu
vernichten; ja [bookmark: page342]sie suchten sogar soviel als möglich zu
verhindern, daß irgendeine Mittelsperson sich zwischen den
Produzenten und den Konsumenten stelle. Dies war die Absicht der
mancherlei Beschränkungen, welche sie dem Handel der von ihnen
sogenannten Aufkäufer und Zwischenhändler auflegten, einem Handel,
den niemand ohne einen Erlaubnisschein, in dem ihm ein Zeugnis über
seine Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit gegeben war, treiben
durfte. Nach dem Statut Eduards VI. war die Einwilligung
dreier Friedensrichter zur Erteilung eines solchen
Erlaubnisscheines erforderlich: später schien selbst diese
Beschränkung noch nicht genügend zu sein, und nach einem Statut
Elisabeths wurde die Befugnis, einen solchen Schein zu erteilen,
nur den Quartalgerichten zuerkannt.

		Die ältere europäische Wirtschaftspolitik suchte auf diese Weise
den Ackerbau, das Hauptgewerbe auf dem Lande, nach Grundsätzen zu
behandeln, die ganz von denen verschieden waren, die man bei den
Manufakturen, dem Hauptgewerbe der Städte, angenommen hatte. Indem
sie, dem Pächter keine anderen Kunden ließ, als entweder die
Konsumenten selbst oder ihre unmittelbaren Agenten, die Aufkäufer
und Zwischenhändler, wollte sie ihn zwingen, nicht nur das Gewerbe
eines Pächters sondern auch das eines größeren oder kleineren
Kornhändlers zu treiben. Dagegen verbot sie umgekehrt in vielen
Fällen den Manufakturisten, das Gewerbe eines Ladners auszuüben,
d. h. seine eigene Ware im kleinen zu verkaufen. Sie meinte,
durch das eine Gesetz das allgemeine Beste des Landes zu fördern,
oder das Getreide wohlfeil zu machen, ohne vielleicht recht zu
wissen, wie das geschehen sollte. Durch das andere meinte sie, das
Beste einer besonderen Klasse von Leuten, der Krämer, zu befördern,
wobei vorausgesetzt wurde, daß sie von den Manufakturisten, wenn
diese im kleinen verkaufen dürften, unterboten werden und zugrunde
gehen müßten. [bookmark: page343]

		Aber der gewöhnliche Ladeninhaber hätte vom Manufakturisten
nicht unterboten werden können, auch wenn man diesem erlaubt hätte,
einen Laden zu halten und seine eigenen Waren im kleinen zu
verkaufen. Was immer er für einen Teil seines Kapitals in seinen
Laden gesteckt haben mag, er muß ihn aus seiner Manufaktur gezogen
haben. Um sein Geschäft auf gleichem Fuß mit dem anderer Leute zu
führen, muß er den Profit eines Ladeninhabers auf der einen Seite
genau so haben, wie er den des Manufakturisten auf der anderen
gehabt hat. Nehmen wir z. B. an, daß in der Stadt, wo er lebt,
zehn vom Hundert der ordentliche Profit sowohl des Manufaktur- wie
des Ladnerkapitals wäre; dann muß er in diesem Falle auf jedes
Stück seiner eigenen Ware, die er in seinem Laden verkauft, einen
Profit von zwanzig vom Hundert geschlagen haben. Wenn er sie von
der Werkstätte zu seinem Laden führt, muß er sie zu dem Preise
bewertet haben, zu dem er sie an einen Händler oder Ladner verkauft
haben könnte, der sie im Großen gekauft hätte. Wenn er sie
niedriger bewertete, würde er einen Teil des Profits seines
Manufakturkapitals verlieren. Wenn er sie wieder in seinem Laden
nicht so verkaufte, daß er denselben Preis, zu dem sie ein
Ladeninhaber verkaufte, bekäme, verlöre er einen Teil des Profits
seines Ladnerkapitals. Obwohl es also so aussieht, als ob er auf
dasselbe Stück Ware einen doppelten Profit mache, so hat er doch,
da diese Ware hintereinander einen Teil von zwei verschiedenen
Kapitalien ausmachte, nur einen einzigen Profit auf das ganze in
sie gesteckte Kapital und hätte verloren, wenn er weniger als
seinen Profit gemacht hätte, d. h. wenn er nicht sein ganzes
Kapital mit demselben Vorteil verwendet hätte, wie der größte Teil
seiner Nachbarn.

		Was dem Manufakturisten zu tun verboten war, wurde der Pächter
gewissermaßen zu tun gezwungen: sein Kapital auf zwei verschiedene
Geschäfte aufzuteilen: einen Teil davon [bookmark: page344]in seine Kornkammern und
Scheunen zu stecken, um die gelegentlichen Bedürfnisse des Marktes
zu decken und den anderen auf die Kultur seines Bodens zu
verwenden. Aber so wie er dieses nicht unter dem ordentlichen
Profit von Pächterkapital tun konnte, so jenes nicht unter dem
ordentlichen Profit von Händlerkapital. Ob das Kapital, das
tatsächlich das Geschäft des Kornhändlers betreibt, der Person
gehört, die man Pächter nennt oder der Person, die man Kornhändler
nennt, in jedem Fall braucht es den gleichen Profit, um seinen
Eigentümer dafür schadlos zu halten, daß er es so beschäftigt, um
sein Geschäft auf den gleichen Fuß mit anderen Gewerben zu stellen
und um zu verhüten, daß es ein Interesse habe, es so bald als
möglich mit irgendeinem anderen zu vertauschen. Der Pächter, der so
gezwungen wurde, das Geschäft eines Kornhändlers zu betreiben,
konnte also sein Getreide nicht billiger verkaufen als irgendein
anderer Getreidehändler es bei freiem Wettbewerb hätte tun
müssen.

		Der Kaufmann, der sein ganzes Kapital auf einen einzigen
Geschäftszweig verwenden kann, hat einen ähnlichen Vorteil wie der
Arbeiter, der seine ganze Arbeit auf eine einzige Verrichtung
verwenden kann. So wie dieser eine Geschicklichkeit erlangt, die
ihm erlaubt, mit denselben zwei Händen eine viel größere
Arbeitsmenge zu leisten, so erlangt jener eine so leichte und
gewandte Art, sein Geschäft abzuwickeln, seine Waren zu kaufen und
zu verkaufen, daß er mit demselben Kapital eine viel größere Menge
von Geschäften abwickeln kann. So wie der eine gewöhnlich seine
Arbeit erheblich billiger leisten kann, so kann der andere
gewöhnlich seine Waren etwas billiger liefern, als wenn Kapital und
Aufmerksamkeit gleicherweise auf eine größere Menge von
Gegenständen verwendet würden. Der größte Teil der Manufakturisten
könnte nicht ihre eigenen Waren so billig wie ein achtsamer und
tätiger Ladeninhaber verkaufen, dessen [bookmark: page345]einziges Geschäft es ist, sie
im großen zu kaufen und im kleinen zu verkaufen. Der größte Teil
der Pächter könnte noch viel weniger ihr eigenes Getreide zur
Versorgung der Bewohner einer in etwa vier oder fünf Meilen
Entfernung von den meisten unter ihnen so billig wie ein achtsamer
und tätiger Getreidehändler verkaufen, dessen einziges Geschäft es
ist, Getreide im Großen zu kaufen, es in einen großen Speicher
aufzusammeln und es wieder im kleinen zu verkaufen.

		Das Gesetz, welches dem Manufakturisten verbot, das Gewerbe
eines Ladeninhabers zu versehen, versuchte diese Teilung bei der
Verwendung von Kapital gegenüber ihrem sonstigen Gang zu
beschleunigen. Das Gesetz, welches den Pächter verpflichtete, das
Gewerbe eines Kornhändlers zu versehen, versuchte sie zu verzögern.
Beide Gesetze waren offensichtlich Verletzungen der natürlichen
Freiheit und daher ungerecht; und beide waren außerdem ebenso
unpolitisch als ungerecht. Es liegt im Interesse jeder
Gesellschaft, daß Dinge dieser Art weder je beschleunigt noch
aufgehalten werden. Der Mann, der seine Arbeit oder sein Kapital in
mehr Arten von Dingen anlegt als es seine Lage erheischt, kann
seinen Nachbarn nie durch Unterbieten schädigen. Aber er kann sich,
selbst schädigen und er tut dies gewöhnlich. Hans Dampf in allen
Gassen wird nie reich sein, sagt das Sprichwort. Das Gesetz sollte
nun stets die Leute mit der Sorge für ihre Interessen betrauen, da
sie gewöhnlich in der Lage sein müssen, darüber je nach ihrer
Örtlichkeit ein besseres Urteil zu haben als der Gesetzgeber. Das
Gesetz, welches den Pächter verpflichtete, das Gewerbe eines
Kornhändlers zu versehen, war jedoch weitaus das verderblichere von
den beiden.

		Es verhinderte nicht nur jene Teilung bei der Anlage von
Kapital, die jeder Gesellschaft so vorteilhaft ist, sondern es
verhinderte auch die Meliorierung und Kultur des Bodens. [bookmark: page346]Indem es den
Pächter nötigte, zwei Gewerbe statt eines einzigen zu betreiben,
zwang es ihn, sein Kapital in zwei Teile zu zerlegen, von denen
bloß der eine in der Kultur des Bodens angelegt werden konnte. Wenn
er aber die Freiheit gehabt hätte, seine ganze Ernte an einen
Kornhändler, so rasch er sie nur ausdreschen konnte, zu verkaufen,
wäre sein ganzes Kapital sofort zum Boden zurückgekehrt, um ihn
durch Kauf von mehr Vieh und Aufnahme von mehr Gesinde besser zu
meliorieren und kultivieren. Aber da er genötigt war, sein Getreide
im Kleinen zu verkaufen, mußte er das Jahr hindurch einen großen
Teil seines Kapitals in seinen Kornkammern und Scheunen halten und
konnte daher nicht so gut bauen als er es sonst mit demselben
Kapital getan hätte. Dieses Gesetz verhinderte also
notwendigerweise die Melioration des Landes, und mußte die Wirkung
haben, statt das Getreide billiger zu machen, es seltener und daher
teurer zu machen als es sonst gewesen wäre.

		Nächst dem Geschäfte des Pächters ist in der Tat das Geschäft
des Getreidehändlers dasjenige, welches, wenn es gehörig geschützt
und begünstigt würde, am meisten zum Getreidebau beitragen müßte.
Es würde das Gewerbe des Landwirts eben so unterstützen, wie das
Geschäft des Großhändlers das Gewerbe des Manufakturisten
unterstützt.

		Dadurch, daß der Großhändler dem Industriellen einen immer
bereiten Markt verschafft, dadurch, daß er ihm die Güter so schnell
abnimmt, als sie jener nur liefern kann, und daß er ihm sogar
manchmal den Preis vorschießt, ehe er sie noch geliefert hat, setzt
er ihn in Stand, sein ganzes Kapital und mitunter sogar noch mehr
als sein ganzes Kapital beständig auf seine Manufaktur zu verwenden
und folglich eine weit größere Menge von Gütern herzustellen als
ihm möglich wäre, wenn er sie selbst an die unmittelbaren
Konsumenten oder auch nur an die Kleinhändler [bookmark: page347]verkaufen müßte. Da ferner das
Kapital des Großhändlers gewöhnlich bedeutend genug ist, um die
Kapitalien mehrerer Industrieller wiederzuerstatten, so reizt
dieser Verkehr zwischen beiden Teilen den Besitzer eines großen
Kapitals, die Besitzer vieler kleinen Kapitalien zu unterstützen
und ihnen bei solchen Verlusten und Unglücksfällen, durch die sie
sonst zugrundegehen müßten, Hilfe zu leisten.

		Ein gleicher zwischen den Pächtern und Getreidehändlern
allgemein eingeführter Verkehr würde mit denselben wohltätigen
Folgen für die Pächter verbunden sein. Es würde ihnen möglich
werden, ihr gesamtes Kapital und sogar mehr als dieses Kapital
beständig auf den Ackerbau zu verwenden. Träten Unglücksfälle ein,
denen kein Erwerbszweig so sehr wie der ihrige ausgesetzt ist, so
würden sie in ihrem ständigen Kunden, dem wohlhabenden
Getreidehändler, einen Mann finden, dessen Interesse es erheischte,
sie zu unterstützen, und der zugleich das Vermögen hätte, es zu
tun, so daß sie nicht, wie gegenwärtig, ganz von der Nachsicht des
Grundherrn oder von der Gnade seines Haushofmeisters abhingen. Wäre
es möglich, wie es vielleicht nicht ist, diesen Verkehr allgemein
und auf einmal einzuführen, wäre es möglich, das ganze
landwirtschaftliche Kapital des Königreichs seiner eigentlichen
Bestimmung, dem Landbau, auf einmal zuzuwenden, und es aus jedem
anderen Erwerb, in den gegenwärtig ein Teil davon
unvorteilhafterweise gesteckt ist, herauszuziehen, und wäre es
möglich, auf einmal ein anderes fast ebenso großes Kapital
ausfindig zu machen, um die Operationen jenes ersten großen
Kapitals gelegentlich zu unterstützen und zu fördern, so ist es
vielleicht gar nicht leicht, sich vorzustellen, wie groß,
ausgebreitet und schnell die Fortschritte sein würden, die diese
Veränderung allein auf die ganze Gestalt des Landes hervorbringen
müßte.

		Das Statut Eduards des Sechsten suchte also, indem es das
Dazwischentreten aller Mittelspersonen zwischen den [bookmark: page348]Erzeuger und Verbraucher
soviel als möglich verhinderte, einen Handel zu vernichten, dessen
freie Ausübung nicht nur das beste Linderungsmittel gegen die
Beschwerden einer Teuerung, sondern auch das beste
Vorkehrungsmittel gegen dieses Unglück ist: denn nächst dem Gewerbe
eines Pächters trägt kein anderes so viel zum Kornbau bei als das
des Getreidehändlers.

		Später wurde die Strenge dieses Gesetzes durch verschiedene
aufeinander folgende Statuten gemildert, welche nach und nach das
Aufkaufen des Getreides erlaubten, sobald der Preis des Malters
Weizen nicht über zwanzig, vierundzwanzig, zweiunddreißig und
vierzig Schilling stände. Zuletzt wurde durch die siebente Akte aus
dem fünfzehnten Regierungsjahre Karls des Zweiten das Aufkaufen des
Getreides in der Absicht, es wieder zu verkaufen, so lange der
Preis des Malters Weizen nicht über achtundvierzig Schilling und
der des übrigen Getreides im Verhältnis stünde, jedermann
gestattet, mit Ausnahme der Verkäufer, d. h. derjenigen, die
es auf dem nämlichen Markte innerhalb dreier Monate wieder
verkaufen. Alle Freiheit, welche das Gewerbe des inländischen
Getreidehändlers bis jetzt genossen hat, ist ihm durch dieses
Statut zu Teil geworden. Das Statut aus dem zwölften
Regierungsjahre des jetzigen Königs, welches fast alle übrigen
Gesetze wider die Aufkäufer und Vorkäufer abschaffte, hat die
Einschränkungen dieses besonderen Statuts nicht aufgehoben, die
also noch in Kraft sind.

		Dieses Statut bekräftigt jedoch gewissermaßen zwei höchst
alberne Vorurteile des Volkes.

		Erstens setzt es voraus, daß, wenn der Preis des
Weizens bis auf achtundvierzig Schilling für den Malter und das
übrige Getreide nach Verhältnis gestiegen sei, das Getreide
wahrscheinlich so sehr aufgekauft werden würde, daß das Volk davon
Schaden hätte. Aber aus dem bisher Gesagten geht deutlich genug
hervor, daß das Getreide bei [bookmark: page349]keinem Stande des Preises so von den
inländischen Kornhändlern aufgekauft werden kann, daß das Volk
dabei Schaden leidet; und wenn auch achtundvierzig Schilling für
den Malter als ein sehr hoher Preis angesehen werden kann, so ist
dies doch in Mangeljahren ein Preis, der oft gleich nach der Ernte
eintritt, wo noch kaum ein Teil der neuen Ernte verkauft sein, und
wo es selbst der Unwissenheit unmöglich ist, zu befürchten, daß
irgendein Teil davon zum Schaden des Volkes aufgekauft werden
könne.

		Zweitens setzt es voraus, daß es einen gewissen Preis
gebe, bei welchem es wahrscheinlich ist, daß das Getreide zum
Schaden des Volkes vorweggekauft, d. h. daß es gekauft werde,
um bald hernach auf dem nämlichen Markte wieder verkauft zu werden.
Wenn aber ein Händler Getreide auf dem Wege nach einem gewissen
Markte oder auf diesem Markte selbst einkauft, um es bald hernach
auf dem nämlichen Markte wieder zu verkaufen, so kann dies nur
deshalb geschehen, weil er glaubt, daß der Markt nicht das Jahr
hindurch so reichlich versehen sein könne wie gerade zu diesem
Zeitpunkt, und daß der Preis folglich bald steigen müsse. Urteilt
er hierin falsch, und steigt der Preis nicht, so verliert er nicht
nur den ganzen Profit des auf diese Weise angelegten Kapitals,
sondern auch durch die Kosten und den Verlust, welche mit dem
Aufschütten und Aufbewahren des Getreides notwendig verbunden sind,
einen Teil des Kapitals selbst. Er schadet also sich selber weit
mehr als er sogar denjenigen schaden kann, die er verhindert, sich
an diesem Markttage zu versorgen: denn diese können sich später an
einem anderen Markttage ganz ebenso wohlfeil versorgen. Urteilt er
hingegen richtig, so schadet er nicht nur der großen Masse des
Volkes nicht, sondern er erweist ihr sogar einen sehr wichtigen
Dienst. Indem er sie die Beschwerde einer Teuerung etwas früher
fühlen läßt, als sie es sonst täten, behütet er sie davor, sie
später so [bookmark: page350]empfindlich zu fühlen, wie sie sie ohne Zweifel
fühlen müßte, wenn sie sich durch die Wohlfeilheit des Preises
hätte verleiten lassen, schneller zu konsumieren, als es dem
wirklichen Mangel des Jahres angemessen ist. Ist der Mangel ein
wirklicher, so kann nichts Besseres für das Volk geschehen, als daß
man seine Beschwerden auf alle Monate, Wochen und Tage des Jahres
so gleich als möglich verteilt. Den Getreidehändler läßt sein
Interesse darüber nachdenken, wie er dies so genau als möglich tun
könne, und da niemand anders dasselbe Interesse, dieselbe Kenntnis
und dieselben Fähigkeiten haben kann, dies so genau zu tun wie er,
so sollte man ihm diese höchst wichtige Handelsoperation ganz
überlassen, oder mit anderen Worten: der Getreidehandel sollte,
soweit er wenigstens die Versorgung des inländischen Marktes
betrifft, vollkommen frei sein.

		Die Furcht des Volkes vor dem Aufkaufen und Vorkaufen läßt sich
mit der beim Volke gleichfalls volkstümlichen Angst vor Hexerei
vergleichen. Die unglücklichen Hexen, die dieses letzteren
Verbrechens beschuldigt wurden, waren nicht unschuldiger an dem
Unglück, das man ihnen zur Last legte, als diejenigen, die man des
erstgenannten Verbrechens beschuldigte. Das Gesetz, welches den
Hexenprozessen ein Ende machte und jedermann die Macht benahm,
seine eigene Bosheit dadurch zu befriedigen, daß er seinen Nachbarn
dieses eingebildeten Verbrechens beschuldigte, scheint aller jener
Furcht und allem Argwohn dadurch vollkommen ein Ende gemacht zu
haben, daß es die Hauptursache, wodurch die Furcht genährt und
begünstigt wurde, aus dem Wege räumte. Ein Gesetz, das dem
inländischen Getreidehandel völlige Freiheit verschaffte, würde
wahrscheinlich der Furcht des Volkes vor dem Aufkaufen und
Vorkaufen ebenso erfolgreich ein Ende machen.

		Es hat jedoch die siebente Akte aus dem fünfzehnten
Regierungsjahre Karls des Zweiten, trotz aller ihrer Mängel, [bookmark: page351]vielleicht mehr zur
reichlichen Versorgung des inländischen Marktes und zur Hebung des
Ackerbaues beigetragen als irgendein anderes Gesetz in unserem
Statutenbuche. Von ihm rührt alle Freiheit und aller Schutz her,
den der inländische Getreidehandel bis jetzt genossen hat: und
sowohl die Versorgung des inländischen Marktes als das Interesse
des Ackerbaues wird weit erfolgreicher durch den inländischen als
durch den Ein- und Ausfuhrhandel gefördert.

		Das Verhältnis der durchschnittlichen Menge aller nach
Großbritannien eingeführten Getreidearten zu der Menge aller
daselbst konsumierten Getreidearten ist nach dem Verfasser der
Abhandlungen über den Getreidehandel höchstens eins zu
fünfhundertundsiebzig. Für die Versorgung des einheimischen Marktes
muß also die Wichtigkeit des inländischen Handels sich zu der des
Einfuhrhandels wie fünfhundertundsiebzig zu eins verhalten.

		Die durchschnittliche Menge aller aus Großbritannien
ausgeführten Getreidearten beträgt nach demselben Verfasser nicht
mehr als den einunddreißigsten Teil des jährlichen Erzeugnisses. Es
muß also mit Rücksicht auf die Begünstigung, die der inländische
Handel dem Ackerbau dadurch gewährt, daß er den Landeserzeugnissen
einen Markt bietet, seine Wichtigkeit zu der des Ausfuhrhandels
sich wie dreißig zu eins verhalten.

		Ich habe zur politischen Arithmetik kein großes Vertrauen und
will die Richtigkeit dieser Berechnung nicht verbürgen. Ich führe
sie nur an, um zu zeigen, um wieviel in den Augen der
einsichtsvollsten und erfahrensten Leute der auswärtige
Getreidehandel unbedeutender ist als der inländische. Die große
Wohlfeilheit dies Getreides in den der Einführung der Ausfuhrprämie
unmittelbar vorhergehenden Jahren kann vielleicht mit Recht in
einem gewissen Grade als eine Wirkung jenes Statuts Karls des
Zweiten angesehen werden, das etwa fünfundzwanzig Jahre [bookmark: page352]vorher gegeben worden
war und also Zeit genug hatte, seine Wirkung zu äußern.

		Für das, was ich über die drei anderen Zweige des
Getreidehandels zu sagen habe, werden ganz wenige Worte
genügen.

		II. Der Handel des Kaufmanns, der fremdes Getreide zum
einheimischen Verbrauche einführt, trägt offenbar zur unmittelbaren
Versorgung des inländischen Marktes bei und muß insofern der großen
Masse des Volkes unmittelbaren Nutzen schaffen. Er hat zwar die
Wirkung, den durchschnittlichen Geldpreis des Getreides etwas
herunterzudrücken, nicht aber seinen Realwert, d. h. die Menge
Arbeit herunterzusetzen, die davon unterhalten werden kann. Wenn
die Einfuhr zu allen Zeiten frei wäre, so würden unsere Pächter und
Landedelleute wahrscheinlich ein Jahr ins andere gerechnet, für ihr
Getreide weniger Geld erhalten als jetzt, wo die Einfuhr die meiste
Zeit hindurch so gut wie verboten ist; aber das eingenommene Geld
würde mehr Wert haben, zum Ankauf von mehr Waren aller Art dienen
und mehr Arbeit in Gang setzen. Ihr wirkliches Vermögen, ihr
wirkliches Einkommen, würde also dasselbe sein wie jetzt, obgleich
es durch eine kleinere Menge Silber ausgedrückt würde, und sie
wären weder außerstande noch ohne Antrieb, ebensoviel Getreide zu
bauen als sie jetzt bauen. Im Gegenteil, da das Steigen im
wirklichen Werte des Silbers als eine Folge des verringerten
Geldpreises des Getreides auch den Geldpreis aller anderen Waren
etwas verringert, gibt dies der Industrie des Landes, wo der Fall
eintritt, einigen Vorteil auf allen fremden Märkten und muß also
diese Industrie ermuntern und vermehren. Der Umfang des
einheimischen Getreidemarktes muß aber mit der allgemeinen
Industrie des Landes, worin das Getreide wächst, oder mit der Zahl
derjenigen in Verhältnis stehen, die andere Erzeugnisse
hervorbringen und also etwas anderes oder, denn das ist einerlei,
den Wert von etwas anderem besitzen, [bookmark: page353]wofür sie Getreide eintauschen können. Nun ist
aber in jedem Lande der inländische Markt nicht nur der nächste und
passendste, sondern auch der größte und wichtigste für Getreide.
Daher hat dasjenige Steigen im Realwert des Silbers, das eine
Wirkung des verringerten durchschnittlichen Geldpreises des
Getreides ist, die Wirkung, den größten und wichtigsten
Getreidemarkt zu erweitern und somit nicht nur den Getreidebau
nicht nur zu entmutigen, sondern ihn sogar zu befördern.

		Durch die dreizehnte Akte aus dem zweiundzwanzigsten
Regierungsjahre Karls des Zweiten wurde die Einfuhr des Weizens,
wenn der Preis auf dem inländischen Markte nicht höher war als
dreiundfünfzig Schilling und vier Pence für den Malter, mit einem
Zolle von sechzehn Schilling, und wenn der Preis nicht höher war
als vier Pfund Sterling, mit einem Zolle von acht Schilling auf den
Malter belegt. Der erstere Preis ist seit mehr als einem
Jahrhundert nur in Zeiten sehr großen Mangels, der letztere aber,
soviel ich weiß, niemals vorgekommen. Dennoch ist der Weizen, bis
er diesen letzteren Preis überstieg, durch dieses Statut einem sehr
hohem Zolle, und bis er den ersteren überstieg, einem Zolle
unterworfen worden, der einem Verbote gleichkam. Die Einfuhr der
übrigen Getreidearten war ebenfalls durch Zölle eingeschränkt, die
im Verhältnis zum Werte des Getreides fast eben so hoch angesetzt
waren Vor dem dreizehnten Regierungsjahre
des jetzigen Königs waren die bei der Einfuhr der verschiedenen
Getreidearten zu bezahlenden Zölle folgende:

Getreidearten. Zölle.

Wenn der Malter Bohnen bis 28 sh. galt, war der
Zoll 19 sh. 10 d.

Wenn der Malter Bohnen bis 40 sh. galt, war der
Zoll 16 sh. 8  d.

Wenn der Malter Bohnen über 40 sh. galt, war der Zoll
12 d.

Wenn der Malter Gerste bis 28 sh. galt, war der
Zoll 19 sh. 10 d.

Wenn der Malter Gerste bis 32 sh. galt, war der
Zoll 16 sh.

Wenn der Malter Gerste über 32 sh. galt, war der
Zoll 12 d.

Die Malzeinfuhr ist durch das jährliche Malzsteuer-Gesetz
verboten.

Wenn der Malter Hafer bis 16 sh. galt, war der
Zoll 5 sh. 10 d.

Wenn der Malter Hafer über 16 sh. galt, war der
Zoll 9½ d.

Wenn der Malter Erbsen bis 40 sh. galt, war der
Zoll 16 sh.

Wenn der Malter Erbsen über 40 galt, war der Zoll 9¾
d.

Wenn der Malter Roggen bis 36 sh. galt, war der
Zoll 19 sh. 10 d.

Wenn der Malter Roggen bis 40 sh. galt, war der
Zoll 16 sh. 8 d.

Wenn der Malter Roggen über 40 sh. galt, war der
Zoll 12 d.

Wenn der Malter Weizen bis 44 sh. galt, war der
Zoll 21 sh. 9 d.

Wenn der Malter Weizen bis 53 sh. 4 d. galt, war der
Zoll 17 sh.

Wenn der Malter Weizen bis 4 Pf. St. galt, war der
Zoll 8 sh.

Wenn der Malter Weizen über 4 Pf. St. galt, war der Zoll
ungefähr 1 sh. 4 d.

Wenn der Malter Buchweizen bis 32 sh. galt, war der
Zoll 16 sh.

Diese verschiedenen Zölle wurden zum Teil durch die Akte aus dem
zweiundzwanzigsten Regierungsjahre Karls des Zweiten an Stelle der
alten Subsidie aufgelegt, teils durch die neue Subsidie, durch die
Eindrittel- und die Zweidrittelsubsidie und durch die Subsidie vom
Jahre 1747.. Spätere Gesetze erhöhten diese Zölle immer
mehr. [bookmark: page354]

		Die Plage, welche die strenge Ausführung dieser Gesetze in
Notjahren über das Volk gebracht haben würde, wäre wahrscheinlich
sehr groß gewesen. Allein sie wurden unter solchen Umständen
gewöhnlich durch zeitweilige Statute ausgesetzt, die die Einfuhr
fremden Getreides für eine beschränkte Zeit erlaubten. Die
Notwendigkeit solcher zeitweiligen Statuten beweist hinlänglich die
Unangebrachtheit dieses allgemeinen Statuts.

		Diese Einschränkungen der Einfuhr sind, wenn gleich sie der
Einführung der Ausfuhrprämie vorhergehen, doch von demselben Geiste
und denselben Prinzipien eingegeben, die später die Prämie schufen.
So schädlich diese und [bookmark: page355]manche andere Einfuhrbeschränkungen an und für
sich sein mögen, so wurden sie doch als eine Folge der
Einfuhrprämie notwendig. Hätte fremdes Getreide zollfrei oder gegen
geringeren Zoll eingeführt werden können, wenn der Weizen unter
achtundvierzig Schilling oder nicht viel darüber stand: so hätte es
auch mit Bezug der Prämie wieder ausgeführt werden können, woraus
denn den Staatseinnahmen großer Schaden erwachsen und die ganze
Prämieneinrichtung, die den Zweck hatte, den Markt für das
inländische Erzeugnis, nicht aber für das ausländische zu
erweitern, umkehren müssen.

		III. Der Handel des Kaufmanns, der Getreide für den auswärtigen
Verbrauch ausführt, trägt sicherlich zur reichlichen Versorgung des
einheimischen Marktes unmittelbar nichts bei; aber er tat es
mittelbar. Aus welcher Quelle diese Versorgung auch gemeiniglich
kommen mag, ob aus dem einheimischen Erzeugnis oder aus der
Einfuhr, so kann doch, wenn nicht entweder gewöhnlich mehr Getreide
gebaut oder mehr ins Land eingeführt wird, als man in demselben
gewöhnlich verzehrt, die Versorgung des einheimischen Marktes
niemals sehr reichlich sein. Wenn aber der Überschuß nicht in allen
gewöhnlichen Fällen ausgeführt werden kann, so werden die
Produzenten es sich niemals angelegen sein lassen, mehr zu bauen,
und die Händler niemals mehr einführen, als nur gerade die
Konsumtion des einheimischen Marktes erfordert. Dieser Markt wird
sehr selten überfüllt, wohl aber in der Regel zu wenig gefüllt
sein, weil die Leute, die aus seiner Versorgung ein Geschäft
machen, gewöhnlich fürchten, daß ihnen ihre Ware liegen bleiben
könne. Das Verbot der Ausfuhr schränkt den Anbau des Landes auf das
ein, was die Versorgung seiner Einwohner durchaus erfordert. Die
Freiheit der Ausfuhr macht es möglich, die Kultur so weit
auszudehnen, daß auch fremde Völker versorgt werden können. [bookmark: page356]

		Nach der vierten Akte aus dem zwölften Regierungsjahre Karls des
Zweiten, war die Getreideausfuhr erlaubt, so oft der Preis des
Weizens nicht höher als vierzig Schilling, und der des übrigen
Getreides nach Verhältnis war. Durch die Akte aus dem fünfzehnten
Regierungsjahre desselben Fürsten wurde diese Freiheit bis zu dem
Preise von achtundvierzig Schilling für den Malter Weizen, und
durch die Akte aus seinem zweiundzwanzigsten Regierungsjahre bis zu
allen höheren Preisen ausgedehnt. Zwar mußte bei einer solchen
Ausfuhr dem König ein Pfundgeld gezahlt werden; allein in dem
Zolltarif war alles Getreide so niedrig angeschlagen, daß dieses
Pfundgeld bei dem Weizen nur einen Schilling, bei dem Hafer vier
Pence, und bei allen übrigen Bodenerzeugnissen sechs Pence auf den
Malter betrug. Durch die Akte aus dem ersten Regierungsjahre
Wilhelms und Marias, – dieselbe, durch welche die Prämie
eingeführt wurde – wurde diese geringe Abgabe, wenn der Malter
Weizen nicht mehr als achtundvierzig Schilling galt,
stillschweigend, und durch die zwanzigste Akte aus dem elften und
zwölften Regierungsjahre Wilhelms des Dritten, bei allen höheren
Preisen ausdrücklich abgeschafft.

		Auf diese Weise wurde das Gewerbe des ausführenden Kaufmanns
nicht nur durch eine Prämie begünstigt, sondern auch weit freier
gemacht als das des inländischen Kornhändlers. Vermöge des letzten
Statutes durfte Getreide zu jedem Preise zum Ausführen aufgekauft
werden; dagegen konnte es zum inländischen Verkaufe nur dann
aufgekauft werden, wenn der Preis des Malters nicht über
achtundvierzig Schilling betrug. Und doch kann das Interesse des
inländischen Getreidehändlers, wie ich oben gezeigt habe, niemals
dem Interesse der großen Masse des Volkes entgegengesetzt sein.
Dagegen kann das des ausführenden Kaufmanns ihm nicht nur entgegen
sein, sondern ist es auch zuweilen wirklich. Wenn in seinem eigenen
Lande [bookmark: page357]eine
Teuerung wäre, in einem Nachbarlande aber eine Hungersnot, so läge
es in seinem Interesse, dem letzteren Getreide in solchen Mengen
zuzuführen, daß das Ungemach der Teuerung dadurch bedeutend
vergrößert werden könnte. Die reichliche Versorgung des
einheimischen Marktes war nicht der eigentliche Zweck jener
Statuten, sondern man beabsichtigte unter dem Vorwande, den
Ackerbau zu fördern, den Geldpreis des Getreides soweit als möglich
in die Höhe zu treiben und dadurch womöglich eine beständige
Teuerung auf dem heimischen Markte zu bewirken. Durch die
Erschwerung der Einfuhr beschränkte man die Versorgung dieses
Marktes selbst in Zeiten großen Mangels auf das einheimische
Erzeugnis; und durch die Begünstigung der Ausfuhr, wenn der Preis
des Malters bis auf achtundvierzig Schilling gekommen war,
verhinderte man, daß dieser Markt selbst in Zeiten starken Mangels
die ganze Ernte für sich behielt. Die dann und wann gegebenen
Gesetze, die die Getreideausfuhr auf eine bestimmte Zeit verboten,
und die Einfuhrzölle auf eine bestimmte Zeit aufhoben, Hilfsmittel,
zu denen Großbritannien schon so häufig hat seine Zuflucht nehmen
müssen, beweisen hinlänglich, wie unangebracht das ganze System
ist. Wäre das System gut gewesen, so hätte man sich nicht so oft
gezwungen gesehen, davon abzuweichen.

		Wenn alle Nationen das liberale System der freien Ein- und
Ausfuhr befolgten, so würden die verschiedenen Staaten, in die ein
ganzer großer Weltteil zerfällt, den verschiedenen Provinzen eines
großen Reiches gleichen. So wie unter den verschiedenen Provinzen
eines großen Reiches die Freiheit des Binnenhandels aller Vernunft
und Erfahrung zufolge nicht nur das beste Linderungsmittel einer
Teuerung sondern auch das wirksamste Vorbeugungsmittel gegen eine
Hungersnot ist, so würde dies die Freiheit des Aus- und
Einfuhrhandels unter den verschiedenen Staaten sein, in welche ein
großer Weltteil zerfällt. Je größer der Weltteil, je leichter
[bookmark: page358]der
Verkehr unter seinen einzelnen Teilen wäre, desto weniger würde ein
einzelner Teil jenen Plagen unterworfen sein, weil dem Mangel des
einen Landes wahrscheinlich durch die Fülle eines anderen
abgeholfen werden könnte. Allein nur sehr wenige Länder haben dies
liberale System seinem ganzen Umfange nach angenommen. Die Freiheit
des Getreidehandels ist fast überall mehr oder weniger beschränkt
und in manchen Ländern durch so alberne Maßregeln eingeengt, daß
oft das unvermeidliche Leiden einer Teuerung in die schreckliche
Plage einer Hungersnot verwandelt wird. Die Nachfrage solcher
Länder nach Getreide kann oft so groß und dringend werden, daß ein
kleiner Staat in der Nachbarschaft, der gerade zu der nämlichen
Zeit einigermaßen durch Teuerung leidet, es nicht wagen darf, sie
zu versorgen, wenn er sich nicht selbst einer gleich fürchterlichen
Plage aussetzen will. Die ganz schlechte Wirtschaftspolitik des
einen Landes kann es also gewissermaßen zu etwas Gefährlichem und
Unklugem für das andere machen, eine Wirtschaftspolitik bei sich
einzuführen, die sonst die beste wäre. Indes würde die
unbeschränkte Ausfuhrfreiheit in großen Staaten weit weniger
gefährlich sein, weil in ihnen das Erzeugnis viel größer ist und
die Versorgung nicht leicht durch die Menge des Getreides, das
wahrscheinlich ausgeführt werden würde, geschmälert werden könnte.
In einem Schweizer Kanton oder einem der kleinen italienischen
Staaten mag es zuweilen wohl unerläßlich sein, die Getreideausfuhr
zu beschränken. In so großen Ländern aber wie Frankreich oder
England kann dieser Fall schwerlich jemals vorkommen. Den Pächter
übrigens hindern, seine Ware zu allen Zeiten auf den besten Markt
zu schicken, heißt offenbar die allgemeinen Gesetze der
Gerechtigkeit einer Idee des öffentlichen Wohles, einer Art von
Staatsraison, aufopfern: ein Akt gesetzgeberischer Gewalt, der nur
in Fällen der dringendsten Notwendigkeit ausgeübt werden, nur
[bookmark: page359]in ihnen
verzeihlich sein sollte. Der Preis, bei welchem die Getreideausfuhr
verboten wird, müßte stets, wenn sie überhaupt einmal verboten
werden soll, wenigstens ein sehr hoher sein.

		Die Gesetze, welche das Getreide betreffen, lassen sich überall
mit den Gesetzen vergleichen, die die Religion betreffen. Die
Menschen fühlen sich bei dem, was sich auf ihren Unterhalt in
diesem Leben oder auf ihre Seligkeit in einem zukünftigen bezieht,
so sehr interessiert, daß die Regierung ihren Vorurteilen nachgeben
und, um die öffentliche Ruhe zu erhalten, dasjenige System
einführen muß, welches sie gutheißen. Aus diesem Grunde findet man
vielleicht so selten ein vernünftiges System in bezug auf diese
beiden Hauptgegenstände eingeführt.

		IV. Das Gewerbe des Zwischenhändlers, d. h. des Kaufmanns,
der fremdes Getreide einführt um es wieder auszuführen, trägt zur
reichlichen Versorgung des heimischen Marktes bei. Es ist zwar
nicht geradezu der Zweck seines Handels, sein Getreide im Lande zu
verkaufen; aber er wird sich dazu im allgemeinen gern verstehen,
und wird es sogar für einen beträchtlich niedrigeren Preis
verkaufen als er auf dem auswärtigen Markte erhalten zu können
hoffte; er erspart ja doch auf diese Weise die Kosten des Ein- und
Ausladens, der Fracht und der Versicherung. Die Einwohner
desjenigen Landes, welches durch den Zwischenhandel das Magazin und
Vorratshaus für andere Länder wird, können nur selten in Mangel
geraten. Wenngleich also der Zwischenhandel dazu beitrüge, den
durchschnittlichen Geldpreis des Getreides auf dem heimischen
Markte herabzusetzen, so würde er doch den Realwert desselben nicht
verringern: Er würde nur den Realwert des Silbers um etwas
heben.

		Der Zwischenhandel war in Großbritannien in allen gewöhnlichen
Fällen durch die hohen Einfuhrzölle auf fremdes Getreide, für das
meistenteils keine Rückzölle gegeben [bookmark: page360]wurden, so gut wie verboten; in
außergewöhnlichen Fällen aber, wenn nämlich eine schlechte Ernte es
notwendig machte, die Zölle durch zeitweilige Statuten aufzuheben,
war die Ausfuhr jedesmal verboten. Mithin war durch dieses System
von Gesetzen der Zwischenhandel in allen Fällen so gut wie
ausgeschlossen.

		Es scheint daher das System von Gesetzen, welches mit der
Errichtung der Ausfuhrprämie zusammenhängt, die Lobsprüche, die man
ihm erteilt hat, keineswegs zu verdienen. Die hohe Kultur und der
Wohlstand Großbritanniens, die man diesen Gesetzen so oft
zugeschrieben hat, lassen sich sehr leicht aus anderen Ursachen
erklären. Die Sicherheit, welche die Gesetze Großbritanniens
jedermann im Genuß der Früchte seiner Arbeit geben, ist allein
hinreichend, diesen und zwanzig anderen törichten Handelsmaßregeln
zum Trotze ein Land blühend zu machen; und diese Sicherheit wurde
durch die Revolution fast zur selben Zeit, wo die Prämie eingeführt
wurde, vollkommen hergestellt. Das natürliche Bestreben jedes
Menschen, seine Lage zu verbessern, ist, wenn es sich mit Freiheit
und Sicherheit geltend machen darf, ein so mächtiges Prinzip, daß
es nicht nur allein und ohne alle Hilfe die Gesellschaft zum
Wohlstand und Reichtum führt, sondern auch hundert unverschämte
Hindernisse überwindet, mit denen die Torheit menschlicher Gesetze
es nur allzu oft zu hemmen suchte. Freilich ist die Wirkung solcher
Hindernisse jederzeit mehr oder weniger die, die Freiheit dieses
Prinzips zu beschränken oder seine Sicherheit zu vermindern. In
Großbritannien ist das Gewerbe vollkommen sicher, und ob es gleich
weit davon entfernt ist, vollkommen frei zu sein, so ist es doch
eben so frei oder noch freier als in irgendeinem Teile von
Europa.

		Wenn auch die Periode des größten Wohlstandes und Gedeihens in
Großbritannien erst auf jenes System von Gesetzen folgte, das mit
der Prämie zusammenhängt, so dürfen [bookmark: page361]wir darum den Grund davon doch nicht in
jenen Gesetzen suchen. Diese Periode ist auch jünger als die
Nationalschuld, und doch ist diese ganz gewiß nicht die Ursache des
späteren Aufblühens.

		Obgleich das System von Gesetzen, das mit der Prämie
zusammenhängt, ganz dieselbe Tendenz hat wie die Wirtschaftspolitik
Spaniens und Portugals, nämlich den Wert der edlen Metalle im
Lande, in dem es wirksam wird, etwas herabzusetzen, so ist doch
Großbritannien ohne Zweifel eines der reichsten Länder Europas,
während Spanien und Portugal vielleicht zu den ärmsten gehören.
Indes erklärt sich diese Verschiedenheit des Zustandes ganz gut aus
zwei besonderen Ursachen. Erstens muß in Spanien die Abgabe auf die
Ausfuhr des Goldes und Silbers, in Portugal aber das Ausfuhrverbot
und die eifrige Polizei, die über die Vollziehung dieser Gesetze
wacht, in diesen beiden Ländern, die so arm sind und untereinander
jährlich mehr als sechs Millionen Pfund Sterling einführen, nicht
nur unmittelbarer, sondern auch gewaltsamer den Wert dieser Metalle
herabsetzen als sie die Getreidegesetze in Großbritannien
herabsetzen können. Zweitens aber hat die schlechte Politik dieser
Länder kein Gegengewicht an der allgemeinen Freiheit und Sicherheit
des Volkes. Das Gewerbe ist dort weder frei noch sicher, und die
bürgerliche und kirchliche Verfassung Spaniens und Portugals ist
der Art, daß sie allein schon hinreicht, die jetzige Armut dieser
Länder zu verewigen, selbst wenn ihre Handelsmaßregeln so weise
wären als sie größtenteils unsinnig und töricht sind.

		Die dreiundvierzigste Akte aus dem dreizehnten Regierungsjahre
des jetzigen Königs scheint in bezug auf die Getreidegesetze ein
neues System eingeführt zu haben, welches zwar in manchem Betracht
besser, aber in einem oder zwei Punkten vielleicht nicht ganz so
gut ist als das alte.

		Durch dieses Statut werden die hohen Einfuhrzölle auf [bookmark: page362]das zum
heimischen Verbrauche eingebrachte Getreide aufgehoben, sobald der
Preis des mittelmäßigen Weizens auf achtundvierzig Schilling für
den Malter, von mittelmäßigem Roggen, von Erbsen oder Bohnen auf
zweiunddreißig Schilling, von Gerste auf vierundzwanzig und von
Hafer auf sechzehn Schilling gestiegen ist. Dagegen ist nur ein
geringer Zoll von einem halben Schilling auf den Malter Weizen, und
so nach Verhältnis auf die übrigen Getreidearten gelegt worden. Bei
allen diesen verschiedenen Getreidearten, besonders aber beim
Weizen, ist der innere Markt nun der fremden Zufuhr zu weit
geringeren Preisen geöffnet als früher.

		Nach demselben Statute hört die alte Prämie von fünf Schilling
auf die Ausfuhr des Weizens auf, sobald der Preis auf
vierundvierzig Schilling für den Malter steigt, während sie vorher
nur bei achtundvierzig Schilling aufhörte. Die Prämie von zwei und
einem halben Schilling auf die Ausfuhr der Gerste hört auf, sobald
der Preis auf zweiundzwanzig Schilling steigt, während sie früher
erst bei vierundzwanzig Schilling aufhörte. Die Prämie von zwei und
einem halben Schilling auf die Ausfuhr des Hafermehl hört auf,
sobald der Preis auf vierzehn Schilling steigt, während sie früher
erst bei fünfzehn Schilling aufhörte. Die Prämie auf Roggen ist von
drei und einem halben Schilling auf drei Schilling herabgesetzt
worden und hört auf, sobald der Preis auf achtundzwanzig Schilling
steigt, während sie früher erst bei zweiunddreißig Schilling
aufhörte. Wenn Prämien etwas so Unzweckmäßiges sind als ich zu
zeigen versucht habe, so ist es um so besser, je früher sie
aufhören und je niedriger sie sind.

		Dasselbe Statut erlaubt bei den niedrigsten Preisen die
zollfreie Einfuhr von Getreide, wenn es zur Wiederausfuhr bestimmt
ist; nur muß es in der Zwischenzeit in einem Lagerhause, welches
unter dem gemeinsamen Verschluß eines königlichen Beamten und des
Kaufmanns steht, aufbewahrt [bookmark: page363]werden. Diese Freiheit erstreckt sich freilich
nur auf fünfundzwanzig Seehäfen Großbritanniens; allein diese
fünfundzwanzig sind die wichtigsten, und in den meisten übrigen
dürften sich schwerlich zu diesem Zwecke geeignete Lagerhäuser
finden.

		Insoweit nun enthält dieses Gesetz offenbar eine Verbesserung
des alten Systems.

		Allein das nämliche Gesetz gewährt auch eine Prämie von zwei
Schilling für den Malter auf die Ausfuhr von Hafer, wenn der Preis
nicht über vierzehn Schilling beträgt. Früher wurde auf die Ausfuhr
dieser Kornart ebenso wenig als auf die der Erbsen oder Bohnen
jemals eine Prämie gegeben.

		Und ferner wird durch dasselbe Gesetz die Ausfuhr des Weizens
verboten, wenn der Preis auf vierundvierzig Schilling für den
Malter, des Roggens, wenn er auf achtundvierzig, der Gerste, wenn
er auf zweiundzwanzig, und des Hafers, wenn er auf vierzehn
Schilling steigt. Diese Preise scheinen sämtlich viel zu niedrig zu
sein, und überdies scheint etwas Ungehöriges darin zu liegen, daß
man die Ausfuhr gerade bei den Preisen verbietet, bei denen die zur
Erzwingung der Ausfuhr gegebene Prämie aufhört. Entweder sollte man
die Prämie schon bei einem viel niedrigeren Preise aufhören lassen,
oder die Ausfuhr müßte erst bei einem, weit höheren erlaubt
werden.

		Insoweit nun scheint dieses Gesetz hinter dem alten System
zurückzustehen. Trotz aller seiner Mängel kann man aber doch
vielleicht von ihm sagen, was man von den Gesetzen des Solon gesagt
hat, daß, wenn es auch nicht an und für sich das beste ist, es doch
das beste ist, welches die Interessen, die Vorurteile und die
Sinnesart der Zeit zu machen erlaubten. Es kann vielleicht für die
Zukunft einem besseren Gesetz den Weg bahnen. [bookmark: page364]

			[bookmark: foot13]Siehe die Berechnung am Ende des Buches.
	[bookmark: foot14]Vor dem dreizehnten Regierungsjahre
des jetzigen Königs waren die bei der Einfuhr der verschiedenen
Getreidearten zu bezahlenden Zölle folgende:

Getreidearten. Zölle.

Wenn der Malter Bohnen bis 28 sh. galt, war der
Zoll 19 sh. 10 d.

Wenn der Malter Bohnen bis 40 sh. galt, war der
Zoll 16 sh. 8  d.

Wenn der Malter Bohnen über 40 sh. galt, war der Zoll
12 d.

Wenn der Malter Gerste bis 28 sh. galt, war der
Zoll 19 sh. 10 d.

Wenn der Malter Gerste bis 32 sh. galt, war der
Zoll 16 sh.

Wenn der Malter Gerste über 32 sh. galt, war der
Zoll 12 d.

Die Malzeinfuhr ist durch das jährliche Malzsteuer-Gesetz
verboten.

Wenn der Malter Hafer bis 16 sh. galt, war der
Zoll 5 sh. 10 d.

Wenn der Malter Hafer über 16 sh. galt, war der
Zoll 9½ d.

Wenn der Malter Erbsen bis 40 sh. galt, war der
Zoll 16 sh.

Wenn der Malter Erbsen über 40 galt, war der Zoll 9¾
d.

Wenn der Malter Roggen bis 36 sh. galt, war der
Zoll 19 sh. 10 d.

Wenn der Malter Roggen bis 40 sh. galt, war der
Zoll 16 sh. 8 d.

Wenn der Malter Roggen über 40 sh. galt, war der
Zoll 12 d.

Wenn der Malter Weizen bis 44 sh. galt, war der
Zoll 21 sh. 9 d.

Wenn der Malter Weizen bis 53 sh. 4 d. galt, war der
Zoll 17 sh.

Wenn der Malter Weizen bis 4 Pf. St. galt, war der
Zoll 8 sh.

Wenn der Malter Weizen über 4 Pf. St. galt, war der Zoll
ungefähr 1 sh. 4 d.

Wenn der Malter Buchweizen bis 32 sh. galt, war der
Zoll 16 sh.

Diese verschiedenen Zölle wurden zum Teil durch die Akte aus dem
zweiundzwanzigsten Regierungsjahre Karls des Zweiten an Stelle der
alten Subsidie aufgelegt, teils durch die neue Subsidie, durch die
Eindrittel- und die Zweidrittelsubsidie und durch die Subsidie vom
Jahre 1747.


	
		
		Sechstes Kapitel.

Handelsverträge.

		Wenn eine Nation sich durch einen Vertrag verpflichtet, entweder
die Einfuhr gewisser Waren aus einem fremden Lande zu erlauben, die
es aus keinem anderen Lande hereinläßt, oder die Waren des einen
Landes von Zöllen zu befreien, denen es die Waren aller anderen
Länder unterwirft, so müssen das Land oder wenigstens die Kaufleute
und Industriellen des Landes, dessen Handel so bevorzugt wird, aus
dem Vertrage notwendig großen Vorteil ziehen. Diese Kaufleute und
Industriellen genießen in dem Lande, das sich gegen sie so gefällig
zeigt, eine Art von Monopol. Das Land wird für ihre Waren ein
ausgedehnterer und vorteilhafterer Markt: ausgedehnter deshalb,
weil die Waren anderer Nationen ausgeschlossen oder höheren Zöllen
unterworfen sind, so daß von den ihren mehr aufgenommen wird;
vorteilhafter aber deshalb, weil die Kaufleute des bevorzugten
Landes, da sie eine Art von Monopol genießen, ihre Waren oft zu
einem besseren Preise verkaufen, als wenn sie dem freien Wettbewerb
aller anderen Nationen ausgesetzt wären.

		So vorteilhaft jedoch solche Handelsverträge für die Kaufleute
und Industriellen des bevorzugten Landes sein mögen, so schädlich
müssen sie notwendigerweise für die des begünstigenden Landes sein.
Zum Schaden der letzteren wird einer fremden Nation ein Monopol
zugestanden, und sie müssen oft die fremden Waren, die sie
brauchen, teurer kaufen als wenn der Wettbewerb anderer Nationen
zugelassen wäre. Der Teil ihrer eigenen Erzeugnisse, womit eine
solche Nation fremde Waren einkauft, muß natürlich wohlfeiler
verkauft werden, weil, wenn zwei Dinge gegeneinander vertauscht
werden, die Wohlfeilheit des einen eine notwendige Folge der
Teuerheit des andern, oder vielmehr nichts anderes [bookmark: page365]als eben diese Teuerheit
ist. Daher wird offenbar der Tausehwert ihrer jährlichen Erzeugung
durch jeden solchen Handelsvertrag vermindert. Doch kann diese
Verminderung kaum bis zu einem wirklichen Verluste gehen, sondern
ist nur eine Verringerung des Gewinnes, den sie sonst gemacht
hätte. Wenn auch die Nation ihre Waren wohlfeiler verkauft, als sie
sie sonst verkaufen würde, so wird sie sie doch nicht leicht für
weniger verkaufen, als sie sie selbst kosten, noch auch, wie das
bei den Prämien der Fall ist, für einen Preis hingeben, der ihr das
auf die Herstellung der Ware verwendete Kapital samt den
gewöhnlichen Kapitalprofiten nicht zurückerstattet. Täte sie es, so
könnte der Handel nicht lange seinen Fortgang haben. Mithin kann
sogar das bevorzugende Land immer noch bei dem Handel gewinnen,
wiewohl freilich weniger als es bei freiem Wettbewerb gewinnen
könnte.

		Gewisse Handelsverträge hat man jedoch nach ganz anderen
Prinzipien für vorteilhaft gehalten, und ein handeltreibendes Land
hat bisweilen einer fremden Nation für gewisse Waren ein Monopol
gegen sich selbst zugestanden, weil es hoffte, daß es bei dem
ganzen Handel zwischen ihnen jährlich mehr verkaufen als kaufen,
und daß die Bilanz des Goldes und Silbers sich jährlich zu seinen
Gunsten wenden werde. Nach diesem Prinzipe hat man den
Handelsvertrag zwischen England und Portugal,
der 1703 durch Methuen geschlossen worden ist, so sehr
gepriesen. Folgendes ist eine wörtliche Übersetzung dieses
Vertrages, der nur aus drei Artikeln besteht.

		 

		Erster Artikel.

		Seine geheiligte Majestät der König von Portugal verspricht in
seinem und seiner Nachfolger Namen, für alle Zukunft die Einfuhr
der wollenen Tücher und übrigen wollenen Manufakturwaren der Briten
zu gestatten, wie sie bis [bookmark: page366]zum Verbote durch das Gesetz gebräuchlich
gewesen ist, jedoch unter der Bedingung:

		Zweiter Artikel.

		Daß nämlich Seine geheiligte königlich großbritannische Majestät
in ihrem eigenen und ihrer Nachfolger Namen verbunden sein soll,
für alle Zukunft die Einfuhr der in Portugal gewachsenen Weine nach
Großbritannien zu gestatten, so daß zu keiner Zeit, es mag zwischen
den Königreichen Großbritannien und Frankreich Friede oder Krieg
sein, von diesen Weinen unter dem Namen eines Zolles oder einer
Abgabe oder unter irgendwelchem andern Titel, unmittelbar oder
mittelbar, die Weine mögen in Pipen oder Oxhoften oder anderen
Gefäßen nach Großbritannien gebracht werden, irgend Etwas weiter
gefordert werden darf, als für eine gleiche Menge oder ein gleiches
Maß französischer Weine nach Abzug oder Erlaß eines Drittels der
Zölle oder Abgaben gefordert wird. Wenn aber jemals dieser Abzug
oder Erlaß der Zollgebühren, der wie vorerwähnt eintreten soll, auf
irgendeine Weise geschmälert oder unterlassen würde, so soll seine
geheiligte Majestät der König von Portugal berechtigt und befugt
sein, wiederum die Einfuhr der wollenen Tücher und der übrigen
britischen wollenen Manufakturwaren zu verbieten.

		 

		Dritter Artikel.

		Ihre Exzellenzen die Herren Bevollmächtigten versprechen und
nehmen es auf sich, daß ihre oben genannten Herren diesen Vertrag
genehmigen, und daß die Ratifikationen binnen zwei Monaten
ausgewechselt werden.

		 

		Durch diesen Vertrag macht sich die Krone von Portugal
anheischig, die englischen Wollenwaren auf demselben [bookmark: page367]Fuße zuzulassen,
wie vor dem Verbote, d. h. die Zölle, welche vor diesem
Zeitpunkte entrichtet wurden, nicht zu erhöhen. Aber sie macht sich
nicht anheischig, sie unter besseren Bedingungen zuzulassen, als
die Wollenwaren anderer Nationen, z. B. Frankreichs oder
Hollands. Die Krone von Großbritannien hingegen macht sich
anheischig, die portugiesischen Weine zuzulassen, wenn sie nur
Zweidrittel des Zolles bezahlen, der für französische, die mit
ihnen am leichtesten in Konkurrenz kommen können, gezahlt wird.
Insoweit ist also dieser Vertrag offenbar für Portugal vorteilhaft
und für Großbritannien nachteilig.

		Dennoch hat man ihn als ein Meisterstück der englischen
Handelspolitik gepriesen. Portugal erhält jährlich aus Brasilien
eine größere Menge Gold, als es in seinem inneren Verkehr zum
Münzen oder zum Verarbeiten gebrauchen kann. Der Überschuß ist zu
wertvoll, als daß man ihn müßig liegen und im Kasten verschlossen
halten möchte; da er aber im Lande selbst keinen, vorteilhaften
Markt findet, so muß er trotz allen Verbotes außer Landes geschickt
und gegen etwas, was im Lande einen vorteilhafteren Markt hat,
vertauscht werden. Ein großer Teil davon kommt jährlich nach
England, als Bezahlung entweder für englische oder für solche Waren
anderer europäischer Nationen, die über England bezahlt werden.
Baretti wurde berichtet, daß das wöchentliche Paquetboot aus
Lissabon, eine Woche wie die andere, mehr als fünfzigtausend Pfund
in Gold nach England bringe. Die Summe ist wahrscheinlich
übertrieben; sie würde sich auf mehr als zwei Millionen und
sechsmalhunderttausend Pfund im Jahre belaufen, und so viel soll
Brasilien nicht liefern können.

		Vor einigen Jahren waren unsere Kaufleute mit der Krone Portugal
unzufrieden. Gewisse Privilegien, die ihnen zwar nicht durch einen
Vertrag, aber aus freiem Willen dieser Krone, wahrscheinlich auf
ihr Ansuchen und gegen [bookmark: page368]weit größere Begünstigungen, Verteidigung und
Schutz von Seiten der Krone Großbritanniens verliehen worden waren,
waren geschmälert oder widerrufen worden. Daher waren dieselben
Leute, die sonst besonders daran interessiert waren, den
portugiesischen Handel zu preisen, eher geneigt, ihn als minder
vorteilhaft darzustellen als man ihn gewöhnlich ansah. Der bei
weitem größte Teil, fast die ganze jährliche Goldeinfuhr sei,
behaupteten sie nun, nicht für Rechnung Großbritanniens, sondern
für Rechnung anderer europäischer Nationen, da die jährlich in
Großbritannien eingeführten portugiesischen Früchte und Weine
beinahe den ganzen Wert der dorthin geschickten britischen Waren
aufwögen.

		Nehmen wir jedoch an, daß sie ganz für Rechnung Großbritanniens
war, und daß sie sich auf eine weit größere Summe belief, als
Baretti zu denken scheint, so würde dieser Handel deshalb doch noch
nicht vorteilhafter sein als jeder andere, bei dem wir für einen
ausgeschickten Wert einen gleichen Wert an verzehrbaren Waren
zurück erhielten.

		Nur von einem sehr kleinen Teil dieser Einfuhr läßt sich
annehmen, daß er als jährliche Vermehrung zu dem Geschirr oder zu
den Münzen des Königreichs hinzukomme. Alles Übrige muß außer
Landes geschickt und gegen allerlei verzehrbare Waren eingetauscht
werden. Wenn aber diese verzehrbaren Waren unmittelbar gegen
Erzeugnisse englischen Gewerbfleißes eingetauscht würden, so wäre
das für England vorteilhafter, als wenn es erst mit diesen
Erzeugnissen portugiesisches Gold und hintennach erst mit diesem
Golde jene verzehrbaren Waren kaufen muß. Ein unmittelbarer
auswärtiger Handel für den Konsum ist immer vorteilhafter als ein
mittelbarer, und bei jenem bedarf es, um fremde Waren von gleichem
Werte auf den heimischen Markt zu bringen, weit geringerer
Kapitalien als bei dem zweiten. Wäre ein geringerer Teil der
Industrie dazu verwendet worden, Waren für den portugiesischen
Markt [bookmark: page369]hervorzubringen, und ein größerer, um Waren für
andere Märkte hervorzubringen, wo jene verzehrbaren Waren, nach
denen in England Nachfrage ist, zu haben sind: so würde England
besser dabei weggekommen sein. Es würde dann eines weit geringeren
Kapitals als bisher bedurft haben, um sowohl das nötige Gold als
auch die verzehrbaren Waren anzuschaffen. Mithin wäre ein erspartes
Kapital übrig geblieben, das man zu anderen Zwecken hätte verwenden
können, zur Hervorrufung einer zusätzlichen Menge von Gewerbefleiß
und Erzielung eines größeren Jahreserzeugnisses.

		Wenn auch Großbritannien von dem portugiesischen Handel gänzlich
ausgeschlossen wäre, so würde es ihm doch durchaus nicht schwer
fallen, sich all die jährlichen Zuschüsse an Gold zu verschaffen,
die es jährlich zum Verarbeiten, zum Vermünzen oder zum auswärtigen
Handel braucht. Gold ist wie jede andere Ware immer da oder dort
für seinen Wert zu bekommen, wenn man diesen Wert nur hat und geben
kann. Der jährliche Überschuß des Goldes in Portugal würde ja
überdies doch immer außer Landes gehen und, falls ihn
Großbritannien nicht wegführte, von irgendeiner anderen Nation
weggeführt werden, die froh wäre, ihn für seinen Preis wieder zu
verkaufen, geradeso wie es Großbritannien gegenwärtig macht.
Freilich kaufen wir das Gold, indem wir es von Portugal kaufen, aus
erster Hand, während wir es, wenn wir es von einer anderen Nation,
Spanien ausgenommen, kauften, aus zweiter Hand kaufen und etwas
teurer bezahlen müßten; allein der Unterschied wäre gewiß zu
unbedeutend, als daß er die öffentliche Aufmerksamkeit verdienen
würde.

		Fast all unser Gold, sagt man, kommt aus Portugal. Mit anderen
Nationen ist die Handelsbilanz ungünstig oder doch nicht sehr zu
unseren Gunsten. Allein wir sollten bedenken, daß wir notwendig, je
mehr Gold wir aus dem einen Lande einführen, umso weniger aus allen
anderen [bookmark: page370]einführen können. Der wirksame Begehr nach Gold
ist wie der nach jeder anderen Ware in jedem Lande auf eine
bestimmte Menge beschränkt. Werden neun Zehntel dieser Menge aus
dem einen Lande eingeführt, so bleibt nur noch ein Zehntel aus
allen übrigen einzuführen. Je mehr überdies Gold aus diesem oder
jenem Lande jährlich über das, was man zum Verarbeiten und
Vermünzen braucht, eingeführt wird, desto mehr muß notwendigerweise
in andere Länder wieder ausgeführt werden, und je mehr jener
unbedeutendste Gegenstand der modernen Politik, die Handelsbilanz,
mit diesem oder jenem Lande zu unseren Gunsten steht, um so mehr
muß sie ja mit manchem anderen Lande gegen uns stehen.

		Dennoch forderten auf diesen törichten Wahn hin, daß England
nicht ohne den portugiesischen Handel bestehen könne, Frankreich
und Spanien zu Ende des letzten Krieges ohne alle Beleidigung oder
gegründete Ursache von dem Könige von Portugal, daß er allen
britischen Schiffen seine Häfen verschließen und zur Sicherheit
dieser Ausschließung französische oder spanische Garnisonen in
dieselben aufnehmen solle. Hätte der König von Portugal sich diesen
schimpflichen Zumutungen unterworfen, die ihm sein Schwager, der
König von Spanien, stellte, so wäre dadurch Britannien eines weit
größeren Übels ledig geworden, als der Verlust des portugiesischen
Handels ist, der Last nämlich, einen höchst schwachen
Bundesgenossen zu unterstützen, so bar aller Mittel zu seiner
Selbstverteidigung, daß ihn die ganze Macht Englands, wenn sie auch
allein zu diesem Zwecke verwendet worden wäre, doch schwerlich noch
einen Feldzug hindurch hätte verteidigen können. Zwar würde der
Verlust des portugiesischen Handels diejenigen Kaufleute, die sich
damals damit abgaben, in große Verlegenheit gebracht haben, da sie
vielleicht ein oder zwei Jahre lang keine gleich vorteilhafte Art,
ihre Kapitalien unterzubringen, ausfindig [bookmark: page371]gemacht hätten; allein darin
würde auch wahrscheinlich der ganze Nachteil bestanden haben, den
England von diesem bemerkenswerten Stück Handelspolitik zu leiden
gehabt hätte.

		Die große jährliche Einfuhr an Gold und Silber ist weder zum
Verarbeiten noch zum Vermünzen, sondern für den auswärtigen Handel
bestimmt. Ein mittelbarer Handel für den Konsum läßt sich mittels
dieser Metalle weit vorteilhafter betreiben als mit fast allen
anderen Waren. Da sie das allgemeine Werkzeug des Handels sind, so
werden sie leichter für alle anderen Waren als Gegenwert angenommen
als sonst irgendein Gut, und da sie bei einem großen Werte nur
einen geringen Umfang haben, so verursacht es weniger Kosten, sie
von einem Orte zum anderen hin- und zurückzubringen als irgendeine
andere Ware und sie verlieren durch den Transport weniger an ihrem
Werte. Daher ist unter allen Waren, die in einem fremden Lande
lediglich zu dem Zwecke gekauft werden, um wieder in einem anderen
gegen andere Waren gekauft oder vertauscht zu werden, keine so
bequem als Gold und Silber. Darin nun, daß er allen mittelbaren
Handel für den Konsum, den Großbritannien treibt, erleichtert,
besteht der hauptsächlichste Vorteil des portugiesischen Handels;
und wenn dies auch kein außerordentlich großer Vorteil ist, so ist
er immer doch von einiger Bedeutung.

		Daß jede jährliche Vermehrung, die nach verständiger Annahme an
den Geschirren oder den Münzen des Königreichs vorgenommen werden
kann, nur eine sehr geringe jährliche Einfuhr an Gold und Silber
erfordere, ist wohl einleuchtend genug; und wenn wir auch keinen
unmittelbaren Handel mit Portugal trieben, so würde diese geringe
Menge doch immer da oder dort sehr leicht zu haben sein.

		So bedeutend auch das Goldschmiedegewerbe in Großbritannien ist,
so wird doch der größte Teil des neuen Geschirrs, das die
Goldschmiede jährlich zum Verkauf bringen, [bookmark: page372]aus anderem alten Gold- und
Silbergeschirr eingeschmolzen, so daß die jährliche Vermehrung, die
an dem gesamten Geschirr des Königreichs vorgenommen wird,
unmöglich sehr groß sein, und nur eine sehr geringe jährliche
Einfuhr erfordern kann.

		Dasselbe gilt für die Münze. Es wird sich, so nehme ich an,
niemand einbilden, daß auch nur der größere Teil dessen, was
jährlich aus der Münze hervorgeht, und was sich vor der letzten
Reform der Goldmünze in zehn Jahren nacheinander jährlich auf mehr
als achtmalhunderttausend Pfund Sterling in Gold belief, ein
jährlicher Zuwachs zu dem vorher im Königreiche umlaufenden Gelde
gewesen sei. In einem Lande, wo die Prägungskosten von der
Regierung bestritten werden, kann der Wert der Münze, selbst wenn
sie ihr volles gesetzliches Gewicht an Gold und Silber hat, doch
niemals viel größer sein, als der Wert einer gleichen Menge
ungemünzten Metalls, weil es nur die Mühe eines Ganges nach der
Münze und ein Warten von wenigen Wochen kostet, um sich für eine
Menge ungemünzten Goldes und Silbers eine gleiche Menge in Münzen
zu verschaffen. Aber in jedem Lande ist der größere Teil des
umlaufenden Geldes fast immer mehr oder weniger abgeschliffen oder
weicht sonstwie von seinem gesetzlichen Gewicht ab. In
Großbritannien war dies vor der letzten Reform meistens der Fall,
da das Gold um mehr als zwei Prozent, und das Silber um mehr als
acht Prozent unter seinem gesetzlichen Gewichte war. Wenn man aber
mit vierundvierzig und einer halben Guinee, die ihr volles Gewicht,
nämlich ein Pfund Gold hatten, nur sehr wenig mehr als ein Pfund
ungemünztes Gold kaufen konnte, so konnte man mit vierundvierzig
und einer halben Guinee, an deren Vollwichtigkeit etwas fehlte,
kein Pfund Gold kaufen, sondern mußte noch etwas zulegen, um das
Fehlende zu ersetzen. Der laufende Marktpreis des Barrengoldes war
also damals, statt daß er [bookmark: page373]mit dem Münzpreise, d. h.
mit 46 L. 14 sh. 6 d., hätte gleich
sein sollen, ungefähr 47 L. 14 sh. und zuweilen
achtundvierzig Pfund Sterling. Da jedoch der größte Teil des Geldes
in diesem herabgekommenen Zustande war, so konnte man mit
vierundvierzig und einer halben Guinee, die frisch aus der Münze
kamen, nicht mehr Güter auf dem Markt kaufen, als mit den
gewöhnlichen Guineen, weil sie, wenn sie in die Kassen der
Kaufleute gekommen und mit dem übrigen Gelde vermengt waren, ohne
viele Mühe, die jene Differenz nicht wert war, nicht mehr
ausgeschieden werden konnten. Sie galten wie alle anderen Guineen
nicht mehr als 46 L. 14 sh. 6 d.
Wurden sie aber in den Schmelztiegel getan, so brachten sie ohne
merklichen Verlust ein Pfund reines Gold, das jederzeit
für 47 L. 14 sh. und 48 L. in Gold
oder Silber, die alle Zwecke des Geldes ebensogut als die
eingeschmolzenen erfüllten, verkauft werden konnte. Folglich war
bei dem Einschmelzen des neugeprägten Geldes ein offenbarer Profit,
und es wurde auch so augenblicklich vorgenommen, daß keine Vorsicht
der Regierung es verhindern konnte. Die Arbeiten der Münze glichen
in dieser Hinsicht dem Gewebe der Penelope: was am Tage gemacht
worden war, wurde des Nachts wieder ungeschehen gemacht. Die Münze
war nicht sowohl damit beschäftigt, eine tägliche Geldvermehrung
hervorzubringen, als nur den besten Teil des Geldes, der täglich
eingeschmolzen wurde, wieder herzustellen.

		Müßten die Privatleute, die ihr Gold und Silber in die Münze
bringen, die Prägungskosten selbst tragen, so würde das den Wert
dieser Metalle ebenso erhöhen, wie die Façon den Wert der Gold- und
Silberwaren erhöht. Gemünztes Gold und Silber hätte dann einen
höheren Wert als ungemünztes. Der Schlagschatz würde, wenn er nicht
übermäßig hoch wäre, den Barren den ganzen Wert der Abgabe
zusetzen, da die Regierung überall das ausschließliche
Münzprivilegium [bookmark: page374]hat, und kein Geldstück wohlfeiler auf den
Markt kommen kann als wofür sie es zu liefern für gut findet. Wäre
die Abgabe freilich übermäßig hoch, d. h. betrüge sie weit
mehr als den wirklichen Wert der zum Ausmünzen erforderlichen
Arbeit und Kosten, so würden sowohl im Lande, als außerhalb des
Landes Falschmünzer sich durch die große Differenz zwischen dem
Werte der Barren und dem des ausgemünzten Geldes reizen lassen,
eine solche Menge Geldes nachzumachen, daß der Wert des
Landesgeldes dadurch herunterkäme. Indeß hat man doch in
Frankreich, obgleich der Schlagschatz dort acht Prozent beträgt,
keinen merklichen Nachteil dieser Art bemerkt. Die Gefahren, denen
ein Falschmünzer überall ausgesetzt ist, wenn er sich in dem Lande
aufhält, dessen Geld er nachmacht, und denen seine Agenten und
Korrespondenten ausgesetzt sind, wenn er sich in einem anderen
Lande aufhält, sind viel zu groß, als daß man sie für einen Profit
von sechs oder sieben Prozent auf sich nehmen möchte.

		Der französische Schlagschatz erhöht den Wert des gemünzten
Geldes über das Verhältnis seines Gehaltes an reinem Golde. So
wurde durch das Edikt vom Januar 1726 [bookmark: text15]F15 der
Münzpreis des feinen Goldes von vierundzwanzig Karat
auf 740 Livres 9 Sous 1 1/11 Denier
bestimmt, die Mark auf acht Pariser Unzen gerechnet. Die
französische Goldmünze enthält, wenn man von dem Remedium absieht,
einundzwanzig und dreiviertel Karat feines Gold und zwei und ein
Viertel Karat Zusatz. Die Mark des gesetzlichen Goldes ist also
nicht mehr wert, als
ungefähr 671 Livres 10 Deniers. In Frankreich
wird aber diese Mark gesetzlichen Goldes zu dreißig Louisd'or,
jeder zu 24 Livres, mithin zu 720 Livres [bookmark: page375]ausgeprägt.
Folglich erhöht das Münzen den Wert einer Mark gesetzlichen
Barrengoldes um die Differenz
zwischen 671 Livres 10 Deniers
und 720 Livres, d. h.
um 48 Livres 19 Sous
und 2 Deniers.

		Ein Schlagschatz mag in vielen Fällen den Profit vom
Einschmelzen neuer Münzen ganz aufheben und wird ihn in allen
Fällen verringern. Dieser Profit entsteht immer aus der Differenz
zwischen der Menge Metalles, die die umlaufende Münze eigentlich
haben sollte und die sie wirklich hat. Beträgt diese Differenz
weniger als den Schlagschatz, so entsteht Verlust statt Profit. Ist
sie dem Schlagschatz gleich, so findet weder Profit noch Verlust
statt. Ist sie größer als der Schlagschatz,(so kommt zwar einiger
Profit heraus, aber nicht so viel, als wenn es gar keinen
Schlagschatz gäbe. Wenn z. B. vor der letzten Reform der
Goldmünze ein Schlagschatz von fünf Prozent genommen worden wäre,
so würde beim Einschmelzen der Goldstücke ein Verlust von drei
Prozent gewesen sein. Hätte der Schlagschatz zwei Prozent betragen,
so wäre weder Profit noch Verlust gewesen. Hätte der Schlagschatz
ein Prozent betragen, so war ein Profit dabei gewesen, aber nur ein
Profit von einem statt von zwei Prozent. Es ist also überall, wo
das Geld zugezählt und nicht zugewogen wird, ein Schlagschatz das
wirksamste Vorbeugungsmittel gegen das Einschmelzen des Geldes, und
eben deswegen auch gegen seine Ausfuhr. Eingeschmolzen oder
ausgeführt werden aber gewöhnlich nur die schwersten und besten
Stücke, weil an ihnen der meiste Profit zu machen ist

		Das Gesetz, das zur Aufmunterung des Münzens dieses von Abgaben
frei machte, wurde zuerst unter der Regierung Karls des Zweiten auf
eine beschränkte Zeit erlassen und dauerte später vermöge
verschiedener Verlängerungen bis zum Jahre 1769 fort, wo
es zu einem immerwährenden Gesetze gemacht wurde. Die englische
Bank ist oft genötigt, [bookmark: page376]Barren nach der Münze zu schicken, um ihre
Kasse wieder mit Geld zu füllen, und man dachte wahrscheinlich, daß
es für sie vorteilhafter sei, wenn das Münzen auf Kosten der
Regierung, als wenn es auf ihre eigenen geschähe. Vermutlich machte
auch die Regierung jenes Gesetz aus Gefälligkeit gegen jene große
Gesellschaft zu einem immerwährenden. Sollte jedoch der Gebrauch,
das Gold zuzuwägen, abkommen, was wegen seiner Unbequemlichkeit
sehr leicht geschehen kann, sollte die englische Goldmünze wieder
zugezählt werden, wie es vor der letzten Umschmelzung der Fall war,
so dürfte diese große Gesellschaft vielleicht finden, daß sie in
diesem, wie in manchen anderen Fällen, ihr eigenes Interesse
gehörig verkannt hat.

		Da vor der letzten Umschmelzung das englische Goldgeld um zwei
Prozent unter ihrem gesetzlichen Gewicht war und es keinen
Schlagschatz gab, war es um zwei Prozent weniger wert als die Menge
gesetzlichen Barrengoldes, welche es eigentlich enthalten sollte.
Wenn daher jene große Gesellschaft Goldbarren kaufte, um sie
ausmünzen zu lassen, so mußte sie dafür zwei Prozent mehr bezahlen,
als sie nach dem Ausmünzen wert waren. Hätte es hingegen einen
Schlagschatz von zwei Prozent gegeben, so würde das gewöhnliche
Goldgeld, obgleich um zwei Prozent unter ihrem gesetzlichen
Gewicht, dennoch mit der Menge gesetzlichen Goldes, die es hätte
enthalten sollen, gleichen Wert gehabt haben; denn es hätte der
Wert der Façon in diesem Falle ersetzt, was an Gewicht abging.
Freilich hätte die Bank den Schlagschatz zu zahlen gehabt, und da
dieser zwei Prozent betrug, so wäre der Verlust bei dem ganzen
Geschäfte zwei Prozent gewesen, also gerade so viel aber durchaus
nicht mehr, als der Verlust wirklich betrug.

		Wenn der Schlagschatz fünf Prozent betragen hätte, und das
umlaufende Goldgeld nur um zwei Prozent unter seinem gesetzlichen
Gewicht gewesen wäre, so hätte die [bookmark: page377]Bank auf den Preis der Goldbarren drei
Prozent gewonnen. Da sie aber einen Schlagschatz von fünf Prozent
zu zahlen gehabt hätte, so würde ihr Verlust bei diesem ganzen
Geschäfte wiederum genau zwei Prozent gewesen sein.

		Wenn der Schlagschatz nur ein Prozent betragen hätte, und das
umlaufende Goldgeld um zwei Prozent unter seinem gesetzlichen
Gewicht gewesen wäre, so hätte die Bank in diesem Falle auf den
Preis der Barren nur ein Prozent verloren. Da sie aber auch einen
Schlagschatz von einem Prozent zu zahlen hatte, so würde ihr
Verlust ganz ebenso wie in allen übrigen Fällen sich genau auf zwei
Prozent belaufen haben.

		Wenn ein billiger Schlagschatz genommen würde, während zu
gleicher Zeit das Geld sein volles gesetzliches Gewicht hätte, wie
es seit der letzten Umschmelzung ziemlich genau der Fall ist, so
würde die Bank, was sie am Schlagschatz verlöre, am Barrenpreise
wieder gewinnen, und was sie am Barrenpreise gewönne, am
Schlagschatz wieder verlieren. Sie würde also bei dem ganzen
Geschäft weder verlieren noch gewinnen und würde in diesem, wie in
allen obigen Fällen, ganz eben so daran sein, als wenn es gar
keinen Schlagschatz gäbe.

		Ist die Abgabe von einer Ware so mäßig, daß sie nicht zum
Einschwärzen reizt, so streckt der Kaufmann, der damit Handel
treibt, zwar die Abgabe vor, aber er bezahlt sie nicht eigentlich,
da er sie im Preise der Ware wiedererhält. Die Abgabe wird am Ende
von dem letzten Käufer oder Konsumenten bezahlt. Nun ist aber das
Geld eine Ware, zu der sich jeder als Kaufmann verhält. Jeder kauft
sie nur um sie wieder zu verkaufen, und es gibt für sie gewöhnlich
keinen letzten Käufer oder Konsumenten. Ist daher die auf das
Prägen gelegte Abgabe so mäßig, daß sie nicht zur Falschmünzerei
reizt, so streckt zwar jedermann die Abgabe vor, aber am Ende
bezahlt sie niemand, da sie [bookmark: page378]ein jeder in dem vorgestreckten Werte der Münze
wiedererhält.

		Ein mäßiger Schlagschatz würde daher in keinem Falle die Kosten
der Bank oder eines Privatmannes, der seine Barren zum Ausprägen in
die Münze bringt, vermehren, und der Mangel eines mäßigen
Schlagschatzes wird sie in keinem Falle vermindern. Ob ein
Schlagschatz genommen wird oder nicht, so kostet, wenn nur das
umlaufende Geld sein volles gesetzliches Gewicht hat, das Ausmünzen
keinen Menschen etwas; und wenn es dies volle Gewicht nicht hat, so
muß das Ausmünzen immer so viel kosten, als die Differenz zwischen
der Menge ungemünzten Metalles, welche es eigentlich enthalten
sollte, und der, welche es wirklich enthält, ausmacht.

		Wenn also der Staat die Prägungskosten bestreitet, so nimmt er
nicht nur eine kleine Ausgabe auf sich, sondern verliert auch ein
kleines Einkommen, das er durch eine angemessene Abgabe erhalten
könnte, und zugleich genießt weder die Bank noch irgendein
Privatmann durch diese Freigebigkeit des Staates die geringste
Wohltat.

		Inzwischen würden die Bankdirektoren mit der Auflegung eines
Schlagschatzes bloß einer Spekulation zuliebe, die ihnen keinen
Gewinn verspricht und sie nur gegen jeden Verlust sichern will,
wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Auch würden sie sicherlich bei
der gegenwärtigen Beschaffenheit des Goldgeldes, und so lange
dieses noch dem Gewichte nach angenommen wird, durch eine solche
Veränderung nichts gewinnen. Sollte aber der Gebrauch, das Goldgeld
zuzuwägen, einmal abkommen, was sehr wahrscheinlich ist, und sollte
das Goldgeld wieder so schlecht werden, als es vor der letzten
Umschmelzung war, so würde der Gewinn, oder, richtiger gesagt, die
Ersparnis der Bank, die sich infolge des auferlegten Schlagschatzes
einstellte, vermutlich sehr ansehnlich sein. Die Bank von England
[bookmark: page379]ist die
einzige Gesellschaft, die eine ansehnliche Menge Barren in die
Münze schickt, und die Last des jährlichen Münzens fällt ganz oder
doch beinahe ganz auf sie. Wenn dieses jährliche Münzen zu nichts
weiter diente, als den unvermeidlichen Verlust und die
unvermeidliche Abnutzung der Münze zu ersetzen, so würde es sich
selten auf mehr als fünfzigtausend oder höchstens hunderttausend
Pfund Sterling belaufen. Wenn aber die Münze unter ihr gesetzliches
Gewicht herabgekommen ist, so muß das jährliche Münzen außerdem
noch die großen Lücken ausfüllen, welche die Ausfuhr und der
Schmelztiegel fortwährend in den umlaufenden Münzen machen. Deshalb
betrug in den zehn oder zwölf Jahren unmittelbar vor der letzten
Reform der Goldmünze die jährliche Ausprägung im Durchschnitt mehr
als achthundertfünfzigtausend Pfund Sterling. Wäre aber ein
Schlagschatz von vier oder fünf Prozent auf die Goldmünze genommen
worden, so hätte dies wahrscheinlich selbst unter den damaligen
Verhältnissen sowohl die Ausfuhr als das Einschmelzen wirksam
verhindert. Die Bank würde, statt jedes Jahr etwa zwei und ein
halbes Prozent auf diejenigen Barren zu verlieren, aus denen mehr
als achtmalhundert und fünfzigtausend Pfund Sterling gemünzt werden
mußten, oder statt einen jährlichen Verlust von mehr als
einundzwanzigtausend zweihundertundfünfzig Pfund Sterling zu
erleiden, wahrscheinlich nicht den zehnten Teil dieses Verlustes zu
tragen gehabt haben.

		Die vom Parlamente zur Bestreitung der Münzkosten ausgesetzten
Einkünfte betragen nur vierzehntausend Pfund Sterling im Jahr, und
die wirklichen Kosten, welche die Regierung hat, oder die Besoldung
der Münzbeamten geht, wie man mir versichert hat, gewöhnlich nicht
über die Hälfte dieser Summe hinaus. Die Ersparnis einer so kleinen
Summe oder auch der Gewinn einer anderen, die nicht viel größer
sein könnte, sind, wie man glauben sollte, zu unbedeutende [bookmark: page380]Dinge, als daß
sie die ernstliche Aufmerksamkeit der Regierung verdienten. Aber
die jährliche Ersparnis von achtzehn oder zwanzigtausend Pfund
Sterling in einem Falle, der nicht unwahrscheinlich ist, früher
öfters vorkam und sehr wahrscheinlich wieder vorkommen wird, ist
doch wohl ein Gegenstand, der die ernstliche Aufmerksamkeit selbst
einer so großen Gesellschaft verdient, wie es die Bank von England
ist.

		Einige von diesen Betrachtungen und Erörterungen hätten
vielleicht besser in jenen Kapiteln des ersten Buches ihre Stelle
gefunden, die von dem Ursprunge und Gebrauche des Geldes und von
der Differenz zwischen dem Real- und Nominalpreise der Waren
handeln. Da indes das zur Ermunterung des Münzens gegebene Gesetz
jenen gemeinen Vorurteilen seinen Ursprung verdankt, die durch das
Merkantilsystem aufgekommen sind, so hielt ich es für geeigneter,
sie für dieses Kapitel aufzusparen. Nichts konnte dem Geiste dieses
Systems angemessener sein, als eine Art von Prämie auf die
Hervorbringung des Geldes, das, wie es annimmt, den Wohlstand jedes
Volkes ausmacht. Das ist eines von seinen vielen wunderbaren
Mitteln, das Land zu bereichern.

			[bookmark: foot15]Siehe: Dictionnaire de Monnoies, tom. II. article
Seigneurage, p. 489, par M. Abot de Bazinghen,
Conseiller-Comissaire en la Cour des Monnoies à Paris.


	
		
		Siebentes Kapitel.

Kolonien.

		Erste Abteilung.

Beweggründe zur Errichtung neuer Kolonien.

		Das Interesse, das die erste Anlegung der verschiedenen
europäischen Kolonien in Amerika und Westindien veranlaßte, war
nicht ganz so klar und einfach als das, welches die alten Griechen
und Römer zur Anlegung der ihrigen bewog. [bookmark: page381]

		Jeder der verschiedenen Staaten des alten Griechenlands besaß
nur ein sehr kleines Gebiet, und wenn die Bevölkerung in einem
derselben so groß wurde, daß das Gebiet sie nicht wohl mehr
ernähren konnte, so wurde ein Teil davon ausgeschickt, um sich in
einer weit entfernten Weltgegend einen neuen Wohnsitz zu suchen:
denn die kriegerischen Nachbarn, die sie auf allen Seiten umgeben,
machten es für jeden dieser Staaten schwierig, sein Gebiet daheim
beträchtlich zu erweitern. Die Kolonien der Dorier zogen sich
hauptsächlich nach Italien und Sizilien, die vor der Erbauung Roms
von rohen barbarischen Völkerschaften bewohnt waren; die Kolonien
der Jonier und Aeolier, der beiden anderen griechischen
Hauptstämme, gingen nach Kleinasien und den Inseln des ägeischen
Meeres, deren damalige Bewohner sich so ziemlich in demselben
Zustande befunden zu haben scheinen, wie die Sizilianer und
Italiener. Die Mutterstadt betrachtete zwar die Kolonie als ein
Kind, das jederzeit auf große Begünstigung und allen möglichen
Beistand Anspruch hatte, wogegen es Dankbarkeit und Achtung
schuldig war, aber sie betrachtete es als ein emanzipiertes Kind,
über das sie keine unmittelbare Herrschaft oder Gerichtsbarkeit
geltend machen wollte. Die Kolonie schuf sich ihre eigene
Regierungsform, erließ ihre eigenen Gesetze, wählte ihre eigenen
Beamten und machte als unabhängiger Staat, der keinen Anlaß hatte,
die Billigung und Einwilligung der Mutterstadt einzuholen, mit
ihren Nachbarn Krieg oder Frieden. Nichts kann einfacher und klarer
sein, als das Interesse, das jede solche Kolonisation leitete.

		Rom war, wie die meisten anderen alten Republiken, ursprünglich
auf ein agrarisches Gesetz gegründet, daß das Staatsgebiet in einem
gewissen Verhältnisse unter die verschiedenen Bürger, die den Staat
bildeten, verteilte. Der Lauf der menschlichen Dinge störte
natürlich durch Heiraten, Erbfolge und Veräußerungen diese
ursprüngliche Verteilung [bookmark: page382]und brachte oft die Ländereien, die zum
Unterhalt mehrerer Familien angewiesen waren, in den Besitz einer
einzelnen Person. Um dieser Unordnung, denn dafür wurde es
angesehen, abzuhelfen, machte man ein Gesetz, das die Menge Landes,
die ein Bürger besitzen durfte, auf fünfhundert Jugera, etwa
dreihundert und fünfzig englische Acres, beschränkte. Doch wurde
dies Gesetz, obgleich es, wie wir lesen, in ein oder zwei Fällen in
Anwendung kam, entweder unbeachtet gelassen oder umgangen, und die
Ungleichheit des Vermögens nahm fortwährend zu. Der größere Teil
der Bürger hatte kein Land, und ohne dieses war es bei den
damaligen Sitten und Gewohnheiten für einen freien Mann schwer,
seine Unabhängigkeit zu behaupten. Wenn heutigen Tages ein armer
Mann auch gar kein eigenes Land hat, so kann er doch, falls er nur
einen kleinen Vorrat besitzt, entweder von einem anderen Land
pachten oder einen kleinen Handel treiben, und falls er gar keinen
Vorrat besitzt, so findet er immer noch als Arbeiter auf dem Lande
oder als Handwerker Beschäftigung. Bei den alten Römern wurden
hingegen alle Ländereien der Reichen von Sklaven bebaut, die unter
einem Aufseher, der gleichfalls ein Sklave war, arbeiteten, so daß
ein armer freier Mann wenig Aussicht hatte, als Pächter oder
Arbeiter auf dem Lande unterzukommen. Auch wurde aller Handel und
wurden alle Manufakturen, sogar der Handel im kleinen, von den
Sklaven der Reichen zum Vorteil ihrer Herren betrieben, deren
Reichtum, Ansehen und Schutz es für den armen freien Mann schwer
machten, die Konkurrenz gegen sie auszuhalten. Daher hatten die
Bürger, welche kein Land besaßen, kaum andere Unterhaltsmittel als
die Geschenke der Kandidaten bei den jährlichen Wahlen. Wenn die
Tribunen das Volk gegen die Reichen und Großen aufreizen wollten,
so erinnerten sie es an die alte Verteilung der Ländereien, und
stellten ihm das Gesetz, daß diese Art von [bookmark: page383]Privateigentum beschränkte, als
das Grundgesetz der Republik vor. Das Volk schrie nun nach Land,
und die Reichen und Großen waren, wie man sich denken kann, ganz
entschlossen, ihm Nichts von dem ihrigen abzutreten. Um es daher
einigermaßen zu befriedigen, brachten sie oft die Aussendung einer
neuen Kolonie in Vorschlag. Indes hatte das Eroberungen machende
Rom auch in solchen Fällen nicht nötig, seine Bürger sozusagen auf
gut Glück in die weite Welt hinauszuschicken, ohne daß sie wußten,
wo sie sich niederlassen sollten. Es wies ihnen gewöhnlich
Ländereien in den eroberten Provinzen Italiens an, wo sie, weil sie
innerhalb des Gebiets der Republik blieben, niemals einen
unabhängigen Staat bilden konnten, sondern höchstens eine Art von
Korporation ausmachten, die zwar die Befugnis hatte, Verordnungen
für ihre eigene Verwaltung zu geben, im übrigen aber doch immer der
Aufsicht, Gerichtsbarkeit und gesetzgebenden Gewalt der Mutterstadt
unterworfen blieb. Die Aussendung einer solchen Kolonie tat nicht
nur dem Volke einiges Genüge, sondern brachte auch oft eine Art von
Besatzung in eine neu eroberte Provinz, deren Gehorsam sonst
zweifelhaft gewesen wäre. Sonach war eine römische Kolonie sowohl
in betreff ihrer Einrichtung als in betreff der Beweggründe zu
ihrer Errichtung von einer griechischen völlig verschieden. Auch
haben die Wörter, welche in ihren Sprachen diese verschiedenen
Einrichtungen bezeichnen, ganz verschiedene Bedeutung. Das
lateinische Wort (colonia) bezeichnet bloß eine Pflanzung. Das
griechische Wort (ἀποικία) bezeichnet hingegen eine Trennung vom
alten Wohnsitze, eine Abfahrt aus der Heimat, ein Verlassen des
Hauses. Wenn aber auch die römischen Kolonien in mancher Beziehung
von den griechischen verschieden waren, so war doch das Interesse,
welches zu ihrer Errichtung bewog, gleich einfach und klar. Beide
hatten ihren Ursprung [bookmark: page384]in einer unabänderlichen Notwendigkeit oder in
einem offenbaren und einleuchtenden Nutzen.

		Die Errichtung der europäischen Kolonien in Amerika und
Westindien entsprang keiner Notwendigkeit, und wenn auch der aus
ihnen hervorgehende Nutzen sehr groß gewesen ist, so war er doch
keineswegs so klar und einleuchtend. Man erkannte ihn bei der
ersten Errichtung nicht, und er war auch weder der Beweggrund zu
dieser Errichtung, noch zu den Entdeckungen, welche zu ihr führten;
und das Wesen, der Umfang und die Grenzen dieses Nutzens sind
vielleicht bis auf diesen Tag noch nicht richtig verstanden.

		Die Venetianer trieben im vierzehnten und fünfzehnten
Jahrhundert einen sehr einträglichen Handel mit Gewürzen und
anderen ostindischen Waren, die sie den übrigen europäischen
Nationen zuführten. Sie kauften sie vorzugsweise in Ägypten,
welches damals unter der Herrschaft der Mameluken stand, der Feinde
der Türken, deren Feinde wieder die Venetianer waren; diese
Gemeinschaftlichkeit der Interessen bewirkte, mit der Unterstützung
des venetianischen Geldes eine so innige Verbindung zwischen
beiden, daß die Venetianer beinahe ein Monopol des Handels
hatten.

		Die großen Profite der Venetianer regten die Habgier der
Portugiesen an. Diese hatten im fünfzehnten Jahrhundert einen
Seeweg nach den Ländern aufzufinden gesucht, aus denen ihnen die
Mohren Elfenbein und Goldstaub durch die Wüsten zuführten. Sie
entdeckten Madeira, die kanarischen und azorischen Inseln, die
Inseln des grünen Vorgebirges, die Küsten von Guinea, Loango,
Congo, Angola und Benguela, sowie zuletzt das Vorgebirge der guten
Hoffnung. Längst hatten sie gewünscht, an dem profitreichen Handel
der Venetianer teilzunehmen, und diese letzte Entdeckung öffnete
ihnen dazu eine verheißungsvolle Aussicht. Im
Jahre 1497 segelte Vasco de Gama aus dem [bookmark: page385]lissaboner Hafen mit einer
Flotte von vier Schiffen ab, gelangte nach einer Fahrt von elf
Monaten an die Küste von Indostan und vollendete damit eine Reihe
von Entdeckungen, die man beinahe ein Jahrhundert lang mit großer
Beharrlichkeit und fast ohne alle Unterbrechung verfolgt hatte.

		Wenige Jahre zuvor, als Europa noch über die Unternehmungen der
Portugiesen, deren Erfolg sehr zweifelhaft schien, in ungewisser
Erwartung war, faßte ein genuesischer Seefahrer den noch kühnern
Plan, westwärts nach Ostindien zu segeln. Man kannte die Lage
dieser Länder damals in Europa nur sehr unvollkommen. Die wenigen
europäischen Reisenden, die dort gewesen waren, hatten die
Entfernung übertrieben: vielleicht aus Einfalt und Unwissenheit, da
das, was wirklich sehr groß war, denen, die es nicht zu messen
imstande waren, fast unermeßlich schien; vielleicht auch, um das
Wunderbare ihrer eigenen Abenteuer, die sie bei dem Besuche von so
unermeßlich weit entfernten Ländern bestanden hatten, noch etwas zu
vergrößern. Kolumbus schloß sehr richtig, daß, je länger der
östliche Weg sei, desto kürzer der westliche sein müsse. Er
entschied sich daher für diesen letzteren als den kürzesten und
sichersten und hatte das Glück, Isabella von Kastilien für seinen
Plan von den guten Aussichten zu überzeugen. Er segelte aus dem
Hafen von Palos im August 1492 ab, beinahe fünf Jahre
früher, als der Seezug des Vasco de Gama von Portugal ausging, und
entdeckte nach einer Reise von zwei bis drei Monaten zuerst einige
von den kleinen Bahama- oder lukkaischen Inseln und später die
große Insel von St. Domingo.

		Allein die Länder, welche Kolumbus auf dieser und auf seinen
folgenden Reisen entdeckte, glichen denen gar nicht, die zu suchen
er eigentlich ausgezogen war. Statt des Wohlstandes, der Kultur und
der dichten Bevölkerung Chinas und Indostans fand er in
St. Domingo und allen übrigen von ihm je besuchten Teilen der
neuen Welt nichts [bookmark: page386]als ein Land, das ganz mit Wald bedeckt,
unangebaut und nur von einigen Stämmen nackter, elender Wilden
bewohnt war. Indes wollte es ihm doch gar nicht beigehen, daß dies
nicht dieselben Länder sein sollten, die Marco Polo, der erste
Europäer, der China oder Ostindien besucht, oder wenigstens eine
Beschreibung davon hinterlassen hat, beschrieben hätte; und oft war
eine sehr geringe Ähnlichkeit, wie z. B. die, welche er
zwischen dem Namen Cibao, einem Berge auf St. Domingo, und dem
Namen Cipango, den Marco Polo erwähnt, auffand, dem klarsten
Augenschein zum Trotz hinreichend, ihn auf sein Lieblingsvorurteil
zurückzubringen. In seinen Briefen an Ferdinand und Isabelle nannte
er die von ihm entdeckten Länder Indien. Er zweifelte gar nicht,
daß sie das äußerste Ende der von Marco Polo beschriebenen Länder
wären und daß sie nicht weit vom Ganges oder von den Ländern
entfernt lägen, die Alexander erobert hatte. Auch nachdem er sich
zuletzt überzeugt hatte, daß sie es nicht wären, schmeichelte er
sich doch noch, daß diese reichen Länder wohl nicht weit entfernt
sein möchten, und suchte sie deshalb auf einer folgenden Reise
längs der Küste des Festlandes und gegen die Landenge von Darien
zu.

		Durch diesen Irrtum des Kolumbus ist jenen unglücklichen Ländern
seit jeher der Name Indien geblieben; und als man endlich deutlich
sah, daß das neue Indien von dem alten völlig verschieden sei,
nannte man das erstere Westindien, und unterschied es dadurch von
dem letzteren, das nun Ostindien hieß.

		Es war jedoch für Kolumbus sehr wichtig, daß die von ihm
entdeckten Länder, was immer sie sein mochten, dem spanischen Hofe
als sehr bedeutend geschildert würden; allein es war zu jener Zeit
von dem, was den wahren Reichtum jedes Landes ausmacht, von
tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen des Bodens, nichts zu
finden, wodurch sich eine solche Schilderung rechtfertigen ließ.
[bookmark: page387]

		Das Cori, eine Art Mittelding zwischen einer Ratte und einem
Kaninchen, das Buffon für einerlei mit der brasilischen Aperea
hält, war das größte vierfüßige Säugetier in St. Domingo. Es
scheint niemals sehr zahlreich gewesen zu sein, und die Hunde und
Katzen der Spanier sollen es, ebenso wie einige andere Gattungen
noch kleinerer Art, fast ganz vertilgt haben. Diese aber waren
nebst einer ziemlich großen Eidechse, die Joana oder Iguana heißt,
der Hauptbestandteil der tierischen Nahrung, die das Land bot.

		Die vegetabilische Nahrung der Einwohner war zwar, weil sie es
an allem Fleiße fehlen ließen, nicht sehr reichlich, aber doch
nicht ganz so knapp. Sie bestand in indianischem Korn, Yams,
Kartoffeln, Bananen usw., Pflanzen, die damals in Europa ganz
unbekannt waren und auch später nicht sehr geschätzt oder für
ebenso nahrhaft gehalten worden sind wie die gewöhnlichen
Getreidearten und Hülsenfrüchte, die seit undenklichen Zeiten in
unserem Weltteile gebaut wurden.

		Die Baumwollenpflanze lieferte zwar das Material zu einer sehr
wichtigen Manufaktur und war damals für die Europäer ohne Zweifel
das schätzbarste von allen pflanzlichen Erzeugnissen dieser Insel.
Obgleich aber am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die Mousseline
und andere Baumwollenzeuge aus Ostindien in ganz Europa sehr
beliebt waren, so wurde doch die Baumwollenmanufaktur selbst in
Europa nirgends betrieben. Daher konnte auch dieses Erzeugnis
damals in den Augen von Europäern keine sehr große Bedeutung
haben.

		Da nun Kolumbus weder unter den Tieren noch unter den Pflanzen
der neuentdeckten Länder etwas fand, was eine sehr vorteilhafte
Schilderung derselben hätte rechtfertigen können, so richtete er
seinen Blick auf ihre Mineralien, und hoffte in dem Reichtum der
Produkte dieses dritten Naturreiches einen vollen Ersatz für die
Unbedeutendheit der [bookmark: page388]beiden anderen gefunden zu haben. Die kleinen
Stückchen Gold, mit denen die Einwohner ihre Kleidung schmückten,
und die sie, wie man ihm sagte, in den Bächen und Gebirgswässern
fanden, genügten, ihn zu überzeugen, daß diese Gebirge von
reichsten Goldadern strotzten. So wurde nun St. Domingo als
ein Land geschildert, daß Überfluß an Gold habe und also (nach den
Vorurteilen nicht nur dieser sondern auch jener Zeit) eine
unerschöpfliche Quelle wahren Reichtums für die Krone und das
Königreich Spanien sei. Als Kolumbus nach der Rückkehr von seiner
ersten Reise in einer Art von Triumph bei den Königen von Kastilien
und Arragonien einzog, wurden ihm die hauptsächlichsten Produkte
der von ihm entdeckten Länder in feierlicher Prozession
vorangetragen. Das einzige Wertvolle darunter bestand in einigen
kleinen Stirnbändern, Armbändern und anderen Goldzierraten und in
einigen Ballen Baumwolle. Das Übrige waren bloß Gegenstände der
Bewunderung und Neugierde für das Volk: Einiges Rohr von
außerordentlicher Größe, einige Vögel mit sehr schönem Gefieder und
einige ausgestopfte Häute des großen Alligators und Manati. Vor
diesem allen schritten sechs oder sieben von den armseligen
Eingeborenen her, deren seltsame Farbe und Erscheinung die Neuheit
des Schauspiels besonders hervorhob.

		Auf die Vorstellung des Kolumbus beschloß der Rat von Kastilien
von Ländern Besitz zu ergreifen, deren Einwohner durchaus unfähig
wären, sich selbst zu verteidigen. Die fromme Absicht, sie zum
Christentum zu bekehren, heiligte die Ungerechtigkeit dieses
Vorhabens. Aber der einzige Beweggrund war die Hoffnung, dort
Schätze von Gold zu finden, und um diesem Beweggrunde mehr Gewicht
zu geben, machte Kolumbus den Vorschlag, daß die Hälfte alles
Goldes und Silbers, das man dort finden würde, der Krone gehören
sollte. Dieser Vorschlag wurde von dem Rate genehmigt. [bookmark: page389]

		So lange alles oder das meiste Gold, das die ersten Abenteurer
nach Europa brachten, auf so leichte Art, nämlich durch Plünderung
der wehrlosen Eingeborenen, gewonnen wurde, war es vielleicht nicht
schwer, selbst diese so hohe Abgabe zu bezahlen; aber als die
Eingeborenen alles dessen, was sie gehabt hatten, völlig beraubt
waren, was in St. Domingo und den übrigen von Kolumbus
entdeckten Ländern in sieben oder acht Jahren vollständig geschehen
war, und als man in den Bergwerken nachgraben mußte, um mehr zu
finden, da war es nicht mehr möglich, diese Abgabe zu zahlen. Ihre
unnachsichtige Eintreibung soll auch der erste Grund gewesen sein,
daß die Bergwerke von St. Domingo gänzlich verlassen und
seitdem niemals wieder abgebaut worden sind. Die Abgabe wurde daher
bald auf ein Drittel, dann auf ein Fünftel, später auf ein Zehntel
und zuletzt auf ein Zwanzigstel vom Rohertrage der Goldbergwerke
herabgesetzt. Die Abgabe vom Silber blieb lange Zeit ein Fünftel
des Rohertrages, und erst im Laufe des jetzigen Jahrhunderts wurde
sie auf ein Zehntel herabgesetzt. Indes scheinen die ersten
Abenteurer sich nicht viel aus Silber gemacht zu haben: Nichts, was
weniger kostbar war als Gold, schien ihrer Aufmerksamkeit wert.

		Alle übrigen Unternehmungen der Spanier in der neuen Welt, die
auf die Fahrten des Kolumbus folgten, scheinen von demselben
Beweggrunde ausgegangen zu sein. Es war der Hunger nach Gold, der
den Oieda, Nicuessa und Vasco Nugnes de Balboa nach der Landenge
von Darien, den Cortez nach Mexiko und dem Almagro und Pizarro nach
Chile und Peru trieb. Wenn diese Abenteurer an eine unbekannte
Küste kamen, so forschten sie immer zuerst, ob Gold zu finden sei,
und je nach den Nachrichten, die sie hierüber erhielten,
beschlossen sie entweder das Land zu verlassen oder sich darin
anzusiedeln.

		Nun ist aber von all den kostspieligen und ungewissen [bookmark: page390]Plänen, welche
die, die sich damit abgeben, meistens zum Bankrott führen, wohl
keiner so ganz und gar verderblich als das Aufsuchen neuer Silber-
und Goldbergwerke. Es ist vielleicht die unvorteilhafteste Lotterie
in der Welt, d. h. die, worin der Vorteil derer, welche
Treffer ziehen, zum Verlust derer, die Nieten ziehen, ganz außer
Verhältnis steht; denn obgleich der Treffer wenige und der Nieten
viele sind, so ist doch der gewöhnliche Preis eines Loses das ganze
Vermögen eines sehr reichen Mannes. Bergwerksprojekte verschlingen,
statt daß sie das auf sie verwendete Kapital samt den gewöhnlichen
Kapitalprofiten wiedererstatten, gewöhnlich sowohl das Kapital wie
den Profit. Sie sind also Projekte, zu denen ein weiser
Gesetzgeber, der das Kapital seiner Nation zu vermehren trachtet,
am allerwenigsten besonders aufmuntern, noch ihnen einen größeren
Teil dieses Kapitals als von selbst dahin fließen würde zuwenden
möchte. Tatsächlich ist aber das törichte Vertrauen, das fast alle
Menschen in ihr eigenes Glück setzen, so groß, daß, wo sich nur die
geringste Wahrscheinlichkeit eines Erfolges zeigt, ein nur
allzugroßer Teil des Kapitals aus freien Stücken dahin fließt.

		Obgleich nun das Urteil der gesunden Vernunft und Erfahrung über
solche Projekte immer höchst ungünstig ausgefallen ist, so hat doch
die menschliche Habgier gewöhnlich ganz anders geurteilt. Dieselbe
Leidenschaft, die so vielen Menschen den albernen Gedanken von dem
Steine der Weisen eingegeben hat, hat in anderen den gleich
albernen Gedanken von unermeßlich reichen Gold- und
Silberbergwerken angeregt. Sie bedachten nicht, daß der Wert dieser
Metalle in allen Zeiten und bei allen Völkern vornehmlich aus ihrer
Seltenheit entsprang, und daß ihre Seltenheit von den sehr geringen
Mengen, die die Natur davon an diesem oder jenem Orte abgelagert
hat, von den harten und schwer bearbeitbaren Substanzen, in die sie
diese [bookmark: page391]kleinen Mengen fast überall eingehüllt hat, und
folglich von der Arbeit und dem Aufwande herrührte, die man überall
dazu nötig hatte, wenn man ihnen beikommen und sie gewinnen wollte.
Sie schmeichelten sich mit der Hoffnung, daß sich an vielen Orten
ebenso starke und reichhaltige Adern von diesen Metallen finden
würden wie die, welche man von Blei, Kupfer, Zinn oder Eisen zu
finden pflegt Der Traum des Sir Walter Raleigh von der goldenen
Stadt und dem Lande Eldorado kann uns beweisen, daß selbst weise
Männer nicht immer von solchen wunderlichen Täuschungen frei
geblieben sind. Mehr als hundert Jahre nach dem Tode dieses großen
Mannes war der Jesuit Gumila noch von der Wirklichkeit jenes
wunderbaren Landes überzeugt, und sprach sich mit großer Wärme, ja,
wie ich annehmen darf, mit voller Aufrichtigkeit darüber aus, wie
glücklich er sein würde, wenn er das Licht des Evangeliums einem
Volke bringen könnte, das die frommen Arbeiten des Missionswerkes
so gut zu belohnen fähig sei.

		In den von den Spaniern zuerst entdeckten Ländern kennt man
gegenwärtig keine Gold- oder Silberbergwerke, die man des Bauens
wert hielte. Die Menge dieser Metalle, die die ersten Abenteurer
dort gefunden haben sollen, ist wahrscheinlich ebensosehr
übertrieben, wie die Ergiebigkeit der Bergwerke, die unmittelbar
nach der ersten Entdeckung abgebaut wurden. Indes war das, was man
von dem Funde dieser Abenteurer erzählte, hinreichend, die Habgier
aller ihrer Landsleute zu entflammen. Jeder Spanier, der sich nach
Amerika einschiffte, erwartete dort ein Eldorado zu finden. Auch
tat das Glück in diesem Falle, was es in wenigen anderen zu tun
pflegt: es verwirklichte einigermaßen die ausschweifenden
Hoffnungen seiner Jünger und beschenkte sie bei der Entdeckung und
Eroberung von Mexiko und Peru (wovon die eine etwa dreißig, die
andere etwa vierzig Jahre nach der ersten Fahrt des Kolumbus
erfolgte) mit etwas, [bookmark: page392]was jenem Überflusse an edlen Metallen, nach
denen sie suchten, nicht ganz unähnlich war.

		Ein Plan zu einem Handel nach Ostindien gab also zur Entdeckung
von Westindien Veranlassung. Ein Plan zu einer Eroberung gab zu
allen Niederlassungen der Spanier in diesen neu entdeckten Ländern
Veranlassung. Der Beweggrund zu dieser Eroberung war ein Plan,
Gold- und Silberbergbau zu betreiben; und eine Reihe von Zufällen,
die keine menschliche Einsicht vorhersehen konnte, ließ diesen Plan
weit glücklicher ausfallen, als es die Unternehmer irgendwie
vernünftigerweise erwarten konnten.

		Die ersten Abenteurer aller übrigen europäischen Nationen, die
sich in Amerika niederzulassen suchten, hegten gleich chimärische
Hoffnungen; nur waren sie nicht ebenso erfolgreich. Erst mehr als
hundert Jahre nach der ersten Ansiedlung in Brasilien entdeckte man
dort Gold- und Silberbergwerke und Diamantgruben. In den
englischen, französischen, holländischen und dänischen Kolonien
sind bis jetzt noch keine entdeckt worden, wenigstens keine, die
man gegenwärtig des Abbauens für wert hielt. Die ersten englischen
Ansiedler in Nordamerika boten jedoch dem König ein Fünftel von
allem Gold und Silber, das sie dort finden würden, damit er ihnen
ihre Freibriefe bewilligte. In den Freibriefen des Sir Walter
Raleigh, der London und Plymouth- Gesellschaft, des Rates von
Plymouth usw. wurde demgemäß dieses Fünftel der Krone vorbehalten.
Außer der Erwartung, Gold- und Silberbergwerke zu finden, hegten
diese ersten Ansiedler auch noch die Hoffnung, eine nordwestliche
Durchfahrt nach Ostindien zu entdecken. In beiden Hoffnungen haben
sie sich bis jetzt getäuscht gesehen.

		*

		[bookmark: page393]

		Zweite Abteilung.

Ursachen des Gedeihens neuer Kolonien.

		Die Kolonie eines zivilisierten Volkes, das entweder von einem
wüsten oder von einem so dünn bevölkerten Lande Besitz nimmt, daß
die Eingeborenen den neuen Ansiedlern gerne Platz machen, erhebt
sich weit schneller zu Wohlstand und Größe als jede andere
menschliche Gesellschaft.

		Die Kolonisten bringen eine größere Kenntnis des Ackerbaues und
anderer nützlichen Künste mit, als unter wilden und barbarischen
Völkerschaften in vielen Jahrhunderten von freien Stücken erwachsen
könnte. Sie bringen auch die Gewohnheit der Unterordnung, einen
Begriff von der regelmäßigen Regierung, wie sie in ihrem eigenen
Lande geführt wird, von der Gesetzgebung, worauf jene beruht, und
von einer regelmäßigen Rechtspflege mit; und sie führen natürlich
etwas Ähnliches in der neuen Ansiedlung ein. Dagegen ist unter
wilden und barbarischen Völkerschaften der natürliche Fortschritt
der Gesetzgebung und Regierung noch langsamer als der natürliche
Fortschritt in den Künsten, sobald Gesetze und Regierung soweit
fest begründet sind, als es zu ihrem Schutz erforderlich ist. Jeder
Kolonist bekommt mehr Land als er möglicherweise bebauen kann. Er
hat keine Rente und kaum irgendeine Abgabe zu zahlen. Kein
Grundherr teilt sich mit ihm in sein Erzeugnis, und der Anteil des
Landesherrn ist gewöhnlich nur unbedeutend. Er hat allen Anlaß, das
Erzeugnis, das ihm also fast ganz allein zufällt, so groß als
möglich zu machen. Aber sein Landbesitz ist gewöhnlich so
umfangreich, daß er bei allem eigenen Fleiße und bei allem Fleiße
anderer Leute, die er beschäftigen kann, doch nur selten imstande
ist, ein Zehntel von dem zu erzeugen, was das Land zu liefern fähig
wäre, daher läßt er es sich sehr angelegen sein, aus allen Ecken
und Enden Arbeiter [bookmark: page394]herbeizubringen und ihnen den reichlichsten
Lohn zu geben. Dieser reichliche Lohn macht aber in Verbindung mit
der Menge und Wohlfeilheit der Ländereien, daß diese Arbeiter ihn
bald wieder verlassen, um selbst Grundeigentümer zu werden und
ihrerseits wieder andere Arbeiter ebenso freigebig zu belohnen, von
denen sie dann gleichfalls aus demselben Grunde verlassen werden,
aus dem auch sie ihren Herrn verlassen hatten. Der reichliche
Arbeitslohn ermuntert zum Heiraten. Die Kinder werden in den zarten
Jahren der Kindheit gut genährt und wohl gepflegt und wenn sie
herangewachsen sind, übersteigt der Wert ihrer Arbeit bei weitem
ihren Unterhalt. Sind sie dann volljährig geworden, so setzt sie
der hohe Preis der Arbeit und der niedrige Preis des Landes
instand, sich ebenso niederzulassen, wie es ihre Väter vor ihnen
getan hatten.

		In anderen Ländern zehren Rente und Profit den Arbeitslohn auf,
und die beiden höheren Stände des Volkes unterdrücken den niederen.
In neuen Kolonien nötigt dagegen der eigne Vorteil die beiden
höheren Stände, den niederen mit Edelmut und Menschlichkeit zu
behandeln: wenigstens da, wo dieser niedere Stand nicht in der
Sklaverei lebt. Wüste Ländereien, die aber von Natur sehr fruchtbar
sind, sind um eine Kleinigkeit zu haben. Die Vermehrung des
Einkommens, die der Eigentümer, der immer selbst der Landwirt ist,
von der Verbesserung des Landes erwartet, bestimmt seinen Profit,
der unter solchen Umständen gewöhnlich sehr groß ist. Doch kann
dieser große Profit nicht anders gemacht werden, als wenn die
Arbeit anderer Leute zur Urbarmachung und zum Anbau beiträgt; und
das Mißverhältnis zwischen dem großen Umfange des Landes und der
kleinen Zahl von Leuten, die in neuen Kolonien zu finden sind,
macht es für den Landwirt schwer, diese Arbeit aufzutreiben. Er
handelt daher nicht um den Lohn, sondern bezahlt die Arbeit gern zu
jedem Preise. Der hohe Arbeitslohn [bookmark: page395]befördert die Bevölkerung. Die
Wohlfeilheit und Menge guter Ländereien ermuntert zum Anbau und
setzt den Eigentümer instand, diesen hohen Arbeitslohn zu zahlen.
In diesem Arbeitslohne besteht fast der ganze Preis der Ländereien,
und ob er gleich als Arbeitslohn betrachtet sehr hoch ist, so ist
er doch als der Preis von etwas so Wertvollem nur niedrig. Was den
Fortschritt der Bevölkerung und der Bodenverbesserung fördert,
fördert auch den Fortschritt des wahren Wohlstandes und der wahren
Größe.

		Der Fortschritt vieler Kolonien der alten Griechen zu Wohlstand
und Größe scheint demgemäß sehr rasch gegangen zu sein. Manche
dieser Kolonien scheinen im Laufe eines oder zweier Jahrhunderte
mit dem Mutterstaate gewetteifert und ihn sogar überflügelt zu
haben. Syrakus und Agrigent in Sizilien, Tarent und Locri in
Italien, Ephesus und Milet in Kleinasien scheinen allen Nachrichten
zufolge es jeder Stadt des alten Griechenlands mindestens
gleichgetan zu haben. Trotz ihrer späteren Anlegung sind doch, wie
es scheint, alle Künste der Verfeinerung, Philosophie, Poesie und
Beredsamkeit ebenso früh in ihnen ausgebildet und ebenso
vervollkommnet worden als in irgendeinem Teile des Mutterlandes. Es
ist bemerkenswert, daß die Schulen der beiden ältesten griechischen
Philosophen, des Thales und Pythagoras, nicht im alten
Griechenland, sondern die eine in einer asiatischen und die andere
in einer italienischen Kolonie aufkamen. Alle diese Kolonien hatten
sich in Ländern niedergelassen, die von rohen und barbarischen
Völkerschaften bewohnt waren, die den neuen Ansiedlern leicht Platz
machten. Sie hatten Überfluß an guten Ländereien, und da sie von
dem Mutterstaate völlig unabhängig waren, so stand es ihnen frei,
ihre eigenen Angelegenheiten so zu verwalten, wie sie es für ihr
Interesse am passendsten fanden.

		Die Geschichte der römischen Kolonien ist keineswegs [bookmark: page396]so glänzend.
Einige darunter, wie z. B. Florenz, sind zwar nach langer Zeit
und nach dem Verfalle der Mutterstadt zu ansehnlichen Staaten
geworden; aber die Fortschritte scheinen bei keiner von ihnen sehr
schnell gewesen zu sein. Sie wurden alle in eroberten Provinzen
angelegt, die meistenteils schon völlig bewohnt waren. Die Menge
Landes, die jedem Kolonisten angewiesen wurde, war selten
beträchtlich, und da die Kolonie nicht unabhängig war, so stand es
ihnen nicht immer frei, ihre eigenen Angelegenheiten so zu
verwalten, wie sie es für ihr Interesse am passendsten fanden.

		Im Überflusse an guten Ländereien kommen die europäischen
Kolonien in Amerika und Westindien den alten griechischen gleich
und übertreffen sie sogar noch. In ihrer Abhängigkeit vom
Mutterstaate sind sie den alten römischen ähnlich; nur hat ihre
große Entfernung von Europa ihnen die Wirkungen dieser Abhängigkeit
mehr oder weniger erleichtert. Ihre Lage hat bewirkt, daß sie
weniger unter der Aufsicht und in der Gewalt des Mutterlandes
stehen. Wenn sie ihre Interessen auf ihre eigene Weise verfolgten,
so blieb ihr Verfahren in vielen Fällen unbeachtet, weil man es in
Europa entweder nicht kannte oder nicht verstand; manchmal aber hat
man es auch gutwillig zugelassen, weil die Entfernung es schwierig
machte, sie zu hindern. Selbst die gewalttätige und willkürliche
spanische Regierung sah sich öfters gezwungen, die Befehle, die sie
für die Verwaltung ihrer Kolonien gegeben hatte, aus Furcht vor
einem allgemeinen Aufstande zu widerrufen und zu mildern. So ist
denn der Fortschritt aller europäischen Kolonien an Reichtum,
Bevölkerung und Kultur sehr groß gewesen.

		Die Krone Spaniens hat durch ihren Anteil an Gold und Silber von
ihren Kolonien gleich vom ersten Augenblicke ihrer Entstehung an
ein Einkommen bezogen. Es war ein Einkommen, das seiner Natur nach
bei den habsüchtigen [bookmark: page397]Menschen die ausschweifendsten Erwartungen noch
größerer Reichtümer erwecken mußte. Daher zogen die spanischen
Kolonien vom Anfange ihrer Gründung an die volle Aufmerksamkeit
ihres Mutterlandes auf sich, während die Kolonien der übrigen
europäischen Nationen lange Zeit sehr vernachlässigt wurden. Die
ersteren blühten vielleicht nicht mehr bei aller Aufmerksamkeit,
die letzteren nicht weniger bei aller Vernachlässigung. Nach
Verhältnis der Landausdehnung sind die spanischen Kolonien, wie man
annimmt, weniger bevölkert und blühend als die Kolonien fast aller
anderen Nationen; doch sind die Fortschritte in der Bevölkerung und
Kultur selbst bei den spanischen Kolonien sehr schnell und groß
gewesen. Die Stadt Lima, die seit der Eroberung steht, soll nach
Ulloa vor etwa dreißig Jahren fünfzigtausend Einwohner gehabt
haben. Quito, das ein elendes Indianerdorf war, soll nach demselben
Schriftsteller ebenso bevölkert gewesen sein. Gemelli Carreri, der
zwar, wie es heißt, nur vorgeblich ein Reisender war, aber doch
überall sehr guten Nachrichten gefolgt zu sein scheint, sagt von
der Stadt Mexiko, daß sie hunderttausend Einwohner habe, was
ungeachtet aller Übertreibungen der spanischen Schriftsteller
wahrscheinlich mehr als fünfmal soviel ist, als die Stadt zur Zeit
des Montezuma enthielt. Diese Einwohnerzahl übersteigt bei weitem
die von Boston, New-York und Philadelphia, den drei größten Städten
der englischen Kolonien. Vor der Eroberung der Spanier gab es weder
in Mexiko noch in Peru Zugvieh. Das Lama war ihr einziges Lasttier
und seine Stärke scheint weit unter der eines gemeinen Esels
gewesen zu sein. Der Pflug war dort unbekannt. Sie kannten den
Gebrauch des Eisens nicht. Sie hatten weder gemünztes Geld noch
irgendeines der üblichen Handelswerkzeuge. Ihren Handel trieben sie
durch Tausch. Eine Art hölzernen Spatens war das hauptsächlichste
Ackergerät. Scharfe Steine dienten ihnen als Messer und [bookmark: page398]Beile,
Fischgräten und die harten Sehnen gewisser Tiere gebrauchten sie
zum Nähen, und diese Dinge scheinen ihr vorzüglichstes
Handwerkszeug gewesen zu sein. Bei diesem Zustande konnte wohl
unmöglich irgendeines dieser Reiche so angebaut oder kultiviert
sein, als es jetzt ist, wo sie mit allen Arten europäischen Viehes
reichlich versehen sind, und wo der Gebrauch des Eisens, des
Pfluges und vieler anderer europäischer Künste bei ihnen eingeführt
ist. Die Bevölkerung jedes Landes muß aber im Verhältnis zu dem
Grade seines Anbaues und seiner Kultur stehen. Trotz der grausamen
Vertilgung der Eingeborenen, die durch die Eroberung herbeigeführt
wurde, sind diese beiden großen Reiche jetzt wahrscheinlich
bevölkerter als sie es jemals vorher waren; auch ist die jetzige
Bevölkerung von der früheren sehr verschieden: denn wir müssen, wie
ich glaube, anerkennen, daß die spanischen Kreolen die alten
Indianer in vieler Beziehung übertreffen.

		Nach den spanischen Ansiedlungen ist die portugiesische in
Brasilien die älteste Ansiedlung einer europäischen Nation in
Amerika. Da aber lange nach der ersten Entdeckung weder Gold- noch
Silberbergwerke daselbst gefunden wurden, und das Land mithin der
Krone wenig oder gar kein Einkommen abwarf, so wurde es lange Zeit
äußerst vernachlässigt; und während dieser Vernachlässigung gedieh
es zu einer großen und mächtigen Kolonie. Als Portugal unter der
Herrschaft Spaniens stand, griffen die Holländer Brasilien an und
nahmen von den vierzehn Provinzen, in die es eingeteilt ist, sieben
in Besitz. Sie hofften bald auch die übrigen sieben zu erobern, als
Portugal durch die Thronbesteigung der Familie Braganza seine
Unabhängigkeit wieder erlangte. Nun wurden die Holländer als Feinde
Spaniens Freunde der Portugiesen, die gleichfalls Feinde Spaniens
waren. Sie willigten daher ein, den Teil von Brasilien, den sie
noch nicht erobert hatten, dem Könige von Portugal zu [bookmark: page399]überlassen, der
seinerseits ihnen wieder den Teil, den sie schon erobert hatten,
als etwas, was eines Zwistes mit einem so guten Verbündeten nicht
wert sei, überließ. Indes fing die holländische Regierung bald an,
die portugiesischen Kolonisten zu bedrücken, die, ohne sich erst
lange auf Klagen einzulassen, gegen ihre neue Herren die Waffen
ergriffen und sie durch eigene Tapferkeit und Entschlossenheit, mit
Wissen des Mutterlandes zwar, aber doch ohne dessen offenbaren
Beistand, aus Brasilien vertrieben. Da es also die Holländer
unmöglich fanden, einen Teil des Landes für sich zu behaupten, so
waren sie zufrieden, daß das Ganze an die Krone Portugals
zurückfalle. In dieser Kolonie sollen mehr als
sechsmalhunderttausend Einwohner sein: Portugiesen oder Abkömmlinge
von Portugiesen, Kreolen, Mulatten und eine Mischrasse zwischen
Portugiesen und Brasilianern. Keine einzige amerikanische Kolonie
soll eine so große Zahl Menschen europäischer Abkunft
enthalten.

		Gegen Ende des fünfzehnten und im größten Teile des sechzehnten
Jahrhunderts waren Spanien und Portugal die beiden großen Seemächte
auf dem Ozean; denn ob sich auch der Handel Venedigs über alle
Teile Europas erstreckte, so waren seine Flotten doch kaum je über
das mittelländische Meer hinausgekommen. Die Spanier nahmen kraft
des Rechtes der ersten Eroberung ganz Amerika als ihr Eigentum in
Anspruch, und wenn sie auch eine so große Seemacht, wie die
portugiesische, nicht hindern konnten, sich in Brasilien
festzusetzen, so war doch damals der Schrecken ihres Namens so
groß, daß die meisten anderen europäischen Nationen sich nicht
getrauten, an irgendeinem Teile des großen Festlandes eine
Niederlassung zu gründen. Die Franzosen, die den Versuch machten,
sich in Florida anzusiedeln, wurden sämtlich von den Spaniern
ermordet. Allein der Verfall der spanischen Seemacht, eine Folge
der Niederlage oder des Mißgeschicks ihrer sogenannten
unüberwindlichen Flotte zu [bookmark: page400]Ende des sechzehnten Jahrhunderts, setzte sie
außerstand, die Niederlassungen der anderen europäischen Nationen
noch weiter zu verhindern. Daher versuchten im Laufe des
siebzehnten Jahrhunderts die Engländer, Franzosen, Holländer, Dänen
und Schweden, alle die großen Nationen, die Häfen am Ozean hatten,
einige Niederlassungen in der neuen Welt anzulegen.

		Die Schweden setzten sich in New-Jersey fest, und die Anzahl
schwedischer Familien, die man dort noch trifft, beweist
hinlänglich, daß diese Kolonie wahrscheinlich zur Blüte gekommen
wäre, wenn sie von dem Mutterlande beschützt worden wäre. Da sie
aber von Schweden vernachlässigt wurde, so wurde sie bald von der
holländischen Kolonie New-York verschlungen,
die 1674 wieder unter die Oberherrschaft der Engländer
kam.

		Die kleinen Inseln St. Thomas und Santa Cruz sind die
einzigen Länder in der neuen Welt, die immer im Besitz der Dänen
waren. Diese kleinen Kolonien standen unter der Regierung einer
privilegierten Gesellschaft, die das Recht hatte, die
überschüssigen Produkte der Kolonisten zu kaufen und sie mit den
Gütern anderer Länder, die sie nötig hatten, zu versorgen, so daß
sie also sowohl beim Kaufe als beim Verkaufe nicht nur die Macht,
sondern auch die größte Versuchung hatte, die Kolonisten zu
bedrücken. Die Regierung einer privilegierten Gesellschaft von
Kaufleuten ist für jedes Land wohl die schlimmste von allen
Regierungsformen. Dennoch konnte sie die Fortschritte dieser
Kolonien nicht ganz hindern, so sehr sie sie auch aufhielt und
schwächte. Der vorige König von Dänemark löste diese Gesellschaft
auf, und seitdem sind diese Kolonien vorzüglich gediehen.

		Die holländischen Kolonien in Westindien standen ursprünglich
ebenso wie die in Ostindien unter der Regierung einer
privilegierten Gesellschaft; daher waren die Fortschritte einiger
von ihnen, wenn auch im Vergleich mit lange bevölkerten [bookmark: page401]und angebauten
Ländern groß, doch im Vergleich mit den meisten neuen Kolonien
langsam und schwach. Die Kolonie Surinam, so bedeutend sie auch
ist, steht doch gegen die meisten Zuckerkolonien der übrigen
europäischen Nationen zurück. Auch die Kolonie Neu-Belgien, die
jetzt in die zwei Provinzen New-York und New-Jersey geteilt ist,
würde wahrscheinlich bald bedeutend geworden sein, selbst wenn sie
unter holländischer Herrschaft geblieben wäre. Die Menge und
Wohlfeilheit guten Landes sind so mächtige Ursachen des Gedeihens,
daß auch die allerschlechteste Regierung kaum imstande ist, ihre
Wirksamkeit zu hemmen. Auch pflegt die große Entfernung vom
Mutterlande die Kolonisten in den Stand zu setzen, dem gegen sie
gerichteten Monopol der Gesellschaft durch Schleichhandel mehr oder
weniger auszuweichen. Gegenwärtig erlaubt die Gesellschaft allen
holländischen Schiffen den Handel nach Surinam, wenn sie zwei und
ein halbes Prozent für den Wert ihrer Ladung zahlen, und behält
sich nur den direkten Handel von Afrika nach Amerika, der fast
allein im Sklavenhandel besteht, ausschließlich vor. Diese
Milderung in den ausschließlichen Privilegien der Gesellschaft ist
wahrscheinlich die Hauptursache, daß die Kolonie sich gegenwärtig
eines solchen Wohlstandes erfreut. Curaçao und Eustatia, die beiden
hauptsächlichsten Inseln der Holländer, sind Freihäfen für die
Schiffe aller Nationen, und diese Freiheit mitten unter besseren
Kolonien, deren Häfen nur den Schiffen einer einzigen Nation offen
stehen, ist die Hauptursache des Wohlstandes dieser beiden
unfruchtbaren Inseln gewesen.

		Die französische Kolonie Kanada wurde während des größten Teiles
des vorigen Jahrhunderts und während eines Teiles des gegenwärtigen
von einer privilegierten Gesellschaft regiert. Unter einer so
ungünstigen Verwaltung waren ihre Fortsehritte im Vergleich mit
anderen neuen Kolonien sehr langsam; sie wurden aber weit
schneller, als diese Gesellschaft [bookmark: page402]nach dem Falle des sogenannten
Mississippiprojektes aufgelöst worden war. Als die Engländer von
diesem Lande Besitz nahmen, fanden sie darin etwa doppelt soviel
Einwohner, als der Pater Charlevoix ihm vor zwanzig bis dreißig
Jahren zugeschrieben hatte. Dieser Jesuit hatte das ganze Land
durchreist und hatte keine Neigung, es für geringer auszugeben, als
es wirklich war.

		Die französische Kolonie von St. Domingo wurde von
Seeräubern und Freibeutern angelegt, die lange Zeit weder
Frankreichs Schutz suchten, noch seine Herrschaft anerkannten; und
als diese Art von Banditen insofern Bürger wurden, als sie diese
Herrschaft anerkannten, mußten sie doch noch lange Zeit äußerst
gelinde behandelt werden. In diesem Zeitraume nahm die Bevölkerung
und Kultur der Kolonie sehr schnell zu. Selbst der Druck der
privilegierten Gesellschaft, der sie gleich allen anderen
französischen Kolonien eine Zeitlang unterworfen war, konnte ihre
Fortschritte zwar etwas aufhalten, aber sie doch durchaus nicht
hemmen. Der wachsende Wohlstand fand sich sogleich wieder ein, als
jener Druck aufhörte. Sie ist jetzt die wichtigste Zuckerkolonie in
Westindien, und ihr Erzeugnis soll größer sein als das aller
englischen Zuckerkolonien zusammengenommen. Die übrigen
französischen Zuckerkolonien sind im allgemeinen alle sehr in
Blüte.

		Aber keine Kolonie hat so reißende Fortschritte gemacht wie die
der Engländer in Nordamerika.

		Überfluß an gutem Lande und die Freiheit, ihre Angelegenheiten
auf ihre eigene Weise zu verwalten, scheinen die beiden
Hauptursachen des Wohlstandes aller neuen Kolonien zu sein.

		Mit einer Menge guten Landes sind zwar die englischen Kolonien
in Nordamerika sehr reichlich versehen, stehen aber darin doch
hinter den spanischen und portugiesischen zurück und haben vor
denen, welche die Franzosen vor dem letzten [bookmark: page403]Kriege besaßen, nichts voraus.
Dagegen ist die politische Verfassung der englischen Kolonien dem
Anbau und der Kultur des Landes günstiger gewesen als die
Verfassung irgendeiner Kolonie der drei anderen Nationen.

		Erstens ist das Zusammenkaufen unbebauten Landes in den
englischen Kolonien zwar nicht ganz verhütet, aber doch mehr
eingeschränkt worden als in jeder anderen. Das Kolonialgesetz,
welches jedem Eigentümer die Verpflichtung auflegt, innerhalb einer
gewissen Zeit einen bestimmten Teil seiner Ländereien in Anbau zu
nehmen und zu kultivieren, und welches im Unterlassungsfalle
erklärt, daß diese vernachlässigten Ländereien an einen anderen
übertragen werden können, ist, wenn auch vielleicht nicht sehr
strenge gehandhabt, doch nicht ohne Wirkung gewesen.

		Zweitens gibt es in Pennsylvanien kein
Erstgeburtsrecht, und es werden Ländereien wie bewegliche Habe
unter alle Kinder einer Familie gleichmäßig verteilt. In drei
Provinzen von Neuengland erhält das älteste Kind, wie nach
mosaischem Gesetze, nur den doppelten Anteil. Wenn daher auch
zuweilen in diesen Provinzen eine zu große Menge von einer
einzelnen Person zusammengebracht wird, so ist doch die
Wahrscheinlichkeit dafür, daß sie nach der ersten oder zweiten
Generation wieder hinlänglich verteilt sein werde. In den übrigen
englischen Kolonien findet zwar das Erstgeburtsrecht wie nach
englischem Gesetze statt. Allein in allen englischen Kolonien
erleichtert die Eigentumsart der Ländereien, welche durch Free
Socage besessen werden, die Veräußerung, und wem ein ausgedehnter
Strich Landes verliehen worden ist, der findet es in der Regel in
seinem Interesse, den größten Teil desselben sobald als möglich zu
veräußern und sich nur einen geringen Erbzins vorzubehalten. In den
spanischen und portugiesischen Kolonien findet bei Vererbung aller
großen Güter, auf welchen [bookmark: page404]ein Ehrentitel haftet, das sogenannte
Majoratsrecht [bookmark: text16]F16 statt.
Solche Güter kommen alle auf eine Person und sind in der Tat
Fideikommisse und unveräußerlich. Die französischen Kolonien
richten sich zwar nach dem Pariser Gewohnheitsrechte, welches bei
Vererbung von Land den jüngeren Kindern weit günstiger ist, als das
englische Recht. Wenn aber in den französischen Kolonien ein Teil
eines Gutes, der adeliges Lehn- und Rittergut ist, veräußert wird,
unterliegt er innerhalb einer bestimmten Zeit dem Rückkaufsrechte,
das entweder der Erbe des Lehnsherrn oder der Erbe der Familie
ausüben kann; und da alle sehr großen Güter des Landes solche
adelige Lehngüter sind, so erschwert dies notwendig die
Veräußerung. In einer neuen Kolonie werden aber große unangebaute
Güter gewöhnlich weit eher durch Veräußerung als durch Vererbung
geteilt. Die Menge und Wohlfeilheit guten Landes ist, wie schon
gezeigt worden, die Hauptursache des raschen Gedeihens neuer
Kolonien. Das Zusammenkaufen von Ländereien zerstört in der Tat
diese Menge und Wohlfeilheit, und überdies ist das Zusammenkaufen
unangebauter Ländereien das größte Hindernis für ihre Kultur. Die
Arbeit aber, die auf den Anbau oder die Kultur der Ländereien
verwendet wird, bringt der Gesellschaft das größte und wertvollste
Produkt. Das Produkt der Arbeit bezahlt dann nicht nur ihren Lohn
und den Profit des angewendeten Kapitals, sondern auch die Rente
des Landes, worauf das Kapital verwendet worden ist. Da nun die
Arbeit der englischen Kolonisten mehr auf den Anbau und die Kultur
des Landes verwendet wird, so bringt sie auch eher ein größeres und
wertvolleres Produkt hervor, als die der Kolonisten der drei
anderen Nationen, die durch das Zusammenkaufen von Land mehr oder
weniger auf andere Beschäftigungen gelenkt wird. [bookmark: page405]

		Drittens bringt die Arbeit der englischen Kolonisten
nicht nur eher ein größeres und wertvolleres Produkt hervor,
sondern es gehört auch wegen der Mäßigkeit ihrer Abgaben ein
größerer Teil des Produktes ihnen selbst, und sie können auf diese
Weise etwas zusammenbringen und es dazu verwenden, immer mehr
Arbeit in Gang zu setzen. Die englischen Kolonisten haben noch
niemals etwas zur Verteidigung des Mutterlandes oder zur
Unterhaltung ihrer Regierung beigetragen; sie selbst sind im
Gegenteil bisher fast ganz auf Kosten des Mutterlandes verteidigt
worden. Nun ist aber der Aufwand für Flotten und Armeen
unverhältnismäßig größer als der nötige Aufwand für bürgerliche
Regierung. Die Kosten ihrer eigenen bürgerlichen Regierung sind
immer sehr mäßig gewesen: sie beschränkten sich gewöhnlich auf das,
was zu einer hinreichenden Besoldung des Gouverneurs, der Richter
und einiger anderer Polizeibeamten und zur Unterhaltung einiger
weniger sehr nützlicher öffentlicher Unternehmungen erforderlich
war. Die Kosten der bürgerlichen Regierung von Massachusetsbay
pflegten vor dem Anfange der jetzigen Unruhen nur
etwa 18 000 £ jährlich zu betragen; die von
New-Hampshire und Rhode-Island je 3500 £; die von
Connecticut 4000 £; die von New-York und Pennsylvanien
je 4500 £; die von New-Jersey 1200 £; die von
Virginia und Südkarolina je 8000 £. Die bürgerliche
Regierung von Neu-Schottland und Georgien wird zum Teil durch eine
jährliche Parlamentsbewilligung unterhalten; aber Neu-Schottland
bezahlt außerdem jährlich etwa 7000 £ und Georgien
etwa 2500 £ zu den öffentlichen Ausgaben der Kolonie.
Kurz alle bürgerlichen Regierungen in Nordamerika, mit Ausschluß
von Maryland und Nordkarolina, von denen man keine genaue
Berechnung hat, kosteten vor dem Anfange der gegenwärtigen Unruhen
den Einwohnern nicht mehr als 64 700 £ im Jahre, ein
ewig denkwürdiges Beispiel, mit wie geringen [bookmark: page406]Kosten drei Millionen Menschen
nicht nur regiert, sondern auch gut regiert werden können. Freilich
ist der wichtigste Teil der Staatsausgaben, der für die
Verteidigung und den Schutz, immer auf das Mutterland gefallen.
Auch ist das Zeremoniell der bürgerlichen Regierung in den Kolonien
bei der Einführung eines neuen Gouverneurs, bei der Eröffnung einer
neuen Versammlung usw., wenn auch durchaus anständig, so doch ohne
allen Pomp und alles Gepränge. Ihre kirchliche Regierung ist nach
einem ebenso sparsamen Plane eingerichtet. Zehnten sind unter ihnen
unbekannt, und ihre Geistlichkeit, weit entfernt davon, zahlreich
zu sein, wird entweder durch mäßige Besoldung oder durch
freiwillige Beisteuern der Bevölkerung unterhalten. Die spanische
und portugiesische Macht erhält dagegen durch die von den Kolonien
erhobenen Abgaben einige Unterstützung. Frankreich hat freilich
niemals von seinen Kolonien ansehnliche Einkünfte gezogen, weil die
daselbst erhobenen Abgaben gewöhnlich wieder für die Kolonien
verwendet wurden. Allein die Kolonialregierung aller dieser drei
Nationen wird nach einem viel kostspieligeren Plan verwaltet und
ist mit einem weit kostbareren Zeremoniell verbunden. So sind
z. B. die bei der Einführung eines neuen Vizekönigs von Peru
verausgabten Summen oft ungeheuer groß gewesen. Ein solches
Zeremoniell ist nicht nur eine wirkliche Abgabe, die in dem
besonderen Falle von den reichen Kolonisten bezahlt wird, sondern
es dient auch dazu, sie für alle anderen Fälle an eitlen Prunk und
große Ausgaben zu gewöhnen. Es ist nicht nur eine gelegentliche,
sehr drückende Abgabe, sondern trägt auch dazu bei, ähnliche
immerwährende Abgaben, die noch weit drückender sind, bei ihnen
einzuführen, nämlich die verderblichen Abgaben der privaten
Verschwendung und Üppigkeit. Auch ist in den Kolonien der drei
genannten Nationen die kirchliche Regierung äußerst drückend.
Zehnten gibt es in allen dreien und werden in [bookmark: page407]den spanischen und
portugiesischen mit der äußersten Strenge eingetrieben. Außerdem
aber werden sie auch sämtlich noch von einer zahlreichen Rasse von
Bettelmönchen gepreßt, deren Bettelei, da sie nicht nur erlaubt,
sondern auch durch die Religion geheiligt ist, eine um so
drückendere Auflage für das arme Volk bildet, als man ihm aufs
eifrigste die Lehre beibringt, daß es eine Pflicht sei, ihnen zu
geben, und eine sehr große Sünde, ihnen seine Mildtätigkeit zu
versagen. Und dazu kommt nun noch, daß die Geistlichkeit in allen
dreien am allermeisten Land zusammenkauft.

		Viertens sind die englischen Kolonien in dem Absatze
ihrer überschüssigen Produkte, d. h. dessen, was sie nicht
selbst verzehren, mehr begünstigt, und genießen einen
ausgedehnteren Markt, als die Kolonien jeder anderen europäischen
Nation. Jede europäische Nation hat mehr oder weniger den Handel
mit ihren Kolonien für sich selbst zu monopolisieren gesucht und
deshalb den Schiffen fremder Nationen verboten, mit jenen zu
handeln, und den Kolonien selbst untersagt, europäische Waren von
irgendeiner fremden Nation einzuführen. Doch ist dieses Monopol von
verschiedenen Nationen auf verschiedene Weise ausgeübt worden.

		Einige Nationen haben den ganzen Handel mit ihren Kolonien einer
privilegierten Gesellschaft übergeben, von der die Kolonisten alle
ihnen nötigen europäischen Waren kaufen, und an die sie ihre ganzen
überschüssigen Erzeugnisse verkaufen mußten. Es lag daher im
Interesse der Gesellschaft, nicht nur die ersteren möglichst teuer
zu verkaufen und den letzteren möglichst wohlfeil zu kaufen,
sondern auch von den letzteren selbst zu diesem niedrigen Preise
nicht mehr zu kaufen, als sie in Europa zu einem sehr hohen Preise
wieder absetzen konnten. Es lag in ihrem Interesse, nicht nur in
allen Fällen den Wert der überschüssigen Erzeugnisse der Kolonie
herabzusetzen, sondern [bookmark: page408]auch in vielen Fällen ihre natürliche
Vermehrung zu schwächen und niederzuhalten. Unter allen nur
erdenklichen Mitteln, das natürliche Wachstum einer neuen Kolonie
zu verkümmern, ist das einer privilegierten Gesellschaft ohne
Zweifel das wirksamste. Dennoch ist dies die Politik Hollands
gewesen, wiewohl freilich seine Gesellschaft im Laufe dieses
Jahrhunderts in manchen Stücken die Ausübung ihres ausschließlichen
Privilegs aufgegeben hat. Auch Dänemark bekannte sich bis zur
Regierung des vorigen Königs zu dieser Politik. Gelegentlich folgte
auch Frankreich der nämlichen Politik, und jüngst, seit 1755,
nachdem alle anderen Nationen sie ihrer Abgeschmacktheit wegen
aufgegeben hatten, ist dies die Politik Portugals, wenigstens mit
Bezug auf die beiden Hauptprovinzen Brasiliens, Fernambuco und
Marannon, geworden.

		Andere Nationen haben, ohne eine Gesellschaft zu privilegieren,
allen Handel mit ihren Kolonien auf einen bestimmten Hafen des
Mutterlandes eingeschränkt, aus dem kein Schiff anders als mit
einer Flotte und in einer gewissen Jahreszeit oder vermöge einer
besonderen, meistenteils sehr teuer bezahlten Erlaubnis auslaufen
durfte. Diese Wirtschaftspolitik öffnete zwar allen Einwohnern des
Mutterlandes den Handel mit den Kolonien, vorausgesetzt, daß sie
ihn aus dem rechten Hafen, in der rechten Jahreszeit und mit den
rechten Schiffen trieben; da aber alle Kaufleute, die ihre
Kapitalien zur Ausrüstung dieser bevorrechtigten Schiffe
zusammenschossen, natürlich ihren Vorteil dabei hatten, wenn sie
gemeinschaftliche Sache machten, so wurde notwendig auch der auf
diese Weise getriebene Handel nach ziemlich gleichen Grundsätzen
eingerichtet wie der einer privilegierten Gesellschaft. Der Profit
dieser Kaufleute pflegte fast ebenso ausschweifend und drückend zu
sein. Die Kolonien wurden schlecht versorgt und mußten einerseits
sehr teuer kaufen, andererseits sehr wohlfeil verkaufen. Doch war
dies bis [bookmark: page409]vor wenigen Jahren die Politik Spaniens, und
der Preis aller europäischen Waren soll daher auch in dem
spanischen Westindien ungeheuer hoch gewesen sein. In Quito wurde
nach Ulloa's Angabe ein Pfund Eisen, mit vier bis sechs und ein
Pfund Stahl mit sechs bis neun Pence bezahlt. Nun geben aber die
Kolonien ihre Erzeugnisse hauptsächlich darum weg, um sich
europäische Waren damit zu verschaffen. Je mehr sie also für die
einen bezahlen, desto weniger erhalten sie in Wahrheit für die
anderen, und die Teuerheit der einen ist gleichbedeutend mit der
Wohlfeilheit der anderen. Portugals Wirtschaftspolitik ist in
dieser Hinsicht gegen alle seine Kolonien dieselbe wie die
spanische, und nur Fernambuco und Marannon sind davon auszunehmen,
weil es gegen diese seit kurzem noch schlimmer verfährt.

		Andere Nationen lassen den Handel mit ihren Kolonien allen ihren
Untertanen frei, die ihn aus allen Häfen des Mutterlandes treiben
können, ohne eine andere Erlaubnis als die gewöhnlichen
Ausfertigungen des Zollamtes. In diesem Falle macht es die Menge
und der zerstreute Aufenthalt den verschiedenen Handelsleuten
unmöglich, gemeinschaftliche Sache zu machen, und ihre Konkurrenz
genügt, sie an ganz übermäßigen Profiten zu verhindern. Die
Kolonien sehen sich bei einer so liberalen Politik instandgesetzt,
ihre eigenen Erzeugnisse zu anständigen Preisen zu verkaufen und
die europäischen Waren ebenso zu kaufen. Dies war nun seit der
Auflösung der Plymouths-Gesellschaft, wo unsere Kolonien noch in
der Kindheit waren, allezeit die Politik Englands; es ist auch die
Frankreichs gewesen und ist es seit der Aufhebung der in England
sogenannten Mississippi-Gesellschaft geblieben. Der Profit also,
den Frankreich und England aus dem Handel mit ihren Kolonien
ziehen, ist zweifellos etwas höher als er bei der freien Konkurrenz
aller anderen Nationen wäre, aber doch keineswegs [bookmark: page410]ausschweifend groß, und
der Preis der europäischen Waren ist auch in den meisten Kolonien
dieser beiden Nationen nicht übertrieben hoch.

		So sind auch Großbritanniens Kolonien bei der Ausfuhr ihrer
überschüssigen Erzeugnisse nur in gewissen Waren auf den Markt des
Mutterlandes beschränkt. Da diese Waren in der Navigationsakte und
einigen späteren Akten besonders aufgezählt sind, so heißen sie
aufgezählte Waren; die übrigen heißen unaufgezählte
und können unmittelbar nach anderen Ländern ausgeführt werden, wenn
es nur in britischen oder in Kolonialschiffen geschieht, von denen
die Eigentümer und drei Viertel der Seeleute britische Untertanen
sind.

		Unter den unaufgezählten Waren sind einige der wichtigsten
Erzeugnisse Amerikas und Westindiens: Getreide aller Art, Bauholz,
eingesalzene Lebensmittel, Fische, Zucker und Rum.

		Getreide ist natürlich der erste und wichtigste Gegenstand der
Kultur aller neuen Kolonien. Indem das Gesetz ihnen einen sehr
ausgebreiteten Markt zugesteht, muntert es die Kolonien auf, diese
Kultur weit über die Konsumtion eines dünn bevölkerten Landes
hinaus zu treiben, und so im voraus für den reichlichen Unterhalt
einer stets wachsenden Bevölkerung zu sorgen.

		In einem ganz mit Wald bedeckten Lande, wo das Holz folglich
wenig oder gar keinen Wert hat, sind die Kosten der Lichtung das
Haupthindernis der Bodenverbesserung. Gesteht nun das Gesetz den
Kolonien einen sehr ausgedehnten Markt für ihr Bauholz zu, so
erleichtert es die Bodenkultur, indem es den Preis einer Ware, die
sonst nur einen geringen Wert haben würde, erhöht, und es den
Kolonisten möglich macht, von einer Sache noch einigen Profit zu
ziehen, die sonst nur Kosten verursachen würde.

		In einem weder halb bevölkerten noch halb kultivierten Lande
vermehrt sich natürlich das Vieh über die Konsumtion [bookmark: page411]der Einwohner
hinaus und hat deshalb oft wenig oder gar keinen Wert. Es ist aber,
wie ich schon gezeigt habe, notwendig, daß der Preis des Viehes zu
dem des Getreides in einem gewissen Verhältnisse stehe, bevor die
meisten Ländereien eines Landes gehörig kultiviert werden können.
Indem nun das Gesetz dem amerikanischen Vieh in allen Gestalten,
geschlachtet und lebendig, einen sehr ausgedehnten Markt gewährt,
erhöht es den Wert einer Ware, deren hoher Preis für die Kultur so
wesentlich ist. Doch müssen die guten Wirkungen dieser Freiheit
durch die fünfzehnte Akte aus dem vierten Regierungjahre Georgs des
Dritten etwas beeinträchtigt werden, die Häute und Felle unter die
aufgezählten Waren versetzt und dadurch den Wert des amerikanischen
Viehes verringert.

		Die Schiffahrt und Seemacht Großbritanniens durch die Ausdehnung
der Fischereien unserer Kolonien zu vermehren, ist ein Gegenstand,
den die Gesetzgebung fast stets im Auge gehabt zu haben scheint.
Diese Fischereien haben daher auch alle Vergünstigungen genossen,
die die Freiheit ihnen geben kann und sind dadurch sehr aufgeblüht.
Besonders die Fischerei von Neu-England war vor den letzten Unruhen
vielleicht eine der wichtigsten in der Welt. Der Walfischfang, der
in Großbritannien ungeachtet der außerordentlich großen Prämie mit
so geringem Erfolg betrieben wird, daß nach der Meinung vieler
Leute (die ich jedoch nicht verbürgen will) das ganze Produkt nicht
viel mehr betragen soll als den Wert der jährlich dafür bezahlten
Prämien, wird in Neu-England ohne alle Prämie in einem sehr großen
Umfange getrieben. Fische sind einer der Hauptartikel, womit die
Nordamerikaner nach Spanien, Portugal und dem mittelländischen
Meere Handel treiben.

		Zucker war ursprünglich eine aufgezählte Ware, die nur nach
Großbritannien ausgeführt werden konnte. Aber 1731 wurde
seine Ausfuhr auf eine Vorstellung der Zuckerpflanzer [bookmark: page412]nach allen
Teilen der Welt hin gestattet. Indes haben die Einschränkungen,
unter denen diese Freiheit bewilligt wurde, und der hohe Preis des
Zuckers in Großbritannien jene Erlaubnis größtenteils unwirksam
gemacht. Großbritannien und seine Kolonien bleiben immer fast noch
der einzige Markt für allen in den britischen Pflanzungen gebauten
Zucker. Der Verbrauch in diesen nimmt so rasch zu, daß obwohl
infolge des vermehrten Anbaues in Jamaika und auf den abgetretenen
Inseln die Zuckereinfuhr seit zwanzig Jahren außerordentlich
gestiegen ist, die Ausfuhr in fremde Länder doch nicht viel stärker
sein soll als früher.

		Rum ist ein sehr wichtiger Artikel in dem Handel, den die
Amerikaner nach der afrikanischen Küste treiben, von wo sie
Negersklaven dafür zurückbringen.

		Wenn das ganze überschüssige Produkt Amerikas an Getreide aller
Art, an eingesalzenen Lebensmitteln und an Fischen unter die
aufgezählten Waren gesetzt worden wäre und also notwendig in den
großbritannischen Markt gepreßt worden wäre, so würde das dem
Erzeugnis unseres eigenen Gewerbefleißes daheim zuviel Eintrag
getan haben. Es geschah gewiß nicht sowohl aus Rücksicht auf den
Vorteil Amerikas, als aus Eifersucht, daß man diese wichtigen Waren
nicht nur aus der Zahl der aufgezählten wegließ, sondern auch in
der Regel die Einfuhr alles Getreides, ausgenommen Reis und aller
eingesalzenen Lebensmittel verbot.

		Die unaufgezählten Waren konnten ursprünglich nach allen
Weltteilen ausgeführt werden. Bauholz und Reis, die unter die
aufgezählten gesetzt waren, wurden später davon ausgenommen, aber
auf die Länder südlich vom Vorgebirge Finisterre beschränkt. Durch
die zweiundfünfzigste Akte aus dem sechsten Regierungsjahre Georgs
des Dritten wurden alle unaufgezählten Waren derselben
Einschränkung unterworfen. Diejenigen Teile Europas, die südlich
vom Cap Finisterre liegen, sind keine Manufakturländer, und wir
waren daher [bookmark: page413]weniger eifersüchtig besorgt, daß die
Kolonialschiffe von da Manufakturwaren zurückbringen möchten, die
unseren eigenen Abbruch täten.

		Die aufgezählten Waren sind von zweierlei Art: erstens solche,
die eigentümliche Erzeugnisse Amerikas sind oder in dem Mutterlande
nicht hervorgebracht werden können oder wenigstens nicht
hervorgebracht werden. Dahin gehören Sirup, Kaffee, Kakaobohnen,
Tabak, Nelkenpfeffer, Ingwer, Fischbein, Rohseide, Baumwolle,
Biberfelle und anderes amerikanisches Pelzwerk, Indigo, Gelbholz
und andere Farbhölzer; zweitens solche, die keine eigentümlichen
Erzeugnisse Amerikas sind, sondern in dem Mutterlande
hervorgebracht werden können und hervorgebracht werden, aber nicht
in solcher Menge, daß sie den größten Teil der Nachfrage
befriedigen, die vielmehr hauptsächlich von fremden Ländern
befriedigt werden muß. Dahin gehören alle Schiffsmaterialien,
Masten, Segelstangen, Bugspriete, Teer, Pech, Terpentin, Roh- und
Stangeneisen, Kupfererz, Häute und Felle, Pot- und Perlasche. Die
allerstärkste Einfuhr von Waren der erstgenannten Art konnte nicht
den Anbau eines Erzeugnisses des Mutterlandes schwächen oder seinem
Verkaufe Abbruch tun. Indem man sie auf den inländischen Markt
beschränkte, hoffte man es nicht nur unseren Kaufleuten möglich zu
machen, in den Pflanzungen wohlfeiler zu kaufen und sie folglich
zuhause mit größerem Profit wieder zu verkaufen, sondern man dachte
auch zwischen den Pflanzungen und fremden Ländern einen
vorteilhaften Zwischenhandel zu stiften, bei dem Großbritannien als
dasjenige Land, wohin diese Waren zuerst geführt wurden, notwendig
den Mittelpunkt oder Stapelplatz bilden mußte. Auch die Einfuhr der
zweiten Art von Waren glaubte man so leiten zu können, daß sie
nicht dem Verkaufe der im Lande erzeugten Waren gleicher Art,
sondern nur dem der aus fremden Ländern eingeführten Abbruch tun
könnte; denn man meinte sie durch geeignete Abgaben immer [bookmark: page414]etwas teurer als
die ersteren, und doch noch beträchtlich wohlfeiler als die
letzteren erhalten zu können. Indem man also solche Waren auf den
einheimischen Markt beschränkte, beabsichtigte man die Erzeugung
nicht Großbritanniens, sondern einiger fremder Länder zu schädigen,
mit denen die Handelsbilanz Großbritanniens ungünstig zu stehen
schien.

		Das Verbot, aus den Kolonien nach einem anderen Lande als nach
Großbritannien, Masten, Segelstangen, Bugspriete, Teer, Pech und
Terpentin auszuführen, mußte natürlich den Preis des Zimmerholzes
in den Kolonien erniedrigen und folglich die Kosten des Abholzens
vermehren, des wichtigsten Hindernisses für die Bodenverbesserung.
Allein zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts 1703 suchte
die schwedische Pech- und Teergesellschaft den Preis ihrer Waren
für Großbritannien dadurch zu erhöhen, daß sie deren Ausfuhr außer
in ihren eigenen Schiffen, zu dem von ihr bestimmten Preise und in
gewissen von ihr geeignet gefundenen Mengen verbot. Um diesem
bemerkenswerten Stück von merkantiler Politik entgegenzuwirken und
um sich nicht nur von Schweden, sondern auch von allen übrigen
nordischen Mächten so unabhängig als möglich zu machen, gewährte
Großbritannien eine Prämie auf die Einfuhr von Schiffsmaterialien
aus Amerika, und diese Prämie hatte die Wirkung, den Preis des
Zimmerholzes in Amerika weit mehr zu erhöhen als ihn die
Beschränkung auf den heimischen Markt herabsetzen konnte. Da beide
Maßregeln zu gleicher Zeit ergriffen wurden, so war ihre vereinte
Wirkung eher die, das Abholzen in Amerika zu fördern als es zu
hindern.

		Obgleich Roh- und Stangeneisen gleichfalls unter die
aufgezählten Waren gesetzt worden war, so war es doch, wenn es aus
Amerika eingeführt wurde, von starken Zöllen, die es bei der
Einfuhr aus anderen Ländern entrichten mußte, befreit, und es trug
die eine Verordnung mehr zur Förderung von Schmelzöfen in Amerika
bei als die andere sie verhinderte. [bookmark: page415]Keine Industrie erfordert einen solchen
Holzverbrauch oder trägt soviel zum Abholzen in einem übermäßig
bewaldeten Lande bei als ein Schmelzofen.

		Die Wirkung einiger dieser Verordnungen, daß sie den Wert des
amerikanischen Zimmerholzes erhöhten und dadurch das Abholzen im
Lande erleichterten, ist vielleicht von den Gesetzgebern weder
beabsichtigt noch begriffen worden. Wenn aber auch ihre wohltätigen
Folgen in dieser Rücksicht zufällig gewesen sind, so waren sie doch
darum nicht weniger greifbar.

		Zwischen den britischen Kolonien in Amerika und in Westindien
besteht sowohl in den aufgezählten als in den unaufgezählten Waren
die vollkommenste Handelsfreiheit. Die Kolonien sind jetzt so
bevölkert und blühend geworden, daß jede in der einen oder in der
anderen einen ausgedehnten Markt für alle Arten ihrer Erzeugnisse
findet. Alle zusammen genommen bilden sie einen großen inneren
Markt für die Erzeugnisse von der einen oder anderen.

		Indes hat sich Englands Liberalität in Beziehung auf den Handel
seiner Kolonien hauptsächlich auf den Markt ihrer Erzeugnisse in
ganz rohem oder in dem Zustande, den man die erste Stufe der
Bearbeitung nennen kann, beschränkt. Die weiter gediehene oder
verfeinerte Manufaktur selbst der Kolonialerzeugnisse haben die
großbritannischen Kaufleute und Industriellen sich vorbehalten, und
die gesetzgebende Gewalt dazu vermocht, ihre Einrichtung in den
Kolonien teils durch hohe Abgaben, teils durch gänzliche Verbote zu
verhindern.

		Während z. B. Muskovado-Zucker aus den britischen
Pflanzungen bei der Einfuhr nur 6 sh. 4 d. vom
Zentner zahlt, zahlt weißer
Zucker 1 l. 1 sh. 1 d., und der
doppelt oder einfach raffinierte in
Broten 4 l. 2 sh. 5  8/20 d. Als
diese hohen Zölle auferlegt wurden, war Großbritannien der einzige
Markt – und es ist heute noch der vornehmste – [bookmark: page416]wohin Zucker aus
den britischen Kolonien ausgeführt werden konnte. Die Zölle kamen
also einem Verbote gleich, anfänglich den Zucker für irgendeinen
fremden Markt, und jetzt ihn für denjenigen Markt zu decken oder zu
raffinieren, der vielleicht mehr als neun Zehntel des ganzen
Produktes wegnimmt. Daher sind die Zuckersiedereien, so sehr sie
auch in allen französischen Kolonien blühten, in den englischen
wenig und nur für den Kolonialmarkt selbst betrieben worden. So
lange Grenada in französischen Händen war, fand sich auf fast jeder
Pflanzung eine Zuckersiederei wenigstens für das Decken. Seit es
aber den Engländern zugefallen ist, sind beinahe alle diese
Betriebe aufgegeben worden, und gegenwärtig, Oktober 1773,
sind, wie man mir versichert hat, nur noch zwei oder drei auf der
Insel übrig. Doch wird jetzt durch Nachsicht des Zollamtes
gedeckter oder raffinierter Zucker, wenn die Brote nur wieder
zerrieben worden sind, häufig als Muskovado-Zucker eingeführt.

		Indem Großbritannien in Amerika die Manufaktur des Roh- und
Stangeneisens dadurch ermuntert, daß es sie von Abgaben befreit,
denen die gleichen Waren, wenn aus anderen Ländern eingeführt,
unterworfen sind, legt es auf die Errichtung von Stahlhämmern und
Zainhämmern in allen amerikanischen Pflanzungen ein gänzliches
Verbot. Es will nicht leiden, daß seine Kolonisten diese
verfeinerten Manufakturen auch nur zu ihrem eigenen Gebrauche
betreiben, sondern besteht darauf, daß sie alle Waren dieser Art,
die sie brauchen, von seinen Kaufleuten und Industriellen
kaufen.

		Es verbietet die Ausfuhr von Hüten, Wolle und wollenen Zeugen
amerikanischer Erzeugung aus einer Provinz in die andere, sei es zu
Wasser oder selbst zu Lande, auf Pferden oder zu Wagen, eine
Verordnung, die die Errichtung aller solcher Manufakturen für den
entfernten Verkauf hindert und den Gewerbfleiß der Kolonisten auf
solche grobe und [bookmark: page417]gemeine Waren einschränkt, wie sie eine Familie zu
ihrem eigenen Gebrauche oder für einige Nachbarn in derselben
Provinz zu machen pflegt.

		Einem großen Volke aber verbieten, aus seinen eigenen
Erzeugnissen alles zu machen, was es daraus machen kann oder sein
Kapital und seinen Gewerbfleiß so anzuwenden, wie es ihm am
vorteilhaftesten zu sein scheint, ist eine offenbare Verletzung der
heiligsten Rechte der Menschheit. So ungerecht indes solche Verbote
auch sind, so haben sie doch bis jetzt den Kolonien noch nicht viel
geschadet. Der Boden ist dort noch so wohlfeil und die Arbeit
folglich so teuer, daß sie fast alle feineren und vollkommeneren
Manufakturwaren wohlfeiler aus dem Mutterlande einführen können,
als sie sie selbst zu verfertigen imstande wären. Wenn ihnen daher
auch nicht verboten worden wäre, solche Manufakturen anzulegen, so
würden sie sich doch bei dem gegenwärtigen Stande ihrer Kultur um
ihres eigenen Vorteils willen dessen enthalten haben. Beim
gegenwärtigen Stande ihrer Kultur sind jene Verbote, ohne ihrem
Gewerbefleiß zu schaden oder ihn von einer Tätigkeit abzuhalten, zu
der er sich von selbst gewendet haben würde, bloß unnütze Brandmale
einer Sklaverei, die ihnen ohne irgendeine ausreichende
Veranlassung durch die grundlose Eifersucht der Kaufleute und
Industriellen des Mutterlandes auferlegt worden ist. Bei einem
vorgerückteren Kulturzustande könnten sie aber wirklich drückend
und unerträglich sein.

		Wie Großbritannien einige der wichtigsten Kolonialprodukte auf
seinen eigenen Markt beschränkt, so gibt es auch anderen wieder
einen Vorzug auf diesem Markte, indem es teils auf die nämlichen
Produkte, wenn sie aus anderen Ländern kommen, höhere Zölle legt
und teils auf ihre Einfuhr aus den Kolonien Prämien gibt. Auf die
erstere Weise gewährt es dem Zucker, Tabak und Eisen seiner eigenen
Kolonien einen Vorzug auf seinem Markte, auf die zweite [bookmark: page418]aber ihrer
Rohseide, ihrem Hanf und Flachs, ihrem Indigo, ihren
Schiffsmaterialien und ihrem Bauholze. Diese letztere Art, die
Kolonialprodukte durch Einfuhrprämien zu begünstigen, ist, soviel
ich habe erfahren können, Großbritannien allein eigen; die erstere
ist es nicht. Portugal begnügt sich nicht, die Einfuhr des Tabaks
aus allen anderen Ländern mit höheren Zöllen zu belegen, sondern es
verbietet sie sogar unter den härtesten Strafen.

		In Bezug auf die Einfuhr europäischer Waren hat England
gleichfalls seine Kolonien liberaler behandelt als irgendeine
andere Nation die ihrigen.

		Großbritannien gewährt einen Teil, fast immer die Hälfte,
gewöhnlich noch mehr, und manchmal das Ganze des Zolles, der bei
der Einfuhr gezahlt wurde, zurück, wenn die eingeführten fremden
Waren wieder nach fremden Ländern ausgeführt werden. Es war leicht,
vorher zu sehen, daß kein unabhängiges fremdes Land diese Waren
annehmen würde, wenn sie mit den schweren Zöllen belastet ankämen,
denen fast alle fremden Waren bei ihrer Einfuhr in Großbritannien
unterliegen. Wenn daher nicht ein Teil dieser Zölle bei der Ausfuhr
zurückgegeben würde, so wäre es mit dem Zwischenhandel, diesem von
dem Merkantilsystem so sehr begünstigten Handel, vorbei.

		Unsere Kolonien jedoch sind keineswegs unabhängige fremde
Länder, und da Großbritannien sich das ausschließliche Recht
vorbehalten hat, sie mit allen aus Europa kommenden Waren zu
versorgen, so hätte sie es auch (wie es andere Länder mit ihren
Kolonien getan haben) zwingen können, diese Waren mit denselben
Zöllen belastet anzunehmen, die sie im Mutterlande zahlen. Im
Gegenteil wurden aber bis zum Jahre 1763 bei der Ausfuhr
der meisten fremden Waren nach unseren Kolonien dieselben Rückzölle
bezahlt wie bei der Ausfuhr nach einem unabhängigen fremden Lande.
Im Jahre 1763 freilich wurde diese Begünstigung durch die
[bookmark: page419]fünfzehnte
Akte aus dem vierten Regierungsjahre Georgs des Dritten sehr
eingeschränkt, und es wurde verordnet, »daß für keine Waren, die in
Europa oder Ostindien gewachsen, hervorgebracht oder verarbeitet
worden sind und aus diesem Königreiche nach irgendeiner britischen
Kolonie oder Pflanzung in Amerika ausgeführt werden – Wein,
weiße Kattune und Musseline ausgenommen – irgend etwas von der
Abgabe, welche die alte Subsidie heißt, zurückgegeben werden
dürfe.« Vor diesem Gesetze mag man manche fremde Ware in den
Pflanzungen wohlfeiler gekauft haben, als im Mutterlande, und bei
manchen mag das jetzt noch der Fall sein.

		Es ist wohl zu beachten, daß bei den meisten den Kolonialhandel
betreffenden Verordnungen die Kaufleute, die diesen Handel treiben,
die Hauptratgeber gewesen sind. Man darf sich daher nicht wundern,
wenn in den meisten dieser Verordnungen das Interesse der Kaufleute
mehr berücksichtigt worden ist als das der Kolonien oder des
Mutterlandes. Bei ihrem Privilegium, die Kolonien mit allen
daselbst begehrten europäischen Waren zu versorgen und ihnen alle
diejenigen überschüssigen Erzeugnisse abzukaufen, die keinem von
ihnen selbst zuhause betriebenen Handel Abbruch tun könnten, wurde
das Interesse der Kolonien dem Interesse dieser Kaufleute
aufgeopfert. Indem ihnen bei der Wiederausfuhr der meisten
europäischen und ostindischen Waren nach den Kolonien dieselben
Rückzölle bewilligt wurden wie bei der Wiederausfuhr nach
irgendeinem unabhängigen Lande, wurde selbst nach den merkantilen
Vorstellungen von diesem Interesse das Interesse des Mutterlandes
aufgeopfert. Es lag im Interesse der Kaufleute, für die fremden
Waren, die sie nach den Kolonien schickten, so wenig als möglich zu
bezahlen und folglich soviel als möglich von den Zöllen, die sie
bei der Einfuhr nach Großbritannien vorgeschossen hatten,
zurückzuerhalten. Dadurch [bookmark: page420]konnten sie instand gesetzt werden, in den
Kolonien entweder dieselbe Menge Waren mit einem größeren Profit
oder eine größere Menge mit demselben Profit zu verkaufen und
folglich auf die eine oder die andere Weise etwas zu profitieren.
So lag es auch im Interesse der Kolonien, alle solche Waren
möglichst wohlfeil und in möglichst großer Menge zu bekommen. Aber
dies konnte nicht immer im Interesse des Mutterlandes liegen.
Dieses litt oft nicht nur an seinen Einkünften, wenn es einen
großen Teil der bei der Einfuhr gezahlten Zölle zurückgab, sondern
auch an seiner Industrie, wenn es auf dem Kolonialmarkte infolge
der leichten Bedingungen, unter denen wegen der Rückzölle fremde
Manufakturwaren dahingebracht werden durften, unterboten wurde. Man
behauptet allgemein, daß die Fortschritte in der Leinwandmanufaktur
Großbritanniens durch die Rückzölle, die bei der Wiederausfuhr
deutscher Leinwand nach den amerikanischen Kolonien gewährt wurden,
sehr aufgehalten worden seien.

		Wenn aber auch Großbritanniens Politik in Bezug auf den Handel
seiner Kolonien von dem nämlichen merkantilen Geiste eingegeben
worden ist wie die Politik anderer Nationen, so ist sie doch im
ganzen weniger illiberal und drückend gewesen als die irgendeiner
anderen.

		In allem, außer im ausländischen Handel, ist die Freiheit der
englischen Kolonisten, ihre eigenen Angelegenheiten ganz nach ihrem
Sinne zu ordnen, unbegrenzt. Sie ist in jeder Beziehung der ihrer
Mitbürger im Mutterlande gleich und ebenfalls durch eine
Versammlung von Volksvertretern gesichert, die allein das Recht
hat, Abgaben zur Unterhaltung der Kolonialregierung aufzulegen. Das
Ansehen dieser Versammlung hält die vollziehende Gewalt in Schach,
und weder der unbedeutendste noch der abhängigste Kolonist hat,
solange er dem Gesetze gehorcht, irgend etwas von dem Unwillen des
Gouverneurs oder der Zivil- und Militärbeamten [bookmark: page421]in der Provinz zu
befürchten. Obgleich freilich die Kolonial-Versammlungen ebenso,
wie in England das Unterhaus, nicht immer eine ganz gleiche
Vertretung des Volkes sind, so nähern sie sich diesem Charakter
doch weit mehr, und da die vollziehende Gewalt entweder keine
Mittel hat, sie zu bestechen, oder sie wegen der Unterstützung, die
sie von dem Mutterlande erhält, nicht zu bestechen braucht, so
stehen sie vielleicht im allgemeinen mehr unter dem Einfluß ihrer
Auftraggeber. Die Beratungskörper, die in den Kolonien dem
Oberhause in Großbritannien entsprechen, bestehen nicht aus dem
erblichen Adel. In einigen Kolonien, wie in drei Gouvernements von
Neu-England, werden diese Beratungskörper nicht vom Könige ernannt,
sondern von den Vertretern des Volkes gewählt. In keiner der
englischen Kolonien gibt es einen Erbadel. Zwar wird in allen, die
überhaupt in freien Ländern, der Abkömmling einer alten
Kolonialfamilie mehr geachtet als ein Emporkömmling von gleichem
Verdienste und Vermögen; aber er wird nur mehr geachtet und hat
keine Privilegien, durch die er seine Nachbarn beeinträchtigen
könnte. Vor dem Beginne der gegenwärtigen Unruhen halten die
Kolonial-Versammlungen nicht nur die gesetzgebende, sondern auch
einen Teil der vollziehenden Gewalt. In Connecticut und
Rhode-Island erwählten sie den Gouverneur. In den übrigen Kolonien
ernannten sie die Finanzbeamten, welche die von den Versammlungen
aufgelegten Abgaben erhoben und diesen unmittelbar verantwortlich
waren. Es waltet also unter den englischen Kolonisten mehr
Gleichheit als unter den Bewohnern des Mutterlandes. Ihre Sitten
sind republikanischer, und ihre Verfassungen, zumal die von drei
Provinzen Neu-Englands, sind bisher gleichfalls republikanischer
gewesen.

		Dagegen findet sich die absolute Regierungsweise Spaniens,
Portugals und Frankreichs auch in ihren Kolonien, [bookmark: page422]und die willkürliche Macht,
die solche Regierungen allen ihren Beamten zu erteilen pflegen,
wird natürlich wegen der großen Entfernung mit mehr als
gewöhnlicher Rücksichtslosigkeit gehandhabt. Unter absoluten
Regierungen herrscht stets mehr Freiheit in der Hauptstadt als in
sonst einem Teile des Landes. Der Herrscher selbst kann kein
Interesse und keine Lust haben, die Rechtsordnung umzukehren, oder
die große Masse des Volkes zu drücken. In der Hauptstadt hält seine
Gegenwart alle seine Beamten mehr oder weniger in Schach, während
sie in den entfernteren Provinzen, von wo die Klagen des Volkes
nicht leicht zu ihm gelangen, ihre Tyrannei weit sicherer ausüben
können. Es sind aber die europäischen Kolonien in Amerika weit
entfernter als die entlegensten Provinzen der größten bisher
bekannten Reiche. Die Regierungsweise der englischen Kolonien ist
vielleicht, solange die Welt steht, die einzige, die den Bewohnern
einer so entfernten Provinz vollkommene Sicherheit gewähren konnte.
Übrigens sind die französischen Kolonien immer mit mehr Milde und
Mäßigung verwaltet worden als die spanischen und portugiesischen.
Dieses überlegene Verfahren liegt teils im Charakter der
französischen Nation und teils in dem, was den Charakter jeder
Nation bildet, in der Beschaffenheit ihrer Regierung, die, wenn
auch in Vergleich mit der Großbritanniens willkürlich und
gewalttätig, doch im Vergleich mit der spanischen und
portugiesischen gesetzlich und frei ist.

		Die Überlegenheit der englischen Politik zeigt sich jedoch am
meisten in den Fortschritten der nordamerikanischen Kolonien. Die
französischen Zuckerkolonien sind wenigstens ebensogut, wo nicht
noch besser gediehen als die meisten englischen; und doch haben die
englischen Zuckerkolonien eine freie Verfassung, die der in den
nordamerikanischen Kolonien beinahe gleich ist. Allein die
französischen Zuckerkolonien sind nicht gleich den englischen am
Raffinieren [bookmark: page423]ihres Zuckers verhindert worden, und, was noch
weit wichtiger ist, der Geist ihrer Verfassung bringt eine bessere
Behandlung der Negersklaven mit sich.

		In allen europäischen Kolonien wird der Zuckerbau mit
Negersklaven betrieben. Die Leibesbeschaffenheit der in dem
gemäßigten Klima Europas geborenen Menschen kann, wie man glaubt,
die Arbeit des Bodenumgrabens unter der brennenden Sonne
Westindiens nicht ertragen, und die Kultur des Zuckerrohres ist, so
wie sie jetzt betrieben wird, ganz und gar Handarbeit, obgleich,
wie manche glauben, der Säepflug mit großem Vorteil dabei
eingeführt werden könnte. Sowie aber der Profit und Erfolg des
Landbaues, der mit Vieh betrieben wird, sehr von der guten
Behandlung des Viehes abhängt, so hängt auch der Profit und Erfolg
des Landbaues, den man mit Sklaven betreibt, von der guten
Behandlung der Sklaven ab. Was aber die gute Behandlung der Sklaven
betrifft, so ist es wohl allgemein anerkannt, daß die französischen
Pflanzer darin die englischen übertreffen. Sofern das Gesetz den
Sklaven gegen die Gewalttätigkeit seines Herrn einigermaßen
schützt, wird es in einer Kolonie, deren Regierung großenteils
willkürlich ist, genauer befolgt werden als in einer, wo sie völlig
frei ist. In jedem Lande, wo das unglückselige Gesetz der Sklaverei
gilt, mischt sich die Obrigkeit, wenn sie den Sklaven beschützt,
mehr oder weniger in die Verwaltung des Privateigentums des Herrn
und darf dies in einem freien Lande, wo der Herr vielleicht
entweder Mitglied einer Kolonial-Versammlung oder Wähler eines
solchen Mitgliedes ist, sich nur mit der größten Vorsicht und
Behutsamkeit erlauben. Die Achtung, mit der sie den Herrn zu
behandeln hat, macht es ihr schwerer, den Sklaven zu beschützen;
dagegen ist es ihr in einem Lande, wo die Regierung großenteils
willkürlich, und wo es ganz gewöhnlich ist, daß die Obrigkeit sich
in die Verwaltung des Privateigentums einmischt und denen, die es
ihr nicht [bookmark: page424]recht machen, wohl gar einen Lettre de cachet
zuschickt, viel leichter, den Sklaven einigen Schutz zu gewähren,
und die allgemeine Menschlichkeit macht sie natürlich hierzu
geneigt. Der Schutz der Obrigkeit nimmt dem Sklaven in den Augen
seines Herrn etwas von seiner Verächtlichkeit und veranlaßt diesen,
ihn infolgedessen mit mehr Rücksicht und Milde zu behandeln. Eine
milde Behandlung macht den Sklaven nicht nur treuer, sondern auch
intelligenter, und folglich in doppelter Rücksicht nützlicher. Er
nähert sich mehr dem Zustande eines freien Dieners, und es kommt
bei ihm zu einem gewissen Grade von Redlichkeit und Anhänglichkeit
an seinen Herrn und dessen Interesse, Tugenden, die sich oft bei
freien Dienstboten finden, aber niemals einem Sklaven eigen sind,
der so behandelt wird, wie Sklaven in Ländern, wo der Herr
vollkommen frei und sicher ist, behandelt zu werden pflegen.

		Daß der Zustand eines Sklaven unter einer willkürlichen
Regierung besser ist als unter einer freien, hat, glaube ich, die
Geschichte aller Zeiten und Völker bewiesen. In der römischen
Geschichte finden wir erst zur Zeit der Kaiser angegeben, daß die
Obrigkeit sich des Sklaven gegen die Gewalttätigkeit seines Herrn
annahm. Als Vedius Pollio in Gegenwart des Augustus einen seiner
Sklaven, der sich ein leichtes Vergehen hatte zuschulden kommen
lassen, in Stücke hauen und in seinen Fischteich werfen lassen
wollte, um seine Fische damit zu füttern, befahl ihm der Kaiser mit
Entrüstung, nicht nur diesen, sondern auch alle übrigen ihm
zugehörigen Sklaven sofort frei zu geben. Unter der Republik hätte
keine Obrigkeit Ansehen genug gehabt, den Sklaven zu schützen,
geschweige denn den Herrn zu strafen.

		Man muß wohl bemerken, daß das Kapital, das zum Anbau der
französischen Zuckerkolonien, besonders der großen Kolonie von
Sankt Domingo diente, fast ganz aus der allmählichen Kultur und
Verbesserung dieser Kolonien entstanden [bookmark: page425]ist. Es ist beinahe ganz allein
das Produkt des Bodens und des Gewerbfleißes der Kolonisten, oder,
was auf dasselbe hinauskommt, der Preis dieses Produktes gewesen,
der durch sparsame Behandlung nach und nach angehäuft und zur
Erzeugung eines noch größeren Produktes verwendet wurde. Dahingegen
ist das Kapital, womit die englischen Zuckerkolonien angebaut und
verbessert wurden, großenteils aus England dahin geschickt und
keineswegs allein das Produkt des Bodens und des Gewerbfleißes der
Kolonisten gewesen. Das Gedeihen der englischen Zuckerkolonien ist
meistenteils dem großen Reichtum Englands zu verdanken, von dem ein
Teil sozusagen auf diese Kolonien überfloß. Dahingegen muß das
Gedeihen der französischen Zuckerkolonien ganz dem guten Verhalten
der Kolonisten zugeschrieben werden, die also den Engländern
einigermaßen überlegen gewesen sein müssen, und diese Überlegenheit
zeigte sich nirgends so auffallend, als bei der guten Behandlung
ihrer Sklaven.

		Das sind im allgemeinen die Grundzüge der Politik der
verschiedenen europäischen Nationen in bezug auf ihre Kolonien.

		Die europäische Politik hat also wenig Grund, sich mit der
ursprünglichen Anlage, oder, soweit es die innere Regierung
betrifft, mit dem späteren Gedeihen der amerikanischen Kolonien zu
brüsten.

		Torheit und Ungerechtigkeit scheinen die leitenden Grundsätze
bei dem ersten Entwurfe zur Anlegung dieser Kolonien gewesen zu
sein: die Torheit nach Gold- und Silberadern zu spüren, und die
Ungerechtigkeit nach dem Besitze eines Landes zu begehren, dessen
harmlose Eingeborene, weit entfernt, die Europäer zu beleidigen,
vielmehr die ersten Abenteurer mit allen Zeichen von Gutherzigkeit
und Gastfreundlichkeit aufgenommen hatten.

		Die Abenteurer, die einige der späteren Niederlassungen [bookmark: page426]gründeten,
verbanden zwar mit dem phantastischen Projekte, Gold- und
Silberadern zu finden, andere vernünftigere und löblichere
Beweggründe; aber eben diese Gründe machen der europäischen Politik
wenig Ehre.

		Die englischen Puritaner, die zuhause beengt wurden, suchten in
Amerika nach Freiheit und gründeten dort die vier Gouvernements von
Neu-England. Die englischen Katholiken, die noch größere
Ungerechtigkeit erfuhren, gründeten Maryland; die Quäker
Pennsylvanien. Die portugiesischen Juden, von der Inquisition
verfolgt, ihrer Habe beraubt und nach Brasilien verbannt, führten
durch ihr Beispiel unter den verbannten Verbrechern und Huren, mit
denen diese Kolonie ursprünglich bevölkert wurde, etwas Ordnung und
Gewerbfleiß ein und lehrten ihnen den Bau des Zuckerrohres. In
allen diesen Fällen war es nicht die Weisheit und Politik, sondern
die Unordnung und Ungerechtigkeit der europäischen Regierungen, die
Amerika bevölkerte und kultivierte.

		Bei der Ausführung der Pläne, durch die einige der wichtigsten
jener Niederlassungen zustande kamen, hatten die europäischen
Regierungen ebensowenig Verdienst wie bei dem Entwurfe dieser Pläne
selbst. Die Eroberung von Mexiko war der Plan eines Gouverneurs von
Kuba und nicht des spanischen Staatsrates; und ausgeführt wurde er
durch den Mut des kühnen Abenteurers, dem er anvertraut worden war,
ausgeführt trotz allem, was der Gouverneur, den es bald gereute,
einem solchen Manne die Sache anvertraut zu haben, zur Hinderung
des Planes tat. Die Eroberer von Chili und Peru und von fast allen
anderen spanischen Niederlassungen auf dem amerikanischen Kontinent
nahmen keine andere Unterstützung des Staates mit sich, als eine
allgemeine Erlaubnis, im Namen des Königs von Spanien
Niederlassungen und Eroberungen zu machen. Diese Unternehmungen
geschahen alle auf Gefahr und Kosten der Abenteurer. [bookmark: page427]Die spanische
Regierung trug fast gar nichts dazu bei. Und ebensowenig tat die
englische für die Gründung einiger ihrer wichtigsten
nordamerikanischen Kolonien.

		Wenn diese Niederlassungen zustande gekommen und so ansehnlich
geworden waren, daß sie die Aufmerksamkeit des Mutterlandes auf
sich zogen, so hatten die ersten Anordnungen, welche dieses für sie
machte, stets zur Absicht sich selbst des Monopols ihres Handels zu
versichern, den Markt derselben einzuschränken und den eigenen
Markt auf ihre Kosten zu erweitern, folglich ihr Gedeihen und ihren
Wohlstand eher zu unterdrücken und aufzuhalten als ihn zu befördern
und zu beschleunigen. In der verschiedenen Art, wie dies Monopol
ausgeübt worden ist, besteht einer der wesentlichsten Unterschiede
in der Wirtschaftspolitik der verschiedenen europäischen Völker in
bezug auf ihre Kolonien. Die beste unter allen, die englische, ist
nur etwas weniger illiberal und drückend, als die übrigen.

		In welcher Weise hat also die europäische Politik zur ersten
Gründung oder zur jetzigen Größe der amerikanischen Kolonien
beigetragen? Auf eine Weise, und auf diese eine Weise
allein hat sie viel dazu beigetragen. Magna virum mater! Sie
erzeugte und bildete die Menschen, die imstande waren, so Großes zu
verrichten, und den Grund zu einem so großen Reiche zu legen; es
gibt sonst keine Gegend der Welt, deren Politik fähig wäre, solche
Menschen zu bilden oder sie jemals wirklich gebildet hat. Die
Kolonien verdanken der europäischen Politik die Erziehung und den
Weitblick ihrer tätigen und unternehmenden Gründer; und einige der
größten und wichtigsten von ihnen haben ihr in Bezug auf ihre
innere Regierung kaum etwas anderes zu verdanken.

		*

		[bookmark: page428]

		Dritte Abteilung.

Die Vorteile, die Europa der Entdeckung Amerikas und des Weges um
das Vorgebirge der guten Hoffnung nach Ostindien zu verdanken
gehabt hat.

		Dies sind die Vorteile, welche die amerikanischen Kolonien der
europäischen Politik zu verdanken gehabt haben.

		Welches sind nun diejenigen, die Europa der Entdeckung und
Kolonisation Amerikas zu verdanken gehabt hat?

		Es lassen sich diese Vorteile einteilen: erstens in die
allgemeinen Vorteile, die Europa, als ein einziges großes Land
betrachtet diesen großen Begebenheiten zu verdanken gehabt hat; und
zweitens: in die besonderen Vorteile, die jedes kolonisierende Land
den ihm besonders zugehörigen Kolonien vermöge der Autorität oder
Herrschaft, die es über diese ausübt, zu verdanken gehabt hat.

		Die allgemeinen Vorteile, die Europa, als ein einziges großes
Land betrachtet, der Entdeckung und Kolonisation Amerikas zu
verdanken gehabt hat, bestehen erstens in der Vermehrung seiner
Genüsse und zweitens in der Steigerung seines Gewerbfleißes.

		Das überschüssige Erzeugnis Amerikas, nach Europa gebracht,
versorgt die Bewohner dieses großen Kontinents mit einer Menge von
Waren, in deren Besitz sie sonst nicht hätten kommen können, teils
zur Bequemlichkeit und zum Nutzen, teils zum Vergnügen und teils
zum Schmucke, und dient so überhaupt zur Vermehrung der
Genüsse.

		Die Entdeckung und Kolonisation Amerikas hat, wie man leicht
zugeben wird, dazu beigetragen, erstens den Gewerbfleiß der Länder
zu steigern, die einen direkten Handel dahin treiben, wie Spanien,
Portugal, Frankreich und England, und zweitens aller derjenigen,
die ohne direkten Handel ihre Erzeugnisse durch die Vermittelung
anderer Länder [bookmark: page429]dorthin schicken, wie österreichisch Flandern und
einige deutsche Provinzen, die durch die Vermittlung der zuerst
erwähnten Länder eine große Menge Leinwand und andere Waren dahin
schicken. Alle diese Länder haben offenbar einen weit
ausgedehnteren Markt für ihre überschüssigen Erzeugnisse gewonnen
und sind folglich ermuntert worden, seine Menge zu vermehren.

		Daß aber jene großen Begebenheiten auch dazu beigetragen haben
sollten, den Gewerbfleiß von Ländern wie Ungarn und Polen zu
ermuntern, die vielleicht niemals auch nur eine einzige von ihnen
selbst erzeugte Ware nach Amerika geschickt haben: das ist
vielleicht nicht ganz so einleuchtend. Dennoch läßt sich nicht
daran zweifeln, daß dies der Fall gewesen. Ein Teil der
amerikanischen Produkte wird in Ungarn und Polen verzehrt, und es
ist in diesen Ländern eine Nachfrage nach dem Zucker, der
Schokolade und dem Tabak jenes neuen Weltteils. Nun müssen aber
diese Waren mit etwas gekauft werden, was entweder das Erzeugnis
des ungarischen und polnischen Gewerbfleißes ist, oder was mit
einem Teile dieses Erzeugnisses eingehandelt wurde. Jene
amerikanischen Waren sind neue Werte, neue Äquivalente, die nach
Ungarn und Polen gebracht werden, um daselbst gegen das
überschüssige Erzeugnis dieser Länder ausgetauscht zu werden.
Dadurch, daß sie dorthin kommen, schaffen sie einen ausgedehnteren
Markt für dieses überschüssige Erzeugnis. Sie erhöhen seinen Wert
und tragen so dazu bei, zu seiner Vermehrung aufzumuntern. Wenn
auch nichts davon nach Amerika verführt wird, so kann es doch nach
anderen Ländern kommen, die es mit einem Teile dessen, was sie von
Amerikas überschüssigem Erzeugnis haben, kaufen; und so wird es
vermittels der Handelszirkulation, die ursprünglich durch das
überschüssige Erzeugnis Amerikas zustande kam, einen Markt
finden.

		Jene großen Ereignisse können sogar dazu gedient [bookmark: page430]haben, die Genüsse solcher
Länder zu vermehren und ihren Gewerbfleiß zu steigern, die nicht
nur niemals Waren nach Amerika schickten, sondern auch keine von
dorther bekamen. Selbst solche Länder können eine größere Menge
anderer Waren aus Ländern erhalten haben, deren überschüssiges
Erzeugnis mittels des amerikanischen Handels vermehrt worden ist.
Wie diese reichlichere Versorgung ihre Genüsse vermehrt haben muß,
so muß sie auch ihren Gewerbfleiß gesteigert haben. Es muß ihnen
eine größere Anzahl neuer Äquivalente von dieser oder jener Art zum
Austausch gegen das überschüssige Erzeugnis ihres Gewerbfleißes
angeboten worden sein. Es wurde ein ausgedehnterer Markt für dieses
überschüssige Erzeugnis geschaffen, so daß sein Wert erhöht und
seine Vermehrung befördert wurde. Die Masse von Waren, die jährlich
in den großen Kreis des europäischen Handels geworfen und durch
seine mannigfaltigen Bewegungen unter die verschiedenen darin
begriffenen Völker verteilt wurde, muß durch das gesamte
überschüssige Erzeugnis Amerikas vermehrt worden sein.
Wahrscheinlich fiel daher auch ein größerer Anteil an dieser
größeren Masse jedem einzelnen Volk zu, vermehrte seine Genüsse und
steigerte seinen Gewerbfleiß.

		Der ausschließliche Handel der Mutterländer bringt es mit sich,
daß die Genüsse und der Gewerbfleiß aller Völker und insbesondere
der amerikanischen Kolonien verringert oder wenigstens aufgehalten
werden. Er ist ein totes Gewicht, das auf der Tätigkeit einer der
größten Springfedern, die einen großen Teil der menschlichen
Geschäfte in Bewegung setzt, lastet. Indem er die
Kolonialerzeugnisse in allen anderen Ländern teurer macht,
verringert er deren Verbrauch und schwächt so einerseits den
Gewerbfleiß der Kolonien und andererseits die Genüsse und den
Gewerbfleiß aller anderen Länder, die weniger genießen, wenn sie
ihre Genüsse teurer bezahlen, und weniger hervorbringen, wenn sie
für das, was [bookmark: page431]sie hervorbringen, weniger bekommen. Indem er die
Erzeugnisse aller anderen Länder in den Kolonien teurer macht,
schwächt er auf gleiche Weise den Gewerbfleiß aller anderen Länder,
sowie die Genüsse und den Gewerbfleiß der Kolonien. Er ist eine
Fessel, die um des vermeintlichen Vorteils einzelner Länder willen
die Freuden und den Gewerbfleiß aller anderen Länder, am meisten
aber der Kolonien, beeinträchtigt. Er schließt nicht nur soviel als
möglich alle übrigen Länder von einem bestimmten Markte aus,
sondern schränkt auch soviel als möglich die Kolonien auf einen
einzigen Markt ein; und es macht einen sehr großen Unterschied aus,
ob man von einem bestimmten Markte ausgeschlossen wird, während
alle anderen offen stehen oder ob man auf einen bestimmten Markt
beschränkt wird, während alle anderen für uns geschlossen sind. Das
überschüssige Erzeugnis der Kolonien ist aber die ursprüngliche
Quelle aller jener Zunahme von Genüssen und Gewerbfleiß, die Europa
durch die Entdeckung und Kolonisation Amerikas zuteil geworden ist;
und diese Quelle läßt der ausschließliche Handel der Mutterländer
viel geringer fließen als sie es sonst tun würde.

		Die besonderen Vorteile, welche jedes kolonisierende Land aus
den ihm besonders zugehörigen Kolonien zieht, sind von zweierlei
Art: erstens jene gewöhnlichen Vorteile, die jeder Staat aus den
seiner Herrschaft unterworfenen Provinzen zieht; zweitens aber jene
eigentümlichen Vorteile, die sich aus Provinzen von so
eigentümlicher Natur, wie es die europäischen Kolonien in Amerika
sind, ergeben.

		Die gewöhnlichen Vorteile, die jeder Staat aus den seiner
Herrschaft unterworfenen Provinzen zieht, bestehen erstens in der
Kriegsmacht, die sie ihm zu seiner Verteidigung liefern, und
zweitens in den Einnahmen, die er zur Erhaltung seiner
Zivilverwaltung aus ihnen bezieht. Die römischen Kolonien lieferten
gelegentlich sowohl das eine wie das andere. Die griechischen
Kolonien stellten zwar zuweilen eine Kriegsmacht, [bookmark: page432]trugen aber selten zu den
Staatseinnahmen bei; denn sie erkannten selten an, daß sie der
Herrschaft ihrer Mutterstadt unterworfen waren. Sie waren
gewöhnlich ihre Bundesgenossen im Kriege, aber höchst selten ihre
Untertanen im Frieden.

		Die europäischen Kolonien in Amerika haben noch nie eine
Kriegsmacht zur Verteidigung des Mutterlandes hergegeben. Ihre
Kriegsmacht hat noch niemals zu ihrer eigenen Verteidigung
hingereicht, und in den verschiedenen Kriegen, in welche die
Mutterländer verwickelt gewesen sind, haben diese gewöhnlich zur
Verteidigung ihrer Kolonien eine große Ablenkung ihrer Kriegsmacht
erfahren. In dieser Hinsicht sind also sämtliche europäische
Kolonien ohne Ausnahme eher eine Ursache der Schwäche als der
Stärke ihrer Mutterländer gewesen.

		Nur die Kolonien Spaniens und Portugals haben zur Verteidigung
des Mutterlandes und zur Erhaltung der Zivilverwaltung einen
Geldbeitrag geliefert. Die Steuern, die in den Kolonien anderer
europäischer Nationen, namentlich der Engländer, erhoben wurden,
betrugen selten soviel als die Kolonien in Friedenszeiten an Kosten
verursachten und reichten niemals aus, um die Kosten die sie in
Kriegszeiten verursachten, zu decken. Solche Kolonien sind also
eine Quelle von Ausgaben und nicht von Einnahmen für ihre
Mutterländer gewesen.

		Die Vorteile solcher Kolonien für ihre Mutterländer bestehen
lediglich in den eigentümlichen Vorteilen, die man aus Provinzen
von so ganz eigentümlicher Natur, wie es die europäischen Provinzen
in Amerika sind, zu erhalten hofft. Der ausschließliche Handel ist
anerkanntermaßen die einzige Quelle aller dieser eigentümlichen
Vorteile.

		Infolge dieses ausschließlichen Handels kann z. B.
derjenige Teil des überschüssigen Erzeugnisses der englischen
Kolonien, der aus den sogenannten aufgezählten Waren besteht, nach
keinem anderen Lande als nach England geschickt [bookmark: page433]werden. Andere Länder
müssen sie später von diesem kaufen. Sie sind also notwendigerweise
in England wohlfeiler als sie in jenem anderen Lande sein können,
und tragen mehr zur Vermehrung der Genüsse in England als in jedem
anderen Lande bei, wie sie auch den Gewerbfleiß Englands mehr
ermuntern müssen. Für diejenigen Teile seines eigenen
überschüssigen Erzeugnisses, mit welchen England jene aufgezählten
Waren einkauft, muß es einen besseren Preis erhalten als andere
Länder für ähnliche Teile ihres Erzeugnisses, wenn sie die
nämlichen Waren damit einkaufen wollen, erhalten können. Mit den
Manufakturwaren Englands wird z. B. eine größere Menge Zucker
und Tabak seiner eigenen Kolonien gekauft, als mit den nämlichen
Manufakturwaren anderer Länder gekauft werden kann. Insofern also
die Manufakturen Englands und die anderer Länder an Zucker und
Tabak aus den englischen Kolonien gemessen werden sollen, gibt der
höhere Preis den ersteren eine Ermunterung, die den letzteren unter
diesen Umständen abgeht. Wie daher der ausschließliche Handel mit
den Kolonien die Genüsse und den Gewerbfleiß derjenigen Länder, die
ihn nicht besitzen, vermindert oder wenigstens aufhält, so
verschafft er denen, welche ihn besitzen, einen offenbaren Vorteil
über jene Länder.

		Doch ist dieser Vorteil vielleicht mehr ein sogenannter
relativer als ein absoluter und gibt dem Lande, welches ihn
genießt, mehr dadurch eine Überlegenheit, daß er den Gewerbfleiß
und die Erzeugnisse anderer Länder unterdrückt, als dadurch, daß er
sie im eigenen Lande auf eine höhere Stufe bringt als sie in dem
Falle eines freien Handels von selbst erreichen würden.

		So kommt z. B. der Tabak aus Maryland und Virginien mittels
des Monopols, welches England genießt, ohne Zweifel England
wohlfeiler zu stehen als Frankreich, an das es gewöhnlich einen
bedeutenden Teil davon absetzt. Hätten aber Frankreich und alle
anderen europäischen Nationen jederzeit [bookmark: page434]einen freien Handel nach
Maryland und Virginien treiben können, so würde der Tabak dieser
Kolonien nicht nur allen übrigen Ländern, sondern auch England weit
wohlfeiler zu stehen gekommen sein als es jetzt der Fall ist. Die
Erzeugung von Tabak würde durch einen so viel ausgedehnteren Markt,
als der bisherige war, sich in dieser Zeit wahrscheinlich so sehr
vermehrt haben, daß die Profite einer Tabakpflanzung auf ihr
natürliches Verhältnis zu denen des Getreidebaues, die sie jetzt
noch etwas übersteigen sollen, herabgekommen wären. Der Preis des
Tabaks würde dann wahrscheinlich etwas tiefer gesunken sein, als er
gegenwärtig ist. Eine gleiche Menge englischer oder ausländischer
Waren hätte in Maryland und Virginien gegen eine größere Menge
Tabak abgesetzt und folglich zu einem um soviel besseren Preise
verkauft werden können. In soweit daher dieses Kraut durch seine
Wohlfeilheit und Menge die Genüsse und den Gewerbfleiß Englands
oder irgend eines anderen Landes vermehren kann, würde es diese
Wirkung bei ganz freiem Handel wahrscheinlich in etwas größerem
Maße gehabt haben als es sie gegenwärtig haben kann. Freilich hätte
England in diesem Falle keinen Vorteil über andere Länder gehabt.
Er hätte den Tabak seiner Kolonien etwas wohlfeiler kaufen und
folglich manche seiner eigenen Waren etwas teurer verkaufen können
als jetzt; aber es hätte doch weder den einen wohlfeiler kaufen,
noch die anderen teurer verkaufen können, als es irgend ein anderes
Land kann. Vielleicht hätte es einen absoluten Vorteil gewonnen,
sicherlich aber hätte es einen relativen verloren.

		Um jedoch diesen relativen Vorteil bei dem Kolonialhandel zu
erlangen, um das neidische und mißgünstige Vorhaben auszuführen,
andere Völker von jeder Teilnahme daran soviel als möglich
auszuschließen, hat England, wie man zu glauben allen Grund hat,
nicht nur einen Teil des absoluten Vorteils, den es so gut wie
jedes andere Volk [bookmark: page435]von diesem Handel gehabt haben würde,
aufgeopfert, sondern sich auch noch einen absoluten und einen
relativen Nachteil bei fast allen anderen Handelszweigen
zugezogen.

		Als England sich durch die Schiffahrtsakte das Monopol des
Kolonialhandels anmaßte, wurden die auswärtigen Kapitalien, die
vorher darauf verwendet worden waren, notwendigerweise daraus
abgezogen. Das englische Kapital, das früher nur einen Teil davon
zu bestreiten hatte, sollte nun das Ganze bestreiten. Das Kapital,
das vorher die Kolonien nur mit einem Teil der Güter, welche sie
von Europa brauchten, versorgt hatte, sollte nun alle
herbeischaffen; allein es konnte sie nicht alle herbeischaffen, und
die Waren, welche es liefern konnte, wurden notwendigerweise sehr
teuer verkauft. Das Kapital, mit welchem vorher nur ein Teil des
überschüssigen Erzeugnisses der Kolonien gekauft worden war, sollte
nun allein den ganzen Einkauf bestreiten; allein es konnte den
ganzen Einkauf durchaus nicht zu dem alten Preise bestreiten, und
folglich wurde, was irgend gekauft wurde, notwendig sehr wohlfeil
eingekauft. Bei einem Geschäfte aber, wo der Kaufmann sehr teuer
verkauft und sehr wohlfeil kauft, muß der Profit sehr groß gewesen
sein und das gewöhnliche Maß des Profits in anderen Handelszweigen
weit überstiegen haben. Es konnte daher nicht fehlen, daß dieser
größere Profit im Kolonialhandel aus anderen Handelszweigen einen
Teil des Kapitals wegzog, das vorher auf sie verwendet worden war.
Wie aber diese Umstellung des Kapitals nach und nach die Konkurrenz
der Kapitalien in dem Kolonialhandel vermehrte, so mußte sie auch
nach und nach diese Konkurrenz bei allen anderen Handelszweigen
vermindern; wie sie nach und nach die Profite des einen
verminderte, so mußte sie auch nach und nach die der anderen
vermehren, bis endlich die Profite von allen wieder auf ein neues
Maß kamen, das jedoch etwas anders und höher war als das frühere.
[bookmark: page436]

		Diese doppelte Wirkung, anderen Handelszweigen das Kapital zu
entziehen und den Profitsatz in allen etwas höher zu treiben als er
sonst gewesen sein würde, wurde durch dieses Monopol nicht nur bei
seiner ersten Einführung, sondern auch während seiner ganzen Dauer
hervorgebracht.

		Erstens: Dieses Monopol hat fortwährend allen anderen
Handelszweigen Kapital entzogen, welches in dem Kolonialhandel
angelegt wurde.

		Obgleich der Wohlstand Großbritanniens seit dem Erlaß der
Schiffahrtsakte sehr zugenommen hat, so ist er doch gewiß nicht in
demselben Maße gestiegen wie der der Kolonien. Der auswärtige
Handel jedes Landes wächst aber natürlich nach Maßgabe seines
Wohlstandes, sein überschüssiges Erzeugnis nach Maßgabe seines
gesamten Erzeugnisses. Da nun Großbritannien beinahe den ganzen
auswärtigen Handel mit den Kolonien sich zugeeignet hatte, und sein
Kapital doch nicht in dem Maße gewachsen war als dieser Handel, so
konnte es ihn nicht anders betreiben, als wenn es fortwährend
anderen Handelszweigen einen Teil des vorher in sie gesteckten
Kapitals entzog und einen noch größeren Teil, der sonst diesen
Handelszweigen zugeflossen sein würde, davon zurückhielt. Daher hat
auch der Kolonialhandel seit dem Erlaß der Schiffahrtsakte
fortwährend zugenommen, während viele andere Zweige des auswärtigen
Handels, besonders der Handel nach anderen europäischen Ländern,
fortwährend abgenommen haben. Anstatt daß unsere für den
auswärtigen Verkauf bestimmten Manufakturwaren ebenso, wie vor der
Schiffahrtsakte, für den benachbarten europäischen oder für den
entfernteren Markt der Länder am mittelländischen Meere gearbeitet
wurden, wurden sie größtenteils für den noch entfernteren Markt der
Kolonien hergerichtet: sie gingen lieber auf den Markt, wo sie ein
Monopol genossen, als auf den, wo sie viele Konkurrenten hatten.
Die Ursachen der Abnahme bei anderen [bookmark: page437]Zweigen des auswärtigen Handels, die
Matthias Decker und andere Schriftsteller in dem Übermaß und der
unrichtigen Art der Besteuerung, in dem hohen Arbeitspreise, in der
Vermehrung des Luxus usw. gesucht haben, sind vielmehr alle im
Überhandnehmen des Kolonialhandels zu suchen. Das Handelskapital
Großbritanniens ist zwar sehr groß, aber doch nicht maßlos, und
wenn es auch seit der Schiffahrtsakte bedeutend zugenommen hat, so
ist es doch nicht in demselben Maße wie der Kolonialhandel
gewachsen, daher konnte dieser Handel auch nicht andere betrieben
werden, als indem ein Teil des Kapitals den übrigen Handelszweigen
entzogen wurde, und diese so einigen Schaden litten.

		Man muß bemerken, daß England bereits ein großes
handeltreibendes Land, daß sein Handelskapital schon sehr
beträchtlich war und täglich größer zu werden versprach, ehe die
Schiffahrtsakte das Monopol des Kolonialhandels einführte, ja sogar
schon ehe dieser Handel zu großer Bedeutung gekommen war. In dem
holländischen Kriege unter Cromwells Regierung war Großbritanniens
Seemacht der holländischen überlegen, und in dem Kriege, der zu
Anfang der Regierung Karls des Zweiten ausbrach, war sie der
vereinigten Seemacht Frankreichs und Hollands wenigstens gleich,
vielleicht sogar überlegen. Ihre Überlegenheit würde vielleicht
jetzt kaum größer erscheinen, wenigstens wenn die holländische
Seemacht sich jetzt zu Hollands Handel noch ebenso verhielte wie
damals. Aber diese große Seemacht konnte in keinem dieser Kriege
der Schiffahrtsakte zugeschrieben werden. Während des ersteren
Krieges war eben erst der Entwurf zu dieser Akte gemacht worden,
und wenn sie auch vor dem Ausbruche des zweiten schon Gesetzeskraft
erhalten hatte, so konnte doch noch kein Teil derselben, am
wenigsten derjenige, welcher den ausschließlichen Handel mit den
Kolonien feststellte, eine sonderliche! Wirkung gehabt haben.
Sowohl die Kolonien als ihr Handel [bookmark: page438]waren in Vergleich mit dem, was sie
jetzt sind, unbedeutend. Die Insel Jamaika war eine ungesunde,
wenig bewohnte und noch weniger angebaute Wüste. New-York und
New-Jersey waren im Besitz der Holländer, die Hälfte von
St. Christoph im Besitz der Franzosen. Die Insel Antigua, die
beiden Karolinas, Pennsylvanien, Georgien und Neu-Schottland waren
noch nicht angepflanzt. Virginien, Maryland und Neu-England waren
zwar schon angepflanzt, aber obwohl sie sehr blühende Kolonien
waren, so gab es doch damals vielleicht weder in Europa noch in
Amerika einen Menschen, der die reißenden Fortschritte, die sie
seitdem in Wohlstand, Bevölkerung und Kultur gemacht haben,
vorhersah oder auch nur ahnte. Kurz, die Insel Barbados war die
einzige britische Kolonie von einiger Bedeutung, deren damaliger
Zustand dem jetzigen einigermaßen glich. Der Kolonialhandel, den
England selbst einige Zeit nach der Schiffahrtsakte nur zum Teil
genoß (denn die Schiffahrtsakte wurde erst einige Jahre nach ihrer
Einführung mit Strenge in Vollzug gesetzt), konnte damals weder die
Ursache von Englands großem Handel, noch von seiner auf diesem
Handel beruhenden starken Seemacht sein. Der Handel, auf dem damals
die große Seemacht beruhte, war vielmehr der mit Europa und mit den
am mittelländischen Meere gelegenen Ländern. Aber der Anteil, den
jetzt Großbritannien an diesem Handel hat, könnte eine so starke
Seemacht nicht unterhalten. Wäre der wachsende Handel mit den
Kolonien für alle Nationen freigelassen worden, so mußte der
Anteil, der Großbritannien davon zugefallen wäre, und es wäre ihm
vermutlich ein ganz ansehnlicher Anteil zugefallen, ein Zuwachs zu
jenem großen Handel sein, in dessen Besitze es schon vorher war.
Dagegen hat der Kolonialhandel infolge des Monopols nicht sowohl
eine Vermehrung des Handels, den Großbritannien schon vorher hatte,
als vielmehr eine völlige Veränderung in seiner Richtung
hervorgebracht. [bookmark: page439]

		Zweitens: Dieses Monopol hat notwendigerweise dazu
beigetragen, den Profitsatz in all den verschiedenen Zweigen des
britischen Handels höher zu erhalten als er natürlicherweise
gewesen sein würde, wenn allen Nationen ein freier Handel mit den
britischen Kolonien offen gestanden hätte.

		So wie das Monopol des Kolonialhandels diesem notwendig mehr von
dem Kapital Großbritanniens zuführte als von selbst dahin geflossen
sein würde, so verringerte es auch durch die Austreibung aller
fremden Kapitalien die Gesamtmenge des auf diesen Handel
verwendeten Kapitals gegenüber der, die im Falle des Freihandels
naturgemäß gewesen wäre. Indem es aber die Konkurrenz der
Kapitalien in diesem Handelszweige verringerte, vergrößerte es
notwendig den Profitsatz darin und, indem es die Konkurrenz
britischer Kapitalien in allen anderen Handelszweigen verminderte,
steigerte es notwendig in allen diesen anderen Zweigen den Satz der
britischen Profite. Wie immer auch der Zustand oder Umfang des
großbritannischen Handelskapitals seit dem Erlaß der
Schiffahrtsakte in den einzelnen Zeitabschnitten gewesen sein mag,
so muß das Monopol des Kolonialhandels während der Dauer dieses
Zustandes den gewöhnlichen Satz britischer Profite höher
hinaufgetrieben haben als er sonst sowohl in diesem als in allen
anderen Zweigen des britischen Handels gewesen sein würde. Wenn nun
seit dem Erlaß der Schiffahrtsakte der gewöhnliche Satz britischer
Profite bedeutend gefallen ist – und das ist er
wirklich –, so hätte er noch weit tiefer fallen müssen, wenn
ihn nicht das durch diese Akte errichtete Monopol aufrecht erhalten
hätte.

		Was aber in einem Lande den gewöhnlichen Profitsatz höher
hinauftreibt als er sonst steigen würde, das zieht diesem Lande
notwendig in jedem Handelszweige, bei welchem es kein Monopol
genießt, einen absoluten und einen relativen Nachteil zu. [bookmark: page440]

		Es zieht ihm einen absoluten Nachteil zu, weil seine Kaufleute
sich in solchen Handelszweigen diesen größeren Profit nicht
verschaffen können, wenn sie nicht sowohl die fremden eingeführten,
als die eigenen ausgeführten Waren teurer als sonst verkaufen. Ihr
eigenes Land muß teurer kaufen und teurer verkaufen, muß weniger
kaufen und weniger verkaufen, muß weniger genießen und weniger
hervorbringen als sonst geschehen würde.

		Es zieht ihm einen relativen Nachteil zu, weil sich andere
Länder, die nicht dem nämlichen absoluten Nachteil ausgesetzt sind,
in solchen Handelszweigen jenem Lande gegenüber entweder besser
oder doch weniger schlecht gestellt sehen als es sonst der Fall
sein würde. Es setzt sie instand, im Vergleich mit dem, was es
selbst genießt und produziert, mehr zu genießen und mehr zu
produzieren. Es macht ihre Überlegenheit größer und ihr
Zurückstehen geringer als es sonst sein würde. Indem ein solches
Land den Preis seiner Produkte höher steigert, als er sonst sein
würde, gibt es den Kaufleuten anderer Länder Gelegenheit, auf
fremden Märkten wohlfeiler zu verkaufen und es dadurch aus fast
allen Handelszweigen, in denen es kein Monopol hat, zu
verdrängen.

		Unsere Kaufleute klagen oft über den hohen Lohn der britischen
Arbeit, als die Ursache, daß ihre Manufakturwaren auf fremden
Märkten unterboten werden; aber sie schweigen über die hohen
Kapitalprofite. Sie klagen über den übermäßigen Gewinn anderer
Leute, aber sie sagen nichts von ihrem eigenen. Und doch mögen die
hohen Profite des britischen Kapitals in manchen Fällen eben so
viel und in einigen noch mehr dazu beitragen, den Preis der
britischen Manufakturwaren zu erhöhen, als der hohe Lohn der
britischen Arbeit.

		So ging es zu, daß wie man mit Recht sagen kann, Großbritanniens
Kapital den meisten Handelszweigen, bei welchen es kein Monopol
hatte, teils entzogen, teils daraus [bookmark: page441]verdrängt worden ist: insbesondere im
Handel mit Europa und dann mit den Ländern am mittelländischen
Meere.

		Es ist diesen Handelszweigen zum Teil entzogen worden: durch den
Reiz des höheren Profits im Kolonialhandel, der eine Folge der
steten Zunahme dieses Handels war und der steten Unzulänglichkeit
des Kapitals, womit man ihn in dem einen Jahre betrieben hatte und
in dem nächsten nicht mehr betreiben konnte.

		Es ist zum Teil daraus verdrängt worden: durch den Vorteil,
welche der hohe in Großbritannien eingeführte Profitsatz anderen
Ländern in allen denjenigen Handelszweigen gibt, in denen
Großbritannien kein Monopol bat.

		Wie nun das Monopol des Kolonialhandels den übrigen
Handelszweigen einen Teil des britischen Kapitals, der ihnen Sonst
zugeflossen sein würde, entzogen hat, so hat es viele fremde
Kapitalien, welche niemals dahin geflossen wären, wenn man sie
nicht aus dem Kolonialhandel verwiesen hätte, in sie
hineingetrieben. In diesen anderen Handelszweigen hat das Monopol
die Konkurrenz britischer Kapitalien vermindert und dadurch den
britischen Profitsatz höher hinaufgetrieben als er sonst gewesen
wäre. Dagegen hat es die Konkurrenz fremder Kapitalien vermehrt,
und so den Satz des fremden Profits niedriger gestellt als er sonst
gewesen sein würde. Auf die eine wie auf die andere Weise muß dies
Großbritannien in allen jenen anderen Handelszweigen einen
relativen Nachteil zugezogen haben.

		Man wird vielleicht sagen: der Kolonialhandel sei für
Großbritannien vorteilhafter als jeder andere, und das Monopol
habe, indem es einen größeren Teil des britischen Kapitals in
diesen Handel leitete, als von selbst dahin gegangen sein würde,
diesem Kapital eine Beschäftigung verschafft, die für das Land
vorteilhafter war als jede andere, die es hätte finden können.

		Die vorteilhafteste Beschäftigung des Kapitals eines [bookmark: page442]Landes ist die,
welche die größte Menge produktiver Arbeit unterhält und das
jährliche Erzeugnis des Bodens und der Arbeit des Landes am meisten
vermehrt. Es ist aber im zweiten Buche gezeigt worden, daß die
Menge produktiver Arbeit, welche ein auf den auswärtigen
Konsumtionshandel verwendetes Kapital unterhalten kann, um so
größer ist, je öfter dieses Kapital samt Zinsen wieder eingeht. Ein
Kapital von tausend Pfund Sterling z. B. in einem auswärtigen
Konsumtionshandel angelegt, wo es alle Jahre regelmäßig einmal
wiedereingeht, kann in dem Lande, dem es gehört, fortwährend eine
solche Menge produktiver Arbeit in Gang erhalten, als tausend Pfund
jährlich unterhalten können. Wenn das Kapital zwei- oder dreimal im
Jahre wiedereingeht, so kann es eine solche Menge produktiver
Arbeit in Gang erhalten, als zwei- oder dreitausend Pfund
unterhalten können. In dieser Hinsicht ist ein auswärtiger
Konsumtionshandel, der mit einem benachbarten Lande getrieben wird,
im allgemeinen vorteilhafter, als wenn er mit einem entfernten
Lande getrieben wird, und aus demselben Grunde ist auch, wie
gleichfalls im zweiten Buche gezeigt wurde, ein unmittelbarer
auswärtiger Handel für den Bedarf im allgemeinen vorteilhafter als
ein mittelbarer.

		Nun hat aber das Monopol des Kolonialhandels, sofern es auf die
Beschäftigung des großbritannischen Kapitals gewirkt hat, in allen
Fällen einen Teil davon aus dem auswärtigen Handel für den Bedarf
eines benachbarten Landes in einen Handel für den Bedarf eines
entfernten, und in vielen Fällen aus einem unmittelbaren
auswärtigen Handel für den Bedarf in einen mittelbaren gezogen.

		Erstens: Das Monopol des Kolonialhandels hat in allen
Fällen einen Teil des großbritannischen Kapitals aus einem
auswärtigen Bedarfshandel, der mit einem benachbarten Lande
getrieben wurde, in einen Bedarfshandel mit einem entfernteren
Lande gezogen. [bookmark: page443]

		Es hat in allen Fällen einen Teil dieses Kapitals aus dem Handel
mit Europa und mit den am mittelländischen Meere gelegenen Ländern
in einen Handel mit den entfernteren Gebieten Amerikas und
Westindiens gedrängt, von wo die Zahlungen nicht nur wegen der
größeren Entfernung, sondern auch wegen der eigentümlichen Umstände
dieser Länder notwendigerweise weniger oft eingehen. Neue Kolonien
sind, wie schon bemerkt worden, immer kapitalarm. Ihr Kapital ist
immer geringer, als sie es zur Kultur und Verbesserung ihrer
Ländereien mit großem Vorteil und Profit gebrauchen könnten. Es
zeigt sich daher bei ihnen fortwährend ein Begehr nach mehr Kapital
als sie selbst besitzen, und sie suchen, um diesem Mangel
abzuhelfen, von dem Mutterlande, soviel sie können, zu borgen, so
daß sie bei ihm stets verschuldet sind. Die gewöhnlichste Art, wie
die Kolonisten diese Schuld machen, ist nicht die, daß sie von den
reichen Leuten des Mutterlandes auf Schuldverschreibungen
borgen – wiewohl sie auch dies zuweilen tun –, sondern
die, daß sie bei ihren Geschäftsfreunden, die ihnen europäische
Waren liefern, so lange im Rückstände bleiben, als es diese
Geschäftsfreunde nur immer erlauben wollen. Ihre jährlichen
Zahlungen betragen oft nicht mehr als ein Drittel und manchmal noch
weniger von dem, was sie schuldig sind. Folglich kommt das ganze
Kapital, welches ihnen ihre Geschäftsfreunde vorschießen, selten
früher als nach drei, manchmal aber erst nach vier oder fünf Jahren
nach Großbritannien zurück. Nun kann aber ein britisches Kapital
von tausend Pfund Sterling z. B., das in fünf Jahren nur
einmal nach Großbritannien zurückkommt, auch nur ein Fünftel
desjenigen britischen Gewerbfleißes in Gang erhalten, den es, wenn
das ganze Kapital einmal im Jahre zurückkäme, unterhalten könnte,
und es kann statt derjenigen Menge an Gewerbfleiß, die tausend
Pfund Sterling in einem Jahre unterhalten könnte, nur soviel in
Gang erhalten, als [bookmark: page444]zweihundert Pfund Sterling im Jahre zu
unterhalten vermögen. Der Pflanzer ersetzt zwar durch den hohen
Preis, welchen er für die europäischen Waren zahlt, durch die
Zinsen der auf lange Sicht ausgestellten und durch die
Kommissionsgebühren für die Verlängerung der auf kurze Sicht
ausgestellten Wechsel den Verlust, den sein Geschäftsfreund durch
diesen Verzug erleidet, reichlich und vielleicht mehr als
reichlich. Aber wenn er auch den Verlust seines Geschäftsfreundes
ersetzt, so kann er doch den Verlust Großbritanniens nicht
ersetzen. In einem Handel, bei dem die Zahlungen spät erfolgen,
kann der Profit des Kaufmanns ebenso groß und noch größer sein als
in einem solchen, wo sie öfter und früher eingehen:
nichtsdestoweniger wird doch der Vorteil des Landes, worin er
wohnt, die Menge der daselbst fortwährend unterhaltenen produktiven
Arbeit, das jährliche Produkt der Arbeit und des Bodens, stets weit
geringer sein. Daß aber die Zahlungen bei dem Handel mit Amerika,
und noch mehr bei dem mit Westindien im allgemeinen nicht nur
später eingehen, sondern auch unregelmäßiger und unsicherer sind
als bei dem Handel mit einem europäischen und selbst mit den am
mittelländischen Meere gelegenen Ländern: das wird, glaube ich,
jeder, der in diesen verschiedenen Handelszweigen einige
Erfahrungen hat, zugeben.

		Zweitens: Das Monopol des Kolonialhandels hat in vielen
Fällen einen Teil des großbritannischen Kapitals aus einem
unmittelbaren auswärtigen Handel für den Bedarf in einen
mittelbaren gedrängt.

		Unter den aufgezählten Waren, die nach keinem anderen Markt, als
dem britischen versendet werden dürfen, gibt es einige, deren Menge
bei weitem den Bedarf Großbritanniens übersteigt, und von denen
deshalb ein Teil nach anderen Ländern ausgeführt werden muß. Dies
kann aber nicht anders geschehen, als indem ein Teil des
großbritannischen Kapitals in einen mittelbaren auswärtigen
Bedarfshandel gedrängt [bookmark: page445]wird. Maryland und Virginien z. B. senden
jährlich mehr als sechsundneunzigtausend Oxhoft Tabak nach
Großbritannien, während sein Bedarf nicht mehr als vierzehntausend
betragen soll. Mithin müssen mehr als zweiundachtzigtausend Oxhoft
nach anderen Ländern, nach Frankreich, Holland und den Ländern an
der Ostsee und am mittelländischen Meere wieder ausgeführt werden.
Der Teil des großbritannischen Kapitals aber, der jene
zweiundachtzigtausend Oxhoft nach Großbritannien bringt, sie von da
nach diesen anderen Ländern ausführt, und dagegen von diesen
anderen Ländern wieder Waren oder Geld zurückbringt, ist in einem
mittelbaren auswärtigen Bedarfshandel beschäftigt und
notwendigerweise in diese Beschäftigung gedrängt worden, damit
jener große Überschuß abgesetzt werde. Wenn wir berechnen wollten,
in wieviel Jahren das ganze Kapital nach Großbritannien
zurückkommt, so müßten wir zu der Entfernung der amerikanischen
Zahlungstermine noch die der Zahlungen aus jenen anderen Ländern
hinzurechnen. Kommt bei dem unmittelbaren, auswärtigen Handel für
den Bedarf, den wir mit Amerika treiben, das ganze Kapital oft erst
nach drei oder vier Jahren zurück, so kann das ganze in diesen
mittelbaren Handel gesteckte Kapital nicht wohl früher als nach
vier oder fünf Jahren zurückkommen. Kann das eine nur ein Drittel
oder ein Viertel des heimischen Gewerbfleißes, der mit einem einmal
im Jahre zurückkehrenden Kapital unterhalten werden könnte,
fortdauernd beschäftigen, so kann das andere nur ein Viertel oder
ein Fünftel dieses Gewerbfleißes in Gang erhalten. In einigen
Außenhäfen wird denjenigen auswärtigen Geschäftsfreunden, denen ihr
Tabak überantwortet wird, gewöhnlich Kredit gegeben; in dem Hafen
von London jedoch wird er gewöhnlich gegen bar Geld verkauft und
die Regel heißt da: Zahlung bei der Wage. In dem Hafen von London
verspäten sich also die letzten Zahlungen im ganzen mittelbaren
Handel nur um soviel gegen die Zahlungen aus [bookmark: page446]Amerika, als die Güter
unverkauft in den Lagerhäusern bleiben, wo sie freilich auch
manchmal lange genug liegen. Wären dagegen die Kolonien für den
Verkauf ihres Tabaks nicht auf den großbritannischen Markt
beschränkt worden, so würde wahrscheinlich nicht viel mehr davon zu
uns gekommen sein, als wir zu unserem eigenen Bedarf benötigen. Die
Güter, welche Großbritannien jetzt für seinen Bedarf mit dem großen
Tabaksüberschusse, den es nach anderen Ländern ausführte, kauft,
würde es dann wahrscheinlich mit dem unmittelbaren Erzeugnis seines
eigenen Gewerbfleißes oder mit einem Teile seiner Manufakturwaren
gekauft haben. Dieses Erzeugnis, die Manufakturwaren, würden, statt
wie jetzt fast nur für einen einzigen Markt zugerichtet zu werden,
wahrscheinlich einer großen Zahl von kleineren Märkten angepaßt
worden sein. Anstatt eines großen, mittelbaren auswärtigen
Bedarfshandels würde Großbritannien eine große Menge kleinen
unmittelbaren auswärtigen Handels der nämlichen Art getrieben
haben. Wegen der häufigeren Zahlung würde ein Teil, und vermutlich
nur ein geringer – vielleicht nicht mehr als der dritte oder
vierte Teil desjenigen Kapitals, womit gegenwärtig dieser große
mittelbare Handel getrieben wird, hinreichend gewesen sein, alle
jene kleinen direkten Handelszweige zu betreiben, er würde eine
gleiche Menge britischen Gewerbfleißes fortwährend beschäftigt und
das jährliche Erzeugnis des Bodens und der Arbeit Großbritanniens
ebenso gefördert haben. Da dann alle Zwecke dieses Handels mit
einem viel kleineren Kapital erreicht worden wären, so würde ein
großes erspartes Kapital für andere Zwecke übrig geblieben sein:
für eine Verbesserung der Ländereien, für Vermehrung der
Manufakturen und für eine Erweiterung des großbritannischen
Handels. Wenigstens hätte es mit den anderen britischen Kapitalien,
die zu diesen Zwecken angewendet wurden, in Wettbewerb treten, den
Profitsatz in allen vermindern und dadurch Großbritannien [bookmark: page447]in allen ein
noch größeres Übergewicht über andere Länder, als es gegenwärtig
hat, verschaffen können.

		Das Monopol des Kolonialhandels hat auch einen Teil des
großbritannischen Kapitals ganz aus dem auswärtigen Bedarfshandel
entfernt und in einen Zwischenhandel gedrängt, so daß er, statt den
britischen Gewerbfleiß mehr oder weniger zu unterstützen, ganz und
gar teils für den Gewerbfleiß der Kolonien und teils für den
einiger anderen Länder verwendet wurde.

		Die Güter z. B., welche mit dem großen Überschuß der
zweiundachtzigtausend, alle Jahre wieder aus Großbritannien
ausgeführten Oxhoft Tabak gekauft werden, dienen nicht alle dem
Bedarf Großbritanniens. Ein Teil derselben – z. B.
deutsche und holländische Leinwand – geht nach den Kolonien zu
deren eigenem Bedarf. Nun wird aber der Teil des britischen
Kapitals, welcher den Tabak kauft, mit dem nachher diese Leinwand
gekauft wird, notwendigerweise dem britischen Gewerbfleiß entzogen
und lediglich zur Unterstützung des Gewerbfleißes teils in den
Kolonien und teils in den Ländern, die diesen Tabak mit den
Erzeugnissen ihres eigenen Gewerbfleißes bezahlen, verwendet.

		Das Monopol des Kolonialhandels scheint außerdem dadurch, daß es
weit mehr von dem großbritannischen Kapital in jenen Handel
hineingedrängt hat, als von selbst dahin gegangen sein würde, das
natürliche Gleichgewicht, welches sich sonst unter den
verschiedenen Zweigen des britischen Gewerbfleißes hergestellt
haben würde, völlig gestört zu haben. Der britische Gewerbfleiß,
der sich auf eine große Menge kleiner Märkte hätte einrichten
sollen, ist nun vorzüglich auf einen einzigen großen Markt
eingerichtet. Großbritanniens Handel, der in eine große Zahl
kleiner Kanäle hätte laufen sollen, ist vorwiegend in einen
einzigen großen Kanal geleitet worden. Dadurch ist das ganze System
seines Gewerbfleißes und Handels unsicherer, der ganze Zustand
[bookmark: page448]des
Staatskörpers ungesunder geworden, als es sonst der Fall gewesen
wäre. In seinem jetzigen Zustande gleicht Großbritannien einem
jener Kranken, bei dem einige organische Gefäße übermäßig
angewachsen sind, und der um deswillen manchen gefährlichen Übeln
unterworfen ist, die bei solchen Körpern, deren sämtliche Teile in
einem richtigeren Verhältnisse zueinander stehen, nicht leicht
vorkommen. Eine kleine Stockung in dem großen Blutgefäße, welches
gewaltsam über sein natürliches Maß hinaus angeschwellt ist, und in
welchem ein unnatürlicher Anteil von Gewerbfleiß und Handel des
Landes zu zirkulieren gezwungen wird, muß dem ganzen Staatskörper
die gefährlichsten Krankheiten zuziehen. Die Erwartung eines
Bruches mit den Kolonien hat daher auch dem britischen Volke einen
größeren Schrecken eingejagt als einst die spanische Armada oder
eine französische Landung. Dieser Schrecken – begründet oder
nicht – war es, der die Widerrufung der Stempelakte wenigstens
unter den Kaufleuten zu einer populären Maßregel machte. In der
gänzlichen Ausschließung von dem Kolonialmarkte, wenn sie auch nur
wenige Jahre dauern sollte, glaubten unsere meisten Kaufleute eine
völlige Stockung ihres Handels, unsere meisten Manufakturherren den
gänzlichen Ruin ihres Geschäftes, und unsere meisten Arbeiter das
Ende ihrer Beschäftigung vorauszusehen. Einem Bruche mit einem
unserer Nachbarn auf dem Kontinent sieht man, obgleich auch er
wahrscheinlich eine Stockung oder Unterbrechung in den Geschäften
aller dieser Leute hervorbringen würde, dennoch ohne so allgemeine
Aufregung entgegen. Das Blut, dessen Umlauf in einem der kleineren
Gefäße gehemmt wird, ergießt sich leicht in ein größeres, ohne eine
gefährliche Krankheit zu verursachen; stockt es aber in einem der
größeren Gefäße, so sind Konvulsionen, Schlagflüsse oder der Tod
die unmittelbare oder unvermeidliche Folge. Wenn auch nur eine
jener übergroßen Manufakturen, die [bookmark: page449]durch Prämien oder durch ein Monopol auf
dem inländischen und dem Kolonialmarkte künstlich zu einer
unnatürlichen Höhe hinaufgetrieben worden ist, die geringste
Stockung oder Unterbrechung in ihrem Betriebe findet, so entsteht
daraus oft ein Aufruhr und eine Unordnung, die in die Regierung
Unruhe und selbst in die Beratungen der gesetzgebenden Körper
Verlegenheit bringt. Wie groß würde also erst, dachte man, die
Unordnung und Verwirrung sein, die aus einer plötzlichen und
gänzlichen Stockung in dem Betriebe einer so bedeutenden Menge
unserer hauptsächlichsten Manufakturen entstehen müßte.

		Eine mäßige und stufenweise Milderung der Gesetze, die
Großbritannien den ausschließlichen Handel mit den Kolonien
zusichern, bis er großenteils frei geworden ist, scheint das
einzige Mittel zu sein, Großbritannien für alle Zeit von jener
Gefahr zu befreien, und es instand zu setzen oder sogar zu zwingen,
daß es einen Teil seines Kapitals aus diesem übergroßen Betriebe
herausziehe und ihn, wenn auch mit geringerem Profit, anderen
Beschäftigungen zuwende. Es wäre das Mittel, einen Zweig
seines Gewerbfleißes nach und nach zu vermindern, um alle übrigen
nach und nach zu vermehren, und so alle diese verschiedenen Zweige
allmählich auf das natürliche, gesunde und angemessene Verhältnis
zurückzubringen, welches durch vollkommene Freiheit
notwendigerweise hergestellt wird und durch sie allein erhalten
werden kann. Den Kolonialhandel auf einmal allen Völkern zu öffnen,
dürfte nicht bloß einen vorübergehenden Nachteil verursachen,
sondern auch dem größten Teile derer, deren Gewerbefleiß oder
Kapital gegenwärtig darin angelegt ist, einen großen bleibenden
Verlust zuziehen. Schon allein die plötzliche Untätigkeit der
Schiffe welche die Großbritanniens Konsumtion übersteigenden
zweiundachtzigtausend Oxhoft Tabak einführen, würde man sehr
empfindlich inne werden. Das sind die unglücklichen [bookmark: page450]Wirkungen aller Maßregeln
des Merkantilsystems! Sie bringen in dem Zustande des Staatskörpers
nicht nur gefährliche Krankheiten hervor, sondern Krankheiten, die
es oft schwer ist, zu heilen, ohne – wenigstens für eine Zeit
lang – noch größere Krankheiten herbeizuziehen. Auf welche
Weise nun der Kolonialhandel nach und nach geöffnet, welche
Beschränkungen zuerst und welche zuletzt aufgehoben oder wie das
natürliche System einer vollkommenen Freiheit und Gerechtigkeit
nach und nach hergestellt werden müßte, müssen wir der Weisheit
künftiger Staatsmänner und Gesetzgeber überlassen.

		Fünferlei verschiedene unvorhergesehene und unerwartete
Begebenheiten haben sich höchst glücklicherweise vereinigt, um
Großbritannien die gänzliche, nun schon über ein Jahr (von
dem 1. Dezember 1774 an) dauernde Ausschließung
von einem höchst wichtigen Zweige des Kolonialhandels, nämlich von
dem mit den zwölf vereinigten Provinzen Nordamerikas, nicht so
empfindlich fühlen zu lassen, als es allgemein erwartet wurde.
Erstens hatten diese Kolonien, indem sie sich zu dem Abkommen über
die Nichteinfuhr vorbereiteten, Großbritannien von allen für ihren
Markt bestimmten Waren völlig entblößt; zweitens hatte in diesem
Jahre die außerordentliche Nachfrage der spanischen Flotte aus
Deutschland und dem Norden viele Waren, insbesondere Leinwand, die
mit den britischen Waren selbst auf dem britischen Markte in
Konkurrenz zu kommen pflegten, ganz weggezogen; drittens hatte der
Friede zwischen Rußland und der Türkei eine ungewöhnliche Nachfrage
von seiten des türkischen Marktes veranlaßt, der während der Not
des Landes und solange eine russische Flotte im Archipel kreuzte,
nur sehr ärmlich versorgt worden war; viertens hatte die Nachfrage
des europäischen Nordens nach britischen Manufakturwaren schon seit
einiger Zeit von Jahr zu Jahr zugenommen; und fünftens endlich
hatte die jüngste Teilung [bookmark: page451]und Pazifikation Polens dadurch, daß sie den
Markt dieses großen Landes öffnete, in diesem Jahre zu der
wachsenden Nachfrage des Nordens noch eine ungewöhnliche Nachfrage
aus Polen hinzugebracht. Alle diese Begebenheiten sind, die vierte
ausgenommen, ihrer Natur nach vorübergehend und zufällig, und wenn
die Ausschließung von einem so wichtigen Zweige des Kolonialhandels
unglücklicherweise noch länger dauern sollte, so könnte wohl viel
Not daraus entstehen. Da diese Not jedoch nach und nach eintreten
wird, so wird man sie viel weniger stark fühlen, als wenn sie mit
einem Male gekommen wäre, und mittlerweile werden Gewerbfleiß und
Kapital des Landes neue Beschäftigung und neue Wege finden und
werden die Not nicht allzu hoch steigen lassen.

		Insofern also das Monopol des Kolonialhandels einen größeren
Teil des großbritannischen Kapitals in diesen Handel hineingezogen
hat als ihm ohnedies zugeflossen wäre, hat es ihn in allen Fällen
aus einem auswärtigen Bedarfshandel mit einem benachbarten Lande in
einen gleichen Handel mit einem entfernteren, in vielen Fällen aus
einem unmittelbaren auswärtigen Bedarfshandel in einen mittelbaren,
in einigen Fällen aber aus allem auswärtigen Bedarfshandel in einen
Zwischenhandel gedrängt. Es hat ihn also in allen Fällen aus einer
Richtung, in welcher er eine größere Menge produktiver Arbeit
unterhalten hätte, in eine andere gebracht, in der er nur eine viel
kleinere Menge davon unterhalten kann. Indem es ferner einen so
großen Teil britischen Handels und Gewerbfleißes bloß für einen
einzigen Markt einrichtete, machte es den ganzen Zustand dieses
Handels und Gewerbfleißes abhängiger und unsicherer, als wenn die
Erzeugnisse für vielerlei Märkte bestimmt gewesen wären.

		Man muß zwischen den Wirkungen des Kolonialhandels und denen des
Monopols dieses Handels einen genauen [bookmark: page452]Unterschied machen. Die
ersteren sind allezeit wohltätig, die letzteren allezeit schädlich.
Die ersteren sind aber in dem Grade wohltätig, daß der
Kolonialhandel, selbst wenn er einem Monopol unterworfen ist und
trotz der schädlichen Wirkungen dieses Monopols doch im ganzen noch
wohltätig, ja sogar außerordentlich wohltätig ist. Freilich würde
er ohne das Monopol weit wohltätiger sein.

		Die Wirkung des Kolonialhandels in seinem natürlichen und freien
Zustande ist die, daß er für solche Erzeugnisse des britischen
Gewerbfleißes, die den Begehr der näher gelegenen Märkte, der
Märkte Europas und der Länder am mittelländischen Meere,
übersteigen, einen zwar entfernten, aber großen Markt eröffnet. In
seinem natürlichen und freien Zustande entzieht zwar der
Kolonialhandel jenen Märkten keinen Teil der bislang dahin
geschickten Erzeugnisse, ermuntert aber Großbritannien, den
Überschuß beständig zu vermehren, indem er ihm beständig neue
einzutauschende Äquivalente darbietet. In seinem natürlichen und
freien Zustande hat der Kolonialhandel die Tendenz, die Menge
produktiver Arbeit in Großbritannien zu vermehren, ohne gleichwohl
die Richtung, welche diese dort vorher hatte, irgendwie zu
verändern. Im natürlichen und freien Zustande des Kolonialhandels
würde die Konkurrenz aller übrigen Völker verhindern, daß der
Profitsatz auf dem neuen Markte oder in dem neuen Gewerbe den
gewöhnlichen Satz übersteige. Der neue Markt schafft, wenn man so
sagen darf, ohne dem alten etwas zu entziehen, ein neues Erzeugnis
für seine eigene Versorgung, und dieses neue Erzeugnis bildet ein
neues Kapital zum Betriebe des neuen Gewerbes, das gleichfalls
keinem alten Gewerbe etwas entzieht.

		Wenn dagegen das Monopol des Kolonialhandels die Konkurrenz
anderer Völker ausschließt und dadurch den Profitsatz auf dem neuen
Markte und in dem neuen Gewerbe in die Höhe treibt, so entzieht es
dem alten Markte Erzeugnisse [bookmark: page453]und dem alten Gewerbe Kapitalien. Es ist der
anerkannte Zweck des Monopols, uns einen größeren Anteil an dem
Kolonialhandel zu verschaffen, als wir sonst haben würden. Wenn
unser Anteil an diesem Handel mit dem Monopol nicht größer wäre als
ohne, so wäre kein Grund vorhanden gewesen, ein Monopol zu
errichten. Was aber in einen Handelszweig, bei welchem die
Zahlungen langsamer und später eingehen, als bei den meisten
übrigen, einen größeren Teil vom Kapital eines Landes hindrängt,
als sich von selbst diesem Zweige zugewendet haben würde: das muß
notwendig die ganze Menge der im Lande jährlich unterhaltenen
produktiven Arbeit, das ganze jährliche Erzeugnis des Bodens und
der Arbeit dieses Landes geringer machen, als es sonst wäre. Es
verringert das Einkommen der Einwohner dieses Landes gegenüber
seinem naturgemäßen Stande und vermindert dadurch ihre Fähigkeit,
Vermögen anzuhäufen. Es verhindert nicht nur überhaupt ihr Kapital,
eine so große Menge produktiver Arbeit zu unterhalten, als es sonst
wohl unterhalten konnte, sondern es hindert es auch, so schnell zu
wachsen, als es sonst wohl wachsen würde und folglich, eine noch
größere Menge produktiver Arbeit zu unterhalten.

		Die natürlichen guten Wirkungen des Kolonialhandels überwiegen
jedoch in Großbritannien die schlimmen Folgen des Monopols so sehr,
daß dieser Handel auch so, wie er jetzt betrieben wird, mit Monopol
und allem anderen, nicht nur überhaupt vorteilhaft, sondern sehr
vorteilhaft ist. Der neue Markt und das neue Gewerbe, die durch den
Kolonialhandel eröffnet werden, sind weit umfangreicher, als der
Teil des alten Marktes und des alten Gewerbes, der durch das
Monopol verloren gegangen ist. Das neue Erzeugnis und neue Kapital,
das sozusagen durch den Kolonialhandel geschaffen wurde, unterhält
in Großbritannien eine größere Menge produktiver Arbeit, als durch
die Vertreibung des [bookmark: page454]Kapitals aus anderen Handelszweigen, bei deren
es schneller wieder einging, außer Beschäftigung gekommen sein
kann. Wenn jedoch der Kolonialhandel selbst so, wie er gegenwärtig
betrieben wird, für Großbritannien vorteilhaft ist, so ist er es
nicht durch das Monopol, sondern trotz des Monopols.

		Nicht sowohl für die Rohprodukte, als für die Manufakturartikel
Europas eröffnet der Kolonialhandel einen neuen Markt. Der Ackerbau
ist das eigentliche Geschäft aller neuen Kolonien ein Geschäft,
welches wegen der Wohlfeilheit des Bodens vorteilhafter ist als
jedes andere. Sie haben daher an Rohprodukten des Bodens Überfluß
und können gewöhnlich, statt sie aus anderen Ländern einzuführen,
einen großen Überschuß davon ausführen. In neuen Kolonien entzieht
entweder der Ackerbau allen anderen Gewerben die Arbeiter oder er
hält sie davon ab, sich mit einem anderen Gewerbe abzugeben. Es
bleiben wenig Hände für die notwendigen, und gar keine für die
Luxus-Gewerbe übrig. Man ist dort der Ansicht, daß die
Manufakturwaren beider Art aus anderen Ländern wohlfeiler bezogen
werden als man sie selbst machen kann. Besonders dadurch, daß er
die europäischen Manufakturen befördert, befördert der
Kolonialhandel mittelbar auch den europäischen Landbau. Die
europäischen Manufakturen, denen dieser Handel Beschäftigung gibt,
bilden für die Landesprodukte einen Markt, und so wird der
vorteilhafteste aller Märkte, der heimische Markt für Getreide,
Vieh, Brot und Fleisch durch den Handel nach Amerika ansehnlich
erweitert.

		Daß aber das Monopol des Handels mit volkreichen und blühenden
Kolonien nicht für sich allein hinreichend sei, Manufakturen in
einem Lande hervorzubringen oder auch nur zu unterhalten, das
beweist hinreichend das Beispiel Spaniens und Portugals. Spanien
und Portugal waren Manufakturländer, ehe sie nennenswerte Kolonien
hatten. Seitdem [bookmark: page455]sie aber die reichsten und fruchtbarsten
Kolonien der Welt besitzen, sind sie es nicht mehr.

		In Spanien und Portugal haben die schlimmen Wirkungen des
Monopols, durch noch andere Ursachen verstärkt, die natürlichen
guten Wirkungen des Kolonialhandels vielleicht fast überwogen. Die
anderen Ursachen scheinen folgende zu sein: andere Monopole
verschiedener Art, Herabsetzung des Wertes von Gold und Silber
unter den Wert, den diese in den meisten anderen Ländern haben,
Ausschließung von fremden Märkten durch ungeeignete Ausfuhr,
Abgaben und Beengung des inländischen Marktes durch noch
ungeeignetere Abgaben beim Verkehr aus einem Landesteil in den
anderen, vor allem aber jene unregelmäßige und parteiische
Rechtspflege, die oft den reichen und mächtigen Schuldner vor der
Verfolgung durch seinen geschädigten Gläubiger in Schutz nimmt und
den gewerbtätigen Teil der Nation abschreckt, Waren für den
Gebrauch dieser hochmütigen großen Herren zu verfertigen, denen sie
den Verkauf auf Kredit nicht abschlagen dürfen und bei denen sie
doch der Bezahlung nicht sicher sind.

		In England haben jedoch umgekehrt die natürlichen guten
Wirkungen des Kolonialhandels, von noch anderen Ursachen
unterstützt, die schlechten Wirkungen des Monopols großenteils
besiegt. Diese Ursachen scheinen zu sein: die allgemeine
Handelsfreiheit, die ungeachtet gewisser Einschränkungen wenigstens
eben so groß, wo nicht größer ist als in irgendeinem anderen Lande;
zollfreie Ausfuhr fast aller Erzeugnisse des heimischen
Gewerbfleißes nach beinahe allen fremden Ländern; was vielleicht
aber noch wichtiger ist, die unbeschränkte Freiheit des Verkehrs
aus einem Landesteile in den anderen, ohne irgend einer
Staatsbehörde Rechenschaft geben zu müssen oder irgendeiner Anfrage
und Durchsuchung unterworfen zu sein; vor allem aber jene gleiche
und unparteiische Rechtspflege, welche die Rechte des geringsten
[bookmark: page456]britischen
Untertans so schützt, daß sie der Vornehmste achten muß, jedem die
Früchte seines Fleißes sichert, und dadurch jeder Art von
Gewerbfleiß die größte und wirksamste Aufmunterung zuteil werden
läßt.

		Wenn aber die Manufakturen Großbritanniens durch den
Kolonialhandel Fortschritte gemacht haben, wie es sicher der Fall
ist, so haben sie diese nicht infolge des Monopols dieses Handels,
sondern trotz des Monopols gemacht. Das Monopol hatte nicht die
Wirkung, die Menge eines Teils der britischen Manufakturwaren zu
vermehren, sondern die, die Menge und Gestalt eines Teiles von
ihnen zu verändern und ihn einem Markte anzupassen, von welchem die
Zahlungen langsam und spät eingehen, statt daß er sonst für einen
Markt angepaßt worden wäre, von welchem die Zahlungen häufiger und
in kürzeren Terminen einliefen. Seine Wirkung war also die, daß es
einen Teil des großbritannischen Kapitals einem Geschäfte entzog,
in welchem es eine größere Menge von Manufakturindustrie
unterhalten haben würde, um es einem anderen zuzuwenden, in welchem
es viel weniger Manufakturindustrie unterhält, und daß es auf diese
Weise die ganze Menge der in Großbritannien unterhaltenen
Manufakturindustrie verminderte, statt sie zu vermehren.

		Das Monopol des Kolonialhandels schwächt daher gleich allen
anderen kleinlichen und neidischen Mitteln des Merkantilsystems den
Gewerbfleiß aller übrigen Länder, besonders aber den der Kolonien,
ohne den Gewerbfleiß desjenigen Landes, zu dessen Gunsten es
errichtet worden, im geringsten zu vermehren, ja indem es ihn
geradezu vermindert.

		Das Monopol hindert das Kapital dieses Landes, so groß es auch
zu irgendeiner Zeit sein mag, so viel produktive Arbeit zu
unterhalten, als es ohne dasselbe unterhalten würde und den
gewerbtätigen Einwohnern so viel Einkommen zu verschaffen, als sie
ohne dasselbe haben würden. Da aber ein Kapital bloß durch
Ersparnisse vom Einkommen [bookmark: page457]wachsen kann, so verhindert das Monopol, indem
es das Einkommen nicht so groß werden läßt, als es ohne dasselbe
geworden wäre, notwendig auch das Kapital, ebenso schnell
anzuwachsen, als es sonst wohl angewachsen wäre, und folglich eine
noch größere Menge produktiver Arbeit zu unterhalten und den
gewerbtätigen Einwohnern des Landes ein noch größeres Einkommen zu
verschaffen. Eine der großen Hauptquellen des Einkommens, der
Arbeitslohn, wird also notwendig immer durch das Monopol minder
ergiebig gemacht, als sie ohne dasselbe sein würde.

		Indem das Monopol den Satz des kaufmännischen Profits erhöht,
entmutigt es von der Kultur des Landes. Der Profit der Landeskultur
hängt von dem Unterschiede zwischen dem gegenwärtigen Erträgnis des
Landes und dem ab, zu dessen Hervorbringung man es durch Anwendung
eines gewissen Kapitals bringen kann. Wenn dieser Unterschied einen
größeren Profit bietet, als aus einem gleichen in ein
kaufmännisches Geschäft gesteckten Kapital gezogen werden kann, so
entzieht der Landbau den kaufmännischen Geschäften Kapitalien. Wenn
jener Profit geringer ist, so entziehen die kaufmännischen
Geschäfte dem Landbau Kapitalien. Was also den kaufmännischen
Profitsatz erhöht, das verringert die Überlegenheit oder vermehrt
die Unterlegenheit des Landbauprofits und hindert in dem einen
Falle die Kapitalien auf den Landbau überzugehen, wie es sie in dem
anderen aus demselben herauszieht. Durch diese Entmutigung des
Landbaues hält aber das Monopol notwendig das natürliche Wachstum
einer anderen Hauptquelle des Einkommens, der Bodenrente nämlich,
auf. Und indem es nun auch den Profitsatz erhöht, hält es
notwendigerweise den üblichen Zinsfuß höher, als er sonst sein
würde. Nun fällt aber der Preis der Ländereien, – die Anzahl
von Jahresrenten, welche für sie bezahlt wird – im Verhältnis
zu der Rente, die sie liefern notwendigerweise, sowie der Zinsfuß
[bookmark: page458]steigt,
und steigt, sowie der Zinsfuß fällt. Das Monopol schadet also den
Interessen des Grundherrn auf eine doppelte Weise: erstens, indem
es die natürliche Zunahme seiner Rente aufhält, und zweitens, indem
es den Preis vermindert, den er für sein Land nach Verhältnis der
Rente, die es abwirft, bekommen könnte.

		Das Monopol erhöht zwar den Satz des kaufmännischen Profits und
vermehrt dadurch den Verdienst unserer Kaufleute um etwas. Da es
aber die natürliche Zunahme des Kapitals verhindert, so hat es auch
die Neigung, die Gesamtsumme des Einkommens, das die Landesbewohner
aus den Kapitalprofiten ziehen, eher zu vermindern als zu
vermehren: denn ein kleiner Profit von einem großen Kapitale gibt
gewöhnlich ein größeres Einkommen, als ein großer Profit von einem
kleinen. Das Monopol erhöht den Profitsatz, aber es verhindert, daß
die Summe der Profite so hoch steigt, als sie ohne es steigen
würde.

		Alle ursprünglichen Quellen des Einkommens, die Arbeitslöhne,
die Grundrente und die Kapitalprofite werden durch das Monopol viel
weniger ergiebig als sie ohne es wären. Um das kleine Interesse
einer kleinen Gruppe von Menschen in einem Lande zu befördern, wird
durch das Monopol das Interesse aller übrigen Gruppen in diesem
Lande und aller Menschen in allen übrigen Ländern aufgeopfert.

		Nur durch Erhöhung des gewöhnlichen Profitsatzes hat das Monopol
irgendeiner einzelnen Gruppe von Leuten Vorteil gebracht und
bringen können. Allein außer allen schlimmen Wirkungen, die, wie
eben erwähnt, ein hoher Profitsatz im allgemeinen für ein Land
notwendig haben muß, ist noch eine, die vielleicht weit schlimmer
ist als alle anderen zusammen, die jedoch der Erfahrung gemäß
unzertrennlich damit verbunden ist. Der hohe Profitsatz scheint
nämlich überall jene Sparsamkeit zu zerstören, die unter anderen
Umständen dem Charakter des Kaufmanns natürlich ist. [bookmark: page459]Wenn die
Profite hoch sind, so scheint diese Tugend der Besonnenheit
überflüssig, und verschwenderischer Luxus dem Überfluß seiner Lage
angemessener zu sein. Nun sind aber die Inhaber großer
Handelskapitalien notwendigerweise die Leiter und Führer des ganzen
Gewerbfleißes eines jeden Volkes, und ihr Beispiel hat auf die
Sitten seiner ganzen gewerbtätigen Bevölkerung größeren Einfluß als
das Beispiel jeder anderen Gruppe von Leuten. Ist der Arbeitgeber
fleißig und sparsam, so ist es höchstwahrscheinlich der Arbeiter
auch; ist aber der Meister ausschweifend und unordentlich, so wird
auch der Geselle, der seine Arbeit nach dem vom Meister
vorgezeichneten Muster verfertigt, sein Leben nach dem Beispiele,
das dieser ihm gibt, bilden. Demnach wird das Aufhäufen in den
Händen aller derer, die von Natur am meisten zum Anhäufen geneigt
sind, verhindert, und die Fonds, welche zum Unterhalt von
produktiver Arbeit bestimmt sind, erhalten keinen Zuwachs aus dem
Einkommen derer, die sie eigentlich am meisten vermehren sollten.
Das Landeskapital schwindet allmählich, statt daß es zunehmen
sollte, zusammen, und die im Lande unterhaltene Menge produktiver
Arbeit wird mit jedem Tage weniger. Haben die ungeheueren Profite
der Kaufleute in Cadiz und Lissabon das Kapital Spaniens und
Portugals vermehrt? Haben sie die Armut dieser beiden Bettlerländer
erleichtert, haben sie ihrem Gewerbfleiß aufgeholfen? Der Aufwand
der Kaufleute in diesen beiden Handelsstädten hat eine solche Höhe
erreicht, daß jene ungeheueren Profite, weit entfernt davon, das
allgemeine Kapital des Landes zu vermehren, kaum hinreichend
gewesen zu sein scheinen, diejenigen Kapitalien, von denen der
Aufwand bestritten wurde, zu erhalten. Auswärtige Kapitalien
drängen sich, wenn ich so sagen darf, mit jedem Tage mehr und mehr
in den Handel von Cadiz und Lissabon ein. Diese fremden Kapitalien
aus einem Handel zu vertreiben, für welchen die [bookmark: page460]ihrigen mit jedem Tage
unzureichender werden, ziehen die Spanier und Portugiesen die
einschneidenden Bande ihres unsinnigen Monopols immer straffer an.
Man vergleiche die Sitten der Kaufleute in Cadiz und Lissabon mit
denen in Amsterdam und man wird finden, wie verschieden der Einfluß
hoher und niedriger Profite auf das Betragen und den Charakter der
Kaufleute ist. Die Londoner Kaufleute sind zwar noch nicht so
prachtliebende große Herren geworden wie die von Cadiz und
Lissabon; aber sie sind auch im allgemeinen keine so fleißigen und
sparsamen Bürger wie die Amsterdamer. Dennoch sollen viele von
ihnen bei weitem reicher sein als die meisten der ersteren und
nicht ganz so reich als viele der letzteren. Es ist aber auch der
Profitsatz bei ihnen gewöhnlich viel niedriger als bei den
ersteren, und viel höher als bei den letzteren. Wie gewonnen, so
zerronnen, sagt das Sprichwort, und die gewöhnliche Höhe des
Aufwandes scheint sich überall nicht sowohl nach der wirklichen
Befähigung zum Geldvertun, als nach der eingebildeten Leichtigkeit,
Geld zum Vertun zu gewinnen, zu richten.

		So ist also der einzige Vorteil, den das Monopol einer einzigen
Gruppe von Menschen verschafft, auf mancherlei Weise für das
allgemeine Interesse des Landes schädlich.

		Ein großes Reich bloß zu dem Zwecke stiften zu wollen, um sich
ein Volk von Kunden heranzuziehen, scheint auf den ersten Anblick
ein Vorhaben zu sein, das sich nur für eine Nation von Krämern
eignet. Es ist aber ganz und gar nicht ein für eine Krämernation
geeignetes Vorhaben, wohl aber durchaus für eine Nation, deren
Regierung von Krämern beeinflußt wird. Solche Staatmänner, und
solche Staatsmänner allein, sind imstande, sich einen Vorteil davon
zu versprechen, wenn sie Blut und Schätze ihrer Mitbürger
verschwenden, um ein solches Reich zu gründen und zu behaupten. Man
sage zu einem Krämer: Kaufe mir ein gutes Landgut und [bookmark: page461]ich werde stets
meine Kleider in deinem Laden kaufen, wenn ich sie auch etwas
teurer bezahlen müßte, als ich sie in anderen Läden bekommen
kann; – und man wird ihn nicht sehr willig finden, auf diesen
Vorschlag einzugehen. Wenn dir aber eine andere Person ein solches
Landgut kaufte, so würde der Krämer deinem Wohltäter sehr verbunden
sein, wenn dieser dich verpflichtete, alle deine Kleider in seinem
Laden zu kaufen. England kaufte für einige seiner Untertanen, die
sich zuhause nicht wohl fühlten, ein großes Landgut in einem fernen
Lande. Der Preis war freilich sehr gering und betrug, statt der
dreißigfachen Jahresrente, des gewöhnlichen Preises für Land in
unserer Zeit, wenig mehr als die Kosten der Ausrüstung
verschiedener Schiffe, die die erste Entdeckung machten, die Küste
untersuchten und vom Lande in ihrer Einbildung Besitz nahmen. Das
Land war gut und von großem Umfange, und da die Bebauer eine Menge
vortrefflichen Bodens zu bearbeiten fanden und eine Zeitlang ihre
Produkte verkaufen durften, wohin sie wollten, so wurde aus ihnen
im Laufe von wenig mehr als dreißig oder vierzig Jahren
(von 1620 bis 1660) ein so zahlreiches und blühendes
Volk, daß die Krämer und übrigen Handelsleute Englands begierig
wurden, sich des Monopols für diese Kunden zu versichern. Ohne
daher auch nur vorzugeben, daß sie entweder zu dem ursprünglichen
Ankaufsgelde oder zu den späteren Kulturkosten einen Beitrag
gezahlt hätten, kamen sie beim Parlamente darum ein, daß die
Bebauer Amerikas in Zukunft auf ihren Laden beschränkt würden, so
daß sie erstens alle europäischen Güter, die sie brauchten, von
ihnen kaufen, und zweitens alle diejenigen ihrer eigenen Produkte,
die die englischen Handelsleute zu kaufen für gut fänden (denn sie
fanden es nicht für gut, alles zu kaufen), an sie verkaufen müßten.
Ein Teil der Produkte hätte, wenn sie nach England gebracht worden
wären, manchem englischen Gewerbszweige Eintrag [bookmark: page462]tun können. Daher
überließen sie es den Kolonisten gerne, diese Produkte zu
verkaufen, wo sie konnten, je entfernter, desto besser, und
schlugen deshalb vor, daß ihr Markt auf die Länder südlich vom Cap
Finisterre beschränkt werden möchte. Eine Klausel in der berühmten
Schiffahrtsakte machte diesen wahrhaft krämerhaften Vorschlag zu
einem Gesetze.

		Die Behauptung dieses Monopols ist bisher der hauptsächlichste,
oder vielleicht richtiger gesprochen, der einzige Endzweck der
Herrschaft gewesen, die sich Großbritannien über seine Kolonien
anmaßt. Man glaubt, in dem ausschließlichen Handel bestehe der
große Nutzen von Provinzen, die zur Unterhaltung der Zivilregierung
und zur Verteidigung des Mutterlandes niemals weder einen Beitrag
noch eine Kriegsmacht beigesteuert haben. Das Monopol ist das
Hauptzeichen ihrer Abhängigkeit und es ist die einzige Frucht, die
man bisher von dieser Kolonie geerntet hat. Aller Aufwand, den
Großbritannien bisher zur Behauptung dieser Abhängigkeit gemacht
hat, ist in Wirklichkeit zur Unterstützung des Monopols gemacht
worden. Der Aufwand für die Kolonien bestand in gewöhnlichen
Friedenszeiten vor dem Anfange der gegenwärtigen Unruhen in dem
Solde von zwanzig Infanterieregimentern, in der Unterhaltung der
Artillerie, der Magazine und außerordentlichen Vorräte, womit sie
versehen werden mußten, und in den Kosten einer sehr ansehnlichen
Seemacht, die fortwährend die Schmugglerschiffe von den
unermeßlichen Küsten Nordamerikas und unseren westindischen Inseln
abzuhalten hatte. Dieser ganze Aufwand in Friedenszeiten war dem
Einkommen Großbritanniens aufgebürdet und war dennoch das geringste
von dem, was die Herrschaft über die Kolonien dem Mutterlande
gekostet hat. Wollte man den ganzen Betrag wissen, so müßte man zu
diesen jährlichen Kosten in Friedenszeiten noch die Zinsen von den
Summen hinzurechnen, welche Großbritannien, [bookmark: page463]weil es einmal die Kolonien
als seiner Herrschaft unterworfene Provinzen ansah, bei
verschiedenen Gelegenheiten zu ihrer Verteidigung ausgegeben hat.
Man müßte insbesondere die gesamten Kosten des letzten, und einen
großen Teil der Kosten des vorletzten Krieges hinzurechnen. Der
letzte Krieg war durchaus ein Kolonialstreit, und seine ganzen
Kosten, in welchem Teile der Welt sie auch gemacht wurden, ob in
Deutschland oder in Ostindien, wären mit Recht auf Rechnung der
Kolonien zu setzen. Er belief sich auf mehr als neunzig Millionen
Pfund Sterling, mit Einschluß nicht nur der neuen Schuld, sondern
auch der Erhöhung der Landsteuer um zwei Schilling auf das Pfund
Sterling, und der jedes Jahr von dem Tilgungsfonds erborgten
Summen. Der spanische Krieg, der 1739 begann, war
hauptsächlich Kolonialstreit. Sein Hauptzweck war, das Durchsuchen
der Kolonialschiffe, die einen Schmuggelhandel nach dem spanischen
Festlande trieben, zu verhindern. Dieser ganze Aufwand bildet in
der Tat eine Prämie, die zur Behauptung eines Monopols gegeben
worden ist. Der angebliche Zweck war Ermunterung der Manufakturen
und Vergrößerung des Handels von Großbritannien; die wirkliche
Folge aber war, den kaufmännischen Profitsatz zu erhöhen und unsere
Kaufleute zu befähigen, in einen Handelszweig, bei welchem die
Zahlungen langsamer und später als bei den meisten übrigen
eingehen, ein größeres Kapital zu stecken, als sie sonst getan
haben würden. Hätte eine derartige Prämie diese beiden Folgen
abwenden können, so wäre es vielleicht sehr gut gewesen, eine
Prämie zu geben.

		Bei der gegenwärtigen Verwaltungsart hat daher Großbritannien
von der angemaßten Herrschaft über seine Kolonien nur Schaden.

		Vorschlagen, daß Großbritannien alle Herrschaft über seine
Kolonien freiwillig aufgeben und es ihnen überlassen solle, sich
ihre Obrigkeiten selbst zu wählen, sich selbst Gesetze [bookmark: page464]zu geben und
nach ihrem eigenen Gutbefinden Krieg und Frieden zu schließen,
hieße eine Maßregel vorschlagen, die noch keine Nation in der Welt
angenommen hat oder jemals annehmen wird. Noch nie gab eine Nation
freiwillig die Herrschaft über eine Provinz auf, so beschwerlich es
auch sein möchte, sie zu regieren, und so gering auch das Einkommen
war, welches sie im Verhältnis zu den Ausgaben, die sie
verursachte, lieferte. Solche Opfer sind, wenngleich sie oft dem
Interesse der Nation entsprechen mögen, doch allezeit für ihren
Stolz kränkend und, was vielleicht noch wichtiger ist, immer dem
Privatinteresse ihres regierenden Teils entgegen, weil dieser
dadurch der Macht, eine Anzahl angesehener und einträglicher Ämter
zu vergeben, und vieler Gelegenheiten, Reichtum und Ehre zu
erwerben, beraubt wird, – Vorteile, welche der Besitz der
unruhigsten und für die große Menge des Volkes uneinträglichsten
Provinz fast immer gewährt. Es könnte daher kaum der
abenteuerlichste Enthusiast eine solche Maßregel vorschlagen und
ernstlich hoffen, daß sie angenommen werden würde. Ginge man aber
darauf ein, so würde Großbritannien nicht nur sogleich von dem
ganzen jährlichen Aufwande, den die Kolonien in Friedenszeiten
verursachen, frei, sondern es könnte auch mit ihnen einen
Handelsvertrag schließen, der ihm sicher einen ganz freien Handel
verschaffte, vorteilhafter als das Monopol, das es jetzt genießt,
für die große Menge des Volkes, wenngleich weniger für die
Kaufleute. Indem beide so als gute Freunde schieden, würde die
natürliche Liebe der Kolonien zu dem Mutterlande, die durch unsere
neulichen Zwistigkeiten beinahe erloschen ist, schnell wieder
aufleben. Sie würde sie geneigt machen, nicht nur den
Handelsvertrag, den sie bei der Trennung von uns schlössen,
Jahrhunderte lang in Ehren zu halten, sondern auch sowohl im Kriege
als im Handel auf unserer Seite zu stehen und aus unruhigen,
aufrührerischen Untertanen unsere treuesten, [bookmark: page465]anhänglichsten und
edelmütigsten Bundesgenossen zu werden; und so könnte dieselbe Art
elterlicher Liebe einerseits und kindlicher Ehrerbietung
andererseits zwischen Großbritannien und seinen Kolonien aufleben,
die einst zwischen den altgriechischen Kolonien und dem
Mutterlande, von dem sie ausgegangen waren, bestand.

		Um eine Provinz für das Reich, zu dem sie gehört, nutzbringend
zu machen, muß sie in Friedenszeiten an den Staat einen Beitrag
leisten, der nicht nur zur Bestreitung des ganzen Aufwands im
Frieden, sondern auch eines Anteils zur Unterhaltung der
allgemeinen Reichsregierung hinreicht. Jede Provinz vermehrt
notwendig mehr oder weniger die Kosten dieser allgemeinen
Regierung. Wenn daher eine einzelne Provinz nicht ihren Beitrag zur
Bestreitung dieser Kosten liefert, so muß auf einen anderen Teil
des Landes eine unbillige Last fallen. Aber es muß auch der
außerordentliche Beitrag, den jede Provinz dem Staate in
Kriegszeiten liefert, im selben Verhältnis zu dem Beitrage des
ganzen Reiches stehen wie der ordentliche Beitrag in
Friedenszeiten. Daß weder die ordentlichen noch die
außerordentlichen Einkünfte, welche Großbritannien aus seinen
Kolonien zieht, dieses Verhältnis zu dem gesamten Einkommen des
britischen Reiches haben, wird man gewiß einräumen. Man hat zwar
angenommen, daß das Monopol, indem es das Privateinkommen der
Briten vermehre und sie dadurch instandsetze, höhere Abgaben zu
zahlen, den Ausfall in den Staatseinkünften seitens der Kolonien
wettmache. Allein ich habe mich bemüht, zu zeigen, daß das Monopol,
eine so drückende Auflage es auch für die Kolonien sein und so sehr
es auch das Einkommen einer besonderen Gruppe von Leuten in
Großbritannien vermehren mag, doch das Einkommen der großen Menge
des Volkes nicht vermehrt, sondern vermindert und folglich auch die
Fähigkeit der großen Menge des Volkes, Abgaben zu zahlen, nicht
vermehrt, sondern vermindert. [bookmark: page466]Zudem bilden die Leute, deren Einkommen das
Monopol vermehrt, eine besondere Gruppe, die unverhältnismäßig
höher als andere Gruppen zu besteuern auch nur zu versuchen, rein
unmöglich und äußerst unpolitisch sein würde, wie ich in dem
folgenden Buche zeigen will. Es kann also von dieser besonderen
Gruppe kein besonderes Einkommen bezogen werden.

		Die Kolonien können entweder von ihren eigenen Versammlungen
oder vom britischen Parlamente besteuert werden.

		Daß die Kolonialversammlungen sich jemals dahin bringen ließen,
von ihren Konstituenten so hohe Abgaben zu erheben, daß damit nicht
nur jederzeit ihre eigenen bürgerlichen und militärischen
Einrichtungen erhalten, sondern auch ein angemessener Teil zu den
Kosten der allgemeinen Regierung des britischen Reichs beigetragen
werden könnte, scheint recht unwahrscheinlich. Hat es doch lange
gedauert, ehe selbst das englische Parlament, welches doch
unmittelbar unter den Augen des Landesherrn zusammenkommt,
dahingebracht oder so freigebig gemacht werden konnte, daß es für
die bürgerlichen und militärischen Einrichtungen auch nur seines
eigenen Landes das Nötige bewilligte. Nur dadurch, daß man unter
einzelne Mitglieder des Parlaments einen großen Teil der
Staatsämter austeilte, oder ihnen die Besetzung dieser Staatsämter
überließ die zu diesen bürgerlichen und militärischen Einrichtungen
gehören, gelang es, auch das englische Parlament zu solcher
Nachgiebigkeit zu bringen. Aber die weite Entfernung der
Kolonialversammlungen von dem unmittelbaren Einflusse des
Landesherrn, ihre Anzahl, ihre zerstreute Lage und ihre
verschiedenen Verfassungen würden es sehr schwer machen, sie auf
dieselbe Weise zu leiten, selbst wenn der Landesherr die Mittel
dazu hätte. Aber diese Mittel fehlen ihm. Es wäre schlechterdings
unmöglich, unter alle einflußreiche Mitglieder aller
Kolonialversammlungen so viele von der allgemeinen Regierung des
[bookmark: page467]britischen Reiches abhängige Staatsämter oder
deren Besetzung zu verteilen, daß diese Mitglieder geneigt würden,
ihre Popularität im Lande aufzugeben und ihre Konstituenten um der
allgemeine Regierung willen zu besteuern, die diese Einkünfte doch
meist unter Leute verteilen würde, welche jenen fremd wären.
Übrigens scheinen die unvermeidliche Unkenntnis der Regierung, in
der sie sich in betreff der Wichtigkeit dieser oder jener
Mitglieder der verschiedenen Versammlungen befindet, die
Zurücksetzungen, die daraus oft entstehen müßten, und die
Mißgriffe, die man bei dem Versuche, die Versammlungen auf solche
Weise zu leiten, machen würde, ein solches Regierungsverfahren für
die Kolonien ganz unausführbar zu machen.

		Ferner kann den Kolonialversammlungen nicht wohl ein richtiges
Urteil darüber zugetraut werden, was zur Verteidigung und
Unterstützung des ganzen Reiches nötig ist. Sie sind nicht mit der
Sorge für diese Verteidigung und Unterstützung betraut. Es ist
nicht ihr Amt, und sie haben auch keine rechten Mittel in Händen,
darüber die nötigen Nachrichten einzuziehen. Die Versammlung einer
Provinz mag, wie eine Kirchspielversammlung, zwar sehr gut über die
Angelegenheiten ihres Bezirkes urteilen aber sie kann kein Mittel
haben, sich über die Angelegenheiten des ganzen Reiches ein
richtiges Urteil zu bilden. Sie kann nicht einmal richtig
beurteilen, in welchem Verhältnis ihre Provinz zu dem ganzen Reiche
steht, oder welchen Grad von Reichtum und Wichtigkeit sie in
Vergleich mit den übrigen Provinzen hat: denn diese übrigen
Provinzen stehen nicht unter der Aufsicht und Überwachung einer
einzelnen Provinzialversammlung. Was zur Verteidigung und
Unterstützung des ganzen Reiches nötig ist, und in welchem
Verhältnis jeder seinen Teil dazu beitragen muß, das kann nur
diejenige Versammlung beurteilen, die die Angelegenheiten des
ganzen Reiches beaufsichtigt und überwacht. [bookmark: page468]

		Man hat daher in Vorschlag gebracht, die Kolonien durch
Requisition zu besteuern, indem nämlich das Parlament von
Großbritannien die Summe bestimmt, welche jede Kolonie zu zahlen
hat, die Provinzialversammlung aber diese Summe in der Art verteilt
und erhebt, wie sie es in den Umständen der Provinz für angemessen
erachtet. Was dann das ganze Reich beträfe, das würde von
derjenigen Versammlung bestimmt, welche die Geschäfte des ganzen
Reiches übersieht und überwacht; die besonderen Angelegenheiten
jeder Kolonie aber würden von ihrer eigenen Versammlung geregelt.
Wenn die Kolonien auch in diesem Falle keine Repräsentanten im
britischen Parlamente hätten, so spricht doch, wenn man aus der
Erfahrung einen Schluß ziehen darf, die Wahrscheinlichkeit dafür,
daß das Parlament keine unbillige Requisition machen würde. Das
englische Parlament hat bei keiner Gelegenheit die geringste
Neigung gezeigt, diejenigen Teile des Reiches, die im Parlamente
nicht vertreten sind, übermäßig zu belasten. Die Inseln Guernsey
und Jersey sind ganz außerstand, sich der Macht des Parlaments zu
widersetzen und werden doch leichter besteuert als irgendein
anderer Teil von Großbritannien. Indem das Parlament sein wohl oder
schlecht gegründetes Recht, die Kolonien zu besteuern, ausübte, hat
es bis jetzt von ihnen niemals auch nur so viel verlangt, daß die
Summe dem richtigen Verhältnisse zu dem, was von den Mituntertanen
des Mutterlandes gezahlt wurde, auch nur nahe gekommen wäre. Wenn
übrigens der Beitrag der Kolonie in dem Maße steigen oder fallen
müßte, als die Landtaxe steigt oder fällt, so könnte das Parlament
sie nicht besteuern, ohne zugleich seine eigenen Konstituenten zu
besteuern, und die Kolonien würden demnach gewissermaßen als im
Parlamente vertreten anzusehen sein.

		Es fehlt nicht an Beispielen von Staaten, in welchen die
verschiedenen Provinzen nicht auf einerlei Fuß besteuert werden,
sondern wo der Landesherr die Summe, welche [bookmark: page469]jede Provinz zu zahlen hat,
bestimmt, und in einigen Provinzen die Verteilung und Erhebung nach
eigenem Gutdünken anordnet, während er in anderen diese Verteilung
und Erhebung den Ständen der Provinz überläßt. In einigen Provinzen
Frankreichs legt der König nicht nur die Abgaben nach seinem
Gutdünken auf, sondern verteilt und erhebt sie auch nach seinem
eigenen Ermessen; in anderen fordert er nur eine bestimmte Summe,
überläßt es aber den Ständen der Provinz, diese Summe nach eigenem
Ermessen zu verteilen und zu erheben. Bei der Besteuerungsart durch
Requisition würde das britische Parlament sich ungefähr in der
nämlichen Lage zu den Kolonialversammlungen befinden, wie der König
von Frankreich zu den Ständen derjenigen Provinzen, die noch das
Vorrecht eigener Landstände genießen und die die am besten
regierten Provinzen Frankreichs sein sollen.

		Allein wenn auch die Kolonien bei dieser Besteuerungsart nicht
wohl Ursache hätten, zu fürchten, daß ihr Anteil an den
Staatslasten das richtige Verhältnis zu den Lasten ihrer Mitbürger
im Mutterlande überschreiten werde, so möchte doch Großbritannien
alle Ursache haben, zu fürchten, daß jener Anteil niemals dieses
richtige Verhältnis erreiche. Das britische Parlament hat schon
seit geraumer Zeit nicht mehr dieselbe festgegründete Macht über
die Kolonien, welche die französischen Könige über diejenigen
Provinzen Frankreichs haben, die noch das Vorrecht eigener
Landstände genießen. Wären die Kolonialversammlungen nicht sehr
günstig gestimmt (und wenn sie nicht geschickter als bisher
behandelt werden, so dürften sie schwerlich günstig gestimmt sein),
so würden sie manchen Vorwand finden, die angemessensten
Requisitionen des Parlaments zu umgehen oder zu verwerfen. Gesetzt,
es bräche ein Krieg mit Frankreich aus, und es müßten, um den
Mittelpunkt des Reiches zu verteidigen, sofort zehn Millionen
aufgebracht werden. Diese Summe müßte geborgt und irgendein Fonds
des Staates zur [bookmark: page470]Abtragung der Zinsen verpfändet werden. Das
Parlament schlüge vor, diesen Fond teils durch eine in
Großbritannien zu erhebende Steuer und teils durch eine Requisition
in den verschiedenen Kolonialversammlungen Amerikas und Westindiens
aufzubringen. Würden nun wohl die Leute ihr Geld bereitwillig auf
einen Fonds herleihen, der zum Teil von der Laune aller jener
Versammlungen abhinge, die von dem Schauplatze des Krieges weit
entfernt wären und sich vielleicht manchmal um den Ausgang
desselben wenig bekümmerten? Auf einen solchen Fonds würde man
wahrscheinlich nicht mehr vorschießen wollen, als die in
Großbritannien selbst erhobene Steuer zu decken verspräche. Mithin
fiele die ganze Last der dieses Krieges halber gemachten Schuld,
wie es bisher immer der Fall gewesen ist, auf Großbritannien
allein, d. h. auf einen Teil des Reiches und nicht auf das
ganze Reich. Großbritannien ist vielleicht, seit die Welt steht,
der einzige Staat, der in dem Maße, als sich sein Reich erweiterte,
seine Ausgaben vergrößert hat, ohne zugleich seine Hilfsquellen zu
vermehren. Andere Staaten haben gewöhnlich einen sehr
beträchtlichen Teil der Kosten der Verteidigung des Reiches von
sich abgewälzt und den unterworfenen und abhängigen Provinzen
aufgebürdet; Großbritannien hingegen hat es bisher geduldet, daß
seine unterworfenen und abhängigen Provinzen fast alle ihre
Ausgaben von sich abwälzten und ihm aufbürdeten. Um Großbritannien
mit seinen eigenen Kolonien, die doch bisher nach dem Gesetz als
ihm unterworfen und von ihm abhängig galten, auf gleichen Fuß zu
setzen, müßte das Parlament bei dem Besteuerungssystem durch
parlamentarische Requisition Mittel haben, seine Requisitionen
sogleich geltend zu machen, wenn die Kolonialversammlungen Miene
machten, ihnen auszuweichen oder sie zu verweigern. Worin aber
diese Mittel bestehen sollen, läßt sich nicht leicht einsehen, und
es ist auch bisher noch nicht erklärt worden. [bookmark: page471]

		Wenn das britische Parlament zugleich das volle Recht erhielte,
die Kolonien auch ohne die Einwilligung ihrer eigenen Versammlungen
zu besteuern, so würde von diesem Augenblicke an die Wichtigkeit
dieser Versammlungen und damit auch die Wichtigkeit aller führenden
Männer des britischen Amerikas zu Ende sein. Die Menschen suchen
hauptsächlich darum Anteil an der Leitung des Staates zu haben,
weil ihnen dies Wichtigkeit verleiht. Davon, ob der größte Teil der
führenden Männer, dieser natürlichen Aristokratie jedes Landes,
imstande ist, seine Wichtigkeit zu behaupten und zu verteidigen,
hängt die Festigkeit und Dauer jeder freien Staatsverfassung ab. In
den beständigen Angriffen, welche die einen führenden Männer auf
die Wichtigkeit der anderen machen und in der Verteidigung dieser
Wichtigkeit besteht das ganze Spiel des inneren Parteiwesens und
Ehrgeizes. Die führenden Männer Amerikas suchen gleich denen in
allen anderen Ländern ihre eigene Wichtigkeit zu behaupten; sie
fühlen oder bilden sich ein, daß, wenn ihre Versammlungen, die sie
so gern Parlamente nennen und mit dem britischen Parlamente auf
gleiche Stufe stellen, so weit herunterkämen, daß sie die
untertänigen Diener und vollziehenden Beamten jenes Parlamentes
würden, der größte Teil ihrer eigenen Wichtigkeit zu Ende ginge.
Deshalb haben sie den Vorschlag, durch Parlamentsrequisition
besteuert zu werden, verworfen und es gleich anderen ehrgeizigen
und hochgemutigen Menschen vorgezogen, ihre eigene Wichtigkeit mit
dem Schwerte zu behaupten.

		Um die Zeit des Verfalls der römischen Republik verlangten die
Bundesgenossen Roms, die für die Verteidigung des Staates und für
die Erweiterung seines Reiches die größten Lasten getragen hatten,
daß ihnen alle Vorrechte römischer Bürger gewährt würden. Da man es
abschlug, brach der Bundesgenossenkrieg aus. Während dieses Krieges
bewilligte Rom dem größten Teile von ihnen jene Privilegien, [bookmark: page472]und zwar so, daß
es sie einem nach dem anderen erteilte, so wie sie sich nach und
nach von der allgemeinen Konföderation lossagten. Das britische
Parlament besteht darauf, die Kolonien zu besteuern, und diese
weigern sich, sich von einem Parlamente besteuern zu lassen, in
welchem sie nicht vertreten sind. Wenn Großbritannien einer jeden
Kolonie, die sich von der allgemeinen Konföderation lossagte, eine
ihrem Beitrage zum Staatseinkommen des Reiches angemessene Anzahl
von Abgeordneten bewilligte, wenn diese Kolonie dann denselben
Abgaben unterworfen würde, und dafür dieselbe Handelsfreiheit
genösse wie ihre Mituntertanen im Mutterlande, so daß später die
Zahl der Abgeordneten sich in demselben Maße vermehrte als die
Beisteuern größer würden: so würde den Parteihäuptern jeder Kolonie
eine neue Art, sich Wichtigkeit zuzulegen, ein neues und
blendenderes Ziel für ihren Ehrgeiz geboten. Anstatt nach den
kleinen Gewinnsten zu haschen, welche in dem, was man das
kleinliche Würfelspiel des Parteiwesens in den Kolonien nennen
kann, zu erlangen sind, könnten sie nach der guten Meinung, welche
die Menschen naturgemäß von ihrer eigenen Geschicklichkeit und
ihrem Glück haben, sich Hoffnung machen, einen der großen Gewinnste
zu ziehen, die zuweilen aus dem Glücksrade der großen
Staatslotterie der britischen Politik herausfallen. Wenn man nicht
auf dieses oder ein anderes Mittel verfällt – und es scheint
kein anderes so nahe zu liegen als dieses – um die Wichtigkeit
der führenden Männer Amerikas zu erhalten und ihren Ehrgeiz zu
befriedigen, so ist nicht anzunehmen, daß sie sich uns jemals
freiwillig unterwerfen werden, und wir sollten bedenken, daß jeder
Tropfen Bluts, den wir vergießen müssen, um sie zur Unterwerfung zu
zwingen, teils das Blut derer ist, die unsere Mitbürger sind, und
teils derer, die wir zu Mitbürgern haben möchten. Es ist eine große
Schwachheit, sich zu schmeicheln, daß es jetzt, wo die [bookmark: page473]Sachen einmal so
weit gekommen sind, leicht sei, unsere Kolonien durch bloße Gewalt
zu erobern. Die Personen, welche die Beschlüsse ihres sogenannten
festländischen Kongresses leiten, fühlen in diesem Augenblick eine
solche Wichtigkeit in sich, wie sie vielleicht die größten
europäischen Persönlichkeiten kaum fühlen. Aus Krämern, Handwerkern
und Sachwaltern sind sie Staatsmänner und Gesetzgeber geworden und
sind daran, eine neue Regierungsform für ein ausgedehntes Reich zu
schaffen, welches, wie sie sich schmeicheln, und wie dies auch
höchst wahrscheinlich der Fall zu sein scheint, eines der größten
und mächtigsten Reiche werden wird, die es jemals in der Welt
gegeben hat. Vielleicht fünfhundert Menschen, die auf verschiedene
Weise unmittelbar unter dem Kongreß des Festlandes arbeiten, und
vielleicht fünfmalhunderttausend, die unter jenen fünfhundert
arbeiten, fühlen alle auf gleiche Weise eine entsprechende Zunahme
ihrer eigenen Wichtigkeit. Fast jedes einzelne Glied der
herrschenden Partei in Amerika füllt jetzt in seinen Gedanken einen
Platz aus, der nicht nur höher ist als jeder, den es bisher
ausgefüllt hatte, sondern auch höher als jeder, den es jemals
auszufüllen hoffen konnte. Wenn nicht jedem von ihnen oder ihren
Führern ein neues Ziel des Ehrgeizes geboten wird, so werden sie,
wenn sie den richtigen Mannesmut haben, ihren Platz bis zum Tode
verteidigen.

		Es ist eine Bemerkung des Präsidenten Henaut, daß wir jetzt mit
Vergnügen die Erzählung von manchen kleinen Händeln der Liga lesen,
welche damals, als sie sich zutrugen, vielleicht als ziemlich
unbedeutend angesehen wurden. Aber jedermann, sagt er, dünkte sich
damals etwas Wichtiges zu sein, und die unzähligen Memoiren, die
aus jener Zeit bis zu uns gekommen sind, wurden meistens von Leuten
geschrieben, die ein Vergnügen daran fanden, Begebenheiten
wiederzuerzählen und zu verherrlichen, bei denen sie sich [bookmark: page474]schmeichelten,
keine geringe Rolle gespielt zu haben. Es ist bekannt, wie
hartnäckig sich damals die Stadt Paris wehrte, und welch
schreckliche Hungersnot sie ausstand, um sich nur nicht dem besten
und in der Folge geliebtesten Könige Frankreichs zu unterwerfen.
Der größte Teil der Bürger oder die, welche den größten Teil von
ihnen leiteten, fochten für die Verteidigung ihrer eigenen
Wichtigkeit, mit der es, das sahen sie wohl, zu Ende sein würde,
sobald die alte Regierung wieder hergestellt wäre. Wenn unsere
Kolonien nicht zu einer Vereinigung mit uns gebracht werden, so
werden sie sich wahrscheinlich gegen das beste aller Mutterländer
ebenso hartnäckig wehren, als sich die Stadt Paris gegen den besten
der Könige wehrte.

		Der Begriff einer Volksvertretung war im Altertum unbekannt.
Wenn Leute aus dem einen Staate das Bürgerrecht in einem anderen
erhielten, so hatten sie kein anderes Mittel, das Recht auszuüben,
als daß sie in Masse zusammenkamen und mit den Bewohnern dieses
anderen Staates ratschlagten und Stimmen abgaben. Die Zulassung des
größten Teils der Bewohner von Italien zu den Vorrechten römischer
Bürger hat die römische Republik völlig zugrunde gerichtet. Es war
nicht mehr möglich, zu unterscheiden, wer ein römischer Bürger war
und wer nicht; kein Tribus konnte seine eigenen Glieder mehr
kennen. Allerlei Pöbel konnte sich in die Volksversammlungen
einmischen, die wirklichen Bürger, hinausdrängen und, als wenn er
selbst aus Bürgern bestände, die Angelegenheiten der Republik
entscheiden. Wenn dagegen Amerika fünfzig oder sechzig neue
Abgeordnete ins Parlament schickte, so könnte es doch dem Türhüter
des Unterhauses nicht sonderlich schwer fallen, zu unterscheiden,
wer ein Mitglied sei und wer nicht. Obgleich also die römische
Staatsverfassung durch die Vereinigung Roms mit den verbündeten
Staaten Italiens zugrunde gehen mußte, so spricht doch nicht die
mindeste Wahrscheinlichkeit [bookmark: page475]dafür, daß die britische Staatsverfassung von
der Vereinigung Großbritanniens mit seinen Kolonien Schaden haben
würde. Im Gegenteil würde diese Verfassung durch die Vereinigung
erst vollständig werden und scheint ohne dieselbe unvollständig zu
sein. Die Versammlung, welche über die Angelegenheiten eines jeden
Teils des Reiches zu beraten und zu entscheiden hat, sollte doch
wohl, um genügend unterrichtet zu sein, aus jedem seiner Teile
Abgeordnete haben. Indes will ich nicht behaupten, daß diese
Vereinigung sich ganz leicht bewirken ließe, oder daß sich bei der
Ausführung nicht Schwierigkeiten, ja sogar große Schwierigkeiten
zeigen würden. Dennoch habe ich von keiner gehört, die
unüberwindlich zu sein schiene. Die größte liegt vielleicht nicht
in der Natur der Dinge, sondern in den Vorurteilen und Meinungen
der Leute diesseits und jenseits des atlantischen Meeres.

		Wir diesseits des Meeres fürchten, es möchte die Menge
amerikanischer Abgeordneten das Gleichgewicht unserer Verfassung
stürzen und entweder den Einfluß der Krone einerseits, oder die
Macht der Demokratie andererseits zu sehr verstärken. Richtete sich
aber die Zahl der amerikanischen Repräsentanten nach dem Ertrag der
amerikanischen Besteuerung, so würde immer die Zahl der Leute, die
man zu leiten hätte, in dem Maße wachsen, als die Mittel, mit denen
sie zu leiten wären, wüchsen, und ebenso würden diese Mittel in dem
Maße zunehmen, als die Zahl der zu gewinnenden Leute zunähme. Der
monarchische und der demokratische Bestandteil unserer Verfassung
würden nach der Vereinigung dasselbe Kraftverhältnis zueinander
behalten, das sie vorher hatten.

		Die Leute jenseits des Meeres fürchten hingegen, es möchte sie
ihre Entfernung von dem Sitze der Regierung mancherlei Bedrückungen
aussetzen. Allein ihre Abgeordneten im Parlament, deren Zahl gleich
anfangs beträchtlich [bookmark: page476]sein müßte, würden sie leicht gegen jede
Bedrückung schützen können. Die Entfernung könnte die Abhängigkeit
des Abgeordneten von seinem Konstituenten nicht sehr schwächen, und
der erstere würde immer fühlen, daß er seinen Sitz im Parlamente
und alles, was damit zusammenhinge, dem guten Willen des letzteren
zu verdanken habe. Es läge daher im Interesse des ersteren, sich
diesen guten Willen dadurch zu erhalten, daß er über jedes Unrecht
dessen sich ein Zivil- oder Militärbeamter in jenen entfernten
Teilen des Reiches schuldig machte, mit dem ganzen Ansehen eines
Mitgliedes der Gesetzgebung Klage führte. Auch könnten sich die
Eingeborenen jenes Landes mit einem Schein von Berechtigung
schmeicheln, daß die Entfernung Amerikas von dem Sitze der
Regierung nicht mehr sehr lange dauern werde. Es hat dieses Land
bis jetzt so reißende Fortschritte in bezug auf Wohlstand,
Bevölkerung und Kultur gemacht, daß vielleicht nach Verlauf eines
Jahrhunderts der Ertrag der amerikanischen Besteuerung den der
britischen übersteigen wird. Dann würde natürlich der Sitz des
Reiches in denjenigen Teil des Reiches verlegt werden, der zur
Verteidigung und Erhaltung des ganzen das meiste beitrüge.

		Die Entdeckung Amerikas und die eines Weges nach Ostindien um
das Kap der guten Hoffnung sind die beiden wichtigsten und größten
Begebenheiten, welche die Geschichte der Menschheit aufgezeichnet
hat. Ihre Folgen sind schon bis jetzt sehr bedeutend gewesen; aber
es ist unmöglich, daß man in dem kurzen Zeitraum von zwei bis drei
Jahrhunderten, die seit diesen Entdeckungen verflossen sind, den
ganzen Umfang der Folgen erkannt haben sollte. Welche Wohltaten
oder welches Unglück für die Menschheit später aus diesen großen
Begebenheiten hervorgehen werden, das kann keine menschliche
Weisheit voraussehen. Indem sie gewissermaßen zwischen den
entferntesten Teilen der Welt eine [bookmark: page477]Verbindung herstellten, indem sie es
ihnen möglich machten, gegenseitig ihre Bedürfnisse zu befriedigen,
ihre Genüsse zu vermehren und ihre Gewerbtätigkeit anzuspornen,
scheinen sie im allgemeinen durchaus wohltätig zu wirken. Allein
für die Eingeborenen Ost- und Westindiens haben alle
Handelsvorteile, die aus jenen Begebenheiten entspringen konnten,
sich in den schrecklichen Unglücksfällen, die durch sie veranlaßt
wurden, gänzlich verloren. Doch scheinen diese Unglücksfälle mehr
zufällig, als in der Natur dieser Begebenheiten gegründet gewesen
zu sein. Zu der Zeit, da jene Entdeckungen gemacht wurden, war
gerade das Übergewicht der Macht auf Seiten der Europäer so groß,
daß sie sich in jenen entfernten Ländern ungestraft alle Arten von
Unrecht erlauben konnten. Künftig werden vielleicht die Eingebornen
dieser Länder stärker und die Europäer schwächer werden, und so die
Bewohner aller Weltteile zu der Gleichheit von Mut und Kraft
gelangen, die, indem sie gegenseitigen Respekt einflößt, allein
imstande ist, die Ungerechtigkeit unabhängiger Völker in eine Art
von Achtung der Rechte aller zu verwandeln. Nichts aber scheint
diese Gleichheit der Kraft eher herstellen zu können, als jene
gegenseitige Mitteilung von Kenntnissen und Verbesserungen aller
Art, welche ein ausgebreiteter Handel aller Länder untereinander
natürlicher- oder vielmehr notwendigerweise mit sich führt.

		Inzwischen ist eine von den Hauptwirkungen dieser Entdeckungen
die gewesen, das Merkantilsystem auf eine Stufe des Glanzes und der
Herrlichkeit zu heben, die es sonst niemals hätte erreichen können.
Es ist der Zweck dieses Systems, eine große Nation lieber durch
Handel und Manufakturen als durch Hebung des Landbaues, lieber
durch den Gewerbfleiß der Städte als durch den des offenen Landes
zu bereichern. Nach jenen Entdeckungen wurden nun die Handelsstädte
Europas, statt nur für einen sehr kleinen Teil [bookmark: page478]der Welt (für die
europäischen Küsten des atlantischen Meeres und für die an der
Ostsee und am mittelländischen Meere gelegenen Länder)
Manufakturwaren zu verfertigen und zu verfrachten, sowohl die
Manufakturisten für die zahlreichen und rührigen Bebauer von
Amerika als auch die Spediteure und gewissermaßen die
Manufakturisten für fast alle Völker in Asien, Afrika und Amerika.
Zwei neue Welten haben sich ihrem Gewerbfleiß aufgetan, von denen
jede größer und umfangreicher ist als die alte, und wo der Markt
der einen von Tag zu Tag größer wird.

		Diejenigen Länder, welche die amerikanischen Kolonien besitzen
und direkt nach Ostindien handeln, genießen allerdings den Schimmer
und Glanz dieses großen Handels in vollem Maße; allein andere
Länder haben oft ungeachtet aller neidischen Beschränkungen,
wodurch man sie auszuschließen gedenkt, mehr wirklichen Vorteil
davon. So befördern z. B. die spanischen und portugiesischen
Kolonien den Gewerbfleiß anderer Länder weit mehr als den des
Mutterlandes. Bei dem einzigen Artikel Leinwand beläuft sich die
jährliche Konsumtion dieser Kolonie wie es heißt (ich will jedoch
die Angabe nicht verbürgen) auf mehr als drei Millionen Pfund
Sterling. Aber diese große Zufuhr kommt fast ganz aus Frankreich,
Flandern, Holland und Deutschland; Spanien und Portugal liefern nur
einen kleinen Teil davon. Das Kapital, welches den Kolonien eine so
große Zufuhr an Leinwand verschafft, wird jährlich unter die
Bewohner anderer Länder verteilt und liefert ihnen ein Einkommen;
nur die Profite davon werden in Spanien und Portugal ausgegeben, wo
sie die luxuriöse Verschwendung der Cadizer und Lissaboner
Kaufleute befördern helfen.

		Es sind sogar die Maßregeln, durch welche jedes Volk sich des
ausschließlichen Handels mit seinen Kolonien zu versichern sucht,
oft dem Lande, zu dessen Gunsten sie angeordnet werden, schädlicher
als denjenigen Ländern, zu deren Nachteil sie ergriffen wurden. Die
ungerechte Unterdrückung [bookmark: page479]des Gewerbfleißes anderer Länder fällt
sozusagen auf die Häupter der Unterdrücker zurück und schlägt mehr
ihren eigenen Gewerbfleiß als den der anderen Länder. Nach jenen
Maßregeln muß z. B. der Hamburger Kaufmann seine für den
amerikanischen Markt bestimmte Leinwand nach London schicken und
von da den Tabak, den er für den deutschen Markt bestimmt,
zurückbringen, weil er weder jene unmittelbar nach Amerika senden,
noch diesen unmittelbar von da holen kann. Wegen dieser
Beschränkung muß er höchstwahrscheinlich die erstere etwas
wohlfeiler verkaufen und den letzteren etwas teurer kaufen als er
sonst zu tun brauchte, so daß sein Profit dadurch
wahrscheinlicherweise um etwas verringert wird. Allein er empfängt
in diesem Handel zwischen Hamburg und London sein Kapital ohne
Zweifel viel schneller zurück, als es bei dem unmittelbaren Handel
nach Amerika selbst dann zurückkommen könnte, wenn man, was
keineswegs der Fall ist, annehmen wollte, daß die Zahlungen aus
Amerika so pünktlich eingingen wie die aus London. Es kann daher
bei dem Handel, auf welchen jene Maßregeln den Hamburger Kaufmann
einschränken, sein Kapital eine weit größere Menge deutschen
Gewerbfleißes beschäftigen, als es bei dem Handel, von welchem er
ausgeschlossen ist, hätte beschäftigen können. Wenn also auch die
eine Unternehmung für ihn weniger gewinnreich sein mag als die
andere, so kann sie doch für sein Land nicht weniger vorteilhaft
sein. Ganz anders ist die Sache bei der Anwendung des Kapitals, zu
welcher der Londoner Kaufmann durch das Monopol gewissermaßen
hingezogen wird. Diese Unternehmung kann für ihn vielleicht weit
gewinnreicher sein als fast jede andere; aber für sein Land mag sie
wegen der Langsamkeit der Zahlungen durchaus nicht vorteilhafter
sein.

		Nach all den ungerechten Versuchen aller europäischen Länder,
sich den ganzen Vorteil des Handels mit ihren Kolonien anzueignen,
hat sich bisher noch kein einziges dieser [bookmark: page480]Länder etwas anderes
anzueignen vermocht als den Kostenaufwand für die Aufrechterhaltung
seiner drückenden Herrschaft über die Kolonien im Frieden und für
ihre Verteidigung im Kriege. Die aus dem Besitze seiner Kolonien
entspringenden Nachteile hat sich jedes Land vollständig
angeeignet. Die aus ihrem Handel hervorgehenden Vorteile hat es mit
vielen anderen Ländern teilen müssen.

		Auf den ersten Anblick scheint allerdings das Monopol des
ausgedehnten Handels mit Amerika eine Erwerbung von höchstem Wert
zu sein. Dem kurzsichtigen Auge des unbesonnenen Ehrgeizes stellt
es sich unter dem verwirrten Gewühle politischer und kriegerischer
Händel als ein blendender, des Kampfes überaus würdiger Gegenstand
dar. Allein gerade der blendende Glanz des Gegenstandes, die
ungeheure Größe des Handels ist es, was sein Monopol schädlich
macht, d. h. verursacht, daß eine Beschäftigung, die schon an
und für sich dem Lande weniger vorteilhaft ist, als die meisten
anderen Beschäftigungen, einen weit größeren Teil des
Landeskapitals verschlingt als sie sonst an sich gezogen haben
würde.

		Das kaufmännische Kapital jedes Landes sucht, wie im zweiten
Buche gezeigt worden ist, gleichsam von selbst diejenige
Beschäftigung, die dem Lande den meisten Vorteil bringt. Wird es im
Zwischenhandel angelegt, so wird das Land, dem es gehört, das
Emporium für die Waren all der Länder, deren Handel dieses Kapital
in Gang bringt. Aber der Eigentümer des Kapitals wünscht natürlich
soviel als möglich von diesen Waren zuhause abzusetzen. Er erspart
sich dadurch die Mühe, Gefahr und Kosten der Ausfuhr, und er ist
daher froh, wenn er sie zuhause nicht nur zu einem viel niedrigeren
Preise, sondern auch mit einem etwas kleineren Profit verkauft, als
er von ihrer Versendung ins Ausland sich versprechen könnte. Er
sucht daher naturgemäß seinen Zwischenhandel womöglich in einen
auswärtigen [bookmark: page481]Bedarfshandel zu verwandeln. Ist wiederum sein
Kapital in einem auswärtigen Bedarfshandel angelegt, so wird er aus
dem gleichen Grunde froh sein, wenn er von den einheimischen
Gütern, die er für die Ausfuhr nach irgend einem auswärtigen Markt
zusammengebracht hat, soviel als möglich zu Hause absetzen kann und
er wird sich also bestreben, seinen auswärtigen Bedarfshandel in
einen inländischen Handel zu verwandeln. Das kaufmännische Kapital
jedes Landes sucht auf diese Weise natürlich die nahe Beschäftigung
und scheut die entfernte; es sucht die Beschäftigung, bei der die
Zahlungen häufig sind, und scheut diejenige, bei der sie spät und
langsam eingehen; es sucht die Beschäftigung, bei der es die größte
Menge produktiver Arbeit in dem Lande, welchem das Kapital
angehört, d. h. worin der Eigentümer sich aufhält, unterhalten
kann, und scheut die Beschäftigung, bei der es nur die kleinste
Menge unterhalten kann. Es sucht naturgemäß die Beschäftigung,
welche in gewöhnlichen Fällen dem Lande am vorteilhaftesten ist und
scheut jene, welche ihm in gewöhnlichen Fällen am wenigsten
vorteilhaft ist.

		Wenn aber in einer jener entfernten Beschäftigungen, welche in
der Regel für das Land weniger vorteilhaft sind, die Profite einmal
etwas höher steigen, so daß sie den natürlichen Vorzug näherer
Beschäftigungen überwiegen, so zieht dies aus den näheren
Beschäftigungen solange Kapitalien heraus, bis die Profite bei
allen wieder ins Gleichgewicht gekommen sind. Jene Überlegenheit
des Profits ist aber ein Zeichen, daß es bei der dermaligen Lage
der Gesellschaft den entfernten Beschäftigungen im Verhältnisse zu
den näheren an Kapital fehlt, und daß das Gesellschaftskapital
nicht aufs angemessenste unter alle verschiedenen in ihr
betriebenen Beschäftigungen verteilt ist. Er ist ein Zeichen, daß
etwas entweder wohlfeiler gekauft oder teurer verkauft wird als es
gekauft oder verkauft werden sollte, und daß [bookmark: page482]die eine oder andere Gruppe von
Bürgern mehr oder weniger gedrückt wird, indem sie entweder mehr
bezahlt oder weniger gewinnt, als sich mit der Gleichheit, die
unter allen Gruppen sich einstellen sollte und die sich naturgemäß
auch einstellt, verträgt. Wenn aber auch ein und dasselbe Kapital
nicht in einer entfernten Beschäftigung dieselbe Menge produktiver
Arbeit unterhalten kann als in einer näheren, so kann doch eine
entfernte für das Wohl der Gesellschaft ebenso unentbehrlich sein
als eine nahe, weil vielleicht die Waren, welche durch die
entfernte Beschäftigung eingeführt werden, zum Betriebe näherer
Beschäftigungen durchaus nötig sind. Wenn aber die Profite derer,
die mit solchen Waren handeln, zu hoch sind, so werden die Waren
teurer als es geschehen sollte, d. h. etwas über ihrem
natürlichen Preise verkauft, und alle Interessenten einer näheren
Beschäftigung werden mehr oder weniger durch diesen hohen Preis
gedrückt werden. Es liegt also in ihrem Interesse, daß einiges
Kapital von den näheren Beschäftigungen zu den entfernteren
hinübergehe, damit die Profite ins Gleichgewicht und die Waren auf
ihren natürlichen Preis kommen. In diesem außerordentlichen Falle
erfordert daher das allgemeine Beste, daß einiges Kapital aus
denjenigen Beschäftigungen, die für gewöhnlich dem Publikum
vorteilhafter sind, weggezogen und in einer anderen Beschäftigung
angelegt werden, die für gewöhnlich dem Publikum weniger
vorteilhaft ist. Und in diesem außerordentlichen Falle stimmt das
natürliche Interesse und die natürliche Neigung der Menschen mit
dem allgemeinen Besten so wie in allen anderen gewöhnlichen Fällen
genau überein und bringt sie dazu, Kapital aus der nahen
Beschäftigung wegzuziehen und es in eine entfernte zu stecken.

		So machen also ihr Privatinteresse und ihre Leidenschaften die
Individuen von selbst dazu geneigt, ihr Kapital so zu beschäftigen,
wo es für gewöhnlich der Gesellschaft [bookmark: page483]den meisten Vorteil bringt.
Sollten sie aber um deswillen zuviel in solche Beschäftigungen
stecken, so würde sie doch bald das Sinken des Profits bei ihnen
und sein Steigen bei allen anderen Beschäftigungen geneigt machen,
diese fehlerhafte Verteilung zu ändern. Ohne alle Einmischung des
Gesetzes bewegen also schon Privatinteresse und Leidenschaften die
Menschen naturgemäß, das Kapital der Gesellschaft auf die
verschiedenen Beschäftigungen möglichst in dem Verhältnisse zu
verteilen, welches dem Interesse der ganzen Gesellschaft am
angemessensten ist.

		Alle Maßregeln des Merkantilsystems stören notwendig diese
natürlichste und vorteilhafteste Verteilung des Kapitals mehr oder
weniger. Diejenigen aber, welche den Handel nach Amerika und
Ostindien betreffen, verursachen viel mehr Störungen als alle
anderen, weil der Handel nach diesen beiden großen Ländern eine
größere Menge von Kapital als irgendein anderer Handelszweig
verschlingt. Indes sind die Maßregeln, welche in jenen beiden
Handelszweigen solche Störungen verursachen, nicht völlig einerlei.
Das Monopol ist das große Werkzeug bei beiden; aber es ist eine
verschiedene Art von Monopol. In der Tat scheint das Monopol, es
sei von welcher Art es wolle, das einzige Auskunftsmittel des
Merkantilsystems zu sein.

		In dem Handel nach Amerika sucht jede Nation sich soviel als
möglich den ganzen Markt ihrer Kolonien dadurch zuzueignen, daß sie
alle anderen Nationen von dem direkten Handel mit ihnen völlig
ausschließt. Während des größten Teils
des 16. Jahrhunderts wollten die Portugiesen es mit dem
Handel nach Ostindien ebenso halten und nahmen für sich allein das
Recht in Anspruch, die indischen Meere zu befahren, weil sie das
Verdienst hätten, zuerst den Weg dahin gefunden zu haben. Die
Holländer schließen noch jetzt alle übrigen europäischen Nationen
von jedem direkten Handel mit ihren Gewürzinseln aus. Monopole
dieser Art [bookmark: page484]sind offenbar gegen alle übrigen europäischen
Völker gerichtet, die sich hierdurch nicht nur von einem Handel,
bei dem sie vielleicht einen Teil ihres Kapitals anzulegen
vorteilhaft fänden, ausgeschlossen, sondern auch gezwungen sehen,
die Waren, womit dieser Handel getrieben wird, etwas teurer zu
kaufen, als wenn sie diese unmittelbar aus den Ländern, die sie
hervorbringen, einführen könnten.

		Seit dem Verfalle der portugiesischen Macht jedoch hat keine
europäische Nation das ausschließliche Recht in Anspruch genommen,
die indischen Meere allein zu befahren, deren Haupthäfen jetzt
allen europäischen Schiffen offen stehen. Mit Ausnahme Portugals
aber, und seit einigen Jahren auch Frankreichs, ist in allen
anderen europäischen Ländern der Ostindienhandel einer
privilegierten Gesellschaft überlassen worden. Diese Art von
Monopolen ist eigentlich gegen das Volk selbst, das sie erteilt,
errichtet. Der größte Teil eines solchen Volkes ist dadurch nicht
nur von einem Handel, in welchem er vielleicht einen Teil seines
Kapitals mit Vorteil anlegen könnte, ausgeschlossen, sondern muß
auch die Waren, mit denen dieser Handel getrieben wird, etwas
teurer kaufen als wenn er allen seinen Landsleuten frei und offen
stände. Seit der Errichtung der englisch-ostindischen Kompagnie
z. B. sind die übrigen Einwohner Englands zunächst von diesem
Handel völlig ausgeschlossen gewesen und haben weiter in dem Preise
der Ostindiengüter, die sie verbrauchten, nicht nur alle die
außerordentlichen Profite, welche die Gesellschaft vermöge ihres
Monopols an diesen Gütern machte, sondern auch die außerordentliche
Verschwendung bezahlen müssen, welche der Betrug und Mißbrauch, der
sich von der Verwaltung einer so großen Gesellschaft nicht trennen
läßt, notwendig verursachen mußte. Der Unsinn bei dieser zweiten
Art von Monopol leuchtet daher noch mehr ein als bei der
ersten.

		Diese beiden Arten von Monopolen stören die natürliche [bookmark: page485]Verteilung des
Gesellschaftskapitals mehr oder weniger aber sie stören sie nicht
immer auf einerlei Art.

		Monopole der ersten Art ziehen in den besonderen Handel, in
welchem sie errichtet worden sind, stets mehr von dem
Gesellschaftskapital hinein, als von selbst dahin gegangen sein
würde.

		Monopole der zweiten Art können je nach den Umständen entweder
in den besonderen Handel, in welchem sie errichtet werden, Kapital
hineinziehen oder es auch davon abziehen. In armen Ländern ziehen
sie natürlich in diesen Handel mehr Kapital hinein als sonst dahin
gegangen wäre; in reichen Ländern entziehen sie ihm natürlich eine
Menge Kapital, welches sonst dahin gegangen wäre.

		Solche arme Länder, wie Schweden und Dänemark z. B., würden
wahrscheinlich nie ein einziges Schiff nach Ostindien geschickt
haben, wenn der Handel nicht einer privilegierten Gesellschaft
überlassen worden wäre. Die Errichtung einer solchen Gesellschaft
ermutigt natürlich Abenteurer. Ihr Monopol sichert sie gegen alle
Konkurrenten auf dem einheimischen Markte, und auf den auswärtigen
Märkten haben sie dieselben Aussichten wie die Kaufleute anderer
Völker. Ihr Monopol stellt ihnen bei einer beträchtlichen Menge
Waren einen sehr großen, und bei einer sehr großen Menge einen
beträchtlichen Profit in Aussicht. Ohne solche außerordentliche
Begünstigung würden die armen Handelsleute so armer Länder niemals
daran gedacht haben, ihre kleinen Kapitalien an ein so entferntes
und unsicheres Abenteuer zu wagen, als welches ihnen der
Ostindienhandel notwendig erscheinen mußte.

		Ein so reiches Land hingegen wie Holland würde bei freiem Handel
wahrscheinlich mehr Schiffe nach Ostindien schicken als jetzt
geschieht. Das beschränkte Kapital der holländisch-ostindischen
Kompagnie hält wahrscheinlich viele große Handelskapitalien zurück,
die sonst diesem Handel zugehen [bookmark: page486]würden. Das Handelskapital Hollands ist
so groß, daß es fortwährend bald in die öffentlichen Fonds fremder
Staaten, bald in Darlehen an private Kaufleute und Spekulanten des
Auslandes, bald in den umschweifigsten auswärtigen Bedarfshandel
und bald in den Zwischenhandel sozusagen überströmt. Da alle
Beschäftigungen in der Nähe vollständig versorgt sind, weil alles
Kapital, das mit einem leidlichen Profit in ihnen angelegt werden
kann, bereits darin angelegt ist, so muß Hollands Kapital den
entferntesten Beschäftigungen zufließen. Wäre der Handel nach
Ostindien völlig frei, so würde er wahrscheinlich den größten Teil
dieses überflüssigen Kapitals aufnehmen. Ostindien bietet den
europäischen Manufakturwaren und dem Golde und Silber, sowie
manchen anderen Erzeugnissen Amerikas einen größeren und
ausgiebigeren Markt als Europa und Amerika zusammengenommen.

		Jede Störung in der natürlichen Kapitalverteilung ist für die
Gesellschaft, in welcher sie vorkommt, unfehlbar schädlich, sei es
nun, daß sie einem besonderen Handel Kapitalien entzieht, die ihm
sonst zufließen würden, oder daß sie einem besonderen Handel
Kapitalien zuführt, die ihm sonst nicht zugegangen wären. Wenn
Hollands Handel nach Ostindien ohne alle privilegierte
Gesellschaften größer sein würde als er gegenwärtig ist, so muß
dieses Land sehr darunter leiden, daß ein Teil seines Kapitals von
der diesem Teile angemessensten Beschäftigung ausgeschlossen ist.
Wenn andererseits Schwedens und Dänemarks Handel nach Ostindien
ohne alle privilegierte Gesellschaften geringer als jetzt, oder,
was vielleicht noch wahrscheinlicher ist, gar nicht vorhanden wäre,
so leiden auch diese beiden Länder sehr darunter, daß ein Teil
ihres Kapitals in eine Beschäftigung hineingezogen wird, welche für
ihre gegenwärtigen Verhältnisse mehr oder weniger unangebracht ist.
Es wäre unter diesen Verhältnissen für sie vielleicht besser, wenn
sie die ostindischen [bookmark: page487]Waren selbst zu einem etwas höheren Preise
anderen Völkern abkauften, als daß sie einen so großen Teil ihres
geringen Kapitals in einen in so weiter Ferne betriebenen Handel
stecken, bei welchem die Zahlungen so spät eingehen und das Kapital
nur eine so kleine Menge produktiver Arbeit im eigenen Lande
erhält, während es doch gerade hier an produktiver Arbeit so sehr
fehlt, während hier so wenig getan und so viel zu tun ist.

		Wenn daher ein bestimmtes Land nicht imstande wäre, ohne eine
privilegierte Gesellschaft direkten Handel nach Ostindien zu
treiben, so folgt daraus doch nicht, daß daselbst eine solche
Gesellschaft errichtet werden müsse, sondern nur, daß ein solches
Land unter diesen Umständen keinen direkten Handel mit Ostindien
treiben sollte. Daß solche Gesellschaften im allgemeinen zum
Betrieb des ostindischen Handels nicht nötig sind, hat hinlänglich
die Erfahrung der Portugiesen gezeigt, die ihn länger als ein
Jahrhundert fast ganz allein und ohne eine ausschließliche
Gesellschaft betrieben.

		Man sagt, kein einzelner Kaufmann könne Kapital genug haben, um
in den entfernten Häfen Ostindiens Faktoren und Agenten zu halten,
welche für die gelegentlich dahin gesendeten Schiffe Waren
besorgten; könne er das aber nicht, so würden seine Schiffe oft,
weil sie nur schwer Rückladung fänden, die günstige Jahreszeit zur
Rückfahrt versäumen, und die Kosten des zu langen Aufenthalts,
würden nicht nur den ganzen Profit der Unternehmung aufzehren,
sondern auch noch oft einen sehr beträchtlichen Verlust
verursachen. Wenn dieses Argument jedoch überhaupt etwas bewiese,
so würde es beweisen, daß gar kein großer Handelszweig ohne eine
ausschließliche Gesellschaft betrieben werden könne; und dies
widerspricht doch der Erfahrung aller Völker. Es gibt keinen großen
Handelszweig, wo das Kapital eines einzelnen Kaufmanns hinreichend
wäre, alle die untergeordneten [bookmark: page488]Zweige zu betreiben, die betrieben werden
müssen, damit der Hauptzweig betrieben werden könne. Wenn aber ein
Volk für einen großen Handelszweig reif ist, so wenden natürlich
einige Kaufleute ihre Kapitalien auf den Hauptzweig, und andere
wenden sie auf seine untergeordneten Zweige; und wenn auch alle
verschiedenen Zweige auf diese Weise getrieben werden, so kommt es
doch selten vor, daß sie vom Kapital eines einzigen Kaufmanns
betrieben werden. Wenn folglich ein Volk für den Ostindienhandel
reif ist, so verteilt sich von selbst eine gewisse Summe seines
Kapitals auf alle verschiedenen Zweige dieses Handels. Einige von
seinen Kaufleuten finden dann ihren Vorteil dabei, sich in
Ostindien niederzulassen und ihre Kapitalien so zu verwenden, daß
sie damit für die Schiffe, welche andere, in Europa wohnende
Kaufleute dorthin schicken, Waren anschaffen. Würden die
Niederlassungen, zu denen verschiedene europäische Nationen in
Ostindien gelangt sind, den privilegierten Gesellschaften, welchen
sie gegenwärtig gehören, genommen und unter den unmittelbaren
Schutz des Landesherrn gestellt, so würden sie wenigstens für die
Kaufleute derjenigen Nationen, denen diese Niederlassungen gehören,
ein sicherer und bequemer Aufenthalt werden. Wäre einmal derjenige
Teil des Kapitals des Landes, das dem Ostindienhandel sich
gleichsam von selbst zudrängte, zum Betriebe aller verschiedenen
Handelszweige nicht zureichend, so wäre das ein Beweis, daß das
Land für diesen Handel noch nicht reif, und daß es für dasselbe
besser sei, noch eine Zeitlang die ostindischen Güter, deren es
benötigt, selbst zu einem höheren Preise von anderen europäischen
Nationen zu beziehen, als sie unmittelbar selbst aus Ostindien
einzuführen. Was es an dem hohen Preise dieser Waren verlöre, würde
selten dem Verluste gleichkommen, den es dadurch erlitte, daß sie
einen großen Teil seines Kapitals notwendigeren oder nützlicheren,
oder seinen Umständen und seiner Lage [bookmark: page489]angemesseneren Beschäftigungen
entzöge und auf den direkten Handel nach Ostindien wendete.

		Obgleich die Europäer manche beträchtliche Niederlassung an der
afrikanischen Küste und in Ostindien besitzen, so haben sie doch in
diesen Gegenden noch keine so volkreichen und blühenden Kolonien
angelegt, als auf den Inseln und dem Festlande von Afrika.
Gleichwohl sind Afrika und manche von den Ländern, die man unter
dem allgemeinen Namen Ostindien begreift, von barbarischen
Völkerschaften bewohnt. Allein diese Völkerschaften waren
keineswegs so schwach und wehrlos wie die elenden, hilflosen
Amerikaner; auch waren sie im Verhältnis zur natürlichen
Fruchtbarkeit ihres Landes weit zahlreicher. Die rohesten
Völkerschaften Amerikas und Ostindiens, sogar die Hottentotten,
waren Hirtenvölker. Dagegen waren die Eingeborenen ganz Amerikas
mit Ausnahme der Mexikaner und Peruaner bloße Jäger; und der
Unterschied zwischen einer Anzahl Hirten und einer Anzahl Jäger,
die ein gleich großer und gleich fruchtbarer Landstrich ernähren
kann, ist sehr beträchtlich. In Afrika und Ostindien war es daher
weit schwerer, die Eingebornen zu verdrängen und die europäischen
Pflanzungen über den größeren Teil der Ländereien dieser
ursprünglichen Einwohner auszudehnen. Es ist aber auch, wie ich
schon bemerkt habe, der Geist privilegierter Gesellschaften dem
Gedeihen neuer Kolonien nicht eben förderlich und wahrscheinlich
ist er die Hauptursache gewesen, warum sie in Ostindien so wenig
Fortschritte gemacht haben. Die Portugiesen trieben sowohl den
afrikanischen als den ostindischen Handel ohne privilegierte
Gesellschaften, und wenn auch ihre Niederlassungen in Congo, Angola
und Benguela an der afrikanischen Küste und in Goa in Ostindien
durch Aberglauben und allerlei Fehler infolge Mißregierung sehr
heruntergekommen sind, so haben sie doch mit den Kolonien in
Amerika eine entfernte Ähnlichkeit und [bookmark: page490]werden z. T. von
Portugiesen bewohnt, die sich seit einigen Menschenaltern dort
angesiedelt haben. Die holländischen Niederlassungen am Vorgebirge
der guten Hoffnung und in Batavia sind jetzt die bedeutendsten
unter allen Kolonien, welche die Europäer in Afrika oder Ostindien
gegründet haben; und diese sind beide in ihrer Lage vorzüglich
begünstigt. Das Vorgebirge der guten Hoffnung war von einem fast
ebenso rohen und ebenso wehrlosen Völkerstamme, wie es die
Eingebornen von Amerika sind, bewohnt. Sodann ist es gleichsam der
Rastort auf der Hälfte des Weges zwischen Europa und Ostindien, wo
fast jedes europäische Schiff auf der Hin- und Herfahrt einen
kleinen Aufenthalt macht. Die Versorgung dieser Schiffe mit allen
Arten frischer Lebensmittel, mit Früchten und zuweilen mit Wein
verschafft schon allein den überschüssigen Erzeugnissen der
Kolonisten einen sehr ausgebreiteten Markt. Was das Vorgebirge der
guten Hoffnung zwischen Europa und allen Teilen Ostindiens ist, das
ist Batavia zwischen den Hauptländern Ostindiens. Es liegt an der
besuchtesten Straße von Indostan nach China und Japan und bildet
beinahe die Mitte dieser Straße. Auch legen fast alle Schiffe, die
zwischen Europa und China segeln, in Batavia an, und überdies ist
es der Mittelpunkt und die Hauptmesse für den sogenannten
ostindischen Landhandel, und zwar nicht bloß für den von Europäern,
sondern auch für den von den eingebornen Indiern betriebenen Teil;
man sieht auch in diesem Hafen oft eine Menge Schiffe, die von den
Bewohnern Chinas und Japans, Tonkins, Malakkas, Cochin-Chinas und
der Insel Celebes bemannt sind. Eine so vorteilhafte Lage hat es
diesen beiden Kolonien möglich gemacht, alle Hindernisse zu
überwinden, welche der Unterdrückungsgeist einer privilegierten
Gesellschaft ihrem Gedeihen dann und wann in den Weg legen konnte.
Batavia wurde es dadurch möglich, [bookmark: page491]den weiteren großen Nachteil zu
überwinden, daß es vielleicht das ungesundeste Klima in der Welt
hat.

		Die englischen und holländischen Gesellschaften haben, obgleich
sie außer den beiden eben erwähnten keine ansehnlichen Kolonien
gründeten, dennoch bedeutende Eroberungen in Ostindien gemacht.
Allein in der Art, wie sie ihre neuen Untertanen beherrschen, hat
sich der natürliche Geist einer ausschließlichen Gesellschaft aufs
deutlichste gezeigt. Auf den Gewürzinseln sollen die Holländer alle
Gewürze verbrennen, die ein fruchtbares Jahr über diejenige Menge
hinaus hervorbringt, welche sie in Europa mit einem Profit, wie sie
ihn wünschen, abzusetzen erwarten. Auf denjenigen Inseln, wo sie
keine Niederlassungen haben, geben sie den Leuten eine Belohnung,
welche die Blüten und jungen Blätter der Gewürznelken- und
Muskatnußbäume, die daselbst wild wachsen, sammeln, aber jetzt
sollen diese Bäume durch diese rohe Politik fast ganz vertilgt
worden sein. Selbst auf den Inseln, wo sie Niederlassungen haben,
haben sie, wie es heißt, die Zahl dieser Bäume sehr vermindert.
Wenn das Produkt selbst ihrer eigenen Inseln größer wäre als das
Bedürfnis ihres Marktes, so könnten, fürchten sie, die Eingebornen
Mittel finden, einen Teil davon anderen Nationen zuzuführen, und
daher halten sie es für die beste Art, sich ihr Monopol zu sichern,
wenn sie Sorge tragen, daß nicht mehr wachse, als sie selbst zu
Markte bringen. Durch allerlei Künste der Bedrückung haben sie die
Bevölkerung auf einigen Molukken ziemlich so weit vermindert, daß
sie gerade hinreichend ist, ihre eigenen unbedeutenden Besatzungen
und diejenigen ihrer Schiffe, welche von Zeit zu Zeit eine
Gewürzladung holen kommen, mit Lebensmitteln und anderen
Bedürfnissen zu versehen. Diese Inseln sollen aber selbst unter der
Herrschaft der Portugiesen ziemlich stark bevölkert gewesen sein.
Die englische Kompanie hat bis jetzt noch nicht Zeit gehabt, in
Bengalen [bookmark: page492]ein so durchaus verderbliches System
einzuführen. Doch geht der Plan ihrer Regierung ganz auf dasselbe
hinaus. Es ist, wie man mir versichert hat, gar nichts
Ungewöhnliches, daß der Vorsteher, d. h. der erste Beamte
einer Faktorei einem Bauern befiehlt, ein reiches Mohnfeld
umzupflügen und es mit Reis oder anderem Getreide zu besäen. Der
Vorwand war dabei der, einem Mangel an Lebensmitteln vorzubeugen;
der wahre Grund aber der, dem Vorsteher Gelegenheit zu geben, einen
großen Vorrat von Opium, den er gerade an der Hand hatte, zu einem
besseren Preise verkaufen zu können. Bei anderer Gelegenheit wurde
ein entgegengesetzter Befehl gegeben, und es wurde ein reicher
Reis- oder Kornacker umgepflügt, um einer Mohnpflanzung Platz zu
machen, wenn der Vorsteher voraussah, daß wahrscheinlich an dem
Opium ein außerordentlicher Profit zu machen sei. Die Angestellten
der Kompanie haben mitunter versucht, sich dort für einige der
wichtigsten Artikel, nicht nur des auswärtigen, sondern auch des
inneren Handels das Monopol zu verschaffen. Hätte man ihnen hierin
nachgegeben, so würden sie jedenfalls dann und wann versucht haben,
die Erzeugung der Artikel deren Monopol sie sich angemaßt hatten,
nicht nur bis auf die Menge, die sie selbst kaufen konnten,
herunterzubringen, sondern sogar bis auf diejenige, welche sie mit
dem ihnen ausreichend erscheinenden Profit zu verkaufen hoffen
durften. In ein oder zwei Jahrhunderten würde sich dann die Politik
der englischen Kompanie wahrscheinlich als genau so verderblich
erwiesen haben wie die der holländischen Handelsgesellschaft.

		Es kann jedoch nichts dem wahren Interesse solcher Kompanien,
sofern man sie als die Herren der Länder, die sie erobert haben,
betrachtet, mehr zuwider laufen, als dieser verderbliche Plan. In
fast allen Ländern zieht der Landesherr sein Einkommen aus dem des
Volkes. Je größer nun dieses letztere, je größer das jährliche
Erzeugnis des Bodens [bookmark: page493]und der Arbeit ist, desto mehr kann das Volk an
den Landesherrn abgeben. Es liegt mithin im Interesse des
Landesherrn, dieses jährliche Erzeugnis soviel als möglich zu
vermehren. Besteht hierin aber das Interesse jedes Landesherrn, so
ist es ganz besonders da der Fall, wo seine Einkünfte, wie in
Bengalen, hauptsächlich aus der Grundrente entspringen. Die
Grundrente richtet sich notwendig nach der Menge und dem Werte des
Erzeugnisses, und beide hängen von dem Umfange des Marktes ab. Die
Menge richtet sich immer mehr oder weniger nach der Konsumtion
derer, die die Erzeugnisse bezahlen können, und der Preis, den sie
bewilligen, richtet sich nach ihrer stärkeren oder schwächeren
Konkurrenz. Es liegt also im Interesse eines solchen Landesherrn,
seinen Landesprodukten den ausgedehntesten Markt zu verschaffen,
die vollkommenste Handelsfreiheit zu gestatten, damit er die Menge
und Konkurrenz der Käufer möglichst vermehre, und zu diesem Zwecke
nicht nur alle Monopolen, sondern auch alle Beschränkungen des
Transports der Landesprodukte aus einem Landesteile in den anderen,
ihrer Ausfuhr in fremde Länder, oder der Einfuhr aller Waren, gegen
welche Landesprodukte getauscht werden können, aufzuheben. Auf
diese Weise wird er am ehesten die Menge und den Wert der
Erzeugnisse und folglich seinen eigenen Anteil daran, d. h.
seine Einkünfte, vermehren.

		Allein eine Gesellschaft von Kaufleuten scheint nicht fähig zu
sein, sich als Landesherrn zu betrachten, selbst nachdem sie
Landesherr geworden ist. Der Handel, oder das Kaufen, um wieder zu
verkaufen, ist für sie immer die Hauptsache, und mit seltsamer
Verkehrtheit sehen sie den Charakter des Landesherrn als ein bloßes
Anhängsel an den Charakter des Kaufmanns an, d. h. als etwas,
was dem letzteren untergeordnet werden muß, oder wodurch sie
instand gesetzt werden, in Indien wohlfeiler zu kaufen, und [bookmark: page494]dafür in Europa
mit höherem Profit wieder zu verkaufen. Um deswillen suchen sie von
dem Markte der von ihnen beherrschten Länder alle Konkurrenten
soviel als möglich fernzuhalten, und also wenigstens einen Teil von
dem überschüssigen Erzeugnis dieser Länder soweit zu vermindern,
daß er nur gerade für ihren eigenen Bedarf hinreicht oder nur
soviel beträgt, als sie in Europa mit einem ihnen hinlänglich
scheinenden Profit zu verkaufen hoffen. Ihre kaufmännische
Sinnesart bringt sie so fast notwendig, wenn auch vielleicht
unmerklich dahin, in allen gewöhnlichen Fällen den kleinen und
vorübergehenden Profit des Monopolisten dem großen und dauernden
Einkommen des Landesherrn vorzuziehen, und würde sie nach und nach
verleiten, die ihrer Herrschaft unterworfenen Länder fast so zu
behandeln, wie die Holländer die Molukken. Als Landesherr
betrachtet hat die ostindische Kompanie ein Interesse, daß die
europäischen Waren, welche nach ihren indischen Besitzungen kommen,
daselbst möglichst wohlfeil, und daß die indischen Waren, welche
von da weggehen, um den höchsten Preis, d. h. möglichst teuer,
verkauft werden. Aber als Kaufleute haben sie gerade das
entgegengesetzte Interesse. Als Landesherren haben sie mit dem
Lande, welches sie beherrschen, ganz dasselbe, als Kaufleute aber
ein genau entgegengesetztes Interesse.

		Wenn nun aber der Geist einer solchen Regierung, selbst was die
Direktion in Europa angeht, so wesentlich und vielleicht unheilbar
verderbt ist, so ist es der Geist ihrer Verwaltung in Indien noch
weit mehr. Diese Verwaltung besteht notwendigerweise aus einem
Kollegium von Kaufleuten, – ohne Zweifel einem höchst
achtbaren Stande, der aber in keinem Lande der Welt jenes Ansehen
genießt, welches dem Volke von selbst Ehrerbietung einflößt und
ohne alle Gewaltmittel einen freiwilligen Gehorsam erwirbt. Ein
solches Kollegium kann sich nur durch die Kriegsmacht, [bookmark: page495]die ihm zu
Gebote steht, Gehorsam verschaffen, und die Regierung ist daher
notwendigerweise militärisch und despotisch. Dabei ist aber ihr
eigentliches Geschäft der Handel. D. h. sie haben auf Rechnung
ihrer Herren die ihnen überwiesenen europäischen Waren zu verkaufen
und dagegen indische Waren für den europäischen Markt einzukaufen.
Sie sollen also die einen möglichst teuer verkaufen und die anderen
möglichst wohlfeil kaufen und folglich von dem besonderen Markte,
wo sie ihren Kram treiben, alle Mitwerber, so gut es geht, zu
entfernen. Daher ist der Geist der Verwaltung in Absicht auf den
Handel der Gesellschaft der nämliche wie der der Direktion. Er
macht die Regierung dem Interesse des Monopols dienstbar, und hemmt
folglich wenigstens zum Teil die natürliche Zunahme des
überschüssigen Landeserzeugnisses so weit, daß es nur gerade für
die Nachfrage der Gesellschaft hinreicht.

		Hierzu kommt noch, daß alle Mitglieder der Verwaltung mehr oder
weniger auch für ihre eigene Rechnung Handel treiben, und daß es
vergeblich wäre, ihnen dies zu verbieten. Es würde wirklich recht
töricht sein, wenn man erwartete, daß die Beamten eines großen
Kontors in einer Entfernung von zehntausend Meilen, und also fast
ohne alle Aufsicht, durch einen bloßen Befehl ihrer Herren sich
abhalten lassen sollten, auf ihre eigene Rechnung Geschäfte zu
treiben, daß sie auf immer alle Hoffnung aufgeben sollten, ihr
Glück zu machen, wozu sie die Mittel in Händen haben, und daß sie
sich mit den mäßigen Besoldungen, die ihnen ihre Herren geben, und
die, so mäßig sie auch sind, doch selten erhöht werden können, weil
sie gewöhnlich schon so groß sind, als die Profite der
Handelsgesellschaft sie zu gewähren erlauben, begnügen sollten.
Unter solchen Umständen den Angestellten der Gesellschaft Handel
auf ihre eigene Rechnung zu untersagen, könnte kaum eine andere
Wirkung haben als die, daß die höheren Angestellten unter dem
Vorwande, den [bookmark: page496]Befehl ihrer Herren zu vollziehen, diejenigen
unteren Angestellten, die das Unglück hätten, ihnen zu mißfallen,
unterdrücken könnten. Die Angestellten suchen natürlich zugunsten
ihres eigenen Privathandels ein ebensolches Monopol einzuführen wie
es der öffentliche Handel der Gesellschaft genießt. Steht ihnen
frei, nach ihrem Belieben zu handeln, so werden sie dieses Monopol
offen und geradezu einführen und allen anderen Leuten den Handel
mit denjenigen Artikeln, worin sie selbst Geschäfte machen, ein für
allemal verbieten. Dies wäre vielleicht noch das beste und am
wenigsten drückende Mittel, ein solches Monopol zu errichten. Wird
ihnen dagegen durch einen Befehl von Europa aus verboten, so zu
handeln, so werden sie dennoch heimlich indirekt ein gleiches
Monopol zu bekommen suchen, und dann auf eine Weise, die für das
Land noch weit verderblicher ist. Sie werden nun die Gewalt der
Regierung mißbrauchen und die Rechtspflege verkehren, um diejenigen
zu ermüden und zugrunde zu richten, die ihnen bei einem
Handelszweige, den sie durch geheime oder wenigstens nicht
öffentlich anerkannte Agenten betreiben, Abbruch tun. Nun erstreckt
sich aber der Privathandel der Angestellten natürlich auf eine weit
größere Menge von Artikeln als der öffentliche Handel der Kompanie.
Der öffentliche Handel der Kompanie besteht nur aus dem Handel mit
Europa und einem Teile von dem auswärtigen Handel des Landes,
wogegen sich der Privathandel der Angestellten natürlich auf alle
verschiedenen Zweige des inländischen und des auswärtigen Handels
erstrecken kann. Das Monopol der Gesellschaft hat die Neigung, nur
die natürliche Zunahme desjenigen Teils des überschüssigen
Erzeugnisses aufzuhalten, der bei freiem Handel nach Europa
ausgeführt werden würde. Das der Angestellten hat die Neigung, die
natürliche Zunahme aller Erzeugnisse, in denen sie Geschäfte machen
wollen, aufzuhalten, mögen sie zur inländischen [bookmark: page497]Konsumtion oder zur
Ausfuhr bestimmt sein, und folglich die Kultur des ganzen Landes zu
verschlechtern und seine Bevölkerung zu verringern. Es hat die
Neigung, die Menge aller Erzeugnisse, selbst der Lebensbedürfnisse,
sobald es den Angestellten der Gesellschaft beliebt, damit zu
handeln, so weit herunterzubringen, daß die Angestellten sie mit
solchem Profit kaufen und wieder verkaufen können wie sie ihnen gut
dünkt.

		Auch müssen die Angestellten schon durch ihre Lage geneigter
sein, ihr eigenes Interesse zum Schaden des Landes, über das sie
herrschen, weit strenger zu verfolgen, als ihre Herren. Das Land
gehört ihren Herren, die nicht umhin können, einigermaßen das
Interesse dieses ihres Eigentums zu berücksichtigen, dagegen haben
die Angestellten kein Eigentum daran. Das wahre Interesse der
Herren ist, wenn diese es nur zu verstehen imstande wären, das
nämliche wie das des Landes [bookmark: text17]F17, und hauptsächlich nur Unwissenheit
und niedrige Kaufmannsvorurteile bewegen sie dazu, das Land
überhaupt zu bedrücken. Aber das wahre Interesse der Angestellten
ist keineswegs dasselbe wie das des Landes, und die vollständigste
Belehrung würde ihren Erpressungen darum nicht notwendig ein Ende
machen. So sind denn auch die Anordnungen, welche von Europa
ausgegangen sind, zwar oftmals sehr seicht gewesen, aber doch fast
immer in guter Absicht gegeben worden. Mehr Einsicht aber und
vielleicht weniger gute Absichten zeigten sich in den von den
Angestellten in Indien getroffenen Anordnungen. Es ist eine
seltsame Regierung, wo jedes Mitglied der Verwaltung so schnell als
möglich das Land zu verlassen und folglich seiner
Regierungsgeschäfte enthoben zu sein wünscht, [bookmark: page498]und wo ein solches Mitglied,
nachdem es das Land verlassen und sein ganzes Vermögen mit sich
genommen hat, am nächsten Tage auch völlig gleichgültig dagegen
ist, wenn das ganze Land durch ein Erdbeben verschlungen würde.

		Es ist jedoch nicht meine Absicht, durch das hier Gesagte den
allgemeinen Charakter der Angestellten der ostindischen
Gesellschaft, und noch weniger den einzelner Personen zu
verdächtigen. Nur das Regierungssystem, nur die Lage, in welche
diese Leute versetzt sind, nicht aber den Charakter derer, die
darin gehandelt haben, will ich tadeln. Sie handelten so, wie es
ihre Lage mit sich brachte, und diejenigen, welche am lautesten
gegen sie schrien, würden wahrscheinlich selbst nicht besser
gehandelt haben. Im Kriege und bei Verhandlungen hat sich der Rat
von Madras und Kalkutta oft mit einer Entschlossenheit und
entschiedenen Einsicht benommen, wie sie dem römischen Senate in
den besten Tagen der Republik Ehre gemacht haben würden. Und doch
waren die Mitglieder jenes Rates zu einem von Krieg und Politik
sehr verschiedenen Geschäfte erzogen worden. Nur ihre Lage, und
nicht Erziehung, Erfahrung oder Beispiel scheint in ihnen allen auf
einmal die großen Eigenschaften, deren sie bedurften, entwickelt
und Fähigkeiten und Tugenden erweckt zu haben, von denen sie selbst
nicht wissen konnten, daß sie sie besäßen. Wenn sie nun ihre Lage
in manchen Fällen zu Handlungen des Edelmuts entflammte, deren man
sich nicht wohl von ihnen versehen konnte, so darf man sich auch
nicht wundern, wenn sie sie in anderen Fällen zu entgegengesetzten
Handlungen hinriß.

		Solche ausschließliche Kompanien sind also in jeder Beziehung
ein Übelstand: für die Länder, in denen sie errichtet werden, sind
sie immer mehr oder weniger nachteilig, und für die Länder, die das
Unglück haben, unter ihre Herrschaft zu kommen, verderblich. [bookmark: page499]

			[bookmark: foot16]jus majoratus.
	[bookmark: foot17]Das Interesse
jedes einzelnen Inhabers von Indischen Aktien ist jedoch keineswegs
einerlei mit dem Interesse des Landes, auf dessen Regierung er
durch seine Stimme einen Einfluß erhält. Siehe: Buch V. Kap.
I. 3. Teil.


	
		
		Achtes Kapitel.

Abschließendes über das Merkantilsystem.

		Obgleich die Ermutigung der Ausfuhr und die Entmutigung der
Einfuhr die beiden Hauptmittel sind, wodurch das Merkantilsystem
jedes Land zu bereichern gedenkt, so scheint es doch in betreff
einiger besonderen Waren einen entgegengesetzten Weg einzuschlagen:
nämlich die Ausfuhr zu entmutigen und die Einfuhr zu ermutigen. Als
letzten Zweck gibt es indes überall dasselbe, nämlich die
Bereicherung des Handels durch eine vorteilhafte Handelsbilanz an.
Es entmutigt die Ausfuhr der Materialien für die Manufakturen und
der Handwerksgeräte, um unseren Arbeitern einen Vorsprung zu geben,
und es ihnen möglich zu machen, auf allen fremden Märkten
wohlfeiler zu verkaufen als die Arbeiter anderer Nationen; und
indem es so die Ausfuhr einiger wenigen Waren, die keinen hohen
Preis haben, einschränkt, will es bei anderen eine viel größere und
wertvollere Ausfuhr bewirken. Es ermutigt zur Einfuhr der
Materialien für die Manufakturen, damit unsere Landsleute
wohlfeiler arbeiten können, und eine größere und wertvollere
Einfuhr von Manufakturartikeln verhütet werde. Ich finde nicht,
wenigstens nicht in unserem Statutenbuche, daß die Einfuhr von
Handwerksgerät ermutigt worden wäre. Wenn Manufakturen eine gewisse
Vollkommenheit erlangt haben, so wird die Verfertigung von
Handwerksgerät von selbst ein Gegenstand vieler sehr wichtigen
Manufakturen. Wollte man zur Einfuhr solcher Geräte besonders
ermutigen, so würde man dem Interesse dieser Manufakturen zuviel
Abbruch tun, weshalb man diese Einfuhr nicht nur nicht ermunterte,
sondern sogar oft verbot. So wurde durch die Akte aus
dem 3. Regierungsjahre Eduards IV. die Einfuhr von
Kardätschen verboten, wenn sie nicht aus Irland kamen oder [bookmark: page500]Strandgut
oder Prisengut waren, und dieses Verbot wurde durch die Akte aus
dem 39. Regierungsjahre Elisabeths erneuert und durch
spätere Gesetze zu einem immerwährenden gemacht.

		Die Einfuhr der Materialien für die Manufakturen ist bald durch
eine Befreiung von den Zöllen, denen andere Güter unterworfen sind,
und bald durch Prämien ermuntert worden.

		Die Einfuhr der Schafwolle aus gewissen Ländern, der Baumwolle
aus allen Ländern, des rohen Flachses, der meisten Farbwaren, der
meisten rohen Häute aus Irland oder den britischen Kolonien, der
Seehundsfelle von der britischen Grönlandsfischerei, des Roh- und
Stabeisens aus den britischen Kolonien, sowie verschiedener anderer
Materialien zu den Manufakturen ist durch eine Befreiung von allen
Zöllen, vorausgesetzt, daß die Waren in dem Zollhause gehörig
angegeben werden, ermutigt worden. Das Privatinteresse unserer
Kaufleute und Manufakturisten hat diese Befreiungen der
gesetzgebenden Gewalt vielleicht ebenso abgepreßt, wie es ihr die
meisten übrigen Handelsverordnungen abgerungen hat. Doch sind sie
vollkommen gerecht und billig, und wenn sie, ohne den
Staatsbedürfnissen zu schaden, auf alle übrigen Materialien für die
Manufakturen ausgedehnt werden könnten, so würde das Publikum ohne
Zweifel dabei gewinnen.

		Indes hat die Habgier unserer großen Manufakturisten diese
Befreiungen manchmal noch auf viele andere Waren ausgedehnt, die
nicht füglich als das rohe Material zu ihren Arbeiten angesehen
werden können. Durch die 46. Akte aus
dem 24. Regierungsjahre Georgs II. wurde der geringe
Einfuhrzoll von nur einem Penny auf jedes Pfund fremden
ungebleichten Linnengarns gelegt, während es vorher weit höheren
Zöllen unterworfen war, nämlich sechs Pence von jedem Pfunde
Segelgarn, einem Schilling von jedem Pfunde französischen und
holländischen Garns und zwei Pfund Sterling dreizehn Schilling und
vier Pence von [bookmark: page501]jedem Zentner preußischen oder russischen
Garns. Doch waren unsere Manufakturisten mit dieser Verminderung
noch nicht zufrieden. Durch die 15. Akte aus
dem 29. Regierungsjahre ebendesselben Königs, das
nämliche Gesetz, das auf die Ausfuhr von britischer und irischer
Leinwand, wovon die Elle nicht mehr als 18 Pence kostet,
eine Prämie setzte, wurde selbst jener geringe Einfuhrzoll von dem
ungebleichten Garne genommen. Und doch beschäftigen die
verschiedenen Verrichtungen, durch welche das Leinengarn
hergestellt wird, weit mehr Gewerbfleiß als die spätere Herstellung
der Leinwand aus dem Garne. Um von dem Geschäft der
Flachsproduzenten und Flachsbereiter zu geschweigen, so sind schon
wenigstens drei oder vier Spinner nötig, um einem Weber fortwährend
Beschäftigung zu geben, und mehr als vier Fünftel aller Arbeit, die
auf die Bereitung der Leinwand gewendet werden muß, stecken allein
in der Herstellung des Garns. Unsere Spinner sind aber arme Leute,
gewöhnlich Weiber, die in allen Teilen des Landes herum ohne
Unterstützung und Schutz zerstreut sind. Nicht durch den Verkauf
von deren Arbeit, sondern durch den Verkauf der fertigen Arbeit des
Webers machen unsere großen Manufakturherren ihre Profite. Wie es
ihr Interesse ist, die fertige Ware so teuer als möglich zu
verkaufen, so ist es auch ihr Vorteil, das Material möglichst
wohlfeil einzukaufen. Dadurch, daß sie der gesetzgebenden Gewalt
Ausfuhrprämien für ihre eigene Leinwand, hohe Einfuhrzölle auf alle
fremde Leinwand und ein gänzliches Verbot des inländischen
Verbrauchs einiger Arten französischer Leinwand abringen, versuchen
sie, ihre eigene Ware so teuer als möglich zu verkaufen. Dadurch
aber, daß sie die Einfuhr fremden Garns befördern und es so mit dem
von unseren Landsleuten verfertigten in Konkurrenz bringen, wollen
sie bewirken, daß sie die Arbeit unserer armen Spinner so wohlfeil
als möglich einkaufen können. Sie lassen es sich ebenso angelegen
sein, den Arbeitslohn ihrer eigenen Weber als den [bookmark: page502]Verdienst der armen
Spinner niedrig zu erhalten, und es geschieht keineswegs zum
Vorteil der Arbeiter, daß sie den Preis der fertigen Ware zu
erhöhen oder den der Rohstoffe zu erniedrigen suchen. Denjenigen
Gewerbfleiß, der den Reichen und Mächtigen zugute kommt, will das
Merkantilsystem vorzugsweise begünstigen; derjenige, der den Armen
und Dürftigen zugute kommt, wird nur allzuoft vernachlässigt oder
bedrückt.

		Sowohl die Prämie auf die Ausfuhr der Leinwand, als auch die
Zollbefreiung bei der Einfuhr fremden Garns sind nur auf fünfzehn
Jahre bewilligt, dann aber zweimal verlängert worden und hören mit
dem Ende der Parlamentssession, die unmittelbar nach
dem 24. Juni 1786 erfolgen wird, auf.

		Die der Einfuhr von Materialien für die Manufaktur vermittels
Prämien gewährte Ermunterung ist hauptsächlich auf die aus unseren
amerikanischen Pflanzungen eingeführten Materialien beschränkt
worden.

		Die ersten Prämien dieser Art wurden zu Anfang des gegenwärtigen
Jahrhunderts auf die Einfuhr der Schiffsbaumaterialien aus Amerika
bewilligt. Unter diesem Namen waren inbegriffen: Holz zu
Mastbäumen, Segelstangen und Bugspriets, Hanf, Teer, Pech und
Terpentin, doch ist die Prämie von einem Pfund Sterling auf jede
Schiffstonne Mastenholz, und von sechs Pfund Sterling auf jede
Schiffstonne Hanf auch auf die Masten und den Hanf ausgedehnt
worden, welche aus Schottland nach England eingeführt werden. Diese
beiden Prämien dauerten unverändert in demselben Maße fort, bis sie
eine nach der anderen eingingen: die auf den Hanf
am 1. Januar 1741, und die auf Mastenholz mit dem
Ende der Parlamentssession, die unmittelbar nach
dem 24. Juni 1781 erfolgte.

		Die Einfuhrprämien auf Teer, Pech und Terpentin erfuhren während
ihres Bestehens verschiedene Veränderungen. [bookmark: page503]Ursprünglich betrug die
auf Teer vier Pfund von jeder Schiffstonne, die auf Pech
ebensoviel, und die auf Terpentin drei Pfund von der Tonne. Die
Prämie von vier Pfund auf die Schiffstonne Teer wurde später auf
den auf besondere Weise bereiteten Teer eingeschränkt; die Prämie
auf anderen guten, reinen und verkäuflichen Teer wurde auf zwei
Pfund und vier Schilling für die Schiffstonne herabgesetzt. Auch
die Prämie auf Pech erfuhr eine Herabsetzung auf ein Pfund und die
auf Terpentin auf ein Pfund zehn Schilling für die Tonne.

		Die zweite Einfuhrprämie auf Materialien für die Manufaktur war
der Zeitfolge nach die, welche durch die 30. Akte aus
dem 21. Regierungsjahr Georgs II. dem aus den
britischen Pflanzungen eingeführten Indigo zugestanden wurde. Wenn
der Indigo einer solchen Pflanzung so viel wert war als drei
Vierteile des besten französischen Indigos, so wurde vermöge dieser
Akte auf jedes Pfund eine Prämie von sechs Pence bewilligt. Diese
Prämie, die gleich allen anderen nur auf eine bestimmte Zeit
zugestanden war, wurde verschiedene Male verlängert, aber auf vier
Pence für das Pfund herabgesetzt. Mit dem Ende der
Parlamentssession, welche nach
dem 25. März 1781 erfolgte, ließ man sie
aufhören.

		Die dritte Prämie dieser Art war die, welche (ungefähr um die
Zeit, wo wir anfingen, unseren amerikanischen Kolonien bald schön
zu tun und bald mit ihnen zu streiten) durch die 26. Akte
aus dem vierten Regierungsjahr Georgs III. auf die Einfuhr des
Hanfes und rohen Flachses aus den britischen Pflanzungen
zugestanden wurde. Diese Prämie war auf einundzwanzig Jahre,
vom 24. Juni 1764 bis
zum 24. Juni 1784, bewilligt. In den ersten sieben
Jahren betrug sie acht, in den zweiten sechs und in den dritten
vier Pfund Sterling auf jede Schiffstonne. Auf Schottland wurde sie
nicht ausgedehnt, weil dessen Klima sich für dieses Produkt nicht
sonderlich eignet (wiewohl daselbst mitunter eine kleine [bookmark: page504]Menge Hanf
von geringerer Güte gebaut wird). Eine solche Prämie auf die
Einfuhr des schottischen Flachses nach England hätte dem
einheimischen Erzeugnis des südlichen Teils des vereinigten
Königreichs zuviel Abbruch getan.

		Die vierte Prämie dieser Art war die, welche durch
die 45. Akte aus dem fünften Regierungsjahr
Georgs III. auf die Einfuhr des Holzes aus Amerika bewilligt
wurde. Sie wurde auf neun Jahre,
vom 1. Januar 1766 bis
zum 1. Januar 1775 bewilligt. In den ersten
drei Jahren sollte sie auf jede hundertundzwanzig gute Stämme ein
Pfund Sterling und auf jede Schiffsladung von fünfzig Kubikfuß
anderen behauenen Zimmerholzes zwölf Schilling betragen. In den
zweiten drei Jahren sollte sie auf Stämme fünfzehn und auf anderes
behauenes Zimmerholz acht Schilling betragen; und in den letzten
drei Jahren sollte sie auf Stämme zehn Schilling und auf anderes
behauenes Zimmerholz fünf Schilling betragen.

		Die fünfte Prämie dieser Art war die, welche durch
die 38. Akte aus dem neunten Regierungsjahr
Georgs III. auf die Einfuhr von roher Seide aus den britischen
Pflanzungen gewährt wurde. Sie wurde auf 21 Jahre,
vom 1. Januar 1770 bis
zum 1. Januar 1791 gewährt. In den ersten
sieben Jahren sollte sie fünfundzwanzig, in den zweiten zwanzig und
in den dritten fünfzehn Pfund Sterling auf je hundert Pfund
Sterling Wert betragen. Die Behandlung des Seidenwurms und die
Bereitung der Seide erfordert soviel Handarbeit, und die Arbeit ist
in Amerika so teuer, daß sogar diese große Prämie wie ich gehört
habe, voraussichtlich keine sonderliche Wirkung hervorzubringen
geeignet war.

		Die sechste Prämie, dieser Art war die, welche durch die
fünfzigste Akte aus dem elften Regierungsjahr Georgs III. auf
die Einfuhr der Stäbe und Böden zu Röhren, Oxhoften und Fässern aus
den britischen Pflanzungen bewilligt wurde. Sie wurde auf neun
Jahre bewilligt, vom 1. Januar 1771 bis [bookmark: page505]zum 1. Januar 1781. In
den ersten drei Jahren sollte sie sechs, in den zweiten vier und in
den dritten zwei Pfund Sterling auf eine bestimmte Menge von jeder
Gattung betragen.

		Die siebente und letzte Prämie dieser Art war die, welche durch
die siebenunddreißigste Akte aus dem neunzehnten Regierungsjahr
Georgs III. auf die Einfuhr des Hanfes aus Irland bewilligt
wurde. Sie wurde ebenso wie die Prämie auf die Einfuhr des Hanfes
und rohen Flachses aus Amerika, auf einundzwanzig Jahre,
vom 24. Juni 1779 bis
zum 24. Juni 1800 bewilligt. Dieser Zeitraum
ist gleichfalls in drei Perioden von je sieben Jahren geteilt, und
in jede dieser Perioden beträgt die irländische Prämie soviel wie
die amerikanische. Doch erstreckt sie sich nicht wie die
amerikanische auf die Einfuhr des rohen Flachses. Es würde dies den
Anbau dieser Pflanze in Großbritannien zu sehr entmutigt haben. Als
diese letzte Prämie bewilligt wurde, stand die britische Regierung
mit der irländischen in nicht viel besserem Vernehmen, als vorher
die britische zur amerikanischen gestanden hatte. Es ist aber zu
hoffen, daß diese Irland zugestandene Begünstigung glücklicher
ausfallen werde als alle an Amerika erteilten.

		Dieselben Waren, auf welche wir, wenn sie aus Amerika kamen,
Prämien gaben, waren ziemlich hohen Zöllen unterworfen, wenn sie
aus irgendeinem anderen Lande eingeführt wurden. Man betrachtete
das Interesse unserer amerikanischen Kolonien und das des
Mutterlandes als ein und dasselbe. Ihren Wohlstand sahen wir als
unseren Wohlstand an. Alles Geld, was wir dort hinschicken, kommt,
sagte man, durch die Handelsbilanz wieder zu uns zurück, und wir
können durch keine Ausgabe, die wir um ihretwillen machen, um einen
Heller ärmer werden. Sie sind in jeder Hinsicht wir selbst und
alles, was wir auf sie verwenden, das geben wir für die
Verbesserung unseres eigenen Eigentums und für die gewinnreiche
Beschäftigung unserer eigenen Landsleute aus. Ich habe es wohl
gegenwärtig nicht nötig, über die Torheit [bookmark: page506]eines Systems, das durch
traurige Erfahrungen hinlänglich klargelegt worden ist, noch etwas
zu sagen. Wären unsere amerikanischen Kolonien wirklich ein Teil
Großbritanniens gewesen, so hätte man jene Prämie als
Produktionsprämien ansehen können, und sie hätten dann immer noch
alle Einwendungen verdient, die solche Prämien überhaupt verdienen,
aber auch weiter nichts.

		Die Ausfuhr der Materialien für die Manufaktur wird bald durch
gänzliches Verbot und bald durch hohe Zölle erschwert.

		Unseren Wollarbeitern ist es mehr als irgend einer anderen
Klasse von Arbeitern gelungen, die gesetzgebende Gewalt zu
überreden, daß die Wohlfahrt der Nation auf dem Gedeihen und der
Ausbreitung ihres besonderen Gewerbes beruhe. Sie erhielten nicht
nur ein Monopol gegen die Konsumenten, indem sie ein gänzliches
Verbot der Einfuhr von Wollenzeugen aus fremden Ländern erwirkten,
sondern sie erhielten auch noch ein anderes Monopol gegen die
Pächter von Schäfereien und die Wollproduzenten, durch ein
ähnliches Verbot der Ausfuhr von lebenden Schafen und Wolle. Sehr
mit Recht hat man über die Strenge mancher zur Sicherung des
Finanzeinkommens gegebenen Gesetze geklagt, weil sie gewisse
Handlungen mit schwereren Strafen belegen, die früher, ehe sie für
Verbrechen erklärt wurden, von jedermann für unschuldig gehalten
worden waren. Dennoch sind, wie ich zu behaupten wage, unsere
grausamsten Finanzgesetze noch milde und menschlich in Vergleich
mit manchen von denen, welche das Geschrei unserer Kaufleute und
Manufakturisten von der gesetzgebenden Macht zur Unterstützung
ihrer unsinnigen und drückenden Monopole erpreßt hat. Wie von den
Gesetzen des Drako kann man von diesen sagen, sie seien alle mit
Blut geschrieben.

		Nach der 3. Akte aus dem 8. Regierungsjahr
Elisabeths soll derjenige, welcher Schafe, Lämmer oder Böcke [bookmark: page507]ausführt,
zum ersten Male sein ganzes Vermögen auf immer verwirkt haben, ein
Jahr Gefängnis erleiden und dann seine linke Hand verlieren, welche
ihm in einer Marktstadt an einem Markttage abgehauen und angenagelt
werden soll; beim zweiten Male aber soll er der Felonie schuldig
erklärt und folglich mit dem Tode bestraft werden. Es scheint die
Absicht dieses Gesetzes gewesen zu sein, die Zucht unserer Schafe
nicht nach fremden Ländern kommen zu lassen. In
der 18. Akte aus
dem 13. und 14. Regierungsjahr Karls II.
wurde die Ausfuhr der Wolle für Felonie erklärt, und der
Ausführende den Strafen und Konfiskationen für Felonie
unterworfen.

		Zur Ehre der Humanität unserer Nation ist zu hoffen, daß niemals
eins dieser Gesetze zur Ausführung gekommen ist. Indes ist doch das
erstere, soviel ich weiß, niemals förmlich widerrufen worden, und
Sergeant Hawkins scheint anzunehmen, daß es immer noch in Kraft
sei. Man kann es inzwischen vielleicht so ansehen, als wenn es
durch die 32. Akte aus dem 12. Regierungsjahr
Karls II. im dritten Abschnitt an sich aufgehoben ist: denn
wenn auch diese Akte die durch vorhergegangene Gesetze bestimmten
Strafen nicht ausdrücklich abschafft, so bestimmt sie doch eine
neue Strafe, nämlich zwanzig Schilling für jedes ausgeführte Schaf
oder für den Versuch einer solchen Ausführung, nebst dem Verluste
des Schafes und des Anteils des Eigentümers an dem Schiffe. Das
zweite jener Gesetze wurde durch die 28. Akte aus
dem 7. und 8. Regierungsjahr
Wilhelms III., 4. Abschnitt, ausdrücklich
aufgehoben; es wird daselbst erklärt: »Da das Statut aus
dem 13. und 14. Regierungsjahr König
Karls II., welches gegen die Ausfuhr der Wolle gerichtet ist,
unter anderem, was in der genannten Akte enthalten ist, verordnet,
daß dieselbe für Felonie geachtet werden soll, bei der Härte dieser
Strafe aber die Verfolgung der Gesetzesübertreter nicht hat wirksam
werden wollen, [bookmark: page508]so wird nunmehr verordnet, daß diese Akte,
sofern sie das Vergehen zur Felonie macht, aufgehoben und ungültig
sein soll.«

		Indes sind die Strafen, die entweder von diesem milderen Statute
aufgelegt, oder, wenn sie schon durch frühere Statute aufgelegt
waren, durch dieses nicht widerrufen worden sind, immer noch
strenge genug. Außer dem Verlust der Güter verfällt der Ausführende
in eine Strafe von drei Schilling für jedes Pfund Wolle, welches er
entweder ausgeführt hat oder auszuführen versucht hat: dies ist
aber etwa der vier- oder fünffache Wert der Ware. Wenn ein Kaufmann
oder sonst jemand dieses Vergehens überführt wird, so ist er sofort
unfähig, eine ihm gehörige Forderung oder Schuld von einem Faktor
oder einer anderen Person einzutreiben. Sein Vermögen mag so groß
sein als es wolle, er mag imstande sein, diese schwere Strafe zu
zahlen oder nicht: so ist die Absicht des Gesetzes immer die, ihn
gänzlich zugrunde zu richten. Da aber die Moral der großen Masse
des Volkes noch nicht so verdorben ist wie die der Veranlasser
dieses Statuts, so habe ich nie gehört, daß man sich diese Klausel
zunutze gemacht hätte. Wenn die dieses Vergehens überwiesene Person
die Strafe nicht innerhalb dreier Monate nach dem Urteilsspruche zu
zahlen imstande ist, so soll sie auf 7 Jahre des Landes
verwiesen werden und, falls sie vor Ablauf dieses Termins
zurückkommt, der Strafe der Felonie schuldig sein, ohne die
Rechtswohltat einer teilweisen Strafnachsicht zu genießen. Wenn der
Eigentümer des Schiffes von dem Vergehen weiß, so verwirkt er all
sein Eigentum an dem Schiffe und Geräte. Der Kapitän und die
Schiffsleute verwirken, wenn sie um das Vergehen wissen, all ihr
Hab und Gut und erleiden eine dreimonatliche Gefängnisstrafe. Nach
einem späteren Statut trifft den Kapitän eine halbjährige
Einsperrung.

		Um der Ausfuhr vorzubeugen, hat man dem ganzen [bookmark: page509]inländischen
Wollhandel sehr lästige und drückende Beschränkungen auferlegt. Die
Wolle darf in keinen Kisten, Fässern, Koffern, Schachteln u. dgl.
versandt werden, sondern nur in Ballen mit Leder oder Packleinwand
überzogen, auf deren Außenseite die Worte: Wolle oder
Garn mit Buchstaben, die nicht weniger
als 3 Zoll lang sind, stehen müssen, bei Strafe des
Verlustes der Wolle und der Verpackung und einer von dem Eigentümer
oder Packer zu zahlenden Strafe von 3 Schilling für jedes
Pfund. Sie darf weder auf ein Pferd oder einen Wagen geladen, noch
zu Lande innerhalb 5 Meilen von der Küste anders als
zwischen Aufgang und Untergang der Sonne verführt werden,
widrigenfalls die Wolle, die Pferde und das Fuhrwerk verwirkt sind.
Der zunächst der See liegende Distrikt, aus welchem oder durch
welches die Wolle ausgeführt wird, verfällt in eine Strafe von
zwanzig Pfund Sterling, wenn die Wolle unter zehn Pfund wert ist;
ist sie mehr wert, so wird der dreifache Wert samt dreifachen
Kosten bezahlt, und die Klage kann innerhalb Jahr und Tag erhoben
werden. Man braucht nur gegen zwei Einwohner einzuschreiten,
welchen das Gericht sodann durch eine auf die übrigen Einwohner
verteilte Auflage Entschädigung leisten muß, gerade wie in dem
Falle des Straßenraubes. Wenn jemand sich mit dem Distrikt über
eine geringere Summe vergleicht, so soll er mit fünf Jahren
Gefängnis bestraft werden, und es darf jede andere Person die Klage
fortsetzen. Die Geltung dieser Verordnungen erstreckt sich über das
ganze Königreich.

		Allein in den Grafschaften Kent und Sussex sind die
Beschränkungen noch lästiger. Jeder Wolleigentümer innerhalb zehn
Meilen von der Seeküste muß drei Tage nach der Schafschur dem
nächsten Zollbeamten eine schriftliche Nachricht über die Anzahl
der Vließe und über die Orte, wo sie liegen, geben. Bevor er etwas
davon fortschafft, muß er auch die Anzahl und das Gewicht der
Vließe, [bookmark: page510]den Namen und Wohnort dessen, an den er
sie verkauft, und den Ort, wohin sie gebracht werden sollen,
schriftlich melden. Niemand kann innerhalb fünfzehn Meilen von der
See in diesen Grafschaften Wolle kaufen, bevor er sich nicht dem
König verbürgt hat, daß von der Wolle, welche er so kaufen will,
nichts von ihm innerhalb fünfzehn Meilen von der See an irgend
jemand verkauft werde. Findet sich, daß in den genannten
Grafschaften Wolle seewärts verführt wird, ohne daß in vorbesagter
Weise Meldung davon gemacht und Sicherheit gegeben worden ist, so
ist sie verfallen, und der Übertreter des Gesetzes hat drei
Schilling für jedes Pfund Wolle zu zahlen. Hat jemand innerhalb
fünfzehn Meilen von der See Wolle liegen, die nicht in vorbesagter
Weise gemeldet worden ist, so muß sie weggenommen und konfisziert
werden, und wenn jemand sie nach der Wegnahme in Anspruch nimmt, so
muß er dem Schatzamte Bürgschaft leisten, daß er in dem Falle, wenn
er den Prozeß verlöre, außer aller übrigen Strafe noch dreifache
Kosten zahlen wolle.

		Wenn solche Beschränkungen auf dem inneren Handel liegen, so
wird man annehmen, daß der Küstenhandel nicht ganz frei davon sein
könne. Jeder Wolleigentümer, der Wolle nach einem Hafen oder Platze
an der Seeküste bringt oder bringen läßt, damit sie von da zur See
nach einem anderen Hafen oder Platz an der Küste transportiert
werde, muß zuvörderst und ehe er die Wolle bis auf fünf Meilen von
dem Hafen, aus welchem sie versendet werden soll, bringt, diesem
Hafen eine Meldung machen lassen, welche das Gewicht, die Zeichen
und die Anzahl der Ballen enthält, wenn er nicht die Ware selbst,
die Pferde, Karren und alles Fuhrwerk verlieren und außerdem noch
alle die Strafen leiden will, die nach anderen Gesetzen gegen die
Wollausfuhr bestimmt worden sind. Doch ist dieses Gesetz
(32. Akte aus dem 1. Regierungsjahr
Wilhelms I.) so nachsichtig, zu [bookmark: page511]erklären, daß »dies niemanden
abhalten soll, seine Wolle von dem Orte der Schur, wenn er auch
innerhalb fünf Meilen von der See läge, nach Hause zu schaffen,
vorausgesetzt, daß er innerhalb zehn Tage nach der Schur und bevor
er die Wolle wegschafft, dem nächsten Zollbeamten eine eigenhändig
ausgestellte Anzeige von der wahren Zahl der Vließe und dem Orte,
wo sie liegen, übergibt, und dieselben nicht eher wegschafft, bis
er diesem Beamten drei Tage zuvor seine Absicht kundgetan hat«. Es
muß Bürgschaft geleistet werden, daß die seewärts zu
transportierende Wolle in dem bestimmten Hafen, welcher angegeben
worden ist, ausgeladen werde, und wenn etwas davon anders als im
Beisein eines Zollbeamten ausgeladen wird, so ist nicht nur die
Wolle, wie es auch sonst bei anderen Gütern der Fall ist,
verfallen, sondern auch die gewöhnliche zusätzliche Geldstrafe von
drei Schilling für jedes Pfund Wolle verwirkt.

		Unsere Wollindustriellen behaupteten, um ihr Verlangen nach so
außerordentlichen Beschränkungen und Maßregeln zu rechtfertigen,
mit Bestimmtheit: die englische Wolle sei von einer ganz besonderen
Güte und besser als die Wolle aller anderen Länder; die Wolle aus
anderen Ländern könne ohne eine Beimischung von ihr zu keinem nur
irgend erträglichen Zeuge verwebt werden, feines Tuch lasse sich
ohne dieselbe gar nicht machen, und England könne daher, wenn die
Ausfuhr derselben ganz verhütet würde, sich das Monopol des ganzen
Handels mit Wollenzeugen zueignen, und wenn es dann gar keine
Mitbewerber mehr habe, könne es zu einem Preise, zu welchem es eben
wolle, verkaufen und sich in kurzer Zeit durch die vorteilhafteste
Handelsbilanz den unglaublichsten Reichtum erwerben. Diese Theorie
wurde, wie so viele andere, die von einer ansehnlichen Zahl von
Leuten mit Bestimmtheit aufgestellt werden, von noch weit mehr
Leuten blindlings geglaubt und findet bei denselben noch immer
Glauben, nämlich bei fast allen [bookmark: page512]denjenigen, die entweder von dem
Handel mit Wollenzeugen gar nichts verstehen, oder die darüber
keine besonderen Untersuchungen angestellt haben. Es ist so
vollkommen unwahr, daß englische Wolle zur Verfertigung des feinen
Tuches durchaus nötig sei, daß sie gerade im Gegenteil gar nicht
dazu taugt. Feines Tuch wird einzig und allein aus spanischer Wolle
gemacht. Englische Wolle darf auch nicht einmal mit spanischer
vermischt werden, wenn sie nicht das Fabrikat mehr oder weniger
verderben oder verschlechtern soll.

		In dem vorhergehenden Teile dieses Werkes ist schon gezeigt
worden, daß diese Maßnahmen die Wirkung hatten, den Preis der
englischen Wolle nicht nur tiefer herabzudrücken als er gegenwärtig
naturgemäß wäre, sondern ihn auch noch tiefer herabzudrücken als er
in der Zeit Eduards des Dritten wirklich war. Der Preis der
schottischen Wolle soll, seitdem sie durch die Vereinigung beider
Reiche gleichfalls jenen Verordnungen unterworfen worden ist, etwa
um die Hälfte gefallen sein. Der sehr gewissenhafte und
einsichtsvolle Verfasser der Memoirs of Wool, Herr John Smith, gibt
an, daß der Preis der besten englischen Wolle in England gewöhnlich
niedriger steht, als wofür weit geringere Wollensorten in der Regel
auf dem Markte in Amsterdam verkauft werden. Den Preis dieser Ware
unter das, was man das natürliche und eigentliche Preismaß nennen
kann, herabzudrücken, war der anerkannte Zweck jener Maßregeln, und
es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß sie den erwarteten
Erfolg hatten.

		Man denkt vielleicht, diese Herabsetzung des Preises müsse,
indem sie von der Erzeugung der Wolle abhalte, die jährliche
Erzeugung dieser Ware sehr vermindert haben, und zwar so, daß, wenn
auch nicht weniger als früher erzeugt wurde, doch weniger erzeugt
werden mußte, als nach dem dermaligen Zustande der Dinge
wahrscheinlich erzeugt worden wäre, wenn man dieser Ware durch
einen offenen [bookmark: page513]und freien Markt gestattet hätte, bis auf ihren
angemessenen und natürlichen Preis zu steigern. Allein ich bin
geneigt zu glauben, daß die Größe der jährlichen Erzeugung durch
diese Verordnungen, wenn auch vielleicht nicht viel, doch gewiß ein
wenig verringert worden ist. Die Wollerzeugung ist nicht der
Hauptzweck, für den der Schäfereipächter seinen Fleiß und sein
Kapital anlegt. Er erwartet seinen Profit nicht sowohl von dem
Preise der Vließe als von dem Körper des Schafes, und der
gewöhnliche oder Durchschnittspreis muß ihm sogar oft für das
Entschädigung gewähren, was in dem gewöhnlichen oder
Durchschnittspreise der Wolle zu wenig einkommt. Im ersten Bande
dieses Werkes ist bemerkt worden, daß »alle Maßnahmen, die darauf
hinwirken, den Preis der Wolle oder der rohen Häute über den Punkt
herabzudrücken auf dem sie natürlicherweise stehen würde, in einem
kultivierten und fortgeschrittenen Lande ein wenig darauf hinwirken
müssen, den Preis des Schlachtfleisches zu erhöhen. Der Preis des
Groß- wie des Kleinviehes, das auf kultiviertem und melioriertem
Boden aufgezogen wird, muß hinreichen, die Rente, welche der
Grundherr, und den Profit, welchen der Pächter von kultiviertem und
melioriertem Boden erwarten können, zu bezahlen. Ist das nicht der
Fall, so werden sie bald aufhören, Vieh zu züchten. Der Teil dieses
Preises, der nicht durch die Wolle und die Haut bezahlt wird, muß
durch das Fleisch bezahlt werden. Je weniger für das eine bezahlt
wird, desto mehr muß für das andere bezahlt werden. In welcher
Weise dieser Preis auf die verschiedenen Teile des Tieres zu
verteilen ist, ist für den Grundherrn und Pächter gleichgültig,
wenn er ihnen nur ganz bezahlt wurde. Es kann daher in einem
kultivierten und fortgeschrittenen Lande, obgleich ihr Interesse
als Konsumenten bei dem Steigen des Lebensmittelpreises beteiligt
ist, ihr Interesse als Grundherrn und Pächter von solchen Maßnahmen
nicht sonderlich berührt werden.« Diesem [bookmark: page514]Raisonnement gemäß wird also
die Herabsetzung des Wollpreises in einem kultivierten und
fortgeschrittenen Lande nicht leicht eine Verringerung der
jährlichen Erzeugung dieser Ware hervorbringen, außer insofern, als
durch eine Erhöhung im Preise des Hammelfleisches die Nachfrage
nach dieser Art von Fleisch und folglich auch seine Erzeugung etwas
verringert werden mag. Aber auch diese Wirkung ist wahrscheinlich
nicht von großem Belang.

		Wenn aber auch die Herabsetzung der Wollpreise die Größe der
jährlichen Erzeugung nicht sonderlich verringert, so muß sie doch
wohl, sollte man meinen, auf seine Beschaffenheit starken Einfluß
haben. Die Verschlechterung der Beschaffenheit der englischen
Wolle, die, wenn sie auch nicht schlechter geworden ist als sie
früher war, doch schlechter ist, als sie nach dem natürlichen Laufe
der Dinge beim gegenwärtigen Stand der Kultur und des Fortschritts
sein müßte, sollte doch wohl im Verhältnis zur Herabsetzung des
Preises stehen. Da die Beschaffenheit von der Zucht, von der Weide
und von der reinlichen und guten Behandlung der Schafe während des
Wachsens der Wolle abhängt, so sollte man natürlich glauben, daß
die Aufmerksamkeit auf diese Dinge sich nach der Belohnung richten
werde, welche der Preis der Vließe für die aufgewendete Mühe und
Kosten abzuwerfen verspricht. Doch hängt auch die Güte der Vließe
großenteils von der Gesundheit, dem Wachstum und dem Umfange des
Tieres ab, so daß dieselbe Sorgfalt, welche man auf die Hebung des
Körpers verwenden muß, in mancher Beziehung zur Veredlung der
Vließe hinlänglich ist. Ungeachtet der Herabsetzung des Preises
soll die englische Wolle während des jetzigen Jahrhunderts doch
wesentlich veredelt worden sein. Vielleicht wäre die Veredlung noch
weiter gegangen, wenn die Preise besser gewesen wären; gewiß aber
hat die Niedrigkeit des Preises, [bookmark: page515]wenn sie sie auch zurückhielt, die
Veredlung doch nicht gänzlich verhindert.

		Daß Gewaltsame dieser Maßregeln scheint daher weder die Menge
noch die Beschaffenheit der jährlichen Wollerzeugung so sehr
geschmälert zu haben, als man hätte erwarten sollen (wiewohl ich
glaube, daß sie weit mehr darunter gelitten hat als jene), und das
Interesse der Schafzüchter scheint, wenn es auch in gewissen
Rücksichten Schaden litt, doch im ganzen weit weniger verletzt
worden zu sein, als man sichs wohl einbilden möchte.

		Diese Betrachtungen können jedoch das völlige Verbot der
Wollausfuhr nicht rechtfertigen; sie rechtfertigen nur völlig die
Auflegung einer starken Abgabe auf diese Ausfuhr.

		Dem Interesse irgendeiner Gruppe von Bürgern zu keinem anderen
Zwecke Abbruch tun, als um das Interesse einer anderen Klasse zu
heben, widerspricht offenbar der Gerechtigkeit und Gleichheit der
Behandlung, welche der Landesherr allen Gruppen seiner Untertanen
schuldig ist. Das Verbot tut aber offenbar dem Interesse der
Schafzüchter einigen Abbruch, und zwar lediglich zu dem Zwecke, um
das Interesse der Manufakturisten zu befördern.

		Jede besondere Gruppe von Bürgern ist verbunden, zur
Unterstützung des Landesherrn oder des Staates einen Beitrag zu
liefern. Eine Auflage von fünf oder sogar von zehn Schilling auf
jeden Tod Wolle, der ausgeführt wird, würde dem Landesherrn ein
sehr beträchtliches Einkommen verschaffen. Sie würde dem Interesse
der Schafzüchter etwas weniger schaden als das Verbot, weil sie
wahrscheinlich den Preis der Wolle nicht ganz so tief
herunterbrächte, und sie würde den Manufakturisten hinlänglichen
Vorteil gewähren, weil er, wenn er seine Wolle auch nicht so ganz
wohlfeil kaufte als bei einem gänzlichen Verbot, sie doch immer
noch wenigstens um fünf oder zehn Schilling wohlfeiler kaufen
[bookmark: page516]würde als
sie jeder auswärtige Manufakturist kaufen könnte und dabei noch die
Fracht und Assekuranz sparte, welche dieser zu tragen hätte. Es ist
kaum möglich, eine Auflage zu erdenken, die dem Landesherrn ein so
beträchtliches Einkommen gewährte und doch zugleich für jedermann
so wenig Unbequemlichkeit mit sich führte.

		Das Verbot kann trotz aller angedrohten Strafen doch die Ausfuhr
der Wolle nicht verhindern. Es ist bekannt, daß sie in bedeutenden
Mengen ausgeführt wird. Die große Differenz zwischen dem Preise auf
dem einheimischen und auf dem fremden Markte ist eine so starke
Versuchung zum Schleichhandel, daß alle Strenge des Gesetzes nichts
dagegen vermag. Diese ungesetzliche Ausfuhr ist aber für niemand
als den Schleichhändler vorteilhaft. Eine gesetzliche Ausfuhr, die
einer Abgabe unterworfen wäre, würde dem Landesherrn ein Einkommen
bringen und dadurch die Auflegung mancher vielleicht drückenderen
und unpassenderen Auflagen unnötig machen und so für alle
Staatsuntertanen vorteilhaft sein.

		Die Ausfuhr der Walkererde oder des Walkertons ist, weil man sie
zur Bereitung und Reinigung der Wollenzeuge für unentbehrlich hält,
bei fast ebenso hoher Strafe verboten als die Ausfuhr der Wolle
selbst. Selbst der Tabakspfeifenton wurde, obgleich er
anerkanntermaßen von dem Walkerton verschieden ist, doch wegen
seiner Ähnlichkeit und weil dieser zuweilen als Pfeifenton
ausgeführt werden könnte, gleichem Verbote und gleichen Strafen
unterworfen.

		Durch die siebente Akte aus dem dreizehnten und vierzehnten
Regierungsjahr Karls II. ist nicht nur die Ausfuhr der rohen
Häute, sondern auch die des gegerbten Leders, ausgenommen in der
Gestalt von Stiefeln, Schuhen und Pantoffeln, verboten worden, und
das Gesetz gab unseren Stiefelmachern und Schuhmachern ein Monopol
nicht nur gegen unsere Viehzüchter sondern auch gegen unsere
Gerber; durch spätere Statute wurden unsere Gerber von diesem
Monopol [bookmark: page517]befreit, indem sie eine kleine Abgabe von nur
einem Schilling auf den Zentner, der zu hundertundzwölf Pfund
gerechnet wird, zahlten. Auch wurde ihnen ein Rückzoll von zwei
Dritteilen der Akzise, womit diese Ware auch dann belegt ist, wenn
sie ohne weitere Verarbeitung ausgeführt wird, bewilligt. Alle
fertigen Lederwaren können zollfrei ausgeführt werden, und der
Ausführende hat überdies noch das Recht, die ganze Akziseabgabe als
Rückzoll zu verlangen, unsere Viehzüchter aber sind noch immer dem
alten Monopol unterworfen. Da die Viehzüchter voneinander entfernt
und in allen Gegenden des Landes zerstreut leben, so können sie
nicht ohne große Schwierigkeit zusammentreten und sich zu dem
Zwecke vereinen, entweder ihren Mitbürgern ein Monopol aufzubürden,
oder sich von einem Monopole, welches ihnen andere Leute
aufgebürdet haben, zu befreien. Manufakturisten jeder Art hingegen
können das leicht, da sie in allen großen Städten in zahlreichen
Körperschaften beisammen sind. Sogar die Hörner des Viehes
unterliegen einem Ausfuhrverbot, und die zwei unbedeutenden Gewerbe
der Horndrechsler und Kammmacher genießen in diesem Punkte ein
Monopol gegen die Viehzüchter.

		Beschränkungen durch Verbote oder durch Auflagen auf die Ausfuhr
von Gütern, welche nur zum Teil und nicht vollständig
fertiggestellt sind, sind nicht bloß der Ledermanufaktur eigen. So
lange an einer Sache noch etwas zu tun ist, damit sie zum
unmittelbaren Gebrauche und Verbrauche geeignet werde, glauben
unsere Manufakturisten, daß dies allein ihre Sache wäre. Die
Ausfuhr des Streich- und Kammgarns ist unter den nämlichen Strafen
verboten wie die der Wolle. Sogar weißes Tuch ist einem
Ausfuhrzolle unterworfen, und unsere Färber haben insofern ein
Monopol gegen unsere Tuchmacher erlangt. Diese hätten sich wohl
dagegen wahren können, aber es waren gerade [bookmark: page518]die meisten unserer
bedeutendsten Tuchmacher selbst zugleich Färber. Gehäuse und
Zifferblätter zu Taschen- und Schlaguhren dürfen nicht ausgeführt
werden. Unsere Taschen- und Schlaguhrmacher wollen, wie es scheint,
nicht zugeben, daß diese Arbeiten durch den Wettbewerb der
Ausländer im Preise steigen.

		Durch einige ältere Statuten Eduards III.,
Heinrichs VIII. und Eduards VI. war die Ausfuhr aller
Metalle verboten. Blei und Zinn machten allein eine Ausnahme,
vermutlich wegen des großen Überflusses an diesen Metallen, in
deren Ausfuhr damals ein großer Teil von dem Handel des
Königreiches bestand. Zur Ermunterung der Bergwerksarbeiten nahm
die siebzehnte Akte aus dem fünften Regierungsjahr Wilhelms und
Marias Eisen, Kupfer und Schwefelkies, wenn sie aus britischen
Erzen gemacht waren, von diesem Verbote aus. Die Ausfuhr aller
Arten von Kupferplatten, fremden sowohl als britischen, wurde
später durch die sechsundzwanzigste Akte aus dem neunten und
zehnten Regierungsjahr Wilhelms III. gestattet. Die Ausfuhr
von unverarbeitetem Messing, dem sogenannten Kanonengut,
Glockenspeise und Metall zu Küchengeschirr, ist noch immer
verboten. Fertige Messingwaren aller Art können zollfrei ausgeführt
werden.

		Die Ausfuhr von Materialien für die Manufaktur ist entweder
gänzlich verboten oder doch in vielen Fällen mit hohen Abgaben
belegt.

		Durch die fünfzehnte Akte aus dem achten Regierungsjahr wurde
die Ausfuhr aller Waren, welche Produkte britischen Bodens oder
britischer Manufakturarbeit sind und durch frühere Statuten mit
Abgaben belegt waren, vom Zolle befreit. Doch machten hierbei
folgende Waren eine Ausnahme: Alaun, Blei, Bleierz, Zinn, gegerbtes
Leder, Vitriol, Steinkohlen, Wollkardätschen, weißes wollenes Zeug,
Galmei, rohe Häute aller Art, Leim, Haar oder Wolle von [bookmark: page519]Kaninchen
und Hasen, Haare aller Art, Pferde und Bleiglätte. Rechnet man die
Pferde ab, so besteht alles übrige aus Materialien für die
Manufaktur oder unfertigen Manufakturwaren (die man als Materialien
zu weiterer Verarbeitung betrachten kann) oder aus gewerblichen
Werkzeugen. Das Statut läßt sie allen älteren Abgaben, mit denen
sie belegt waren, der älteren Subsidie und einem Prozent bei der
Ausfuhr ins Ausland, unterworfen bleiben.

		Nach demselben Statut ist eine große Menge fremder Farbstoffe
für den Gebrauch der Färber von allen Einfuhrzöllen befreit. Doch
wird später auf jeden von ihnen ein gewisser, wenngleich nicht sehr
hoher Ausfuhrzoll gelegt. Unsere Färber glaubten, wie es scheint,
ihr Interesse dabei zu finden, wenn sie einerseits die Einfuhr
dieser Drogen durch Befreiung von allen Zöllen ermunterten,
zugleich aber ihre Ausfuhr etwas entmutigten. Allein die Habsucht,
die dieses hübsche Pröbchen von merkantilischem Geiste eingab,
verfehlte wahrscheinlich ganz und gar ihr Ziel. Sie bewirkte
notwendig, daß die Einführenden mehr als sonst auf ihrer Hut waren,
die Einfuhr nicht größer werden zu lassen, als daß sie gerade für
den Bedarf des einheimischen Marktes reichte. Der einheimische
Markt wurde daher nun immer nur spärlich versorgt, und die Waren
standen deshalb stets etwas höher im Preise, als es der Fall
gewesen wäre, wenn die Ausfuhr ebenso frei gewesen wäre wie die
Einfuhr.

		Dem oben erwähnten Statut zufolge konnte Senegal- oder
arabisches Gummi, da sie zu den aufgezählten Drogen gehörten,
zollfrei eingeführt werden und zahlten nur ein kleines Wagegeld,
nämlich nur drei Pence auf den Zentner, wenn sie wieder ausgeführt
wurden. Frankreich erfreute sich damals eines ausschließlichen
Handels mit dem an diesen Drogen reichsten Lande, welches in der
Nähe des Senegal liegt, und der britische Markt konnte nicht leicht
durch eine [bookmark: page520]unmittelbare Einfuhr aus dem
Produktionslande selbst versorgt werden. Daher wurde durch die Akte
aus dem fünfundzwanzigsten Regierungsjahr Georgs II. die
Einfuhr des Senegalgummis (den allgemeinen Verordnungen der
Schifffahrtsakte zuwider) aus allen europäischen Ländern erlaubt.
Da das Gesetz aber doch diesen den allgemeinen Prinzipien der
englischen Handelspolitik so sehr zuwiderlaufenden Handelszweig
nicht begünstigen wollte, so legte es einen Einfuhrzoll von zehn
Schilling auf jeden Zentner, und es wurde hernach bei der Ausfuhr
von diesem Zolle nichts zurückerstattet. Der erfolgreiche Krieg,
welcher 1755 begann, gab Großbritannien denselben
ausschließlichen Handel nach jenen Ländern, dessen sich früher
Frankreich erfreut hatte. Sobald der Friede geschlossen war,
suchten unsere Manufakturisten sogleich sich diesen Vorteil zunutze
zu machen und sich nicht nur gegen die Produzenten, sondern auch
gegen die Einführer dieser Ware ein Monopol zu verschaffen. Durch
die 37. Akte aus dem fünften Regierungsjahr
Georgs III. wurde daher die Ausfuhr des Senegalgummis aus den
königlichen Herrschaftsgebieten in Afrika auf Großbritannien
beschränkt und ganz den nämlichen Einschränkungen, Verordnungen,
Konfiskationen und Strafen unterworfen, denen die Ausfuhr der
aufgezählten Waren der britischen Kolonien in Amerika und
Westindien unterlag. Auf die Einführung des Gummis wurde zwar ein
kleiner Zoll von sechs Pence für den Zentner gelegt, bei der
Wiederausfuhr aber hatte es die ungeheure Abgabe von einem Pfund
Sterling und zehn Schilling auf jeden Zentner zu tragen. Die
Absicht unserer Manufakturisten war die, daß die gesamte Erzeugung
dieser Länder nach Großbritannien gebracht werden sollte, und damit
sie sie zu einem selbstgewählten Preise kaufen könnten, sollte
nichts davon wieder ausgeführt werden, außer mit einem Aufwande,
der von der Ausfuhr hinlänglich abschreckte. Allein auch hier wie
bei vielen anderen Gelegenheiten [bookmark: page521]verfehlte die Habsucht ihr Ziel.
Dieser ungeheure Zoll war ein solcher Reiz für den Schleichhandel,
daß große Mengen dieser Ware nicht nur aus Großbritannien, sondern
aus Afrika selbst nach allen europäischen Manufakturländern,
besonders aber nach Holland heimlich ausgeführt wurden. Aus diesem
Grunde wurde denn auch durch die 10. Akte aus dem
vierzehnten Regierungsjahr Georgs III. der Ausfuhrzoll auf
fünf Schilling für den Zentner herabgesetzt.

		In dem Zolltarif, nach welchem die alte Subsidie erhoben wurde,
waren Biberfelle zu sechs Schilling und acht Pence das Stück
angesetzt, und die verschiedenen Subsidien und Auflagen, welche vor
dem Jahre 1722 auf ihre Einfuhr gelegt worden waren,
betrugen ein Fünftel des angesetzten Wertes oder sechzehn Pence für
jedes Fell, und alle diese Abgaben wurden, mit bloßer Ausnahme der
älteren Subsidie, welche sich auf zwei Pence belief, bei der
Ausfuhr zurückgegeben. Dieser Einfuhrzoll auf ein so wichtiges
Manufakturmaterial schien zu hoch zu sein, und so wurde im
Jahre 1722 der Satz auf zwei Schilling und sechs Pence
herabgesetzt, was den Einfuhrzoll auf sechs Pence herabbrachte,
wovon bei der Ausfuhr bloß die Hälfte zurückgegeben wurde. Der
nämliche glückliche Krieg brachte das reichste Biberland unter die
Herrschaft Großbritanniens, und da nun Biberfelle zu den
aufgezählten Waren zählten, wurde ihre Ausfuhr aus Amerika auf den
britischen Markt beschränkt. Unsere Manufakturisten gewahrten bald
den Vorteil, den sie aus diesem Umstande ziehen könnten, und so
wurde im Jahre 1764 der Einfuhrzoll auf Biberfelle bis
auf einen Penny herabgesetzt, der Ausfuhrzoll aber bis auf sieben
Pence für jedes Fell erhöht, ohne daß ein Rückzoll gewährt wurde.
Durch dasselbe Gesetz wurde ein Zoll von achtzehn Pence auf jedes
auszuführende Pfund Biberhaar oder Womb gelegt, ohne daß der
Einfuhrzoll dieser Ware geändert wurde, der, wenn sie von Briten
und in britischen Schiffen eingebracht [bookmark: page522]wurde, damals zwischen
vier und fünf Pence für jedes Stück betrug.

		Steinkohlen können ebensowohl als Manufakturmaterial wie als
Gewerbswerkzeug betrachtet werden. Deshalb wurde ihre Ausfuhr mit
starken Abgaben belegt, die sich gegenwärtig (1783) auf mehr als
fünf Schilling für die Tonne oder auf mehr als fünfzehn Schilling
für den Chaldron Newcastler Maß belaufen, und das ist in den
meisten Fällen mehr als der ursprüngliche Wert der Ware bei der
Kohlengrube oder auch in dem Hafen, wo sie ausgeführt wird.

		Die Ausfuhr der eigentlichen Gewerbswerkzeuge aber ist
gewöhnlich nicht bloß durch hohe Zölle eingeschränkt, sondern
geradezu verboten. So verbietet die zwanzigste Akte aus dem
siebenten und achten Regierungsjahr Wilhelms III. im achten
Abschnitt die Ausfuhr der Webstühle oder Maschinen, worauf
Handschuhe und Strümpfe gewirkt werden, bei Strafe, daß nicht nur
solche Webstühle oder Maschinen, wenn sie ausgeführt werden oder
auch nur ein Ausfuhrversuch gemacht wird, konfisziert werden
sollen, sondern daß auch noch eine Geldbuße von vierzig Pfund
Sterling zu zahlen sei, wovon die Hälfte dem Könige, die andere
Hälfte aber derjenigen Person, welche das Vergehen angibt oder die
Klage anhängig macht, zufällt. Ebenso ist durch die
einundsiebzigste Akte aus dem vierzehnten Regierungsjahr
Georgs III. verboten worden, irgendein Handwerksgerät, das zur
Baumwollen-, Leinwand-, Wollen- und Seidenmanufaktur dient, ins
Ausland auszuführen, bei Strafe nicht nur der Konfiskation des
Gerätes, sondern auch einer Geldbuße von zweihundert Pfund Sterling
für den, der sich auf solche Weise vergeht, sowie von zweihundert
Pfund Sterling für den Kapitän, der wissentlich dergleichen Gerät
an Bord genommen hat.

		Wenn auf die Ausfuhr des toten Handwerksgeräts so hohe Strafen
gelegt worden sind, so kann man sich wohl [bookmark: page523]denken, daß dem lebendigen
Werkzeuge, dem Handwerker, keine Freizügigkeit gestattet wurde.
Demgemäß ist nach der siebenundzwanzigsten Akte aus dem fünften
Regierungsjahr Georgs I. derjenige, der überführt wird,
irgendeinen Handwerker aus oder in den britischen Manufakturen zur
Ausreise in der Absicht verleitet zu haben, daß er im Auslande sein
Gewerbe treibe oder lehre, beim ersten Male einer Geldstrafe nicht
über hundert Pfund Sterling und dreimonatlicher Gefängnisstrafe
verfallen und muß bis zur Abzahlung im Gefängnis bleiben; beim
zweiten Male aber hat er eine von dem Gerichtshofe nach Gutbefinden
zu bestimmende Geldbuße und ein zwölfmonatliches Gefängnis verwirkt
und bleibt im Gefängnis, bis er die Summe bezahlt hat. Nach der
dreizehnten Akte aus dem dreiundzwanzigsten Regierungsjahr
Georgs II. ist diese Strafe erhöht worden: beim ersten
Vergehen auf fünfhundert Pfund Sterling für jeden verführten
Handwerker und auf zwölfmonatliches Gefängnis und so lange, bis er
die Summe bezahlt hat, beim zweiten Vergehen aber auf tausend Pfund
Sterling und zweijähriges Gefängnis und so lange, bis er die Buße
bezahlt hat.

		Nach dem ersteren dieser beiden Statute kann, wenn der Beweis
geführt wird, daß jemand einen Handwerker verleitet, oder daß ein
Handwerker versprochen und sich verbindlich gemacht hat, zu dem
vorbesagten Zweck ins Ausland zu gehen, ein solcher Handwerker
gezwungen werden, eine von dem Gerichtshof zu bestimmende
Bürgschaft zu leisten, daß er nicht über See gehen wolle, und darf,
bis er diese Bürgschaft geleistet hat, ins Gefängnis gesteckt
werden.

		Ist ein Handwerker über See gegangen und treibt oder lehrt er
sein Gewerbe im Auslande, so wird er, nachdem er von einem von
Seiner Majestät auswärtigen Gesandten oder Konsul oder von einem
der jeweiligen Staatssekretäre gewarnt worden und gleichwohl binnen
sechs Monaten nach [bookmark: page524]einer solchen Warnung nicht in das Königreich
zurückgekommen ist und fortan daselbst beständig bleibt und wohnt,
für unfähig erklärt, irgendein ihm daselbst zufallendes Vermächtnis
zu empfangen, irgend jemandes Bevollmächtigter zu sein oder
irgendwelches Grundeigentum im Königreiche durch Erbschaft,
Vermächtnis oder Kauf an sich zu bringen. Auch fällt alle seine
bewegliche und unbewegliche Habe dem Könige zu; er wird in jedem
Betracht für einen Fremdling erklärt und geht des königlichen
Schutzes verlustig.

		Ich brauche wohl nicht daran zu erinnern, wie sehr diese
Verordnungen der so gepriesenen Freiheit der Untertanen
widersprechen, auf die wir uns so eifersüchtig zu halten das
Ansehen geben, und die in diesem Falle doch den unbedeutenden
Interessen unserer Kaufleute und Manufakturisten glatt aufgeopfert
wird.

		Der löbliche Beweggrund bei allen diesen Verordnungen ist der,
unsere Manufakturen nicht durch ihre eigene Vervollkommnung,
sondern durch die Unterdrückung aller benachbarten und durch die
möglichste Beseitigung der lästigen Konkurrenz solcher verhaßten
und unangenehmen Mitbewerber zu erweitern. Unsere Manufakturherren
finden es ganz in der Ordnung, daß sie selbst das Monopol auf die
Talente aller ihrer Landsleute haben. Obgleich sie bei manchen
Gewerben die Zahl der Lehrlinge, welche zu gleicher Zeit angestellt
werden dürfen, einschränken, und bei allen Gewerben eine lange
Lehrzeit zur unerläßlichen Bedingung machen, so wollen sie alle die
Anzahl der Personen, welche die Kenntnis ihrer verschiedenen
Gewerbe besitzen, möglichst einschränken und wollen doch nicht, daß
von dieser kleinen Anzahl ein Teil außer Landes gehe und die
Fremden unterrichte.

		Konsumtion ist der einzige Zweck aller Produktion; und das
Interesse des Produzenten sollte nur insoweit berücksichtigt
werden, als es zur Förderung des Konsumenteninteresses [bookmark: page525]nötig ist.
Diese Maxime ist so vollkommen einleuchtend, daß es abgeschmackt
sein würde, sie noch besonders begründen zu wollen. Allein beim
Merkantilsystem wird das Interesse des Konsumenten fast beständig
dem des Produzenten aufgeopfert, und es scheint, daß danach die
Produktion und nicht die Konsumtion als Endzweck allen
Gewerbfleißes und alles Handels betrachtet wird.

		In den gegen die Einfuhr aller fremden Waren, welche mit den bei
uns wachsenden oder gearbeiteten in Konkurrenz kommen könnten,
verfügten Beschränkungen wird augenscheinlich das Interesse des
heimischen Konsumenten dem des Produzenten aufgeopfert. Lediglich
zum Vorteil des letzteren sieht sich der erstere gezwungen, jene
Erhöhung des Preises zu tragen, die von diesem Monopole fast immer
verursacht wird.

		Bloß zugunsten des Produzenten bewilligt man Ausfuhrprämien auf
einige seiner Produkte. Der einheimische Konsument muß erstlich die
Steuer, die zur Auszahlung der Prämie erforderlich ist, und
zweitens die noch größere Steuer bezahlen, die die notwendige Folge
der Erhöhung der Warenpreise auf dem inländischen Markte ist.

		Durch den berüchtigten Handelsvertrag mit Portugal wird der
Konsument durch hohe Zölle abgehalten, von einem benachbarten Lande
eine Ware zu kaufen, welche unser eigenes Klima nicht wachsen läßt,
sondern sieht sich in die Notwendigkeit versetzt, sie aus einem
entfernten Lande zu beziehen, obgleich es ausgemacht ist, daß die
Ware aus dem entfernten Laude nicht von solcher Güte ist wie die
des näher liegenden. Der heimische Konsument muß sich dieses Übel
gefallen lassen, damit der Produzent dieses oder jenes seiner
Produkte in das entfernte Land unter vorteilhafteren Bedingungen
einführen könne als er es sonst hätte tun können. Und zudem hat der
Konsument noch jede Erhöhung des Preises dieser Produkte zu tragen,
die aus einer [bookmark: page526]solchen erzwungenen Ausfuhr auf dem
einheimischen Markte entspringt.

		In dem Systeme von Gesetzen jedoch, welches zur Regierung
unserer amerikanischen und westindischen Kolonien geschaffen worden
ist, hat man das Interesse des heimischen Konsumenten dem des
Produzenten mit einer so verschwenderischen Freigebigkeit
aufgeopfert, wie in keiner einzigen unserer übrigen
Handelsverordnungen. Man hat ein großes Reich nur zu dem Zwecke
begründet, eine Nation von Kunden aufzuziehen, die aus den Läden
unserer verschiedenen Produzenten alles, womit diese sie versorgen
können, kaufen müssen. Um der kleinen Preiserhöhung willen, die
dieses Monopol unseren Produzenten verschaffen konnte, wurde dem
heimischen Konsumenten die ganze Last der Kosten aufgebürdet,
welche die Erhaltung und Verteidigung dieses Reiches fordert. Zu
diesem Zwecke, und nur zu diesem Zwecke, sind in den beiden letzten
Kriegen mehr als zweihundert Millionen ausgegeben, und ist außer
all dem, was in früheren Kriegen zu demselben Zwecke aufgewendet
worden war, noch eine neue Schuld von mehr als hundertundsiebzig
Millionen gemacht worden. Die bloßen Zinsen dieser Schuld belaufen
sich nicht nur höher als der ganze außerordentliche Profit, den man
durch das Monopol des Kolonialhandels jemals herausgebracht zu
haben behaupten kann, sondern auch höher, als der ganze Wert des
Handels selbst oder als der ganze Wert der Waren, die im
Durchschnitt jährlich nach den Kolonien ausgeführt worden sind.

		Es kann nicht schwer sein, zu sagen, wer die Urheber dieses
ganzen Merkantilsystems gewesen sind: Nicht die Konsumenten, wie
man sich leicht denken kann, deren Interesse völlig vernachlässigt
wurde, sondern die Produzenten waren es, deren Interesse so
sorgfältig dabei berücksichtigt wurde, und unter ihnen waren wieder
unsere Kaufleute und Manufakturisten die Hauptanstifter. In den
merkantilischen Verordnungen, [bookmark: page527]die der Gegenstand dieses Kapitels waren, ist
besonders das Interesse unserer Manufakturisten gewahrt worden, und
es wurde ihm nicht sowohl das Interesse der Konsumenten als das
mancher anderen Gruppen von Produzenten geopfert.

	
		
		Neuntes Kapitel.

Die Agrikultursysteme oder diejenigen Systeme der politischen
Ökonomie, die das Erzeugnis des Bodens als die einzige oder als die
hauptsächliche Quelle des Einkommens und Wohlstandes eines jeden
Landes darstellen.

		Die Agrikultursysteme der politischen Ökonomie bedürfen keiner
so langen Auseinandersetzung als ich bei dem Merkantil- oder
Handelssystem geben zu müssen glaubte.

		Dieses System, welches das Erzeugnis des Bodens als die einzige
Quelle des Einkommens und Wohlstandes eines jeden Landes darstellt,
hat, soviel ich weiß, noch bei keiner Nation Aufnahme gefunden und
existiert bis jetzt nur in der Theorie einiger sehr gelehrter und
begabter Männer in Frankreich. Es würde gewiß nicht der Mühe
lohnen, die Irrtümer eines Systems, das noch nirgends in der Welt
Schaden angerichtet hat und auch wohl niemals anrichten wird,
weitläufig auseinanderzusetzen. Doch will ich wenigstens die
Umrisse dieses höchst sinnreichen Systemes so deutlich als möglich
entwerfen.

		Colbert, der berühmte Minister Ludwigs XIV., war ein
rechtschaffener, sehr tätiger und geschäftskundiger Mann von großen
Erfahrungen und Scharfblick, wo es auf Prüfung von Finanzrechnungen
ankam, und großen Fähigkeiten, mit einem [bookmark: page528]Worte ganz dazu gemacht, in die
Erhebung und Verausgabung der Staatseinkünfte Methode und Ordnung
zu bringen. Unglücklicherweise hatte dieser Minister alle
Vorurteile des Merkantilsystems in sich aufgenommen, eines Systems,
das seiner Natur und seinem Wesen nach aus lauter Einschränkungen
und Vorschriften besteht und einen so tätigen und in Geschäfte
vergrabenen Mann notwendig fesseln mußte, der gewohnt war, die
verschiedenen Abteilungen des Staatsdienstes zu ordnen und die
nötige Aufsicht und Kontrolle einzuführen, um jede von ihnen auf
ihren geeigneten Wirkungskreis zu beschränken. Er bemühte sich, die
Industrie und den Handel eines großen Landes nach derselben Manier
zu ordnen wie die Abteilungen des Staatsdienstes und statt
jedermann sein Interesse auf seine eigene Art verfolgen zu lassen,
nämlich nach den Grundsätzen der Gleichheit, Freiheit und
Gerechtigkeit, verlieh er gewissen Industriezweigen
außerordentliche Privilegien, während er andere wieder
außerordentlichen Beschränkungen unterwarf. Er zeigte sich nicht
nur geneigt, wie andere europäische Minister, den städtischen
Gewerbfleiß mehr als den des Landes zu fördern, sondern er war
sogar willens, den ländlichen Gewerbfleiß zugunsten des städtischen
zu unterdrücken und niederzuhalten. Um den Stadtbewohnern die
Lebensmittel wohlfeil zu machen und dadurch die Manufakturen und
den auswärtigen Handel zu heben, verbot er die Getreideausfuhr ganz
und schloß so die Landbewohner für das bei weitem wichtigste
Erzeugnis ihres Gewerbfleißes von jedem auswärtigen Markte aus.
Dieses Verbot, verbunden mit den Einschränkungen der alten
französischen Provinzialgesetze in betreff des Getreidetransports
von einer Provinz in die andere, und mit den willkürlichen und
entwürdigenden Abgaben, die man in fast allen Provinzen von dem
Landmanne erhob, entmutigte den Ackerbau des Landes und hielt ihn
tief unter der Stufe zurück, zu der er sich bei einem so
fruchtbaren [bookmark: page529]Boden und unter einem so glücklichen Klima
gewiß erhoben haben würde. Diesen Zustand der Entmutigung und
Gedrücktheit fühlte man mehr oder weniger in allen Teilen des
Landes, und vielfache Untersuchungen wurden über seine Ursachen
angestellt. Eine dieser Ursachen schien in dem Vorzuge zu liegen,
welcher durch Colberts Einrichtungen dem städtischen Gewerbfleiß
vor dem ländlichen gegeben worden war.

		Wenn die Rute zu sehr nach der einen Seite gebogen ist, sagt ein
Sprichwort, so muß man sie, um sie gerade zu machen, ebenso stark
nach der anderen biegen. Die französischen Philosophen, die das
System in Vorschlag brachten, welches den Ackerbau als die einzige
Quelle des Einkommens und Wohlstandes eines jeden Landes darstellt,
scheinen diese sprichwörtliche Lehre befolgt zu haben, und wie in
Colberts Plane der städtische Gewerbfleiß unstreitig im Verhältnis
zum ländlichen überschätzt wurde, so scheint er in ihrem Systeme um
ebensoviel unterschätzt worden zu sein.

		Sie teilen die Menschen, die je dafür in Betracht gekommen sind,
daß sie zu dem jährlichen Boden- und Arbeitserzeugnis des Landes
einen Beitrag liefern, in drei Klassen. Die erste ist die Klasse
der Grundeigentümer; die zweite die der Landbebauer, der Pächter
und Bauern, die sie mit dem Namen der produktiven Klasse beehren;
die dritte die der Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute, die
sie durch die schimpfliche Benennung der unfruchtbaren oder
unproduktiven Klasse herabzusetzen suchen.

		Die Klasse der Grundeigentümer trägt zu dem jährlichen Erzeugnis
durch die Ausgaben bei, die sie von Zeit zu Zeit für die
Verbesserung des Bodens, für die Gebäude, Abzugsgräben,
Einzäunungen und anderen Meliorationen macht und durch die die
Landbebauer instandgesetzt werden, mit dem nämlichen Kapitale ein
größeres Erzeugnis zu erzielen und folglich eine höhere Rente zu
bezahlen. Diese erhöhte Rente [bookmark: page530]läßt sich als der Zins oder Profit
betrachten, der dem Grundeigentümer für jenen Kostenaufwand oder
für das auf die Bodenverbesserung verwendete Kapital zukommt.
Solche Ausgaben heißen in diesem Systeme Grundauslagen (dépenses
foncières).

		Die Landbebauer oder Pächter tragen zu dem jährlichen Erzeugnis
dadurch bei, was in diesem Systeme ursprüngliche Auslagen und
jährliche Auslagen (dépenses primitives et dépenses annuelles)
heißt und von ihnen auf den Landbau verwendet wird. Die
ursprünglichen Auslagen bestehen in den Ackerwerkzeugen, dem
Viehstande, der Aussaat und in dem Unterhalte von des Pächters
Familie, Gesinde und Vieh, wenigstens während eines großen Teils
des ersten Jahres der Pacht oder so lange, bis er von dem Boden ein
Einkommen ziehen kann. Die jährlichen Auslagen bestehen in dem
Saatgetreide, in der Abnutzung der Ackerwerkzeuge und in dem
jährlichen Unterhalt des Gesindes und Viehes und auch der Familie
des Pächters, sofern ein Teil derselben als bei dem Ackerbau
dienendes Gesinde betrachtet werden kann. Derjenige Teil des
Bodenerzeugnisses, der ihm nach Bezahlung der Rente übrig bleibt,
muß hinreichend sein, um ihm erstens binnen nicht zu langer Zeit,
wenigstens vor Ablauf seines Pachttermins, alle ursprünglichen
Auslagen samt den gewöhnlichen Kapitalprofiten, und zweitens in
jedem Jahre alle jährlichen Auslagen, ebenfalls mit dem
gewöhnlichen Kapitalprofit zu erstatten. Diese beiden Arten von
Ausgaben sind zwei Kapitalien, welche der Pächter auf den Landbau
verwendet, und wenn sie ihm nicht mit einem billigen Profit
regelmäßig wiedererstattet werden, so kann er sein Gewerbe nicht
auf demselben Fuße, wie andere Gewerbe betrieben werden,
fortsetzen, sondern muß dasselbe um seines eigenen Vorteils willen
sobald als möglich aufgeben und sich nach einem anderen umsehen.
Derjenige Teil des Bodenerzeugnisses also, der dem Pächter zur
Fortsetzung [bookmark: page531]seines Gewerbes unentbehrlich ist, müßte als
ein dem Ackerbau geheiligter Fonds angesehen werden. Wenn sich der
Grundeigentümer an ihm vergreift, so verringert er notwendig das
Erzeugnis seines eigenen Bodens und bringt in wenigen Jahren den
Pächter dahin, daß er nicht nur nicht diese übertriebene Rente,
sondern nicht einmal die angemessene Rente bezahlen kann, die er
sonst von seinen Ländereien bekommen hätte. Die Rente, die dem
Grundherrn eigentlich gebührt, ist nur der Reinertrag, der nach
vollständiger Deckung aller notwendigen Auslagen, die man zur
Erzielung des rohen oder Bruttoertrages im voraus machen muß, übrig
bleibt. Eben um deswillen, weil die Arbeit der Landbebauer außer
der vollständigen Deckung jener notwendigen Auslagen noch einen
solchen Reinertrag abwirft, wird dieser Klasse von Leuten in jenem
Systeme der ehrenvolle Name der produktiven Klasse gegeben. Und aus
demselben Grunde heißen auch ihre ursprünglichen und ihre
jährlichen Auslagen produktive Auslagen, weil sie nach
Wiedererstattung ihres eigenen Wertes darüber hinaus eine jährliche
Wiederholung dieses Reinertrages hervorbringen.

		Die sogenannten Grundauslagen, oder dasjenige, was der Grundherr
auf die Verbesserung des Landes verwendet, werden in diesem Systeme
gleichfalls mit dem Namen von produktiven Auslagen beehrt. Solange
bis alle diese Auslagen samt den gewöhnlichen Kapitalprofiten dem
Grundherrn durch die erhöhte Rente, die er von seinem Lande
bezieht, völlig wiedererstattet worden, müßte diese erhöhte Rente
sowohl von der Kirche, als vom Könige für heilig und unverletzlich
angesehen und weder einem Zehnten noch einer Besteuerung
unterworfen werden. Geschieht dies nicht, so verhindert die Kirche
durch die Erschwerung der Bodenverbesserung die künftige
Vergrößerung ihrer Zehnten, und der König die künftige Vermehrung
seiner Steuern. Da also in einem wohlgeordneten Zustande der Dinge
diese Grundauslagen [bookmark: page532]nicht nur ihren eigenen Wert völlig
wiedererstatten, sondern auch nach einiger Zeit immer wieder
darüber hinaus einen Reinertrag hervorbringen, so werden sie in
diesem Systeme als produktive Auslagen betrachtet.

		Doch sind die Grundauslagen des Gutsherrn und die ursprünglichen
und jährlichen Auslagen des Pächters die einzigen drei Arten von
Auslagen, die nach diesem Systeme als produktive angesehen werden.
Alle übrigen Auslagen, und alle anderen Menschenklassen, selbst
die, welche nach der gewöhnlichen Vorstellung der Menschen für die
produktivsten gelten, werden bei dieser Schätzung der Dinge
sämtlich als unfruchtbar und unproduktiv angesehen.

		Insbesondere gelten Handwerker und Industrielle, deren
Gewerbfleiß nach der gewöhnlichen Vorstellung der Menschen den Wert
der rohen Produkte des Bodens so sehr erhöht, in diesem Systeme
sämtlich als eine Klasse von ganz unfruchtbaren und unproduktiven
Menschen. Ihre Arbeit, sagt man, erstattet bloß das Kapital samt
seinen gewöhnlichen Profiten wieder, das sie beschäftigt. Dieses
Kapital besteht aus den Materialien, dem Handwerksgerät und dem
Arbeitslohn, den ihnen ihre Arbeitgeber vorschießen, und ist der
Fonds, aus dem ihre Arbeit und ihr Unterhalt bestritten werden
soll. Sein Kapitalprofit ist für den Unterhalt ihres Arbeitgebers
bestimmt. So wie der Arbeitgeber seinen Leuten das Kapital an
Materialien, Handwerkszeug und Arbeitslohn vorschießt, so schießt
er sich selber das vor, was zu seinem eigenen Unterhalt nötig ist,
und diesen Unterhalt mißt er gewöhnlich nach dem Profit, den er
durch den Preis von seiner Leute Arbeit zu machen gedenkt.
Erstattet ihm dieser Preis nicht sowohl den Unterhalt, den er sich
selber vorschießt als auch die Materialien, Handwerksgerät und
Arbeitslöhne, die er seinen Arbeitern vorschießt, zurück, so
ersetzt er ihm offenbar nicht alle Auslagen, die er dafür gemacht
hat. Die Profite von einem Manufakturkapital sind also nicht,
[bookmark: page533]wie die
Grundrente, ein Reinertrag, der zurückbleibt, nachdem alle darauf
gewandte Auslagen wiedererstattet worden sind. Das Kapital des
Pächters liefert diesem ebensogut einen Profit wie das Kapital des
Manufakturherrn; aber es wirft auch noch für eine andere Person
eine Rente ab, was bei dem Kapital des Manufakturherrn nicht der
Fall ist. Die Auslagen also, die zur Beschäftigung und zum
Unterhalt der Handwerker und Manufakturisten gemacht werden, tun
nichts weiter, als daß sie, wenn ich so sagen darf, die Existenz
ihres eigenen Wertes verlängern, ohne einen neuen Wert
hervorzubringen. Es sind mithin nur unfruchtbare und unproduktive
Auslagen. Die Auslagen hingegen, die zur Beschäftigung der Pächter
und Landarbeiter gemacht werden, verlängern nicht nur die Existenz
ihres eigenen Wertes, sondern bringen auch noch einen neuen Wert,
die Rente des Grundherrn, hervor. Sie sind daher produktive
Auslagen.

		Handelskapital ist ebenso unfruchtbar und unproduktiv wie
Manufakturkapital. Es verlängert bloß die Existenz seines eigenen
Wertes und bringt keinen neuen Wert hervor. Seine Profite sind nur
die Wiedererstattung des Unterhalts, den der Eigentümer während der
Zeit, wo er es verwendet, oder so lange, bis es ihm wieder eingeht,
sich selber vorschießt. Sie sind nur die Wiedererstattung eines
Teils von den Auslagen, die zu seiner Benutzung gemacht werden
mußten.

		Die Arbeit der Handwerker und Manufakturisten fügt zu dem Werte
des gesamten jährlichen Betrages an Rohprodukten des Bodens nie
etwas hinzu. Zwar fügt sie dem Werte einzelner seiner Teile sehr
viel hinzu; allein die Verzehrung von anderen, die sie unterdessen
notwendig macht, ist genau so groß wie der Wert, den sie jenen
Teilen zusetzt, so daß der Wert des ganzen Betrages in keinem
Augenblick auch nur im mindesten dadurch vermehrt wird. Die Person
zum Beispiel, die die Spitzen zu einem Paar [bookmark: page534]feiner Manschetten macht,
kann zuweilen den Wert von etwa einem Penny Flachs bis
auf 30 Pfund Sterling erhöhen. Wenn es aber auch beim
ersten Anblick scheint, daß sie den Wert von einem Teile des
Rohproduktes ungefähr siebentausendzweihundertmal vermehre, so
setzt sie in Wirklichkeit zu dem ganzen jährlichen Betrage des
Rohproduktes nichts hinzu. Das Verfertigen jener Spitzen kostet sie
vielleicht zwei Jahre Arbeit. Die dreißig Pfund, die sie nach
vollendeter Arbeit dafür erhält, sind nichts weiter als die
Wiedererstattung des Unterhaltes, den sie sich selbst während der
zwei Jahre, die sie damit beschäftigt war, vorschießt. Der Wert,
den sie durch die Arbeit jedes Tages, Monats oder Jahres dem
Flachse zusetzte, erstattet immer nur den Wert dessen wieder, was
sie während dieses Tages, Monats oder Jahres verzehrte. Nie also
setzt sie dem Werte des gesamten jährlichen Betrages der
Rohprodukte etwas hinzu: denn der Teil des Produktes, den sie
fortwährend verzehrt, ist gerade so groß wie der Wert, den sie
beständig hervorbringt. Die äußerste Armut der meisten mit dieser
kostspieligen und doch unbedeutenden Arbeit beschäftigter Menschen
kann uns davon überzeugen, daß der Preis ihrer Arbeit gewöhnlich
den Wert ihres Unterhalts nicht übersteigt. Anders verhält es sich
mit der Arbeit der Pächter und Landarbeiter. Ständig bringt sie für
gewöhnlich in der Rente des Grundherrn einen Wert hervor, nachdem
sie auch noch die ganze Konsumtion, die gesamten Kosten der
Beschäftigung und des Unterhalts der Arbeiter sowohl als ihrer
Arbeitgeber aufs vollständigste wiedererstattet hat.

		Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute können das Einkommen
und den Reichtum der Gesellschaft nur durch Sparsamkeit vermehren,
oder, wie es in dem Systeme ausgedrückt wird, nur durch Enthaltung,
d. h. dadurch, daß sie sich eines Teils der zu ihrem
Unterhalte bestimmten Fonds enthalten. Sie bringen jährlich weiter
nichts als diese Fonds [bookmark: page535]hervor. Wenn sie nun nicht jährlich einen Teil
davon ersparen, wenn sie sich nicht jährlich des Genusses von einem
Teile davon enthalten, so kann durch ihren Gewerbfleiß das
Einkommen und der Reichtum ihrer Gesellschaft nicht im geringsten
vermehrt werden. Pächter und Landarbeiter hingegen können alle zu
ihrem Unterhalte bestimmten Fonds vollständig genießen und
gleichwohl noch das Einkommen und den Reichtum ihrer Gesellschaft
vermehren. Über das hinaus, was zu ihrem Unterhalte bestimmt ist,
liefert ihr Gewerbfleiß jährlich noch einen Reinertrag, dessen
Vermehrung notwendig das Einkommen und den Reichtum der
Gesellschaft vermehren muß. Deshalb können Völker, die wie das
englische und französische großenteils aus Grundeigentümern und
Landbebauern bestehen, durch Gewerbfleiß und Genuß reich werden.
Völker hingegen, die wie die Holländer und Hamburger hauptsächlich
aus Kaufleuten, Handwerkern und Manufakturisten bestehen, können
nur durch Sparsamkeit und Enthaltung reich werden. Wie aber das
Interesse von Völkern, deren Umstände so ungleich sind, höchst
verschieden ist, so ist es auch ihr Volkscharakter. Bei den
ersteren bilden natürlich Liberalität, Offenheit und Geselligkeit
einen Teil dieses Charakters; bei den letzteren Engherzigkeit,
Kleinlichkeit und Selbstsucht, die allem geselligen Vergnügen und
Genusse feind ist.

		Die unproduktive Klasse, die der Kaufleute, Handwerker und
Manufakturisten, findet Unterhalt und Beschäftigung nur auf Kosten
der beiden anderen Klassen, nämlich der Grundeigentümer und der
Landbebauer. Diese liefern ihnen die Materialien zu ihrer Arbeit
und den Lebensbedarf, das Getreide und Vieh, das sie während ihrer
Arbeit verzehren. Die Grundeigentümer und Landbebauer bezahlen
schließlich auch den Arbeitslohn aller Arbeiter der unproduktiven
Klasse und die Profite aller ihrer Arbeitgeber. Diese Arbeiter und
ihre Arbeitgeber sind eigentlich die Diener der Grundeigentümer
[bookmark: page536]und
Landbebauer. Nur sind sie Diener, die außer Hause arbeiten, während
das Gesinde seine Arbeiten im Hause selbst schafft. Beide aber
werden auf Kosten der nämlichen Herren unterhalten; beider Arbeit
ist gleich unproduktiv. Sie fügt dem Werte der Gesamtsumme des
Bodenrohertrages nichts zu: anstatt den Wert dieser Gesamtsumme zu
vergrößern, ist sie nur eine Last und Ausgabe, die davon bezahlt
werden muß.

		Doch ist die unproduktive Klasse den beiden anderen Klassen
nicht nur nützlich, sondern sehr nützlich. Mittels des
Gewerbfleißes der Kaufleute, Handwerker und Manufakturisten können
die Grundeigentümer und Landbebauer sowohl die fremden Waren als
auch die Manufakturartikel ihres eigenen Landes, deren sie
bedürfen, mit dem Produkte einer weit geringeren Menge ihrer
eigenen Arbeit erkaufen als sie aufzuwenden genötigt wären, wenn
sie auf eine ungeschickte und linkische Weise den Versuch machten,
die einen selbst einzuführen und die anderen zu ihrem Gebrauche
selbst zu verfertigen. Durch die unproduktive Klasse sehen sich die
Landbebauer mancher Sorge überhoben, die sonst ihre Aufmerksamkeit
von dem Landbau abziehen würde. Die Überlegenheit des Produkts, das
sie infolge dieser ungeteilten Aufmerksamkeit zu erzeugen imstande
sind, entschädigt sie hinlänglich für alle Ausgaben, die ihnen,
oder den Grundeigentümern der Unterhalt und die Beschäftigung der
unproduktiven Klasse verursacht. So unproduktiv daher auch der
Gewerbfleiß der Kaufleute, Handwerker und Manufakturisten seiner
Natur nach ist, so trägt er so doch mittelbar dazu bei, das
Bodenprodukt zu vermehren. Er vermehrt die produktiven Kräfte
produktiver Arbeit, indem er ihr Freiheit läßt, sich auf ihr
eigentümliches Geschäft, den Ackerbau, zu beschränken; und der
Pflug geht oft leichter und besser gerade durch die Arbeit des
Mannes, dessen Geschäft damit gar nichts zu tun hat. [bookmark: page537]

		Es kann niemals im Interesse der Grundeigentümer und Landwirte
liegen, den Gewerbfleiß der Kaufleute, Handwerker und
Manufakturisten irgendwie zu beschränken oder zu entmutigen. Je
größer die Freiheit ist, die diese unproduktive Klasse genießt, um
so größer wird der Wettbewerb in allen ihren verschiedenen
Geschäftszweigen sein, und um so wohlfeiler können sich die beiden
anderen Klassen mit fremden Waren und mit den Manufakturartikeln
ihres eigenen Landes versorgen.

		Es kann niemals im Interesse der unproduktiven Klasse liegen,
die beiden anderen Klassen zu unterdrücken. Der Überschuß des
Bodenertrages ist es, d. h. das, was nach Abzug des Unterhalts
erstens der Landbebauer und dann der Grundeigentümer übrig bleibt,
wovon die unproduktive Klasse unterhalten und beschäftigt wird. Je
größer dieser Überschuß ist, desto größer wird auch der Unterhalt
und die Beschäftigung dieser Klasse sein. Die Herstellung
vollkommener Gerechtigkeit, vollkommener Freiheit und vollkommener
Gleichheit ist das so einfache Geheimnis, das allen drei Klassen
die höchste Stufe des Wohlstandes am wirksamsten sichert.

		Die Kaufleute, Handwerker und Manufakturisten solcher
Handelsstaaten, die wie Holland und Hamburg vornehmlich aus dieser
unproduktiven Klasse bestehen, werden gleichfalls ganz auf Kosten
der Grundeigentümer und Landbebauer beschäftigt. Der Unterschied
ist bloß der, daß die Grundeigentümer und Landbebauer größtenteils
in weiter Entfernung von den Kaufleuten, Handwerkern und
Manufakturisten, denen sie Materialien zur Arbeit und
Nahrungsmittel verschaffen, in anderen Ländern leben und Untertanen
anderer Staaten sind.

		Dennoch sind solche Handelsstaaten für die Bewohner dieser
anderen Länder nicht nur nützlich, sondern höchst nützlich. Sie
füllen gewissermaßen eine weite Lücke aus [bookmark: page538]und ersetzen die Stelle der
Kaufleute, Handwerker und Manufakturisten, die die Bewohner dieser
Länder zu Hause finden sollten, die sie aber wegen irgendeines
Fehlers in ihrer Politik nicht zu Hause finden.

		Es kann niemals im Interesse dieser, ich möchte sagen,
agrarischen Völker liegen, den Gewerbfleiß der Handelsstaaten
dadurch zu entkräften oder zu stören, daß sie ihren Handel oder die
Waren, die sie liefern, mit hohen Zöllen belegen. Solche Zölle
könnten nur, indem sie die Waren teurer machen, dazu dienen, den
Realwert des überschüssigen Produktes ihres eigenen Bodens, mit dem
oder, was auf dasselbe hinauskommt, mit dessen Preise diese Waren
gekauft werden, herabzusetzen. Solche Zölle könnten nur dazu
dienen, die Zunahme dieses überschüssigen Produktes und folglich
die Verbesserung und Kultur ihres eigenen Bodens zu verhindern.
Dagegen würde das wirksamste Mittel, den Wert dieses überschüssigen
Produktes zu erhöhen, seine Zunahme zu befördern, und somit die
Verbesserung und Kultur des Bodens zu heben, darin bestehen, daß
man dem Handel aller solcher handeltreibenden Völker die
vollkommenste Freiheit gewährt.

		Diese vollkommene Handelsfreiheit würde sogar das wirksamste
Mittel sein, die ackerbautreibenden Länder mit der Zeit mit allen
Handwerkern, Manufakturisten und Kaufleuten, an denen es ihnen
fehlt, zu versorgen und so die bedeutsame Lücke, die sie bei sich
wahrnehmen, auf die geeignetste und vorteilhafteste Weise
auszufüllen.

		Die fortwährende Zunahme des überschüssigen Ertrages ihres
Bodens würde mit der Zeit ein größeres Kapital erschaffen als mit
dem gewöhnlichen Profitsatze beim Landbau allein angelegt werden
könnte, so daß sich der überschüssige Teil dieses Kapitals von
selbst der Beschäftigung einheimischer Handwerker und
Manufakturisten zuwenden würde. Finden aber diese Handwerker und
Manufakturisten sowohl die [bookmark: page539]Materialien zu ihrer Arbeit als auch den Fonds
zu ihrem Lebensunterhalte im eigenen Lande, so würden sie sogleich
imstande sein, selbst mit weit weniger Kunst und Geschick doch
ebenso wohlfeil zu arbeiten wie die gleichen Handwerker und
Manufakturisten solcher Handelsstaaten, die Materialien und
Unterhaltsmittel aus großer Ferne herbeischaffen müssen. Und wenn
sie auch aus Mangel an Kunst und Geschick eine Zeitlang nicht so
wohlfeil arbeiten könnten, so könnten sie doch, wenn sie im Lande
selbst einen Markt finden, ihre Arbeit ebenso wohlfeil verkaufen
wie die Handwerker und Manufakturisten solcher Handelsstaaten, die
ihre Waren aus so weiter Ferne zu Markte bringen müssen. Sobald sie
sich aber mehr Kunst und Geschick erworben haben werden, werden sie
auch bald wohlfeiler zu verkaufen imstande sein. Daher würden die
Handwerker und Manufakturisten solcher Handelsstaaten auf dem
Markte der ackerbautreibenden Nationen sogleich Wettbewerber finden
und bald darauf im Preise unterboten und gänzlich verdrängt werden.
Die Wohlfeilheit der Manufakturwaren bei jenen agrarischen Völkern,
die sich als eine Folge der stufenweise steigenden Kunst und
Geschicklichkeit herausstellen müßte, würde ihren Absatz mit der
Zeit über den inländischen Markt hinaus ausdehnen und die Waren auf
viele fremde Märkte bringen, von denen sie dann gleichfalls manche
Manufakturartikel der Handelsstaaten nach und nach verdrängen
würden.

		Diese beständige Zunahme des rohen sowohl als des verarbeiteten
Produktes der ackerbautreibenden Nationen brächte dann mit der Zeit
ein größeres Kapital hervor als mit dem gewöhnlichen Profitsatze
entweder beim Ackerbau oder bei den Manufakturen angelegt werden
könnte. Der Überschuß dieses Kapitals würde sich natürlicherweise
von selbst dem auswärtigen Handel zuwenden und auf die Ausfuhr
derjenigen Teile des rohen und verarbeiteten Produktes [bookmark: page540]ihres Landes, die
den Begehr des inländischen Marktes übersteigen, verwendet werden.
Bei der Ausfuhr der Produkte ihres eigenen Landes hätten dann die
Kaufleute eines agrarischen Volkes einen ähnlichen Vorteil vor den
Kaufleuten der handeltreibenden Völker voraus wie seine Handwerker
und Manufakturisten vor dessen Handwerkern und Manufakturisten
voraushaben: den Vorteil nämlich, daß sie zu Hause die Ladung, die
Vorräte und die Lebensmittel fänden, die die anderen in der Ferne
aufsuchen müßten. Bei geringerer Kunst und Geschicklichkeit in der
Schiffahrt würden sie daher imstande sein, diese Ladung auf
auswärtigen Märkten ebenso wohlfeil, und bei gleicher Kunst und
Geschicklichkeit sogar noch wohlfeiler zu verkaufen als die
Kaufleute der Handelsstaaten. Sie würden mithin bald in diesem
Zweige des auswärtigen Handels mit jenen handeltreibenden Völkern
wetteifern und sie mit der Zeit ganz daraus verdrängen.

		Nach diesem liberalen und hochherzigen Systeme ist daher die
vorteilhafteste Methode, wie ein agrarisches Volk sich selbst
Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute erziehen kann, die, daß
es den Handwerkern, Manufakturisten und Kaufleuten aller übrigen
Völker die unbeschränkteste Freiheit einräumt. Es erhöht dadurch
den Wert des überschüssigen Produktes seines eigenen Bodens, und
dessen stete Zunahme bildet nach und nach einen Fonds, der ihm mit
der Zeit notwendigerweise alle Handwerker, Manufakturisten und
Kaufleute, deren es bedarf, verschaffen muß.

		Wenn dagegen ein agrarisches Volk den Handel fremder Völker
durch hohe Zölle oder gänzliche Verbote unterdrückt, so schadet es
notwendig seinem eigenen Interesse auf zweierlei Weise. Erstens
vermindert es dadurch, daß es den Preis aller fremden Waren und
alle Arten von Manufakturwaren erhöht, unfehlbar den Realwert des
überschüssigen Produkts seines eigenen Bodens, mit dem, oder, was
auf dasselbe [bookmark: page541]hinausläuft, mit dessen Preise es jene fremden
Waren und die Manufakturwaren kauft. Zweitens aber erhöht es
dadurch, daß es seinen eigenen Kaufleuten, Handwerkern und
Manufakturisten eine Art von Monopol auf dem einheimischen Markte
gibt, den Profitsatz des Kaufmanns und Manufakturisten im
Verhältnis zu dem des Landwirtes und zieht dadurch entweder einen
Teil des Kapitals, der früher in dem Ackerbau steckte, davon ab
oder bewirkt doch, daß ein Kapitalteil, der sonst dem Ackerbau
zugeflossen wäre, ihm nicht zukommt. Diese Politik entmutigt also
den Ackerbau auf zweierlei Art: einmal dadurch, daß sie den
Realwert seines Produktes verringert und so seinen Profitsatz
erniedrigt, und zweitens dadurch, daß sie den Profitsatz bei allen
übrigen Erwerbszweigen in die Höhe treibt. Der Ackerbau wird
weniger vorteilhaft, Handel und Manufakturen aber vorteilhafter als
sie sonst sein würden, und jedermann wird durch sein eigenes
Interesse angetrieben, sein Kapital und seinen Gewerbfleiß soviel
als möglich von dem ersteren ab- und den letzteren zuzuwenden.

		Wenn auch ein agrarisches Volk durch diese drückende Politik
sich seine eigenen Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute etwas
früher verschaffen sollte, als es mit der Gewerbefreiheit geschehen
könnte – eine Sache übrigens, die nicht wenig zweifelhaft
ist – so würde sie sie doch vor der Zeit, und ehe sie dazu
gleichsam reif geworden wären, hervorbringen. Sie erzöge eine Art
des Gewerbfleißes zu schnell und unterdrückte dadurch eine andere
viel schätzenswertere. Indem sie eine Art des Gewerbfleißes zu
schnell emporbrächte, die bloß das Kapital, das in ihr steckt, samt
dem gewöhnlichen Profit wiedererstattete, würde sie eine andere Art
des Gewerbfleißes zurückhalten, die, nachdem, sie das Kapital samt
seinem Profit wiedererstattet hat, noch einen Reinertrag, eine
freie Rente für den Grundherrn, liefert. Sie würde eine produktive
Arbeit niederhalten, indem sie eine [bookmark: page542]durchaus unfruchtbare und unproduktive zu
hastig emporbrächte.

		Auf welche Weise nach diesem Systeme die Gesamtsumme des
jährlichen Bodenertrages auf die drei oben erwähnten Klassen sich
verteilt, und wie die Arbeit der unproduktiven Klasse nichts weiter
als den Wert dessen, was sie verzehrt, wiedererstattet, ohne im
geringsten den Wert jener Gesamtsumme zu vermehren: das hat
Quesnai, der scharfsinnige und tiefdenkende Urheber dieses Systems
in gewissen arithmetischen Formeln dargestellt. Die erste dieser
Formeln, die er vorzugsweise mit dem Namen der ökonomischen Tafel
bezeichnet, stellt die Art dar, wie jene Verteilung nach seiner
Meinung in einem Zustande der vollkommensten Freiheit und folglich
des höchsten Wohlstandes stattfindet: in einem Zustande, wo der
Jahresertrag den möglichst größten Reinertrag abwürfe, und jede
Klasse ihren gebührenden Anteil an dem ganzen Jahresertrage
genösse. Einige andere Formeln geben die Art an, wie nach seiner
Meinung diese Verteilung unter den mancherlei Einschränkungen und
Maßregeln erscheint, bei denen entweder die Klasse der
Grundeigentümer oder die unfruchtbare und unproduktive Klasse mehr
begünstigt wird als die Klasse der Landbebauer und bei denen die
eine oder die andere jener Klassen sich mehr oder weniger von dem
Anteil aneignet, der eigentlich dieser produktiven Klasse gebührte.
Jede solche Aneignung, jede Verletzung der natürlichen Verteilung,
die sich bei gänzlicher Freiheit herausstellen würde, muß nach
diesem Systeme notwendig von Jahr zu Jahr den Wert und die
Gesamtsumme des Jahresproduktes mehr oder weniger verringern und in
dem wirklichen Reichtume und Einkommen der Gesellschaft eine
stufenweise Abnahme herbeiführen, eine Abnahme, die schneller oder
langsamer vor sich geht, je nachdem diese Aneignung stärker oder
schwächer ist, je nachdem jene natürliche Verteilung, die [bookmark: page543]durch die
vollkommenste Freiheit bewerkstelligt würde, mehr oder weniger
verletzt wird. Diese nachfolgenden Formeln stellen die
verschiedenen Grade der Abnahme dar, die diesem Systeme zufolge den
verschiedenen Graden entsprechen, in denen jene natürliche
Verteilung der Dinge verletzt wird.

		Gewisse erfindungsreiche Ärzte scheinen sich eingebildet zu
haben, daß die Gesundheit des menschlichen Körpers nur durch eine
genau bestimmte Diät und Bewegung erhalten werden könne, und daß
jede, auch die kleinste Abweichung davon notwendig einen Grad von
Krankheit oder Unpäßlichkeit verursachen müsse, der dem Grade der
Abweichung angemessen sei. Die Erfahrung dürfte aber zeigen, daß
der menschliche Körper, wie es wenigstens allen Anschein hat, oft
bei der allerverschiedensten Diät, und selbst bei einer, die
allgemein für alles eher denn gesund gehalten wird, dennoch
vollkommen gesund bleibt. Es dürfte sich aber zeigen, daß der
gesunde Zustand des menschlichen Körpers in sich selbst ein
gewisses unbekanntes Prinzip der Erhaltung habe, wodurch die
schlimmen Folgen der fehlerhaftesten Diät mannigfach abgewendet
oder erleichtert werden können. Quesnai, der selbst Arzt, und zwar
ein sehr erfindungsreicher Arzt war, scheint von dem Staatskörper
einen ähnlichen Begriff gehabt und sich eingebildet zu haben, daß
er nur bei einer gewissen genau bestimmten Diät, der strengen Diät
vollkommener Freiheit und vollkommener Gerechtigkeit, blühen und
gedeihen könne. Es scheint, daß er nicht in Erwägung zog, wie in
dem Staatskörper das natürliche Bestreben, das jeder Mensch
andauernd bewährt, seine Lage zu verbessern, ein Prinzip der
Selbsterhaltung ist, wodurch die schlimmen Folgen einer
parteiischen und drückenden Volkswirtschaftspolitik mannigfach
abgewendet und erleichtert werden können. Eine solche
Volkswirtschaftspolitik hält zwar den natürlichen Fortschritt einer
Nation zu Reichtum und Wohlstand mehr oder weniger [bookmark: page544]auf, aber sie ist doch nicht
immer imstande, ihn gänzlich zu hemmen oder wohl gar rückgängig zu
machen. Wenn eine Nation ohne den Genuß vollkommener Freiheit und
vollkommener Gerechtigkeit nicht gedeihen könnte, so gäbe es in der
ganzen Welt keine Nation, die es hätte zum Wohlstande bringen
können. Es hat aber die Weisheit der Natur in den Staatskörper
glücklicherweise reichliche Mittel gelegt, so manche schlimme
Folgen menschlicher Torheit und Ungerechtigkeit zu heilen, gerade
wie sie auch dem menschlichen Körper die Mittel verliehen hat, die
üblen Folgen der Trägheit und Unmäßigkeit abzuwenden.

		Der Hauptirrtum dieses Systems scheint aber darin zu liegen, daß
es die Klasse der Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute als
ganz unfruchtbar und unproduktiv darstellt. Die nachfolgenden
Bemerkungen mögen dazu dienen, das Unrichtige an dieser Darstellung
hervorzuheben.

		Erstens ist anerkannt, daß diese Klasse jährlich den
Wert dessen, was sie das Jahr hindurch verzehrt, wieder
hervorbringt und so wenigstens die Existenz des Vorrats oder
Kapitals, womit sie erhalten und beschäftigt wird, verlängert.
Schon in dieser Hinsicht allein müßte die Benennung »unfruchtbar
und unproduktiv« als höchst unpassend angebracht erscheinen. Man
nennt doch wohl eine Ehe nicht darum unfruchtbar oder unproduktiv,
wenn auch nur ein Sohn und eine Tochter, welche die Stelle des
Vaters und der Mutter wieder ausfüllen, erzeugt werden, und wenn
also die Zahl der Menschen nicht vermehrt, sondern nur die bereits
vorhandene Zahl erhalten wird. Pächter und Landarbeiter bringen
freilich außer dem Vorrate, der sie unterhält und beschäftigt,
jährlich noch einen Reinertrag, eine freie Rente für den Grundherrn
hervor. Wie eine Ehe, die drei Kinder hervorbringt, ohne Zweifel
produktiver ist als eine Ehe, die deren nur zwei hat, so ist
allerdings auch die Arbeit der Pächter und Bauern produktiver als
die [bookmark: page545]der
Kaufleute, Handwerker und Manufakturisten. Allein das größere
Produkt der einen Klasse macht doch die andere nicht unfruchtbar
oder unproduktiv.

		Zweitens scheint es in dieser Hinsicht ganz unpassend,
die Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute wie Hausgesinde
anzusehen. Die Arbeit des letzteren verlängert die Existenz des
Fonds, womit es unterhalten und beschäftigt wird, durchaus nicht.
Der Unterhalt des Hausgesindes und seine Beschäftigung geht ganz
auf Kosten seiner Herrschaft, und seine Arbeit ist nicht der Art,
daß sie diese Kosten wiedererstatten könnte. Seine Arbeit besteht
in Diensten, welche gewöhnlich im Augenblicke ihrer Leistung selbst
zu Ende sind und sich in keiner verkäuflichen Ware, die den Wert
des Arbeitslohns und Unterhalts wiedererstattete, fixieren oder
realisieren. Die Arbeit der Handwerker, Manufakturisten und
Kaufleute hingegen fixiert und realisiert sich ganz von selbst an
einer solchen verkäuflichen Ware. Deshalb habe ich in dem Kapitel,
welches von der produktiven und von der unproduktiven Arbeit
handelt, die Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute in die
Klasse der produktiven, das Hausgesinde aber in die der
unfruchtbaren oder unproduktiven Arbeiter gestellt.

		Drittens scheint es in jedem Betracht unpassend zu
sein, wenn man sagt, daß die Arbeit der Handwerker, Manufakturisten
und Kaufleute das wirkliche Einkommen der Gesellschaft nicht
vermehre. Wenn man auch, wie in diesem Systeme angenommen zu werden
scheint, zum Beispiel annimmt, daß der Wert der täglichen,
monatlichen und jährlichen Konsumtion dieser Klasse dem Werte ihrer
täglichen, monatlichen und jährlichen Produktion ganz gleich sei,
so folgt daraus doch noch keineswegs, daß ihre Arbeit dem
wirklichen Einkommen, dem wirklichen Werte des jährlichen Ertrags
des Bodens und der Arbeit der Gesellschaft gar nichts zusetze. Ein
[bookmark: page546]Handwerker
z. B., der in den ersten sechs Monaten nach der Ernte eine
Arbeit macht, die 10 Pfund Sterling wert ist, mag zwar in
dieser Zeit Getreide und anderen Lebensbedarf im Werte von zehn
Pfund Sterling verzehren, aber er setzt doch in der Tat dem
jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte der Gesellschaft den Wert von
zehn Pfunden hinzu. Während er ein halbjähriges zehn Pfund Sterling
wertes Einkommen an Getreide, und anderem Lebensbedarf aufzehrte,
hat er einen gleichen Arbeitswert hervorgebracht, mit dem sich
entweder für ihn oder für irgendeine andere Person ein gleiches
halbjähriges Einkommen erkaufen läßt. Es ist also der Wert dessen,
was in den sechs Monaten verzehrt und hervorgebracht worden ist,
nicht zehn, sondern zwanzig Pfund Sterling gleich. Zwar ist es
möglich, daß in keinem Augenblicke mehr als der Wert von zehn Pfund
wirklich vorhanden war. Wenn aber die zehn Pfund Wert Getreide und
anderer Lebensbedarf, die von dem Handwerker verzehrt wurden, von
einem Soldaten oder von einem häuslichen Dienstboten verbraucht
wären, so würde der Wert desjenigen Teils vom Jahresprodukte, das
am Ende der sechs Monate vorhanden wäre, zehn Pfund Sterling
weniger betragen haben, als er vermöge der Arbeit des Handwerkers
betrug. Wenn daher auch der Wert dessen, was der Handwerker
hervorbringt, zu keiner Zeit höher angenommen werden könnte, als
der Wert, den er verzehrt, so ist doch zu jeder Zeit der wirklich
auf dem Markte vorhandene Güterwert vermöge dessen, was jener
hervorbringt, größer, als er sonst sein würde.

		Wenn die Verfechter dieses Systems behaupten, daß die Konsumtion
der Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute dem Werte dessen
gleich sei, was sie produzieren, so meinen sie damit wahrscheinlich
nichts weiter, als daß ihr Einkommen oder der zu ihrer Konsumtion
bestimmte Fonds dem, was sie produzieren, gleich ist. Hätten sie
sich [bookmark: page547]bestimmter ausgedrückt und bloß behauptet, daß
das Einkommen dieser Klasse dem Werte dessen, was sie produziert,
gleich sei, so würde dem Leser sogleich aufgefallen sein, daß also
dasjenige, was von diesem Einkommen erspart wird, notwendig den
wirklichen Reichtum der Gesellschaft mehr oder weniger vermehren
müsse. Um nun aber etwas wie einen Beweis herauszubringen, mußten
sie freilich sich geradeso unbestimmt ausdrücken wie sie es getan
haben; allein ihr Argument hätte, wenn man auch annimmt, die Dinge
verhielten sich wirklich so, wie sie vorauszusetzen scheinen,
dennoch keine Beweiskraft.

		Viertens können Pächter und Landarbeiter ebensowenig
ohne Sparen das wirkliche Einkommen ihrer Gesellschaft, das
jährliche Produkt von deren Boden und Arbeit vermehren als
Handwerker, Manufakturisten und Kaufleute. Das jährliche Boden- und
Arbeitsprodukt einer Gesellschaft läßt sich nur auf zweierlei Art
vermehren: entweder durch irgendeine Verbesserung in den
Produktivkräften der in der Gesellschaft betriebenen nützlichen
Arbeit, oder durch eine Zunahme der Menge dieser Arbeit.

		Die Verbesserung in den Produktivkräften nützlicher Arbeit hängt
erstens von der entwickelteren Geschicklichkeit des Arbeiters und
zweitens von der Vervollkommnung der Maschinen ab, mit denen er
arbeitet. Wie nun aber die Arbeit der Handwerker und
Manufakturisten feiner unterschieden, und die Arbeit jedes
einzelnen Arbeiters auf einfachere Verrichtungen zurückgeführt
werden kann als die Arbeit der Pächter und Landarbeiter, so ist sie
auch nach beiden Seiten hin einer viel größeren Vervollkommnung
fähig. [bookmark: text18]F18
In dieser Beziehung kann also die Klasse der Landbebauer keinerlei
Vorteil vor der der Handwerker und Manufakturisten voraushaben.
[bookmark: page548]

		Die Zunahme der Menge nützlicher Arbeit, die in einer
Gesellschaft beschäftigt wird, hängt lediglich von der Zunahme des
Kapitals ab, das sie beschäftigt, und die Zunahme dieses Kapitals
muß wieder genau dem Betrage der Ersparnisse aus dem Einkommen
entweder derjenigen Personen entsprechen, welche die Beschäftigung
dieses Kapitals bewerkstelligen und leiten, oder anderer Personen,
die es ihnen leihen. Wenn nun, wie in diesem Systeme angenommen zu
werden scheint, Kaufleute, Handwerker und Manufakturisten von Natur
mehr zum Sparen und Zurücklegen geneigt sind als Grundeigentümer
und Landarbeiter, so ist es auch insofern wahrscheinlich, daß jene
mehr als diese die Menge der in ihrer Gesellschaft betriebenen
nützlichen Arbeit, und folglich das Wachstum ihres wirklichen
Einkommens, das jährliche Produkt ihres Bodens und ihrer Arbeit,
vermehren.

		Fünftens endlich muß, wenn man auch, wie dieses System
anzunehmen scheint, annimmt, daß das Einkommen der Einwohner in
jedem Lande lediglich in der Menge von Nahrungsmitteln, die ihnen
ihr Fleiß verschaffen kann, besteht, dennoch selbst nach dieser
Voraussetzung auch unter sonst gleichen Umständen das Einkommen
eines handeltreibenden und industriellen Landes stets weit größer
sein als das Einkommen eines Landes, das weder Handel noch
Manufakturen hat. Mittels des Handels und der Manufakturen kann
jährlich eine größere Menge von Nahrungsmitteln in ein Land
eingeführt werden als sein eigener Boden bei dem jedesmaligen
Zustande der Kultur liefern könnte. Die Bewohner einer Stadt, die
oft gar keine eigenen Ländereien haben, ziehen doch durch ihren
Gewerbfleiß so viele Rohprodukte aus den Ländereien anderer Leute
an sich, daß sie sich dadurch nicht nur mit den Materialien zu
ihrer Arbeit, sondern auch mit dem Fonds zu ihrem Unterhalt
versorgen. Was aber eine Stadt im Verhältnis zu der benachbarten
[bookmark: page549]Landschaft
ist, das kann auch oft ein unabhängiger Staat in Verhältnis zu
anderen unabhängigen Staaten sein. So zieht Holland einen großen
Teil seiner Nahrungsmittel aus anderen Ländern: lebendes Vieh aus
Holstein und Jütland und Getreide fast aus allen europäischen
Ländern. Mit einer geringen Menge verarbeiteter Produkte kauft man
eine große Menge von Rohprodukten. Ein handeltreibendes und
industrielles Land kann also natürlicherweise mit einem kleinen
Teile seiner verarbeiteten Produkte einen großen Teil der
Rohprodukte anderer Länder kaufen, während umgekehrt ein Land, das
weder Handel noch Manufakturen hat, in der Regel gezwungen ist, mit
dem Aufwand eines großen Teils seiner Rohprodukte sich einen nur
sehr kleinen Teil von den Manufakturprodukten anderer Länder zu
kaufen. Das eine führt aus, was nur wenige Menschen nährt und
versorgt, und führt dafür die Nahrungs- und Versorgungsmittel für
viele Menschen ein. Das andere führt die Nahrungs- und
Versorgungsmittel für viele Menschen aus und führt nur für wenige
welche ein. Die Bewohner des einen müssen immer eine größere Menge
von Nahrungsmitteln haben als ihre eigenen Länder bei dem
jedesmaligen Zustande der Kultur liefern können; die Bewohner des
anderen müssen immer eine weit geringere Menge haben.

		Gleichwohl kommt dieses System, ungeachtet aller seiner
Unvollkommenheiten, unter allen bis jetzt in der politischen
Ökonomie aufgestellten Systemen der Wahrheit am nächsten und
verdient aus diesem Grunde wohl die Beachtung eines jeden, der die
Grundsätze dieser höchst wichtigen Wissenschaft aufmerksam
untersuchen will. Wenn sich auch seine Begriffe insoweit, als es
die auf die Landwirtschaft verwendete Arbeit als die einzig
produktive darstellt, vielleicht zu eng und beschränkt zeigen, so
erscheinen seine Lehren doch wieder darin, daß es den nicht in die
unverzehrbaren Schätze des Geldes, sondern in die verzehrbaren
[bookmark: page550]durch die
Arbeit der Gesellschaft jährlich von neuem hervorgebrachten Güter
verlegt und daß es vollkommene Freiheit als das einzig wirksame
Mittel darstellt, diese jährliche Wiederhervorbringung so groß als
möglich zu machen, ebenso richtig als hochherzig und liberal. Seine
Anhänger sind sehr zahlreich, und da die Menschen das Paradoxe
lieben und gerne den Schein erregen, als verständen sie etwas, was
über das Fassungsvermögen der großen Menge hinausgeht, so hat
vielleicht das Paradoxon, das es in Betreff der unproduktiven Natur
der Manufakturarbeit enthält, nicht wenig dazu beigetragen, die
Zahl seiner Bewunderer zu vermehren. Sie machen seit einigen Jahren
eine sehr ansehnliche Schule aus, die sich in der französischen
Gelehrtenrepublik durch den Namen der Ökonomisten
auszeichnet. Ihre Schriften sind unstreitig ihrem Lande nützlich
gewesen: denn sie brachten nicht nur manche Gegenstände, die zuvor
niemals gehörig untersucht worden waren, zu einer allgemeinen
Erörterung, sondern übten auch einen gewissen Einfluß auf die
Staatsverwaltung, die sie für den Ackerbau günstig stimmten.
Infolge ihrer Vorstellungen geschah es, daß der französische
Ackerbau von manchen Bedrückungen, unter denen er früher gelitten
hatte, befreit worden ist. Der Zeitraum, auf welchen ein
Pachtkontrakt so geschlossen werden kann, daß er gegen jeden
künftigen Käufer oder Eigentümer des Gutes gültig ist, wurde von
neun Jahren auf siebenundzwanzig verlängert. Die alten
Provinzialbeschränkungen bei dem Getreidetransport aus einer
Provinz des Königreichs in die andere wurden gänzlich aufgehoben,
und die Freiheit der Getreideausfuhr nach allen fremden Ländern ist
in allen gewöhnlichen Fällen zum allgemeinen Landesrecht gemacht
worden. Diese Schule folgt in allen ihren sehr zahlreichen
Schriften, die nicht nur von der eigentlich sogenannten politischen
Ökonomie, d. h. von der Natur und den Ursachen des
Volkswohlstandes, sondern [bookmark: page551]auch von jedem anderen Zweige der Verwaltung
handeln, unbedingt und ohne merkliche Abweichung der Lehre
Quesnays. Daher sind die meisten dieser Schriften einander so
ähnlich. Die deutlichste und zusammenhängendste Darstellung der
Lehre findet man in einem kleinen Buche von Mercier de la Riviere,
ehemaligem Intendanten von Martinique, das den Titel führt: Die
natürliche und wesentliche Ordnung politischer Gesellschaften. Die
Verehrung dieser ganzen Schule für ihren Meister, der selbst ein
sehr bescheidener und einfacher Mann war, ist nicht geringer, als
die der alten Philosophen für die Stifter ihrer Systeme. »Seit die
Welt steht«, sagt ein sehr genauer und achtenswerter
Schriftsteller, der Marquis de Mirabeau, »waren es hauptsächlich
drei große Erfindungen, welche den politischen Gesellschaften
innere Festigkeit verliehen, während manche andere Erfindungen
ihnen bloß Reichtum und äußeren Aufputz verschafften. Die erste
dieser Erfindungen ist die des Schreibens, welche allein die
Menschen instandsetzt, ihre Gesetze, Verträge, Begebenheiten und
Entdeckungen unverändert auf die Nachwelt zu bringen. Die zweite
ist die Erfindung des Geldes, welches allen Verkehr zivilisierter
Gesellschaften untereinander vermittelt. Die dritte ist die der
ökonomischen Tafel, das Resultat der beiden anderen, welches sie
durch Vervollkommnung ihres Zweckes erst vollständig macht. Sie ist
die große Entdeckung unseres Zeitalters, deren Früchte unsere
Nachkommen erben werden.«

		Wie die Volkswirtschaftpolitik der Völker des modernen Europa
den Manufakturen und dem auswärtigen Handel, dem Gewerbfleiß der
Städte günstiger gewesen ist als dem Ackerbau, dem Gewerbfleiß des
Landes: so hat die anderer Völker einen entgegengesetzten Plan
befolgt und dem Ackerbau sich günstiger gezeigt als den
Manufakturen und dem auswärtigen Handel.

		Die Politik Chinas begünstigt den Ackerbau mehr als [bookmark: page552]alle übrigen
Gewerbszweige. In China soll der Stand eines Landmannes um so viel
höher sein als der eines Handwerkers, als in den meisten
europäischen Ländern der Stand eines Handwerkers höher ist als der
eines Landmannes. In China trachtet der Ehrgeiz eines jeden dahin,
ein kleines Fleckchen Land entweder als Eigentum oder als Pachtgut
in Besitz zu haben, und es heißt, daß Pachtungen dort unter sehr
billigen Bedingungen gewährt und den Pächtern hinlänglich gesichert
werden. Die Chinesen haben wenig Achtung für den auswärtigen
Handel. »Euer armseliger Handel!«, das war die Sprache, in welcher
die Mandarinen von Peking zum russischen Gesandten, Herrn von
Lange, redeten [bookmark: text19]F19. Außer mit Japan
treiben die Chinesen selbst in ihren eigenen Schiffen wenig oder
gar keinen auswärtigen Handel, und die Schiffe fremder Nationen
lassen sie nur in einem oder in zwei Häfen ihres Reiches zu. Daher
ist der auswärtige Handel in China auf einen weit engeren Kreis
eingeschränkt, als er sich seiner Natur nach ausdehnen könnte, wenn
ihm entweder in eigenen oder in den Schiffen fremder Völker mehr
Freiheit gestattet würde.

		Weil Manufakturwaren in einem kleinen Volumen oft einen großen
Wert enthalten und deshalb mit geringeren Kosten aus einem Lande in
das andere gebracht werden können als die meisten Rohprodukte,
beruht der auswärtige Handel beinahe in allen Ländern hauptsächlich
auf ihnen. Überdies können die Manufakturen in Ländern, die weniger
umfangreich und weniger für den inneren Handel geeignet sind als
China gewöhnlich ohne die Unterstützung des auswärtigen Handels
nicht bestehen. Ohne einen ausgebreiteten fremden Markt könnten sie
weder in Ländern von so geringem Umfange, daß sie nur einen eng
beschränkten inneren [bookmark: page553]Markt gewähren, oder in Ländern, wo die
Verbindung zwischen den verschiedenen Provinzen so schwierig ist,
daß den Waren dieses oder jenes Platzes unmöglich der ganze innere
Markt zuteil werden kann, sonderlich gedeihen. Man muß bedenken,
daß die Vervollkommnung der Manufakturindustrie ganz und gar von
der Teilung der Arbeit abhängt, und daß, wie früher gezeigt wurde,
der Grad, wie weit diese Teilung in einer Manufaktur getrieben
werden kann, notwendig durch den Umfang des Marktes bestimmt wird.
Nun gibt aber die große Ausdehnung des chinesischen Reiches, die
Menge seiner Einwohner, die Verschiedenheit seines Klimas und
seiner in den verschiedenen Provinzen erzeugten Produkte, sowie
endlich die leichte Verbindung zwischen den meisten Provinzen
mittels der Fahrt zu Wasser dem einheimischen Markt dieses Landes
einen so großen Umfang, daß er schon für sich allein hinreicht, die
größten Manufakturen zu unterstützen und die Teilung der Arbeit bis
ins kleinste hinein zuzulassen. Der innere Markt Chinas gibt an
Umfang vielleicht dem Markte aller europäischen Länder
zusammengenommen nichts nach. Wenn aber eine größere Ausbreitung
des auswärtigen Handels zu diesem großen inneren Markte noch den
auswärtigen Markt der ganzen übrigen Welt hinzubrächte, und wenn
besonders auch ein bedeutender Teil dieses Handels in chinesischen
Schiffen betrieben würde, so müßte dies fast unfehlbar die
Manufakturen Chinas außerordentlich heben und die Produktivkräfte
seiner Manufakturindustrie ansehnlich verstärken. Bei einer
ausgebreiteteren Schiffahrt würden die Chinesen natürlich die Kunst
erlernen, die mancherlei Maschinen, die man in anderen Ländern
anwendet, selbst zu gebrauchen und zu bauen wie auch die übrigen
Verbesserungen in Künsten und Gewerben sich zu eigen machen, die in
allen Teilen der Welt eingeführt sind. Bei ihrem jetzigen Verfahren
aber [bookmark: page554]haben
sie wenig Gelegenheit, sich nach dem Vorbilde anderer Nationen als
etwa der Japaner zu vervollkommnen.

		Auch die Politik der alten Ägypter sowie die der
Dschinturegierung von Indostan scheint den Ackerbau mehr als alle
übrigen Beschäftigungen begünstigt zu haben.

		Sowohl im alten Ägypten als in Indostan war die ganze Masse des
Volkes in verschiedene Kasten oder Stämme geteilt, deren jede vom
Vater auf den Sohn auf ein bestimmtes Gewerbe oder bestimmte
Klassen von Beschäftigungen eingeschränkt war. Der Sohn eines
Priesters wurde notwendig wieder Priester, der Sohn eines Soldaten
wieder Soldat, der Sohn eines Bauern wieder Bauer, der Sohn eines
Webers wieder Weber, der Sohn eines Schneiders wieder Schneider
usw. In beiden Ländern hatte die Kaste der Priester den höchsten,
und die der Soldaten den nächsten Rang, und in beiden Ländern stand
die Kaste der Pächter und Bauern höher als die der Kaufleute und
Manufakturisten.

		Die Regierung beider Länder richtete ihr Augenmerk vornehmlich
auf das Interesse des Landbaues. Die Werke, welche die alten
Herrscher von Ägypten zur zweckmäßigen Verteilung der Nilwässer
angelegt hatten, waren im Altertume berühmt, und die Überreste
einiger von ihnen erregen noch jetzt die Bewunderung der Reisenden.
Ähnliche Werke, die von den alten Beherrschern Indostans angelegt
wurden, um die Gewässer des Ganges und mancher anderen Flüsse
zweckmäßig zu verteilen, sind zwar weniger berühmt geworden,
scheinen aber doch ebenso groß gewesen zu sein. Wenn daher auch
beide Länder mitunter durch Teuerung litten, so waren sie doch
wegen ihrer ungemeinen Fruchtbarkeit berühmt. Obwohl beide
außerordentlich bevölkert waren, so konnten sie gleichwohl in
einigermaßen fruchtbaren Jahren große Mengen von Getreide zu ihren
Nachbarn ausführen.

		Die alten Ägypter hatten einen abergläubischen Abscheu [bookmark: page555]vor der See,
und da die Dschintureligion ihren Anhängern nicht erlaubt, über dem
Wasser Feuer anzuzünden und folglich auch keine Speisen über dem
Wasser zu kochen, so verbieten sich dadurch weite Seereisen bei
ihnen in der Tat von selbst. Sowohl die Ägypter als die Indier
hingen, was die Ausfuhr ihres überschüssigen Produktes betrifft,
ganz von der Schiffahrt anderer Völker ab, und da diese
Abhängigkeit ihren Markt einschränkte, so mußte sie auch die
Vermehrung dieses überschüssigen Produktes verhindern, und zwar
mußte sie die Vermehrung der verarbeiteten Produkte mehr verhindern
als die der rohen. Die Manufakturwaren bedürfen eines weit
ausgebreiteteren Marktes als die wichtigsten Rohprodukte des
Bodens. Ein einziger Schuhmacher kann in einem Jahre mehr als
dreihundert Paar Schuhe machen, und seine eigene Familie trägt
vielleicht kaum sechs Paar ab. Hat er nun nicht die Kundschaft von
wenigstens fünfzig solcher Familien, wie die seinige ist, so kann
er nicht das ganze Produkt seiner Arbeit absetzen. Die zahlreichste
Klasse von Handwerkern wird in einem großen Lande selten den
fünfzigsten oder auch den hundertsten Teil von der Gesamtzahl aller
Familien ausmachen. Aber die Zahl der in der Landwirtschaft
beschäftigten Menschen wird in so großen Ländern wie Frankreich und
England von einigen Schriftstellern auf die Hälfte, von anderen auf
ein Drittel, und von keinem, soviel ich weiß, auf weniger als ein
Fünftel aller Einwohner des Landes geschätzt. Da nun aber das
Produkt der Landwirtschaft in Frankreich sowohl wie in England zum
allergrößten Teile im Lande selbst verzehrt wird, so braucht nach
diesen Berechnungen jede bei der Landwirtschaft beschäftigte Person
bloß die Kundschaft von einer, zwei oder höchstens vier der ihrigen
ähnlichen Familien, um das ganze Produkt ihrer Arbeit abzusetzen.
Der Ackerbauer kann sich daher, obgleich durch einen beschränkten
Markt gelähmt, doch viel besser behaupten, [bookmark: page556]als die Manufakturen. Freilich
wurde sowohl im alten Ägypten als in Indostan die Beschränkung des
auswärtigen Marktes gewissermaßen wieder durch die Vorteile einer
mannigfaltigen inneren Schiffahrt ausgeglichen, die allen Produkten
der verschiedenen Distrikte dieser Länder den ganzen einheimischen
Markt auf die vorteilhafteste Art öffnete. Auch machte der weite
Umfang von Indostan den inneren Markt dieses Landes sehr groß und
zur Unterstützung einer Menge von Manufakturen zureichend. Aber der
geringe Umfang des alten Ägyptens, das niemals England an Größe
gleichkam, muß immer den einheimischen Markt dieses Landes in zu
enge Grenzen eingeschränkt haben, als daß er eine große
Mannigfaltigkeit von Manufakturen hätte unterhalten können. Demnach
ist auch Bengalen, diejenige Provinz von Indostan, welche
gewöhnlich die größte Menge Reis ausführt, zu allen Zeiten mehr
wegen der Ausfuhr von mancherlei Manufakturwaren als wegen seiner
Getreideausfuhr berühmt gewesen. Das alte Ägypten hingegen führte
zwar einige Manufakturwaren, insbesondere feine Leinwand und
gewisse andere Güter aus; aber es tat sich stets am meisten durch
seine starke Getreideausfuhr hervor, und war lange Zeit die
Kornkammer des römischen Reiches.

		Die Beherrscher Chinas, des alten Ägyptens und der verschiedenen
Königreiche, in die Indostan zu dieser oder jener Zeit zerfiel,
zogen immer entweder ihr ganzes Einkommen oder doch seinen
allergrößten Teil aus einer Art von Grundsteuer oder Grundrente.
Diese Grundsteuer oder Grundrente bestand, wie in Europa der
Zehnte, in einem gewissen Anteil, man sagt in einem Fünftel, von
dem Ertrage der Ländereien, der entweder in Natura gegeben oder
nach einer gewissen Schätzung in Geld bezahlt wurde und sich
folglich von Jahr zu Jahr je nach dem verschiedenen Ertrage
änderte. Es war daher natürlich, daß die Beherrscher dieser [bookmark: page557]Länder
besonders das Interesse des Landbaus ins Auge faßten, von dessen
Gedeihen oder Verfall unmittelbar auch die Vermehrung oder
Verminderung ihrer jährlichen Einkünfte abhing.

		Die Politik der alten griechischen und der römischen Republik
scheint, obgleich sie den Ackerbau mehr ehrte als die Manufakturen
oder den fremden Handel, doch mehr die letzteren Gewerbe erschwert,
als dem ersteren geradezu und absichtlich Vorschub geleistet zu
haben. In einigen alten Staaten Griechenlands war der auswärtige
Handel gänzlich verboten, und in anderen hielt man die
Beschäftigungen der Handwerker und Manufakturisten für schädlich,
insofern sie der Stärke und Behendigkeit des menschlichen Körpers
Abbruch täten, ihn zu den Fertigkeiten, wozu ihre militärischen und
gymnastischen Übungen ihn bilden sollten, unfähig machten und ihn
dadurch mehr oder weniger der Tüchtigkeit beraubten, womit er die
Beschwerden des Krieges zu ertragen und seine Gefahren zu bestehen
hätte. Solche Tätigkeit hielt man nur für Sklaven schicklich, und
den freien Staatsbürgern war es verboten, sie zu treiben. Sogar in
denjenigen Staaten, wo ein solches Verbot nicht stattfand, wie in
Rom und in Athen war die große Masse des Volkes tatsächlich von
allen Geschäften, die jetzt gewöhnlich von den unteren Schichten
der Städtebewohner getrieben werden, ausgeschlossen. Alle diese
Geschäfte wurden in Athen und Rom von den Sklaven der Reichen
versehen, die sie auf Rechnung ihrer Herren betrieben, deren
Reichtum, Macht und Schutz es einem armen Freien fast unmöglich
machte, für seine Arbeit, wenn sie mit der Arbeit der Sklaven der
Reichen in Konkurrenz kam, Absatz zu finden. Sklaven sind jedoch
selten erfinderisch, und die wichtigsten Verbesserungen im
Maschinenwesen oder in der Anordnung und Verteilung der Geschäfte,
wodurch die Arbeit erleichtert und abgekürzt wird, sind alle
Erfindungen freier Menschen [bookmark: page558]gewesen. Schlüge ein Sklave eine solche
Verbesserung vor, so würde sein Herr sehr geneigt sein, den
Vorschlag für eine Eingebung der Faulheit und des Verlangens, auf
Kosten des Herrn Arbeit zu sparen, anzusehen. Der arme Sklave
erhielte wahrscheinlich statt einer Belohnung einen tüchtigen
Verweis und vielleicht noch eine Züchtigung. In den von Sklaven
betriebenen Manufakturen muß daher in der Regel mehr Arbeit zur
Erzielung einer gleichen Menge von Waren aufgewendet werden, als in
denen, welche freie Leute betreiben. Deshalb ist gewöhnlich alles,
was jene verfertigen, teurer als die Arbeit dieser. Die ungarischen
Bergwerke wurden, wie Montesquieu bemerkt, obgleich sie nicht
reicher sind, doch stets mit einem geringeren Kostenaufwande und
folglich mit mehr Profit betrieben als die benachbarten türkischen.
In den türkischen Bergwerken arbeiteten Sklaven, und die Arme
dieser Sklaven waren die einzigen Maschinen, an deren Benutzung die
Türken je gedacht haben. In den ungarischen Bergwerken arbeiteten
freie Leute, die sich vieler Maschinen bedienen, mit denen sie ihre
Arbeit erleichtern und abkürzen. Nach dem wenigen, was man von dem
Preise der Manufakturwaren zur Zeit der Griechen und Römer weiß,
scheint es, daß die feineren Sorten ungemein teuer waren. Seide
wurde mit Gold aufgewogen. Sie war freilich damals noch kein
europäisches Manufakturprodukt, sondern wurde durchwegs aus
Ostindien gebracht, so daß die Weite des Weges die Höhe des Preises
einigermaßen erklärlich macht. Der Preis aber, den eine Dame
zuweilen für ein Stück sehr feiner Leinwand bezahlt haben soll,
scheint ebenso außerordentlich hoch gewesen zu sein, und da die
Leinwand doch immer ein europäisches, oder höchstens ein
ägyptisches Manufakturprodukt war, so läßt sich dieser hohe Preis
nur durch die großen Kosten der auf sie verwendeten Arbeit
erklären, und die Kosten dieser Arbeit wieder konnten nur aus der
Mangelhaftigkeit [bookmark: page559]der Maschinen entspringen, die man dabei
brauchte. Auch der Preis der feinen Wollenzeuge scheint, wenn
gleich nicht ganz so außerordentlich, doch weit höher gewesen zu
sein als in unseren Tagen. Von gewissen Tüchern, die auf eine
besondere Art gefärbt waren, kostete, wie uns Plinius erzählt
[bookmark: text20]F20, das Pfund
hundert Denarii oder drei Pfund Sterling, sechs Schilling und acht
Pence. Von anderen, auf andere Weise gefärbten Tüchern kostete das
Pfund tausend Denarii oder dreiunddreißig Pfund Sterling, sechs
Schilling und acht Pence. Dabei muß man sich erinnern, daß das
römische Pfund nur zwölf Unzen unseres Avoirdupois-Gewichtes
enthielt. Zwar scheint dieser hohe Preis hauptsächlich für die
Färbung gezahlt worden zu sein; allein, wenn die Tücher nicht
selbst weit teurer als in unseren Tagen gewesen wären, so würde man
schwerlich eine so kostbare Färbung auf sie verwendet haben. Daß
Mißverhältnis zwischen dem Werte der Zutat und dem der Hauptsache
wäre zu groß gewesen. Der von demselben Schriftsteller [bookmark: text21]F21 angegebene Preis
gewisser Triclinaria, einer Art wollener Pölster oder Kissen, auf
die man sich lehnte, wenn man bei Tische lag, übersteigt allen
Glauben: einige sollen mehr als dreißigtausend, andere mehr als
dreimalhunderttausend Pfund Sterling gekostet haben. Auch wird
nicht gesagt, daß dieser hohe Preis von dem Färben hergerührt habe.
In der Kleidung wohlhabender Leute beiderlei Geschlechts scheint
nach Arbuthnots Bemerkung in alten Zeiten weit weniger
Mannigfaltigkeit geherrscht zu haben als zu unserer Zeit, und die
geringe Mannigfaltigkeit, die wir in der Bekleidung der alten
Statuen finden, bestätigt die Bemerkung. Arbuthnot schließt daraus,
daß ihre Kleidung im ganzen wohlfeiler gewesen sein müsse als die
unserige; aber [bookmark: page560]ein solcher Schluß dürfte nicht richtig sein. Wenn
die Kosten eines modischen Anzuges sehr groß sind, so muß die
Mannigfaltigkeit wohl gering sein. Wenn aber infolge
Vervollkommnung in den Produktivkräften von Manufaktur, Handwerk
und Industrie die Kosten eines Anzuges sehr mäßig sind, wird
natürlich die Mannigfaltigkeit um so größer sein. Da sich reiche
Leute nicht durch den Aufwand irgendeines Anzuges auszeichnen
können, so werden sie es durch die Menge und Mannigfaltigkeit ihrer
Kleider zu tun suchen.

		Der größte und wichtigste Zweig des Handels einer jeden Nation
ist, wie wir oben gesehen haben, der Verkehr zwischen den Bewohnern
der Stadt und des Landes. Die Städter beziehen von dem Lande das
Rohprodukt, welches ihnen die Materialien zu ihrer Arbeit und den
Fonds zu ihrem Unterhalt liefert, und sie bezahlen dieses
Rohprodukt dadurch, daß sie einen gewissen Teil davon verarbeitet
und zum unmittelbaren Gebrauche zubereitet auf das Land
zurückschicken. Der zwischen diesen beiden Gruppen von Leuten
betriebene Handel besteht am Ende in dem Tausche einer gewissen
Menge von Rohprodukten gegen eine gewisse Menge von verarbeiteten.
Je teurer diese sind, desto wohlfeiler sind jene, und was in einem
Lande den Preis der verarbeiteten Produkte zum Steigen veranlaßt,
das bringt den der Rohprodukte des Bodens zum Sinken und lähmt auf
diese Weise den Ackerbau. Je kleiner die Menge verarbeiteter
Produkte ist, die eine gegebene Menge von Rohprodukten, oder, was
auf eins herauskommt, die der Preis einer gegebenen Menge von
Rohprodukten kaufen kann, desto geringer ist auch der Tauschwert
jener gegebenen Menge von Rohprodukten, und desto geringer der Reiz
für den Grundherrn, diese Menge durch Verbesserung seiner
Ländereien zu vermehren, oder für den Pächter, das Land zu
kultivieren. Was überdies dazu beiträgt, die Zahl der [bookmark: page561]Handwerker und
Manufakturisten in einem Lande zu vermindern, das macht auch, daß
der inländische Markt, der wichtigste unter allen für das
Rohprodukt des Bodens, geringer wird, und lähmt daher den Ackerbau
um so mehr.

		Diejenigen Systeme also, die die Landwirtschaft über alle
anderen Beschäftigungen setzen, und, um sie zu fördern, die
Manufakturen und den fremden Handel einschränken, handeln gegen
ihren eigenen Zweck und lähmen indirekterweise eben diejenige Art
des Gewerbefleißes, die sie fördern wollen. Sie sind insofern
vielleicht noch unhaltbarer, als das Merkantilsystem. Dieses System
nimmt, indem es die Manufakturen und den auswärtigen Handel mehr
als die Landwirtschaft begünstigt, einen Teil von dem Kapital der
Gesellschaft, der eine vorteilhaftere Art des Gewerbfleißes
unterstützte, von diesem weg, um ihn einem minder vorteilhaften
zuzuwenden; aber es befördert doch immer noch in der Tat und seinem
Zwecke gemäß eben die Art von Gewerbfleiß, die es heben wollte.
Diese Agrikultursysteme dagegen lähmen in der Tat und ganz gegen
ihren Zweck gerade ihre eigene Lieblingsart von Gewerbfleiß.

		So kommt es, daß jedes System, das entweder durch
außerordentliche Begünstigung einer einzelnen Art von Gewerbfleiß
einen größeren Anteil von dem Gesellschaftskapitale zuwenden will,
als ihm von selbst zufließen würde, oder das durch außerordentliche
Beschränkungen einer einzelnen Art von Gewerbfleiß einen Teil des
Kapitals gewaltsam entzieht, der sonst darauf verwendet worden
wäre, in der Tat dem Hauptzwecke selbst entgegenwirkt, den es
erreichen will. Es hemmt den Fortschritt der Gesellschaft zu
wirklichem Wohlstand und wirklicher Größe, statt ihn zu
beschleunigen, und vermindert den wirklichen Wert des jährlichen
Produktes seines Bodens und seiner Arbeit, statt ihn zu
vermehren.

		Räumt man also alle Begünstigungs- oder Beschränkungssysteme
völlig aus dem Wege, so stellt sich das klare und [bookmark: page562]einfache System der
natürlichen Freiheit von selbst her. Jeder Mensch hat, so lange er
nicht die Gesetze der Gerechtigkeit verletzt, vollkommene Freiheit,
sein eigenes Interesse auf seine eigene Weise zu verfolgen, und
sowohl seinen Gewerbfleiß wie sein Kapital mit dem Gewerbfleiß und
den Kapitalien anderer Menschen oder anderer Klassen von Menschen
in Konkurrenz zu bringen. Das Staatsoberhaupt wird dadurch gänzlich
einer Pflicht entbunden, bei deren Ausübung es immer unzähligen
Täuschungen ausgesetzt sein muß, und zu deren richtiger Erfüllung
keine menschliche Weisheit und Kenntnis hinreicht, der Pflicht
nämlich, den Gewerbfleiß der Privatleute zu überwachen und ihn auf
die dem Interesse der Gesellschaft zuträglichste Beschäftigung
hinzuleiten. Nach dem System der natürlichen Freiheit hat das
Staatsoberhaupt nur drei Pflichten zu beobachten, drei Pflichten
freilich, die höchst wichtig, aber die auch ganz einfach und für
den gemeinen Menschenverstand faßlich sind: erstens die Pflicht,
die Gesellschaft gegen die Gewalttätigkeiten und Angriffe anderer
unabhängiger Gesellschaften zu schützen, zweitens die Pflicht,
jedes einzelne Glied der Gesellschaft gegen die Ungerechtigkeit
oder Unterdrückung jedes anderen Gliedes derselben so viel als
möglich zu schützen, d. h. die Pflicht, eine genaue
Rechtspflege aufrecht zu erhalten, drittens die Pflicht, gewisse
öffentliche Werke und Anstalten zu errichten und zu unterhalten,
deren Errichtung und Unterhaltung niemals in dem Interesse eines
Privatmannes oder einer kleinen Zahl von Privatleuten liegen kann,
weil der Profit daraus niemals einem Privatmanne oder einer kleinen
Zahl von Privatleuten die Auslagen ersetzen würde, obgleich er in
einer großen Gesellschaft oft mehr als die Auslagen ersetzen
würde.

		Die richtige Erfüllung jeder dieser Pflichten des
Staatsoberhauptes setzt gewisse Ausgaben voraus, und diese Ausgaben
erfordern wieder notwendig gewisse Einkünfte, um sie [bookmark: page563]bestreiten zu
können. So werde ich also in dem folgenden Buche zu entwickeln
versuchen: erstens, welches die notwendigen Ausgaben des
Staatsoberhauptes oder des Gemeinwesens sind, welche unter ihnen
durch den allgemeinen Beitrag der ganzen Gesellschaft, und welche
nur durch den Beitrag eines Teils derselben oder einzelner Glieder
der Gesellschaft bestritten werden müssen; zweitens, welches die
verschiedenen Methoden sind, wie die Beiträge der ganzen
Gesellschaft zur Bestreitung der der ganzen Gesellschaft
obliegenden Ausgaben erhoben werden können, und welche besonderen
Vorteile oder Nachteile jede dieser Methoden hat; drittens endlich,
welches die Gründe und Ursachen sind, warum fast alle neueren
Regierungen einen Teil von diesen Einkünften verpfändet, oder
Schulden gemacht haben, und welche Wirkungen diese Schulden auf den
wahren Wohlstand, das jährliche Produkt des Bodens und der Arbeit
der Gesellschaft, hatten. Das folgende Buch wird also der Natur der
Sache nach, in drei Kapitel zerfallen. [bookmark: page564] [bookmark: page565] [bookmark: page566] [bookmark: page567]
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Anhang.

Die beiden folgenden Borechnungen werden hier ange-
hiingt, um das zu erlsutern und zu bestatigen, was im finiten
Kapitel des vierten Buches iiber die Tonnenprimie bei der
Heringsfischerei gesagt worden ist. Der Leser wird sich,
wio ich glaube, auf die Genauigkeit beider Berechnungen
verlassen kbnnen,

Berechnung der in Schottland elf Jahre hindurch ausge-

risteten Barken, mit Angabe der Anzahl von leeren Fissern,

die auf den Fang ausgeschickt, uad der Anzahl von Pissern,

die mit gofangenen Heringen gefiillt worden sind, sowie der

im Durchschnitte bestimmten Pramie auf jedes Fa8 Sea-Sticks
und jedes Fa vollgepackter Heringe.

Asishl de Mit Heringen| 5 ¢ gic Bavken
Jahre o fiillte | % e

Barken | BohEce | Gfaser | Dezshlte Primien

L. sh. 4.
171 29 5948 2832 | 2085 — —
1772 168 41316 22937 | 11056 7 6
77 1 42333 42055 | 12510 8 6
1774 248 56365 | 169%2 2 6
177 216 69144 52819 | 19316 15 —
1776 204 76329 51863 | 21200 7 6
1777 240 62679 43313 | 17592 2 6
1778 220 56390 40958 | 16316 2 6
1779 55194 29367 | 15287 — —
1780 181 48315 19885 | 13445 12 6
1781 135 33992 16593 | 9613 12 6
Sa. | 2186 550943 318347 |155463 11 —
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Obgleich nun der Verlust an Abgaben von ausgefiihrten
Heringen eigentlich wohl nicht als Priimie angesehen werden
kann, 5o ist doch der Verlust an Abgaben von denjenigen,
die zum einheimischen Verbrauche ins Land kommen, un-
streitig als eine Primie anzusehen.

Berechnung der Menge des fremden in Schottland einge-

fithrten Salzes und der Menge schottischen Salzes, das von

den Salzwerken, ohne Abgaben zu entrichten, den Fischereion

{iberlassen worden ist, vom fiinften April 1771 bis zum

filnften April 1782 nebst einem Durchschuitte von beiden
fiir ein einzelnes Jahr.

- Schottisches von
Bingeftibrtes  gon Salzwerken ge-
Zeitraum ermdes Salz Tiefertes Salz
Scheffel Scheffel
Vom 5. April 1771
T o A 1 } 936,074 169,226
Durchschnitt auf ein ein-
zelnes Jalir 85,179%,, 15,2089,

Hierbei ist zu bemerken, da8 der Scheffel fremden Salzes
84 Pfund, der Scheffel britischen Salzes aber nur 56 Pfund
wiegt.
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behandelt worden, so stellt sich folgende
Rechnung heraus:

Die Pramie auf jedes in Barken ei
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Wonn aber zu der Primio noch dis
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